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VORWORT 

Hans Julius Wolil 
annos LXX V nato 

Ein wohlausgewogenes Gefüge formal streng geregelter Ver
fahren kennzeichnet die Demokratie des klassischen Athen. Tech
nisch am meisten ausgereilt ist der Prozeß vor den großen Schwur
gerichtshöfen. Im Abstimmungsmechanismus mittels Psephoi -
ich habe zwei als Signet auf dem Titelblatt abgebildet - sind 
die Prinzipien der gleichen und geheimen Stimmabgabe perfekt 
verwirklicht*. Die vorliegende erste Veröffentlichung der von 
Walter Selb begründeten und geleiteten Kommision für Antike 
Rechtsgeschichte soll am Beispiel der Sklavenaussage zeigen, daß 
die radikal demokratisierte Rechtspflege Athens in all ihrer 
technischen Perfektion dennoch kein rationales Beweisverfahren 
hervorgebracht hat. 

Ich widme das Buch Hans Julius Wolff. Ihm verdankt die 
juristische Gräzistik die Einsicht in die eigenständige, oft "primi
tiv" anmutende Denkweise, die das Rechtsleben der Griechen 
bestimmt. Ihm danke ich persönlich für den Anstoß, griechisches 
Recht zu studieren; er hat meine Arbeiten auf diesem Gebiet 
seit einem 1963 vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
gewährten Stipendium in Freiburg i. Br. durch nimmermüde, un
nachsichtige Kritik wohlwollend gefördert. Wolff hat griechisches 
Recht als Lebensaufgabe selbst unter schwierigsten äußeren Um
ständen betrieben. Daran sollten wir Jüngeren denken, welUl wir 
vor dem heute weithin herrschenden Desinteresse an der Rechts
geschichte zu verzagen drohen. Mögen uns sein Rat und Vorbild 
noch viele Jahre erhalten bleiben. 

Zu danken habe ich - man verzeihe mir, daß ich die zahl
reichen Namen nicht einzeln nenne - auch jenen Gelehrten, 
Juristen wie Althistorikern, welche die vorliegende Arbeit als 
Habilitationsschrift an der Wiener juridischen Fakultät befür
wortet, der phil.-hist. Klasse zur Aufnahme in die Sitzungsberichte 
vorgelegt oder mir wertvolle Anregungen erteilt haben. Für den 
namhaften Druckkostenbeitrag danke ich der Österreichischen 

• S. Aristot. Ath. Pol. 68 f. und dazu Thompson-Wycherley, Agora. 
54 ff.; Harrison, Procedure 164 f. 



Akademie der Wissenschaften und dem Fonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung. 

Die großzügige materielle Förderung gestattete mir, die grie
chischen Quellen, wie ich hoffe, ausreichend zu dokumentieren. 
Neuerer Gepflogenheit folgend, habe ich die Stellen übersetzt; die 
Übersetzungen stehen in Anmerkungen, deren Ziffern in Klammern 
gesetzt sind. Ein kundiger Leser wird solche "Klammeranmer
kungen" überspringen. Angestrebt ist ein bloßer Arbeitsbehelf, 
die möglichst wortgetreue Übertragung des griechischen Originals, 
gewiß oft auf Kosten einer stilistisch adäquaten Wiedergabe. 
Mögen mir Kundige manchen Fehler an hoffentlich nicht zentraler 
Stelle nachsehen. Das so gewonnene dichte Netz von Anmerkungen 
dient als Grundlage für die nötigen Verweise innerhalb des Buches. 

Einen beträchtlichen Teil der mechanischen Arbeiten nahmen 
mir meine Kollegen und die Mitarbeiter am Universitätsinstitut 
für Römisches Recht und an der Akademiekommission für Antike 
Rechtsgeschichte in Wien ab. Dafür und für die stete Diskussions
bereitschaft möchte ich allen danken. Zu danken habe ich auch 
der Universitätsbuchdruckerei Adolf Holzhausens Nfg., die den 
schwierigen Satz bewährt meisterte, und ganz besonders den 
Aktuaren der phil.-hist. Klasse, Frau Hofrat Dr. Ludmilla Krestan 
und ihrer Nachfolgerin, Frau Dr. Eva-Maria Czerny, die die Haupt
last der verlegerischen Betreuung des Buches und Beratung des 
Autors trug. 

Tadten, im August 1977. 
Gerhard Thür 
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I. KAPITEL: EINLEITUNG 

§ 1. DAS PROBLEM 

Als gesichertes Ergebnis in der Erforschung des attischen 
Prozeßrechts wird traditionsgemäß gelehrt, daß vor den Gerichts
höfen Athens der Grundsatz der freien Beweiswürdigung in 
Anwendung stand 1. An diesem Faktum ist nicht zu zweifeln. 
Eine Bindung der Gerichtshöfe an irgendwelche Beweismittel war 
schon aus verfahrenstechnischen Gründen nicht möglich: Das nicht 
weiter anfechtbare Urteil wurde nämlich durch Auszählen der 
geheim und ohne vorherige Beratung abgegebenen Stimmsteine 
gefunden 2. Der einzelne Dikast konnte also weder für seine private 
Meinung noch für den Ausgang der Abstimmung zur Verantwor
tung gezogen werden 3. Eine Abhandlung über die Herkunft der 
freien Beweiswürdigung und über ihre praktische Handhabe zur 
Zeit der Redner fehlt noch. Als Vorarbeiten hiezu wären Einzel
untersuchungen zu den verschiedenen Beweismitteln nötig. Eine 
solche stellt sich die vorliegende Monographie zur Aufgabe. 

Die theoretischen Schriften der attischen Rhetorik enthalten 
erwartungsgemäß auch Abschnitte über die Beweisführung vor 
Gericht. Im Vordergrund steht allerdings die Lehre von der freien 
Argumentation, den vom Redner nach den Regeln der Kunstlehre 
erfundenen, sogenannten "künstlichen" Beweismitteln (~v~exvor. 

7t(O'~er.<;); doch finden sich auch Ratschläge zur Behandlung der 
Beweismittel im heutigen, verfahrenstechnischen Sinn, der soge
nannten "kunstlosen" (&~exvor. 7t(O'~er.<;). Die gründliche rhetorische 
Techne des AristoteIes nennt deren fünf': eLO'tv 8e: 7t~v~e ~ov &pt.&(.L6v, 

1 Vgl. etwa Heffter, Gerichtsverfahren 331f.; Platner, Process 1, 214; 
Leisi, Zeuge 108; Maschke, Willenslehre 50; Weiß, Privatrecht 232; Bonner
Smith, Administration 2, 123; Berneker, Pseudomart. 1365; Gernet, Droit 
66; Jones, Law 140f.; Wolff, Recht 2520; Harrison, Procedure 126 u. 150. 

I Aristot. Ath. Pol. 68, 2 u. Polit. 2, 8 (1268b 10ff.);: 8. dazu Harrison, 
Procedure 164. 

8 Busolt .. Swoboda, Staatskunde 2, 1076. 
, In Rhet. 1, 2 (1355b 36) zählt Aristoteies, beispielsweise, nur drei 

Beweismittel auf: otov ll-cip~p&c;, ßciocxvof., O'U'Y'YP cxcpex ( ••• ; anders wieder 
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v6lLot, lLap~upe:<;, O'uv.&l)xa.t, ßaO'a.vot, 6pxo<; (5). Im Anschluß an diese 
Aufzählung gibt der Autor in knapper Form Anweisungen, welche 
Argumente der Redner zu gebrauchen habe, um jedes einzelne 
Beweismittel zu bekämpfen oder zu bestärken. Dieser Abschnitt 
setzt ebenfalls die freie Beweiswürdigung vor den attischen Gerichts
höfen voraus. 

An der eben angeführten Aufzählung befremdet die Ein
ordnung des Gesetzes nicht etwa unter die Beweisthemen, 
sondern unter die Beweismittel. Dem Grund hiefür kann an dieser 
Stelle nicht nachgegangen werden. Im Rahmen des aufgeworfenen 
Problems ist zunächst nur die eine Frage von Interesse, wieweit 
die Gerichte an das Gesetz gebunden waren. Hierüber liegt eine 
neuere Untersuchung vor 6. Meyer-Laurin kommt darin zu dem 
Ergebnis, daß weder in den ethischen Schriften der Philosophen 
noch - und dieser Befund ist von besonderem Gewicht - in den 
erhaltenen Gerichtsreden 7 der Gedanke geäußert wird, die gericht
liche Entscheidung dürfe oder solle im Einzelfall aus Gründen der 
Billigkeit vom gesatzten Recht abweichen. Es ist anzunehmen, 
daß allein der Eid, den die Heliasten auf die Gesetze der Polis 
abgelegt hatten 8, und ein oft apostrophiertes hohes Verantwortungs
bewußtsein der Geschworenen 9 das Funktionieren der Justiz 
gewährleisteten. Jedenfalls gab es keine Instanz, welche Gesetzes-

Anaxim. Rhet. 7, 2: (J.etp't'Upec:;, ßetO'(X.VOL, 8pXOL. Zum Verhältnis der aristoteli· 
sehen Rhetorik zu der etwas älteren des Anaximenes s. Fuhrmann, Lehr
buch 138ff. u. 11 A. 1, und Kennedy, Persuasion 114ff. Einen Überblick 
über den "unkünstlichen Beweis" in der antiken Rhetorik gibt Martin, 
Rhetorik 97 ff. Hier zeigt sich deutlich, daß die verschiedenen Einteilungen 
innerhalb der kunstlosen Beweismittel nicht nach rechtlichen, sondern 
nach Gesichtspunkten der Überzeugungstechnik getroffen sind. Die recht
liche Bedeutung der aristotelischen Fünfzahl wird deshalb neuerdings in 
Zweifel gezogen, s. Kußmaul, Synthekai 7Sf., u. Thür, IURA 23 (1972) 155. 

(6) Aristot. Rhet. 1, 15 (13750,24): Es sind fünf an der Zahl: Gesetze, 
Zeugen, Vertragsurkunden, Folteraussagen, Eid. 

S H. Meyer-Laurin, Gesetz und Billigkeit im attischen Prozeß, Weimar 
1965; s. dazu weiters A.Biscardi, RlDA 17 (1970) 219ff.; J.Meinecke, 
RlDA 18 (1971) 275ff., u. W. v. Wedel, BIDR 13 (1971) 183ff. 

7 Meyer-Laurin, Gesetz 29f. u. 52. 
8 Dem. 24 (Timokr) 149/51; 20 (Lept) 118; s. dazu Harrison, Proce

dure 48. 
B Der Appell, dem Eid gemäß zu entscheiden (etwa lsai. 8 [Kir] 46), 

gehört zu den Topoi des Epilogs der Gerichtsrede ; s. Quint. lnst. 6, 1, 20, 
vgl. Martin, Rhotorik 165. Zur Bewertung der athenischen Laienrichter s. 
Wolff, Demosthenes 7ff. 
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übertretungen eines Gerichtshofes hätte ahnden können. Angesichts 
dieser Lage nimmt es wunder, daß die Anweisungen der rhetori
schen Kunstlehre, gegen die Anwendung eines Gesetzes zu argu
mentieren 10, in der Praxis keinen Widerhall gefunden haben. 

Trügt also der aus den rhetorischen Lehrschriften gewonnene 
Eindruck, die Gerichte stünden über dem geschriebenen Gesetz, 
dürfte auch gegen die theoretischen Ausführungen zu den Beweis
mitteln im heutigen Sinn einige Skepsis am Platze sein. Die Ant
wort auf die Frage, ob im klassischen Athen die freie Würdigung 
der Beweismittel durch die Gerichtshöfe ein tragender Grund
satz des Verfahrensrechts war oder als mehr oder weniger 
zufälliges Ne benprodukt der Gerichtsverfassung anzu
sehen ist, erfordert deshalb eine genaue Untersuchung der einzelnen 
Beweismittel in ihrer durch die Gerichtsreden dokumentierten 
Praxis. Ob man sich dabei an die schematische Fünfzahl Aristo
teles' hält oder zu einer der athenischen Rechtswirklichkeit eher 
angemessenen Neueinteilung schreitet, mag einstweilen dahin
gestellt bleiben. 

Es empfiehlt sich aus mehreren Gründen, mit jener Frage
stellung zuerst an die Basanos, die Folteraussage, heranzutreten. 
Sie ist, wie noch ausführlich darzulegen sein wird, eine nach dem 
damaligen aufgeklärten Denken zwar überholte, aber dennoch im 
Verfahrensrecht fest verankerte Einrichtung. Dieser Umstand 
verspricht, zumindest für einen Teilaspekt, interessante Einblicke 
in die Struktur des attischen Beweisrechts. Außerdem ist der Blick 
des heutigen Betrachters nicht - hoffentlich bleibt es dabei
durch den täglichen Umgang mit einer vergleichbaren Einrichtung 
des geltenden Prozeßrechts getrübt 11• Man ist also schon aus diesem 

10 Aristot. Rhet. 1, 15 (1375 a 27): cpcx.vepov ycXp lS'tL, €cXV tlev evCtv't(oe; tJ 0 
yeypcx.f1..tltVOc; 't~ 1tp&yf1..cx.'tL, 't~ xOLV~ v6f1..Cf> XPl)O''ttoV Xcx.L 'tOte; €1tLeLxeO'Lv WC; 
8LXcx.LO'ttpOLe; (es ist klar, daß, wenn das geschriebene Gesetz der Sache ent
gegensteht, das allgemeine Gesetz heranzuziehen ist und das Billige als 
gerechter). Doch nimmt Aristoteles die Argumente für oder gegen das 
Gesetz zum Großteil aus der symbuleutischen Rede, in welcher die Annahme 
oder Ablehnung einer Gesetzesvorlage diskutiert wird, nicht aber die An
wendung eines bereits beschlossenen Gesetzes; s. dazu die Bemerkung von 
Freese, Aristot. Rhet. S. 152 A. a. 

11 Die Rückkehr der peinlichen Befragung in das ordentliche Straf .. 
verfahren scheint nach menschlichem Ermessen in Kulturstaaten nicht zu 
befürchten. Ein ernstes Problem stellt jedoch die weltweit auftretende 
"Folterung" politischer Gefangener dar, definiert als "systematie and 
deliberate infliction of aeute pain in any form by one person on another, 
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praktischen Grund in erhöhtem Ausmaß gezwungen, die Kate
gorien, derer man sich zur gedanklichen Einordnung des zu er
klärenden Phänomens bedient, direkt aus den - reichlich vor
handenen - Quellen zu erarbeiten. Das kann als immanente 
Sicherung gegen die Gefahren einer unhistorischen Betrachtungs
weise wirken, welchen der Rechtshistoriker stets ausgesetzt ist. 
Schließlich betritt der Jurist trotz Vorliegens zweier aus der Feder 
von Philologen stammenden Monographien 12 mit einer aus seinem 
Blickwinkel angestellten Untersuchung der Basanos noch Neu
land 13. 

Thema der Abhandlung ist die Stellung der Folteraussage 
im attischen Beweissystem. Bevor allerdings die Frage nach 
der Würdigung dieses Beweismittels behandelt werden kann, ist 
zunächst das Verfahren darzustellen, das zu solchen Aussagen 
führte. Weiters werden sich über das enge Thema hinausweisende 
Aspekte dadurch eröffnen, daß die Motive für die tatsächliche 
Anwendung - in der Regel allerdings Nichtanwendung - jener 
Einrichtung in die Betrachtung miteinbezogen werden. Die Basanos 
bietet nämlich ein besonders anschauliches Beispiel für ausge
klügelte Schritte der Prozeßtaktik. Ohne diese wäre das Pro
zessieren vor den attischen Volksgerichtshöfen undenkbar gewesen. 
Denn nur die bislang noch kaum systematisch untersuchten tak
tischen Winkelzüge der Parteien vor dem Prozeß, zumeist Erklä
rungen an den Gegner in Form der "Proklesis", und die nach 
hinreichend bekannten Kunstregeln der Rhetorik komponierten 
Plädoyers im Prozeß ermöglichten den Athenern einen die Bedürf
nisse der Rechtspflege einigermaßen befriedigenden Gebrauch des 

or on a third person, in order to accomplish the purpose of the former 
against the will of the latter" (Report on Torture, Amnesty International; 
s. dazu J. A. Dolan-M. L. van den Assum, ICJ-Review 14 [1975] 55ff.). 
Hier geht es nicht um den Abbau einer Rechtseinrichtung "Folter", son
dern um den Schutz des einzelnen vor rechtswidrigen Übergriffen seitens 
der Staatsorgane. Es gilt, Vorkehrungen zu treffen, damit trotz steigender 
Anforderungen an die Exekutive die Menschenwürde des einzelnen nicht 
dem Sicherheitsbedürfnis des Staates geopfert wird. 

19 Guggenheim, Bedeutung (Diss. phil. Zürich 1882); Turasiewicz, De 
servis (1963). 

13 Umfassende Darstellungen des Zeugenbeweises sind häufiger: Leisi, 
Zeuge (1908); Bonner, Evidence (1905); Calhoun, Episkepsis (1916); Prings
heim, Temoignage (1951); Bemeker, Pseudomart. (1959); Sautel, Preuve 
(1965); Soubie, Preuves 186/209 (1973). Auch dem Eid sind mehrere Mono
graphien gewid-rnet: Hirzel, Eid (1902); Latte, Recht (1920); Plescia, Oath 
(1970). 
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primitiven Instrumentariums ihres Prozeßrechts. Beim Thema 
Folteraussage kann man naturgemäß nicht bei der rein rechts
historischen Betrachtung stehenbleiben. Das Quellenmaterial be
rührt unmittelbar Fragen der Humanität, besonders in der Be
ziehung zwischen Herren und Sklaven. Es wird sich zeigen, daß 
die Analyse von Prozeßrecht und -praxis auch in dieser Hinsicht 
Früchte trägt14. 

Die beiden nun folgenden Abschnitte des ersten Kapitels 
werden die Ausdrücke ß&aoc'Jo<; und 1tp6XAYJO'L<; näher erklären, den 
Zusammenhang zwischen beiden aufdecken und den Gegenstand 
der Untersuchung genauer abstecken. Anschließend sollen in 
einem Darstellungsplan die einzelnen zur Lösung des gestellten 
Problems führenden Fragen aufgeworfen und Rechenschaft über 
die Abfolge ihrer Behandlung gegeben werden. 

§ 2. DIE BASANOS 

I. Wortbedeutung 

Das Wort ~ ß&aoc'Jo<; oder ~ ßocaoc'J('t'YJ<; A(&O<; 1 stammt in seiner 
Grundbedeutung aus der Metallurgie und bezeichnet, wie antike 
Autoren und Lexika belegen 2, einen Probierstein, an dem 
Metall gerieben wurde, um es auf seinen Goldgehalt zu prüfen; 
Kriterium war - und ist - die Färbung des Striches 8 • Neben dem 
Werkzeug bedeutet Basanos auch den Vorgang des Prüfens4. Das 
denominative Verbum dazu ist ßoc(j'oc'J(~eL'J6. Die Umschreibung 

14 Diese Gedanken plant der Verfasser weiterzuführen im Rahmen der 
"Forschungen zur antiken Sklaverei" (Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur, Mainz); s. neuerdings dazu Klees, Herren und Sklaven. 

1 S. Hesych. s. v.; zum Genuswechsel von AL&oC; (fern. bei besonderen 
Steinen) s. Schwyzer, Grammatik 2, 37 u. A. 6. 

2 Aristot. Animal. Hist. 597b; Color. 3,7 (793b); Theognis 1,417.450. 
1105. Aus den Lexika: Harpokrat. s. v. ßeXO'CXVOC;: ).(.&OC; OÖ't'w XCXAe:~'t'CXr., tJ 't'o 
XpuO'(ov 1t'CXpcx't'p"ß6(.L&vOV aOX"(.LeX~&'t'cx". (Basanos: ein Stein wird so genannt, auf 
welchem Gold geprüft wird, indem man es darauf reibt); ähnlich Hesychos, 
Suda, Etym. Magnum u. Gudianum jeweils s. v. 

3 Plin. N at. Hist. 33, 126. Es handelt sich um einen schwarzen Kiesel
schiefer, wie er auch heute noch (unter Zusatz von "Scheidewasser", HNOa) 
verwendet wird; s. C. Krause, Metall. Lexikon der Alten Welt (1965) 1937; 
F. Machatschki, Spezielle Mineralogie, Wien 1953, 82. 

4 Pindar Pyth. 10, 105. 
6 Plat. Gorg. 486d: (A(,ß-OC;), n ßcxO'cxV(~OUO'LV 'tov Xpu0'6v (ein Stein, mit 

welchem man das Gold prüft). 
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mit "Lydischer Stein" (Au8LCX A(&o~)6 und die Etymologie wei
sen auf die Herkunft des Wortes aus einer orientalischen Spra .. 
che hin 7. 

Im übertragenen Sinn heißt Basanos jedes genaue oder metho
dische Prüfen 8 • Vor allem im Attischen ist eine spezielle Bedeutung 
dieser Metapher verbreitet: das Befragen einer Person auf 
der Folter. Von einem Terminus, der durchgehend für eine be
stimmte Einrichtung des Prozeßrechts stünde, kann man allerdings 
nicht sprechen; doch wird sich in den Belegstellen aus dem jeweili
gen Zusammenhang eine fest umrissene Institution erkennen 
lassen. Allgemein bezeichnet Basanos in dieser schon eingeengten 
Bedeutung rein deskriptiv sowohl den Vorgang 9 der peinlichen 
Befragung als auch die dadurch gewonnene Aussage lO oder die 
Urkundeli, welche über diese errichtet wurde. In der dem "Pro
bierstein" entsprechenden Bedeutung "Folterwerkzeug", für Züch
tigung oder sonstiges Zufügen von Schmerzen scheint das Wort 
erst in hellenistischer Zeit verwendet worden zu sein 12. Die Person, 
welche die Basanos durchführt, wird ßCXO'CX\lLO'''C'~~ genannt 13. Auf 
einem Mißverständnis beruht die Notiz einiger Lexikographen, die 
Grundbedeutung von ßcxO"CX\lL~eLV sei bei den Attikern nicht "mit 

8 Bakchy1. fr. 14 (Blass) 22 (Bergk); ebenso die meisten Lexika. Hier
her rührt die moderne Bezeichnung des Kieselschiefers als "Lydit". 

7 Boisacq, Dict.; Liddell-Scott jeweils s. v. Frisk, Wörterbuch s. v., 
nimmt als Ursprung das ägyptische baban (prüfen) an, wobei allerdings der 
Wandel von b zus (a) unklar bleibt. Ihm folgt Turasiewicz, De servis 17f.; 
Gemoll, Wörterb. s. v., leitet das Wort vom hebräischen paias ab (Gold 
oder Silber waschen), s. dagegen die von Chantraine, Diet. s. v., angeführte Lit. 

8 Hippokrat. Aer. 3; Plat. Nom. 648b. 
, Z. B. Ant. 5 (Herod) 31: -öle; 8e ßcxacivou ••• cXtn'JAA&:X&CXL (von der 

Basanos befreit werden), oder Dem. 48 (Olymp) 18: xcxTcx't'ew6(Levoe; U7tO -ölt; 
ßcxacivou (der Basanos unterworfen). 

10 Z. B. in der Aufzählung der &'t'exvoL 7tLaTeLe; (0. § 1 A. 5) oder in 
Isai. 8 (Kir) 45: 7ttat'eLe; lxcxvae; ex (LCXp-ruPL6>V, ex ßcxa&:v(J)v (Beweise genug aus 
Zeugnissen, aus Basanoi). 

11 Dem. 53 (Nikostr) 24: xcxt XCXTCXO'1)(L1)vCX(LevoUe; 't'eXe; ßcxativout; (s. u. 
A. 53); s. a. Harpokrat. s. v. 

12 Bes. im Sprachgebrauch des Neuen Testaments, etwa Mt. 4, 24; 
Lk. 16, 23 (Höllenqualen). Vgl. auch das in POxy 15 (1922) Nr. 1795 über .. 
lieferte hellenistische Epigramm (co1. 2, 19): 7tAOUaLOe; (J)V 8 0 t'CXACXe; ßcxercx
vLa[8]eTClL (J)(J7tep 0 7tev1)e; (Der Elende, ist er auch reich, wird er [sc. von Geldgier] 
ebenso gequält wie der Arme). 

18 Ihn erwähnen die Redner höchst selten: Ant. 5 (Herod) 32; Isokr. 17 
(Trap) 15f.; Dem. 37 (Pant) 40. 
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Schlägen", sondern nur "mit Worten befragen" gewesen 14. Mög
licherweise gehen diese Stellen auf Isokr. 17 (Trap) 15/17 zurück: 
Pasion habe den angeblich bestellten Basanistai nur gestattet, 
seinen Angestellten mündlich zu verhören (A6y~ 7tUV3-&VEcr&a.L). Der 
Sprecher verschweigt aber, daß sein Gegner, Pasion, die Dritten 
offenbar nicht zu privaten Basanistai, sondern lediglich zu Schieds
richtern (Diaiteten) bestellt wissen wollte; konsequenterweise 
bestand er dabei auf einem form freien , nur mündlichen Verhör. 
Das A6ycp 7tUv&&vEa&tX.L ist also in dieser Stelle, richtig verstanden, 
genau der Gegensatz zum ßtX.atX.v(~€tv 15. 

11. Folterung Freier 

A. In Athen waren sowohl Sklaven als auch Freie der Basanos 
unterworfen. Turasiewicz 16 hat in einem Abschnitt seiner Mono
graphie die Quellen über die Folter freier Personen einer gründ
lichen Musterung unterzogen. Die Belegstellen sind nicht allzu 
zahlreich; ein kurzer Blick auf sie mag deshalb genügen. Einiger
maßen zu klären wird lediglich die Frage nach der Zulässigkeit 
und dem Zweck der Folter Freier sein; schwieriger scheint es, 
genaueres über das Verfahren der Befragung und den Beweiswert 
der Aussage zu erfahren. Unterschiedliche Probleme in Hinsicht 
auf die Zulässigkeit der Folter werfen politische Prozesse und 

14 Etym. Magnum s. v. ßrxO'Clv(~e~v: 06 't'o (Xbc(~eO'-9-cxr. xcxt 't'r.~roperO'&rx~ 7tCXPtX 
... 'A ... 'i i' 1." ,~, ~ \ 'i L 'i ~1- ~, 't'or.c; 't''t'r.KOr.C;, (XAACl 't'u <xvrxxpf.Vef.V, XClr. ooxr.~(X'-,er.v, xrxr. eA~yxer.v 't'rxA'Y)1T~C; oLrx 

"A6yrov (nicht schlagen und strafen bedeutet es bei den Attikern, sondern 
die Wahrheit erfragen, prüfen und überführen durch Worte); ähnlich Suds 
s. v., die eigenartigerweise mit einem Auszug aus Aristoph. Batr. 613ff. 
fortfährt, wo Aiakos die schlimmsten Quälereien ausspinnt (zu dieser Stelle 
s. u. § 11 A. 98). 

16 Aus den angeführten Gründen ist Guggenheim, Bedeutung 62, der 
den Lexika folgt, abzulehnen. Näheres zu der Stelle s. u. § 14 A. 56/62. 
Absichtlich mißverständlich sind vor allem die Worte des Sprechers in der 
Zusammenfassung (§ 17): ßrxO'CXVLO''t'cXC; eA6~E:'Joc; "A6yep ~E.:V ~xe"AeuO'ev ßClO'Clv(~er.v, 
epyep 0' 06K eta (nachdem er Basanistai bestellt hatte, verlangte er [den 
Mann] durch Worte zu überprüfen, durch Taten gestattete er es aber nicht). 
Sonst gebrauchen die attischen Rhetoren ßaO'C%v(~eLv nie im übertragenen 
Sinn. Zur außerrhetorischen Literatur vgl. Plat. N om. 946 d: 7tcXO'Clr.C; ßC%O'ri

vor.c; ~Aeu&eprxLC; (mit allen für Freie zulässigen Überprüfungen). 
16 De servis 58/69; zur Folterung Freier s. auch Guggenheim, Bedeu

tung 14/24; Bonner, Evidence 74; Lipsius, Recht 894f.; Busolt-Swoboda, 
Staatskunde 1, 555f.; Kahrstedt, Staatsgebiet 158 u. 311; Harrison, Pro
cedure 150; ferner Helbig-Bauer, Tortur 39 f.; Mellor, Torture 34f. 
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Mordprozesse auf. In den ersten wird die Anklage von staatlich 
beauftragten Personen geführt, die zweiten werden als Privatver
fahren abgewickelt. 

1. Die überwiegende Zahl der Quellen zur Folter Freier gehen 
eindeutig auf staatliche Maßnahmen gegen Hochverrat zurück 
und stehen mit politischen Prozessen in Zusammenhang. Hiebei 
wurden Bürger und Nichtbürger verschieden behandelt. Athenische 
Bürger genossen vor peinlicher Befragung den Schutz eines alten, 
unter Skamandrios 17 ergangenen Psephisma. Die einzige Nachricht 
über dieses findet sich in der Mysterienrede des Andokides 18. Die 
Bule sollte das Psephisma zur Untersuchung des Hermokopiden
frevels für zwei Buleuten, Mantitheos und Apsephion, außer Kraft 
setzen 19. Die Betroffenen wußten aber einen derartigen Beschluß 
abzuwenden. Aus der Rede gegen Agoratos geht ebenfalls die 
Tatsache hervor, daß Bürger der peinlichen Befragung entzogen 
waren 20. Beide Male wollte man die an einer Verschwörung be-

17 Hignett, History 304 f., und Turasiewicz, De servis 58 A. 92, lassen 
ein Archontat des Skamandrios im Jahr 510/9 unmittelbar an die Ver
treibung des Hippias anschließen. Bedenken gegen dieses Archontat äußert 
neuerdings wieder Harrison, Procedure 150 A. 6. MacDowell, Andocides 93, 
und Berve, Tyrannis 69 u. 559f., bringen das Psephisma mit der von 
Aristot. Ath. Pol. 18, 4ff.; Thuk. 6, 57, 4; Seneca, De ira 2, 23, überlieferten 
Folterung des Aristogeiton durch den Tyrannen Hippias nach Hipparchos' 
ErmordWlg (514/13) in Zusammenhang. S. auch Kahrstedt, Staatsgebiet 
158 A. 4. 

18 Andok. 1 (Myst) 43: eH (Lev etO'<xyye:Ata au"t'<t>, W &v8pe:<;, 't'O~lXO-rl'J· cx,to
ypacpe:L 8e Ta Öv6(La't'<X "t'C»V &.v8pwv wv lcpl'J yvoovar., 800 X(XL "t'E-r"t'ap&:xov-rlX, 1t'PW
TOU<; (Lev MotV-rL.&e:OV xat ' A~e:cpt(a)vcx, ßOUAe:Ut"a<; 6v-ra<; xar. xa.&l'J (.Levou<; ~v80v, E!t"el 
8e xaL "t'ou<; &MOUC;. ' AvaO'''t'a<; 8e IIeta<xv8po<; ecpl'J xp1jvar. AOe:"V "t'o €1t'L l;XlX(.LCXV-
8PLOU ~~cp"a(Lcx xat tXvaß~ßcX~e:r.v €1t't. TOV -rpO)(OV -roue; tX1t'oypa<pev't'a<;, 61t'(a)<; (.Ll) 1t'p6-
"t'epov \lU~ eO''t'cxL 1t'ptv 1tu.&ea.&cxr. TOUe; &v8pcxe; &1tCXv't'cxe;. (Seine Eisangelia, Bürger, 
betrieb er folgendermaßen: Er schrieb auf eine Liste die Namen der Männer, 
die erfahren zu haben er behauptete, zweiundvierzig, an der Spitze Manti
theos und Apsephion, Buleuten, welohe an der Sitzung teilnahmen, und 
dann die anderen. Peisandros erhob sich und erklärte, man müsse das unter 
Skamandrios ergangene Psephisma außer Kraft setzen und die Aufge
schriebenen auf das Rad steigen lassen, damit man, ehe es Nacht würde, 
die Beteiligten zur Gänze erfahre.) Die geschilderten Vorgänge ereigneten 
sich im Jahr 415. 

11 Zu Unrecht deutet Guggenheim, Bedeutung 18, die eben zitierte 
Stelle als Antrag auf generelle Aufhebung des Psephisma; s. dazu Lipsius, 
Reoht 895; Turasiewicz, De servis 63. Zur rechtlichen Qualität des Pse
phisma s. MaoDowell, Andocides 93. 

10 Lys. 13 (Agor) 27: IIpw"t'ov (.Lev ycXP 'A.&l'JVCXLOL i)O'cxv, iJ.>a-re: oux €8e8LO'cxv 
ß«a«vLa.&ijv«L (Denn erstens waren sie Athener, so daß sie nicht fürchten 
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teiligten Personen herausfinden. Nicht genannt ist hingegen der 
Zweck der Folter in drei weiteren Fällen: ein aus der Bürgerliste 
bereits gestrichener Antiphon 21 wurde vor seiner Hinrichtung 
gefoltert; für den Ölhändler Agathon 22 und für Phokion und Kal
limedon 23 wurde es in der V olksversammlung verlangt. Derartige 
Beschlüsse standen mit dem unter Skamandrios ergangenen 
Psephisma keineswegs im Widerspruch. Denn soweit jene Personen 
Bürger waren, hatten sie diesen Status mit einer Verurteilung zum 
Tode verloren 24. Der Schutz vor der Tortur bestand demnach 
auch im vierten Jahrhundert für Bürger noch fort. 

Keine der genannten Folterungen sollte die Verschärfung 
der Todesstrafe bezwecken. Antiphon war an einer Verschwörung 

lllußten, peinlich befragt zu werden), und § 59: Tou't'o'J [.L~'J't'OL w~ ou xcx'&cx

pw~ 'A.{}1)'Jcx~o'J o'J't'cx &ßouAo'J't'6 't'L'JE~ ßCXO'CX'JLO''&1)'JCXL • • • (Diesen aber, als nicht 
echtbürtigen Athener, wollten einige peinlich befragen lassen ... ). 
Die Vorgänge fallen in das Jahr 404; s. Hansen, Eisangelia 86 
(Nr.67). 

21 Dem. 18 (Ktes) 132: "ro'J cbrot1)q>Lcr&ev't" 'AV"t'LCPW'J't'CX , und § 133: '.lUV 8e 

U[.LE~~ cr't'pzßAwO'a'J"rz~ au't'o'J cX.1tZX't'd'JCX"rE (nun habt ihr [Richter] ihn nach einer 
Folterung getötet); s. auch Dein. 1 (Delllosth) 63. Plut. Dem. 14 erwähnt 
die Folter nicht. Das Verfahren datiert Schäfer, Demosthenes 2, 370, um 
das Jahr 344. 

22 Dem. 25 (Aristog. 1) 47: 't'ov &ACXL01tWA~Il'J 'Ay&&wvcx ••• ßow'J XCX!. 
, , , \ ,\ , ,,' 'f ~''''' '\' ("" , 

XEXPCXYW~ XCXL LOU LOU 1tcx'J't' CX'JW 't'E XCXL xa"rW 1tOLWV E'J 't'CXL~ EXXI\1)crLrlL~ w~ aEOV 

O''t'PZßAOU'J, ••• (den Ölhändler Agathon ... , verlangte er [AristogeitonJ mit 
Geschrei und Geschäftigkeit in den Volksversammlungen, müsse man fol
tern ... ). Blaß, Beredsalnkeit 3/1, 416, datiert die Rede um 325, Hansen, 
Eisangelia 107 (Nr. 120), auf 331. Allein aus dem Antrag auf Folterung 
kann man nicht schließen, Agathon sei nicht Bürger gewesen; S. jedoch 
Lipsius, Recht 895 A. 121; Turasiewicz, De servis 61. 

23 Plut. Phok. 35: 'A 'JrlyvwO''&e'J't'o~ 8e 't'ou t1)CP(O'!..l.cx't'o~ ~~(ouv 't'L'Je~ 1tpocr-
f ff , ß'\ 0..' in f , Cl. ' \ \ "f l ypCXCPZL'J, 01tWC; XrlL O''t'pE I\W17ELC; \l!WXLW'J CX1tO".TCXVOL, XCXL 't'O'J 't'POX0'J ZLO'CPZPEL'J XCX!. 

\ t L '\ '" f d t .. t ff 0 " " K '\ '\ 't'ou~ U1t'1)pe:'t'CXC; Xrll\ELV 1tP0O'E't'CX"r't'OV ••• , un e was spa er:" 't'CX'J ECP1)" CXI\I\L-

[.Le3o'J't'rl 't'ov [.Lcxcr't'LY(CXV A&ßWf.LE'J, <1 &.'J3PE~ 'A&1)'Jrl~OL, cr't'PEßAWO'O!..l.EV· 1tEPr. 3e 

<!>wx(w'JOC; ou3e'J eyw yp&cpw 't'OLOU't'O'J." (Als das Psephisma verlesen wurde, 
forderten einige, hinzuzuschreiben, daß Phokion auch gefoltert sterbe, und 
verlangten, das Rad herbeizubringen und die Helfer [der ElfmännerJ zu 
rufen ... "Wenn wir", sprach er [Hagnonides], "Kallimedon, den Galgen .. 
strick, ergreifen, Männer Athens, wollen ""vir ihn foltern; über Phokion 
schreibe ich nichts dergleichen.") Der Prozeß fällt in das Jahr 318; Bengt .. 
son, Geschichte 373 A. 4; zu der Stelle s. Guggenheim, Bedeutung 17; 
Turasiewicz, De servis 60 f. 

24 So Turasiewicz, De servis 61 f., gegen Guggenheim, Bedeutung 20, 
der aus den angeführten Stellen schließt, das Psephisma sei in demostheni
scher Zeit nicht mehr in Kraft gestanden. 

Thür 2 
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der makedonischen Partei beteiligt, und Agathon wird im Zusam
menhang mit mehreren Eisangelieverfahren genannt; bereits 
Guggenheim 25 hat deshalb die peinliche Befragung, wie sie 
aus den oben zitierten Stellen zweifelsfrei hervorgeht, auch hier 
für wahrscheinlich gehalten. Aus Plutarchs Bericht über die Verur
teilung des Phokion ist jedenfalls das eine klar zu ersehen, daß eine 
Verschwörung vorlag 26. Das scheint dafür zu sprechen, daß auch 
in diesem Fall die peinliche Befragung und nicht, wie man an
nimmt 27, die Verschärfung der Todesstrafe beantragt worden war. 
Derartige Nebenstrafen bei der Hinrichtung Freier sind in Athen 
sonst nicht überliefert 28 • 

Gegen freie Nichtbürger ist die Anwendung der peinlichen 
Befragung ebenfalls in politischen Prozessen, vor allem gegen 
Spione 29, belegt. Zulässig war die Folter bereits während der 
Untersuchung durch die Bule oder den Areiopag, doch fanden 
Befragungen auch noch vor der Hinrichtung statt. Folgende Fälle 
sind überliefert: Über die Vorgänge unter den Dreißig im Jahre 404 
berichtet wiederum die (vier bis sechs Jahre später gehaltene) 
Rede gegen Agoratos. Diesem hatte die Folter gedroht 30, Aristo-

25 Bedeutung, 16 u. 21. Daß Agathon zum "Geständnis" gezwun
gen werden sollte, ist durch Dem. 25 (Aristog. 1) 47 allerdings nicht 
belegt. 

26 Darauf läßt die Plut. Phok. 35 (fin) angeführte Liste von vier neben 
Phokion in Anwesenheit und drei in Abwesenheit zum Tode Verurteilten 
schließen. Zu den Vorfällen um Phokions Tod s. Lenschau, Phokion 471; 
Sadler, Phokion 338f; Gehrke, Phokion 119 f. 

27 So Meier, Process 897 A. 373; Guggenheim, Bedeutung 17; Lipsius, 
Recht 895 A. 121; Turasiewicz, De servis 61. 

28 Lipsius, Recht 74ff. u. 931 f., weist jedenfalls trotz 895 A. 121 kein 
Beispiel hiefür nach; s. auch Busolt-Swoboda, Staatskunde 1, 553ff., beide 
zum Teil überholt durch Ruschenbusch, Unters. 11 ff. (zu den Strafmitteln). 
Es scheint allerdings denkbar, daß in jener aufgeputschten Volksversamm
lung, die Phokion zum Tode verurteilt hat, die peinliche Befragung zwar 
formell als Mittel der Untersuchung, materiell aber zur Demütigung der 
politischen Gegner beantragt worden war. 

29 Die Folterung von x.cx"t'&o'x.o1t'o~ war auch Stoff der Komödie; s. 
Antiphanes Fr. 277 (Kock): 'EcXv (J.€V &pcx 1t'€1t'e;p~ cpepll "t'~<; 1t'p~cX(J.e;vo<; O'''t'pe;
ßAOÜV ypcXcpouO'~ "t'OÜ"t'OV w<; x.cx"t'cXO'X.01t'OV (wenn jemand Pfeffer bringt, den er 
gekauft hat, stellen sie den Antrag, ihn als Spion zu foltern). Vgl. auch 
den Vorwurf über die Verwirrung des Kalenders, Aristoph. N eph. 620: 
x.~&' (S"t'cx.v .&ue;~v 8ell, O'''t'pe;ßAoü''t'e x.cx.l 8~x.cX~e"t'e; (und weiters, wenn man opfern 
muß, foltert ihr und sitzt im Dikasterion). 

80 Lys. 13 (Agor) 27 (zitiert o. A. 20); über Agoratos' Status s. Paoli, 
Processo 128; Gernet, Lysias 1, 183f. 
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phanes 31 und Xenophon 32 hatten sie vor ihrer Hinrichtung tat
sächlich erlitten. Aus der Mitte des vierten Jahrhunderts ist die 
Befragung des Anaxinos aus Oreos 33 bekannt; weiters wurden 
mehrere namentlich nicht genannte Personen anläßlich der V or
untersuchung gegen Chairephilos der Folter unterworfen 34. Nach 
rechtlichen Gesichtspunkten kaum einzuordnen ist hingegen eine 
Anekdote, die Plutarch 35 über die Folterung eines Jünglings 
erzählt, welcher die Kunde von der Niederlage in Sizilien in die 
Stadt gebracht hatte, ohne einen Gewährsmann hiefür angeben zu 
können. Auch keines dieser Beispiele deutet auf Verschärfung der 
Todesstrafe hin. 

2. Für die Zulässigkeit der Folterung freier Nichtbürger im 
BI u t pro z e ß werden vier Quellen angeführt 36. Dagegen erweckt 
aber die Tatsache, daß derartige Prozesse als Privatverfahren 
konzipiert waren und im Beweisrecht sonst keinerlei Spuren von 
behördlich durchzuführenden Untersuchungen festzustellen sind, 

31 Lys. 13 (Agor) 59/61 (hieraus das Zitat o. A. 20); der Sprecher be
zeichnet Aristophanes als athenischen Bürger aus dem Demos Cholleis (§ 58), 
dessen Bürgerrecht von den Gegnern in Zweifel gezogen wurde. 

32 Lys. 13 (Agor) 54: OO't'OL ~ev cbt'z-&cxvov, (; ~ev <1't'peßAw-&dc;, Eevocp&v, ••• 
(diese starben, der eine, Xenophon, nachdem er gefoltert worden war, ... ); 
Xenophon stammte aus Kurion (§ 54). 

33 Aisch. 3 (Ktes) 224: ... xcx!. 't'ov cxu't'ov etVapcx aLCXO"'t'peßAdlO"cxc; 't''f) O'cxu't'Oü 
XeLPL, EyPCX!.fJCXC; ft.u't'ov -&cxveX't'<p ~1)~LWO"CXL (und denselben Mann hast du eigen
händig gefoltert und den Antrag geschrieben, ihn mit dem Tode zu be
strafen); vgl. die Rechtfertigung Demosthenes' (Anaxinos war der Spionage 
überführt worden) in Dem. 18 (Ktes) 137, wo allerdings die Folter ver
schwiegen wird; s. auch u. § 11 A. 106. Schäfer, Demosthenes 2, 493f., da
tiert den Vorfall in das Jahr 340, Hansen, Eisangelia 103 (Nr. 111), zwischen 
343 und 340. 

34 Der Fall ist in einern 1968 publizierten Fragment aus einer der 
beiden Reden Hypereides ' "für Chairephilos über den Salzfisch ", POxy 34, 
2686 überliefert (zitiert u. A. 49). Der politische Charakter des Prozesses 
legt die Annahme nahe, daß auch hier Freie, und zwar Nichtbürger, nicht 
aber Sklaven (so die Herausgeber S. 14), der Folter unterworfen worden 
waren. Die Untersuchung muß in den letzten Lebensjahren des 323 gestor
benen Rhetors stattgefunden haben; erst zu dieser Zeit ist der Areiopag 
als Untersuchungsbehörde gegen Hochverrat eingeschritten, s. u. A.47. 

35 Plut. Nik. 30. 
36 Thuk. 8, 92, 2; Ant. 5 (Herod) 49; Ant. 1 (Metr) 20; Lys. 3 (Sim) 33; 

s. dazu Lipsius, Recht 895 A. 122; Turasiewicz, De servis 21 f. u. 65ff., 
und neuerdings Bushala, Torture (1968) u. Pallake (1969), und Grace, 
Mordprozeß (1974; russisch, benutzt in einer von Prof. J. Vogt dankens
werterweise bereitgestellten Übersetzung). 

2· 
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schon von vornherein Bedenken. Thukydides 37 berichtet, der 
Oligarch Phrynichos sei auf der belebten Agora ermordet worden, 
der Täter entkommen, jedoch ein Komplize, ein Argiver, ergriffen 
und von den Vierhundert der Basanos unterworfen worden. Dieser 
habe aber die Namen seiner Hintermänner nicht preisgegeben. 
Daß es sich hier nicht um einen privaten Mordprozeß, sondern wie 
in den bisher behandelten Fällen um den Kampf gegen eine poli
tische Verschwörung handelte, geht aus dem Zusammenhang ohne 
weiteres hervor 38. Einen ähnlichen Hintergrund könnte auch die 
in Antiphons Rede über die Ermordung des Herodes erwähnte 
peinliche Befragung eines Freien 39 gehabt haben, obwohl der in 
Athen angeklagte junge ~lann, Euxitheos aus Mytilene, außer 
der politischen Rechtfertigung seines Vaters (§§ 74/80; keineswegs 
im Schwerpunkt seines Plädoyers) fast keine Anhaltspunkte hiefür 

37 Thuk. 8, 92, 2: ... X<XL 0 !J.ev 1t<X't&~cx<; 8L€~UY€V, 0 8e ~UV€PYo<; 'ApY€LO<; 

ttv.&PW1to<; A1)<p.&dc; XCXL ßrt.crcxvL~6!J.€vo<; U1tO 'twv 't€'tpcxxocrLcuv OUO€VOC; ()vo!J.cx 'toü 
"'i / T' ~, " "'i ... ~'fl ,~, "'i ...' '0.. I "~ X€J\€ucrcxv'tOC; €r.1t€V OUo€ CXJ\J\O 'tL 1) O'tL €Lo€L1) 1tOJ\J\OU<; CXVv'PW1tOUC; Xcx.L €C; 'tOU 1t€PL~ 

1t6Acx.pXOU xcx.t &AAOcr€ XCX't' ol.xLac; ~uvL6v'tcx.c;. (Der Mörder konnte entkommen, 
der Mittäter, ein lVlann aus Argos, wurde ergriffen und von den Vierhundert 
peinlich befragt, nannte aber keinen Namen eines Auftraggebers oder sagte 
sonst etwas, außer daß er wisse, viele Leute hätten einander sowohl beim 
Peripolarchen als auch anderswo in Häusern getroffen.) 

38 V gl. die Darstellungen in Lys. 13 (Agor) 71; Lyk. 1 (Leokr) 112; 
Plut. Alkib. 25, 14; dazu Turasie"vicz, De servis 66. Bushala, Torture 61, 
scheidet die Stelle zu Unrecht als "pure speculative" aus. 

39 Ant. 5 (Herod) 49; die Rede wird u. § 6 noch ausführlich behandelt. 
Am Status des einen der beiden Gefolterten aus textkritischen Gründen zu 
zweifeln, so Gernet, Antiphon 122 A. 4, besteht kein Anlaß; s. Bushala, 
Torture 62. Richtig sieht Gernet, Antiphon 120 A. 1, allerdings, daß der 
Sprecher das Verfahren jener Basanos völlig im dunkeln läßt. Das ist 
folgendermaßen zu begründen: Die Ankläger stützen sich auf die Folter
aussage eines Sklaven, der Sprecher habe Herodes umgebracht (§ 39). 
Diese Aussage sucht der angeklagte Sprecher in zweierlei Hinsicht zu ent
kräften. Sie sei nicht im richtigen Verfahren abgenommen worden (§§ 30/38 
u. 46; s. dazu u. § 6), und zweitens stehe ihr eine entlastende Aussage 
gegenüber (§§ 30, 42, 49/51). Der ersten Aussage komme keine Beweiskraft 
zu, weil die Regeln der pr iv a t e n Basanos nicht eingehalten worden seien. 
Dasselbe gilt natürlich auch für die entlastende Folteraussage, die - wie 
erst in § 49 gesagt wird - von einem der privaten Basanos entrückten 
Freien stammt. Erst daraus, daß der Sprecher stets von der privaten Basanos 
her argumentiert, entsteht der Eindruck, beide peinlichen Befragungen 
seien nur zur Beweisführung im vorliegenden Prozeß durchgeführt worden 
(so bes. Bushala, Torture 63). In Wahrheit dürfte es sich beide Male wie 
in den bisher behandelten Fällen um hoheitliche Akte der Voruntersuchung 
gegen eine Ve!'schwörung gehandelt haben, welcher Herodes möglicherweise 
zum Opfer gefallen war; s. sog!. A. 40. 
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liefert 40. Möglicherweise tut der Sprecher gut daran, gerade in 
Athen einen eventuellen politischen Hintergrund des Falles aus
zuklammern und seine Verteidigung auf die Ebene eines schlichten 
Kriminalverfahrens herabzuspielen. Es ist durchaus denkbar, daß 
die Ermordung des athenischen Kleruchen Herodes, etwa zehn 
Jahre nach dem Aufstand, der Eroberung und grausamen Be
strafung der Stadt Mytilene durch Athen (428/7), zu außerordent
lichen Schritten der Untersuchung Anlaß geboten hatte 41. In 
den beiden übrigen Stellen, Ant. 1 (Metr) 20 42 und Lys. 3 

40 Etwas schulmäßig (trotz Wolff, Paragraphe 117) kommt stets die 
Gewinnsucht zur Sprache: sie sei das wahre Motiv der Anklage (§§ 59, 
79 f.; vgl. Aristot. Rhet. 1, 15; 2, 16); sie scheide für den Angeklagten als 
~Iotiv für einen Mora aus (§§ 58/60; vgl. auch Ant. 2 a 9; Lys. 1 [Eratosth] 4; 
Dem. 21 [Meid] 112, 139); s. dazu Süß, Ethos 229. Auf einen politischen 
Aspekt könnte die Erwähnung des athenischen Bürgers Lykinos (§§ 53, 60, 
62 f.) hindeuten, welcher gegen Herodes einen politischen Prozeß hätte 
anstrengen können, und der Umstand, daß Herodes mit einer Anzahl kriegs M 

gefangener (Gernet, Antiphon 114 A. 1) Thraker unterwegs war, um sie 
freizulassen (§ 20). Freeman, Murder 68, und Bushala, Torture 61, deuten 
das letzte zu Unrecht als "business trip". 

41 So schon Bonner, Evidence 71, was Bushala, Torture 62f., nicht 
berücksichtigt. Abzulehnen ist auch die Meinung, die Folterung eines Freien 
im Mordprozeß sei nach dem Recht Mytilenes erfolgt, Heffter, Gerichts
verfassung 313 A. 12; etwas vorsichtiger Böckh, Staatshaushaltung 1, 228 
A. a. Zu Mytilene s. Meritt, ATL 3, 149ff.; Erxleben, Kleruchien 92ff. 

42 Die umstrittenen Texte lauten (§ 20): 't'<{> rcXp a"t)f.LOXOL'J<.p 't'POXLO'.&€LO'(X 

1t'C(p€a6'&"t) (nachdem sie mit dem Rad gefoltert worden war, wurde sie dem 
Henker übergeben), und (§ 14): xc(!. 1)'.1 c(u't'<{> 1t'c(AAc(X~, ~'J 0 <I>LA6v€wC; E:7tL 
7t0PV€LOV ~f.L€AA€ xc('t'C(O''t'l)O'C(L (und Philoneos hatte eine Pallake, die er in ein 
Bordell abschieben wollte). Die Dame hatte bei einem Mahl Philoneos und 
dessen Freund, den Vater des Klägers, angeblich unbeabsichtigt (weil von 
der Stiefmutter des Klägers hintergangen) vergiftet. Zwei Fragen erheben 
sich: War jene Pallake Freie oder Sklavin? Und wurde sie auf der Folter 
peinlich befragt oder bestraft? Überwiegend wird § 20 als Basanos-Ver
fahren gedeutet, auf Grund von § 14 an einer Sklavin durchgeführt; s. 
Guggenheim, Bedeutung 23 A.; Gernet, Antiphon 42 A. 1. Lipsius, Recht 
895 A. 122, und Bushala, Pallake 71, sehen den Fall zwar ebenfalls als 
peinliche Befragung, aber an einer Freien. Das scheint doppelt unrichtig. 
Schon Böckh, Staats haushaltung 1, 228 A. a, erwägt, die Folter habe die 
Bestrafung bezweckt. Dafür spricht, daß in der ganzen Rede weder eine 
belastende noch eine entlastende Aussage der Frau erwähnt wird; beides 
hätte der Sprecher nicht einfach mit Stillschweigen übergehen dürfen. 
Grace, Status 28, räumt ein, die Frau sei zumindest wie eine Sklavin 
bestraft worden und bringt in Mordprozeß 49 ff. (A. 26 gegen Bushala) die 
Folter mit Plat. N om. 972 b in Zusammenhang: ein Sklave, der einen 
Freien getötet hat, wird vor der Hinrichtung ausgepeitscht. Zur Körper-
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(Sim) 3343 dürfte es sich höchstwahrscheinlich um Sklaven gehandelt 
haben. Es gibt somit keinen einzigen eindeutigen Beleg dafür, daß 
freie Nichtbürger in einem rein privat durchgeführten Blutprozeß 
peinlich befragt worden wären. Alle überlieferten Fälle von Basanoi 
an Freien können mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Verfahren 
zugeordnet werden, welche die Aufdeckung und Bestrafung politi
scher Verschwörungen zum Ziele hatten. 

B. Wenig Konkretes läßt sich über das Verfahren der 
soeben behandelten öffentlichen Basanos sagen. Die vor der 
Hinrichtung anzustellende Befragung bedurfte eines Antrages, 
der mit dem auf die Todesstrafe verbunden wurde, und eines 
Beschlusses der Volksversammlung 44. Nach Plut. Phok. 35 sollte 
die Folterung gleich vor der Versammlung stattfinden. Peinliche 
Befragungen im Laufe von Voruntersuchungen in Eisangelie
Verfahren 45 wurden je nach dem herrschenden politischen System 
auf Beschluß der Bule oder des Areiopags durchgeführt. Die 
Zuständigkeit der Bule belegen drei Reden: über die Mysterien, 
gegen Agoratos und gegen Nikostratos 46, die des Areiopags ein 

strafe an Sklaven s. auch Klingenberg, Nomoi 154f. Damit scheidet Ant. 1 
(Metr) 20 aus der Diskussion um die peinliche Befragung von Freien im 
Blutprozeß aus. 

43 Zur Diskussion steht der Text (§ 33): ... !L~"t'e rJ.AAO'J rJ.'J-&P<i>7to'J 7tC'lpC'l

XC'lA€GC'lL !L1)S€'JC'l, et !L~ "t'oü"t'6 ye "t'o 7tC'lLS(O'J, a e7tLXouP1lGC'lL !L€'J !L0L OUX Cl'J e8u'JC'l"t'o, 

(L1)'JÜGC'lL Se tXC'l'Jo'J iJ'J ßC'lGC'l'JL~6!Le'Jo'J, e~ "t'L eyw e~'Y)!L&:p"t'C'l'Jo'J; ( ••• noch irgend
einen anderen Menschen herbeizurufen außer dieses Bürschchen, das mir 
nicht helfen könnte, aber imstande wäre, auf der Folter befragt, mich anzu
zeigen, wenn ich Übles täte?). Eindeutige Äußerungen über den Status des 
Theodotos, eines Knaben aus Plataiai, um dessen Gunst die Parteien 
wiederholt handgreiflich geworden waren, fehlen in der Rede. Die von 
Bushala, Torture 65f., zusammengestellten Indizien tragen jedoch nicht 
den Schluß auf die rechtliche Freiheit. Daß Personen jenes Metiers faktisch 
- durch ihre jeweiligen Begünstiger - weitestgehend Freiheit genossen, 
belegen die in Lys. 4 (Trau) und Dem. 59 (Neaira) geschilderten Hetären. 
Im zitierten Text dürfte deshalb aller Wahrscheinlichkeit nach das private 
Basanos-Verfahren an einem Sklaven gemeint sein; so auch Grace, Status 27 
A. 13 und Mordprozeß 42 A.21, die allerdings (wenig überzeugend) das 
7tC'lLS(O'J nicht auf Theodotos bezieht. 

44 Plut. Phok. 35 (s. o. A. 23; Bürger); Dem. 18 (Ktes) 132 (s. o. A. 21) 
und Lys. 13 (Agor) 59 (s. o. A. 20; beide Male Nichtbürger). 

45 Zum Eisangelia-Verfahren s. Rhodes, Boule 162ff.; Hansen, Eisan
gelia 20 u. 37 ff. 

48 Andok. 1 (Myst) 43 (s. o. A. 18); Lys. 13 (Agor) 25: ... A€yo'J"t'ec;; Ö"t'L, 

et xO(.LLG.&eLll etc;; 't'~'J ßOUA~V, ßC'lG(x'JL~6(.Le'Joc;; tG<i>C;; &'J(XyxC'lG.&~Ge"t'C'lL o'J6!LC'l"t'(X el7te!v 

'A.fn)v(X(t)'J, ••• (sie sagten, wenn er [Agoratos] vor die Bule gebracht würde, 
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Fragment aus Hypereides' Rede über den Salzfisch 47 • In der 
Mysterienrede (Andok. 1) trat ein von der Volksversammlung 
bestellter Untersuchungskommissär (~1J"t'1J"t'~c;, §§ 40, 36) namens 
Peisandros vor der Bule auf, welcher die Basanos beantragte 
(§ 43); nach Dem. 53 (Nikostr) 24 konnte hingegen der Rat selbst 
eine Person für die Befragung (allerdings von Sklaven) ernennen. 
In Lys. 13 (Agor) 25 findet die Basanos vor dem versammelten 
Buleutenkollegium statt. 

Wichtig für den Fortgang der Untersuchung erscheint folgende 
Beobachtung: Immer, wenn die Berichte etwas genauer werden, 
geht es um die Namen von Personen, welche an einer Verschwörung 
beteiligt waren 48. Das Thema der peinlichen Befragung war also 
stets relativ einfach formuliert. Man wird sich die Basanos Freier 
deshalb nicht als Verhör über verschiedene Fakten vorstellen dürfen, 
sondern in der Regel als bejahende oder verneinende Stellung
nahme des Gefolterten zu einer Reihe von Namen. Am deutlichsten 
zeigt das jenes bereits erwähnte Hypereidesfragment 49 • Ein ge
wisser Chairephilos verteidigt sich, vermutlich gegen eine Eisangelie, 

werde er wohl durch die Folter gezwungen werden, Namen von Athenern 
zu nennen, ... ). In der dritten Stelle, Dem. 53 (Nikostr) 23f., wird vorge
schlagen, die Bule mit der Basanos an Sklaven zu betrauen; s. u. § 11 bei 
A. 13/16. 

47 POxy 34, 2686, zitiert sogleich in A. 49. Aus &7terp'Y)vev (Z. 5) schließen 
die Herausgeber (S. 15), daß die in Z.4 genannte Bule den Areiopag be
zeichnet; vgl. Hypereid. 5 (Dem) co1. 2 u. 4; Dein. 1 (Dem) 51, 58; s. 
Busolt-Swoboda, Staatskunde 2, 926 u. A. 2; H. J. Wolff, ZSSt. Rom. 87 
(1970) 481; Hansen, Eisangelia 18 A. 32 u. 39f. 

48 Andok. 1 (Myst) 43 (s. o. A. 18); Lys. 13 (Agor) 25 (s. o. A. 46); 
Plut. Nik. 30 (s. o. A. 35); Thuk. 8, 92, 2 (s. o. A. 37) und das sogleich zu 
besprechende Fragment Hypereid. (Chairephilos). 

49 POxy 34 (1968) 2686, Z. 4ff.: 7tept 8e c1}v iJ ßOUA~ ~'Y)T~(5)[Ci/X]CiCt &7t€
rp'Y)vev etc; TOV 8l)/[tJ-0 ]v, oö8cxtJ-0u iJ ßOUAl) &7t€/8eL~e TWL 8~fLCJ.)L X/xLperpLAov / &8L
XOUVTCt XCXL EX T&V ßCXCirX/VCJ.)V, rp'Y) crLv, U7t[ CXVCt ]YLYVW ( 10) [ CiXO ]VTOC; TOU ypCXtJ-tJ-CtT€CJ.)<; 
TeX / [ov6 ]tJ-CXTCt oö8d~ TWV ßClCiCt/[ vL]~0tJ-evCJ.)v e! 7tev XClT& / [CtU }roü 6lC; &8LXOUV't"OC; 
TL' &Ci/['t"e ~]X ye 't"WV cxt't"LWV 't"WV (15) [EV 't"]WL tlJ'Y)q>LCitJ-Ct't"L yeypcxfL/[fLev]CJ.)v oö8e 
't"l)L xpLO'eL ~vo/[X6c; €crJ't"LV' (Unter den Leuten, über welche der Rat nach 
einer Untersuchung berichtete, zeigte der Rat in keiner Weise Chairephilos 
als Übeltäter an. Auf Grund der peinlichen Befragungen, sagte er, hat 
niemand der Gefolterten, nachdem der Schreiber die Namen verlesen hatte, 
gegen ihn ausgesagt, er habe Übles getan. Also ist er schon auf Grund der 
Anklage, die im Psephisma niedergeschrieben ist, nicht einmal dem Prozeß 
zu unterwerfen.) Zur Zuordnung des Fragments an Hypereides s. Heraus
geber S. 14; vgl. auch Blass, Beredsamkeit 3/2, 21. Zur Datierung s. o. 
A.34. 
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mit dem Einwand, er sei von keinem der peinlich Befragten be
lastet worden (Z. 11/1 7). Bei der Befragung durch den Areiopag 
hatte der Schreiber die Namen der verdächtigten Personen von 
einer Liste verlesen (9/11); die Befragten hatten sich dazu jeweils 
zu äußern gehabt (11/13). Das scheint auf einen üblicherweise 
eingehaltenen Formalismus hinzudeuten. 

Ziel der Folter war, wie oben festgestellt, eine bestimmte 
Aussage. Über den Beweiswert solcher Aussagen Freier ist man 
wieder nur auf Schlüsse angewiesen. Wenig Gewicht wurde in der 
Voruntersuchung offenbar auf ein Geständnis des Beschuldigten 
gelegt 50. Zumindest bei Nichtbürgern wäre dem nichts im Wege 
gestanden. Das Fehlen von Geständnissen scheint am ehesten aus 
deren Wertlosigkeit im Prozeß zu erklären sein. Trotz amtlich 
autorisierter Voruntersuchung herrschte im Verfahren gegen Hoch
verräter der Akkusationsgrundsatz. Der Angeklagte trat dem 
Ankläger vor dem Gerichtshof gleichberechtigt gegenüber. Da es, 
soweit ersichtlich, keine Beweisvorschriften gab, welche die (geheim 
abstimmenden) Geschworenen an ein Foltergeständnis gebunden 
hätten, war es dem Angeklagten stets möglich, gegen die ihm abge
preßte Aussage zu argumentieren. Folteraussagen Freier hatten 
also die Funktion des Zeugnisses, wenn auch nicht im technischen 
Sinn einer Martyria 51 • Für die vor der Hinrichtung vorgenommene 
Basanos kam ohnedies nichts anderes in Betracht. Auch an die 
Aussagen Dritter war der Gerichtshof nicht gebunden; doch sind 
die Quellen zu spärlich, um die Frage nach dem Beweiswert beant
worten zu können 52. Möglicherweise lag der Hauptzweck jener 
peinlichen Befragungen weniger in der Beweisführung vor Gericht 
als im raschen administrativen Einschreiten gegen Staatsfeinde. 

50 Außer daß einmal ein unfreier Denunziant (angeblich) auch seine 
Mitschuld gestanden hat (Ant. 5 [Herod] 39), ist kein Fall eines Folter
geständnisses belegt. Zu Ant. 1 (Metr) 20 s. o. A. 42. V gl. aber die Topoi 
in Anaxim. Rhet. 16, 3 und Ant. 6 (Choreut) 25; Lys. 7 (Sek) 35 (s. u. § 17 
A.2 u. 6): das Geständnis führte bei Sklaven zur Hinrichtung, bei den 
Freien werden keine Folgen erwähnt. 

51 Undenkbar wäre etwa eine Zeugnisklage auf Grund einer solchen 
Aussage; s. Morrow, Slavery 62 u. 80f. 

52 Etwas ausführlicher werden nur zwei Folteraussagen Freier disku
tiert: in Hypereid. (Chairephilos) geht es nicht um die Glaubwürdigkeit 
(s. o. A. 49), und die entlastende Aussage des Freien in Ant. 5 (Herod) 29/51 
wird kunstvoll mit einer (angeblich privat abgenommenen) Sklavenaussage 
vermengt, 80 daß die Argumente nicht als typisch gelten können (s. o. A. 39). 
Lys. 5 (KalI) 3 handelt nicht von Folteraussagen, s. Dorjahn, Courts 45f. 
Zur Beweisfrage 8. auch Hansen, Eisangelia 39f. 
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Der technische Vorgang, wie eine Folteraussage vom Rat an den 
Gerichtshof gelangen konnte, ist in Dem. 53 (Nikostr) 24 beschrie
ben: es wurde ein Protokoll aufgenommen und als versiegelte 
Urkunde vorgelegt 53• In dieser Stelle ist auch die freie Würdigung 
durch die Geschworenen betont. 

Aus den bisherigen Beobachtungen folgt, daß zur Erklärung 
der Basanos in Athen weder die Terminologie 54 noch die Vorstel
lungen der im Gemeinen Prozeß ausgebildeten peinlichen Befra
gung 55 beitragen können. Wegen des dort verwirklichten Inquisi
tionsprinzips und der formalen Beweistheorie fehlt eine taugliche 
Basis für einen unlnittelbaren Vergleich der beiden Einrichtungen. 

III . Sklavenfolter 

Aus noch näher zu erörternden Gründen wird die folgende 
Untersuchung sich auf die private Sklavenfolter be
schränken. Zwar konnten in politischen Verfahren auch Sklaven, 
sogar gegen den Willen ihrer Herren 56, peinlich befragt werden, 
doch bietet diese "öffentliche" Basanos keinerlei prozeßrechtliche 
Besonderheit gegenüber den bisher besprochenen Fällen. Wesent-
1ich häufiger -- und naturgemäß auf Sklaven beschränkt - ist in 
den Reden die "private" Basanos 57 belegt. Dieses Verfahren war 

53 Dem. 53 (Nikostr) 24: ... ~yoü[.LYJV Te: oe:1'v T~V &Px~v ~ TOUe; npYJ[.LeVOUe; 
U1tO T1)e; ßOUA1)C; yp&cpe:O'&c<~, xC<t XC<TC<O'·fJ~YJvC<[.LevOue; T~e; ßc<O'&voue;, () T~ e:r1t'O~e:v o[ 
l! Ci L" 'i:' I .f'" " , ., I ' C\_ 
~V17P(U1tO~, 1tC<PI;;Xe:~V e:~e; TO o~XC<O'TYJpWV, ~v IXXOUO'C<VTe:C; e:x TOU'!(UV e:'t'YJCP~O'IXO'v'€ 

o1to1'6v T~ u[.L1'v eo6x€~. ( .•• ich dachte, die Behörde oder die von der Bule 
Bestellten müßten eine Urkunde über die Basanos, was die Sklaven sagten, 
errichten, sie versiegeln und dem Dikasterion vorlegen, damit ihr es hört 
und hierauf entscheidet, wie es euch gut scheint.) 

54 Erhebliche Sclnvierigkeiten bereiten deshalb die kanonisch-gemein
rechtlichen Termini (etwa confe88io) in der lateinisch abgefaßten Arbeit 
von Turasiewicz, De servis; s. G. Thür, IURA 17 (1966) 273 A. 18. 

55 S. dazu P. Fiorelli, La tortura giudiziaria nel diritto commune 1/2, 
Milano 1953/54; diese Epoche steht auch im Vordergrund bei Helbig-Bauer, 
Tortur (1926) und Mellor, Torture (2. Aufl. 1961). 

56 Andok. 1 (Myst) 22: eXeA€Ue; o€ ßC<O'IXV~O'C<L TtX &vOp&1tOOCl xC<t [.L~ TOUe; 
[.Lev 1tc<pc<o~86v'!c<e; [.L~ e,s,eA€~V eAeyx€W, TOUe; O€ [.L~ ,s,eAoVTCle; &.vlXyxcX:~e;~v. (Er ver
langte, die Sklaven zu foltern; wer zur Übergabe bereit sei, verweigere 
auch die Überprüfung nicht, wer nicht bereit sei, den möge man zwingen.) 
Üblich war wohl, daß der an der öffentlichen Untersuchung Interessierte 
den Sklaven seinem Herrn abkaufte (so ist vermutlich Ant. 5 [Herod] 47 
zu verstehen). 

57 Von to(~ und o1l[.LoO'L~ ßClO'(XV~~€~V spricht Dem. 53 (Nikostr) 25; 
"öffentlich" meint "unter Leitung von Amtsträgern" nicht, "vor aller 
Augen" . 
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notwendig, um die Aussage der zeugnisunfähigen 58 Sklaven im 
Prozeß verwerten zu können. Im Gegensatz zur öffentlichen 
Basanos schritten hier ausschließlich Privatleute ein. Auf die Art 
des Prozesses, ob es sich um eine Dike oder Graphe handelte, kam 
es jedoch nicht an. 

Die Einschränkung auf Sklaven ist schon von der Quellenlage 
her gerechtfertigt. Nur über das Verfahren und den Wert der 
privaten Basanos finden sich in den Gerichtsreden in hinreichendem 
Maße Äußerungen, welche Überlegungen über die Einordnung 
dieses Phänomens in das attische Prozeßrecht fruchtbar erscheinen 
lassen. Außerdem bietet nur diese Art der Basanos Gelegenheit, 
die von den Streitparteien verfolgte Prozeßtaktik nachzuzeichnen. 
Denn gemeinsam mit der privaten Basanos wird in den Quellen 
zumeist eine Aufforderung einer Partei, eine Proklesis, erwähnt. 
Ihr wird deshalb, bevor der Plan der Darstellung im einzelnen 
ausgebreitet wird, vorerst noch Beachtung zu schenken sein. 

Zwei weitere Einschränkungen des Themas seien ebenfalls 
noch vorweg gemacht. Der Ursprung der peinlichen Befragung als 
prozessuales Mittel der Wahrheitsfindung liegt im dunkeln. Das 
homerische Epos scheint weder das Wort noch die Sache zu kennen 59, 

ebensowenig die Tragödie. Der Vergleich mit dem Recht von 
Gortyn trägt nichts zur Klärung bei. Unfreie sind dort zeugnisfä
hig 60 • Auch die Spur, welche die Etymologie weist, führt zu keinem 
Ergebnis 61 • Andererseits hat die private Basanos in dem Zeitraum, 
in dem sie in Athen greifbar ist, von den Reden Antiphons und den 
Fröschen des Aristophanes im ausgehenden fünften Jahrhundert 

58 Daß Sklaven nicht zeugnisfähig sind, belegt am besten Dem. 49 
(Timoth) 55 (s. dazu u. § 16 vor A. 70). Auszuklammern ist hier die Frage, 
ob der Sklave im Blutprozeß als Zeuge (wohl Eideshelfer) auftreten konnte; 
s. dazu Bonner-Smith, Administration 2, 223 ff.; MacDowell, Homicide 
102ff.; Harrison, Family 170 A. 3 und Procedure 136f.; Grace, Mord
prozeß 39f. In den Reden liegt jedenfalls kein einziges Sklavenzeugnis 
vor; s. auch Leisi, Zeuge 22. 

59 Nach den Ausführungen von G. Micknat, Studien zur Kriegsgefan
genschaft und zur Sklaverei in der griechischen Geschichte 1, 1954, und 
Ja. A. Lencman, Die Sklaverei im mykenischen und homerischen Griechen
land (Übersetzung 1966), ist das auch kaum zu erwarten. 

60 Die Folter ist nicht belegt, s. Willetts, Law 17. 
61 Zur Etymologie s. o. A. 7. Wie Herr Prof. Yaron dem Verf. freund

licherweise mitteilte, ist die peinliche Befragung im Prozeßrecht des 
alten Oriento nicht nachzuweisen; zum biblischen Recht s. auch 
MeIlor, Torture 25. Auch Seidl, Ägypt. Rechtsg., erwähnt die Folter nicht. 
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bis zur Rede des Lykurgos gegen Leokrates (331), sich als Rechts
einrichtung in keiner Weise weiterentwickelt. Die günstige Quellen
lage gestattet deshalb die dogmatisch-systematische Betrachtungs
weise der Erscheinung. Die Folterung des Aristogeiton durch den 
Tyrannen Hippias (Aristot. Ath. Pol. 18, 4) und das bald darauf 
unter dem (Archonten) Skamandrios ergangene Psephisma lassen 
vielleicht den Schluß zu, daß auch die private Basanos bereits im 
6. Jahrhundert in Übung stand. Doch ist für diese Zeit über Hypo
thesen nicht hinauszukommen, die sich nach neuerlicher Durch
leuchtung des archaischen Verfahrensrechts allenfalls auf die 
Ergebnisse der vorliegenden Arbeit stützen ließen. 

Des weiteren verzichtet die Untersuchung auf die Zusammen
stellung und Exegese jener nicht wenigen Stellen, welche lediglich 
vom faktischen Zufügen der Schmerzen handeln. Über den Vorgang 
der Tortur ist in neuerer Zeit eine zusammenfassende Arbeit 
erschienen 62, die hauptsächlich aus nichtrhetorischem Quellen
material schöpft. Die Gerichtsreden setzen den Ablauf stets als 
bekannt voraus und bringen nur äußerst selten Details. Die bei der 
privaten Basanos übliche Folter dürfte in erster Linie einfach aus 
Stockschlägen (f.L(xG''T~Youv) oder dem Verdrehen der Glieder mittels 
eines Rades (G''Tpe:ßAOUV) 63 bestanden haben. Alle anderen, oft 
drastisch ausgemalten Quälereien sind für die Erkenntnis des 
Prozeßrechts ohne Aussagewert. Wieweit sie tatsächlich vorgefallen 
sind, mag dahingestellt bleiben. Der Sklave verlor durch das 
Basanos-Verfahren zwar an Wert, doch ist nirgends belegt, daß 
jemand auf diese Weise zu Tode gequält wurde 64• 

§ 3. DIE PROI(LESIS 

I. Anwendungsbereich 

Das Verbum 7tPOX.(XAELG'1hx~ hat ein weites Bedeutungsfeld. Im 
nicht juristischen Bereich umfaßt es hauptsächlich auf- oder an-

62 Vergote, Folterwerkzeuge (1969); informativ auch noch Guggen
heim, Bedeutung 24 ff. 

63 Die Rhetoren vermeiden es in der Regel, den Vorgang der Tortur 
zu beschreiben. Näheres dazu s. u. § 11 A. 96. 

64 So Turasiewicz, De servis (passim) 26, 32, 45, 72; dagegen u. § 6 
A. 15 und § 12 A. 29. 



28 I. Kapitel: Einleitung 

rufen 1, einladen 2, anbieten 3 und auffordern, etwa zu Spiel4, sport
licher ÜbungS oder ernsthaftem Gespräch 6. Seltener begegnet das 
hievon gebildete Substantiv 7tp6XA1)0'~~ in diesen Bedeutungen 7. 

Ähnlich weit ist auch der Anwendungsbereich im Zusammenhang 
mit rechtlich erheblichen Vorgängen. Homer gebraucht 7tpOXOCAEr;(jS-OC~ 
für die Aufforderung zum Z"\veikampf 8 ; im zwischenstaatlichen 
Bereich gibt Thukydides mit diesem Wort das Anrufen einer Polis 
zum Zweck der Streitentscheidung wieder 9• Die attischen Gerichts
reden liefern reiches Material über 7tpOXOCAEr;(jS-OC~ unter Privat
leuten. Stets ist damit eine mündliche Äußerung gemeint, mit 
welcher eine Person eine andere entweder zu etwas auffordert 
oder sich selbst zu etwas bereit erklärt. Das Nomen 7tp6XA1)(j~~ 
bedeutet in diesem Zusammenhang sowohl den Akt 10 als auch den 
Inhalt oder 'Vortlaut 11 jener Erklärung sowie deren schriftliche 

1 Z. B. Kritias 6, 7 (Diels): 1tPOXtXA€LO''&tXL i:~ovof,1.tXXA~8€v (mit Namen 
aufrufen). Üblich ist die mediale Form, das Aktiv tritt erst später auf, 
s. Dio Cassa 44, 34, 2; Polyb. 22, 9, 2. 

2 Plat. Sympos. 217 c: 1tPOXtXAOÜ!-ltXL 81) tXt)"t"OV 1tpO~ 't'O O'UV8e:L1tVe:LV, ••• 
(Ich lade ihn zum Mahle ein, ... ). 

3 Aristoph. Acharn. 652: . . . U!-la~ Acx;xe:8tXLf,1.0VLOL 't'1)V dp~v1)V 1tPOXtXAOÜV
"t'tXL ( ••• bieten euch die Lakedaimonier den Frieden an). 

4 Anakreon 14, 4 (Bergk): "Epo~ ..• O'U!-l1ttXL~e:LV 1tPOXtXAe:L"t'tXL (Eros lädt 
ein, mitzuspielen). 

5 Plat. Sympos. 217b: ... O'UYYU!-lVcl~e:O',s.O:L 1tPOUXtXAOUf,1(1)V tXut'ov (ich for
derte ihn auf, mitzuüben). 

6 Plat. Euthyd. 294 b: ... u!-la~ 1tPOUXtXA€O'cl!-l1)V O'1tOUOcl~€LV ( .•• forderte 
ich euch auf, ernsthaft zu sprechen). 

7 Liddell-Scott s. V. 

8 Il. 3, 432 f.: clAA' ~.fh vüv 1tPOXclAe:O'O'tXL &P1)LCPLAOV M€V€AtXOV €~tXÜt'L~ !-ltXX€
O't'XO',&cx;t evlXv"t'(ov (wohlan, fordere nun den aresgeliebten Menelaos ein zwei
tes Mal auf, dir im Kampf zu begegnen); vgI. auch II. 7, 39. 218; 13, 809. 
Zu Unrecht sieht Glotz, Proklesis 676, in der Streitszene nach dem Wagen
rennen (11. 23, 566/85) in den Worten des Menelaos eine Proklesis. Es han
delt sich vielmehr um einen Urteilsvorschlag; s. dazu Thür, Dikazein 
428. Das Wort 1tPOXtXAE:Lcr'&tXt oder ein ähnliches kommt in der Szene 
nicht vor. 

s Thuk. 1, 34, 2: 1tpOXA1),s.ev"t'e:~ yap 1te:pr. 'E1tt8clfJ.VOU e~ XpLO'LV ••• (Denn 
als sie [die Korinthier] aufgefordert waren, über Epidamnos ein Urteil zu 
fällen, ... ) 

10 S. z. B. Dem. 54 (Kon) 29: ... XIXr. 8LIXXPOUO'e:(U~ ~ve:X' il 1tp6XA1)O'L~ 1)'.1 
( ... und die Proklesis zur Prozeßverschleppung ergangen war). 

11 S. z. B. Dem. 45 (Steph. 1) 15: 1tPOXA1)O'tv !-ltXpt'upe:rv (eine Proklesis 
bezeugen), und Dem. 53 (Nikostr) 22: ßOUAOfJ.tXL 8e XIXt 1te:pt "t'l)~ 1tPOXA~O'e:(U~ 

Et1tE:rV, YJv OO"t'OL !-le: 1tPOuXtXA€O'(lV"t'O • • • (ich will auch über die Proklesis spre
ohen, welche diese an mich gerichtet hatten ... ). 
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Fixierung als Urkunde 12. Der Inhalt der Proklesis ist viel
fältig; es kann hier nur eine kursorische Übersicht geboten 
werden. Bereits Hudtwalcker 13 stellte die meisten in den antiken 
Quellen belegten Anwendungsfälle zusammen, Glotz 14 hat die 
Liste noch bereichert. Die Stellen beziehen sich teils auf ganz 
bestimmte Einzelsituationen, teils auf typische Fälle, in welchen 
die Proklesis regelmäßig im Zusammenhang mit bestimmten 
Rechtseinrichtungen verwendet wurde. 

Zunächst sollen Belege für die erste Gruppe, die Einzelfälle, 
näher betrachtet werden: Hierher gehören jedenfalls Aufforderun
gen wie etwa, die Hälfte einer bestimmten Geldsumme heraus
zugeben 15, eine bestimmte Person als Zeugen zu führen 16, gemein
sam eine Reise zu unternehmen 17 oder mit der Hinrichtung eines 
bestimmten Sklaven noch zuzuwarten 18. Etwas komplizierter 
formuliert war die in einer Zeugnisurkunde überlieferte Auf
forderung, der Gegner möge entweder die Richtigkeit einer Testa
mentsabschrift zugestehen oder das versiegelte Originaldokument 

12 S. z. B. Dem. 37 (Pant) 42: ... &:v'd "t'OU "t'~v 7tp6XA1lO'L'V &:vo(~ac; O€!:~aL 

"t'eX y€ypafLfLEva ( ... anstatt die Proklesis zu öffnen und das Geschriebene zu 
zeigen); vgl. auch Harpokrat., Etym. Magnum, Zonaras s. v. 7tp6XA1lO'LC;: 

••. "t'o oe ypafLfLtX"t'€!:ov "t'o 7t€Pr. "t'ou"t'ou ypacpofL€VoV WVOfL&~€"t'O 7tPOXA1lO'LC; ( .•• die 
darüber errichtete Urkunde wurde Proklesis genannt). Im "Urteil von 
Knidos" , Syll.3 953, Z. 10 u. 20 (2. Jh. v. ehr.), \vird die Proklesis zu den 
Prozeßurkunden gezählt; s. dazu u. § 10 A. 74. 

13 Diaiteten 41 ff. 
14 Prokh3sis 676 ff. Auch er hat die Quellen nicht vollständig erfaßt; 

es fehlen z. B. die o. A. 8 u. 9 genannten Texte, weiters Isokr. 17 (Trap) 51; 
Ant. 5 (Herod) 38 und zahlreiche ProkIeseis zur Basanos. 

15 Dem. 48 (Olymp) 34: Aaße o~ fLOL Xelr. "t'~'V 7tPOXA1lO'LV ~v 7tPOUXelA€crrXfL1lV 
tXu"t'ov 7t€pr. "t'ou &:pyup(ou 00 ~Aaß€V . •• (nimm auch die Proklesis, die ich an 
ihn gerichtet habe über das Geld, das er empfangen hat ... ); vgl. auch 
§§ 18f. 

16 Den1. 49 (Timoth) 55: . . . fLC(p"t'up~av 0' au"t'ov ~~f.ouv €fLßaA€cr,&tXL "t'ou 

AtO'Xp(wvoC; WC; €A€U.&EpOU oV"t"oC; ( ..• verlangte ich mit Proklesis, ein Zeugnis 
des angeblich freien Aischrion [in den Echinos] einzuwerfen); das Verbunl 
&~LOÜV bezeichnet den Vorgang der Proklesis, s. u. § 7 A. 13f. 

17 Isokr. 17 (Trap) 51: ... au"t'oc; fLev oux 'i).&€A€V €tcr7tA€ÜO'tXL 7tOAAtXXLC; €fLOÜ 

7tPOXCXA€O'elfL€VOU ( ••• er selbst war nicht bereit, dorthin zu fahren, obwohl 
ich es oft mit Proklesis verlangt hatte). 

18 Ant. 5 (Herod) 34: ... &7tcxyop€u6'V"t'wv "t'wv cp(AWV "t'wv €ILw'V 
\' , 'l! ~ \" "*\ (l ( b hl . F ILll CX7tOX"t'€LVe:LV "t'ov ~vopa 7tpLV eyco €JVUoLILL ••• 0 wo meIne reun~ 

de dagegen protestiert hatten, den Mann zu töten, bevor ich käme); 
vgl. auch § 38: 7tPOXCXAOUfL~VCOV "t'wv cp(ACO'V (trotz Proklesis der Freunde) 
und § 47. 
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öffnen 19. Ebenso fallen Vorschläge zu außergerichtlichen Beweis
verfahren in diese Gruppe. Zweifelhaft muß freilich die Art und 
der Zweck des Verfahrens bleiben, welches Aphobos dem 
Demosthenes während der öffentlichen Diaitaangeboten hatte 20. 

Genaueres ist hingegen über die in der Rede gegen Zenothemis 
erwähnte Proklesis zu erfahren. Protos und der Sprecher hatten ihre 
Gegner in Athen aufgefordert, mit ihnen vor den Beamten in 
Syrakus Erhebungen über einen Getreidekauf anzustellen, von 
deren Ergebnis - die Möglichkeiten waren bereits in der Proklesis 
alternativ vorformuliert - der Rechtsstreit unmittelbar abhängen 
sollte 21. 

In außergerichtlichen Zusammenkünften kleideten die Par
teien bisweilen auch materielle Vergleichsvorschläge, die der 
Gegner jeweils nur annehmen oder ablehnen konnte, in die Form 
der Proklesis. Als markantestes Beispiel hiefür ist jener Vorschlag 

19 Dem. 45 (Steph. 1) 8: MAPTTPIA • • • (LCXPTUPOÜO'~ 1t'CXP€LVCX~ 1t'POC; Tii'> 
8~CX~T1)T-n T€~O'L~ 'AXCXPV€L ÖT€ 1t'POUXCXA€LTO <I>oP(LLWV 'A1t'OAA68wpov, €t (L~ CPYJO'~ 

&V-rLYPCXCPCX €!vcx~ TWV 8~cx.&1)xwv TWV IIcxO'Lwvoc; TO YPCX(L(LCXT€LOV ••• , &VOLY€LV TcXC; 
8tcx.&iJxcxc; T<XC; IIcxO'Lwvoc; ••• (ZEUGNIS ... bezeugen, dabeigewesen zu sein 
vor dem Diaiteten Teisias aus Acharnai, als Phormion an Apollodor eine 
Proklesis richtete, falls er nicht zugestehe, daß die Urkunde eine Abschrift 
des Testaments Pas ions sei ... , möge er das Testament Pas ions öffnen ... ); 
zu dieser Urkunde s. u. § 10 bei A. 56/58. 

20 Dem. 27 (Aph. 1) 50: ... 1t'POUXCXA€L't'O 8' €&eA€~V €1t'~8€L~CX( (LO~ "t"~v 

ouO'lcxv 8exa TCXAcXV-rWV oUO'cxv (. • • richtete er eine Proklesis an mich, er sei 
bereit, mir nachzuweisen, daß das Vermögen zehn Talente betrage); un
schlüssig Gernet, Demosthene 1, 47 A. 1. S. dazu u. § 16 vor A. 72. 

21 Dem. 32 (Zenoth) 18: M€TcX TCXÜTCX 1t'POUXCXA€L.&' 6 IIpwToc; cxu't'ov XCXL 
l}(L€LC; E1t'L 't'~v &PX1)V "t"~v "t"WV ~UPCXXOO'LWV, x&v (Lev EWV1)(L€VOC; TOV O'L"t"OV EX€LVOC; 
cpCX(V1)TCX~ .•• TOÜTOV 1t'ovYJpov ov-r' ~~~OÜ(L€V ~1)(L~OüO'&cx~, €t 8e (L~, xcxL "t"cX 8~cXcpop' 

&1t'OACXß€LV xcxt TcXACXVTOV 1t'POO'ACXß€LV ••• (Hierauf forderten ihn Protos und ich 
mit Proklesis auf, zur Behörde nach Syrakus zu reisen: wenn sich heraus
stellt, daß Protos das Getreide gekauft hat, ... verlangten wir, daß Zeno
themis als unredlicher Mensch bestraft würde, andernfalls solle er die 
Differenz erhalten und ein Talent dazu ... ). In Syrakus sollte nicht, wie 
Glotz, ProkU~sis 677 A. 11, annimmt, ein Gerichtsverfahren durchgeführt 
werden; s. Gernet, Demosthene 1, 123 A. 2; Wolff, Paragraphe 38f. 

Eine eigenartige Anwendung der Proklesis überliefert Polybios in sei
nem Bericht über die Gesetzgebung des Zaleukos in Lokroi (12, 16, 9): 
1t'pOXcxAeO'aO'&aL <pCXO'f. TOV xOO'(.J.01t'6ALV • • • (der Kosmopolis habe mit Proklesis 
aufgefordert ... ), sein Gegner möge, wie er selbst, vor der Versammlung 
der Tausend mit dem Kopf in der Schlinge über die richtige Auslegung des 
Gesetzes sprechen; der Verlierer möge sogleich gehenkt werden. Bezeich
nend scheint auch hier der automatische Ablauf eines durch die Proklesis 
eingesetzten, alternativen Verfahrens. 
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zu nennen, den die Kreditgeber des Pantainetos den beiden Päch
tern der Silbermine, Nikobulos und Euergos, unterbreitet hatten 22. 

Ähnlich sind vielleicht auch die in Dem. 30 (Onet. 1) 1 und 48 (Olymp) 4 
erwähnten, jedoch nicht näher beschriebenen ProkIeseis aufzu
fassen 23, doch muß nicht jeder Vergleich auf Grund einer Proklesis 
zustande gekommen sein 24. 

Hierher gehört schließlich auch noch die in der Rede über den 
Choreuten geschilderte Proklesis. Ein Chorknabe war auf einen 
Trank hin (cp&ptLllXOV ~7t~EV, Ant. 6 [Choreut] 15), der ihm zur Ver
besserung seiner Stimme gereicht worden war, gestorben. Bevor 
noch dessen nächster Verwandter gegen den Choregen die Blut
klage eingebracht hatte, richtete der zunächst nur außergerichtlich 
Beschuldigte eine Proklesis an seinen Gegner: er möge die Tat
zeugen, Freie und Sklaven, außergerichtlich befragen 25. Hier 
interessieren zunächst nur die freien Personen. Über den Zweck 
ihrer Befragung und privaten Vereidigung durch den Gegner 26 

hat man seit langem gerätselt. Für die verbreitete Meinung, vom 
Ergebnis der Befragung sei die Entscheidung des ganzen Rechts-

22 Dem. 37 (Pant) 12: ... 1t'POXCXAOUVTCXL 1t'p6XA1lcrLv l][.L&C; wC; ou 8e~o[.Le

vouc;, ~ XO[.LLcrcxcr&aL 1t'ckvTa Ta XP~[.LaTa 7tCXP' aUTWV xcxt cX7teA'&eLV, ~ 8LaAücraL crcpCiC; 
U1t'€P iJ.>v €VEXcXAOUV (er richtete eine Proklesis an uns, dergestalt, daß wir sie 
nicht annehmen konnten, entweder den [ganzen Geldbetrag von ihnen zu 
nehmen und uns zurückzuziehen oder alle ihre Forderungen zu befriedigen). 
Zu diesem Teil der Rede s. Lauffer, Bergwerkssklaven 1, 97ff.; Wolff, 
Paragraphe 47 ff.; Behrend, Pachturkunden 53. 

23 S. dazu Steinwenter, Streitbeendigung 92 u. 130; es könnten aber 
durchaus auch andere Formen der außergerichtlichen Streitbeendigung zur 
Debatte gestanden sein. 

24 Mit ziemlicher Sicherheit ist das für die von Glotz, Proklesis 677 
A. 16, fälschlich angeführte Stelle Isokr. 17 (Trap) 20 auszuschließen. Der 
Vergleich war, wie aus den §§ 17/19 hervorgeht, unter größtmöglicher Diskre .. 
tion geschlossen und die darüber errichtete Urkunde versiegelt einem Ver
wahrer übergeben worden (§ 20), der ihren Inhalt nicht kannte. Ebenso
wenig finden sich in Isai. 5 (Dikaiog) 18; Isokr. 18 (Kallim) 39; Dem. 59 
(N eaira) 45, 47, 71 Anhaltspunkte für eine Proklesis. 

25 Ant. 6 (Choreut) 23: .. . xat 1t'pOUXaAOu[.L1lV aUTov • • • XctL t€VCXL €xe-
"'I "\ ''''I'' ~ , 6!l "-I\euov ••• e1t'L "t'OUC; 1t'apcxyevo[J.evouc; I\eywv CXU"t'cp ov [.LctTt e;xacr"t'ov, "t"OUTOUC; epcu"t"ctV 

xaL tAeyxeLv, "t"OUC; [J.€V €Aeu.&epouc; • • • "t'OUC; 8€ 80UAOUC; (. • • und ich richtete 
eine Proklesis an ihn ... und verlangte, ... zu den Tatzeugen zu gehen 
- ich nannte ihm jeden einzelnen beim Namen - und sie zu fragen und 
zu überprüfen, die Freien ... die Sklaven). 

26 Ant. 6 (Choreut) 25: xat €~d1l (.L€V "t"OUC; tA€u.f),epouc; 8PXOLC; xcxt 1t'LcrTecrtV 

cX'J(xyx&:~eLV ••• (und man könne die Freien mit Eid und Ehrenwort zwin
gen ... ); zu:t Befragung der Sklaven s. u. § 13 bei A.42/45. 
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streites 27 oder eines einzelnen streitigen Punktes 28 abgehangen, 
fehlt in der Rede jeglicher Hinweis. Der Prozeß, in welchem dem 
angeklagten Choregen die Verbannung drohte (§§ 4, 17), wäre 
auch kaum durch ein privates, außergerichtliches Verfahren zu 
ersetzen gewesen. Ebenso scheidet hier die Deutungsmöglichkeit 
aus, der Chorege habe auf Grund seiner Proklesis auf außergericht
lichem Weg ein Beweismittel für den Prozeß gewinnen wollen; 
denn er führte, nachdem der Gegner seine Proklesis abgelehnt 
hatte, eben dieselben Personen über dasselbe Thema in der Ver
handlung als Entlastungszeugen 29. Der Sinn des als &) .. Eyxe~v (über
prüfen; § 23) bezeichneten Verfahrens ist am ehesten aus dem 
privaten Charakter des in das Sakralrecht hineinreichenden at
tischen Blutprozesses zu erklären. Nur der nächste Verwandte 
(&YX~(j"t'eu<;;) war berechtigt, die Klage zu erheben. Er war aber 
hiezu nicht rechtlich, sondern nur aus - freilich sehr ernst genom
mener 30 - religiöser Bindung verpflichtet 31. Hätte der Verfolger 
des Choregen den freien Tatzeugen den Eid abgenommen, der 
Beschuldigte habe mit der Tat nichts zu tun gehabt, wäre er wohl 
von seiner religiösen Pflicht, die Blutklage gegen ihn zu erheben, 
entbunden gewesen. Der Chorege wollte seinem Gegner durch 
jene Proklesis also die im Sakralen wurzelnde Grundlage der 
Klage entziehen 32. 

In die zweite Gruppe von Stellen, in welchen die Proklesis 
typischerweise in Beziehung zu bestimmten Rechtseinrichtungen 
steht, sind folgende Fälle einzuordnen: die Aufforderung zum 

27 Headlam, Proklesis 4, unter Berufung auf Hudtwalcker, Diaiteten 
44 A. 43; s. auch Meier, Process 889 A. 342; Glotz, Proklesis 678 A. 4. 

28 Hudtwalcker, Diaiteten 49, wo er das in 44 A. 43 Gesagte präzisiert. 
29 In § 28 streicht der Sprecher heraus, daß seine vorhin (§ 15) ge

führten Zeugen als Tatzeugen (ol ~&p't'upe~ 7tetpetyev6~e:voL) ausgesagt hät
ten. Daß es iln vorgeschlagenen Eid und im Prozeßzeugnis um dasselbe 
Thema gegangen war, zeigt § 29: ... e:o&u~ &:.7tO 't'l)~ 7tpw't'1)C; ~(l.epetC; Xett eto't'OC; 
tyw Xett oi. ~&.p't'upe~ <X7tetv't'ec; cpcxve:poL tcr(l.ev Aeyov't'e:~ &7te:p ',luvt 7tpOC; u!J.cxC; ( ... es 
liegt auf der Hand, daß sowohl ich selbst als auch die Zeugen vom ersten 
Tag an genau dasselbe sagen wie nun vor euch). 

30 S. in Dem. 47 (Euerg) 68/73 die Skrupel, welche den Sprecher be
wegten, nachdem die Gegner seine alte, freigelassene Amme (§ 58) er
schlagen hatten; s. dazu MacDowell, Homicide 19; Grace, Status 16. 

31 MacDowell, Homicide 10f. u. 18. 
32 Der außergerichtlich abgenommene Eid hätte zwar die Einführung 

einer Blutklage gewiß nicht aus prozessualen Gründen ausgeschlossen, so 
offenbar Bonner-Smith, Administration 2, 126, wohl aber die Chancen des 
Anklägers empfindlich vermindert; Guggenheim, Bedeutung 34. 
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Vermögenstausch (1tp6xA1J(n~ EL~ &.\I'!LÖO(j~\I) 33 und zum Vorweisen 
von Sachen (E~C; EfJ.CPOC\lW\I XOC'"t'&O"'!OCO"~\I) 34. Beide Male riskierte der Auf
geforderte im Falle der Ablehnung ein Gerichtsverfahren 35. Den 
Zweck der außergerichtlichen Streitbeendigung verfolgten die 
ProkIeseis zum Schiedsverfahren (zur privaten Diaita)36 und in 
der Regel die zum Parteieid (ELC; ÖPXO\l) 37. Es finden sich aber auch 
Aufforderungen oder Angebote, dritte Personen sollten außer
gerichtlich einen Eid leisten. Diese Eide dienten zumeist der 
Beweisführung im Prozeß 38. 

Der 1tp6XA1J0"~C;; EtC;; ÖPXO\l steht, wie Headlam 39 in einem kurzen 

33 Lys. 24 (Adyn) 9: 7tpOXtlAeO'tlL[LYlV tlu't'ov el.c; cXv-d8oO'LV, ••• (wenn ich 
an ihn eine Proklesis zum Vermögenstausch richtete, ... ); s. Glotz, Pro
kU~sis 977 A. 8. 

34 S. Dem. 33 (Apatur) 17f.; 49 (Timoth) 43; 52 (Kallipp) 10; 56 
(Dionysod) 40; in den beiden weiteren, von Glotz, Proklesis 679 A. 10 u. 12, 
erwähnten Stellen, Dem. 35 (Lakr) 38 und Aisch. 1 (Tim) 99, deutet nichts 
auf eine Proklesis hin. In Isai. 6 (Philokt) 31 und Fr. 1 (Hypoth.) überlie
fern die Mss. 7tp0O'XtlAeLO'{)-ca, was von neueren Editoren beibehalten wird. 
Nach dem Befund von Isai. 6 (Philokt) 42: &.~LOOV't'WV • • • cpwp~v )(tl't'ci 't'ov V6[LOV 
(sie verlangten [mit Proklesis] ... die Haussuchung nach dem Gesetz), 
scheint auch die förmliche Haussuchung durch Proklesis eingeleitet worden 
zu sein; zum &~LOUV s. u. § 7 A. 13f. 

35 Zur Antidosis s. Busolt-Swoboda, Staatskunde 2, 1088f.; zur Kata .. 
stasis s. Aristot. Ath. Pol. 56, 6, dazu Lipsius, Recht 869 f.; Rabel, Dike 
381ff.; Kaser, Eigentumsschutz 147ff.; Gernet, Demosthene 3, 85; Kränz
lein, Eigentum 142; zur Haussuchung s. Wyse, Isaeus 528ff.; Kaser, Eigen
tumsschutz 145. 

36 Dem. 52 (Kallipp) 14: 7tpOUXtlAeO'rl't'o 8' tlu't'ov e7tL't'pe~rlL AUO'L&d81l .. . 
(er forderte ihn mit Proklesis auf, Lysitheides zum Diaiteten zu bestellen ... ), 
ebenso § 30; s. weiters Dem. 55 (Kallikl) 35; 56 (Dionysod) 18; 40 (Boiot. 2) 
43 f.; Isai. 5 (Dikaiog) 31; fraglich scheint die Proklesis in Dem. 34 (g. Phorm) 
18. Zur privaten Diaita s. Steinwenter, Streitbeendigung 91 ff. 

31 Dem. 49 (Timoth) 65: ... 7tepr. 't'1)C; 7tpOxA~O'ewc; 't'ou öpxou ( ••. über 
die Proklesis zum Eid); s. auch Dem. 33 (Apatur) 13; 54 (Kon) 40; 55 
(Kallikl) 35, dazu Aristot. Rhet. 1, 15 (1377a20). Als Beweiseid der Partei 
deutet Glotz, Proklesis 678 A. 1, Dem. 52 (Kallipp) 17f., vgl. aber Gernet, 
Demosthene 3, 76 A.2. S. auch Latte, Recht 27; Gernet, Droit 119f.; 
Plescia, Oath 42 ff. 

38 Das gilt hauptsächlich für die Aufforderungen und Angebote, Frauen 
(die nicht als Zeugen auftreten dürfen) zu vereidigen, Dem. 29 (Aph. 3) 
26, 33; 39 (Boiot. 1) 3 f.; 40 (Boiot. 2) 10 f.; 55 (Kallikl) 27; Isai. 12 (Euphil) 9. 
Eine Proklesis zur Streitbeendigung durch Eid einer am Prozeß nicht 
unmittelbar beteiligten Person findet sich in Dem. 29 (Aph. 3) 52/54. 
S. dazu Latte, Recht 33 ff.; Plescia, Oath 53 ff. 

39 J. W. Headlam, On the 7tp6XA1)cnc; dc; ß~O'rlVOV in Attic law. Cl. Rev. 
7 (1893) 1 ff. Die im Titel gebrauchte Präposition etc; ist (im Gegensatz zu 

Thür s 
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Aufsatz ausführt, diejenige zur Basanos, zur privaten und regel
mäßig außergerichtlichen peinlichen Befragung von Sklaven, am 
nächsten 40. Dieser Umstand und die weitere Beobachtung, daß 
in den Reden keine einzige formrichtig abgenommene Aussage 
überliefert ist - nur zwei der zahlreichen Prokieseis zur 
Basanos wurden (angeblich) angenommen, jedoch auch deren 
Durchführung war letztlich unterblieben 41 -, veranlaßten den 
Autor zu einem, freilich vorschnellen, Schluß: Die auf der Folter 
abgenommene Sklavenaussage sei kein Beweismi ttel, sondern wie 
der Eid ein Ordal gewesen, das den Rechtsstreit automatisch 
außergerichtlich beendet habe. Eine Folteraussage habe deshalb 
auch nicht vor Gericht gelangen können. Ihr Fehlen in den Quellen 
könne man nicht als Zufall der Überlieferung abtun 42. 

Wie eben gezeigt wurde, stützt der Vergleich mit dem Eid 
Headlams These keineswegs; denn nicht jede Proklesis zum Eid 
zielte auf außergerichtliche Streitbeendigung. Zu Recht berufen 
sich die Kritiker 43 Headlams aber auch auf Quellen, die eindeutig 
den Beweiszweck der Folteraussage erkennen lassen. Doch auch 
diese Gelehrten können nicht plausibel erklären, warum 
keine auf Grund einer Proklesis wirklich durchgeführte Basanos 
belegt ist. Ebensowenig ist der Versuch unternommen worden, 
über eine Zusammenstellung der Gemeinplätze zum Lob oder 
Tadel der Basanos 44 hinausgehend den wahren Beweisgrund jener 
in einem privaten Verfahren abzunehmenden Aussagen aufzu
decken. Ihre Beweiskraft soll sogar die der Martyria, der Aussage 
freier Zeugen, übertroffen haben 45. Der Ansatzpunkt zur Klärung 
dieser Fragen liegt, wie Headlam insoweit richtig gesehen hat, in 
dem mit der Proklesis beginnenden Zusammenwirken der beiden 
Streitparteien. Erkennt man die Rolle jener Aufforderung 

e:lc; civ-r(8oO'Lv und etc; lSpKOV) nicht quellenmäßig ; wohl heißt es 1t'CXPCX8L86vCXL 
e:lc; ßeXO'cxvov, Dem. 30 (Onet. 1) 27; 46 (Steph. 2) 21; 59 (Neaira) 123; Aisch. 2 
(Parapresb) 126. 

40 S. die Aufforderung zu Eid und Basanos in ein und derselben Pro· 
klesis, Dem. 29 (Aph. 3) 26, und die parallele Argumentation in Ant. 6 
(Choreut) 25. 

41 So schon Wyse, Isaeus 598; Lipsius, Recht 889 A. 91. 
42 Headlam, Proklesis 4, und ders., Slave 137. 
43 Thompson, Slave 136; Lipsius, Recht 889 A. 91; Bonner, Evidence 

72; Bonner-Smith, Administration 2, 128f.; Harrison, Procedure 148 A. 1. 
44 Am vollständigsten Guggenheim, Bedeutung 62 ff. 
46 Als Gemeinplatz gebraucht in Isokr. 17 (Trap) 54; Isai. 8 (Kir) 12; 

Dem. 30 (Onet. 1) 37. Zu den Stellen s. u. § 17 A. 14 u. bei A. S3f. 



§ 3. Die Proklesis 35 

im privaten Basanos-Verfahren richtig, bestehen keine Schwie
rigkeiten die Einrichtung in das attische Prozeßrecht einzu
ordnen. 

11. Grundgedanke 

Bevor die Quellen der Proklesis zur Basanos genauer betrachtet 
werden können, ist deshalb über die Rechtsnatur der Proklesis 
allgemein noch Klarheit zu verschaffen. Aus ihren zahlreichen und 
verschiedenartigen Anwendungsfällen folgt jedenfalls das eine, daß 
eine Definition der Proklesis von ihrem Inhalt her scheitern muß. 
An solchen Versuchen, die freilich stets nur die eine oder andere 
Fallgruppe umschreiben, hat es gleichwohl seit der Antike nicht 
gefehlt. Nicht heranzuziehen ist in diesem Zusammenhang aller
dings eine Stelle 8;US der ersten Rede gegen Stephanos, Dem. 45 
(Steph. 1) 15: or~oc~ yap &.7tocv'"t'occ; u[.LaC; Eloevoc~ ()'t'~ ()O'oc ~~ ouvoc'"t'ov 
7tpOC; uf.L~C; &.YOCYE~V EO''"t'~ '"t'wv 7tE7tpocYf.Levwv, '"t'ou'"t'wv 7tPOXA~(jE~C; 1)upe
&YJO'cx.v. (§ 16) Otov ßOCO'cx.V(~E~V OUX €O''"t'w EVcx.V'"t'(ov u[.L&v· &.v&.YX1) "t'ou'"t'ou 
7tp6x'A1)0'~V EIvcx.~. otov E'l ,on 7te7tpocx''"t'oc~ xoct yeyovEv ~;w 7tOU TYjc; X6lpocC;, 

, , " , "\ 'l' "\ .... 46 ." ß ~,,., 't'" .... , O!.VOCYX1) XrlL '"t'OU'"t'OU 7tpOXI\YJO'LV E~Vcx.L, 7t/\E~V 1) ct.oL~ELV OU 't'O 7tpocy~ 

E:1tp&.X&YJ· X,ct.t '"t'WV &AAWV '"t'WV '"t'OLOU'"t'WV (47). Der Sprecher, Apollodor, 
will hier keineswegs den Charakter der Proklesis umfassend kenn
zeichnen 48, sondern den Richtern nur vor Augen führen, daß ihn 
Phormion, sein Gegner im Vorprozeß, völlig unnötigerweise auf
gefordert habe, die Richtigkeit einer Testamentsabschrift zuzu
gestehen 49. Denn Phormion hätte, fährt der Text fort (§ 17), die 
Möglichkeit gehabt, dem Gericht das Original des Testaments 
vorzulegen 50. Um diesen Vorwurf zu untermauern, wählte der 

46 Zu Reisen wird tatsächlich aufgefordert in Isokr. 17 (Trap) 51 
(393/1 v. Ohr.) und einige Jahre nach der zitierten Rede (aus 349) in 
Dem. 32 (Zenoth) 18 (aus 340), s. o. A. 17 u. 21. 

(47) Dem. 45 (Steph. 1) 15: Ich glaube, ihr wißt alle, daß es für Sachen, 
die man euch nicht vorführen kann, ProkIeseis gibt. (§ 16) So ist es nicht 
möglich, vor euch die Basanos vorzunehmen; dafür braucht man eine 
Proklesis. So, wenn etwas irgendwo außerhalb des Landes getan wurde 
oder geschehen ist, braucht man auch dafür eine Proklesis, um dorthin zu 
fahren oder zu gehen, wo die Sache stattfand; und weiteres desgleichen. 

48 So legt freilich Hudtwalcker, Diaiteten 41 f., die Stelle aus in Anleh
nung an Harpokr. s. v. 1tp6x).;YJO'~C;: • • • L~:I)!LOO'&~v1JC; a' EV "t'<r xcx"t'cX L:"t'e:cp&vou 
xed 1te:pt ~v 1tp6xÄ1J0'~c; y(ve:"t'cx~ a1JAO~ ( ••• Demosthenes zeigt in der Rede 
gegen Stephanos, worüber eine Proklesis erlassen wird). 

49 S. o. A. 19. 
50 Ob Phormion das Original öffnen durfte, muß freilich angesichts 

der Tatsache, daß er nicht Erbe war, bezweifelt werden. 

8* 
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Logograph besonders drastische Beispiele von Aufforderungen zu 
außergerichtlichen Handlungen aus. Damit sind aber weder alle 
möglichen Inhalte noch das Wesen der Proklesis voll erfaßt 51. 

Angesichts der Materialfülle standen auch die Lexikographen 
vor erheblichen Schwierigkeiten. Sie grüfen deshalb die ihrer 
Meinung nach signifikantesten Beispiele heraus. Die Suda will, 
ziemlich anspruchslos, der Verwechslung von Proklesis und 
Prosklesis (Ladung) vorbeugen: I1p60"xAYJcnc; ••• rrp6xAYJa~c; 8e, 

\ .... "" \ i '" ~ ,\ ~ \ \ 7 ,\ ß' , XWptC; 't'ou ~, XClt 7tPOXOCI\E:LO"V'ClL E:7tt OLClL't'YJ't'YJV XCl~ OLOV E:7t~ fZaClVOV 

"nvoc; cX.v8poc7t68ou ~ (.LOCp't'UpLClV 't'ou8€ "t'LVOC; ßClA€a,f}ocL (52) 53. Hingegen 
sucht Pollux nach einem gemeinsamen Gesichtspunkt, den er 
unglücklicherweise im Zweck der Streit beendigung findet: 7tp6-

XAYJO"LC; 8' EO''t'L AUO"LC; 't'~C; 8LXYJC; E7tL 't'LV~ wp~a(.LE:v!.p 0px!.p ~ (.LClP't'Up(~ ~ 
ßClO"cX.V!.p ~ rlAA!.p 't'~VL 't'OLOU't'!.p (54). Die überlieferten Beispiele wider
legen diese enge Definition. Falsch ist sie außerdem in bezug auf 
die Proklesis zum Zeugnis, wenn sie sich auf die Choreutenrede 
stützt 55, und bezüglich der zur Basanos - wie noch zu zeigen 
ist -, zumindest für den Regelfall. Rein deskriptiv bleibt auch die 
immerhin umfassende Definition Hudtwalckers 56 , die sich durch-

61 Die hier - den Intentionen des Logographen gemäß - nur demon
strative Aufzählung entspricht der später als [.Le:pLO'[.L6c; klassifizierten Form 
der Definition, die Cicero Top. 5, 28; 8, 33 als partitio aufgreift. S. dazu 
Mette, Ius 47; Schmidlin, Rechtsregeln 186ff.; Nörr, Partitio 20ff.; Martin, 
Rhetorik 110 u. 113. 

(52) Suda: Prosklesis ... Proklesis aber, abgesehen vom (Buchstaben) 
S, (bedeutet) auffordern, vor einen Diaiteten (zu gehen) oder etwa zur 
Basanos eines Sklaven oder ein Zeugnis irgend jemandes (in den Echinos 
ein )zuwerfen. 

53 Ähnlich Phot. Lex. Vermutlich ist mit den letzten Worten auf 
Dem. 49 (Timoth) 55 (s. o. A. 16) Bezug genommen; vgl. auch Isai. 6 (Phi
lokt) 16. Zu Unrecht bestreitet Hudtwalcker, Diaiteten 42f. A.40, die 
Notwendigkeit einer Proklesis zur Martyria. Harpokration bezieht die 
Martyria auf den Sklaven: IIp6x).:Yjcnc;· etw&e:O'cxv, o1t6"t'e: ~LX&:~OLV"t'6 "t'LVe:C;, €~CXL

"t'e:LV €vto"t'e: &e:pcx.1tcx.tvcx.C; ~ &e:P&:1tov"t'cx.C; etc; ß&:O'cxvov ~ e:tC; [.Lcx.p"t'UptClV "t'ou 7tp&:y(J.cx"t'OC;, 
xcx.t "t'oü"t'o excx.Ae:L"t'O 7tpOXcxAeLO'&ClL, ••• (Proklesis: wenn man Prozeß führte, 
pflegte man bisweilen Sklavinnen oder Sklaven zur Basanos oder zum 
Zeugnis für die Sache zu verlangen, und das hieß 7tPOXCXAe:LO'&CXL, ••• ). 

(54) Pollux 8, 62: Proklesis ist die Entscheidung eines Prozesses durch 
einen festgesetzten Eid, ein Zeugnis, eine Basanos oder weiteres desgleichen. 

55 S. dazu o. bei A. 25. 
56 Diaiteten 44f.: "Denn die 1tp6XA'YJO'LC; ist vielmehr, wenn man sie 

richtig beschreiben will, eine feierliche Aufforderung, entweder zu einer 
Leistung, auf welche der Provocant ein Recht zu haben glaubte, oder zu 
einer Handlung, durch welche ein streitiger Punkt erledigt werden sollte, 
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gehend, wenn auch leicht abgewandelt, in den seither erschienenen 
Standardwerken zum attischen Recht findet 57 • 

Der Zweck der Proklesis ist demnach nicht aus ihrem Inhalt, 
sondern am ehesten aus ihrer Form allgemein zu erklären. Auf
schluß hierüber gewährt die dem Formalen noch mehr verhaftete 
Rechtsordnung von Gortyn. Die auf der Nordmauer gefundene 
Gesetzesinschrift regelt den Fall, daß ein Tier von dem eines 
anderen verletzt oder getötet wurde. Der Geschädigte hat unter 
der V ora ussetzung, daß er sein beschädigtes Tier dem Eigentümer 
des schädigenden vorweist, Anspruch auf Geldbuße, von der sich 
dieser - mit Zustimmung des Geschädigten - durch Austausch 
des beschädigten gegen das schädigende Tier befreien konnte 58. 

Kann ein beschädigtes Großtier, ein Pferd, Maultier oder Esel, 
nicht zum Eigentümer des schädigenden Tieres hingebracht werden, 
bestimmt co1. 2, 9/16 folgendes: ... XrxA~v cXv-rt tLrx~-rü[p]lIov OUOV 
ev -rtir:~ 7t€V l-re, &~ O€LX(jE~ 07t~ x' I ~~, x' OPX~6-rEPO'J ~tL'fJ Iv rxu-rov xrxt 't'ovc; 
tLrxIL-ruprxvc;, rxl E7tZOLZ-rllo ~ E7t~AZU(jE ~ EX&A1) I OZ~X(jLov(59). Dem Hin
bringen wird hier die förmliche, vor zwei Zeugen ergangene 
Aufforderung an den Gegner, sich das beschädigte Tier anzusehen, 
gleichgesetzt. Das Xrt;A~V entspricht, wie bereits Glotz 60 feststellte, 
sowohl sprachlich als auch der Sache nach der attischen Proklesis. 
Es setzt hier den Geschädigten in die Lage, gegen den Schädiger 
gerichtlich vorzugehen; er und seine Zeugen werden zum Eid 
zugelassen 61. 

dieser sey nun ein gemeinschaftlich oder durch eine von beiden Partheien 
allein vorzunehmender Act, und bezwecke bloß den Beweis in einem Rechts
streit oder die gänzliche Beendigung eines solchen." 

57 Meier, Process 893; Lipsius, Recht 866f. u. 892f.; Bonner, Evidence 
67; Harrison, Procedure 153. 

58 10 4, 41 co1. 1; s. Kohler~Ziebarth, Stadtrecht 74f.; Metzger, Unter
suchungen 43 ff. 

(59) 10 4, 41 co1. 2, 9/16: ... soll er sich vor zwei Zeugen innerhalb von 
fünf Tagen bereit erklären, das Tier zu zeigen, wo es liegt; dem Eid näher 
soll er selbst sein und die Zeugen, wenn er (das Tier) verfolgt oder hinge
bracht hat oder sich bereit erklärt hat, es zu zeigen. 

60 Prokh3sis 680. 
61 Die Themen der Eide sind in der Inschrift nicht genannt. In den 

auf cxt folgenden Indikativen (E:1te3Le't'o, E:1t'~AeuO'e, E:X&:A1)) kommt keine in
direkte Frage ("ob") zum Ausdruck, sondern eine reale Voraussetzung 
("wenn"), s. Schwyzer, Grammatik 2, 683f. Aus diesem Grund ist die 
Übersetzung von Kohler-Ziebarth, Stadtrecht 29, abzulehnen: "Darüber 
aber, 0 b er es hintrieb oder hintrug oder ihn lud, ... soll er selbst und die 
Zeugen näher am Eide sein" (ähnlich auch Dareste, Rec. 1 S. 394; Metzger, 
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Eine weitere, ebenfalls mit XIXA=t)V ausgedrückte Aufforderung 
findet sich zu Beginn der Großen Inschrift. Jemand wird zur 
Herausgabe eines Sklaven verurteilt, ist dazu aber nicht imstande 
(co1. 1, 39/46): IX~ o~ 11 XIX VIX€U€~ 0 OOAOC; 0 XIX v~xlX&zlt, XlXAtov riv"t'l 

(.Lrtt"t'upov ouov 81 po (.L~ov €A€U&~pov &7t08€txO"&'t' 10 €7tl 't'ö t VlXÖ t 07tE x(x 
, ~, I' \ ~ ,,'\ " , ~, 11 ' '\ - ." ,~, 

VIX€u€~, € lX U't'OC; t; CXI\OC; 7tpO 't'ou"t'o. lX~ o€ XlX (.L€ XlXl\€~ € (.L€ O€~XO"€t, 

xlX't'tO"I['r&'t']o 't'a E:'Y[plX](.L~VlX(62). Der Verurteilte kann sich aus der 
Haftung befreien, wenn er den siegreichen Kläger förmlich auf
fordert, mit ihm oder einem Vertreter zum Tempel zu gehen, und 
diesem den Sklaven dort zeigt 63. Schließlich wird im selben Gesetz, in 
den Vorschriften über den Ehebruch, auch das Verbum 7tpof€~7t€~v 
für den Akt einer außergerichtlichen Aufforderung gebraucht 
(co1. 2, 28/36): 7tpof€t7t&t'o ~€ &v't't (.LIX~'t'lupov 't'ptov 't'0 tc; xlX8€0"'t'IXtllc; 't'Ö 
, '\ Q..' ''\i' ß.IQ.. , '" , ,), I -~1.~'i - , EVlXtl\€1T€V't'OC; CXI\I\U€'lT 'lT(X~ €V 't'lXr..C; 7t€v't' lX[J.€PlXtC;· - 't'O O~ 001\0 't'o t 7tIXO"'t'llt 

, 'I ' ~ - , ~ , I ' ''\ '\ , ,\ '" ''\' 11 " cx.V't't (.Lllt't'UPOV oUov. - (Xt oE XlX (.L € CXI\I\UO"€'t'lXt, E7tt 't'Or..C; EI\OV O"t €(.L€V 

Xp~&&lXt 07t~t X(X AEltov't't(64). Nur unter der Voraussetzung, daß der 
Beleidigte die Angehörigen des ertappten Ehebrechers förmlich 
(und ohne Erfolg) aufgefordert hat, diesen auszulösen, darf er sein 
Racherecht ausüben. 

Jenen drei mit der attischen Proklesis durchaus vergleichbaren 
Fällen ist gemeinsam, daß eine Person durch eine Erklärung, 
die sie vor Zeugen von gesetzlich festgelegter Zahl und Qualität 
abgibt, eine Tatsache setzt, auf die sowohl der Erklärende als 

Untersuchungen 42). Durch die Eide des Geschädigten und seiner Zeugen 
ist der Streit entschieden. 

(62) 10 4, 72 co1. 1, 39/46: Wenn sich aber der Sklave zur Zeit des 
Urteils in einem Tempel aufhält, soll er (der Verurteilte) vor zwei freien, 
großjährigen Zeugen (den Gegner) auffordern und (den Sklaven) beim Tem
pel aufzeigen, wo er sich aufhält, er selbst oder ein anderer an seiner Stelle. 
Wenn er aber weder auffordert noch zeigt, soll er die gesetzliche (Summe) 
zahlen. 

63 Ohne es näher auszuführen, hat bereits Glotz, ProklE3sis 680, die 
Stelle als Proklesis gedeutet. Unannehmbar ist auch hier die Übersetzung 
von Kohler-Ziebarth, Stadtrecht 3: " ... soll er (der Verurteilte) ... ihn 
[den Sklaven!] rufen und es dem Tempel ... anzeigen" (Sperrung ein
gefügt). Guarducci 10 4 S. 142; Willetts, Law 39; Metzger, Untersuchun
gen 7, sehen als Objekt des Rufens den Gegner. S. auch das vergleichbare 
1tpOfeL1te~V in 10 4, 73 A 2f., dazu Guarducci 10 4 S. 172; Klingenberg, 
Nomoi 106. 

(64) 10 4, 72 co1. 2, 28/36: Er soll aber vor drei Zeugen den Verwandten 
des Ertappten erklären, sie mögen ihn innerhalb von fünf Tagen lösen; 
bei einem Sklaven dem Herrn vor zwei Zeugen. Wenn er ihn aber nicht 
löst, steht es bei den Ergreifern zu verfahren, wie sie wollen. 
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auch der Adressat sein weiteres gerichtliches oder außergericht
liches Vorgehen stützen konnte oder mußte. Dem attischen Recht 
sind demgegenüber Vorschriften über feste Zeugenzahlen weit
gehend fremd, so daß sie auch für die Proklesis von vornherein 
kaum zu erwarten wären. Dennoch entspricht der Charakter der 
Proklesis - modifiziert allerdings durch das andersartige Prozeß
recht - den förmlichen Aufforderungen, wie sie für Gortyn über
liefert sind. Aus zahlreichen Stellen in den Gerichtsreden geht 
nämlich hervor, daß die Anwesenheit von Zeugen beim Akt der 
Aufforderung jedenfalls für notwendig erachtet wurde 65. Allein 
der Formalismus, vor Zeugen an den Gegner eine Erklärung abzu
geben, verbindet alle in den attischen Quellen belegten Fälle der 
Proklesis. 

Stets enthält die Proklesis-Erklärung eine Aufforderung oder 
ein Angebot (bzw. beides), welchen der Gegner entweder unmittel
bar nachkommen oder durch wörtliche Annahme (aexzcr&(l~ 66) 

zustimmen konnte. In beiden Fällen konnten die Beteiligten 
einander an ihren Worten festhalten, zwar nicht auf Grund eines 
durch Konsens geschlossenen Vertrages, sondern, rein prozessual 
gesehen, als vom Gegner nicht mehr ab streitbare oder einseitig 
zurückzunehmende Äußerung. Lehnte der Gegner jedoch die 
Proklesis ab, konnte sich der Erklärende dem Adressaten gegenüber 
immerhin auf die Tatsache seiner Erklärung berufen und diesen 
an seiner Reaktion festhalten : entweder waren nun die Voraus
setzungen für ein gerichtliches V orgehen geschaffen - das trifft, 
soweit ersichtlich, nur noch bei der Proklesis zur &v··döocr~~ und 
EfL<POCV&V X(l't'&.O''t'occrL~ zu 67 - oder der Erklärende konnte die Ab
lehnung seines Gegners als dessen vorweggenommene Äußerung 
zu einer Prozeßbehauptung in seiner vor Gericht gehaltenen Rede 
benützen. 

Hierin bestand in dem mit Hilfe von Logographen geführten 
Prozeß des 4. Jh.s das Hauptanwendungsgebiet der Proklesis. 
Denn der starre Ablauf des Verfahrens vor den großen V olks-

65 s. z. B. Dem. 52 (Kallipp) 10: e:t 8' &pcx. cbre:LA'lJcpev, Aeye (S''n eyw ~&p. 
't'upocc; ~X(t)v ~~(ouv €~CPcx.V'1) xoc't'cx.O''t'l)O'CXf. 't'eX Xp~~cx.1:'cx. ••• (Wenn er es aber genom
men hat, sage, daß ich vor Zeugen verlangt habe, das Geld vorzuwei .. 
sen, ... ); s. auch Dem. 29 (Aph. 3) 21; 30 (Onet. 1) 27; 37 (Pant) 40; 53 
(Nikostr) 23; 54 (Kon) 28; Lys. 7 (Sek) 34; Isai. 6 (Philokt) 41f.; zu diesen 
Stellen s. Meier, Process 872; Lipsius, Recht 871, und u. § 8 A.55f. 

66 S. u. § 8 A. 78 u. § 10 A. 78. 
67 S. o. A. 35. 
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gerichtshöfen - es folgte Rede und Gegenrede, allenfalls Replik 
und Duplik - erforderte zur Gänze durchkomponierte, auf Wir
kung bedachte Plädoyers. Während des Prozesses konnte auf neue 
Argumente nicht mehr ex tempore eingegangen werden 68. Die 
Parteien mußten deshalb den Stoff ihrer Argumentation bereits 
vor der Verhandlung vollständig gesammelt haben. Das geschah 
derart, daß sie den Gegner außergerichtlich (darunter fallen auch 
die Verhandlungen vor dem amtlichen Diaiteten) zu den nötigen 
Stellungnahmen provozierten. Abgesehen vom Fragerecht anläß
lieh der Anakrisis 69 dienten ihnen hiezu die Aufforderungen in 
Form der Proklesis. Eine wichtige Rolle spielte dabei, wie noch 
ausführlich zu zeigen ist, die Proklesis zur Basanos. 

§4. DARSTELLUNGSPLAN 

Nach der einleitenden Untersuchung und allgemeinen Charak
teristik von Basanos und Proklesis sind die einzelnen Fragen dar
zulegen, die zur Lösung des somit aufgeworfenen Problems führen: 
Welche Stellung kommt der privat abgenommenen Folteraus
sage im attischen Beweisrecht und in der Praxis der Beweisführung 
zu? Als Quellenmaterial stehen fast ausschließlich Gerichtsreden 

68 Zum Problem der Improvisation vor Gericht s. Lämmli, Prozeß
verfahren 13f.; Lavency, Aspects 131 ff. (s. auch die dort S. 18 zitierten 
Arbeiten A. P. Dorjahns). Die Schwierigkeit liegt für uns darin, durch die 
schriftlich überlieferte Fassung auf den mündlichen Vortrag hindurchzublicken 
Scheinbare Improvisation war jedenfalls ein geläufiges, mit Vorbedacht 
eingesetztes Kunstmittel, s. Alkidamas, Sophist. 12f.; vgl. Dem. 21 (Meid) 4; 
s. Blaß, Beredsamkeit 3/1, 184. Gegen weitgehende Improvisation vor 
Gericht spricht der Befund der wenigen überlieferten Deuterologien (Dem. 
28 [Aph. 2], 31 [Onet. 2] u. 46 [Steph. 2]). Hier wird in ziemlicher geistiger 
Unbeweglichkeit nur resümiert und höchstens das eine oder andere bis 
dahin noch aufgesparte Argument vorgebracht; s. Blaß, Beredsamkeit 3/1, 
228. 240f. 531 ff. Die drei Tetralogien Antiphons geben in ihrer schritt
weise aufgebauten, sich jeweils durch alle vier Plädoyers hindurchziehenden 
scharf geschliffenen Dialektik (s. Maschke, Willenslehre 69 ff.) in dieser 
Hinsicht sicher nicht die Praxis der Prozeßführung vor den athenischen 
Gerichten wieder. 

69 S. Lämmli, Prozeßverfahren 83, der jedoch die Fragen, welche 
der Gegner in der Anakrisis zu beantworten hatte, von der Proklesis, 
die nicht an die Anakrisis gebunden und lediglich anzunehmen oder abzu
lehnen war, nicht scharf genug trennt; s. dazu u. § 10 bei A. 118 u. § 18 bei 
A.'2/4. 

I 
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zur Verfügung, die - soweit es sich um tatsächlich vor Gerichts
höfen gehaltene Plädoyers handelt - ohne Rücksicht auf die 
Authentizität ihres Verfassers herangezogen werden. 

Im einzelnen befassen sich die weiteren sechs Kapitel mit 
folgenden Themen: Auf Grund der Bedeutung, ,velche der Proklesis 
im Basanos-Verfahren bereits nach den bisher angestellten Über
legungen zukommt, werden zuerst diejenigen Reden untersucht, 
in welchen Privatleute peinliche Befragungen an Sklaven ohne 
solche förmliche Aufforderung vornahmen. Diese Fälle der ein
seitigen Basanos sind im 2. Kapitel vor allem daraufhin zu 
überprüfen, ob die Sklavenaussage in Hinblick auf eine Verwendung 
im Prozeß abgenommen wurde; wenn nicht, scheiden jene Belege 
aus der weiteren Diskussion aus. 

In der überwiegenden Zahl von Texten liegt eine Proklesis 
zur Basanos vor. Im 3. Kapitel wird der Formalismus der 
Proklesis betrachtet: die beteiligten Personen, der Inhalt und die 
Anlässe der Aufforderung; das bei der Erklärung verwendete 
Formular; ob Mündlichkeit oder die Schriftform erforderlich 
waren und wie die außergerichtlich stattgefundene Proklesis vor 
Gericht gebracht wurde. Zu überprüfen sind hier auch die Meinun
gen über die Rechtsnatur der Proklesis. 

Das 4. Kapitel untersucht das Verfahren der Basanos: welche 
Personen sind daran beteiligt; welche Aufgaben kommen ihnen zu; 
wo und wie findet die Befragung statt; wie sind Frage und Antwort 
formuliert, welche Einrichtungen und Regeln sollen die Wahrheit 
der Aussage garantieren? 

Nachdem über den Inhalt der Proklesis und das Verfahren der 
Befragung Klarheit gewonnen ist, kann im 5. Kapitel die Frage 
nach dem Zweck der Basanos beantwortet werden. Diente die 
Sklavenaussage der Beweisführung vor Gericht oder war sie, wie 
Headlam annimmt, stets ein Mittel der außergerichtlichen Streit
beendigung ? Überblickt man die Quellen in ihrer Gesamtheit, 
kann die Antwort hierauf in erster Linie aus direkten Äußerungen 
der Sprecher gewonnen werden. Ein weiterer Gesichtspunkt liegt 
darin, die Art des Rechtsstreites zu überprüfen, der durch die 
Basanos - möglicherweise - hätte entschieden werden sollen: 
Denn nur, wenn die Sache zur Gänze privat beizulegen gewesen wäre, 
kann man auch die streitbeendende Wirkung in Betracht ziehen. 
Ebenso ist die Erheblichkeit des zur Befragung vorgeschlagenen 
Themas in der konkreten prozessualen Situation zu berücksichtigen. 
Eine Folteraussage über ein relativ unbedeutendes Thema kam 
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wohl nur als Beweismittel in Frage. Schließlich sind diejenigen 
Stellen, in welchen die streitbeendende Wirkung der Basanos 
schon in der Proklesis eindeutig ausgesprochen wurde, mit den 
technischen Mitteln zu vergleichen, welche dem attischen Prozeß
recht sonst zur außergerichtlichen Streit beendigung zur Verfügung 
standen. 

Erfordern es schon die eben umrissenen Probleme, manchmal 
auf die spezielle prozessuale Situation einzugehen, welcher die 
Sprecher sich jeweils gegenübersahen, so bietet diese Methode, eine 
Rede als situationsbezogenes Ganzes zu betrachten, den einzig 
gangbaren Weg, um im 6. Kapitel die praktische Anwendung 
der Proklesis zur Basanos zu beleuchten. Es wird versucht, den 
taktischen Stellenwert dieser Aufforderungen in der Prozeßstrategie 
der Parteien zu bestimmen : Warum richtete die Partei in ihrer 
speziellen Prozeßsituation gerade diese Proklesis an ihren Gegner 1 
Kam es ihr wirklich auf die Beweisführung oder außergerichtliche 
Streitbeendigung an, oder hatte sie die - in der Regel erfolgte -
Ablehnung durch den Gegner bereits von vornherein mit einge
plant 1 In einigen Fällen läßt sich die Proklesis nämlich mit ziem
licher Sicherheit als bloße Finte durchschauen. War dem immer s01 
Ebenso verdienen hier die Schlüsse Beachtung, welche die Sprecher 
aus der Ablehnung ziehen. 

Erst wenn die Untersuchung so weit fortgeschritten ist, sind 
im 7. Kapitel Gedanken über den Beweiswert der Basanos 
angebracht. Denn die in den Reden überlieferten Äußerungen 
hierüber müssen aus ihrer prozeßtaktischen Perspektive und im 
Hinblick auf die Eigenarten und die Wahrheitsgarantien des 
Basanos-Verfahrens interpretiert werden. Von Nutzen ist der 
Vergleich mit der Argumentation der Sprecher zum Prozeßzeugnis 
Freier, der Martyria. Diese Überlegungen führen zur Frage, ob 
und wieweit das Verfahren vor den attischen Gerichtshöfen prozeß
technisch eingerichtet war, die materielle Wahrheit zu finden. 
Nur aus der Existenz solcher Einrichtungen ist zu beurteilen, ob 
die freie Beweiswürdigung wirklich zu den Prinzipien des 
attischen Prozeßrechts gehörte. Gerade das Basanos-Verfahren 
- das wird sich letztlich herausstellen - ist weniger auf die 
materielle Wahrheit ausgerichtet, sondern untersteht differen
zierten Regeln, welche beiden Prozeßparteien gleiche Chancen auf 
eine günstige Aussage sichern sollten. Hier ist noch ein Stück des 
den archaischen Prozeß beherrschenden agonistischen Prinzips 
faßbar. 



11. KAPITEL: DIE EINSEITIGE BASANOS 

§ 5. INFORMATION 

Bisherige Bearbeiter haben es verabsäumt, die Belege für die 
private peinliche Befragung von Sklaven nach der prozessualen 
Relevanz des Vorganges zu ordnen. Diese ist aller Wahrscheinlich
keit nach in irgendeiner Form gegeben, wenn eine Streitpartei 
ihren Gegner mit Proklesis zur Basanos aufforderte. Wird aber von 
einer peinlichen Befragung berichtet, welche der Herr allein an 
seinem Sklaven vornahm, so liegt die Vermutung nahe, daß er 
dabei nicht an die Beweisführung in einem Prozeß dachte, sondern 
sich zunächst einmal selbst eine Information verschaffen wollte. 
Die Möglichkeit, daß derartige Sklavenaussagen einen Rechtsstreit 
außergerichtlich hätten beilegen sollen, ist in solchen Situationen 
von vornherein auszuschließen. Für eine streitbeendene Basanos ist 
die Einigung der Parteien unbedingt notwendig. Auf Grund dieser 
Überlegungen werden drei Fälle der einseitig vorgenommenen Basa
nos aus der weiteren Betrachtung ausscheiden: Lys. 1 (Eratosth), 
Dem. 48 (Olymp) und 40 (Boiot. 2); Ant. 5 (Herod) nimmt hin
gegen eine Sonderstellung ein und ist im nächsten Abschnitt (§ 6) 

noch eingehend zu untersuchen. 

I. Quellen 

A. Um den von einer Basanos handelnden Text in der 
ersten Rede des Lysias, über die Tötung des Eratosthenes, richtig 
deuten zu können, ist auf den Prozeß und dessen delikaten Hinter
grund etwas näher einzugehen. Der gewiß amüsant anzuhörenden 
Rede war eine blutige Auseinandersetzung vorausgegangen, in 
deren Folge nun der Sprecher selbst vor Gericht um sein Leben 
kämpft (§ 50). Dieser, ein athenischer Bauer namens Euphiletos 
(§ 16), hatte einen gewissen Eratosthenes im Bett seiner Frau 
ertappt und den Ehebrecher, wie es das Gesetz an sich erlaubt, 
getötet (§§ 24f.). Die Verwandten des Erschlagenen hatten eine 
Blutklage erhoben, gegen die sich Euphiletos nun beim Delphinion 1 

1 Zur Zuständigkeit dieses Gerichtshofes s. Aristot. Ath. Pol. 57, 3: 
ecX'J 3' (btox"t"e~'Jcx~ ~e'J "ne; O~OAOY1l, C?1l 3e xcx"t"cX "t"oue; 'J6~oue;, OLOV [.J.o~xo'J A(Xßch'J 
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verteidigt. Nach seinen Angaben hatte der Ankläger im voran
gegangenen Plädoyer behauptet, jene Tötung sei nicht vom Gesetz 
gedeckt gewesen, weil der zwar auf frischer Tat ertappte Eratosthe
nes bereits auf die Straße entflohen gewesen sei bzw. am Herd des 
Hauses Zuflucht gefunden habe (§ 27); außerdem habe der Gatte 
selbst den Ehebrecher in sein Haus gelockt, um ihn aus anderen 
Motiven zu töten (§ 37). Den ersten Vorwurf sucht der Angeklagte 
durch Zeugen über den Hergang der Tötung zu entkräften (§ 29), 
im zweiten dürfte der wunde Punkt seiner Verteidigung und somit 
der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Rede, einschließlich der 
erwähnten Basanos, liegen. 

Euphiletos durfte den Ehebrecher nur unter der Voraus
setzung in eine Falle locken, wenn dessen Beziehungen zu der 
Frau bereits einige Zeit bestanden hatten (§ 38 2). Die Dauer des 
Verhältnisses sucht Lysias den Richtern durch eine kunstvoll 
disponierte Erzählung zu suggerieren; der Angeklagte bleibt 
jedoch letztlich jeden Beweis hiefür schuldig. Unter anderem 
berichtet er ausführlich, wie ihm die Untreue seiner Frau bekannt 
wurde: Eine Zuträgerin habe ihm den Wink gegeben, eine seiner 
Sklavinnen peinlich zu befragen (§ 16): EcX'J o\)v Aaßf)C; 1:'~'J '&Epa7ta~'JClv 
, " \ ß ~/'" , ~ .... (AI 'ß ' ~, 1:'1)',1 E~C; ayoprx'J <xoL~OU(J'ClV XClL o~ClXO'JOU(j'Cl'J U[.LLV xcx.~ Cl(j'Cl'J~(j'f)C;, Cl7tCl'J1:'Cl 

7tEU(J'f) (3). Diese habe ihm auf die Drohung hin, sie auszupeitschen, 
den Ehebruch ihrer Herrin aufgedeckt (§§ 18/20). Der Sprecher 
verwendet in seinem Bericht über die insgeheim angestellte Befra
gung zwar die Termini des Basanos-Verfahrens 4, doch kann die 

• .. 't'ou't'<p inFo ßeAq>tVL<p 8txa~ou(rtv. (Wenn jemand zwar zugesteht, getötet 
zu haben, aber behauptet, durch die Gesetze gerechtfertigt, etwa nachdem 
er einen Ehebrecher ertappt hat ... , diesem machen sie den Prozeß am 
Delphinion.) S. dazu MacDowell, Homicide 71 ff; Cantarella, Studi 131 ff. 

a Lys. 1 (Eratosth) 38: Et !J.ev yap, A6ywv elp1)!J.€vwV, ~pyou 8e !J."lJ8evoc; 
L "\ (\ '" '1.."\ ,... , Ii:" l! ' ~ \ " ~ , ~ 

yeyevY)!J.~vou, !J.e't'el\V'etv eX~l\euov exetvov, "lJotxouv fJ..V· et oe 1)01) 1tcxv't'wv otrt-
1te1tprty!J.€VWV XrtF. 1tOAAcXxtC; daeA"lJAu'&6't'oc; etc; 't'1)v OtXLrtV 't'~v €!J. ~v <fl't'tvwüv 
't'p61t<p eA&:!J.ßcxvOv cxu't'ov, O'6>q>pov' Clv e!J.rtu't'ov ~you!J.1)v. (Wenn zwar Worte 
gefallen waren, aber noch keine Tat gesetzt, und ich jenen aufzusuchen 
geheißen hätte, wäre ich ein Übeltäter. Doch nachdem schon alles geschehen 
und er schon oft in mein Haus eingedrungen war, hielte ich mich für klug, 
wenn ich ihn auf jede mögliche Weise ertappt hätte.) S. auch die in Dem. 59 
(Neaira) 64/70 geschilderte, auf den Gesetzen über den Ehebruch beruhende 
Intrige. S. Paoli, Adulterio 268ff.; Cantarella, Moicheia 7Sff. 

(3) Lys.l (Eratosth) 16: Wenn du die Sklavin ergreifst, die auf den Markt 
geht und euch bedient, und sie peinlich befragst, wirst du alles erfahren. 

4 Vgl. xcx't'et1teiv, ~~IXPVOC; e!vcxt, xIX't'1)yopeiv, !J.rta't'tyoüv (§§ 18/20), s. dazu 
u. § 11 bei A. 69i. u. 96. 
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"Aussage" der Sklavin schon deshalb nicht als Beweismittel vor 
Gericht gegolten haben, weil sie selbst beweislos erzählt wird. Der 
Angeklagte ist sich übrigens dessen voll bewußt, daß er eine dem 
Ehebrecher gestellte Falle vor Gericht kaum rechtfertigen kann. 
Sonst müßte er nämlich die Behauptung der Anklage, er selbst 
habe Eratosthenes durch jene Sklavin zu seiner Frau bestellt (§ 37 5 ), 

nicht so nachdrücklich als falsch bestreiten (§§ 39/42): Die Sklavin 
habe ihm damals - angeblich zu seiner eigenen Überraschung
lediglich gemeldet, daß sein Widersacher sich im Haus befinde 
(§ 23). 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten, daß der Angeklagte durch 
bloße Erzählung einer zu seiner eigenen Information vorgenom
menen Befragung einen Scheinbeweis führt. Verstärkt wird die 
Wirkung dieses Manövers noch dadurch, daß der Sprecher in 
einigem Abstand von jener Erzählung (§§ 18/20) im beweisenden 
Teil der Rede das zuvor beweislos, wenn auch sehr anschaulich 
geschilderte Verhältnis plötzlich als völlig sicher erwiesen hinstellt 
(§ 38 6). Die Rede gibt also keinerlei Aufschluß über die prozessuale 
Bedeutung der Basanos. Im weiteren Verlauf der Untersuchung 
wird allerdings noch darauf zurückzukommen sein, warum es der 
Sprecher unterlassen hatte, die Sklavin einem korrekten Basanos
Verfahren über die für ihn so bedeutsame Frage nach der Dauer 
des ehebrecherischen Verhältnisses 7 zu unterwerfen und die Aus
sage dann als Beweismittel zu verwenden 8 • 

B. Ähnlich sind auch die in der Rede gegen Olympiodor 9, 

Dem. 48, angeführten Basanoi zu erklären. Der Sprecher, Kal-

5 Lys. 1 (Eratosth) 37: xcx't'1)YOPOÜO'L y&:p !J.OU 6l~ &yw 't'~v ,s,e:P&:1t'CXLV<X.V ev 
ex.e:LV1l 't'1) ~!J.€P~ !J.e:'t'e:A,s,e:LV eX€Ae:uO'CX 't'ov Ve:CXVLO'XOV. (Denn sie beschuldigen 
mich, ich hätte der Sklavin an jenem Tag aufgetragen, den jungen Mann 
aufzusuchen.) Die Komposition der Rede widerlegt Cantarella, Studi 143 
(s. dort Luk. Eun. 10): die Ankläger hätten in erster Linie behauptet, 
Eratosthenes sei nicht in flagranti ertappt worden. 

6 Zitiert o. A. 2. 
7 Leisi, Zeuge 22 f., übersieht, daß die Rechtfertigung für die dem 

Angeklagten vorgeworfene Falle gerade in der Vorgeschichte jenes Be
suches liegt, bei welchem Eratosthenes auf frischer Tat ertappt worden 
war; unklar auch Bonner, Evidence 36. 

8 S. dazu u. § 15 A. 72 und § 16 A. 79. Darauf, daß die Sklavin im vor
liegenden Mordprozeß als Zeugin aufgetreten sei - oder das auch nur 
gekonnt hätte -, deutet trotz MacDowell, Homicide 106, nichts in der 
Rede hin. 

9 Zur Rede s. Harrison, Family 160f. 
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listratos, verklagt seinen Partner Olympiodor wegen Schädigung, 
weil dieser einen Vertrag nicht einhalte, demzufolge sich beide die 
Erbschaft eines gewissen Komon geteilt hatten. Nach verschiedenen 
Wechselfällen, die in diesem Zusammenhang außer Betracht 
bleiben können, war Olympiodor in den Besitz der ganzen Erb
schaft gelangt. In der Zeit, als jeder der Partner noch im Besitz 
seiner Hälfte war, hatten sich nach der Schilderung des Sprechers 
folgende Vorfälle zugetragen: Kallistratos und Olympiodor hätten 
einen Erbschaftssklaven, den Salbenreiber Moschion, im Verdacht 
gehabt, ihnen Vermögen vorzuenthalten. Nachdem sie diesen 
gemeinsam unter Androhung der Folter befragt hätten, habe er 
gestanden, tausend Drachmen unterschlagen zu haben. Das Geld, 
das er ihnen daraufhin erstattet habe, hätten sie untereinander 
geteilt (§§ 16f.). Später habe Olympiodor, zu dessen Erbschafts
anteil der Sklave gehörte, diesen tatsächlich gefoltert, ohne jedoch 
den Partner beizuziehen. Dadurch sei er in den Besitz weiterer 
70 Minen gelangt (§ 1810). 

Im gegenwärtigen Prozeß behauptet Kallistratos, auch um 
die Hälfte dieses Betrages geschädigt zu sein (§§ 20 und 32). Diese 
Behauptung kann er allerdings nicht beweisen. Selbst eine Aussage 
des Sklaven, er habe 70 Minen unterschlagen, lieferte nur ein Indiz 
dafür, daß Olympiodor das Geld daraufhin auch erhalten habe. 
Doch nicht einmal dieses Indiz kann der Sprecher sicher unter
mauern, weil nach seinen eigenen Angaben der Gegner die Fol
terung durchgeführt hatte, und zwar für sich allein. Dieser hatte 
verständlicherweise kein Interesse, sich im Prozeß jener Sklaven
aussage zu bedienen, die er nur zu seiner eigenen Information 
abgenommen hatte. Für den Sprecher besteht also im vorliegenden 
Fall keine Möglichkeit, die Basanos als Beweismittel einzusetzen. 
Wieder soll die bloße Erzählung der Befragung bei den Richtern 
den Anschein der Beweisführung erwecken. Zur Unterstützung 
seines Vor bringens führt der Sprecher später noch Zeugen dafür, 
daß er die Hälfte jener 70 Minen von Olympiodor mit Proklesis 
herausverlangt hatte (§ 34) - bei näherem Hinsehen eine wohl 
reichlich einfältige Finte. 

C. Im Zusammenhang mit der zuletzt behandelten Rede ist 
auch eine Bemerkung zu betrachten, die Mantitheos, der Sprecher 

10 Dem. 48 (Olymp) 18: ... ~81lcre:v 'TOV ttv%p<urcov xcx.L eßcx.O'cXvLcre:V CXU'TO~ 

e<p' €cx.U'ToÜ, l)[.La~ 8e ou rccx.pe:xcXÄe:cre:v ( ••• er band den Mann und befragte ihn 
peinlich für sich allein, uns zog er nicht bei); Kallistratos vermißt hier nicht 
eine Proklesis, er wollte nur beigezogen werden. 
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in der zweiten Rede gegen Boiotos (Dem. 40) 11 am Rande in seine 
Ausführungen einflicht. Mantitheos hatte mit seinen beiden Halb
brüdern, den Gegnern im vorliegenden Prozeß, die Erbschaft des 
gemeinsamen Vaters geteilt, jedoch das väterliche Haus und die 
dazugehörigen Sklaven davon ausgenommen, und zwar aus fol-

d G d (§ 15) fl " , .... " ( , ." ( .... gen em run : ... ~V EX fLEV 't'YJ~ o~x~ex.~, 07tO't'EPO~~ ex.V YJfLwv 
I 'i I t I~?' " I , ~,.... I~ 

cpex.~VYJ't'IX~ 0CPE~I\0!-LEVYJ YJ 7tpO~~, oU't'o~ IXU't'YJV X0!-L~('jWV't'ex.~, EX oE 't'WV 7tex.~oWV 

XO~VWV ()V't'WV, erXv 't'~ o6't'o~ 't'WV 7tex.'t'p4>wv E:7t~~YJ't'wa~v, 7tuv&rXvWV't'IX~, xex.t 

ß ' Y '" " i i fl ." I ß' i. Y.... ( 12 ) Cl,('jCl,VL'-:.OV't'E~ Cl,U't'OU~ XCl,~ CXI\I\CP o't'cp CXV 't'p07tcp OUI\c.uv't'Cl,~ '-:. YJ't'OUV't'E~ • 

Mit dieser Regelung sollte wohl ein Vorgehen verhindert werden, 
wie es I{allistratos in Dem. 48 (Olymp) 18 Olympiodor vorwirft. 
Wenn nämlich beide Parteien 13, und zwar jede ohne die Zustimmung 
der anderen, berechtigt waren, die Befragung vorzunehmen, 
bestand am wenigsten Gefahr, daß sich ein Teil ohne Wissen des 
anderen an Erbschaftssachen bereicherte. Für den Prozeß, in dem 
die Rede gehalten wurde, war jedoch der Umfang der Erbschaft 
unerheblich, und die Basanos, die überdies noch nicht durchgeführt 
war, kommt hier als Beweismittel nicht in Betracht 14• Ob und wie 
die Sklaven in einem Rechtsstreit um die Erbschaft zu befragen 
gewesen wären, geht aus der Rede nicht hervor. 

D. Neben den Gerichtsreden gibt auch ein bislang in diesem 
Zusammenhang noch nicht behandelter Text aus der Neuen 
Komödie Aufschluß über die Basanos an eigenen Sklaven. Menander 
läßt in seiner Samia den Herrn, Demeas, mit der Peitsche (tfLrX~, 

321) den Sklaven Parmenon über die Vaterschaft eines Kindes 
befragen, welches Demeas' Pallake, Chrysis aus Samos, nährt (305/8): 
" ~ I rr I " ...., ß I i ~'i i. I IXXOUE oYJ 'lUV, Cl,pfLE'JWV· EYc.u ('JE fLlXa't'~Youv ••• ou OUI\0!-Lcx.~ o~1X 7tOI\I\IX. -

.... ,~" , " ,'~ (15) 
!-L1X('j't'~YOUV; 't'~ oE 7tE7t0YJXIX; - ('jUYXPU7t't'EL~ 't'~ 7tPO~ fL, YJ(j'lrYJfLlX~ • 

Parmenon sucht allerdings nach dem ersten Schlag (324) das Weite. 

11 Zur Rede s. Wolff, Beiträge 215ff.; Harrison, Family 55. 
(12) Dem. 40 (Boiot. 2) 15: ... damit diejenigen von uns, welchen die 

Proix schließlich zusteht, diese aus dem Haus erhielten, die Gegner aber, 
wenn sie noch etwas aus dem väterlichen Vermögen suchten, es von den 
gemeinsam verbliebenen Sklaven erführen, indem sie sie peinlich befragten 
oder sonst auf beliebige Weise nachforschten. 

13 Der Sprecher erwähnt zwar nur, daß die Gegner hiezu berechtigt 
gewesen seien, doch wird man das gleiche auch für ihn voraussetzen dürfen. 

14 Als Zweck der Basanos wird ausdrücklich (E1n)~'l)'t'e~v (nachforschen) 
genannt (§ 15). 

(15) Menand. Samia (Sandbach) 305/8: (Demeas) Höre nun, Parmenon, 
ich will dich ... nicht lang schlagen. (Parmenon) Schlagen? Was habe ich 
getan? (Demeas) Du verheimlichst etwas vor mir, habe ich erfahren. 



48 1I. Kapitel: Die einseitige Basanos 

11. Zusammenfassung 

Die bis jetzt erörterten Stellen belegen die weiter nicht auf
fallende Tatsache, daß es dem Herrn kraft seines Herrschafts
rechts möglich war, seine Sklaven einseitig einer Basanos zu unter
werfen, um sich über Themen, die ihn aus irgendeinem Grund 
interessierten, zu informieren. Es hat sich jedoch gezeigt, daß 
solche Sklavenaussagen weder im Hinblick auf einen bestimmten 
Rechtsstreit abgenommen noch im Prozeß als Beweismittel im 
verfahrenstechnischen Sinn verwendet wurden. Diese Stellen 
bezog man bisher, soweit sie Beachtung fanden, zu Unrecht auf die 
prozessuale Basanos. 'Veder belegen sie, daß die Proklesis 
für ein korrektes Basanos-Verfahren unnötig sei 16, noch geht aus 
ihnen hervor, daß dieses Verfahren ein besonders wirksames Mittel 
der gerichtlichen vVahrheitsfindung sei 17 • Außer Zweifel steht 
freilich, daß der Herr ebenso wie die oben (§ 2) erwähnten Amts
träger der Polis durch die einseitige peinliche Befragung von Aus
kunftspersonen wichtige Informationen für ihr weiteres Vorgehen 
gewinnen konnten. Dieser Umstand läßt aber noch keinerlei 
Schlüsse auf die Tauglichkeit des Basanos-Verfahrens für die 
Beweisführung oder die außergerichtliche Streit beendigung zu 18. 

Hiezu müssen erst die Grundsätze aufgedeckt werden, nach welchen 
die Befragung durchzuführen war. 

§ 6. BEWEISFÜHRUNG 

Einen Schritt weiter führt die fünfte Rede Antiphons, über 
die Ermordung des Herodes. Diese Quelle nimmt in zweifacher 
Hinsicht eine Sonderstellung ein: Sie ist das einzige Zeugnis dafür, 
daß eine Sklavenaussage in einem Privatverfahren tatsächlich vor 
Gericht verwendet wurde; des weiteren kam die Aussage einseitig, 

16 So besonders Guggenheim, Bedeutung 31, der freilich einräumt: 
"Natürlich war diese Folterung ohne Provocation nie so beweiskräftig ... " 
Auch damit wird er den Stellen nicht gerecht. Erst mit Einbringen der 
Klage scheint ihm eine Folterung ohne Proklesis unzulässig. 

17 Turasiewicz, De servis 55, zu Dem. 48 (Olymp) 18, "detecto scelere 
efficacitas tormentorum in hac causa comprobatur", differenziert zu wenig. 

18 Zu weit gehen jedenfalls Lipsius, Recht 893, und Bonner-Smith, 
Administration 2, 128 A. 1, die aus den behandelten Stellen schließen, ein
seitig abgenommene Sklavenaussagen seien unzulässige Beweismittel 
gewesen. Dazu sogleich im nächsten Abschnitt. 
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ohne Mitwirkung des Beweisgegners, zustande. Dessen Argumente 
gegen die Beweiskraft der Aussage sind in der Rede überliefert. 
Behält man diese Umstände im Auge, liefert die Kritik des Spre
chers wertvolle Hinweise auf die Grundsätze des Basanos-Ver
fahrens. Die aus dieser Rede gewonnenen, vorläufigen, Ergebnisse 
müssen allerdings in den folgenden Abschnitten mit der großen 
Gruppe der übrigen Quellen konfrontiert werden, in welchen die 
Sprecher sich hauptsächlich über abgelehnte Prokieseis zur Basanos 
äußern. 

I. Prozessuale Situation 

Mit der vorliegenden Rede verteidigt sich ein junger Mann aus 
Mytilene, Euxitheos, vor einem heliastischen Gerichtshof in Athen 
gegen eine Anklage, die auf dem Gesetz über "Übeltäter", xocXOUpYOL, 
beruht!. Obwohl es sich um keinen Blutprozeß handelt, konzen
triert der Angeklagte (dem die Todesstrafe droht, § 91) sich darauf, 
den Vorwurf zurückzuweisen, er habe auf einer Seereise einen 
Athener namens Herodes umgebracht. Euxitheos und Herodes 
hatten auf der Fahrt von Mytilene nach Thrakien während eines 
vom Wetter erzwungenen Aufenthalts ein fremdes Schiff besucht 
und dort bis in die späte Nacht hinein gezecht. Am nächsten 
Morgen war Herodes spurlos verschwunden (§ 23). Dessen Ver
wandte hatten Euxitheos hierauf des Meuchelmordes beschuldigt. 

11. Die Sklavenaussage 

Der Ankläger stützt sich im Prozeß auf die Aussage, die ein 
Sklave in Mytilene auf der Folter abgelegt hatte. Der Wortlaut 
dieser Aussage wurde den Richtern durch ein Zeugnis bestätigt 2• 

1 Zur prozessualen Situation s. MacDowell, Homicide 136, und ein
gehend Wolff, Paragraphe 112ff., dort auch zur technischen Bedeutung 
von XetxoüpyoC;; s. weiters Hansen, Apagoge, 36 ff. u. 124f. 

2 Die Worte (§ 39): ~'n oe xett. "t'cXoe: A€YOU(J~v ••• (weiters sagen sie fol
gendes ... ) - es folgt der Wortlaut der Sklavenaussage in der Version 
des Gegners - sind zwanglos auf den Gegner und seine Zeugen zu be
ziehen. Die Meinung, der Ankläger habe die Sklavenaussage beweislos vor
gebracht, Bonner, Evidence 71; Lipsius, Recht 893, hat alle Wahrschein
lichkeit gegen sich; richtig hier Headlam, Proklesis 1. Zu Unrecht bemängelt 
Lipsius, Recht 893 A. 112, daß Euxitheos in den §§ 30 u. 35 (s. dazu Free
man, Murder 71 f.) keine Zeugen für den Inhalt der (ihn belastenden!) 
Aussage führt. Das obliegt wohl der Anklage, nicht der Verteidigung. 

Thür 4 
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Nach dem Bericht des Sprechers dürften die Zeugen des Anklägers 
die Sklavenaussage etwa folgendermaßen wiedergegeben haben 
(§ 42) : ... EXßtXV-rOC fL' e=q>1J EX -rou 7tAotou OC7tOX-re:f:vrxL ••• XOCf. ocu-rOt; 3 (§ 39) 
auvrx7tOx-rELVOCL -rov &v8prx (4). Der Sprecher legt zwar großen Wert 
darauf, den zweiten Teil der Sklavenaussage dahingehend zu kor-
. . (§ 39) t/" ~ ~.... " c""... '\ \ \ rlgleren : .. . O-rL 1)01) "t'E'tTVe:W"t'rx cxu-rov U7t EfLoU aUVOCVEI\WV XCXL 

EV.&e:Lt; e:tt; -ro 1tAof:ov xcx-rCX7tOV"t'waELE (5), doch erreicht er damit nur die 
Präzisierung einer Tatsache, die ihn selbst nicht unmittelbar 
betrifft (§§ 39, 42/45)6. Der belastenden Aussage des Sklaven 
stellt der Angeklagte die bereits oben behandelte 7 Folteraussage 
eines Freien entgegen, um damit den - wieder einmal schein
baren - Beweis eines Alibis zu erbringen (§ 42): ... 0 8e "t'o 1trxPtX1trxv 
~Ua' EXß!f)voct lL' e;cp1) ex 'rou 1tAotou (8). Auffälligerweise führt der Spre
cher keine Zeugen für den Wortlaut dieser Aussage. Derartige 
Zeugen hätte er auch kaum gefunden, da diese gegen das Verbot des 
Zeugnisses vom Hörensagen (ocxo~v lLCXp-rUPEf:V)9 verstoßen hätten. 
Wohl aber hätte der Angeklagte den Freien selbst über das Thema 
der peinlichen Befragung als Zeugen führen können. Damit hätte 
er aber auf das gewichtige Argument verzichtet, es stünden einander 
im Prozeß nun zwei mindestens gleichwertige Folteraussagen 
gegenüber (§ 5110). 

3 Der Sprecher greift die einzelnen Sätze des gegnerischen Zeugnisses 
getrennt und unter verschiedenen Gesichtspunkten an. 

(4) § 42: Er (der Sklave) sagte, ich sei aus dem Schiff gestiegen und 
hätte den Mann getötet und er (§ 39) habe bei der Tötung mitgewirkt. 

( 5 ) § 39: ... daß er ( der Sklave) den bereits von mir Getöteten mit 
mir weggeschafft, in das Schiff gelegt und ins Meer versenkt habe. 

6 Bedenkenlos greift der Sprecher später wieder auf die Version des 
Anklägers zurück und verdreht deren "O'uv<X7tOx"t'eLv<xt" (§ 39) sogar zu einem 
schlichten ,,<Xu"t'oc; ~<P1l cX7tOx"t'eLv<XL" (er sagte, er habe ihn selbst getötet; § 54). 

7 S. o. § 2 A. 39. 
(8) § 42: ... der andere (der Freie) sagte, ich sei überhaupt nicht aus 

dem Schiff gestiegen. 
9 S. Dem. 46 (Steph. 2) 7; Harrison, Procedure 145. Der Angeklagte 

ist jedoch um ein Täuschungsmanöver nicht verlegen: Er läßt sich zunächst 
nur den zeitlichen Abstand zwischen den beiden Basanoi bezeugen (§ 31) 
und vielleicht die Tatsache, daß der Freie "nichts Verfängliches" (ou8ev 
CPA<XÜPOV; §§ 30 u. 49) über ihn ausgesagt habe. Bis endlich das Thema dieser 
Aussage wörtlich genannt wird (§ 42), werden die Dikasten schon ver
gessen haben, daß der Wortlaut von den Zeugen nicht bestätigt ist. 

10 § 51: xcd ~ev 8~ "t'a e; ~aou yev6~ev(X "t'OÜ cpeuyov"t'6c; eO''t'L ~aAAOV ~ -roü 
8tti>xov"t'oc;, ••• (Fürwahr, die eingetretene Gleichheit schlägt mehr zugunsten 
des Angeklagten als für den Ankläger aus ... ) Die Hinterhältigkeit dieses 
Arguments durchschaut Gernet, Antiphon 128 A. 1. Sohnsen, Antiphon .. 
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In einem vielbeachteten Abschnitt der Rede (§§ 30/51) 11 

erörtert der Angeklagte die Frage, welche dieser beiden Aussagen 
Glauben verdiene (§ 50): TCO't"EPCP oi3v E~x.6<; eO'1"~ TC~O''t"EUO'ct.L. Den 
Wahrscheinlichkeitsschlüssen, die aus dem Inhalt der Aussagen 
gezogen werden, ist hier nicht weiter nachzugehen. Von größtem 
Interesse sind jedoch die Schlüsse, die der Sprecher aus dem Ver
fahren der peinlichen Befragung auf die Glaubwürdigkeit der 
Aussage zieht. Er beleuchtet dabei nur die Basanos an dem Sklaven; 
die Befragung des Freien läßt er hingegen im dunkeln - und das 
mit gutem Grund: Er muß nämlich verschleiern, daß die Aussage 
des Freien als Beweismittel genauso geringen Wert hat wie die des 
Sklaven. Die weiteren Überlegungen haben sich deshalb auf die 
Sklavenaussage zu beschränken. 

Der Vorgang der Befragung ist in sorgsam isolierten Episoden 12 

an mehreren Stellen geschildert: Die Verwandten des Getöteten 
hatten jenen Sklaven gekauft (§ 47), der ihnen offenbar schon 
verdächtig war, als er mit dem Schiff, von welchem Herodes ver
schwunden war, in Mytilene ankam (§ 29). Die Verfolger unter
warfen den gekauften Sklaven - angeblich privat - der Folter 
(§ 29f.). Dieser bezichtigte zwar den abwesenden Euxitheos, der 
seine Reise nach Thrakien fortgesetzt hatte, des Mordes (§ 30), gestand 
aber auch gleichzeitig seine eigene Mitschuld (§§ 39, 42). Hierauf 
töteten ihn die Verfolger - wieder angeblich privat und wider
rechtlich (§§ 46f.), obwohl die Verwandten des Euxitheos dagegen 
protestiert und mit Proklesis (§ 38) verlangt hatten, die Hin
richtung bis zur Rückkehr des Belasteten aufzuschieben (§ 34). Der 
Sklave hatte nämlich seine auf der Folter abgelegte Aussage 
angeblich später widerrufen (§ 34). Fügt man, wie das eben ver
sucht wurde, die isoliert geschilderten Details der Befragung und 
anschließenden Tötung des Sklaven zu einem sinnvollen Handlungs
ablauf zusammen, wird die durchaus legitime Verfolgung eines der 
Beihilfe zum Mord beschuldigten, eigenen Sklaven sichtbar. 
Bereits oben 13 wurde erwogen, daß der Mord an einem athenischen 

studien 37f., zeigt - allerdings im Formal-rhetorischen bleibend -, wie 
die ganze Argumentation des Sprechers auf diesen Punkt hinzielt. 

11 S. die Analysen der rhetorischen Kunstmittel von Reuter, Beob
achtungen 484 ff.; Solmsen, Antiphonstudien 27 ff.; Vollmer, Studien 71 ff. ; 
Turasiewicz, De servis 29. 

12 Zur "Isolierung der Fakten" als Methode der tendenziösen Darstel
lung s. Thür, Prozeßführung 184 ff. 

13 So. § 2 bei A. 39/41. 

4· 
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Kleruchen in dem erst kürzlich niedergeworfenen Mytilene aller 
Wahrscheinlichkeit nach eine politische Untersuchung ausgelöst 
hatte. Der Freie, vielleicht der in § 24 erwähnte Begleiter (ax.6Aou&O<';;) 
des Euxitheos 14, hatte der Folter durch die (vom Sprecher kon
sequent verschwiegene) Untersuchungsbehörde widerstanden. Auch 
die Aussage des Sklaven dürfte in dieser öffentlichen Untersuchung 
abgenommen worden sein; es ist ohne weiteres denkbar, daß ein 
Verwandter des ermordeten Herodes als am meisten Interessierter 
jene Untersuchung geleitet hatte. Antiphons Taktik bestand nun 
darin, den ganzen Fall auf die Ebene der privaten Verfolgung 
herabzuspielen : ebenso wie die private Hinrichtung 15 wirft er dem 
Gegner auch die peinliche Befragung als privaten Akt vor. Die 
private Befragung ist zwar, wie oben gezeigt wurde, durchaus 
erlaubt, die Aussage aber als Beweismittel wertlos. 

111. Kritik des Sprechers 

Vor dem aufgezeigten Hintergrund ist nun die Kritik des 
Sprechers an der Basanos zu betrachten. Euxitheos bezeichnet 
die Aussage des Sklaven als erlogen, als bloße A6YOL E~EUO"f.L€VOL (§ 25), 
weil der Befragung folgende Fehler anhafteten: Die Gegner hätten 
ihren eigenen Sklaven selbst gefoltert. Sie hätten den Mann schon 
vor der Befragung in ihrer Gewalt (§ 30 16) und damit sein weiteres 
Schicksal völlig in der Hand gehabt. Vermutlich 17 - dagegen spricht 
freilich der Umstand, daß der Sklave selbst zumindest als Mit
schuldiger verdächtigt worden war 1S - hätten ihm die Verfolger 
sogar die Freilassung versprochen, wenn er gegen Euxitheos aus-

14 Der Umstand, daß von den Schiffsreisenden niemand bereit war, 
Herodes' Verschwinden nach Mytilene zu melden (§ 24), ließe sich aus der 
Angst vor einer peinlichen Befragung erklären. Nichts deutet darauf hin, 
daß der von Euxitheos schließlich hingesandte Begleiter Sklave war, wie 
Gernet übersetzt. 

15 Den sophistischen Charakter der Argumente gegen die Rechtmäßig
keit der Hinrichtung (§§ 47f.) durchschaut Gernet, Antiphon 122 A.3, 
nicht aber Turasiewicz, De servis 26f.; vgl. auch Grace, Mordprozeß 36ff. 

16 § 30: 8v 8' ~(.lSPIXLC; öO''t'e:pov 7t'O'A'AIXtC; eßIXmx,vLO'IXv, ~xov't'e:c; 7t'IXPc1 O'cpLcrr.v 
exu't'OtC; 't'ov 7t'p6cr.&e:v Xp6vov, ou't'OC; ~v b 7t'e:Lcr.&e:r.C; U7tO 't'ou't'(t)v xexL XIX't'IXt.\Je:Ucr&
(J.e:VOC; e(J.oü. (Der andere, den sie viele Tage später peinlich befragten, den 
sie die Zeit vorher bei sich hatten, dieser war es, der, von ihnen überredet, 
gegen mich falsch aussagte.) 

17 § 31: cO (J.ev yc1P 8oü'Aoc;, 4> tcrCJ>C; OO't'OL 't'oü't'o (J.ev e'Ae:u.&e:pLIXV U1tscrxov't'o ••• 
(Der Sklave, dem diese wohl einerseits die Freiheit versprochen hatten, ... ) 

18 Das erfährt der Hörer aber erst in § 39! 
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sage. Zudem sei Euxitheos bei jener Befragung nicht anwesend 
gewesen. Aus zwei Beweggründen - in der Hoffnung auf die 
Freiheit und auf das Ende der Tortur - habe der Sklave ausge
sagt, was jene hören wollten 19. Der Vorwurf des Sprechers gipfelt 
deshalb in der Feststellung, die Gegner - nicht aber er - hätten 
unter Anwendung der Folter die Fragen gestellt und die Aussage 
bewertet, wobei sie, da es bei ihnen lag, die Tortur zu beenden 20 , 

auf ihren Vorteil hinwirken konnten (§ 32): E~ [Lev YcXP EY6l EXEAEUOV 
, \ ß~ .... t , , ~ Ct..., ~ , ""1\"....,, , 

ocu't'ov O''t'pE I\.OUV tue; ou 't'(X/\'tJv"flI\.EYOV't'OC, ~crtue; (Xv EV OCU't'cp 't'ou't'CP CX7tE't'pE7tE't'O 
~, "'" .1. '~Ct ....~, ( , ';' , ß ' [L'tJOEV xoc't' E[LOU X(X't'OC't'EUOEO'1TOCL' VUV oE ocu't'O~ "flO'OCV XOCL OCcrOCVLO''t'OCL 

xocl E7tL't'L[L"fl't'ocl 't'WV O'CPLO'LV ocu't'oie; O'U[LcpEp6v't'tuV (21). Nur um eine 
ordnungsgemäße peinliche Befragung zu verhindern 22, hätten sie 
den Sklaven hierauf getötet. 

Auch wenn der Sprecher die äußeren Umstände der Befragung 
und die innere Einstellung der Gegner ganz offensichtlich tendenziös 
verzeichnet, werden sich in seiner Kritik doch die allgemein herr
schenden Vorstellungen eines korrekten privaten Basanos
Verfahrens spiegeln. Dasselbe wird auch für seine Ausführungen 
gelten, in welchen er das Vorgehen beschreibt, das die Gegner 
seiner Meinung nach hätten einhalten sollen, zumal für ihn keine 
Gefahr mehr bestand, daß die Befragung wiederholt werden 
könnte. Die Verfolger hätten drei Gelegenheiten versäumt, ein 
objektives Basanos-Verfahren durchzuführen: Euxitheos hätte 

19 § 31 (Fortsetzung des o. A. 17 zitierten Textes): ... "L"0t)'t'0 8' t7t'L 
, .1, , n. ' " " t"... n. ' .1.' 6 TOU't'OL~ I jV 1t'rlUO'(XO'1TClL XClXOU [.Levov ClU't'OV, L O'W~ U7t' Cl[.LcpO LV 7t'ef.O'1TeL~ KCl't'e't'euO'Cl't' 

[.LOU, 't'~v (.lev tAeu,{tepLClV tA1t'LO'rl~ otO'eO',{tClf., 't'1l~ 8e ßClO'avou dt; 't'O 1t'rlPClXp1l[.LCl 

ßouA6[.Levot; cX1t'1JAAcXX,{trlL. (§ 32) Ot[.LClL 8' u[.L(i~ t1t'LO''t'ClO',{trlf. 't'ot)'t'o, Ö't'f. tcp' oLt; &v 

't'O 7t'AeLO''t'OV [.LEpO~ 't'1l~ ßClO'cXVOU, 1t'PO~ 't'ou't'wv eLcrf.V OL ßrlO'Clvf.~6[.Levof. AEY€LV ö 't'L 

&V bceLVOLC; [.LEAAWO'L XClPL€LO',{tClL. ( ••• , andererseits, weil es bei diesen stand, 
die Tortur zu beenden, hat er mich - sicher von beiden Motiven bestimmt -
verleumdet; er hoffte, die Freiheit zu gewinnen und wollte sofort von der 
Folter loskommen. (§ 32) Ich glaube, ihr wißt, daß die Gefolterten geneigt 
sind, denjenigen, welche die Hauptrolle bei der peinlichen Befragung inne
haben, zu Gefallen zu sprechen.) 

20 S. § 31, zitiert soeben A. 19. 
(21) § 32: Denn wenn ich angeordnet hätte, ihn zu foltern, weil er nicht 

die Wahrheit sage, wäre er sogleich abgehalten worden, gegen mich falsch 
auszusagen; nun aber waren sie selbst sowohl Folterer als auch Bewerter 
zu ihren eigenen Gunsten. 

22 § 35: D..1lAOV ouv ()'t'L ou 't'ot) O'W(.lCl't'OC; ClU't'Ot) xpeLCl llv ClU't'OtC;, eXAAcX -rwv 

)..6y<Uv· ~wv [.Lev YeXp 0 eXv~p 8LeX 't'1lC; cxu-r1lC; ßClQ'(XVOU twv U1t" t(J.ot) XCl't'~yOPO<; &v 

tyf.yve't'o 't'1)C; 't'ou't'wv t7t'LßOUA1lC;, • •• (Es liegt auf der Hand, daß sie nicht 
seine Person, sondern seine Worte benötigten: lebte der Mann, würde er von 
mir derselben Basanos unterzogen und deckte ihre Ränke auf ... ) 
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schon bei jener Basanos in Mytilene nicht nur anwesend sein, 
sondern - wie sich aus dem soeben zitierten § 32 ergibt - selbst 
die Tortur anordnen müssen (€XeAeUOv O''TpeßAOÜv), und zwar nach 
seinem Eindruck von der Wahrheit der Aussage (wc; ou 'T&.AYJ.&~ 

Aeyov"t'cx.). Zweitens hatten Euxitheos' Freunde von den Gegnern 
noch in Mytilene mit Proklesis (§ 38) verlangt, daß der Sklave dem 
Beschuldigten nach seiner Rückkehr übergeben werde (§ 34): 
• •• &.7tcx.yopeuov'Tc.uv 'TWV cpLAc.uV "C'wv €flWV [.L~ &.7tOx"C'e:Lve~v "C'ov &vopcx. 
7tptv €yw ~A.&O~[.Lt (23). Es folgen die bezeichnenden Worte (§ 35): o~~ 
't"1)C; cx.u'Tljc; ßcx.O"&vou LWV U7t' €flOÜ (24) 25. Schließlich hätten die Verfolger 
auch noch während des Prozesses in Athen die Möglichkeit gehabt, 
eine korrekte Basanos durchzuführen, wenn sie den Sklaven nicht 
getötet hätten (§ 36): 'EXp-Ylv [.L€V yap cx.U'TOUC;, wc; €yw VO[.LL~c.u, €v.&&öe: 

, , "" i' "" -, ..... (l 7tcx.pe:xov"C'cx.c; 'TOV flllVU"t'YJv cx.u"t'ov cx.rce:fl.e:YXeLv e:[.Le:, xcx.~ cx.U"t'!p "t'ou"t'!p XPYJO"V'cx.L 
'l ,...., \" ~ 'i' ß ''I' cx.yc.uVf,O"{.Lcx."t'L, e:[.Lcpcx.vYJ rccx.pe:xov"t'cx.c; "t'ov cx.vopcx. Xcx.L xefl.euov"C'cx.c; cx.O"cx.VL~etV, 

cX.Ma fl~ &1tOX't'e:LVcx.L (26). 
Wozu hätte der in dieser Stelle - wie auch sonst noch oft

[.LYJvu~C; (Anzeiger) 27 genannte Sklave nach Athen kommen sollen 1 
Neben der privaten Verfolgung durch die Verwandten des Getöteten 
scheidet die Anzeige an eine Behörde aus 28. Der Menytes hatte 
lediglich den Verwandten den Anhaltspunkt zur Verfolgung 
gegeben, allerdings - was zunächst noch verschwiegen wird - als 
Mitschuldiger. Die Stelle läßt auch die Deutung nicht zu, der 
Sklave hätte im vorliegenden Prozeß als Zeuge auftreten können 29. 

(23) § 34: ... obwohl meine Freunde dagegen protestiert hatten, den 
Mann zu töten, bevor ich käme. 

(24) § 35: ... würde er von mir derselben Basanos unterzogen. 
25 Das volle Zitat s. o. A. 22. Das Erfordernis, den Sklaven dem Gegner 

zu übergeben, ist auch in § 47 ausgedrückt: ~ "t'OLt; ~(AOtt; "t'OLt; e[.LOLt; e~eyyu1)O'clt 
(oder ihn meinen Freunden einzuhändigen), und aus § 38 zu erschließen: 
Xett et [.Lev eyw "t'ov &v8pet ~~cXVtO'(x ~ [.L~ ~.&eAov ex80üvCtt "t'ou"t'Ott; (und wenn ich 
den Mann beseitigt hätte oder nicht bereit gewesen wäre, ihn diesen he r
auszuge ben). Zur rhetorischen Figur des "hypothetischen Rollentausches" 
s. u. § 16 bei A. 48/55. 

(26) § 36: Sie müßten, glaube ich, den Anzeiger selbst hier vorweisen, 
um mich zu überführen, und den Prozeß in der Art führen: den Mann er
scheinen lassen und (mich) auffordern, ihn peinlich zu befragen; sie hätten 
ihn aber nicht töten dürfen. 

27 S. auch §§ 34, 38, 46, 47, 52 (und schon 24). 
28 So Gernet, Droit 153; anders Guggenheim, Bedeutung 5 ff.; Bonner .. 

Smith, Administration 2,223; MacDowell, Homicide 102, und Grace, Mord
prozeß 43 ff. 

29 S. dazu o. § 2 A. 58. 
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Der Ankläger hätte den Informanten demnach zwar zum Zweck 
der Beweisführung (&:rC€A€YX€~V €fL€; § 36) vorführen, jedoch niemand 
anderen als den Angeklagten auffordern sollen, die Basanos 
durchzuführen. Den Angeklagten als Objekt von K€AEUOV1'OC (§ 36) 
zu ergänzen, rechtfertigt sowohl die kurz zuvor erwähnte ß&(jelVOC; 
U7t' €(.LOü (§ 35) als auch die Stelle, in welcher der Sprecher den 
Richtern nochmals die Folgen der vorzeitigen Tötung des Sklaven 
eindringlich vor Augen führt (§ 46): fL~ ol)v €~eAYJ1'oc~ 1'oü1'o u(.Lwv 

~, ," " , ,~, '1" '\~ .... 
fLYJO€~C;, O1'~ 1'ov (.LYJvu1'YJv a7t€K1'€~VelV, Kel~ o~€1'€~VelV1'O ocU1'ov fLYJ €~(J'€I\1.T€~V 

, e '" ,~"" ,~ 6' ~ ... , ,'~ , ß ' 
€~C; u(.Lac;, fLYJO EfLO~ €YY€V€(j1.Tel~ 7telp V1'L ESOC~1'€~V 1'ov OCvopel Kel~ rl(J'OCVL(J'elL 
rlÖ1'OV (30). Ebenso wie der Angeklagte den Sklaven von seinen 
Gegnern nun nicht mehr herausverlangen konnte, damit er die 
Basanos an diesem vornehme (§46), genausowenig konnten nunmehr 
die Verfolger den Angeklagten noch hiezu auffordern. In jedem 
Fall hätte Euxitheos die Basanos durchzuführen gehabt. 

IV. Ergebnisse 

Nach dem Gesamteindruck, den die Darstellung des Sprechers 
hinterläßt, muß man als Garantie für ein objektives Basanos
Verfahren und damit für die Richtigkeit der Aussage den einfachen 
Grundsatz annehmen, daß diejenige Prozeßpartei die peinliche 
Befragung durchzuführen hat, welche den Sklaven nicht in ihrer 
ständigen Gewalt hat. Nimmt der Herr die Befragung am 
eigenen Sklaven vor, besteht die Gefahr der Kollusion zwischen 
beiden (§§ 31f.). Das Basanos-Verfahren, von dem der Sprecher 
ausgeht, ist somit eine simple Kraftprobe: legt der Sklave den 
Drohungen oder Versprechungen seines Herrn (§ 31) oder der 
gegenwärtigen Tortur durch den an der gegenteiligen Aussage 
interessierten Prozeßgegner seines Herrn 31 mehr Gewicht bei. Trotz 
aller Primitivität dieses Grundgedankens ist in einem derartigen 
Verfahren wenigstens keine Partei von vornherein bevorzugt oder 
benachteiligt. Wieweit es dem Grundsatz der materiellen Wahr
heit dient, ist freilich eine andere Frage. Nirgends in der Rede 
klingt die Vorstellung an, daß bei der Befragung unparteiische 
Dritte einzuschreiten hätten. Gerade an der Stelle, in welcher der 
Angeklagte sogar eine Basanos vor Gericht ins Auge faßt (§ 46): 

(30) § 46: Niemand von euch sollte also übersehen, daß sie den Anzei
ger getötet und (so) verhindert hatten, daß er vor euch trete und ich persön
lich den Mann herausverlangte und peinlich befragte. 

31 Der Sprecher kleidet das - von seinem Standpunkt aus betrachtet -
in die Worte, er hätte eine falsche Aussage verhindert (§ 32; s.o. A. 21). 
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't'O'J fLl)'JU~'J ••• EiO'EA.&ei'J ei<; UfLCX<; (32) 33, spricht er deutlich aus, 
daß hiebei nur die Prozeßparteien aktiv werden (§ 46): €f1.0L eyyz
'JEO'.&<XL ••• ß<XO'<X'JLO'<XL (xU't'6'J (34). Ein Mitwirken des Gerichts wird 
nirgends erwogen. Bestätigt sich die in dieser Rede beobachtete 
Rollenverteilung der Prozeßparteien in den übrigen Quellen zur 
Basanos, so ist man damit einem in Athen allgemein gültigen 
Grundsatz dieses Verfahrens auf der Spur. 

Dem vom Sprecher vermißten Zusammenwirken der Prozeß
parteien an dem privaten Beweisverfahren wäre in jedem Fall 
eine Aufforderung vorangegangen. Es sind gleich heide denk
baren Möglichkeiten erwähnt; entweder hätte der Ankläger seinen 
Sklaven dem Gegner angeboten (§ 36): ef1.~rt.'J~ 7tIXpexo'J't'IX<; TO'J &'JÖPIX 

xIXl XZAZUO'J't'OC<; ß<X(j<X'JL~ELV (35), oder der Angeklagte hätte jenen 
Sklaven heraus verlangt (e~(x'L't'Eiv TOV &vöpoc, § 46). Beide Ausdrücke 
sind in zahlreichen Quellen als Umschreibungen der Proklesis 
belegt 36. Somit scheint für den Sprecher die Proklesis ein selbst
verständlicher Bestandteil eines korrekten Basanos-Verfahrens 
gewesen zu sein; doch läßt die Rede keine weiteren Aussagen über 
die Bedeutung der Proklesis zu. Darüber werden jedoch im folgen
den Kapitel die Texte Aufschluß geben, in welchen zwar zahlreiche 
tatsächlich ergangene Prokleseis erwähnt sind, die freilich allesamt 
nicht zu einem Basanos-Verfahren geführt haben. 

Ziemlich klar ist aus den Äußerungen des Sprechers hingegen 
die Stellung einer Sklavenaussage zu erkennen, die ohne Proklesis 
einseitig abgenommen wurde. Mit keinem Wort erwähnt Euxitheos, 
daß es irgendeine Vorschrift gäbe, nach welcher die Verwendung 
einer solchen Aussage als gerichtliches Beweismittel unzulässig 
gewesen wäre 37. Der Angeklagte spricht der vom Gegner vorge-

(32) S. o. A. 30. 
33 S. dazu u. § 11 A. 127. Zu Unrecht nimmt Guggenheim, Bedeutung 6, 

an, ein Menytes sei im Privatprozeß vor der Folter geschützt; s. dazu o. 
A.28. Ganz im Gegenteil, ein unfreier "Anzeiger" eines Mordes wird die 
Freiheit erst dann als Geschenk (§ 33) bekommen haben, wenn er einer 
Basanos standgehalten und damit ein Beweismittel geliefert hat; s. dazu 
Bonner-Smith, Administration 2, 228; Grace, Mordprozeß 44. 

(34) S. o. A. 30. 
(36) S. o. A. 26. 
36 S. u. § 7 A. 18. 
3? So Lipsius, Recht 893; Bonner-Smith, Administration 2, 128; Bar

rison, Procedure 150. Keiner der Autoren führt jedoch eine Schutzmaß .. 
nahme gegen die Verwendung solcher Aussagen oder eine Sanktion dieses 
angeblichen Verbotes an. 
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legten Aussage auf Grund der aufgezeigten Mängel des Befragungs
verfahrens lediglich die Beweiskraft ab. Die Aussage sei erlogen 
(§ 35), man müsse die Glaubwürdigkeit des Sklaven prüfen, und 
zwar nach der Wahrscheinlichkeit, dem Etx6~ (§ 50)38. Hingegen 
wird das zweiseitige Basanos-Verfahren als Überprüfung der 
Wahrheit (tAEYXO~ 1."~c.; a):r;&E (cxc.;, § 35) bezeichnet, wodurch der 
Ankläger seinen Gegner hätte überführen können (&7tEAeYXELV 
elLe, § 36). Auf das angesichts der von den Gerichten geübten 
freien Be,veiswürdigung eigenartig anmutende Gegensatzpaar 
€~x6c.; und tAEYXOc.; wird noch eingehend zurückzukommen sein. 

38 S. auch § 37: et lLev y2lp EX 't"OU dx6't"o~ e;e't"cxO'-&1)VCXL ~e~ 't"o 7tp&YI-Lcx, ..• 
(Denn wenn man die Sache nach der Wahrscheinlichkeit beurteilen muß, ... ); 
s. dazu Süß, Ethos 229 f., und Solmsen, Antiphonstudien 37 f., der hier 
auf die Relikte des Formalbevveises hinweist (zu weit geht jedoch die 
Äußerung, der Sprecher \volle die formale Kraft der Basanos "vor Trübun
gen schützen"); s. dazu u. § 18 A. 19. 





111. KAPITEL: 

DER FORMALISMUS DER PROKLESIS ZUR BASANOS 

§7. QUELLENLAGE 

I. Ausgangssituation 

In 23 Gerichtsreden 1 sind insgesamt 42 Prokleseis zur Basanos 
erwähnt. Allerdings wird die förmliche Erklärung, in welcher nach 
der oben angestellten allgemeinen Betrachtung (§ 3) das wesentliche 
Element der Proklesis zu erblicken ist, nur in 25 Fällen ausdrücklich 

1 Es sind das in annähernd chronologischer Reihenfolge: Ant. 1 (Metr) 
Rede des Anklägers, Blutprozeß, zw. 420 u. 414; Ant.5 (Herod) Verteidi
gung in einem Prozeß nach einer Apagoge, 417/4; Ant. 6 (Choreut) Ver
teidigung, Blutprozeß, 412; Lys.4 (Trau) Verteidigung, Blutprozeß, nicht 
datiert; Lys. 7 (Sek) Verteidigung, Asebieprozeß, nach 397; Isokr. 17 (Trap) 
Klägerrede, Rückforderung einer Parakatatheke, 393/1; Dem. 52 (Kallipp) 
Verteidigung, 8(x"f} &pyup(ou, 369/8; Dem. 53 (Nikostr) Klägerrede, Durch
setzung einer Apographe, 365; Isai. 6 (Philokt) Klägerrede (Synegorie), 
Zeugnisprozeß, 365/3; Isai. 8 (Kir) Diadikasia, 383/63; Dem. 27 (Aph. 1) 
Klägerrede, Vormundschaftsprozeß, 364/3; Dem. 29 (Aph. 3) Verteidigung 
(Synegorie), Zeugnisprozeß, 362; Dem. 49 (Timoth) Klägerrede, Prozeß 
wegen Blabe, 362; Dem. 30 u. 31 (Onet. 1 u. 2) Klägerreden, 8b(l') e~ou).:l)C;, 

362/1; Dem. 54 (Kon} Klägerrede, Prozeß wegen Aikeia, 357 o. 341; Dem. 
47 (Euerg) Klägerrede, Zeugnisprozeß, 355/4; Dem. 45 u. 46 (Steph. 1 u. 2) 
Klägerreden, Zeugnisprozeß, 349/5; Dem. 37 (Pant) Verteidigung (Para
graphe), Prozeß wegen Blabe, 346/5; Aisch. 2 (Parapresb) Verteidigung, 
Prozeß wegen Parapresbeia, 343; Dem. 59 (Neaira) Rede des Anklägers 
(Synegorie), Prozeß um das Bürgerrecht der Ehefrau, vor 340; Lyk. 1 
(Leokr) Rede des Anklägers, Eisangelia, 331. 

Zu den Zeitangaben s. Lavency, Aspects 26ff. Im folgenden werden 
die Belegstellen, falls kein anderer Gesichtspunkt vorliegt, in der eben 
angeführten Reihenfolge zitiert. Die Frage nach der Eohtheit ist, sofern 
es um die Person des Autors geht, für den Zweck der Untersuohung uner
heblich. Wesentlich ist, daß es sich um Zeugnisse der Prozeßpraxis handelt, 
nicht aber um rhetorische Schulprodukte. Nur mit Vorsicht ist deshalb 
Ant. 2 (Tetr. 1) heranzuziehen, doch fügt sich deren Darstellung der Pro
klesis gut in das Gesamtbild ein. Weniger ergiebig für die Proklesis sind die 
außerrhetorischen Quellen zur Basanos, vor allem der Komödie, s. dazu 
u. §11. 
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mit den Worten 7tp6XA'ljO'LC; oder 7tpoXOCA€iO',s.OCL bezeichnet 2. Die 
konstante Verwendung von typischen Ausdrücken, die den Inhalt 
der Proklesis beschreiben, erlaubt es jedoch, auch die übrigen 
1 7 Texte mit ziemlicher Sicherheit einzuordnen. Die Terminologie, 
die in dem behandelten Zeitraum von fast hundert Jahren (ca. 420/ 
330) konstant geblieben ist, geht auf die stereotype Ausgangs
situation zurück, vor die der Erklärende gestellt war, wenn er auf 
eine private Basanos abzielte: Entweder befand sich der zu be
fragende Sklave (es konnten auch mehrere sein) in seinen Händen, 
dann bot er ihn zur Basanos an; oder der Sklave befand sich in 
den Händen des Gegners, dann verlangte der Erklärende ihn 
heraus. Nur ein einziges Mal bietet der Erklärende an, einen 
Dritten zur Übergabe von Sklaven, welche der Gegner auswählen 
sollte, zu veranlassen 3. Nirgends ist hingegen der umgekehrte Fall 
belegt, daß der Erklärende von seinem Gegner verlangt, dieser 
möge sich um die Herausgabe von Sklaven eines am Rechtsstreit 
unbeteiligten Dritten bemühen. 

Um die Proklesis in Texten, die VOll einer Basanos handeln, 
zu identifizieren, sind zunächst diejenigen Stellen zu betrachten, 
in welchen eine ausdrücklich erwähnte Proklesis noch zusätzlich 
beschrieben wird. Begegnen derartige, als typisch erkannte Wen
dungen dann in Texten, welche das Wort Proklesis nicht enthalten, 
kann man diese in den Kreis der zu behandelnden Quellen mit 

2 Als Proklesis bezeichnet sind folgende 25 Fälle: Ant. 1 (Metr) 6; 
5 (Herod) 38; Lys. 4 (Trau) 15 (2 Prokl.); Dem. 53 (Nikostr) 22f. (2); Isai. 6 
Philokt) 16; Dem. 27 (Aph. 1) 50 (s. u. bei A. 25); 29 (Aph. 3) 21,51,53 (3); 
30 (Onet. 1) 36; 54 (Kon) 27; 47 (Euerg) 5, 10 (3); 45 (Steph. 1) 61; 46 
(Steph. 2) 21; 37 (Pant) 27, 40, 43 (3); Aiseh. 2 (Parapresb) 127; Dem. 59 
(Neaira) 124; Lyk. 1 (Leokr) 28. In 17 Stellen ist die Proklesis nur zu er
schließen: Ant. 1 (Metr) 6 (eine weitere Proklesis; s. u. A. 28); 5 (Herod) 
36, 46 (2); 6 (Choreut) 23 (s. u. A. 3); Lys. 7 (Sek) 34; Isokr. 17 (Trap) 12, 
13, 15 (3; zur letzten s. aber u. A. 11); Dem. 52 (Kallipp) 22 (die Basanos 
wird nur erwogen, nicht verlangt); Isai. 6 (Philokt) 42; 8 (Kir) 10; Dem. 29 
(Aph. 3) 11, 17, 25, 38 (4); 49 (Timoth) 55; 30 (Onet. 1) 27. Die Einordnung 
der Stellen wird sogleich begründet werden. Zu Dem. 33 (Apat) 17 s. u. 
A.24. 

3 Ant. 6 (Choreut) 23: ... x~l e:t 't'LVOC~ 't'WV OCAAO't'pL<.UV Xe:Ae:UOL, w[.LoA6youv 
1te:LaOCt; 't'ov 8e:a1t6't'1)v 1t'ocpa86l0'e:Lv cxu't'C1l ßOCO'OCVL~e:LV ( ••• und wenn er [Sklaven] 
Dritter verlangte, stimmte ich zu, den Herrn zu überreden und sie ihm zur 
Basanos zu übergeben). Der Gegner hätte nach der sogleich zu untersuchen
den Terminologie (Xe:Ae:Ue:LV) seine Auswahl ebenfalls in Form einer Proklesis 
bekanntzugeben gehabt. Er sollte an seiner Erklärung festgehalten werden, 
wenn er etwa seine Auswahl später abstritt. 
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einbeziehen. Der Ausdruck 1t'POXcx.AE~(f,s.OC~ selbst wird in diesem 
Zusammenhang in zwei Bedeutungen gebraucht: entweder absolut 
"eine förmliche Erklärung abgeben"4 oder in der Verbindung 
7tPOXOCAE~a,s.oc~ 7tcx.pcx.a~a6voc~ "förmlich auffordern, einen Sklaven zur 
Basanos herauszugeben" 5 • 

11 rf ~ • E:'t'O ~fL0C; E f. voc~ 

Direkt am (später noch näher zu untersuchenden) üblichen 
Wortlaut der Proklesis orientieren sich Wendungen, in welchen 
der Erklärende seine Bereitschaft mit ~'t'o~rJ.oc; Elvcx.~ ausdrückt. 
Das zeigt die einzige überlieferte Proklesis-Urkunde in Dem. 59 
(Neaira), mit der Apollodor vier Sklavinnen der Gegenpartei 
zur Basanos verlangt (§ 124): ... E't'o~fLO~ wv 't'cl~ ,s.EPOC7tOC[voc~ 1t'OCPOC
AOCfLß&VE~V (6). Dieselbe Formulierung findet sich in Dem. 53 (Nikostr), 
in einer Stelle, die ebenfalls ausdrücklich auf eine Proklesis (§ 22) 
Bezug nimmt (§ 23) : eyw aE &1t'EXP~v&fL'Y)V, ••. ö't'~ ~'t'O~fL6~ 

EifL~ .•. 7tOCPOCAOCfLß&VE:~V (7). Öfter als die Bereitschaft, Sklaven des 
Gegners anzunehmen (was ja einer Aufforderung, sie heraus
zugeben, gleichkommt), wird mit ~'t'o~fLoC; E!VOC~ das Gegenteil erklärt: 
der Erklärende bietet seine eigenen Leute an, wie z. B. in der 
eben erwähnten I{ede, Dem. 53 (Nikostr) 22: oi)'t'o~ fLEV y&p fLE 

4 So vor allem, wenn das Verburn absolut steht: Dem. 47 (Euerg) 10: 
1tOAACbuc; EfJ.OÜ 1tpOXcxAecrcxfJ.€VoU xcxt E~CX~'t'1jcrxv't'oC; 't'~v clV%pW1tOV (obwohl ich oft 
eine Proklesis abgegeben und die Sklavin verlangt hatte), oder Dem. 37 
(Pant) 43: ~vxyxcx~6fJ.Ylv &v't'~1tpOXxAErcr%tX~ (war ich gezwungen, eine Gegen
proklesis abzugeben), aber auch mit bloßem Infinitiv, et,va Dem. 27 (Aph.l) 50: 
1tPOUXXAEr't'O 3' E%eAE~v (er gab eine Proklesis ab, bereit zu sein), s. auch 
Dem. 54 (Kon) 27; 47 (Euerg) 5, und in der Wendung ItPOXAYlcrLv 't'~vx ItpO
xcxAercr{}X~ (eine Proklesis an jemanden richten): Dem. 53 (Nikostr) 22; 59 
(Neaira) 120; Lyk. 1 (Leokr) 28, ebenso Init acc. pers.: Ant. 6 (Choreut) 23: 
xxt ItPOUXXAOUfJ.YlV xu't'ov •.. xxt EX€AEUOV (und ich richtete eine Proklesis an 
ihn ... und verlangte); Dem. 29 (Aph. 3) 51; 46 (Steph. 2) 21; 59 (Neaira) 
123. Mit acc. rei verlagert sich die Bedeutung zu "förmlich auffordern zu 
etwas", Dem. 37 (Pant) 42: ItPOXXAOUfJ.C'l~ cre 't'XU't'L (ich fordere dich mit 
Proklesis dazu auf); Ant. 1 (Metr) 6; 6 (Choreut) 24; Dem. 29 (Aph. 3) 53; 
59 (Neaira) 124. 

5 Am vollständigsten in Dem. 45 (Steph. 1) 61: ... 8't'E: 'A1tOAAOaWpOC; 
ItpOUXaAer't'O ~"C'€<pxvov 1tC'lpx30uvx~ "C'ov Itaraa ••. e:lc; ß&O'xvov (als Apollodor 
Stephanos mit Proklesis aufforderte, den Sklaven ... zur Basanos zu über~ 
geben); s. auch Dem. 37 (Pant) 27; Ant. 5 (Herod) 38. 

(6) Dem. 59 (Neaira) 124: ... er sei bereit, die Sklavinnen anzunehmen. 
(7) Dem. 53 (Nikostr) 23: Ich antwortete ihnen, ich sei bereit, (die 

Sklaven) ... anzunehmen. 
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, i' I fl ~ ~~"" .... , 
7tPOUXOCI\€O"oc'V"t'o • • • cpocO"xo'V"t'€C; €"t'oLfLoL €L 'VOCL 7tOCPOCOLOO'VOCL €fLOL cx.u't'<p "t'oc 

&'VoPcX7tOOOC ßOCO"OC'VLO"OCL (8). Entsprechende Formulierungen, ebenfalls 
in Verbindung mit 7tpoxocA€ia.&cx.L, sind noch zweimal belegt, Ant. 6 
(Choreut) 23 und Dem. 47 (Euerg) 59. Das erlaubt den Schluß, 
auch in jenen beiden Parallel stellen , welche die Proklesis nicht 
erwähnen, eine solche anzunehmen, Lys. 7 (Sek) 34: ... cx.u't'ltl 

.... i ö- i f !! ff"" ß ' i ~ ... 7tp0O"'1)I\V'o'V, I\€Yw'V u"t'L ••• €"t'oLfLoC; €LfLL, €!. "t'L'VOC OUI\OL"t'O, 7tOCPOCOOU'VOCL 

ßOCO"cx.'VL~€L'V, und Isokr. 17 (Trap) 15: ... 1t'PO<J'~A&€'V ~[.Liv CPrl<J'x(t)'V 

€"t'OLfLOC; €!'VOCL 7tOCPOC~OU'VOCL ßocaoc'VL~€L'V 't'o'V 7tociooc (10) 11. Auch die B er e i t
schaft des Erklärenden, einen Sklaven herauszugeben (nicht 
aber, in Empfang zu nehmen), wird häufig mit E&eA€L'V beschrieben, 
und zwar zweimal in Verbindung mit dem Wort 7tPOXA1)<J'LC;, Dem. 29 
(Aph. 3) 21 : &Ma [.L~'V xoct 7t€pt "t'mJ't'(t)'V ~,s.€AO'V 7tOCpcx.OOU'VOCL 't'o'V 7tcx.i~cx. ••• 

(es folgt: Aocße ~v 7tPOXA1)CrL'V) und Dem. 54 (Kon) 27: 7tPOXOCAOUV't'OCL 

••• E&eA€L'V EXOOU'VOCL 7t€pl "t'&v 7tA1)Y&'V 7toci8occ; (12). Deshalb ist anzu
nehmen, daß auch in den übrigen drei Stellen, Dem. 29 (Aph. 3) 11, 
25, 38 mit ~,s.€AOV (~&eA1)acx.) 7tOCPOC80U'VOCL ßocO"cx.V(~€LV jeweils eine 
Proklesis gemeint ist. 

Das Gegenstück zu den Verben, welche die Bereitschaft des 
Erklärenden ausdrücken, bilden &~LOUV und X€A€U€L'V (auffordern, 
ver langen). Auch diese Ausdrücke stehen oft mit 1COCPOCOL86vOCL, 

(8) Dem. 53 (Nikostr) 22: Sie richteten eine Proklesis an mich ... mit 
den Worten, sie seien bereit, mir selbst die Sklaven zur Basanos zu über
geben. 

9 Ant. 6 (Choreut) 23: 1'OUC; 8e 80UAOUC; ••• ~1'OLtLOC; 1) !X8L86vCXL ßcxO'CXV(~e:LV 

(die Sklaven ... sei ich bereit zur Basanos zu übergeben) - kurz davor 
steht 1t'POUXCXAOUW1lV; Dem. 47 (Euerg) 5: 1'~V <xv-&PW1t'OV • • • ~v tLe:tLcxp1'UP~XCX
O'LV 1t'POXCXA€O'CXO'-&CXL ••• 1t'CXPCX8L86vCXL !:1'OL(.LOV e:!VCXL (die Sklavin, von der sie 
bezeugt haben, sie hätten über sie eine Proklesis des Inhalts erlassen, sie 
seien bereit, sie zu übergeben); vgl. auch Dem. 29 (Aph. 3) 54. 

(10) Lys. 7 (Sek) 34: Ich trat zu ihm und sagte, ich sei bereit, wenn er 
einen wolle, diesen zur Basanos zu übergeben; Isokr. 17 (Trap) 15: ... er 
trat zu uns und sagte, er sei bereit, den Mann zur Basanos zu übergeben. 

11 In Isokr. 17 rrrap) 15 liegt zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit eine 
Proklesis vor, die jedoch ebenso wahrscheinlich nicht auf eine Basanos 
gerichtet war, obwohl sie der Sprecher so darstellt; s. dazu u. § 14 bei 
A.58/62. 

(12) Dem. 29 (Aph. 3) 21: Auch darüber war ich bereit, den Sklaven 
herauszugeben ... (nimm die Proklesis); Dem. 54 (Kon) 27: ... erließen 
sie eine Proklesis ... , sie seien bereit, über den Raufhandel Sklaven heraus-
zugeben. 
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doch ist nun nicht mehr der Erklärende, sondern die Gegenseite in 
der Rolle des Übergebenden. Gemeinsam mit einer ausdrücklich 
erwähnten Proklesis werden die beiden Worte in folgenden Stellen 
gebraucht: In zwei Zeugnisformularen findet sich &~~ouv 7tcxpcx8ouvcxr., 
Dem. 46 (Steph. 2) 21: [lap"t'upoü(j~ 7tcxpe~va~ ()'t'€ 1tpOUx,cxAet:"t'o ' A7tOA-
,~ ffi , t' , t:" ~ .... ,~ , , ß I 

AOOWPO~ 'V0P[l~wvcx o"t'€ ll~LOU 7tCXPCXOOUVCXL ••• "t'<X~ 'tTep<X1tcx~VCX~ e~~ <X(jrJ.VOV, 
und Dem. 59 (N eaira) 123: ... [lrJ.p"t'upou(n itCXpet:vcxL ••• 51"' , A7tOA
A68wpoc; 7tpOux<XAet:"t'o ~1"e~ocvov &~L(7)v 1t<xpcx.8ouvcx.r. ELC; ßcXO'cx.vov "t"cXC; 
,s,epcx.1tOCLVac; (13). Doch auch das Verlangen, eine Sklavin anzunehmen, 
wird mit &~LOUV ausgedrückt, Dem. 47 (Euerg) 10: 7tOAAcXX,LC; e[lou 

i ' "t:" ,,' ~ 't:' .... 1tpoxocl\ecrcx[l€VOU Xcx.L €~oc~'t'llO'cx.v"t'oC; "t'llv CXV1TPW7tOV . . . <X~~OUV1"OC; 7tCXPOC-
Acx.[lßcXV€LV. In drei Stellen enthält der Bericht über die Proklesis 
keinen Hinweis auf eine verlangte Übergabe oder Übernahme: 
Lys. 4 (Trau) 15: "t'~v 7tp6xAll(j~v ••• , e~' ot~ 1"OU~ ocu"t'ou o~x,e"t'cx.c; 

~~(()U ßcx.crcxvL~ecr&cx.~; Dem. 29 (Aph. 3) 39: "t"ov eAe:u,s,€pOV ~~(ou ßcxcrcx
vL~eLv (in § 51 wird der Vorgang als Proklesis bezeichnet), und 
37 (Pant) 40: 1tp6xAllO'~v •.• &~~wv oix,e't'llv ßoccrcxvt~ecr,s,cxL (14). Hin
gegen wird xeAe:ue:Lv nur einmal zur Beschreibung einer kompli
zierten Proklesis verwendet, in der gleichzeitig eigene Sklaven 
angeboten und die des Gegners verlangt werden, Isai. 6 (Philokt) 16: 

1:..., i ' , ...." (...... ~ , "'i .•• lllLwv xel\€Uov't'WV ••• 1t'OCPOC 't'wv ov"t'wv lllLLV 1TepCX7tOv"t"wv "t'ov €1\€Y"X0v 
1tO~€~cr,s,OCL, ~ e~ 't'~C; 't'wv 7tOCP' ocu"t'o~c; o~xe"t'wv ~cXO'X,OL "t'cxu"t"cx. eL8evcxL, ~(J.~v 

1t<XPOC80UVCXL (es folgt: Aocße ••• "t"cXc; 1tpOx,A~O'eLC;) (15). Auf Grund der 
angeführten Belege ist wiederum für die restlichen vier Stellen 
mit bloßem &~LOUV und die beiden mit bloßem x,eAeueLv auf eine 
Proklesis zu schließen, Isai. 8 (Kir) 10: "t'ou't'OUC; ~~(ouv ex,8oüv<XL "t"cX~ 

,s,e:PCX1tCXLVCX~ xcxt 't'ou~ oLxe"t'oc~; Isokr. 17 (Trap) 13: ~~LOU rJ.o"t'ov 
ßcxO'cxvL~e(j,s,cxL; Dem. 49 (Timoth) 55: ~~LOUV cxu"t'ov ev "t'C!l 8eplLcx"t"L "t'ov 

(13) Dem. 46 (Steph. 2) 21: ... bezeugen, dabeigewesen zu sein, als 
Apollodor eine Proklesis an Phormion richtete, als er verlangte, die Sklavin
nen zur Basanos zu übergeben ... ; Dem. 59 (Neaira) 123: ... bezeugen, 
dabeigewesen zu sein ... , als Apollodor eine Proklesis an Stephanos richtete, 
als er verlangte, die Sklavinnen zur Basanos zu übergeben ... 

(14) Dem. 47 (Euerg) 10: Obwohl ich oft eine Proklesis abgegeben und 
die Sklavin verlangt hatte ... und gefordert, sie zu übernehmen ... ; Lys. 4 
(Trau) 15: Die Proklesis ... , worüber er verlangt hatte, seine Sklaven pein-
lich zu befragen; Dem. 29 (Aph. 3) 39: Er verlangte, den Freien peinlich zu 
befragen; 37 (Pant) 40: . . . eine Proklesis, indem er verlangte, daß ein 
Sklave . . . peinlich befragt werde. 

(15) Isai. 6 (Philokt) 16: ... als wir verlangten, ... durch unsere Skla
ven die Überprüfung anzustellen, oder wenn er behauptete, einer ihrer 
Sklaven wisse das, ihn uns zu übergeben ... (nimm ... die Proklesis). 
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f.A€yXOV 8L86vOCL; Dem. 30 (Onet. 1) 27: e~€A€yx.€LV ocu"t'ov ~~(ouv; 

Ant. 5 (Herod ) 36: xoct X€A€UOV"t'OC~ ßOCO"cx.VL~€LV, und Ant. 6 ( Choreut) 23 : 
XOCL €t 'TLV(x~ 'TWV clMO'Tp(wv X€A€UOL (16) 17. 

IV. e~ocL"t'e:LV 

Weniger Variationsmöglichkeiten bietet hingegen der Aus
druck e~cx.L'Te:LV, herausver langen. Er zeigt im Zusammenhang 
mit einer Basanos immer eine Proklesis der nichtbesitzenden 
Partei an. Als Objekt steht in der Regel die zur Basanos verlangte 
Person. Neben einer ausdrücklich genannten Proklesis findet sich 
e~cx.L'T€LV in der weiter oben schon erwähnten Stelle Dem. 47 (Euerg) 
10; in Dem. 29 (Aph. 3) 14: "t'ov eAe:u&€pOV e~ocL"t'wv, und § 50: KOCL 
"t'ov MLAUcx.V 81:'L 'lUV ~~v 7te:pl 7tcXv"t'wv q>'lJO"LV e~cx.L'T€iv - die Proklesis ist 
in § 51 erwähnt - und in Dem. 30 (Onet. 1) 35: 'Tp€i~ &e:pcx.7toc(voc~ 

e~~"t"lJO"' ocu'T6v (18), ... (§ 36: 7tp6XA'lJO'L~). Auf eine Proklesis ist 
deshalb in den fünf übrigen Stellen zu schließen, Ant. 5 (Herod) 46 : 

e~ocL'T€iv "t'ov ocv3poc xocL ßOCO'OCVLO'OCL ocu"t'ov; Lys. 7 (Sek) 36: e~ocr."t'oUV'TO~ 

'TOU~ clv&pW7tOU~; Isokr. 1 7 (Trap) 12: e~ ~'TOUV cx.u"t'ov; Isai. 6 (Philokt) 
42: "t'ou~ OLKE"t'cx.C; E~OCL"t'OUV"t'wv, und Dem. 29 (Aph. 3) 17: E~~"t''lJO"e:v Civ 
[J.€ "t'ov 7toci3oc. In Dem. 49 (Timoth) 55 steht sogar E~OCL"t''lJO"r.~ für 
die Proklesis. 

V. 7tOCPOC8L86vOCL 

Komplementär zu e~ocL"t'€iv wird für denjenigen, welcher den 
zu befragenden Sklaven in seiner Gewalt hat, sohlicht das Imperfekt 
oder Partizip Präsens von 7tocpcx.8r.36vcx.r. gebraucht, um die mit der 
Proklesis vergeblich angebotene Übergabe zu beschreiben. 
Auch dieser Sprachgebrauch könnte wie das €"t'or.[J.o~ e:!vcx.r. auf bei 
der Proklesis übliche Formulierungen zurückgehen. Die Bereit-

(16) Isai. 8 (Kir) 10: verlangte ich von ihnen, die Sklavinnen und 
Sklaven herauszugeben; Isokr. 1 7 (Trap) 13: ver langte er, daß dieser pein ~ 
lieh befragt werde; Dem. 49 (Timoth) 55: ich verlangte, daß er (der Sklave) 
auf seiner Haut den Beweis erbringe; Dem. 30 (Onet. 1) 27: ich verlangte, 
daß er die Überprüfung vornehme; Ant. 5 (Herod) 36: und wenn sie die 
Basanos verlangen; Ant. 6 (Choreut) 23: und wenn er (Sklaven) Dritter 
verlangte. 

17 Zur letzten Stelle s. o. A. 3. 
(18) Dem. 29 (Aph. 3) 14: da er den Freien verlangt; § 50: und daß er 

Milyas, den er jetzt über den ganzen Betrag herausverlangt zu haben be~ 
hauptet, ... ; Dem. 30 (Onet. 1) 35: ... verlangte ich von ihm drei Sklavin~ 
nen heraus. 
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schaft zur Übergabe wird nämlich in drei Fällen einfach durch 
Futur- oder Konjunktivformen von 7tocp(Xo~ö6voc~ ausgedrückt. Zwei 
dieser Erklärungen werden außerdem noch direkt als Proklesis 
bezeichnet, Dem. 29 (Aph. 3) 51: "nEpl f1.€V 't'OLVUV" eCP'YIv S:Yw ,,'t'ou't'ou 

~ , \" " " (§ 53 ....." ..... 7tOCpocowO'w O'OL TOV exovToc TOCVTLYpOCCPrx. . . . : 't'ocu't' ef1.ou 7tpoXorx.-
AEO'ocf1.eVou), und Aisch. 2 (Parapresb) 126: &YWf1.EV oe xrx.l 't'ou~ o~xe't'rx.<; 

xocl 7tOCPOCÖ~ÖWf1.EV Et~ ß&O'ocvov (§ 128: 7tp6XAYJO'~~) (19). Bereits die in 
Antiphons erster Tetralogie erwähnte Basanos wird in gleicher 
Weise angeboten und folgt damit dem Muster einer wirklichen 
Proklesis (Ant. 2d8): 01t6crOL y~P ÖOUAO( flO~ ~ ÖOUAOC( eLO'Lv, 7tcXv't'oc<; 
1tOCPOCÖ(ÖWfL~ ßoccrocv((jOC~ (20). An diesen Gebrauch von 7tOCPOCÖ~Ö6VOCL 

klingen folgende Beschreibungen von Prokieseis an, Dem. 37 (Pant) 
43 ' Y , , '1 '" (l ,\, , ~,~ : 'YIvocyxoc~oflYJv . . . ocv't'~7tPOXOC/\ELO'V'OCL, xoc~ TOV oLxeT'YIv 7tOCpeOLOouv; 
Dem. 29 (Aph. 3) 17: ... wO''t'' OUÖ' S:f1.0U 7tocpocö~ö6v't'o~ .. . 1tOCPOC

Aocßeiv ~iteAYJO'Ev (ganz ähnlich Lys. 7 [Sek] 36), nochmals aufge-
'ff . § 18 ' ~ "~ ~, , "'~ \ ( , , gri en In : EfLou 't' exo~oov't'oq 't'OV 7tOCLoOC 7tEpr. Cl1tClV't'WV 't'OU't'WV 

ßOCO'OCV(~ELV, und Dem. 30 (Onet. 1) 27: xod 7tClpeo(öouv ob,e't''YIv et<; 
ßcXO'OCVOV (21) 22. In den drei letzten Fällen ist die Proklesis nur zu 
erschließen. 

VI. Indirekte Belege 

Drei Texte wurden bis jetzt noch nicht eingeordnet. Ohne 
eine Proklesis zu erwähnen, spricht Apollodor in Dem. 52 (Kallipp) 
nebenbei von einer Basanos (§ 22): ... Ei) Etö6TE<; O't'L ÖL~ ßocO'cXVOU 

e:x 't'&v OLXE't'WV 0 eAEYXO~ ~ÖYJ ~O'OL't'O (23). Der Ausdruck ~AEYXO~ 24 
weist hier auf das übliche, zweiseitige Basanos-Verfahren hin. 

(19) Dem. 29 (Aph. 3) 51: "Darüber", sprach ich, "bin ich bereit, dir 
den (Sklaven) zu übergeben, der die Abschrift hat ... " (§ 53: Als ich das 
mit Proklesis verlangte); Aisch. 2 (Parapresb) 126: Ich bin bereit, auch die 
Sklaven vorzuführen und sie zur Basanos zu übergeben (edd.: &Y0!1-e:v, 
1t'expexaLaO!1-e:V; s. u. § 9 A. 39). 

(20) Ant. 2 d 8: Alle Sklaven und Sklavinnen, die ich habe, bin ich bereit, 
zur Basanos zu übergeben. 

(21) Dem. 37 (Pant) 43: ... war ich gezwungen, ... eine Gegenproklesis 
zu erlassen, und ich ,var bereit, den Sklaven zu übergeben; Dem. 29 (Aph. 3) 
17: ... , daß, als ich bereit war zu übergeben, ... er nicht bereit war zu 
übernehmen; § 18: als ich bereit war, den Sklaven zu übergeben, um ihn 
über all das peinlich zu befragen; Dem. 30 (Onet. 1) 27: und ich war bereit, 
den Sklaven zur Basanos zu übergeben. 

22 Zur letzten Stelle s. Kertsch, Kommentar 74: das Imperfekt drückt 
die Bereitschaft aus. 

(23) Dem. 52 (Kallipp) 22: ... wohl wissend, daß er durch die Basanos 
von den Sklaven sofort widerlegt würde. 

24 S. dazu u. § 11 A. 76 u. 79. V gl. auch Dem. 33 (Apat) 17: ou 1t6ppw 

Thür 5 
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Andererseits wird in Dem. 27 (Aph. 1) eine Proklesis erwähnt, als 
deren Ziel erst nach umfassender Interpretation der drei Reden 
gegen Aphobos 25 eine Basanos zu vermuten ist (§ 50): ... 7tpOUXCl

A€'i't'O 3' €-S-€A€LV €7tL3€t~ClL l-l0L ~v OUO'LClV 3exCl 't'ClAcX.V't'WV OÖO'ClV (26). 
Ganz versteckt spielt auch der Sprecher in Ant. 1 (Metr) auf eine 
Proklesis an mit den Worten (§ 6): €V ot~ 3' oux ~v 7tU-S-€O'&OCL, 't'OU't'O 

ClU't'O 7tpou&UtL~&'Yl. XClL't'OL ocu't'o 't'ou't'o EXP~V, 0 XClL €"'(w 7tPOUXClAOU tL'YlV , 

7tpo&UtL'Yl-S-~VClL ••• (27). Wie unten noch zu zeigen ist 28, hatten auch 
die Gegner zur Basanos aufgefordert. 

VII. Ergebnis und Folgerungen 

Die Betrachtung der auf den ersten Blick verwirrenden Fülle 
des Materials führt, zusammengefaßt, zu einem knappen Ergebnis: 
Die Wendungen ~'t'OLtLO~ €!VClL 7tClpoc3L~6vClL (oder 7tClPOCAClll-ßcX.VELV) 't'LV<X 

ßOCO'ClV(~€LV, &. ~ L 0 U v (bzw. x € A € U € LV) 7tClPOC~L~6VClL €i~ ßeXO'OCVOV (oder 
7tClPClACltLßcX.V€LV oder einfach ßClO'ClV(~€LV), € ~ Cl L't' E ~ V 't'LVCl sowie eine 
hortative oder imperfektische Form von 7t Cl P Cl ~ La 6 v OC L lassen den 
Schluß auf eine Proklesis zur Basanos zu. Die Logographen waren 
also nicht auf das Wort Proklesis angewiesen, um den Vorgang 
deutlich zu machen, sondern konnten je nach der vorliegenden 
Situation zu typischen Umschreibungen greifen. Die hinter der 
Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten stehenden wenigen echten 
Termini sind bisher noch nicht zusammenfassend betrachtet 
worden 29. 

Bereits die Ausdrücke, die verwendet werden, um den Vorgang 
und Inhalt der Proklesis zu beschreiben, vor allem die Varianten 

cpaax<ov e!vcll. 1:0'.1 ~Aeyxov (die Überprüfung, sagte er, sei nicht schwer); Grace, 
Word 101 f., bezieht die Stelle zu Recht auf ein Basanos-Verfahren. 

25 S. dazu u. § 16 A. 72. 
(26) Dem. 27 (Aph. 1) 50: ... er richtete eine Proklesis an mich, er sei 

bereit, mir zu beweisen, daß das Vermögen zehn Talente betrage. 
(27) Ant. 1 (Metr) 6: Wodurch man nichts erfahren konnte, dazu war 

er bereit. Doch dazu hätte er bereit sein müssen, wozu ich mit Proklesis 
aufgefordert hatte, ... 

28 S. u. § 16 A. 79. 
29 Guggenheim, Bedeutung 34ff., schenkt hauptsächlich den über

lieferten Proklesis -Urkunden Beachtung, gibt aber keine Übersicht über die 
in den Reden lediglich erwähnten Prokieseis. Lipsius, Recht 890 A. 95, 
hebt an Hand von vier Beispielen allein t~OCL1:€~V, 1t'OCpoc(tx)oLo6vOCL und 1t'OCPOC

Aoc(.LßaV€LV hervor. Auch Bonner-Smith, Administration 2, 132ff.; Jones, Law 
141; Turasiewicz, De servis 71 ff., stützen ihre Ausführungen nur auf einen 
Bruchteil des zur Proklesis greifbaren Materials; Harrison, Procedure 148 
A. 2, wählt aus Lipsius nur ein einziges Beispiel zur Terminologie aus. 
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von 7tC(pClo~o6vCl~ und 1'CClPlt.Alt.tLß&VE~V, bestärken den im vorigen 
Abschnitt aus Ant. 5 (Herod) gewonnenen Eindruck, die Proklesis 
sei entsprechend der Besitzposition des Erklärenden darauf ge
richtet gewesen, daß der Sklave zur Basanos in die Hände der 
nicht besitzenden Partei gelange. Diese Frage wird jedoch erst 
bei der Betrachtung des Basanos-Verfahrens wieder aufzugreifen 
sein. Schon jetzt ist allerdings die Meinung zurückzuweisen, daß 
sich die Formulierung der Proklesis - ob der Erklärende einen 
Sklaven herausverlangte oder anbot - nach der Parteirolle richten 
mußte, welche der Erklärende im Prozeß innehatte 30. Bereits die 
untersuchten Termini der Proklesis (wie auch rein theoretische 
Überlegungen) sprechen dafür, daß für Herausverlangen oder 
Anbieten allein der Umstand maßgeblich war, in wessen Gewalt 
der zu befragende Sklave sich befand. Auffällig ist freilich die 
Tatsache, daß nach dem überlieferten Quellenmaterial - rein 
statistisch - Kläger zweimal so oft Sklaven zur Basanos heraus
verlangten als anboten, Beklagte hingegen öfter anboten als 
herausverlangten 31. 

~-------

30 Lipsius, Recht 890: "Der erstere Fall (Verlangen) mußte vorzugs
weise dann eintreten, wenn es sich um ein Beweismittel der Anklage, der 
andere (Anbieten), wenn es sich um ein Beweismittel der Verteidigung 
handelte. " 

31 K I ä ger verlangten Sklaven 13mal heraus: An t. 1 (Metr) 6; 6 ( Choreut) 
23; Isokr. 17 (Trap) 12; Dem. 53 (Nikostr) 22; Isai. 6 (Philokt) 16, 42; 
Dem. 49 (Timoth) 55; 30 (Onet.l) 36; 47 (Euerg) 10; 45 (Steph. 1) 61; 
46 (Steph. 2) 21; 59 (Neaira) 124; Lyk. 1 (Leokr) 28, und boten sie 7mal 
an: Ant. 5 (Herod) 36; Lys. 4 (Trau) 15; Isokr. 17 (Trap) 15 (s. o. A. 11); 
Isai. 6 (Philokt) 16; Dem. 30 (Onet. 1) 27; 47 (Euerg) 5; 37 (Pant) 40. 

Beklagte verlangten Sklaven 9mal heraus: Ant. 5 (Herod) 38, 46; 
Lys. 4 (Trau) 10; Isokr. 17 (Trap) 13; Isai. 8 (Kir) 10; Dem. 27 (Aph.l) 
50 = 29 (Aph. 3) 51 (?); 47 (Euerg) 10; 37 (Pant) 27, 42, und boten sie 
12mal an: Ant. 6 (Choreut) 23; Lys. 7 (Sek) 34; Isokr. 17 (Trap) 15 (s. o. 
A. 11); Dem. 53 (Nikostr) 22; 29 (Aph. 3) 11, 17, 21,25, 38, 53; 54 (Kon) 
27; Aisch. 2 (Parapresb) 126 - das Bild wird durch Dem. 29 (Aph. 3) 
etwas verzerrt. 

Nicht einzuordnen sind: Ant.l (Metr) 6, die vermutete (s. o. A. 
28) Proklesis der Angeklagten - es bleibt unklar, um wessen Skla
ven es geht -, und Dem. 52 (Kallipp) 22, die Proklesis wird nur erwogen. 
Die Gesamtzahlen weichen von der Aufstellung in A.2 ab, weil dort nur 
die Belege der Proklesis -Er klärungen gezählt werden: in Isokr. 17 (Trap) 
15 zählt Pasion sowohl als Kläger wie auch als Beklagter, in Isai. 6 (Philokt) 
16 enthält eine einzige Erklärung sowohl ein Angebot als auch ein Heraus
verlangen; hingegen dürften sich Dem. 27 (Aph. 1) 50 und 29 (Aph. 3) 51 
auf dieselbe Proklesis beziehen (s. o. bei A. 25 und § 16 A. 72). 

0* 
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§ 8. ÄUSSERE UMSTÄNDE 

Ehe der im vorigen Abschnitt wenigstens teilweise berührte 
typische Inhalt der Proklesis zur Basanos erneut zur Sprache 
kommt, sollen die eben vorgelegten Quellen über die äußeren 
Umstände dieser Art von Proklesis Aufschluß geben: welche Person 
gibt die Erklärung an wen ab; wann, wo und in welcher Form 
ergeht die Proklesis 1 Besonders reich wird die Ausbeute freilich 
nicht sein, weil die Logographen den Vorgang bei den Hörern als 
allgemein bekannt voraussetzen konnten und die kostbare Redezeit 
in der Regel nicht mit derartigen Nichtigkeiten füllten - außer 
sie wollten in irgendeiner Weise aus den besonderen äußeren 
Umständen der Proklesis für ihren Klienten Gewinn ziehen. Wie 
im vorigen Abschnitt können auch hier die Parteirollen wieder 
außer Betracht bleiben 1. 

I. Personen 

In der überwiegenden Zahl der Fälle richtete eine Prozeß
partei die Erklärung an ihren Gegner selbst. In den beiden 
Prozessen, in welchen Frauen angeklagt waren, Neaira mit einer 
Graphe, weil sie als Nichtbürgerin mit einem Bürger in Ehe lebe 
(Dem. 59), und die Stiefmutter wegen Giftmordes an ihrem Gatten 
(Ant. 1), waren die Prokieseis jedoch an den Kyrios gerichtet 
bz,v. von diesem ausgegangen. Die in Dem. 59 (Neaira) überlieferte 
Urkunde zeigt, daß Stephanos - nach Apollodors Standpunkt 
als Neairas Kyrios, nach seinem eigenen wohl als ihr Prostates 2 -

die Angeklagte nicht nur vor Gericht, sondern auch in den außer
gerichtlichen Handlungen der Prozeßführung vertreten hat. Als 
Adressat der Erklärung ist nämlich Stephanos genannt, der die 
Sklavinnen, welche der ebenfalls erwähnten Angeklagten gehörten 3, 

herausgeben sollte (§ 124): '"nxo€ 7tPOX(xA€~'t'(X~ 'A7tOAA6öwpoc; ~'t'ecp(Xvov 

1 Die Prokieseis aus der Position des Klägers und der des Beklagten 
halten sich ungefähr die Waage (s. o. § 7 A. 31); beide Male ergeht die 
Proklesis in genau derselben Gestalt. 

2 Dem. 59 (N eaira) 119: &xouw Se etu't'ov 't'oLou't'6v 't'L !-LtAAeLv &1tOAoyera&etL, 
&C; ou YUVetLXCX ~xeL etu't'1)v tJ.)..)..' e't'etLpetv • • . (Soeben erfahre ich, daß er [Ste
phanos] sich damit verteidigen werde, er habe sie nicht als Ehefrau, son
dern als Hetäre ... ). Vgl. den in Dem. 25 (Aristog. 1) 56ff. erwähnten 
Prostates. 

3 Zur Eigentumsfähigkeit der Frau s. Kränzlein, Eigentum 45; die 
Vertretungsbefugnis des Mannes für eine Frau, mit welcher er in nicht 
vollgültiger Ehe lebt, nimmt Wolff, Beiträge 199, an. 
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''r' ,! N ! f! .", ~ , 1t'e:PL ÜJV "t"'ljv ypll<P'ljV ye:ypll1t''t'llL e:ll~pllV ••• e:'t'OL[J.O~ ÜJV "t"1X~ 'U€Pll1t'IXLVll~ 

'\ ß ' 'N I t\ , M'" ~ '\ ~ \ 1t'llpll/\lX[J. IXVe:LV 't'll~ e:OCLpOC~ ••• , IXC; e:x. e:yIXPÜJV e:xoucroc YJ/\1T€V ••• XelL 
t\ tl \ '" I " d (§ 125) , '~i I oc~ uO"'t'e:pov 7tlXplX -'..oI't'EcpCXVcp e:x."t"'ljO'oc"t"o, un : oux. e:1TE/\ YJO"oc~ 1t'llpel-

ÖOÜVOCL e:~e; ßoccr&vou~ "t"eX~ .&e:POC1tOCLVOC~ (4). Ebenso hatte der Ankläger 
in Ant. 1 (Metr) nicht die Angeklagte, seine Stiefmutter, sondern 
seinen Halbbruder (§ 5), der seine Mutter als ihr Kyrios vor Gericht 
verteidigt, zur Basanos aufgefordert (§ 6): EV oIe; [J.E:V YeXp ocu"t"~ 

E~OUO"LOC ~v O"oc<pwe; e:~8evocL, 7tOCPeX "t"~e; ßoccr&vou, oux. ~&EA'lj(JEV (5). Der 
Bruder hätte Sklaven herauszugeben gehabt, die nur im Neutrum 
und undifferenziert als in der Gewalt "der Gegner" stehend be
zeichnet werden (§ 9): ~&eA'ljO"oc [J.E:V "t"eX "t"ou't'ÜJv &vöp&7tOÖOC ßOCO"OCVLcrelL, 

und (§ 11): E~ ..• ~&EAYJO"OCV "t"eX &vöp&7tOÖOC &. ~v ocu"t"o~e; 7tOCPOCÖOÜVOCL (6) 

(vgl. auch § 12). Vielleicht handelt es sich auch hier um Sklavinnen 
der Angeklagten 7. Von der in der Rede nur angedeuteten zweiten 
Proklesis ist hingegen nur das eine zu erkennen, daß sie vom Ver
treter der Angeklagten ausgegangen war (§ 6): 't"ou"t"o elUTO 1tPOU

&U[J.~.&'lj (8) 9. Die Tatsache, daß der Kyrios die Frau bei jener 
Erklärung aktiv und passiv vertritt und außerdem die Sklaven, 
welche der Frau gehören, für diese zur Basanos zu übergeben hat, 
birgt keinerlei Besonderheit in sich 10. 

Demgegenüber wird eine Reihe von Prokieseis erwähnt, an 
welchen entweder aktiv oder (vielleicht auch) passiv Personen 
beteiligt waren, die im gegenständlichen Prozeß weder Partei noch 
Vertreter waren. Bereits oben wurde die Erklärung behandelt, 

(4) Dem. 59 (Neaira) 124: Folgende Proklesis richtet Apollodor an 
Stephanos, über die Graphe, die er gegen N eaira angestellt hat, ... er sei 
bereit, die Sklavinnen Neairas anzunehmen ... , die sie hatte, als sie aus 
Megara kam, ... und die sie später bei Stephanos erworben hatte; § 125: 
er (Stephanos) war nicht bereit, die Sklavinnen zur Basanos zu übergeben. 

(5) Ant. 1 (Metr) 6: Wodurch er sicheres Wissen hätte gewinnen kön
nen, durch die Basanos, dazu war er nicht bereit. 

(6) Ant. 1 (Metr) 9: Ich war bereit, ihre Sklaven peinlich zu befragen; 
§ 11: wenn ... sie bereit gewesen wären, die Sklaven, die sie besaßen, zu 
übergeben. 

7 Diese kämen nach dem zur Befragung vorgeschlagenen Thema (§ 9) 
am ehesten in Betracht; eigenartigerweise wird in § 10 zweimal das Parti
zipium im Maskulinum gebraucht (&vrxyxrx~6~evo~, &1t'rxpvo~), jedoch ohne 
Bezug auf ein konkretes Substantiv (etwa ~OUAO~), offenbar nur, um den 
Plural des Neutrums zu vermeiden. S. dazu u. § 15 A. 72 und § 16 A. 79. 

(8) Ant. 1 (Metr) 6: gerade dazu war er bereit. 
9 S. dazu § 16 A. 78. 
10 Zur fehlenden prozessualen Handlungsfähigkeit der Frau s. Harrison, 

Procedure 84. 
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welche die Freunde des Euxitheos in dessen Abwesenheit in My ti
lene an die späteren Verfolger gerichtet hatten (Ant. 5 [Herod] 34, 
38) 11. Als sie sahen, daß der Sklave, welcher Euxitheos belastet 
hatte, hingerichtet werden sollte, verlangten sie, wohl einer als 
Sprecher, die anderen als Zeugen, die Hinrichtung aufzuschieben, 
bis der Mann an Euxitheos übergeben werden könne. Der Ange
klagte verwendet diese Proklesis im Prozeß genauso wie eine, die er 
selbst erlassen hatte (§ 38)12. Auch der I(läger in Isokr. 17 (Trap), 
ein Ausländer aus dem bosporanischen Reich, stellt die Proklesis 
seines Proxenos 13 einer eigenen gleich (§ 13). Daß es sich dabei 
nicht um notwendige Prozeßvertretung handelt, geht daraus 
hervor, daß der Kläger selbst vor Gericht auftritt und auch selbst 
schon früher dieselbe Person, den Bankangestellten Kittos, zur 
Basanos herausverlangt hat (§ 12). Vielmehr begründet er den 
Schritt seines Freundes mit seiner Abwesenheit (§ 13): ocu"t'oC; fl€'J 
, 11 l' ",." M' 'C \." ~, , "'\." 

E~C; EI\07tOV'JYJ(jO'J <f>X0[1.YJ'J ~YJ"t'YJ(jW'J, EVESE'JOC; 0 EUP~(jXE~ "t'O'J 1tOCf..o 

, Cl '\.'\' 1 ß' , ?:' "ß 'Y Cl , , ..... E'J1T(XOE, xocr.. E7tLI\OC O[1.E'JOC; "fJs~OU OCU"t'O'J OC(jOC'J~~E(j1TOCL XOC~ 1tEP~ "t'YJC; 7tOCPOC-

XOC"t'oc,s,~XYJC; xocl 7tEpt irJ'J oO"t'oC; ~flOCC; ~"t'L&(jOC"t'O (14). Außerdem geht aus 
dieser Stelle hervor, daß Menexenos ebenso wie der Sprecher mit 
dessen Gegner, Pasion, in einen Prozeß verwickelt war 15; seine 
Proklesis erging sowohl in eigener Sache als auch in der Angelegen
heit seines Schützlings. Ohne die Abwesenheit der Prozeßpartei, 
des wegen falschen Zeugnisses verklagten Phanos, zu erwähnen, 
berichtet Demosthenes schließlich in seiner Synegorie für diesen 
(Dem. 29 [Aph. 3]) gar von sechs ProkIeseis, die er an Aphobos, 
den Kläger im vorliegenden Prozeß , gerichtet hat (§§ 11, 17, 21, 25, 
38, 51). Die Beziehungen zwischen dem Erklärenden und der 
Prozeßpartei sind hier noch enger als im zuvor erwähnten Fall: 
Demosthenes war als Zeugenführer vom Ausgang des Prozesses 
in seinen eigenen Interessen so weitgehend berührt 16, daß für seine 
Synegorie - und auch für seine vorprozessualen Schritte zu-

11 S. o. § 6 A. 23. 
12 S. Guggenheim, Bedeutung 53f., der allerdings die übrigen Fälle der 

Vertretung nicht berücksichtigt. 
13 Dieser Athener namens Menexenos war nicht Prostates, wie Bogaert, 

Banques 65, annimmt; s. Kahrstedt, Staatsgebiet 318. 
(1') Isokr. 17 (Trap) 13: Ich selbst reiste in die Peloponnes, um den 

Mann zu suchen; doch Menexenos fand ihn hier. Er ergriff ihn und verlangte, 
daß er peinlich befragt werde sowohl über die Parakatatheke als auch dar
über, wessen uns dieser beschuldigte. 

15 Zur Prozeßsituation in dieser Rede s. Thür, Prozeßführung 167 ff. 
16 S. dazu Behrend, Dike 146f.; Thür, Status 156. 
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gunsten des Beklagten - kein einziges Wort der Begründung 
notwendig war l7 • 

Die bis jetzt besprochenen Erklärungen waren zwar von einer 
anderen Person als der Prozeßpartei abgegeben worden, Adressat 
war aber immer der Gegner selbst. Beispiele dafür, daß eine Pro
klesis ausschließlich an eine vom Prozeßgegner verschiedene Person 
gerichtet wurde, sind nicht überliefert. In zwei Fällen ist jedoch 
zu vermuten, daß die Erklärung zusätzlich noch an weitere Per
sonen gerichtet war. Die schon oft erwähnten Freunde des Euxi
theos wußten vermutlich noch nicht, wer von den Racheberechtigten 
den Prozeß wegen Herodes' Ermordung führen werde. Deshalb ist 
es denkbar, daß sie die Proklesis an alle in Frage kommenden Per
sonen gerichtet hatten, Ant. 5 (Herod) 38: 01t6'!E Clu'!ol oü'!o~ 1tPOXCl
AOUt-LEVWV '!6JV CP~AWV '!6JV Et-L6JV '!ClU'!' ecpuyov (18). In einem anderen 
Fall befanden sich die zu befragenden Erbschaftssklaven nicht in 
der Hand des (angeblich nur vorgeschobenen) Prozeßgegners, 
sondern bei einem gewissen Diokles (Isai. 8 [Kir] 3, 40). Die Pro
klesis könnte deshalb auch an diesen gerichtet worden sein (§ 10): 

17 Anders liegt die Sache bei der Synegorie für einen K I ä ger in einer 
Zeugnisklage (Isai. 6 [Philokt]): Die erste, noch vor Klageerhebung erfolgte 
Proklesis nahm die Partei selbst vor, &~LOÜV't'<VV 't'WVo€ (als die s e verlangten, 
§ 42), während der Synegoros an der Anakrisis bereits teilnahm, ~(.Lwv 

x€Ae:u6v't'<Vv (als wir verlangten, § 16). 
Ein z"vveites Beispiel für die Proklesis eines Synegoros auf Klägerseite 

scheint die Apollodors an Stephanos (Dem. 59 [Neaira] 124) zu sein. Nach 
dem Text der erhaltenen Proklesis-Urkunde (s. dazu u. § 9 A. 5) tritt Apol
lodor, der als Synegoros spricht (§ 16), wie der Ankläger selbst auf. Betrach
tet man die Rede als Ganzes, löst sich dieser Widerspruch auf. Vor dem 
gegenwärtigen Prozeß war Apollodor von Stephanos mit einer Blutklage 
verfolgt worden (§ 10). Derartige Klagen waren beliebte Mittel, einen Gegner 
mundtot zu machen, weil dieser bis zur Entscheidung des Blutprozesses 
nicht öffentlich auftreten durfte; vgl. Ant. 6 (Choreut) 21, 34, s. dazu Paoli, 
Notion 135f.; Due, Proklesis 88f.; Thür, Prozeßführung 162. Möglicherweise 
hatte also ursprünglich Apollodor selbst die Graphe gegen Neaira einge
bracht oder zumindest vorbereitet und war der jetzige Ankläger, Theomnestos, 
erst aufgetreten, nachdem Apollodor nicht mehr prozessieren durfte. Apollodor 
wurde jedoch im Blutprozeß freigesprochen (§ 10), so daß er nun seine 
Rede, wenn schon nicht als Ankläger, so doch als Synegoros halten konnte. 
Aus der Vorbereitung seiner eigenen Anklage stammt vermutlich auch die 
in § 124 verlesene Proklesis. Daß sich Apollodor in den letzten Paragraphen 
der Rede - es klingt schon in § 115 an - als Ankläger gebärdet, ist folg
lich als bewußte Umstilisierung zu deuten, nicht aber mit Blaß, Beredsam
keit 3/1, 539, als Nachlässigkeit. 

(18) Ant. 5 (Herod) 38: ... weil diese selbst trotz Proklesis meiner 
Freunde das vermieden. 
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, 't:" ,~ '" '0.. I ", I I . h "t'OU"t'OUC; "f)~LOUV €XoOUVIXL "t'OCC; 1T€PlX7tlXLVcx.C; XIXL "t'OUC; OLX€"t'lXC;; sog eIC 
darauf wird aber die für den Prozeß allein bedeutsame Ablehnung 
des Gegners hervorgehoben (§ 11): oU"t'OC; ••• €rpUYE "t'~v ß<icrcxvov (19). 

Der bloße Gebrauch des Plurals rechtfertigt jedoch noch nicht 
den Schluß, daß außer den Prozeßparteien weitere Personen an 
einer außergerichtlichen Erklärung beteiligt gewesen sein könnten; 
denn die Sprecher denken oft die Clique des Gegners und die eigenen 
Helfer als handelnd mit. 

Erklärungen, welche neben der Prozeßpartei noch an weitere 
Personen gerichtet waren, sind nicht weiter interessant. Anders 
aber, wenn jemand für eine Partei tätig wird, wie in den drei zuvor 
behandelten Stellen (Ant. 5 [Herod], Isokr. 17 [Trap] und Dem. 29 
[Aph. 3]). Dort scheint der starre Grundsatz, welcher die Vertre
tung der Partei in prozessualen Handlungen verbietet, durch
brochen zu sein. Denn auch der Synegoros (Dem. 29 [Aph. 3]) hält 
das Plädoyer formal nur neben, nicht aber an Stelle der Partei 20. 

Doch ist die Proklesis zur Basanos keine Parteihandlung, welche 
im Ablauf eines Prozesses nötig ist, um die Sache der Entscheidung 
näherzubringen. Sie ist vielmehr ein zwar formalisierter, doch rein 
privater Akt, womit die Parteien einander auf bestimmte Äuße
rungen festlegen können - sich "Wortpositionen" schaffen. Mit 
der Erklärung wird ein für den Ablauf des Prozesses zwar ent
behrliches Faktum gesetzt, welches aber die materielle Position 
der Parteien wesentlich beeinflussen kann. In den vorprozessualen 
Auseinandersetzungen müssen solche Erklärungen bisweilen un
verzüglich abgegeben werden, um die Partei im Rahmen der Rechts
verfolgung (als aktiver oder passiver Teil) vor Nachteilen zu be
wahren. Aus diesen Gründen, vor allem wegen der noch zu erör
ternden "bloßen Tatbestandswirkung" der Erklärung, waren in 
Athen wie auch schon in Gortyn 21 auch Dritte zu einer wirksamen 
Proklesis legitimiert. Wirksam heißt hier nur, daß die Betroffenen 
die Erklärung und die Reaktion darauf nicht mehr abstreiten 
konnten. 

(19) Isai. 8 (Kir) 10: . . . forderte ich die s e auf, die Sklavinnen und 
Sklaven herauszugeben; § 11: Dieser ... vermied die Basanos. 

20 S. Wolff, Demosthenes 11; Harrison, Procedure 158ff. 
21 S. IC 4, 72 co1. 1, 42f.: ! (xu't'o~ € &AO~ (s. o. § 3 A. 62). Interessanter

weise ist die Vertretung dort nur für die Proklesis aus der Position der 
verfolgten Partei vorgesehen, um einen Zugriff des Verfolgers abzuwenden, 
nicht aber für Erklärungen, welche der Verfolger abgeben mußte, um sein 
Recht durchzusetzen. 
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Die überlieferten Stellen machen deutlich, daß nicht bei jeder 
beliebigen Gelegenheit eine dritte Person die Möglichkeit hatte, 
diese Proklesis für eine Prozeßpartei abzugeben. Kein Zweifel 
darüber bestand offenbar dann, wenn der Dritte von einem fremden 
Prozeß mittelbar so weitgehend betroffen war, daß er letztlich 
das überwiegende Interesse an dessen Ausgang hatte, wie der 
Zeugenführer am Zeugnisprozeß (Dem. 29 [Aph. 3]). Sonst dürfte 
als Voraussetzung für eine Proklesis durch Dritte gegolten haben, 
daß die Prozeßpartei in einer Situation abwesend war, in welcher 
sie, um einen Nachteil zu vermeiden, hätte sprechen müssen: in 
Ant. 5 (Herod) 32 drohte die Hinrichtung eines als Beweismittel 
wichtigen Sklaven, in Isokr. 17 (Trap) 13 war der (angeblich) ver
steckt gehaltene Kittos zufällig in Athen greifbar - beides ge
schah in Abwesenheit des Beklagten bzw. Klägers 22. Zu den 
rechtlich kaum faßbaren Aufgaben des Freundeskreises, ohne den 
die Prozeßführung in Athen praktisch unmöglich war 23, gehörten 
also nicht nur die Zeugenschaft bei außergerichtlichen Handlungen, 
Querschüsse durch Nebenprozesse, Synegorie und Zeugnis vor 
Gericht, sondern auch - in Notfällen - die Abgabe von Pro
kieseis für einen prozessierenden oder von einem Prozeß bedrohten 
Freund. 

Die einzige, ziemlich wortgetreu berichtete, von einem Drit
ten erlassene Proklesis zeigt, daß der Dritte die Erklärung in 
eigenem Namen abgab, Dem. 29 (Aph. 3) 51: ,;7tEpt (.L€V "rOLVUV" e({J"f)v 
", ~ I ,,' " (§ 52) '" EYW ,,"rOU"rOU n~p~owO"w (JO~ 'fOV EXOV"r~ 'f~v"r~YP~({J~ . ". . .. (X({J~"f)fL~ 

(JO~ nav&' un€p i1v &',1 E:~(x~"r~(J~C; ({J(lV~C; 'fO npw"rov ... " (24). Auch in 
Stellen, in welchen nicht wie hier das eigene Interesse des Erklä
renden überwog, findet sich kein Hinweis darauf, daß die Erklä
rung ausdrücklich in fremdem Namen abgegeben wurde. Das war 
auch nicht nötig; denn wenn im Wortlaut der Proklesis nur die 
betroffene Partei und der Streitgegenstand genannt wurden, 

22 Nichts spricht) dafür, daß der Erklärende von der abwesenden Person 
bevolhnächtigt sein mußte, wie das Guggenheim, Bedeutung 53 f., erwägt; 
doch stand es dem "Vertretenen" gewiß frei, von der fremden Erklärung 
Gebrauch zu lnachen. Eine Verbindlichkeit wurde weder durch die eigene 
noch durch die fremde Erklärung begründet; s. u. § 10 bei A. 78/82. 

23 S. dazu Calhoun, Clubs 40ff.; Bonner, Lawyers 203f.; Bonner~ 
Smith, Administration 2, 19ff.; Harrison, Procedure 159f. 

(24) Dem. 29 (Aph. 3) 51: "Darüber", sprach ich, "bin ich bereit, dir 
den (Sklaven) zu übergeben, der die Abschrift hat ... (§ 52) ... und ich 
entlaste dich bezüglich der ganzen Summe, über die du ihn ursprünglich 
herausverlangt zu haben erscheinst." 
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trat dadurch die Tatbestandswirkung in dem bezogenen Streit
verhältnis ein. In Demosthenes' Proklesis für seinen Zeugen 
Phanos liegt dieser Bezug in den Worten, Dem. 29 (Aph.3) 52: 
(vcx fl.'YJ8ev ~'YJ~L{U&:n<; 1tCXPcX 't'OO<; ~&;P't'UpCX<;(25). In Isokr. 17 (Trap) 13 
klingt der Bezug im Bericht über die Proklesis an: 7t€pr. 't'~<; 1ttlptl

x.cx't'tl&~x.'YJ<;; ebenso in Ant. 5 (Herod) 34: 1tpr.v eyw EA&OLfl.L (26). 
Nicht weiter auffällig ist schließlich auch die Tatsache, daß 

in Prozessen wegen falschen Zeugnisses mit ProkIeseis argumentiert 
wird, die zwischen den Parteien des Vorprozesses, also nicht 
zwischen dem Kläger und dem verklagten Zeugen stattfanden: 
Dem. 29 (Aph. 3) 14, 51; 46 (Steph. 2) 21; 47 (Euerg) 5, 10. Das 
entspricht der Beobachtung, daß in solchen Reden stets auch auf 
den Stoff des V orprozesses ausführlich eingegangen wird 27. 

11. Zeit und Ort 

Detaillierte Hinweise auf die zeitlichen und örtlichen Umstände 
einer Proklesis zur Basanos bieten die Reden nur sporadisch. 

A. Versucht man, die ProkIeseis nach dem Zeitpunkt ihres 
Erlasses zu ordnen, ist vor allem ihr Verhältnis zu den Terminen 
des Prozesses von Interesse: zur Klageerhebung, zur Anakrisis 
oder der amtlichen Diaita und endlich zur Streitverhandlung vor 
dem Dikasterion. Liegen keine näheren Angaben vor, ist die Er
klärung jedenfalls vor der Streitverhandlung anzusetzen. Eine 
Reihe von Quellen läßt jedoch eine Präzisierung des Zeitpunktes 
zu. Schon vor dem Einbringen der Klage sind vier Erklärungen 
zu fixieren: Dem Zweck der Beweissicherung diente die Proklesis 
der Freunde des Euxitheos vor der Hinrichtung des einseitig 
befragten Sklaven - noch lange, bevor die Verfolger in Athen 
gegen Euxitheos mit Apagoge eingeschritten waren (Ant. 5 [Herod] 
34, 38). Zum gleichen Zweck richteten die Erbschaftsprätendenten 
in jener unwürdigen Szene nach Euktemons Tod wegen der zur 
Seite geschafften Erbschaftssachen eine Proklesis an die Besitzer 
des Nachlasses (Isai. 6 [Philokt] 41f. 28 ). Schritte der Rechtsver-

(25) Dem. 29 (Aph. 3) 52: ... damit du durch die Zeugen keinen 
Nachteil erleidest. 

(26) Isokr. 17 (Trap) 13: ... über die Parakatatheke; Ant.5 (Herod) 
34: ... bevor ich käme. 

27 S. dazu Wolff, Paragraphe 23 A. 13. 
28 1sai. 6 (Philokt) 42: ... X(XL 't"ouC; otxe"t'cxc; e~cxr."t'ouv"t'CI)v "t'ouc; excpop~

acxv"t'(xC; ( ••• und sie verlangten die Sklaven heraus, welche die Sachen weg
getragen hatten). 
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folgung waren damals noch von keinem Beteiligten unternommen 
worden. Hingegen suchte der zunächst nur außergerichtlich der 
Tötung eines Chorknaben beschuldigte Chorege mit seiner Pro
klesis die Anklage abzuwenden 29. Ebenfalls um einer drohenden 
Blutklage rechtzeitig den Boden zu entziehen, hätten nach Dem. 54 
(Kon) 28 die Gegner ihre Proklesis vornehmen sollen, solange 
der Sprecher (angeblich) noch mit dem Tode gerungen hatte 30• 

Erwartungsgemäß fallen jedoch die meisten ProkIeseis in die 
Zeit zwischen Klageerhebung und Streitverhandlung. Bevorzugt 
bot sich hiezu Gelegenheit in der Anakrisis 31 vor dem einführenden 
Beamten und in der amtlichen Diaita 32; nur wenige Stellen sind 
eindeutig außerhalb dieser Anlässe einzuordnen 33. In der Ana
krisis und der amtlichen Diaita, die beide sich über mehrere Sitzun
gen erstrecken konnten, hatten die Parteien die Möglichkeit, in 

29 S. o. § 3 A. 32. 

30 Dem. 54 (Kon) 28: &AAcX 1tp&"t'ov !J.E:V 1tPO "t'oü "t'~v 8(x1jv A1)X,s''Y)VelL, ~VLX' 
, (l .... , , , '" \l> \ ~ , t: I ,." , Ci' .1, 

elcr'lTEVWV EYW Xel"t'EXEL!J.1)V, XelL oux ELoW~ E!. 1tEPLCPEU~0!J.(xL ••• "t'O"t' rJ..V EUV'EW~ 'IXEV 
!!., '\ '\' " , " " .,\ , 'L ~, \l> (d h I:;;..XWV !J.elP"t'UPel~ 1tOI\I\OU~ E1n "t'1jV OLXLelV, 'TO"t' rJ..V "t'OU~ OLX~"t'el~ 1tlXPEoLOOU • •• oc 
sogleich, noch vor Klageerhebung, als ich krank darniederlag und nicht 
wußte, ob ich davonkommen würde, ... da hätte er sofort mit vielen Zeu
gen zu meinem Haus kornmen und bereit sein sollen, die Sklaven zu über
geben ... ). 

31 Dem. 53 (Nikostr) 22; Isai. 6 (Philokt) 13/16; Dem. 29 (Aph. 3) 51f. 
(zu erschließen aus Frage und Antwort); Dem. 47 (Euerg) 10. 

32 Dem. 27 (Aph. 1) 50, vermutlich identisch mit der in Dem. 29 (Aph. 3) 
14 u. 51 erwähnten (s. u. § 16 A. 72); Dem. 49 (Timoth) 55; 54 (Kon) 26; 
47 (Euerg) 5. Wenn im Prozeß gegen Onetor eine amtliche Diaita stattge
funden hat, so Bonner-Smith, Administration 2, 116, kann nur die in 
Dem. 30 (Onet. 1) 27 u. 30 erwähnte Proklesis vor dem Diaiteten ergangen 
sein; denn dort hatte Onetor offenbar in einer Verhandlung einen Teil der 
gegnerischen Behauptung zugestanden (1tpocrw!J.0A6YYJcrEV, § 27), nicht aber 
die in § 36 erwähnte; s. sogleich A. 33. 

33 Außerhalb der Anakrisis der gegen Phanos erhobenen Zeugnisklage 
fand vermutlich die in Dem. 29 (Aph. 3) 12 erwähnte Proklesis statt: ~v 'T1) 
&yop~ ~€crYl (mitten auf der Agora), die Gernet, Droit 112, unrichtig einer 
amtlichen Diaita zurechnet. Mit Sicherheit richtete Demosthenes seine in 
Dem. 30 (Onet. 1) 36 erwähnte Proklesis außerhalb einer amtlichen Diaita 
an Onetor; denn sonst könnte er den V orwurf nicht erheben: UßPLcr"t'LX&~ 

1tcXVU XlX! 1tP01t"1)AlXXLcr'TLX&~ oux e'LlX !J.' lXU"t'<{) OLelA€yecr&elL (höchst anmaßend 
und beleidigend ließ er sich mit mir auf kein Gespräch ein). Auch diese 
Stelle wird von Gernet zu Unrecht mit der amtlichen Diaita in Zusammen
hang gebracht. Ebenso sind die in Dem. 47 (Euerg) 10 erwähnten und 
§§ 16 ff. ins Auge gefaßten Prokleseis eindeutig außerhalb der amtlichen 
Diaita anzusetzen (s. dazu u. A. 41). 
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kontradiktorischer Verhandlung ihre Standpunkte zu klären. Die 
Plädoyers vor dem Gerichtshof ließen hingegen keinen Spielraum 
mehr für echte Verhandlungen über einen Streitfall. Dort verwen
deten die Parteien das außergerichtlich (nicht vor dem entschei
denden Spruchkollegium) gewonnene ~Iaterial lediglich dazu, um 
ihre Sache in einer Gesamtdarstellung überzeugend vorzutragen. 

Wie wichtig die vorprozessualen Verhandlungen deshalb für 
die Prozeßführung waren und welche technischen Hilfsmittel das 
Prozeßrecht Athens hiefür bereitstellte, zeigt besonders anschaulich 
eine Stelle aus der Rede über Philoktemons Erbschaft (Isai. 6, 
12/16). Der Sprecher schildert die Anakrisis einer Klage gegen 
einen Zeugen, der in einer Diamartyrie bestätigt hatte, für einen 
streitigen Nachlaß seien legitime Nachkommen, UOL YV~(J~o~, und 
damit notwendige Erben vorhanden 34. Der Sprecher, der den Zeu
gen verfolgt, hatte vor dem Archonten, dem zuständigen Gerichts
herrn, an seinen Gegner die Frage gestellt, wer denn die Mutter 
dieser YV~(J~o~ sei. Als der Gegner die Antwort verweigerte, prote
stierte der Kläger, und auch der Archont forderte jenen auf, eine 
Antwort zu geben, wie das Gesetz es verlange (§ 12)35. Die Ant
wort hierauf erging erst in der nächsten Sitzung (§ 13); sie ver
anlaß te wiederum den Kläger zu zwei Prokleseis: Die Gegner 
sollten Verwandte benennen, welche wüßten, daß die genannte 
Frau mit dem Erblasser in Ehe gelebt habe, und außerdem sollten 
sie Sklaven über dieses Thema foltern lassen (§ 16 36). Durch die 
Kombination von Fragen - worauf zu antworten der Gegner 
gesetzlich verpflichtet war 37 - und ProkIeseis schufen sich die 
Streitparteien Fixpunkte für ihr Plädoyer. Daß sie es dabei meister
haft verstanden, durch geschickte Formulierung der Proklesis 
zugunsten ihres eigenen Standpunktes bewußt und wirkungsvoll an 
den Argumenten des Gegners vorbeizustoßen, wird später (gerade 
an der eben erwähnten Rede) noch näher ausgeführt werden 38. 

In der amtlichen Diaita diente die Proklesis in erster Linie 
ebenso wie in der Anakrisis zur Abgrenzung und Vorbereitung des 

34 S. dazu Wolff, Paragraphe 122f.; Harrison, Procedure 124ff. 
35 Isai. 6 (Philokt) 12: ... xcxr. "t'OU &pxov"t'OC; xeAeuo'J"t"oc; rX1tOXPLVCXO'&CXL xcx"t'cX 

"t'ov v6~ov ( •.• und wobei der Archon befahl, dem Gesetz gemäß zu ant
worten). 

36 S. u. § 9 A. 101. 
37 Isai. 6 (Philokt) 12; Dem. 46 (Steph. 2) 10; s. dazu Lämmli, Prozeß

verfahren 86 ff.; I-Iarrison, Procedure 98. 
38 S. u. § 15 bei A. 5/15. 
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Prozeßstoffes für die Verhandlung vor dem Gerichtshof 39. In 
Prozessen, für welche die amtliche Diaita vorgeschrieben war 40, 

bestand jedoch auch noch nach deren Abschluß die Möglichkeit, 
eine Proklesis zur Basanos an den Gegner zu richten. Das zeigt 
der zwar nicht weiter ernstzunehmende Einwand des Sprechers 
in Dem. 47 (Euerg) 16f., der Gegner hätte die während der Diaita 
abgegebene Proklesis nach Versiegelung der Extvo~ (Kapseln) 
durch den Diaiteten entweder auf der Agora oder unmittelbar vor 
der Gerichtsverhandlung wiederholen sollen 41. Unabhängig von 
der Frage der Zulässigkeit ist jedoch zu überlegen, welchen Sinn 
solch eine nachträgliche Proklesis haben konnte. Denn aus tech
nischen Gründen war es unmöglich, eine Sklavenaussage, die nach 
Annahme einer derartigen Proklesis außergerichtlich abgelegt 
wurde, vor Gericht, als Beweismittel zu verwenden. Alles schrift
liche Beweismaterial mußte vom Diaiteten entgegengenommen 
und in versiegelten Echinoi dem Gerichtsvorstand übergeben 

39 Diese Funktion heben Lälnmli, Prozeßverfahren 92ff.; Harrison, 
Procedure 101 f., besonders hervor, während Steinwenter, Streitbeendigung 
72; Gernet, Droit 112; J ust, Ephesis 215 ff.; Talamanca, Appellabilita 93, 
n1ehr die Entscheidungstätigkeit des amtlichen Diaiteten in den Vorder
grund rücken; s. auch Dorjahn, Anakrisis; Hommel, Wahrheit 179. Der 
Frage ist hier nicht näher nachzugehen; es fällt nur auf, daß die Sprecher 
sich vor Gericht fast nie zur Entscheidung des amtlichen Diaiteten äußern. 
Ein anschauliches Beispiel dafür, wie ein Prozeß durch Fragen und Pro
kIeseis vorbereitet wurde, bietet die amtliche Diaita im Vormundschafts
prozeß des jungen Demosthenes, Denl. 27 (Aph. 1) 50; 29 (Aph. 3) 11, 14, 
51, s. dazu u. § 9 A. 48 und § 15 bei A. 36. 

40 S. das von Bonner-Smith, Administration 2, 115 f., zusammenge
stellte Material. 

41 Denl. 47 (Euerg) 17: x'Cd"t'OL ~a€L elu"t'6v ••• XAl)POU1J.tvwv "t'WV 8LXelCJ"t'1j-

, , ", (l '\ ß' " '\ I '1.. 'ß '\ l PLWV X01J.LO'exV"t'ex "t'l)V exv'VPW1t'OV, I\.ex ov"t'ex "t'ov x'l)puxex, X€I\.€U€LV €~e;, €L OUI\.OI,~l)v, 

ß ''I' " \ ~ , " - (l !!l. " exCJelVLS€LV, X,exL ~exP"t'upex~ "t'OU~ oLXexCJ"t'ex~ €LCJLOV"t'ex~ 1t'OL€LCJ1JexL W~ e;'t'OL~o~ €CJ"t'LV 

1t'expex8oüvexL. (Er hätte, ... als die Schwurgerichtshöfe ausgelost wurden, die 
Sklavin bringen und Inich durch den Herold auffordern sollen, sie peinlich 
zu befragen, wenn ich wolle, und die hineingehenden Geschworenen zu 
Zeugen machen, daß er bereit sei, sie zu übergeben.) Allein Guggenheim, 
Bedeutung 36, nimmt keinen Anstoß am rhetorischen Charakter der Stelle, 
während sonst die U n z u I ä s s i g k e i t einer Proklesis zur Basanos nach 
Abschluß der amtlichen Diaita vertreten wird, Lipsius, Recht 836 u. 392; 
Lämmli, Prozeßverfahren 105; Gernet, Droit 112 A. 2; Harrison, Procedure 
149. Nur die Wiederholung einer schon ergangenen Proklesis sollte gestattet 
gewesen sein. Ohne auf das Problem der Diaita einzugehen, treffen hingegen 
Bonner·Smith, Administration 2, 132, das Richtige: "A challenge of any 
kind would be delivered at any time." 
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werden. Mit einer nachträglichen Proklesis konnte also sinnvol
lerweise nur - was zwar möglich, aber höchst unüblich war - zu 
einer Basanos vor Gericht aufgefordert werden oder zu einem 
Basanos-Verfahren, das den Streit außergerichtlich beilegen 
sollte 42. Keine Schwierigkeiten hatte man hingegen, wie noch zu 
zeigen ist, in der Praxis damit, auch nach Schließung der Echinoi 
die Tatsache der Proklesis und ihrer Ablehnung den Richtern zu 
beweisen. 

Manchmal deckte eine Prozeßpartei ihre Karten erst knapp 
vor oder sogar in der Verhandlung vor dem Dikasterion auf. Denn 
auf eine unvorhergesehene Proklesis, auf welche der Erklärende 
das Konzept seines Plädoyers abgestellt hatte, konnte der Gegner, 
der ebenfalls ein vorbereitetes Plädoyer auswendiggelernt hatte, 
zu diesem Zeitpunkt nicht mehr durch Gegenmaßnahmen und 
Gegenargumente reagieren. So blieb denn auch Nikobulos nichts 
anderes übrig, als die Proklesis anzunehmen, welche Pantainetos 
zu der Zeit an ihn richtete, als schon die Geschworenen für den 
Prozeß ausgelost waren (Dem. 37 [Pant] 39 43). Schon in der ersten 
Tetralogie Antiphons ist ein Modell entwickelt, nach welchem 
ein Angeklagter seinen Gegner mit einer Proklesis zur Basanos 
überrumpeln konnte, ohne daß dieser noch in der Lage war, Aus
flüchte für die Ablehnung vorzubringen: Der des Mordes Ange
klagte bietet noch im Schlußwort seine Sklaven zur Befragung 
über ein Alibi an (Ant. 2d8 44). Genau diesem Muster entspre
chend richtete der mit einer Graphe wegen Parapresbeia verfolgte 
Aischines in seiner Verteidigungsrede eine Proklesis an Demosthe
nes, den Ankläger (Aisch. 2 [Parapresb] 126 45). Dieser konnte nur 

42 Zur Basanos vor Gericht s. u. § 11 bei A. 125/139; eine knapp vor der 
Gerichtsverhandlung vorgeschlagene Basanos zur außergerichtlichen Streit~ 
beendigung belegt die sogleich zu besprechende Stelle Dem. 37 (Pant) 39, 
die allerdings von einem Verfahren ohne amtliche Diaita handelt. Un~ 
richtig deutet Bonner, Evidence 73 A. 1, die in Dem. 47 (Euerg) 16 erwähnte 
Proklesis als eine Aufforderung zur privaten Streitbeendigung ; s. u. § 14 A. 35. 

43 Dem. 37 (Pant) 39: ... e1t'e:Lo~ €~e:AAOV den€VCXL 't'~v OLX1)V, 1)01) 't'WV 

8LXctG't'1)PL<UV e1t'Lxe:'<A1)P<U!-l€V<Uv ( ••• als ich im Begriffe war, den Prozeß zu 
beginnen, als schon die Schwurgerichtshöfe ausgelost waren). Doch trotz 
Annahme der Proklesis kam es zu keiner Basanos, weil die Parteien später 
über Verfahrensfragen in Streit gerieten; s. u. § 15 bei A. 57. 

44 Zitiert o. § 7 A. 20. 
45 Zitiert o. § 7 A. 19. Von einer Zustinl.mung des Gerichts zur Abgabe 

der Proklesis, so Harrison, Procedure 149, ist hier nicht die Rede. Ebenso 
kann man auch diese Quelle mit Headlam, Proklesis 3; Lipsius, Recht 892 
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annehmen oder (was er auch tat) ablehnen, hatte aber keine Mög
lichkeit mehr, sich vor Gericht zu jener Erklärung zu äußern. 
Demgegenüber zieht der Angeklagte in Ant.5 (Herod) 42 eine 
Proklesis vor Gericht nicht als Überraschungsmanöver, sondern 
wegen der besonderen Umstände der Apagoge in Erwägung 46. 

Die zuvor erwähnte Wiederholung einer Proklesis unmittelbar vor 
der Verhandlung (Dem. 47 [Euerg] 17 47 ) sollte hingegen lediglich 
die Publizität des Aktes bewirken. Die fünf zuletzt behandelten 
Stellen beweisen, daß es keine gesetzliche Regelung über den 
Zeitpunkt einer Proklesis zur Basanos gab 48 • Die Parteien waren 
völlig frei, sich diesen auszusuchen. Welche prozeßtaktischen 
Erwägungen sie hiemit verfolgten, ist später noch ausführlich 
darzustellen. 

B. Noch mehr vom Zufall hängt es ab, ob ein Sprecher den Ort 
erwähnt, an welcheIn die Proklesis stattgefunden hat oder hätte 
stattfinden sollen. In der Regel wird durch die Erwähnung des 
Ortes auf die Publizität des Aktes hingewiesen. Erfolgte die Er
klärung während der Anakrisis oder der amtlichen Diaita, ""var 
dem Hörer damit auch eine Ortsbestimmung gegeben 49 und die 
Publizität garantiert. Hinreichend publik war auch eine Proklesis, 
die während eines Versuchs der privaten Streit beendigung oder gar 
vor Gericht selbst vorgebracht wurde 50. Ausdrücklich wird als 
Schauplatz einer Proklesis dreimal die Agora 51 erwähnt, einmal 
die Heliaia der Thesmotheten 52. Daß der Erklärende den Gegner 

A. 107; Gernet, Droit 112 A. 2, nicht einfach als rhetorischen Trick abtun. 
Die Zulässigkeit zumindest der Proklesis vor Gericht bejahen Guggenheim, 
Bedeutung 37; Bonner, Evidence 73; Bonner-Smith, Administration 2, 132; 
J~ämmli, Prozeßverfahren 105f.; kein Problem sieht hierin Turasiewicz, De 
servis 41 f. Schon Guggenheim beruft sich auf die Parallele zu Ant. 2d8. 
Lämmli übersieht in seinen allgemeinen Bedenken gegen die Tetralogien, 
daß der Antiphontext durch seine Berührung mit wirklich gehaltenen Reden 
sich durchaus als praxisbezogen erweist; s. Caizzi, Antiphon 206 f. 

46 S. dazu o. § 6 A. 1. Euxitheos hatte sich vor dem Prozeß in Haft 
befunden und war dadurch an der Prozeßvorbereitung behindert gewesen. 

47 s. o. A. 41. 
48 Vor allem machte es keinen Unterschied, ob für eine Dike die amt· 

liche Diaita vorgeschrieben war, s. o. bei A. 41. 
49 S. O. A. 31 u. 32. In den erwähnten Stellen ist nur einmal eine Diaita 

genau lokalisiert, nämlich in Dem. 47 (Euerg) 12 die Heliaia; dort saßen 
die Diaiteten der Phylen Oineis und Erechtheis. 

60 Zum ersten s. Dem. 37 (Pant) 42f., zum zweiten s. o. bei A. 44/46. 
61 Dem. 29 (Aph. 3) 12; 47 (Euerg) 16; 59 (Neaira) 123. 
62 Ant. 6 (Choreut) 20. 



80 111. Kapitel: Der Formalismus der Proklesis zur Basanos 

bisweilen aufsuchte, um seine Erklärung abzugeben 53, ist nach 
der Lage der Sache selbstverständlich; jedoch wird nur einmal 
und hier auf Grund besonderer Umstände erwähnt, daß er sich 
zum Haus des Gegners hätte begeben sollen 54. 

111. Äußerer Formalismus 

Mit der Öffentlichkeit des Orts ist bereits die Frage nach der 
Form jener Erklärung berührt. Aus wenigen direkten Äußerungen 
und einer Vielzahl indirekter Hinweise lassen sich gewisse Prin
zipien eines ä u ß er e n F 0 r mal i s mus feststellen: die Proklesis 
zur Basanos ist eine vor Zeugen an den Adressaten persönlich 
abzugebende, mündliche Erklärung. Welche Wirkungen in dieser 
Form abgegebene Erklärungen hatten, wenn sie angenommen 
oder abgelehnt wurden, vor allem welche Bedeutung die beim Akt 
verwendeten Urkunden vor Gericht hatten, wird, nachdem auch 
der innere Formalismus, das "Formular" jener Proklesis, untersucht 
ist (§ 9), in einem eigenen Abschnitt ausführlich erörtert werden 
(§ 10). Zunächst soll nur das Material gesammelt werden, welches 
über die von den Parteien für ihre Proklesis gewählte Form Auf
schluß gibt. 

A. In den meisten Stellen, welche die Öffentlichkeit der 
Proklesis hervorheben, wird auch gesagt, daß der Erklärung zahl
reiche Zeugen beiwohnten, und zwar sowohl solche, die der 
Erklärende bereits mitgebracht hatte 55, als auch (seltener) zufällig 

53 Lys.7 (Sek) 34; Isokr. 17 (Trap) 11,15; Dem. 37 (Pant) 39. 
M Dem. 54 (Kon) 28 (zitiert o. A. 30): der Adressat der Proklesis lag 

wegen der Körperverletzung im Krankenbett. Von einer wirklich im Haus 
des Gegners ergangenen Proklesis berichtet Isai. 6 (Philokt) 41 f. (s. o. A. 28), 
doch ergab sich die Proklesis erst aus der dort angetroffenen Situation. 

55 Folgende Stellen lassen allein aus der (bewiesenen oder unbewiese
nen) Erzählung des Sprechers erkennen, daß der Erklärende die Proklesis 
vor Zeugen abgab, die er selbst zu diesem Zweck mitgebracht hatte: Ant. 5 
(Herod) 38: 7tPOXCXAou~iv{t)v 'rWV cp(A{t)V 'rwv t~wv (trotz Proklesis meiner 
Freunde); Lys. 7 (Sek) 34: ~<XP't"upcxt; yap ~x{t)v cxu't"<{) 7tPOO'~A'&OV (mit Zeugen 
ging ich zu ihm); Isai. 6 (Philokt) 41: OU't"OL 8e 'ror<; cXXOAOU&~O'CXO'L 7tCXPCXxp~!J.cx 
e1t€8eLxvuO'cxV (diese zeigten ihren Begleitern sofort); Dem. 54 (Kon) 28: ~xev 
~X{t)v !J.<Xp't"upcxt; 1tOAAOUt; (hätte er mit vielen Zeugen kommen sollen); Dem. 
47 (Euerg) 11: oux &v 8~7tou 860 !J.6vout; ~cX:p't"upcx~ E:7tOL~acxv't"o x1)8eO''t"~v xcxt 
&8eAcpov (hätten sie nicht nur zwei zu Zeugen gemacht, den Schwager und 
den Bruder); Dem. 37 (Pant) 39: 7tepLO''t"~O'CX<; 't"ou~ ~€&' ecxu't'oü (umringte 
mich mit seinen Leuten). Weiters läßt sich in drei Stellen bereits aus dem 
Anlaß der Proklesis erschließen, daß der Erklärende mit Zeugen gekommen 
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anwesende 56. Die Abgabe der Erklärung vor Zeugen war das die 
außergerichtliche Proklesis bestimmende Element. Diese hatten 
bei späterer Gelegenheit den Inhalt der Erklärung und die Reak
tion des Gegners zu bestätigen, so daß die Parteien im Prozeß 
daran festgehalten waren, in einer bestimmten Situation eine 
bestimmte Äußerung von sich gegeben zu haben. Die Tatsache, 
daß bei einer Proklesis jedenfalls Zeugen beteiligt waren, galt als 
so selbstverständlich, daß - sprach man überhaupt davon -
zumeist nur deren große Zahl hervorgehoben wurde. Die einzige 
Stelle, welche eine Proklesis ohne Zeugen erwähnt, Dem. 29 (Aph. 3) 
21 : xcxt "t"cxu"t"' ~&EAOV OÜXl r-tcxp"t"upwv <X7tOp&v ot 7trlp!f)acxv (~O'cxv y&p) ... (57), 
ist ein effektvolles Wortspiel, das nur den schon in § 12 58 ausge
sprochenen Gedanken variiert. Die übertriebene Polemik in 
Dem. 47 (Euerg) 11 f. 59 läßt durchblicken, daß es durchaus üblich 
und ausreichend war, im Prozeß nur die zur Proklesis eigens mitge
brachten Zeugen zu führen, in der Regel Verwandte und Freunde 
der erklärenden Partei. In Situationen, die sich nicht vor aller 

war: Dem. 53 (Nikostr) 23: evcxV''t'(ov flCXP't'Upwv (vor Zeugen) und Dem. 29 
(Aph. 3) 53: TtOAAWV Tt'cxp6v't'wv (in Anwesenheit vieler), handeln von einer 
Anakrisis (s. o. A. 31), und Dem. 30 (Onet. 1) 27: evcxv't'(ov flcxP't'upcuv (vor 
Zeugen) vermutlich von einer amtlichen Diaita (s. o. A. 32); dort traten 
die Parteien stets mit ihren Helfern auf (s. o. A. 23). 

56 Daß die Erklärung tatsächlich vor einer großen Zahl zufällig An
wesender stattfand, wird nur in Ant. 6 (Choreut) 24 gesagt: ou xcxt cxu't'ot ol 
8LxcxO''t'cxL xcxL ~"t'epoL t8LW"t'CXL TtOAAOL fl&p"t'upe<; TtCXPllO'cxv (wo die Geschworenen 
selbst und sonst noch viele Privatleute als Zeugen anwesend waren), s. 
aber u. A. 63. Im übrigen wird nur bemängelt, daß der Erklärende sich 
nicht an die Umstehenden gewandt hatte: Dem. 47 (Euerg) 12: ... 1tOA)\oL 
TtpoO'(O'''t'CXV''t'CXL €Tt'CXxouov't'ec; "t'WV AeyoflEvcuV, wO'''t'e oux cXv ~Tt6p1JeicxV flCXP't'Upwv 
(. . . treten viele hinzu und hören dem Gespräch zu, so daß kein Mangel 
an Zeugen wäre); § 16: fl&p"t'upcx<; TtOL€Lei-&CXL (zu Zeugen machen), und ähn
lich Dem. 46 (Steph. 2) 11 (s. u. A. 76). Die in Dem. 29 (Aph. 3) 12 u. 21; 
30 (Onet. 1) 36 erwähnten "zahlreichen Zeugen" lassen sich nicht einordnen. 

(57) Dem. 29 (Aph. 3) 21: Und dazu war ich bereit nicht ohne Zeugen 
(sie waren nämlich vorhanden) . . . 

58 Dem. 29 (Aph. 3) 12: 'AAA~ fl~v oux eI<; ou8e 8uo "t'cxu't" tO'CX(1LV, ou8' U7tO 
fl&A1J<; ~ Ttp6XA1JeiL<; YEyovev &.AA' ev "t'7) cXyop~ flEO'YJ 1tOAAWV Ttcxp6v't'wv (Doch für
wahr, nicht einer oder zwei wissen das, und die Proklesis geschah nicht 
heimlich, sondern mitten auf der Agora vor vielen Anwesenden.) 

59 S. daraus die o. A. 55f. zitierten Stellen. Demosthenes führte für 
eine förmliche Frage (Dem. 29 [Aph. 3] 23) und Phormion für eine Pro
klesis (Dem. 45 [Steph. 1] 8) nur drei mitgebrachte Zeugen (s. u. A. 76), 
Apollodor für eine Proklesis allerdings sechs (Dem. 59 [Neaira] 123). 
Demosthenes war immerhin so vorsichtig, auch den Bruder des Gegners 
zum Zeugnis für ihn zu veranlassen (29 [Aph. 3] 15). 

Thür 6 
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Öffentlichkeit abspielten, war man ohnedies allein auf diese ange
wiesen 60. Sowohl mitgebrachte als auch zufällig anwesende Per
sonen wurden vom Erklärenden zum Akt der Proklesis ausdrück
lich beigezogen 61• Als Solemnitätszeugen waren sie vom 
Verbot des "Zeugnisses vom Hörensagen" (&xo~v flOCP1'UPE~V) nicht 
betroffen 62. Mit der Vornahme der Proklesis in der Öffentlichkeit 
und dem häufigen Hinweis auf diesen Umstand dürften die Prozeß
parteien nichts anderes bezweckt haben, als die Glaubwürdigkeit 
der beigezogenen Formalzeugen vor Gericht zu bestärken und sie 
vor der höchst gefährlichen Zeugnisklage zu schützen. Nur wenn eine 
Proklesis vor Gericht nicht durch Zeugen bestätigt "rird, weisen die 
Sprecher manchmal allein auf die Öffentlichkeit ihrer Erklärung hin 63. 

B. So wie die Notwendigkeit von Zeugen stehen auch die 
übrigen Fragen des äußeren Formalismus der Proklesis zur Basanos 
in den Reden höchst selten im Mittelpunkt der Argumentation. 
Als weiteres, unausgesprochenes Prinzip ist hinter sämtlichen von 
einer Proklesis handelnden Stellen zu erkennen, daß der Erklä
rende (ob er nun Prozeßpartei war oder nicht) seine Äußerung in 
persönlicher Begegnung mit dem Adressaten und mündlich 
vorbrachte; allenfalls nahm man die Dienste eines Heroldes in 
Anspruch (s. Dem. 47 [Euerg] 17). Nirgends wird erwähnt oder ist 
auch nur zu erschließen, daß die Erklärung durch einen Boten 
abgegeben oder an einen solchen gerichtet werden konnte. Ebenso
wenig wurde eine Proklesis durch Übersenden eines Briefes auch 
nur in Betracht gezogen, obwohl kein Hindernis bestanden hätte, 
einen derartigen V organg vor Gericht zu beweisen 64. 

Dagegen, daß eine Proklesis sich stets in Form einer münd
lichen Erklärung abspielte, scheinen die zahlreich erwähnten 
Proklesis-Urkunden zu sprechen. Es wird deshalb in erster Linie 

60 S. Dem. 54 (Kon) 28 und Isai. 6 (Philokt) 41 f. (0. A. 54); beide 
Male werden die mitgebrachten Zeugen erwartungsgemäß erwähnt (s. o. A. 55). 

61 Am deutlichsten wird das in Dem. 47 (Euerg) 11 u. 16 mit [J.&:p"t'upCXC; 

1tOf,eLa'&CXf, ausgesprochen; s. auch 1t'CXpCXXCXAeLv in Dem. 54 (Kon) 28; Lyk. 1 
(Leokr) 28; zur Terminologie s. Leisi, Zeuge 159. 

62 S. dazu Leisi, Zeuge 97 u. 150; Harrison, Procedure 145. 
63 S. Ant. 6 (Choreut) 24; Dem. 30 (Onet. 1) 36; vgl. auch Lys. 7 (Sek) 

34; die Frage wird u. § 10 wieder aufgegriffen. 
64 Die Vorlage eines allerdings an die Richter adressierten Briefes im 

Privatprozeß belegt Isokr. 17 (Trap) 52: der Überbringer, Xenotimos, 
garantierte für die Echtheit des Schreibens. Ebenso hätte eine Person für 
den Inhalt einer Proklesis und deren Übergabe an den Gegner als Zeuge 
auftreten können. 
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zu klären sein, welche Rolle diese Urkunden unmittelbar beim 
Akt der Proklesis spielten, ohne daß dabei schon jetzt auf ihre 
Bedeutung im Beweisverfahren vor Gericht einzugehen wäre. 
Zunächst sollen die Belegstellen für die Mündlichkeit des Aktes 
angeführt werden. In manchen Fällen läßt die Situation, der sich 
der Erklärende gegenübersah, den sicheren Schluß zu, daß die 
Proklesis nur mündlich ergangen ist. Das mußte vor allem dann 
geschehen sein, wenn eine Partei auf einen außergerichtlichen 
Schritt des Gegners sofort zu reagieren hatte, wie etwa der öffent
lich als Mörder bezeichnete Chorege (Ant. 6 [Choreut] 21 ff.), der 
Erbschaftsprätendent, als er die Ausplünderung des Nachlasses 
entdeckte (Isai. 6 [Philokt] 41f.), oder Apollodor, der die Proklesis 
seines Gegners umgehend mit einer Gegen-Proklesis beantwortete 
(Dem. 53 [Nikostr J 22 f.). In keiner der drei Stellen wird eine 
Urkunde erwähnt oder dem Gericht vorgelegt; vielmehr finden 
sich in allen drei Texten eindeutige Hinweise auf die Mündlichkeit 
der Erklärung, Ant. 6 (Choreut) 23: xcxl E!n6\1 't'E 't'cxu't'cx •• • xcxt 

npoUxcxAOU(-L1)V ••• (§ 24) xocl 't'cxu't'oc E(-LOU npoxOCAOUtLE\lOU xocl A€YO\l'!O~; 

Isai. 6 (Philokt) 41: ... xcxl '!ou~ O~XE't"(l~ npw1"o\l ~P~'!W\I ••. (§ 42) 
i' ~'" " l' , l: ,~ , , l: ' I\EYO\l't"WV 0 EXEL\lWV O't"L OU't'OL EsEV1)VOXO't'E~ Et-E\I • •• XOCL CXSLOUV't'W\I 

7tCXPCXXP~ (-Loc 't'(;)\lÖE •• e xt'X.l E~t'X.L't'OU\l't'W\I 't'oue; EX({)Op~crt'X.\I't'cx~, und Dem. 53 
(Nikostr) 22: 06't'OL (-LE:V YeXp (-LE npouxcxAEcrcxV't'O ••• ({)eXcrxOV't"Ee; ••• (§ 23) 
zyw ÖE: &nEXpL\leX(-L1)\I t'X.u't'o~~ ••• AEYW\I (65). Die Proklesis war hier stets 
Teil der mündlichen Auseinandersetzung. Abgesehen von diesen 
drei direkten Belegen für die Mündlichkeit stellt auch keine einzige 
der im vorigen Abschnitt (§ 7) als typische Beschreibung einer 
Proklesis erkannten Wendungen auf die Schriftlichkeit des Aktes 
ab. Alle lassen sich jedoch zwanglos mit der Vorstellung einer 
mündlichen Erklärung verbinden. Zwingend folgt das aus den 
häufig gebrauchten Worten ({)eXcrXW\I ~'t'OL[.LOe; E!\lt'X.L 66, die mit npoxcxAE~cr
&t'X.L ~'t'OL(-LOe; E!Vt'X.L 67 abwechseln. Schließlich legt auch schon die Ablei
tung des Verbums npoxocAE~cr&CXL von XCXAE~V die Mündlichkeit nahe. 

(65) Ant. 6 (Choreut) 23: Und ich sagte das ... und richtete eine 
Proklesis an ihn; § 24 : Und als ich diese Proklesis er ließ und das sag t e ; 
Isai. 6 (Philokt) 41: ... und sie fragten zuerst die Sklaven ... (§ 42) 
und als diese sagten, die Gegner hätten (die Sachen) weggeschafft, ... 
und sie sofort forderten ... und die, die weggetragen hatten, herausver
langten ; Dem. 53 (Nikostr) 22: Denn diese richteten eine Proklesis an mich 
... und sagten, ... (§ 23) Ich antwortete ihnen und sagte, ... 

66 S. unter den in A. 65 schon erwähnten Stellen Ant. 6 (Choreut) 23 
und Dem. 53 (Nikostr) 22f.; vgl. auch Lys. 7 (Sek) 34 u. Isokr. 17 (Trap) 15. 

67 Dem. 47 (Euerg) 5; s. auch Dem. 59 (Neaira) 124 (s. u. A. 72). 

6* 
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Auf Grund dieses Befundes kann man die Proklesis-Urkunde 
nur als Protokoll eines mündlichen Vorganges deuten. Doch weist 
die Beurkundung der Proklesis die Besonderheit auf, daß das 
Schriftstück schon abgefaßt war, bevor die Erklärung an den Geg
ner gerichtet wurde; das folgt aus der Einseitigkeit der Er
klärung. 

Keinen Aufschluß über den Zusammenhang zwischen der 
Urkunde und dem Akt der Erklärung geben freilich bloße An
weisungen an den Gerichtsschreiber: Aocße (Aey€) 'r~v 1tp6XA'l)0'~V (68) 69. 
Hieraus geht lediglich die Tatsache hervor, daß im Prozeß eine 
schriftliche Aufzeichnung der Erklärung verwendet wurde. Etwas 
weiter führen aber fünf Stellen, welche zeigen, daß das Schrift
stück zum Zeitpunkt der Erklärung bereits existiert hat, Ant. 1 
(Metr) 10: ß~a 00'.1 'rIXU't'C'l €yw ßefO'lt.VOV 't'o~cx'u'r'l)v ~&eA'l)O'C'l 1tO~~O'lt.O'&C'lL 

7t€pt C'lu't'wv, ypef~cx'c; €V YPlt.[.L[.LCX,'t'€L<p (1 €1tC'lL'r~W[.Llt.L ~v yuvoc~xoc 'rocu'r"t)v, 

ß ' " , ""l , Q. ,..... , r' lt.O'cx'VLO''rCJ.C; "t'E C'lU'rOUC; 'roU'rouc; EX€/\EUOV YLYV€O'V'C'lL E[.LOU 1tOCPOV'rOC;, LVel 
\, i"" t\ , \, '''l' '''l''l' '1::" '" , [.L'l) (xVC'lYXel~O[.LEVOL (X EYCU E1tEpCU'rcp'l)V J\EYOLEV, lt./\/\ ES 'l)PXEL [.LOL 't'O LC; EV 

'r<!l YPC'l[.Lfllt.'rELCP XP~O'&elL; Dem. 54 (Kon) 27: 7tPOXelAOUV't'C'lL ••• 

E&eAELv EXOOÜVC'lL ••• 1tel~OC'lC;, ov6flrl.'t'el ypef~elV't'EC;; Lyk. 1 (Leokr) 28: 
7tp6XA'l)O'LV U7tE:P 't'ou't'wv &:7tefv't'cuv ypef~lt.C; ••• (70), und schließlich zwei 
wörtlich überlieferte Erklärungen. In Dem. 59 (Neaira) wird den 
Richtern, wie das Zeugnis bestätigt (§ 123): (.Lrl.P'rUpOUO'L ••• 't'~v 

oe 7tp6XA'l)O'LV 71 e:IVelL ~v 1tC'lpeXE't'C'lL ' A7tOAA6owpoc;, die beim Akt der 
Erklärung verwendete Urkunde vorgelegt. Sie lautet (§ 124): 

(68) Nimm (verlies) die Proklesis. 
69 (Acxße): Isai. 6 (Philokt) 16; Dem. 29 (Aph. 3) 21; 30 (Onet. 1) 36; 

45 (Steph. 1) 61. (Aeye): Dem. 37 (Pant) 27,42. Hingegen wurde in Aisch. 2 
(Parapresb) 127 trotz des in den Handschriften überlieferten Lemmas 
höchstwahrscheinlich keine Urkunde verwendet (s. u. § 9 A. 40). Daß Apho~ 
bos eine Urkunde verwendet hatte, geht aus Dem. 29 (Aph. 3) 51 ('t'&\I't'(~ 

ypcxcpcx) hervor (s. u. A. 81). 
(10) Ant. 1 (Metr) 10: Deshalb war ich bereit, darüber folgende Basanos 

durchzuführen, und ich schrie b auf eine Urkunde das, wessen ich diese 
Frau beschuldige und verlangte, daß sie selbst in meiner Anwesenheit 
Basanistai sein sollten, damit sie (die Sklaven) auf der Folter nicht aus~ 
sagten, was ich fragte, sondern begnügte mich mit dem Inhalt der Urkunde. 
Dem. 54 (Kon) 27: Sie gaben eine Proklesis ab, ... sie seien bereit, Sklaven 
herauszugeben, deren Namen sie aufgeschrieben hatten; Lyk. 1 (Leokr) 
28: ... eine Proklesis, die ich über das alles geschrie ben hatte. 

71 Aus 1tCtpexe't'cx~ geht hervor, daß nicht nur der rrext der Proklesis 
bezeugt wird, wie Gernet übersetzt: "Les termes de la sommation sont tels 
que les presente Apollodore" , sondern die Identität der Urkunde, die 
Apollodor nun dem Gericht vorlegt, mit der beim Akt der Erklärung ver-
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't'&oe: 1t'POXOCAe:~'t'OC~ 72 ' A1t'OAA60Wpoc; ~'t'€CPOCVOV •.• Auch in Dem. 29 
(Aph. 3) wird den Richtern - aus noch zu erörternden Gründen 
vom Sprecher selbst - eine Urkunde vorgelesen (ßOUAofLOC~ np6-
XA1JO'~V ufL~V &vOCYVWVOCL, § 50), die ebenfalls auf Grund des gewählten 
Tempus den Schluß darauf zuläßt, daß sie schon vor Abgabe der 
Erklärung vorbereitet war (§ 51): "ne:pr. fL€V 't'o(vuv" ecp1Jv eyw ,,'t'ou't'ou 
1ttlpocowO'w O'o~ .•. " (73). 

Am deutlichsten geht jedoch die Rolle, welche die Urkunde 
bei der Erklärung spielte, aus der Schilderung jener (ausnahms
weise) angenommenen Proklesis des Pantainetos an Nikobulos 
hervor, Dem. 37 (Pant) 39: 1t'POcre:A&WV Xtlr. 7te:PLcr't'~crtlC; 't'OUC; fLe:&' 
EtlU't'OU .•• (§ 40) &vocY~YVWO'Xe:L fLo~ 7tp6XA1Jcr~V fLOCXp&v .•• (14). Die 
Mündlichkeit des Aktes, wodurch sowohl der Gegner als auch die 
Zeugen Kenntnis vom Inhalt der später noch öfter erwähnten 
(§§ 40 und 42) Urkunde erlangten, wurde hier trotz des vom Erklä
renden vorbereiteten Schriftstückes eingehalten. Es wird deshalb 
anzunehmen sein, daß auch in jenen fünf Fällen, in welchen die 
Erklärenden bereits einen schriftlichen Text zur Hand hatten, 
dieser dem Gegner vorgelesen wurde. Auch das e<p1Jv in Dem. 29 
(Aph. 3) 51 ist so zu verstehen. Da kein einziger Fall belegt ist, in 
welchem eine Proklesis sicher na c h t r ä g I ich vom Erklärenden 
einseitig protokolliert wurde, ist weiter zu schließen, daß auch die 
zuerst angeführten, dem Gericht vorgelegten Urkunden schon 
vorher vorbereitet und beim Akt der Erklärung verlesen worden 
waren 75. Die in den Reden erwähnten Urkunden waren, obwohl 
sie also aller Wahrscheinlichkeit nach zur Zeit der Proklesis schon 
existierten, dennoch nichts anderes als Protokolle der Erklä-

wendeten. Vgl. auch den Schlußsatz der Zeugnisse in Dem. 45 (Steph. 1) 8 
und Dem. 59 (Neaira) 71. 

72 Mit Recht zieht Gernet diese Lesung gegenüber 1t'POUXtXAe:L"t'O vor; zur 
Textkritik der Urkunde s. u. § 9 A. 2. 

(73) Dem. 59 (N eaira) 123: ... bezeugen ... , daß das die Proklesisw 
Urkunde ist, die Apollodor vorlegt; § 124: Folgende Proklesis richtet Apolw 
lodor an Stephanos; Dem. 29 (Aph. 3) 50: ... will ich euch eine Proklesis 
vorlesen; § 51: "Darüber", sprach ich, "bin ich bereit, dir zu übergeben ... " 

(74) Dem. 37 (Pant) 39: ... trat er zu mir und umringte mich mit 
seinen Leuten ... (§ 40) Er las mir eine lange Proklesis vor ... 

'15 Zu diesem Ergebnis kommt auch Guggenheim, Bedeutung 42f., der 
im Anschluß an Schömann die Meinung Hudtwalckers, Diaiteten 47, kor
rigiert, die Urkunde sei gewöhnlich erst nach dem Akt der Proklesis er
richtet worden. Jedoch hätte Guggenheim, Bedeutung 45, konsequenter
weise in Dem. 59 (Neaira) 124 der Lesung 1t'POXtXAe:L"t'tXL folgen müssen. Nur 
einmal wird erwähnt, daß nach Annahme einer einseitig erklärten Pro-
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rungen. Da die Proklesis aber stets von einer Seite allein ausging, 
bestand kein Hindernis, ihren Inhalt schon vorher schriftlich 
festzulegen 76. Das empfahl sich um so mehr, als, wie noch näher 
auszuführen ist, ihr Text aus Gründen der Prozeßtaktik oft um
fangreich und so scharfsinnig formuliert war, daß darin jedes Wort 
seine Bedeutung hatte. 

C. Über die Rolle, welche die Urkunde bei Annahme einer 
Proklesis zur Basanos spielte, berichtet Nikobulos in der zuletzt 
erwähnten Rede gegen Pantainetos (Dem. 37). Als man die pein
liche Befragung vornehmen wollte, war um den Wortlaut der 
unbestritten angenommenen Proklesis ein Streit entstanden; 
diesem Umstand verdanken wir genaueren Einblick in sonst nicht 
erwähnte Vorgänge. Die Proklesis selbst hatte sich, vom Spre-

klesis ein von beiden Parteien gemeinsam formulierter Text niedergeschrie
ben werden sollte, Dem. 45 (Steph. 1) 61: ... x(XL YP<X!-L!-L(X't'c( -Jlv ~'t'OL!-LO<; YP<X

cpe:t.v ' A1tOAA6ocupo<; x(X'&' () 't'L ~O''t'(xL 1) ß<xO'(XVO~ ( ••• und daß Apollodor bereit 
war, eine Urkunde zu schreiben, nach welcher die Basanos durchzuführen 
sei); s. dazu u. § 11 bei A. 100 und § 12 bei A. 35. 

76 Wie sorgfältig die Parteien ihre vorprozessualen Schritte voraus
planten, zeigt Dem. 46 (Steph. 2) 11: ~'t'L 't'OLVUV x&v &1tO 't'oG ypa!-L!-L(x't'eLOU 

I ''r ~ , L tl ',1. 'i,'.... , '\ '\ ' YVOL1l 't'L<;, ev <p "t) !-Lcxp't'upLa yr:;yp(x1t't'(XL, O't't. 't'(X '!'e:Uo1l {.Le!-Lcxp't'up"t)xe:v. J\eJ\e:uxCU{.LEVOV 
" '" Ci 'l \" I 're: y(XP e:O''t't.V X(XL Or.XOv-e:v x(x't'e:O'xe:UCXO'{.Le:VOV. xar.'t'OL 't'OU<; {.LEV 't'(X 1te:1tP(XY{.LEV(X {.L(XP-

WPOUV't'cx<; 1tpoO'~xe:t oixo&e:v 't'cXC; {.L(xp't'UpL(Xe; xa't'e:O'xe:u(XO'!-LE:v(Xe; !-L(xP't'Upe:LV, 't'oue; oe: 

't'ex<; 1tPOXA~O'e:Le; {.L(X p't'U P o GV't'(Xe; , 'roue; &1tO 't'(xu't'O{.Lcl't'OU 1tpoO'LO''t'clv't'(Xe;, ev !-LclA.&Yl 
ye:YP(X!-L(J.&v"t)v ~v (.L(xP't'UpLCXV, tv(X, eclV 't'L 1tpoO'ypcl~aL ~ &1t(xAe:L~(xL ßOUA1J.&?), 

p40LOV tJ. (Auch aus der Urkunde, auf der das Zeugnis geschrieben ist, 
kann man erkennen, daß er falsch bezeugt hat. Es ist ein Holztäfelchen 
und zu Hause vorbereitet. Doch Zeugen über Vergangenes kommt es zu, 
zu Hause vorbereitete Zeugnisse zu bestätigen; Zeugen von Prokieseis aber, 
die von sich aus hinzutreten, bestätigen ein auf Wachs geschriebenes Zeugnis, 
damit es leichter ist, etwas dazuzuschreiben oder auszulöschen, wenn man 
will.) Phormion hatte eine einheitliche Urkunde, die den Wortlaut der 
Proklesis und das Zeugnis sowohl hieffu als auch für die (erwartete) Ab-
1ehnung Apollodors enthielt (Dem. 45 [Steph. 1] 8), bereits zu Hause auf 
einem Holztäfelchen (AeAeuxcu(J.€vov) vorbereitet. Apollodor nimmt in seiner 
Polemik nicht an der unveränderlichen Fixierung der Proklesis Anstoß, 
sondern nur daran, daß die Zeugen im Text bereits festgehalten waren. 
Das Zeugnis sei auf einer Wachstafel abzufassen gewesen, um die bereits 
eingesetzten Namen durch Einfügen oder Streichen mit den bei der Pro
klesis tatsächlich anwesenden Personen übereinstimmen zu können. Da 
aber Phormion offenbar ganz sicher mit dem Erscheinen seiner drei 
Formalzeugen rechnen konnte, stößt Apollodors (ohnehin nicht groß her· 
ausgestellter) Vorwurf ins Leere. Ziel dieser Proklesis war nicht eine Basa· 
nos, sondern die Stellungnahme zur Echtheit eines Testaments; s. o. § 3 
A. 19 und u. § 10 bei A. 51/65. 
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cher in drastischer Verkürzung zusammengerafft, folgendermaßen 
abgespielt (§ 42): 7tPOXrlAOUflrl( (je 't'rlU't'L' OeXOflrlL· qJEpe "t'ov OrlX"t'UALOV· 

ArlßE· "t'(~ 0' EYYU'll"t'~C;; O·U"t'O(jL (77). Nach Verlesung der in § 40 immer
hin als lang (flrlXPclv) bezeichneten Urkunde hatte der Adressat mit 
OeXOflrlL geantwortet. Dieser Ausdruck dürfte für die Annahme
erklärung üblich gewesen sein 78. Hierauf versiegelten beide Par
teien, offenbar jede mit dem Ring des Gegners 79, die Urkunde, und 
Nikobulos stellte Bürgen. Üblicherweise wurden derart versiegelte 
Urkunden einem Verwahrer übergeben 80 • Hiefür kommt nach dem 
weiteren Ablauf der Ereignisse nur ein gewisser Mnesikles in Frage, 
bei dem später auch die Basanos hätte stattfinden sollen. Um den 
Text der angenommenen Proklesis einerseits vor Fälschung zu 
sichern, ihn aber andererseits beim Basanos-Verfahren weiter 
verwenden zu können, hätten beide Parteien neben dem Original, 
das versiegelt beim Verwahrer verblieben war, eine offene Ab
schrift, ein &v't'(YPcl ('{)OV 81, in Händen haben sollen. Nikobulos hatte 
sich jedoch angeblich aus Zeitmangel keines angefertigt (§ 42): 

• • • 
, ~, ,"" " , ,'"">. "">. ' , ~" , .... (82) OUOE:V OU't' rlV"t'LYpOCC{)OV OU't' r:t./\/\ OUoe:v E:1tOL'llO'r:t.fl'llV 't'OLOU"t'OV • 

(77) Dem. 37 (Pant) 42: Ich fordere dich mit Proklesis dazu auf. - Ich 
nehme an. - Reiche den Ring. - Nimm! - Wer ist Bürge? - Dieser. 

78 Das Wort wird - negiert - häufig im Bericht über die Ablehnung 
einer Proklesis verwendet: Dem. 37 (Pant) 28; Aisch. 2 (Parapresb) 128; 
Dem. 59 (Neaira) 125; Lyk. 1 (Leokr) 29. 

79 Daß Pantainetos mit Nikobulos' Ring siegelte, geht aus § 42 hervor; 
doch auch Nikobulos hat gesiegelt (§ 40): KCXL O''Y)[l.'Y)wx[l.evou 't'~v 1t'p6XA'tlO'LV 
e[l.oü (und ich versiegelte die Proklesis). Die Urkunde war durch die Siegel 
verschlossen (§ 42): &.v't't 't'Oü .•• cX:VOL~CXC; (anstatt ... sie zu öffnen); zum 
doppelten Verschlußsiegel, s. Kuß maul , Synthekai 70; Bonner, Seals 403. 
Hudtwalcker, Diaiteten 47f. A.44, meint, der Ring sei als Arrha gegeben 
worden; das ist schon von Guggenheim, Bedeutung 52; Meier, Process 891 
A. 350, widerlegt worden. 

80 Finley, Land 25 f.; Klaffenbach, Bemerkungen 38 A. 2; Kuß maul , 
Synthekai 70. 

81 S. Gneist, Verträge 444; Beauchet, Droit 4, 62f.; Kußmaul, Syn .. 
thekai 71. Die Adressaten einer Proklesis machten, selbst wenn sie diese 
nicht annahmen, Abschriften von der Erklärung des Gegners, Dem. 29 
(Aph. 3) 51: 1t'cxpcx8wO'w O'OL 't'ov ~xov't'(l 't'cX:V't'L ypcxcpcx 6)V 0'6 [l.e 7tpOUKcxAeO'(J.) (ich 
bin bereit, dir [den Sklaven] zu übergeben, der die Abschrift der Pro~ 
klesis hat, die du an mich gerichtet hast), ebenso von den übrigen Urkunden, 
welche er im Prozeß zu verwenden plante, Dem. 54 (Kon) 26: ol)'t'e 't'!X<; 
[l.cxP't'up(cx<; cX:vcxy~yvwO'Ke~v ~,s.~Aov't'e<; oü't" cX:V't'LYPCXCPCX 8~86vcx~ (weder waren sie 
bereit, die Zeugnisse zu verlesen noch Abschriften zu geben). 

(82) Dem. 37 (Pant) 42: ... weder eine Abschrift noch sonst etwas 
derartiges hatte ich mir angefertigt. 
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Wohl aber konnte Pantainetos, der als Erklärender genug Zeit 
dafür gehabt hatte, neben dem Original auch eine offene Ab
schrift hergestellt haben. Ohne ein bei Mnesikles liegendes ver
siegeltes Original und ohne offene Abschrift in Händen des Pan
tainetos ist nämlich der Fälschungsvorwurf, den der Sprecher im 
Laufe der Auseinandersetzungen erhoben hatte, kaum zu erklären. 

Als die Parteien sich bei Mnesikles trafen, um die Basanos vor
zunehmen, war Pantainetos angeblich mit einer "anderen Pro
klesis" gekommen (§ 42): ... E"t'€POC'J ~xe'J ~XÜJ'J 7tp6XA~(j~'J, &~L(7)'J 

ocu't'OC; ßoc(joc'JL~eL'J "t'a'J &'J.&PÜJ7tO'J (83). Schon Guggenheim 84 hat richtig 
erkannt, daß mit diesen Worten nicht gemeint ist, Pantainetos 
habe dort eine zweite, nun anderslautende Erklärung abgegeben; 
vielmehr drückt der Sprecher den Vorwurf aus, Pantainetos habe 
den Text der bereits angenommenen Proklesis verändert. Um 
seinen Vorwurf zu beweisen, verlangte Nikobulos die Öffnung 
der versiegelten Originalurkunde, die sich in Mnesikles' Händen 
befand; dem stimmte jedoch Pantainetos nicht zu 85 (§ 42): &'J"t't 
't'ou ~'J 7tp6XA~(jL'J &'JO(~OCC; aei~(X~ 't'eX yeypoc[.L[.L€'Joc ..• (86). Der Fäl
schungsvorwurf bezieht sich aber nicht, wie Guggenheim annimmt, 
auf die versiegelte Urkunde, sondern auf ein offenes Schriftstück, 
welches, da Nikobulos kein Antigraphon zur Hand hatte, nur mit 
dem Original verglichen werden konnte: die E"t'€POC 7tp6XA~a~c; des 
Pantainetos war nichts anderes als dessen Abschrift, deren Über
einstimmung mit dem Original Nikobulos bestritt. 

Die Hauptschwierigkeit bei der Interpretation dieser Stelle 
liegt darin, daß der Logograph die Ereignisse nicht in chronologi
scher Reihenfolge, sondern nach psychagogischen Erwägungen 
angeordnet hat: Der Hörer erfährt zuerst die Version des Sprechers, 
nach welcher Mnesikles zum Basanistes bestellt worden sei; dann 
die Weigerung des Gegners, die Urkunde zu öffnen, und erst zuletzt 
den Grund für die verlangte Öffnung: Pantainetos hatte behauptet, 
er selbst sei nach dem Wortlaut der Proklesis zum Basanistes 
bestellt. So wird die Version des Gegners schon allein durch die 
Technik der Darstellung als unwahrscheinlich diskreditiert. 

(83) Dem. 37 (Pant) 42: ' .. kam er mit einer anderen Proklesis und 
verlangte, daß er selbst den Sklaven peinlich befrage. 

84 In einer ausführlichen Note, Bedeutung 52ff. 
86 Die Urkunde durfte nur im Einvernehmen beider Parteien geöffnet 

werden, Kußmaul, Synthekai 71. 
~ (86) Dem. 37 (Pant) 42: ... anstatt die Proklesis zu öffnen und das 

Geschriebene zu zeigen, ... 
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D. Ordnet man die Quellen über die Mündlichkeit und die 
Protokollierung der Proklesis nach zeitlichen Gesichtspunkten, so 
zeigt sich ohne feststellbares Abgehen von den eben dargestellten 
Grundsätzen ein allmähliches Hervortreten der Beurkundung. 
Texte, nach welchen die Parteien allein mit der mündlichen Er
klärung das Auslangen fanden, treten jedoch vom Anfang bis zum 
Schluß des behandelten Zeitraumes auf 87 . Weiters findet sich die 
Äußerung, die Urkunde sei dem Adressaten der Erklärung vor
gelesen worden, in einer am Schluß der Epoche gehaltenen Rede 
(Dem. 37 [Pant] 39; 346/5); das Festhalten am Prinzip der Mündlich
keit ist deshalb nicht zu bezweifeln. Andererseits geht aber auch 
die Verwendung eines Schriftstückes bei der Proklesis schon auf 
das fünfte .Jahrhundert zurück (Ant. 1 [Metr] 20). Ist auch das 
vorbereitete Protokoll keine Neuschöpfung des vierten Jahr
hunderts, so überwiegen die Proklesis-Urkunden doch erst im 
zweiten Drittel des vierten Jahrhunderts 88. An den heiden ange
nommenen Prokleseis fällt als symptomatisch auf, daß die Par
teien in Isokr. 17 (Trap) 15 (393/1) sich offenbar mit der mündlichen 
Form begnügten 89, während in Dem. 37 (Pant) 39ff. (346/5) das 

87 Folgende Stellen, in welchen die Sprecher keine Proklesisw Urkunde 
vor Gericht verwenden, weisen ausdrücklich auf die Mündlichkeit der Er
klärung hin: Ant. 5 (Herod) 34 (417/4): &1tO(yope:uov'!Ü)v (sie protestierten); 
6 (Choreut) 21ff. (412), s. o. A. 65; Lys. 7 (Sek) 34 (397); Isokr. 1.7 (Trap) 
15 (393/1); Dem. 53 (Nikostr) 22f. (365), zu diesen drei s. o. A. 66; Isai. 6 
(Philokt) 41 f. (365/3), s. o. A. 65; Dem. 49 (Timoth) 55 (362): ~pO[1."I)v (ich 
fragte); nach den letzten vier Quellen aus einem Zeitraum von nur fünf 
Jahren folgt in Aiseh. 2 (Parapresb) 127 (343) eine während der Gerichts
verhandlung abgegebene Proklesis, bei der keine Urkunde nötig war, s. u. 
§ 9 A.40. Nur das Zeugnis über eine Proklesis, aber ebenfalls keine Ur
kunde wird vorgelegt: Isai. 8 (Kir) 11 (383/63); Dem. 29 (Aph. 3) 12, 18, 
26, 38 (362); 47 (Euerg) 10, 17 (355/4); 46 (Steph. 2) 21 (349/5). 

88 Die Verwendung von Urkunden beim Akt der Proklesis belegen: 
Ant. 1 (Metr) 10 (420/14); Isai. 6 (Philokt) 16 (365/3); Dem. 29 (Aph. 3) 
21,50,51 (362); 30 (Onet. 1) 36 (362/1); 54 (Kon) 26f. (357/41); 45 (Steph. 1) 
61 (349/5); 37 (Pant) 27, 39, 42 (346/5); 59 (Neaira) 123 f. (340); Lyk. 1 
(Leokr) 28 (331); zu diesen Stellen s. o. A. 69/74. 

89 Die überaus knappe Schilderung des Vorgangs (§ 15): 1tp0O'llA.&e:v 
~[1.rV rprfO'xwv ~t'Ot[1.0C; e:!vO(t 1tO(p0(30uvO(t ßO(O'O(v(~e:tV t'ov 1tClr3cx (er trat zu uns 
und sagte, er sei bereit, den Mann zur Basanos zu übergeben), und die 
Tatsache, daß die Gegner sich hierauf trafen, lassen wenigstens das eine 
erschließen, daß eine formrichtige mündliche Proklesis, wenn auch nicht 
zur Basanos (s. u. § 14 beiA. 57/62)-sichervor Zeugen-,ergangen undange
nommen worden war. Zum gleichen Zweck, nämlich zur Einsetzung eines 
außergerichtlichen Verfahrens der Streitbeendigung, errichteten die Par~ 



90 111. Kapitel: Der Formalismus der Proklesis zur Basanos 

komplizierte Sicherungssystem mit Versiegelung und Abschriften 
der Urkunde verwendet wurde. Dieser Umstand ist am besten mit 
der von Pringsheim gemachten Beobachtung zu erklären, daß um 
die Mitte des vierten Jahrhunderts der Übergang zur Beweis
führung durch bloße Urkunden anzusetzen ist 90 • 

Die Frage, in welcher Form die zahlreichen nicht angenom
menen Prokleseis vor Gericht verwendet wurden, bleibt vorerst 
noch offen. Sie ist im Zusammenhang mit den Folgen und Wir
kungen der Proklesis aufzugreifen (u. § 10). Dabei wird sich heraus
stellen, daß nicht jede bei der Erklärung verwendete Urkunde 
dem Gericht auch vorgelegt wurde und daß die vorgelegten Doku
mente teils von Zeugen bestätigt wurden, teils aber, aus den 
verschiedensten Gründen, auch nicht. 

§ 9. DAS FORMULAR 

Der äußere Formalismus der Proklesis zur Basanos liegt nach 
den Ergebnissen des vorigen Abschnittes im Einhalten dreier 
Voraussetzungen: Es mußte eine mündliche Erklärung vor Zeugen 
direkt an die Gegenpartei gerichtet werden. Es fehlt jedoch jeglicher 
Hinweis darauf, daß der Erklärende dabei eine bestimmte, fest
stehende Wortformel zu gebrauchen hatte. Dagegen sprechen 
schon die Vielzahl der Termini, welche den Vorgang der Proklesis 
beschreiben (s. o. § 7), und vor allem die drei recht unterschiedlich 
formulierten wörtlich überlieferten Erklärungen: die in Dem. 59 
(Neaira) 124 eingelegte Urkunde und die in Dem. 29 (Aph. 3) 51f. 
und Aisch. 2 (Parapresb) 126f. in den Text der Rede aufgenomme
nen Prokleseis. Diesen drei Stellen wird nun in erster Linie Beachtung 
zu schenken sein (I). Im Zusammenhang mit zahlreichen weiteren 

teien später - ohne Zeugen - eine Syngraphe (§ 20), die sie verschlossen 
(§ 23) einem Verwahrer übergaben (§ 20). Die Parteien kleideten also ihre 
Übereinkünfte je nach der gegebenen Situation in verschiedene Formen. 
Beide Texte stehen aber nicht, wie das Pr ingshe im , Transition 408 A. 58, 
für die Syngraphe annimmt, mit dem Satz in Zusammenhang, daß Ge~ 
schäfte mit Bankiers ohne Zeugen vorgenommen werden (Isokr. 17 [Trap] 2 
u. 53). Das bezieht sich wohl nur auf Bankgeschäfte, kaum aber auf 
andere prozessuale Vereinbarungen mit Bankiers. 

90 S. Pringsheim, Transition 405. Pantainetos' Weigerung, das Schrift~ 
stück zu öffnen (s. o. A. 85), zeigt, daß der versiegelten Urkunde trotz 
vorhandener Zeugen (Dem. 37 [Pant] 39) im Beweisverfahren besondere 
Bedeutung zukam. Noch 393/1 hat Pasion nicht gezögert, eine Urkunde 
außergerichtlich vor Zeugen öffnen zu lassen (Isokr. 17 [Trap] 22). 
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Texten (11) wird sich dabei zeigen, daß die Proklesis aber dennoch 
in gewisse typische Formulierungen gekleidet wurde, die sich 
in der Praxis herausgebildet hatten. Als Kernstück des Formulars 
ist das zur Basanos vorgeschlagene Thema anzusehen. Gelingt es, 
die typische Formulierung des Themas nachzuweisen, ist man 
damit sowohl der Deutung des Basanos-Verfahrens (Kapitel IV) 
als auch den hinter der Anwendung der Proklesis stehenden 
prozeßtaktischen Erwägungen (Kapitel V) einen wesentlichen 
Schritt nähergekommen. 

I. vVörtlich überlieferte ProkIeseis 

A. Die Erörterung des Formulars hat sinnvollerweise bei der 
einzigen erhaltenen Proklesis-Ur k und e anzusetzen. Diese Urkunde, 
deren Authentizität heute außer Zweifel steht 1, ist deshalb von 
unschätzbarem Wert. Ihre Interpretation wirft allerdings eine 
Reihe textkritischer Fragen auf. Die Urkunde hat folgenden, 
unten noch näher zu begründenden Wortlaut, Dem. 59 (Neaira) 
124: IIPOKAH~I~. T&ae npox<XAei't'<X~ 2 'AnoAA6öwpoc; ~'t'ecp<xvov nepL 
&'1 't'~v yp<xcp~v YEyp<xn't'<X~ NE<X~P<XV, ~ev'l)v oOO"<Xv eXO"'t'cfl O"uvo~xeiv, ~'t'o~flO~ 
.,\ ,~ , i ß' 'N' t\' M' " WV 't'<XC; 1Tep<xnll~vllC; 1t'<XPOCl\lltL (J..VE~V 't'(J..~ EOC~P<XC;, (J..C; EX EY<XpWV EXOUO"(J.. 

~A'&EV, 0p~'t''t'ocv xocl KOXXOCALV'l)V, XOCL &.C; ÖO''t'EPOV 1t'OCpa ~'t'ECP&VCP ex't'~-
t-'I,~ \ A I~ , ,~, 'ß..... ,...., I~ ...... 

O"ll't'O, ~EVV~o<x XOC~ Ll.p0O"~o(J.., 't'(J..e; E~oU~OCC; cx.xp~ we; 1t'EP~ 't'WV noc~owv 't'WV 
" '" I rl , N' , , 3 II I 'r::' (i' , 
OV't'WV ..:...'t'ECP(J..VCP, o't'~ EX EOC~p(J..e; E~O"~V, pO~EVOe; 't"E ° 't'EI\EU't"'l)O'OCe; xcx.~ 

'A ' t......" "A ~ I ~ ( ~ ~ ..... 'ffi'" "t 
p~O"'t"WV 0 'lUV WV X<X~ V't'~oWPLO'l)C; ° O''t'oco~ooPOflWV XllL '-V(XVW, Ecp ~ 

ß ' " K' , , ( i .... , '" , ~ , 't'E OC(j(xV~O'llL (xU't'(J..e;. <XL EL tLEV 0flOI\OYOr.EV EX ..:...'t'ECP(XVOU E~V<X~ XOCL 

N ' 4' , .... ~ .... ~ N' '" E(X~p(Xe; 't'OU't'OUe; 't"OUe; 1t'ocr..o<XC;, 1t'Enp(J..O'1TOC~ E(x~P(xV Xll't'OC 't'OUe; VOflOUC; 

1 Guggenheims, Bedeutung 49, Angriffe gegen die Echtheit der Ur
kunde, die sich darauf stützen, daß sie mehr enthält, als dem Text der 
Rede zu entnehmen ist - Widersprüche behauptet er nicht -, hat Drerup, 
Urkunden 351 f., umfassend widerlegt. 

2 Die Mss. S, Y und D überliefern repoxcxAeL't'cxt. Dieser Lesung folgt 
bereits Riehemann, De instrumentis 34, von den neueren Autoren nur 
Gernet. Blaß, Rennie und Murray lesen hingegen mit F und Q repoux<X
AeL't'o. 

3 Die Mss. überliefern die Namen in umgekehrter Reihenfolge: 't'&v 
NecxLpcxc; ((5v't'wv NecxLp~, F, Q), 8't'L ex ~'t'e<p&.vou eLcrtv. Der Vorschlag, die Namen 
zu vertauschen, geht nach Riehemann, De instrumentis 35, auf Baiter 
zurück; ihm folgt auch Guggenheim, Bedeutung 46. Die modernen Editio
nen schließen sich jedoch der von Vömel angeregten Konjektur an: 't'&V 
(5v't'wv Necxtp~, o't't (oux) ex ~'t'e<p&.vou eLtTW, was allerdings zu der weiteren, 
in A. 4 angegebenen Konjektur führt. 

4 Blaß und die Editionen nach ihm tilgen die gut überlieferten Worte 
[ex ~'t'eq>&.vou] e;!vcxL [xcxt] Ne(Xtpcxc;. 
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, \ .... ~ t:' I ~ , ~, ,( ~ ..., , T xa.r, "t'ou~ 7ta.LotX~ ~€VOu~ €LvtXL· €L o€ tL1) 0tL0I\OYOL€V €X "t'tXu"t'1)~ €r.VtXL 
ocö"t'ou~ &XA' E~ e"t'eptXc; YUVtXLXoC; &O"TY)C;, &~LO""t'tXO".f}tXL "t'ou &y&VOC; ~.f}EAov 

"t'ou NEtXLPtXC;, xa.r. Et "t'L EX "t'&V ßtXcr&vwv ßAtX~.f}et'Y)O"tXv tXi Clv.f}PW7tOL, 
&7t01:"LVeLV () 1:"L ßAtXße(1)O"OCV (5). 

Die Urkunde enthält nach den Eingangsworten die Namen 
sowohl des Erklärenden, Apollodor, als auch des Adressaten, 
Stephanos, und den Bezug auf die vorliegende Graphe gegen 
Neaira 6 ; im folgenden drückt Apollodor seine Bereitschaft aus, 
vier namentlich genannte Sklavinnen auf der Folter über die 
Abstammung von vier ebenfalls genau bezeichneten Personen zu 
befragen. Im zweiten Satz sind die Folgen festgelegt, die sich an 
den Ausgang des Basanos-Verfahrens knüpfen sollen, entweder sei 
Neaira nach den Gesetzen zu verkaufen, oder Apollodor würde von 
der Graphe abstehen und den den Sklavinnen zugefügten Schaden 
ersetzen. 

Als einziger der neueren Editoren zieht Gernet 7 die Lesung 
der Eingangsworte1:"&8e 7tpOXtXAe~"t'cxL vor. Das ebenfalls überlieferte 
Imperfekt 7tpouY..tXAe~"t'o besagte, daß eine mündliche Erklärung 
später protokolliert worden wäre. Der bereits oben erwähnte 
Schlußsatz des vor der Proklesis verlesenen Zeugnisses (§ 123 8 ) 

und alle anderen Stellen, welche über die Abfassung einer Proklesis-

(5) Dem. 59 (Neaira) 124: PROKLESIS. Folgende Proklesis richtet 
Apollodor an Stephanos bezüglich der Graphe, die er gegen N eaira ange
stellt hat, daß sie als Fremde mit einem Bürger in Ehe lebe: er ist bereit, 
die Sklavinnen Neairas anzunehmen, die sie besessen hatte, als sie aus 
Megara kam, Thratta und Kokkaline, und die sie später bei Stephanos 
erworben hat, Xennis und Drosis, welche genau wissen über die Kinder 
des Stephanos, daß sie von Neaira sind, Proxenos, der verstorben ist, 
Ariston, der noch lebt, Antidorides, den Wettläufer, und Phano, um sie 
darüber peinlich zu befragen. Und wenn sie zustimmen, daß diese Kinder 
von Stephanos und Neaira sind, soll Neaira verkauft werden gemäß den 
Gesetzen und die Kinder Fremde sein; wenn sie aber nicht zustimmen, daß 
sie von ihr sind, sondern von einer anderen Frau, einer Bürgerin, wäre ich 
bereit, vom Prozeß gegen Neaira abzustehen und, wenn die Sklavinnen auf 
Grund der Basanos Schaden erlitten hätten, abzugelten, um was sie ge
schädigt worden seien. 

6 Der Bezug ist, genaugenommen, falsch; denn Apollodor ist im vor
liegenden Prozeß nur Synegoros. Das verschleiert er aber am Schluß der 
Rede geschickt, um eine Proklesis, die er vermutlich selbst noch als An
kläger vorbereitet hatte, nunmehr dennoch verwenden zu können (s. o. 
§ 8 A. 17). 

7 S. o. A. 3. 
8 Zitiert und besprochen o. § 8 A. 71 u. 73 und u. § 10 A. 24. 
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Urkunde Aufschluß geben 9, deuten jedoch darauf hin, daß das 
Schriftstück schon beim Akt der Proklesis existiert hat 10. Auch das 
Imperfekt ~&EAOV im zweiten Teil der Urkunde kann 1tPOUX(XA€~1."O 
nicht stützen, weil es dort nicht die Vergangenheit, sondern - als 
modaler Indikativ 11 - die Gegenwart ausdrückt. Die Variante 
7tPOUX(XA€~1."O ist deshalb am ehesten als oberflächliche Harmoni
sierung des Textes der Urkunde mit dem des Zeugnisses und der 
Ankündigung der Proklesis 12 zu verstehen; dort hat das Imperfekt 
seinen guten Sinn. Nur Gernet gibt also die bei der Proklesis ver
wendeten Eingangsworte korrekt wieder. Der hierauf folgende 
Text der Erklärung ist zwar etwas umständlich 13, doch ohne über
flüssiges Beiwerk formuliert. Die Ausführlichkeit der Urkunde ist 
darauf zurückzuführen, daß Apollodor bei ihrer Abfassung drei 
Ziele berücksichtigen mußte: einmal sollte die Erklärung für den 
(wohl nicht unerwartet eingetretenen) Fall, daß Stephanos die 
Proklesis ablehnte, vor Gericht gegen diesen als Indiz dafür ver
wendet werden, daß er die Wahrheitsfindung behindere (§ 125); 
zum zweiten sollte sie im Falle der Annahme den Ablauf des 
Basanos-Verfahrens und drittens dessen Folgen genau determi
nieren. Der Verwendung der Urkunde vor Gericht - gleichgültig 
ob nach Ablehnung der Proklesis oder zur Durchsetzung der 
Folgen des Basanos-Verfahrens - kommt die objektive Stili
sierung ihrer Eingangsworte entgegen. Damit entspricht sie dem 

9 S. vor allem das Tempus in Dem. 37 (Pant) 42: 7tPOXcx.AOUf,Lcx.L O'€ ••• 
(ich fordere dich mit Proklesis auf ... ), und Dem. 29 (Aph. 3) 51: 7tcx.pcx.
owO'cu cro~ •.• (ich bin bereit, dir zu übergeben); beide Stellen sind Urkun
den entnommen, Dem. 37 (Pant) 39; 29 (Aph. 3) 50. V gl. auch Ant. 1 
(Metr) 10; Dem. 54 (Kon) 27; Lyk. 1 (Leokr) 28, s. dazu o. § 8 A. 70. 

10 Daß die Eingangsworte von Urkunden, die von einer Partei einseitig 
und im vorhinein errichtet wurden, im Prä sen s stehen, zeigen auch die 
Formulare des schriftlichen Zeugnisses: {Lcx.P't"upe:~, f,Lcx.P"t'upoucr~v (er bezeugt, 
sie bezeugen), s. dazu Leisi, Zeuge 105f., und des "Pflichtenheftes" des 
Misthotes: xcx"t'~ "t'cXoe: {L~cr-&oucr~v (zu folgenden Bedingungen mieten), s. dazu 
Kuß maul , Synthekai 23 f. u. 56. 

11 S. dazu Schwyzer, Grammatik 2, 352. Riehemann, De instrumentis 
36, bemängelt den Tempuswechsel also zu Unrecht. 

12 Dem. 59 (N eaira) 123 : f1.cx.P"t'upouO'~ 7tcx.pe:rvcx.f. •.• ()"t'" A7tOAA6ocupoC; 
7tPOUXcx.Ae:r"t'O ••• (bezeugen, dabeigewesen zu sein ... , als Apollodor eine 
Proklesis er ließ), und § 124: A&ye: o~ cx.u"t'~v '"t'~v 7tp6XA1J0'f.V, ~v 7tPOUXcx.AOU
lJ.1Jv • • • (ver lies also die Proklesis, die ich er las sen hab e . . .). 

13 Selbstgefällig hebt das Apollodor hervor (§ 120): 7tp6XA1JO'W cx.u"t'ov 
7tPOUXcx.Ae:CJcXf,L1JV cXxp~ß1) Xcx.L o~xcx.(cx.v • •• (ich richtete an ihn eine Proklesis, 
eine genaue und gerechte ... ). 
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Text von schriftlichen Zeugnissen und Vertragsurkunden 14. A pol
lodor fällt allerdings im zweiten Satz mit &q;>~(j''t"rt(j',&oc~ • • • ~&€AO'J 

••• XOCL &7to't"~'J€~'J in die erste Person. Für diese sprachJiche Inkon
sequenz gibt es jedoch eine Parallele in einem Zeugnis 15, das als 
einseitig von einer Prozeßpartei formulierte Aussage mit dem vor
liegenden Text am ehesten verglichen werden kann. Der Wechsel 
in der Person zeigt, wie sehr auch die schriftlich fixierte Erklärung 
sich am direkten Gespräch orientiert 16. So wie die objektive 
Stilisierung die an der Erklärung beteiligten Personen bereits aus 
der Urkunde ersichtlich macht, dient auch die ausdrückliche 
Erwähnung der Graphe dazu, das Streitverhältnis zu be
zeichnen, in welchem die 'Virkung der Erklärung eintreten soll. 
Daß die beiden ersten Teile der Urkunde bereits für die Verwen
dung vor Gericht formuliert waren, geht auch daraus hervor, daß 
Apollodor die hierin erwähnten Tatsachen auch in die Zeugnis
urkunde aufnahm, welche den Akt der Erklärung bestätigte 17. 

Die Namen der Sklavinnen, die Apollodor herausverlangte, 
Thratta, Kokkaline, Xennis und Drosis, waren hingegen nur für 
die spätere Durchführung der Basanos interessant. Jedoch auch 
hier behält Apollodor die Wirkung der Urkunde vor Gericht im 
Auge. Denn aus der genauen Angabe, wie lange die vier Frauen 
bereits Neaira gehörten, soll den Richtern klar werden, daß sie 
für das streitige Thema taugliche Auskunftspersonen ge
wesen wären. So wie der eben besprochene Satzteil ('t"cXc; &€prt7tOC~VOCC; 

••• Llp0(j'~ört) hat auch der Rest des ersten Satzes eine doppelte 
Funktion: einmal enthält er das zur Basanos vorgeschlagene 
Thema und zum zweiten trägt er die Schlüsse, welche Apollodor 
aus der Ablehnung seiner Proklesis zieht (§ 125). Das Thema ist in 
einem von 't"cXc; €LÖU(rtC; &xp~ß&c; abhängigen Aussagesatz gekleidet; 
den Sklavinnen wird das Wissen über bestimmte, von Apollodor 

14 S. o. A. 10. 
15 Bereits Riehemann, De instrumentis 36, macht auf Dem. 59 (Neaira) 

54 aufmerksam: ~p&O"1'WP AtYLALeuc; ~ap1'uper ••• xa~ 1'~V aLXl]V ~v ~Acxxev e~ot 
L1'eq>cxvoc; (Phrastor aus Aigilia bezeugt ... und die Dike, die Stephanos 
gegen mich angestellt hat ... ). 

16 V gl. auch die in Dem. 46 (Steph. 2) 21 bezeugte Proklesis Apollo
dors: ~CXP1'UPOUO"L 7tCXperVCXL 61'e 7tPOUXCXAe:r1'O 'A7tOAAOaWpOC; ~op~f.wva ••• et ~~ 
q>l]O"L <l>op~(Uv xcx.~ 7tp61'e:pov ate:cp'&cxpxevcxL 1'~V ~1)1'epcx 1'~V e~~v, ••• (Sie be
zeugen, dabeigewesen zu sein, als Apo 110 d 0 r an Phormion eine Proklesis 
richtete, ... wenn Phormion nicht behaupte, schon früher meine Mutter 
verführt zu haben, ... ). 

17 Dem. 59 (Neaira) 123, zitiert u. § 10 A. 24. 
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behauptete Tatsachen beigelegt. Der am Schluß noch angefügte 
Relativsatz: Ec:p' <1> 'Te ßoccrocvLcroc~ OCU'TcXC;, läßt keinen Zweifel darüber 
offen, daß in den vorangegangenen Worten das Thema der Basanos 
ausgedrückt ist. Der ursprüngliche Wortlaut des Themas wird aller
dings erst nach textkritischen Überlegungen und genauerer Analyse 
der Prozeßsituation, aus welcher die Proklesis erging, herzustellen 
sein. Auch am zweiten Satz der Urkunde, welcher die Folgen der 
Basanos festlegt, soll zunächst nur die syntaktische Form betrach
tet werden. Die Folgen sind in eine schlichte Alternative gekleidet: 
je nachdem, ob die Sklavinnen auf der Folter dem Thema zustimm
ten oder nicht (e~ ~ev 0fLoAoyo'f:ev .•. e~ ae ~~ o~oAoyo'f:ev), soll die 
Aussage bestimmte Wirkungen nach sich ziehen. Dieser höchst 
einfache Kern der Proklesis, ein als Behauptung formuliertes 
Thema der Befrq,gung, auf welche nur zwei alternative 
Antworten möglich sind, wird sich auch in allen übrigen 
Quellen, soweit sie nur etwas ins Detail gehen, feststellen lassen. 
Die vorliegende Urkunde, deren Textgestalt nun weiter zu begrün
den ist, bietet den besten Beleg für diese Beobachtung. 

Die Überlieferung der Handschriften (§ 124): 't"cXC; eta U L oc C; 
&xp~ß&c; 7tepl 'TWV 7tcdawv NeocLpocc; ('t"wv OV1"WV NeocLpCf; F, Q), 5't"~ EX 
~ , "11 ''C ' , , ~ "'l '" ,~ , ~ kJ't"ec:pocvou e~cr~v, posevoc; ... xoc~ e~ ~ev O[J.ol\oyor.ev ex kJ'Tec:p~vou e~voc~ 
xocl NeocLpocc; 't"ou't"ouc; 't'ou~ 7tOCLaOCC; ... (18) hat bei allen neueren Edi
toren berechtigten Anstoß erregt. Denn kurz vorher fallen im Text 
der Rede die Worte (§ 121): oct 'lcroccr~v &xp~ßwC; rrp6~evov ... N eocL
p oc C; Ö V 't' oc c;. Kocl EcXv c:poc(v1)'TOC~ EX 't'~C; ßoccravou y~[.LOCC; ~'TEC:POCVOC; 06't"00"1 
&cr't"~v YUVCl.'f:xoc xocl ov't"ec; Cl.u'tc{) ot 7tCl.'f:aec; o{)'to~ E~ E'TEPOCC; YUVCl.~xOC; &0"'t"~C; 

xoc1 [J.~ NeocLpocc; ... (19). Beide Stellen stimmen zwar insoweit 
überein, als sie Neaira vor Stephanos nennen und die Abstammung 
der Kinder von Stephanos nicht in Zweifel ziehen; jedoch wider
sprechen sie einander darin, daß in den beiden von etaEvOC~ abhän
gigen Aussagesätzen einmal die Behauptung aufgestellt wird, 
die Kinder stammten von Neaira (§ 121), das andere Mal, sie 
stammten von Stephanos ab (§ 124). Um diesen Widerspruch 
zu beseitigen, wurden für den ersten Satz der Urkunde (§ 124) 

(18) Dem. 59 (Neaira) 124: ... welche genau wissen über die Kinder 
Neairas, daß sie von Stephanos sind, Proxenos ... Und wenn sie 
zustimmen, daß diese Kinder von Stephanos und N eaira sind ... 

(19) Dem. 59 (Neaira) 121: ... welche genau wissen, daß Proxenos 
... von Neaira sind. Und wenn sich durch die Basanos herausstellt, 
daß dieser Stephanos eine Bürgerin geheiratet hat und er diese Kinder von 
einer anderen Frau, einer Bürgerin, hat und nicht von Neaira, ... 
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zwei Konjekturen vorgeschlagen: Baiter tauschte die Namen 
N Erltpocc; und ~"t'E~cX.\lOU gegeneinander aus 20, während Vömel nach 
()"t'L die Negation oux einfügte 21. Die modernen Editionen folgen 
Vömel - zu Unrecht. Seine Konjektur hat zwar den - schein
baren - Vorteil, den Text der Urkunde mit lange vorher gefal
lenen Äußerungen in Einklang zu bringen, in welchen Apollodor 
die Vaterschaft des Stephanos anzweifelt 22. Das Einfügen der 
Negation zieht jedoch die Konsequenz nach sich, im zweiten Satz 
der Urkunde die gut belegten Worte Xrlt EL fJ.€\I 0fJ.OAOYO~E\I [ex 
~1'€~cX.VOU] E!\lOCL [xoct] NErltpctc; zu tilgen 23. 

Demgegenüber kommt Baiter ohne solch schwerwiegenden 
Eingriff in den Text aus. Der Fehler, die Transposition der Namen, 
ließe sich als formale Anlehnung an die Abfolge der Namen in 
§ 121 und im zweiten Satz der Proklesis (§ 124) erklären. Daß 
Apollodors Ausführungen in den §§ 38, 51 und 82 dem Text der in 
§ 124 verlesenen Urkunde widersprechen, fällt jedoch nicht ins 
Gewicht. Wesentlich ist vielmehr, daß die Urkunde, so wie sie 
Baiter herstellt, genau dem seit § 118 konsequent entwickelten 
Gedankengang entspricht. Um diesen nachvollziehen zu können, 
ist nun allerdings auf die prozessuale Situation, in welcher die 
Rede gehalten wurde, näher einzugehen. 

Theomnestos, als dessen Synegoros Apollodor spricht, hatte 
gegen Neaira eine Graphe eingebracht, weil sie als Nichtbürgerin 
mit einem Bürger, Stephanos, in Ehe lebe (~evYJv oÖO"ct\l &O""t'~ O"uv
OLX€~V, §§ 16, 124 und 126) 24. Neaira drohte nach einem Schuldspruch 
der Verkauf als Sklavin, Stephanos eine Geldstrafe von tausend 
Drachmen 25. Das vorliegende Plädoyer kann als Musterbeispiel 
dafür gelten, wie ein Ankläger an dem in vorprozessualen Ver
handlungen 26 bereits geklärten Standpunkt des Gegners vorbei
redet. Apollodor führt über ganze 102 Paragraphen (§§ 16/117) 

20 S. o. A. 3. 
21 Näher begründet von Drerup, Urkunden 352. 
22 S. §§ 38, 51, 82. Daß diese Stellen reine Polemik sind, legt der Um

stand nahe, daß einer der Söhne des Stephanos, Antidorides - er wird erst 
in den §§ l21 u. 124 erwähnt -, nach Stephanos' Vater benannt war, s. 
Kirchner, Prosopographia 1 Nr. 1020f. In den §§ 121 u. 124 werden jedoch 
alle vier Kinder ohne Unterschied nebeneinander aufgezählt. 

23 S. o. A. 4. 
24 S. dazu Wolff, Beiträge 192. 
25 S. Lipsius, Recht 419; Harrison, Family 26. 
26 Daß ein Redner die Figur ,,&xoow CXUTOV Ae~&LV" (soeben erfahre ich, 

der Gegner werde sagen; vgl. § 119, zitiert sogleich A. 28) auch in Fällen 
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Beweis darüber, daß Neaira Xene ist - er spart dabei nicht mit 
delikaten, für die Richter sicher ergötzlichen Schilderungen aus 
dem Privatleben der Angeklagten 27 - und gesteht am Schluß der 
Rede ein, daß Stephanos selbst gar nicht behauptet, Neaira sei 
Bürgerin. Stephanos vertritt nämlich den Standpunkt, Neaira sei 
nicht seine Ehefrau (yuv~), sondern lebe nur als Hetäre ständig 
bei ihm 28. Apollodor hätte also über das fehlende Bürgerrecht 
hinaus noch das eheliche aUVOLx.et:v zu beweisen gehabt. Anstatt 
aber die Akte der Engye, Ekdosis und Bestellung einer Proix 
auch nur zu erwähnen, beschränkt er sich auf ein einziges, ganz 
knapp ausgeführtes (§§ 118/125) Indiz für das Vorliegen einer 
Ehe: Stephanos habe vier Kinder Neairas als seine legitimen, 
ehelichen Nachkommen behandelt 29. Diese Kinder, repliziert je
doch Stephanos, stammten nicht von Neaira, sondern aus einer 
früheren, tatsächlich bestandenen Ehe mit einer Bürgerin, einer 
Verwandten von ihm 30. 

Bei diesem Stand der Behauptungen richtete Apollodor seine 
Proklesis an Stephanos. Es konnte darin folglich nur um die eine 
Frage gegangen sein, ob jene, das Bürgerrecht ausübenden Kinder 
von Neaira, der Xene, oder von einer Bürgerin abstammten. Im 
Text der Rede ist das Thema, über welches die Sklavinnen auf der 
Folter zu befragen waren, auch korrekt nach Apollodors Stand
punkt formuliert (§ 121): ett '~(Jet(J~v •.. Neet[poc~ ()vl'oc~. Nur diese eine 
Frage war den Sklavinnen zu stellen. Verneinten sie diese, galt 
das automatisch als Zustimmung zur Gegenbehauptung des Ste
phanos, die Kinder entstammten aus einer Ehe mit einer Bürgerin. 
Aus diesen Gründen lautet auch die einzig sinnvolle Konjektur 

gebrauchte, in welchen er sich seiner Sache ganz sicher war, legt Lämmli, 
Prozeßverfahren 11 f. u. 101, dar. 

27 S. dazu Paoli, Cane 89 ff. 
28 Dem. 59 (N eaira) 119: eXxou<u 8€ IXU1'OV 1'or.oü1'6v 1'1. ~eAAer.v cX7t'0AoyeLa'&IXr., 

WC; ou YUVIXLXIX ~xer. IXU1'~V eXAA' E:1'IXLPIXV ••• (soeben erfahre ich, er werde sich 
damit verteidigen, er habe sie nicht als Ehefrau, sondern als Hetäre ... ). 
In § 118 wird die Frau als Pallake bezeichnet; s. dazu Wolff, Beiträge 195f. 

29 Dem. 59 (N eaira) 118: eXAA' ot 7t'cd8e<; 1'IXU1'"t)e; öV1'ee; XIXL eta"t)y~evo!. et<; 
1'oüe; CPP&1'eplXe; U7t'O ~1'ecp&vou XIXL ~ .&uY<X1'1)P eXV8PL ' A.&"t)VIXL~ ex80.&eLO"IX 7t'epr.
cpct.vwe; IXU1'~V eX7tOCPIX(VOUO"r. YUVIXLXIX ~XOV1'IX. (Doch ihre Kinder, die von Ste
phanos in die Phratrie eingeführt sind, und die Tochter, die einem Athener 
verheiratet wurde, zeigen deutlich, daß er sie als Ehefrau hat.) 

30 Dem. 59 (N eaira) 119: ... XIXL ot 7t'IXLOee; oux etaLV 't'IXU't'"t)<; eXAA' €~ E:1'eplXe; 
YUVIX!.XOe; IXU't'<{> eXO"1'!{j<;, ~v cp~O"e!. 7t'p61'epov y!{j~IX!. auyyev!{j IXU1'OÜ. ( ••• und die 
Kinder seien nicht von ihr, sondern von einer anderen Frau, einer Bürgerin -
einer Verwandten von ihm, die er früher, wird er sagen, geheiratet hatte.) 

Thür 7 
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im Text der Urkunde (§ 124): Ta<; E~OU(OCC; ••• ()TL EX Neoc(pocc; ELcr(V. 

Vömel hat in seinem Vorschlag: ()TL < oux; EX LTEcp&VOU E~0'(V31, 

offenbar nicht gesehen, daß das Wort E~O€VOCL hier nicht ein be
liebiges Wissen der Sklavinnen bezeichnet 32, sondern - wie noch 
zu zeigen ist, formelhaft - ganz konkret die eine, bei der Basanos 
zu stellende Frage einleitet. Die Frage, ob jene Kinder nicht von 
Stephanos stammten, wäre hingegen weder nach dem Stand der 
Parteibehauptungen erheblich, noch könnte sie von den Sklavinnen 
in dieser Fassung beantwortet werden 33. Daß Apollodoram Schluß 
der Rede ohne weiteres davon ausgeht, daß Stephanos der Vater 
der Kinder ist 34, während er bei der Schilderung von N eairas 
Hetärenleben auch die Herkunft der Kinder in Verdacht zieht, 
zeigt nur, daß dem Logographen zum Aufbau von Emotionen jedes 
Mittel recht war 35• Die durch Fragen der Textkritik etwas kompli
ziert gewordene Beweisführung wird sogleich eine Stütze darin 
finden, daß die wesentlichen Elemente des Formulars auch in 
weiteren Proklesis-Erklärungen aufscheinen. 

B. Guggenheim 36 hat in seinem Anliegen, die Echtheit der in 

31 Baiter: welche wissen, ... daß sie von Ne air a sind; V ömel : 
... daß sie nicht von Stephanos sind. In Anschluß an Thalheim ver w 

teidigt Due, Proklesis 85 ff., den überlieferten Text: welche wissen über 
die Kinder Neairas, daß sie von Stephanos sind. Nach ansprechender 
Analyse der Beweisthemen, a. 0.90, zieht Due aber nicht die richtigen 
Schlüsse. Als unbestritten sieht er (trotz § 119, s. o. A. 30) die Tatsache, 
daß N eaira die Mutter der Kinder sei; folglich müsse durch die Basanos 
die Vaterschaft, bzw. die Stellung der Kinder als "eheliche" bewiesen 
werden. In Wahrheit ist es jedoch gerade umgekehrt: daß die Kinder das 
Bürgerrecht genießen, kann Stephanos nicht bestreiten, wohl aber, daß sie 
von Neaira stammen (§ 119). Dieser Situation wird allein die Konjektur 
Baiters gerecht. 

32 Auch Guggenheim, Bedeutung 45, sieht in seiner Analyse der U r
kunde in d8u(o:.<; nichts anderes als "die Bemerkung, daß die Sklavinnen 
nach Meinung des Provozierenden über den zu befragenden Gegenstand 
Auskunft wissen". 

33 Nach der Erzählung des Sprechers (§§ 37f.) hatte Stephanos mit 
Neaira, bevor er mit ihr und angeblich auch mit ihren Kindern nach Athen 
gezogen war, in Megara zusammengelebt. Ginge es wirklich um Ste
phanos' Vaterschaft, hätten die Sklavinnen höchstens über dessen Ab
wesenheit in der kritischen Zeit befragt werden können. Nichts deutet aber 
darauf hin, daß das Thema so formuliert war. 

34 Die von Blaß (s. o. A. 4) beanstandeten Worte der Urkunde (§ 124): 
[&K L"C'ecpcXvou] e!v<xt. [Kcd] Ne<X(p<Xc;, harmonieren durchaus mit dem o:.u"t'<T> 
(Stephanos) im Text der Rede, § 121 (s. o. A. 19). 

86 S. dazu Paoli, eane 118f. 
88 Bedeutung 46ff. 
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die Reden eingelegten Urkunden zu überprüfen, übersehen, 
daß neben der eben besprochenen Proklesis Apollodors noch zwei 
weitere Erklärungen im Wortlaut überliefert sind, wenn auch nur 
im Text der Rede. Die eine dieser beiden ProkIeseis findet un
mittelbar vor Gericht statt, Aisch. 2 (Parapresb) 126f. 37 , die andere 
wird vom Sprecher selbst wörtlich verlesen, Dem. 29 (Aph. 3) 51f. 

1. Aischines wird von Demosthenes wegen Parapresbeia mit 
einer Graphe verfolgt und sucht in seiner Verteidigungsrede unter 
anderem den Vorwurf zurückzuweisen, er habe auf der zweiten 
Gesandtschaft Athens nach Makedonien sich heimlich mit Philipp 
getroffen 38. Er wendet sich dabei noch im Verlauf des Plädoyers 
mit einer Proklesis an den Ankläger. Die Worte, welche Aischines 
an Demosthenes und der Situation entsprechend auch an die 
Geschworenen und den Gerichtsschreiber richtet, lauten (§ 126): 
" 0 ~ , , ~, , i Cl. , i' t' , , Cl. , l' , 

't'~ 0 OUo€V (X1\1J'lT€C; I\€Y€~C;, 1Jx.ouen f.L€V f.LocP't'up'tlcrov't'€C; f.L€'lT wv cruv€erL-
u.' l' (~...." " " , , ~ "t"ouv, ••• f.L€v wv €s'tlC; (X1tocv't'OC 't'ov xpovov "t"(XC; VUX.'t'OCC; (XV€1tocu0f.L'tlv, 0[, 

" ~" ",...., , , ~l. 
cruv~croc(J'~V f.L0~ f.L'tl0€[.L~ocv 7tW1tO't'€ (X1t ocu't'wv vux.'t'oc OC7toy€VOfl-€v<P, f.L'tl0~ 

37 Die in Antiphons erster Tetralogie (Ant. 2d 8) ebenfalls vor Gericht 
stattfindende Proklesis kann zwar in einzelnen Punkten vergleichsweise 
herangezogen werden, doch entspricht die Erklärung als Ganzes nicht 
vollständig dem Muster einer tatsächlich abgegebenen Proklesis. Nach dem 
Konzept der Tetralogien werden auch die Proklesis und die Argumente 
daraus nur ganz grob umrissen; in der Praxis war dieses Gerippe mit 
Fleisch zu umgeben. 

38 Zu jener Gesandtschaft (346 v. ehr.) s. ausführlich Schäfer, Demo
sthenes 2, 240ff., zu dem drei Jahre später ausgetragenen Prozeß, a. O. 
382ff.; s. auch Bengtson, Geschichte 317f. Demosthenes erhebt in der 
ebenfalls erhaltenen Anklagerede seinen Vorwurf, Aischines habe sich mit 
Philipp heimlich getroffen, in wirkungsvoller rhetorischer Einkleidung, 
indem er sich selbst zum Zeugen hiefür anbietet, Dem. 19 (Parapresb) 176; 
s. dazu Meier, Process 877 A. 313; Schäfer, Demosthenes 2, 410f. Vielleicht 
hatte Demosthenes auch den in § 175 erwähnten Sklaven, der sich die Vor
fälle "gemerkt" hatte (!J.E!LVYj(J.&CX~; vgl. Dem. 29 [Aph. 3] 21, 25; s. u. A. 110 
u. 112), Aischines vor dem Prozeß zur Basanos hierüber angeboten. 
Dafür spräche weiters die Wendung, daß die Zeugen, welche die Exomosie 
hierüber leisteten, widerlegt würden, Dem. 19 (Parapresb) 176: E:7t'~OPXOüv

"t'CX~ E:~€Aey~(U ••• CPCXVEPW~ (werde ich sie klar als meineidig widerlegen; vgl. 
damit Dem. 45 [Steph. 1] 59, 61; s. u. § 10 A. 40) - eben durch Verlesen 
einer Proklesis. Unter dieser gewiß sehr hypothetischen Annahme wäre 
Aischines' Proklesis vor Gericht als Ge gen pro k I e si s ein geschickter 
Schachzug gewesen, um den schlechten Eindruck, den seine Ablehnung 
bei den Richtern hinterlassen hatte, gegen Demosthenes zu kehren. Aber 
auch ohne diese Überlegungen bestehen keine Bedenken dagegen, daß 
Aischines die §§ 126f. seiner Verteidigungsrede in der überlieferten Form 
vor Gericht gehalten hat. Lipsius, Recht 892 A. 107, verdächtigt diese 

7* 
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(.Lepo~ 'Vux"t'6<;· &YW(.L€'V 39 3e xoct "t'OU~ olxe't'oc~ xoct 7tcx.POCO~06)(.L€V 39 €lC; 

ß ' K \, 1 '\' , , .... n..' c: I '\ , (J..aocvov. OCL 't'ov (.L~V I\.oyov, EL O"UYXWPl)O"€L 't'OCU'lT 0 xcx.'t'l)YOP0C;, xoc't'OCI\UW· 
, ~l f: ~ I \ ß ...., ( c:.... "1\ ,\' 7tcx.PEO"'t'OC L o~ 0 ol) (.LOO'LO~ XOCL ocaocv ~E f.- EVOCV't'r..OV U (.LWV, i.l.V XEI\.e:Ul)'t'e: • 

'EvOeX€'t'ocL 3e 't'O AO~7tOV (.Lepoc; 't'll~ ~(.Lepocc; "t'ocü't'oc 7tp5.~oc~· 7tpOC; ~voe:xoc 

YclP cX(.Lcpope<xc; EV OLOC(.L€(.Le:'t'pl)(.L€Vll 't'1l ~(.Lep~ XpLVO(.LOC~. (§ 127) K&v 
.... '" \,....., ,\ cpwaLv (X7toxo~'t'ov (Le: 't'OU't'WVL 7tW7tO't'e: 't'wv O"UO"O"~'t'wv YEYOVEVcx.L, (.Ll) 
'n..' l' 'An.. .... ' '\'\'' , , , 'E\~' cpe:Lal)O"'\Te: (LOU, W '\Tl)VOCr.OL, (XI\.I\. (xVOCO"'t'(XV't'e:c; i.l.7tOX't'Er.VOC't'E. i.l.V 0 

e~€A€YX'&1l~ ~Euo6(.Le:voc;, ßl)(.L60"&e:ve:c;, 't'oux.u't'l)v OLXl)V ö6c;· o(.LoA6Yl)0"0v 
, ~ , ';' '\',\ 1 n.. ' , , K ',\ , 
i.l.VOPoyUVO~ e:~Vi.l.r. xocr. (.L'Yl e:1\.e:U'lTe:poc; e:vocv't'~ov 't'oU't'<.uv. (XI\.EL (.LOL 't'ou~ 

OtX€1'OCC; oe:üpo E7tL 't'o ßll(.LOC, XOCL ~v 't'6)V O"u(.L7tpeaße:<.uv &Vcx.yLyvWcrXe: (.Li.l.p't'U
pL<xV. MAPTYPIA. [IIPOKAH~I~.] 40 (§ 128) 'E7tEr.O~ 't'OLVUV ou oexe:'t'ocr. 
't'~v 7tp6XA'Yl0"~V, OUO' &v <P'YJCJ'LV EV ßocacXvo~~ cXvöpcx.7t6o<.uv ye:vecr&cx.r., ••. (41). 

Nachdem Aischines angekündigt hat, Mitgesandte als Zeugen 
dafür zu führen, daß er die gemeinsame Unterkunft nachts nie 
verlassen habe, bietet er hierüber auch Sklaven zur Basanos an. 
Die Folterung sollte der o"l)(.L6crr.oc; (Henker) vor Gericht und inner
halb der Redezeit des Angeklagten vornehmen. Weiters ermächtigt 
Aischines die Richter, ihn sofort zum Tode zu verurteilen, wenn 
die Befragung gegen ihn ausfallen sollte, andernfalls sollte aber 
Demosthenes eingestandenermaßen als Weichling und Unfreier 

Stelle, um sie mit Dem. 45 (Steph. 1) 16 in Einklang zu bringen; das ist 
jedoch nicht nötig, s. u. § 11 bei A. 130. 

39 Diese im Codex Parisinus 2998 überlieferte Form, der Franke folgt, 
verdient gegenüber dem sonst überlieferten &yotJ.ev ••• 7tapexoLootJ.€V (Martin) 
den Vorzug; vgl. 7tapaoLowtJ.L in Ant. 2d8. 

40 Das bisher unbeanstandete Lemma rrpOKAH~I~ ist zu tilgen, s. 
sogleich A. 42. 

(41) Aiseh. 2 (Parapresb) 126: Dafür, daß du nicht die Wahrheit sprichst, 
kommen meine Tischgenossen als Zeugen ... , mit welchen ich die ganze 
Zeit die Nächte verbracht habe; diese wissen, daß ich von ihnen niemals 
eine Nacht entfernt war oder einen Teil einer Nacht. Ich bin bereit, auch 
die Sklaven vorzuführen und zur Basanos zu übergeben. Und meine Rede 
stelle ich ein, wenn der Kläger dem zustimmt: der Henker wird anwesend 
sein und vor euch die Basanos vornehmen, wenn ihr es verlangt. Der rest
liche Teil des Tages steht zur Verfügung, um das durchzuführen; denn ich 
führe den Prozeß mit elf Amphoren "im abgemessenen Tag". (§ 127) Und 
wenn sie sagen, daß ich mich von diesen jemals eine Nacht entfernt habe, 
schont mich nicht, Athener, sondern steht auf und verurteilt mich zum 
Tode. Wenn du aber der Lüge überführt wirst, Demosthenes, büße folgen
dermaßen: Gestehe vor diesen (Geschworenen) zu, ein Weichling und Un
freier zu sein. 

Rufe mir die Sklaven zur Rednerbühne und verlies das Zeugnis der 
Mitgesandten. ZEUGNIS. (§ 128) Da er also die Proklesis nicht annimmt und 
es ablehnt, daß Sklaven peinlich befragt werden, ... 
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dastehen. Die Sklaven werden vorgeführt, Demosthenes nimmt 
aber - wohl wie erwartet - die Proklesis nicht an. 

Alle Editionen setzen an den Schluß des § 127 nach dem 
Lemma MAPTYPIA zu Unrecht noch ein weiteres, zwar gut 
überliefertes: IIPOKAH~I~. Das bedeutete, daß Aischines im 
Anschluß an das Zeugnis noch eine Proklesis-Urkunde zur Ver
lesung gebracht hätte. Auf eine derartige Urkunde wird aber weder im 
Text der Rede hingewiesen - der Schreiber soll nur das Zeugnis 
verlesen und anschließend die Sklaven herbeirufen - noch wäre 
das Abfassen einer Urkunde in dieser Situation sinnvoll gewesen. 
Da nämlich die Erklärung direkt vor Gericht stattfand 
und auch die Basanos sogleich an Ort und Stelle vorzunehmen 
gewesen wäre, scheint die schriftliche Übermittlung der Proklesis, 
sei es als Unterlage für das Basanos-Verfahren, sei es als Ausgangs
punkt der Argumentation im Prozeß, völlig überflüssig. Die 
genauere Betrachtung der im Verlauf der Rede gefallenen Worte 
wird zeigen, daß darin bereits alles Wesentliche gesagt ist. Das 
Lemma IIPOKAH~I~ ist deshalb zu tilgen. Es dürfte nach
träglich, rein mechanisch aus den resümierenden Worten zu Beginn 
des § 128: ou öexe:'t'(x~ 't'~v 7tp6X.AYJ(j~V, eingefügt worden sein 42. Diese 
Worte sind aber nicht notwendigerweise auf eine Urkunde, sondern 
- viel wahrscheinlicher - auf die eben im Text der Rede selbst 
abgegebene Erklärung zu beziehen. 

Vergleicht man Aischines' Worte (§§ 126f.) mit dem Text der 
in Dem. 59 (Neaira) 124 überlieferten Urkunde, so findet sich deren 
wesentlicher Inhalt entweder ausdrücklich ausgesprochen oder 
unmittelbar aus der Situation ersichtlich, zur Gänze wieder. Alle 
beteiligten Personen, der Erklärende (Aischines), der Adressat 
(Demosthenes) und die zu befragenden Sklaven sind bei der vor 
den Richtern abgegebenen Erklärung persönlich anwesend, so daß 
die Erwähnung der Namen sich erübrigt; ebensowenig ist der 
Hinweis auf den gegenwärtigen Prozeß vonnöten. Als formale 
Einlei tung der Proklesis ist, wie Parallelstellen zeigen 43, das 
subjektiv und hortativ stilisierte 7t(XP(xÖ~O&fLe:V e:tc; ß&O'(Xvov anzu
sehen. Daraus, daß die Sklaven unmittelbar nach der Ankündigung 
der Zeugen mit dem bestimmten Artikel und mit "auch" angeführt 

42 Ebenso mechanisch und in die Augen springend ist in Dem. 19 (Para· 
presb) 213 das Lemma MAPTTPE~ falsch eingefügt (Blaß); zur Frage der 
Echtheit von Lemmata s. Drerup, Urkunden 243ff.; Schucht, Echtheit 143ff. 

43 Vgl. Ant. 2d8: 7t~p~8t8(Uf.t~ (s. o. A. 39), und Dem. 29 (Aph. 3) 51: 
1C'~p~8wO'(U (s. o. § 7 A. 19f.). 
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sind, folgt, daß Aischines seine Diener anbietet, die ihn auf jener 
Gesandtschaft begleitet hatten. Ihre Tauglichkeit als Auskunfts
personen ergibt sich also aus dem Zusammenhang. Auch das 
Thema der Basanos muß Aischines nicht mehr wiederholen; es 
entspricht nämlich genau dem des Zeugnisses. Dieses ist, entspre
chend dem €LOUL(x~ in Dem. 59 (Neaira) 124, mit OL cruvLcroccnv ein
geleitet. Wie dort sind auch hier die Folgen, die von den Aussagen 
abhängen sollen, formuliert als eine in Konditionalsätze gekleidete 
Alternative, die sich unmittelbar aus den beiden möglichen Ant
worten auf die einzige Entscheidungsfrage ergibt: Hatte Aischines 
sich jemals nachts von den Mitgesandten entfernt? Daß die Sklaven 
wirklich nur die in der Proklesis vorformulierte Frage zu beant
worten haben, zeigt eine Kleinigkeit besonders deutlich. Das 
Thema lautet (§ 126): ... OL cruvLcrOCO'LV (Lo~ (L1)O€(LLOCV 7tW7to'"t'€ &.7t' 

(Xu'"t'wv vux'"t'oc &7toyevo(Lev~ .•. , die Antwort kann, entsprechend dem 
eL oe (L~ olLoAoyoiev in Dem. 29 (Neaira) 124, ausfallen (§ 127): xocv 

.... '" \, .... I , 
q>(Ucr~v OC7toxo~'"t'ov lLe 't'OU'"t'WVL 1t (U 1t 0 '"t' e 't'(UV crU(J'cr~'"t'(uv yeyovevocL •.. , 

ohne daß von den Sklaven die Angabe irgendwelcher Details 
erwartet würde. Hierauf wird bei der Untersuchung des Basanos
Verfahrens noch zurückzukommen sein. Daß Aischines im ersten 
Konditionalsatz (xocv q>wcnv .•• lL~ q>zLO'1)O'&e (LOU, & 'A&YJvocio~) sich 
an die Richter, im zweiten (E~V 8' E~eAzyx&n~ ~euo6(Levo~, ~1)(L6cr&eve~, 
••. olLoA6yYJO'OV) an den Gegner wendet, ist sachlich unerheblich. 
Statt der effektvollen Worte an das Gericht hätte er auch schon im 
ersten Satzteil eine Wendung mit o(LoAoyeiv 44 gebrauchen können. 

Zusammenfassend ergibt sich aus dieser Stelle, daß Aischines 
seine Proklesis schon in der Rede frei vorträgt und keine vorberei
tete Urkunde verlesen läßt. Trotz der rhetorischen Verflechtung 
seiner - von vornherein auf die Ablehnung hinzielenden 45 - Auffor
derung mit dem Text des Plädoyers hält er an den bereits in Dem. 59 
(Neaira) 124 beobachteten Elementen der Proklesis zur Basanos fest. 

2. Dem. 29 (Aph. 3) 51f. enthält den Text einer weiteren 
Proklesis-Urkunde, die aber eigenartigerweise der Sprecher in 
seiner Rede selbst verliest 46. Vom Schreiber wird nur das ent-

44 Vgl. Ant. 2d8: O~OAOY& CPO'JtuC; t!'JCXL (gestehe ich zu, Mörder zu sein), 
und Aristoph. Batr. 617 (s. u. § 11 A. 43). 

45 V gl. o. A. 38. 
46 Dem. 29 (Aph. 3) 50: &AAcX ßOUAO~CXL rep6XA1)O'L'J ö~r'J &'JCXYV&'JCXL' yvw

atO'.&e: ycXP t~ cxu't'~C; &xouO'Cx'J't'e:C; • •• (Doch ich will euch eine Proklesis vor
lesen; wenn ihI sie gehört habt, werdet ihr daraus erfahren, ... ); ein Lemma 
IIPOKAH~IE ist im folgenden richtigerweise nicht überliefert. 
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sprechende Zeugnis vorgelesen (§ 53). Die Dinge liegen hier etwas 
komplizierter, da die Proklesis auf ein zweistufiges Verfahren 
gerichtet war: zuerst sollte jede der beiden Parteien (Demosthenes 
bzw. der verklagte Zeuge Phanos [§ 54] auf der einen und Aphobos 
auf der anderen Seite) einen Eid leisten; erst dann sollte eine Basa
nos stattfinden. Dennoch werden die bisher gefundenen Elemente 
der Proklesis zur Basanos auch hier wieder festzustellen oder 
wenigstens zu erschließen sein. 

Die Erklärung erfolgte innerhalb des Geplänkels von Frage 
und Antwort während der Anakrisis der Zeugnisklage, welche 
Aphobos gegen Phanos betrieb 47. Phanos hatte im Vormundschafts
prozeß für Demosthenes als Zeuge ausgesagt. In dem berichteten 
Abschnitt der Anakrisis (des Zeugnisprozesses ) war es um die 
Höhe des Schadens gegangen, den das angegriffene Zeugnis dem 
im Vorprozeß unterlegenen Aphobos zugefügt hatte. Die Schadens
höhe richtete sich nach dem Betrag, über welchen Aphobos den 
Leiter der demosthenischen Schwertfabrik, Milyas, im Vorprozeß 
zur Basanos herausverlangt hatte 48. Demosthenes, der Synegoros 
des verklagten Zeugen, hatte dabei folgende Frage an Aphobos 
gestellt (§ 51): ~p6[J.'fJv oct)"t'ov 1t6cr' EtY) 't'cX XP~[J.oc't'oc 't'o 7tA'l)&O~ xoc&' & 
't'ov M~AUOCV w~ E~ö6't" E~-n't''fJcrEV (49). Aphobos hatte behauptet, Milyas 
über die ganze Streitsumme des Vorprozesses (zehn Talente, § 60) 
herausverlangt zu haben; nach Demosthenes' Meinung war es aber 
damals nur um einen Teilbetrag von dreißig Minen gegangen (§ 50): 

, , Mi' tl ...., " , , ~ .... ,~ 1. .... 
xoc~ "t'OV ~I\UOCV o't'~ VUV [J.EV 7tEP~ 7tav"t'wv CP'fJcr~v E~cx.~'t'Er..V, 1'0 O~ 7tpw"t'ov 
U7t€P "t'P~&XOV"t'<x [J.6vov [J.vWv E~irr:E~ (50). Bei diesem Stand der Partei
behauptungen hatte Demosthenes folgende Proklesis an Aphobos 
gerichtet (§ 51): "llEpt fl€V 1'o~vuv" ecpY)v e:yw ,,"t'ou1'ou 1tOCP<XöwO'w O'o~ TOV 

47 S. dazu schon o. § 8 A. 39 und u. § 15 bei A. 36. 
48 Demosthenes hatte jene Proklesis des Aphobos mit der Begründung 

abgelehnt, Milyas sei frei. Um Aphobos' Argumenten aus der Ablehnung 
vorzubauen, hatte Demosthenes im Vormundschaftsprozeß sich von dem 
nun verklagten Zeugen, Phanos, bestätigen lassen, Aphobos selbst habe die 
Freiheit des Milyas zugegeben, Dem. 29 (Aph. 3) 31 zu 27 (Aph. 1) 22. 
Dieses nun angegriffene Zeugnis, behauptet Aphobos jetzt (§§ 29, 40), habe 
seine Beweisführung im Vorprozeß aus den Angeln gehoben und zu seiner 
Verurteilung geführt. S. die gen aue re Analyse dieser Rede Thür, Status 
161 f. u. 172ff.; Bedenken dagegen äußert Behrend, Dike 146 A. 48. 

(49) Dem. 29 (Aph. 3) 51: ... fragte ich ihn, wie hoch der Geldbetrag 
sei, über welchen er Milyas als Wissenden herausverlangt hatte. 

(50) Dem. 29 (Aph. 3) 50: .. . und daß er Milyas, von dem er sagt, 
ihn über das Ganze heraus verlangt zu haben, ursprünglich nur über 30 Minen 
heraus verlangt hat. 
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~XO'J'rOC 't'&'J't'LYPOC<pOC 6l'J O"u (.LE 1tPOUXOCA€O"W. (§ 52) llpoo(.L60'oc'J't'oc; ~€ (.Lou 
, "0.. c c '\ , ''\ , 0.. ,. , 'A , , 

'rO'J cx'J'lTPW7to'J WC; w(.LOl\oyYJO"OCC; EI\EU'tTEPOV Et. VOCL XOCL XOC't'CX uYJ(.LWVOC; E(.LOCP-
, .,\" , " \...,. 0.. "" 1'UPYJO'<XC;;, CX'J CX7t0(.L0O''(lC; 'rCXVOCV't'LOC 't'ou't'wv xOC'rCX 1'YJC; 'tTuYOC't'pOC;;, <XcpL1l(.Lt, aOL 

1ta'J'&' U1te:p w'J (Xv €~<Xt,'t'"fJ0'<XC; <pocv~C; 't'o 7tpw'rov ß<XO'OC'JL~O(.LEVOU 'rou 7t<xt,ö6c;, 
\' '0..' , 'J!.'\ 7,. '\ 0..' ~ , XOCL "t"OO'OU'r<p O"OL YE'J€O"'tTW 't'O "t"L(.LYJ(.L ~1\<X't''t'OV CUV WCPI\EC;;, XCX'tT U 't'OV 

MLAUOC'J €~~'t'YJO"OCC;, tvoc (.LYJ~ev ~1l[1.LW'&~C; 7t'CXPcl 't'OUC;; [1.cXp't'UP<XC;." (§ 53) 
Tocu"t" , €(.Lou 7tPOXOCA€O"OC(.LE'JOU 7tOAAW'J 7tocp6v't'wv, OUX ClV ~CPYJ 7tOL~aOCL (51). 

Im ersten Satz bietet Demosthenes seinen Sklaven, welcher 
die Abschrift jener Proklesis des Aphobos verwahrt 52, diesem zur 
Basanos an. Anschließend formuliert er das Thema eines Eides, 
auf welches jedoch in diesem Zusammenhang nicht näher einzu
gehen ist 53. Leistet Aphobos, nachdem zuerst Demosthenes geschwo
ren hat, diesen Eid, erläßt ihm Demosthenes denjenigen Betrag der 
Urteilssumme, über welchen Aphobos Milyas hatte befragen wollen. 
Die Höhe des Betrages soll durch die Basanos festgestellt werden. 

Der von Demosthenes selbst verlesene Text erweckt den Ver
dacht, daß die Urkunde unvollständig wiedergegeben ist. Kein 
Anstoß ist dabei an der subjektiven Stilisierung zu nehmen, 
weil die Personen, zwischen welchen die Proklesis stattgefunden hatte, 
sicher in dem sogleich folgenden Zeugnis genannt wurden. Eine derart 
komplizierte Urkunde durchgehend in objektiver Stilisierung abzu
fassen, wäre höchst unpraktisch gewesen. Auffälligerweise fehlt 
aber das Thema der Basanos, welches in den beiden zuvor be
handelten Stellen unmittelbar nach der auch hier vorhandenen 
Charakterisierung der Auskunftsperson in einem €~ÖEVocL-Satz 

ausgedrückt ist. In Anlehnung an jene Stellen wäre also nach 
Demosthenes' eigenen Angaben (§ 50) zu erwarten, daß der erste 
Satz der Urkunde nach 7tPOUXOCAEO'CU noch fortführe: xoct 'rov €~ö6't'oc 

(51) Dem. 29 (Aph. 3) 51: "Darüber", sprach ich, "bin ich bereit, dir 
den (Sklaven) zu übergeben, der die Abschrift der Proklesis hat, die du an 
mich gerichtet hast. (§ 52) Ich schwöre als erster, daß du zugestimmt und 
gegen Demon bezeugt hast, dieser Mann (Milyas) sei frei; wenn du das Gegen
teil dessen beschwörst auf deine Tochter, entlaste ich dich bezüglich der gan
zen Summe, über die du dich, wenn der Sklave peinlich befragt wird, ihn 
(Milyas) ursprünglich herausverlangt zu haben erweist; und um das, worüber 
du Milyas herausverlangt hast, soll dir die Urteilssumme verringert werden, 
damit du durch die Zeugen keinen Nachteil erleidest." (§ 53) Als ich diese 
Proklesis vor vielen erließ, weigerte er sich, das zu tun. 

52 Es handelt sich wohl um den schon in den §§ 11, 18 u. 21 erwähnten 
schreib kundigen Sklaven, der Demosthenes zu den vorprozessualen Ver
handlungen begleitet hatte. 

53 S. dazu die o. A. 48 angeführte Literatur. 
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" \ M "'). , , "" t, , I ...., ~ , 54 U 
O't'L 't'OV ~I\UOCV 't'O 7tpl.t.)"C'O'J U7t€P 't'P~OCX.OV't'OC [.LOVOV [.LV<OV €~'fi't'€~C;. n-

vollständig könnten auch die Folgen des von Demosthenes vor
geschlagenen außergerichtlichen Verfahrens wiedergegeben sein. 
Diese liegen auf zwei Ebenen: leistet Aphobos den Eid (&'.1 &7t

Ofl60"'fic;), kommt es zur Basanos. Was aber geschehen soll, wenn Apho
bos zwar die Proklesis annimmt, sich aber dann zu schwören weigert, 
teilt Demosthenes nicht mit. Zu erwarten wäre deshalb nach [.LcXp't'upocC; 

am Schluß der Urkunde ein mit EcXV fl~ &7tof1.6()'fiC; eingeleiteter Satz, in 
welchem vielleicht die Zeugen von der Zeugnisklage entlastet würden. 

Auf der zweiten Ebene liegen die Folgen des nach Aphobos' 
Eid durchzuführenden Basanos-Verfahrens. Sie sind nur sehr vage 

d .. kt '" , <l' t , 7 ." ,~, ....,-ausge ruc : OCCf>~YJf1.~ ()O~ 7tcxvV' U7t€P <0'.1 OC'J €~OC~"t'YJ()OCC; Cf>OCV'fiC; 't'o 7tp<O't'ov. 

Diese Worte könnten, weil im ersten Satz das genaue Thema der 
Proklesis nicht genannt ist, zu dem Schluß verleiten, der Sklave 
hätte auf Befragen von sich aus irgendeine Summe nennen sollen. 
Das ist jedoch unwahrscheinlich. Denn Demosthenes wird, nach
dem die kontradiktorischen Partei behauptungen in der Anakrisis 
sich herauskristallisiert hatten, als Erklärender (ebenso wie Apol
lodor in Dem. 59 [Neaira] 124) das Thema der Befragung genau 
nach dem von ihm vertretenen Standpunkt formuliert haben: 
Milyas wurde zur Auskunft über dreißig Minen herausverlangt. 
Stimmte der Sklave dieser Behauptung nicht zu, hatte er dadurch 
eben die Gegenbehauptung bestätigt. Die oben zitierten Worte, 
u7tep (J)v E~OC~'t'~()OCC; Cf> oc V ~ c;, fassen diese beiden alternativen Folgen 
der Basanos verkürzend zusammen 55. 

Die Eigenarten dieser Urkunde - Demosthenes nimmt ihren 
Text in die Rede auf, anstatt ihn vom Schreiber verlesen zu lassen, 
und ihre vermutete Unvollständigkeit - fallen nicht nur durch 
Vergleich mit den beiden zuvor betrachteten Stellen auf, sondern 
finden auch in der Anlage der Rede selbst ihre Begründung und 
Bestätigung. Eine vom Schreiber verlesene und durch Zeugen 
bekräftigte Urkunde ist vor Fälschung weitgehend sicher. Wenn 

54 ( ••• und der weiß, daß du Milyas ursprünglich nur über 30 Minen 
herausverlangtest ); vgl. § 50: XIXL TOV MLAUIXV ••• TO Se 1t'p&TOV u1t'ep TpL&XOVTIX 

(1.6vov (1.v&v E~~TeL (s. o. A. 50). Zur weiteren Begründung der Vermutung, 
der Wortlaut der Proklesis sei vom Sprecher unvollständig wiedergegeben, 
s. sogleich im Text. 

55 Ebenso wie der Satz, Dem. 59 (Neaira) 121: XlXt EtXV <pIXLV1)TIXL EX 'ti)~ 

ßlXcr&VOU Y~(1.IXc; ~T€<PIXVOC; OUTOcrt &.crT~v yuvlXrxlX ••• (s. o. A. 19; vgl. auch 
§ 124), nicht das Thema der Basanos enthält, sind in Dem. 29 (Aph. 3) 52 
im Abschnitt über die Folgen mit <pIXV-nC; bereits beide auf die Befragung 
möglichen Antworten enthalten. 
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aber der Sprecher die Urkunde selbst vorliest und die Zeugen nur 
den Akt und (kurzgefaßt) den Inhalt der Erklärung bestätigen, 
hat er in gewissen Grenzen die Möglichkeit, ihren ursprünglichen 
Text zu verändern. Ein derartiges Interesse ist Demosthenes im 
vorliegenden Fall mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nachzuweisen. 

Aphobos mußte, um mit seiner Zeugnisklage durchzudringen, 
beweisen, daß er durch das Zeugnis im Vorprozeß einen Nachteil 
erlitten hatte 56 • Er behauptet, den Vorprozeß nur auf Grund jenes 
Zeugnisses verloren zu haben und zu Unrecht zu zehn Talenten 
verurteilt worden zu sein (§§ 29, 41, 60). Demosthenes' Gegen
argumente am Schluß der Verteidigungsrede zielen in zwei Rich
tungen: Um das Nächstliegende, den Freispruch des Zeugen, zu 
erreichen, bestreitet er, daß durch das Zeugnis überhaupt ein 
Schaden eingetreten ist. Für den Fall, daß in der ersten Abstim
mung aber dennoch die Schuld des Zeugen bejaht würde, sucht 
Demosthenes wenigstens das Timema möglichst gering zu halten. 
Der Beklagte wird der erwarteten Schätzung des Klägers von 
zehn Talenten seine eigene von nur dreißig Minen entgegen
stellen 57. Diese dreißig Minen erwähnt Demosthenes aber am Schluß 
der Rede nur einmal und fügt, um nicht indirekt ein Anerkenntnis 
in der Schuldfrage abzugeben, sogleich hinzu (§ 50): ... xoct npo
(jE,on ~1)~LOÜ't"OCL xoc't"<X ~v [Locp't"upEocv ou~ev (58). Aus diesem Grund 
unterschlägt er auch beim Verlesen der Proklesis-Urkunde (§ 51) 
die ursprünglich als Thema der Basanos genannten dreißig Minen, 
um welche es ihm in dem vorgeschlagenen außergerichtlichen Ver
fahren gegangen war, und bricht den Text der Urkunde an der 
markanten Stelle ab (§ 52): LVOC ~1)~ev ~1)[LL6)&~e; 7tOCpa 't"oue; ~&p't"upoce;; 

hierauf kommt er auch am Schluß der Rede wieder zurück (§ 57): 
oö8ev ~1)l-LLOU[LEVOe; (59). Aus der so zurechtgestutzten Urkunde sollen 
die Richter nur den einen Schluß ziehen: Das Zeugnis hat Aphobos 
überhaupt nicht geschadet. Verfängt dieser Trick nicht und 
wird Phanos dennoch schuldig gesprochen, so hat der Beklagte 
vor der zweiten Abstimmung über das Timema Gelegenheit, die 
Urkunde nochmals zu verwenden, diesmal aber mit dem Haupt-

56 S. dazu o. A. 48. 
67 Zur zweimaligen Abstimmung in schätzbaren Prozessen s. Harrison, 

Procedure 164 f. 
(68) Dem. 29 (Aph. 3) 50: ... und er zudem durch das Zeugnis keinen 

Nachteil erleidet. 
(69) Dem. 2S (Aph. 3) 52: s. o. A. 51; § 57: ... hat er keinen Nach

teil erlitten. 
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gewicht auf dem Thema der Basanos, jenen zuvor ausgeklammerten 
d re i ß i g Mi n e n 60. Bei gena uerer Betrachtung der prozessualen 
Lage hat sich also ein guter Grund dafür gefunden, daß ein mit 
e~öE:vcx.~ formuliertes Thema der Basanos in dieser Proklesis-Urkunde 
gerade nicht aufscheint 61 • Dem. 29 (Aph. 3) 51 f. steht deshalb mit 
den beiden bisher behandelten Stellen durchaus im Einklang. 

11. Die einzelnen Elemente 

Die drei eben betrachteten Texte weisen, wenn man die Er
gebnisse zwischendurch zusammenfaßt, trotz ihrer Verschiedenheit 
im einzelnen vier Elemente auf, die auf die Verwendung eines festen 
Formulars hindeuten: Die Erklärung wird entweder mit dem 
Wort 7tpOx.IXAe~Q'&cx.~ oder 7tcxpcxö~ö6vlX~ eingelei tet. Als zweiter Punkt 
folgen die Benennung oder genaue Bezeichnung der zu befragenden 
Sklaven und deren Charakterisierung als taugliche A uskunfts
personen. An dritter Stelle, und unmittelbar auf die Auskunfts
person bezogen, steht ein von einem "Wissen", (Q'uv)e:~ÖE:VOC~, ab
hängiger Aussagesatz, der das Thema der Befragung enthält; 
dieses ist als schlichte Behauptung des Erklärenden formuliert, 
welche die Befragten nur zu bejahen oder zu verneinen haben. 
Schließlich werden noch in alternativer Form die Folgen genannt, 
welche die beiden möglichen Antworten nach sich ziehen sollen. 

Da in allen übrigen Stellen lediglich Bruchstücke einer Pro
klesis erwähnt sind, kann im folgenden nur versucht werden, die 
Belege für die einzelnen Elemente zusammenzutragen. Äußerun
gen zu den Eingangsworten werden sich dabei voraussichtlich 
höchst selten finden lassen. Hingegen sind Texte mit (Q'uv )e:~ÖEVCX~ 
so häufig, daß sie die bisher gemachten Beobachtungen, besonders 
die Ergänzung des Themas in Dem. 29 (Aph. 3) 51, auf eine feste 
Grundlage stellen. Seltener sind wieder die Folgen der Basanos 
erwähnt; jedoch belegen alle nur etwas ausführlicheren Texte die 
alternative Form der möglichen Antworten. Die einzelnen Elemente 
der Proklesis sollen nun in der oben angeführten Reihenfolge näher 
besprochen werden. 

60 Daß Demosthenes die Urkunde im Plädoyer unvollständig vorge
lesen hat (§ 51 ff.), fiele im nachhinein nicht mehr auf, weil er die 30 Minen 
immerhin einmal kurz erwähnt hat (§ 50). 

61 Die Worte (§ 51): xcx,s.' & -rov Mr.AUcx.V WC; et86-r' E~~1'"f)aev, (s. o. A. 51), 
zeigen, daß Demosthenes auch in diesem Abschnitt der Rede das Formular 
der Proklesis sehr wohl geläufig war; das "Wissen" des Milyas bezieht sich 
auf das ihm bei der Basanos vorzulegende Thema (s. u. A. 106). 
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A. Es ist nicht zu erwarten, daß in einer Rede die für den 
Sprecher zumeist belanglosen Eingangsworte der Proklesis eigens 
erwähnt sind, wenn nicht der gesamte Text der Erklärung vor
gelegt wird. Dem entspricht auch der Befund der Quellen. Aus der 
Verwendung der Termini 7tPOUXOCAoufL'Y)V oder 7tOCpe:ö(öouv, welche den 
Vorgang einer Proklesis beschreiben, ist jedenfalls noch nicht auf 
den tatsächlichen Gebrauch eben dieser Worte in der Erklärung zu 
schließen. Nur eine Stelle bildet hier eine Ausnahme, der in Dem. 37 

(Pant) 42 wörtlich, wenn auch stark verkürzt wiedergegebene Ab
lauf einer Proklesis: 7tPOXOCAoüfLOC( (je: 1"OCU-rL· öexofLoct 62. Der Vergleich 
mit Dem. 59 (Neaira) 124 zeigt, daß mit 7tPOXOCAoüfLOCt der Beginn 
der schriftlichen Proklesis wiedergegeben ist. Ob die dem Gegner 
vorgelesene Urkunde wirklich subjektiv stilisiert war oder ob das 
bereits Folge der verkürzenden Schilderung ist, läßt sich jedoch 
nicht beurteilen; in den erhaltenen Urkunden ist sowohl die sub
jektive als auch die objektive Stilisierung anzutreffen 63. Das Wort 
1"OCU"t"L wird hingegen im Text der Urkunde sicher nicht vorgekom
men sein; es verweist vielmehr ganz global auf den vom Sprecher 
schon vorher (auszugsweise) berichteten Inhalt der Proklesis. 

B. Daß die zu befragenden Sklaven in den Text einer Pro
klesis zur Basanos aufgenommen wurden, bedarf keines Beweises. 
Die Erklärenden bedienten sich zu deren Identifizierung ver
schiedener Methoden. Entweder wurden die Personen namentlich 64 

oder nach individuellen 65 oder generellen 66 Merkmalen bezeichnet. 

82 In Dem. 37 (Pant) belegt durch § 40: &VClYLYVWO'XE:L ~OL 7tPOXA"I)O'LV 

ll(X.xpckv (s. o. § 8 A. 74). Guggenheim, Bedeutung 51, verkennt die verkürzende 
Tendenz in § 42 und meint, die oben zitierten Worte seien im Anschluß an die 
Verlesung der Urkunde gesprochen worden. Parallelen hiezu führt er nicht an. 

63 Vgl. Dem. 59 (Neaira) 124 und 29 (Aph. 3) 21 f. 
64 Werden die Namen der zu befragenden Sklaven in einer Rede genannt, 

ist anzunehmen, daß sie - wie Thratta, Kokkaline, Xennis und 
Drosis in Dem. 59 (Neaira) 124 - auch in der Proklesis schon aufgeschienen 
sind. Es sind das: Kittos, Isokr. 17 (Trap) 11; Kerdon und Manes, Dem. 53 
(Nikostr) 19f.; Milyas, Dem. 29 (Aph. 3) 35; Aischrion, Dem. 49 (Timoth) 
55 (daß über den Status der beiden zuletzt Genannten Uneinigkeit bestand, 
ist für die ~'ormulierung der Proklesis unerheblich), und Antigenes, Dem. 37 
(Pant) 25, 44. Namensnennung in der Proklesis belegen auch Ant. 6 (Choreut) 
23 (s. u. A. 68) und Dem. 54 (Kon) 27 (s. o. § 8 A. 70). 

66 S. die Urkunden in Dem. 29 (Aph. 3) 51 (vgl. auch §§ 11, 17, 21) 
und Dem. 45 (Steph. 1) 61; es handelt sich um einen bestimmten Begleiter 
bzw. Schreiber (s. u. A. 70 f.). 

66 S. z. B. Dem. 29 (Aph. 3) 38; 37 (Pant) 27, beliebige Arbeiter eines 
bestimmten Betriebes. 
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Aus den angeführten Merkmalen ergibt sich in der Regel, daß die 
Bezeichneten als Auskunftspersonen tauglich waren. Auch wenn 
die Sklaven in der Proklesis namentlich genannt waren, ist manch
mal noch festzustellen, daß eine derartige Charakterisierung bei
gefügt war. Die nun folgenden Stellen zeigen zwei Typen der 
Charakterisierung. 

1. Der wegen unvorsätzlicher Tötung eines Chorknaben ange
klagte Chorege 67 schildert eine Proklesis, die er an den Ankläger 
gerichtet hatte, als ihn dieser erstmals öffentlich beschuldigt hatte, 
Ant. 6 (Choreut) 21ff. Er weist im Prozeß darauf hin, daß 
der Tat, die ihm nun vorgeworfen wird, zahlreiche Personen bei
gewohnt hatten (§ 22). Diese hatte er in seiner Proklesis nament
lich als Tatzeugen angeführt und den Gegner aufgefordert, sie 

b f (§ 23) , ,")., , , , " ">. zu e ragen : x.oc~ TI'POUXOCI\OUfl/fJV ocu't'ov ..• xoc~ ~EVOC~ EXEI\EUOV ••• 
" , I >. I , ..... "fl (68) 69 
€TI'~ "t"OU~ 7tOCPOCY€VOfkEVOUC;, I\EYWV ocu't'<p ovofkoc't'~ EXOCG''t'OV • • . • 

Ebenso wird in Dem. 29 (Aph. 3) die An wesenhei t der 
Sklaven bei den Vorgängen, über welche sie zu befragen waren, 
in einer Weise betont, daß der Wortlaut der Proklesis noch durch
scheint. Außer in dem schon oben erwähnten § 51 sollte noch 
dreimal ein Schreiber eines Protokolls über die Richtigkeit der 
hierin aufgenommenen Tatsache peinlich befragt werden (§ 11): 
TI'OCPOCÖoüvoc~ TI'oc(;ö' ~&EAOV (X,u't'C}> 'YP&fkfkOC't" ETI'~G''t'&fkEVOV ßOCO'OCVt~E~V, o~ 

TI'OCP~V IJ&' WfkOA6YE~ "t"ocü'&' oi3'"C'o~ ... Etwas kürzer drückt Demosthe
nes sich in den beiden anderen Stellen aus (§ 17): E~~'"C'YJ(jEv rlv (.L€ 

'"C'ov TI'oc(;ö(x' '"C'ov YP&cpov'"C'oc 't'a~ fkOCP't'Uptocc; • • • und (§ 21): &AAa (.L~v xoct 
7tEpt 't'ou'"C'wv ~&EAOV TI'OCPOCOoüvoc~ '"C'ov TI'oc(;öoc 't'ov yp&cpov'"C'oc "t"~v (.LocP'"C'u
pLcr.V (70). Ähnlich ist eine Proklesis Apollodors abgefaßt, mit welcher 
er einen Sklaven über den angeblich während einer amtlichen 
Diaita verübten Diebstahl einer Zeugnisurkunde zur Basanos ver
langte. Es handelte sich um den Begleiter des Stephanos, eines 
Zeugen der damaligen Gegenpartei, Dem. 45 (Steph. 1) 61: ... IJ"C'e 

67 S. zu dieser Rede schon o. § 3 bei A. 25/32. 
(68) Ant. 6 (Choreut) 23: ... und ich richtete eine Proklesis an ihn ... 

und forderte ihn auf, zu den (damals) Anwesenden zu gehen, indem ich 
ihm jeden mit Namen nannte ... 

69 Vgl. auch die "Anwesenden" (Freie und eine Sklavin) in Dem. 47 
(Euerg) 8. 

(70) Dem. 29 (Aph. 3) 11: Ich war bereit, ihm den schreibkundigen 
Sklaven zur Basanos zu übergeben, welcher anwesend war, als er zu
stimmte ... ; § 17: ... hätte er von mir den Sklaven herausverlangt, der 
das Zeugnis geschrie ben hatte, ... ; § 21: Doch auch darüber war ich 
bereit, den Sklaven zu übergeben, der das Zeugnis geschrie ben hatte. 
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, A7tOM68CUpot; 7tpoux~Ae:i"t'o ~'t'ecp~vov 7tocp~8ouv~~ 'TOV 7t~io~ 'TOV &x6-
AOU&OV e:t<; ß&(j~VOV (11). 

2. Um die Anwesenheit der Sklaven bei einem Verbrechen ging 
es in dem Asebieprozeß wegen Ausrodung eines kultischen Öl
baumstrunkes (Lys. 7, 7te:pl "t'oü (j1Jxou). Der Ankläger hatte offen
bar behauptet, gewisse Sklaven seien an der Tat beteiligt gewesen 
(§ 43): x~t EflOÜ &7t~v't'~t; Exo~o6v't'o<; 't'OUt; -&e:p&7tov't'~t;, OUt; CP1Jcr~ 7tOCPOC
ye:VE(j~~~ •.• (72). In seiner Proklesis hatte der Angeklagte, der die 
Tat abstreitet, konsequenterweise aber nicht auf 7tocpe:ivoc~, sondern 
nur auf die mögliche Anwesenheit abgestellt und alle diejenigen 
Sklaven angeboten, welche seit dem Erwerb jenes Grundstückes 
ihm gehörten (§ 34): .. ". AEYCUV ö't'~ flO~ 7t&V'Te:t; e't'~ e:tcrLV OL &e:p&:-

t\' , ,~ \ 'l. fJ. ' , , fl I , 7tOV't'e:t; OUt; e:xe:X'T'Y)fl'Y)v e:7te:~o~ 7tOCpe:l\oc tJ0v 't'o xwp~ov, xoc~ e:'t'o~tL0t; e:~tL~, 

e:t "t'~voc ßOUAO~'t'O 7t~pocoouvoc~ ß~(jOCVL~e:~V (73). 
Der Hinweis auf die Eigentumsverhältnisse an den zu 

befragenden Sklaven - neben der "Anwesenheit" die zweite Art 
der Charakterisierung - ist auch sonst noch zweimal belegt. Der 
Vergleich mit Dem. 59 (Neaira) 124 (&<; •.. EX~(jOC'TO) legt nahe, 
daß auch diese Stellen den Text der Proklesis wiedergeben; wie 
im Prozeß gegen Neaira geht es um Ereignisse innerhalb der 
Familie. Die Stellen lauten, Isai. 8 (Kir) 9: &v&yx'Y) 't'~v EtL~V tL"t)'TEpOC, 

" C1 I T K' ," I ...., ~ , " I e:L't'e: 'iTuyoc't''Y)P '1Jv ~pwvo<; e:L'Te: tL"Yl ... 1tOCV'TOC 't'OCU'TOC e:~oe:v~~ 'TOU<; o~xe:'t'occ; 

x(Xl 'TeX<; -&e:POC7tOCLVOC<; &<; Exe:ivo<; Exex"nrco (74). In Dem. 30 (Onet. 1) war 
das (juvo~xe:iv des Onetor mit der Schwester des Aphobos umstrit
ten. Darüber konnte ein Sklave Auskunft geben, der vormals 
Aphobos gehört hatte (§ 27): OV eAocßov XOC'T~ T1)v U7te:P1JtLe:PLOCV EX 't'WV 
, Aq>6ßou (75) 76. 

Neben diesen Stellen, die - entweder aus den Worten des 
Sprechers oder durch Vergleich - den Text der Proklesis noch 
erkennen lassen, unterstreichen die Sprecher manchmal auch ohne 

(71) Dem. 45 (Steph. 1) 61: ... als Apollodor eine Proklesis an Stepha~ 
nos richtete, den Sklaven, den Begleiter, zur Basanos zu übergeben ... 

(72) Lys. 7 (Sek) 43: ... obwohl ich bereit war, alle jene Sklaven her
auszugeben, die er als an wesend bezeichnete ... 

(73) Lys. 7 (Sek) 34: ... und ich sagte, ich hätte noch alle Sklaven, 
die mir geh Ö r t e n, als ich das Grundstück übernahm, und ich sei bereit, 
wenn er einen wolle, (diesen) zur Basanos zu übergeben. 

(74) Isai. 8 (Kir) 9: Ob meine Mutter Kirons Tochter war oder nicht ... , 
all das müßten die Sklaven und Sklavinnen, die jenem gehört hatten, wissen. 

(75) Dem. 30 (Onet. 1) 27: Diesen hatte ich aus Apho bos' Vermögen 
gepfändet nach (dessen) Verzug. 

76 S. dazu Kertsch, Kommentar 74 u. A. 405. 
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Bezugnahme auf den Wortlaut der Proklesis die Tauglichkeit der 
Auskunftsperson. Solche Stellen, wie etwa Lyk. 1 (Leokr) 29: 5'"C'ocv 
o~xe'"C'oc~ ~ ,s,EPcX7tOCtVOCt cruvEtOWenv &. OE~ (77), sind jedoch für die Rekon
struktion des Proklesis-Formulars, um das allein es jetzt geht, 
unergie big. 

C. War es bei den bisher besprochenen Elementen des Pro
klesis-Formulars mehr oder weniger vom Zufall abhängig, ob die 
Reden darauf Bezug nahmen, so ist der wichtigste Bestandteil der 
Erklärung, das Thema der Befragung, in fast allen Fällen 78 

entweder ausdrücklich erwähnt oder ziemlich leicht zu erschließen. 
Denn mit dem Thema der verweigerten Basanos wird stets vor 
Gericht argumentiert. Bei der nun folgenden Durchsicht der Quel
len wird das Augenmerk auf zwei Punkten liegen: auf der Ein
leitung des Themas mit dem Wort (cruv )EioEVOCt und auf dessen 
Formulierung als schlichte Behauptung, welche der Befragte nur 
zu bestätigen oder zu verneinen hatte. Den Anfang sollen diejenigen 
Stellen bilden, in welchen - wie in den beiden vollständig erhal
tenen Erklärungen - auf das (crUV)E~OEVOCt ein abhängiger Aussage
satz folgt (1); an zweiter Stelle stehen Texte, in welchen zwar 
(cruv )E~OEVOCt belegt, das Thema der Befragung aber nur zu er
schließen ist (2). Von den Stellen ohne E~OEVOCt sollen ebenfalls 
diejenigen, welche den Wortlaut des Themas enthalten (3), vor 
den indirekten Belegen (4) besprochen w~rden. 

1. a) Ganz ähnlich wie in Dem. 59 (Neaira) 121 berichtet der 
Sprecher in Ant. 1 (Metr) 9 über das von ihm vorgeschlagene 
Thema der Befragung. Mit der vorliegenden Rede verfolgt ein 
junger Mann seine Stiefmutter wegen "Anstiftung" 79 zum Gift
mord an ihrem Gatten, seinem Vater. Als Indiz gegen die Ange
klagte sucht er dabei die Tatsache heranzuziehen, daß die Frau 
schon vorher mit giftigen Substanzen hantiert habe, aber nur, wie sie 
zugab, zur erotischen Stimulierung ihres Mannes. Hierüber hatte der 
Ankläger Unfreie zur Basanos herausverlangt (§ 9): "t'oü'"C'o !J.€V rap 

(17) Lyk. 1 (Leokr) 29: ... wenn Sklaven oder Sklavinnen das Nötige 
WIssen. 

78 Eine scheinbare Ausnahme bildet Ant. 5 (Herod) 36, 46; doch wird 
dort nur darauf hingewiesen, daß eine Proklesis nunmehr sinnlos wäre. 
Auf ihren etwaigen Wortlaut einzugehen, bestand für den Sprecher in der 
vorliegenden Situation kein Anlaß, s. o. § 6 bei A. 22/30. 

79 Ant. 1 (Metr) 15: e!vcxr. C{>cXO'XOUO'IX IXü'6l~ (.L€V "t'OÜ"t'O eÜp"I)(.Lcx, exdv'1JC; 8' 
u7t'1Jpe"t''1J(.LIX (sie sagte, es sei ihr [der Stiefmutter] Plan, doch die Ausführung 
jener [der Sklavin]); s. dazu Maschke, Willenslehre 92ff.; Cantarella, Pho
nos 305f. 
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, n. ,"). '\' , ~, ~ ß ' t\ , ~ \ , 1)'lJ'E:/\1)O'oc [J.E:V "t'cx "t'oU"t'wv cxvOPCX1tooOC OCO'OCVLO'OCL, cx O'UV71oE:L XOCL 1tpo"t'E:pOV 

~v YUVIX ~xoc 'TOCU"t'1) V , [J.1)'TEpOC öe "t'ou"t'wv, "t'<{l 1tOC'TP t 'T<{l ~ [J.E"t'EPCP &&.VOC'TOV 
, I \ \ , ,"). , ", I , 

(.l.'t)XOCVW[J.EV1)V <pOCP[J.CXXOLC;, XOCL 'TOV 1tOC'TEPOC EL/\1)CPOTOC E1t OCU'T0cpwP<P, 'Tcx.u-
, "')1 "). , , " n." '-' ~, ,")."). , 

"t'1)v "t'E: OUX OUO'ocv CX1tcx.pvov, 1t/\ YJv OUX E1tL 'lTOCVCX'TCP cpcxO'xouO'ocv ° LOOVClL r:t./\/\ 

€1tl <ptA'TPOLC; (80). 
Diesen einen, von E:l~EVOCL abhängigen Satz - auf dessen Tücken 

später noch einzugehen sein wird 81 - hatten die Sklaven auf der 
Folter einfach zu bejahen oder zu verneinen (§ 10): El ~e &7tOCPVOL 

YLYVOLV"t'O ••• und (§ 7): [J.~ Y<XP O[J.OAOYOUV"t'wv "t'wv &v8poc1to8wv ••• (82). 
b) Der wegen "t'PClU[J.OC E:X 7tpovotocc; (in Tötungsabsicht zugefügter 

Körperverletzung) verfolgte Sprecher der vierten Rede des Lysias 
berichtet über eine Proklesis, mit welcher er die peinliche Befra
gung einer Hetäre verlangt hatte. Er hatte sie gemeinsam mit dem 
Ankläger gekauft (§ 1), war aber mit ihm hernach wegen der 
Teilung ihrer Dienste in tätliche Auseinandersetzungen geraten, 
die schließlich zum vorliegenden Prozeß geführt hatten. Die Dame 
sollte über folgende Themen befragt werden (§ 10): ~ 1tpW'TOV [J.ev 

"t'O U'T , av XOC"t'E~7tEV, 7tO"t'EPOC XOLV~ ~[J.~v ~v ~ i8(oc "t'OU'TOU, xocr. 7tO'TEPOC "t'o 

~ (.l.LO'U "t'ou &pyuptou E:Yw O'UVEßcx.AO[J.'1JV ~ oU"t'OC; &'1tOCV e8wxE, xocr. Ei 

ÖL'1JAAOCY[J.EVOL ~ e"t'L E:X&por. ~[J.EV, (§ 11) ~"t'L 8e EL [J.E"t'IX7tE[J.cp&EV"t'EC; ~A&O

(.LEV ~ OU8EVOC; XOCAEO'(XV"t'OC;, xocr. EL oU"t'OC; ~PXE XELPWV &8txwv ~ eyw 
I ...., I e- T' (l' t' 'f \ "" ,,"). "). 7tpO't"EpOC; "t'ou"t'ov E7tOC"t'OCScx.. ou't"wv xcx.'lT EV EXOCO'''t'OV XOCL "t'wv cx/\/\wv 

, ~, ";' rf ,( ,~ .... ,,"). "). , , " "" (83) 
OUOEV '1JV 0 "t'L OU PC'fOLOV "t'Of.C; "t'E CX/\/\OLC; E[J.<pOCVEC; XOCL "t'OU"t'OLC; 7tOL1)O'OCL • 

Daß diese Themen im Wortlaut der Proklesis von El8EVOCL ab
hängig waren, geht aus einer weiteren Stelle hervor (§ 15): ... Ei 

öe (.LE"t'tX1tE(.L<p&ev't"EC; ~ (.L~, X ocr. 1tO'Te:pov 1tPO"t'EPOC; e7tA~Y'1Jv ~ E:1t&."t'oc~oc 

(80) Ant. 1 (Metr) 9: Darüber ,var ich bereit, ihre Sklaven peinlich zu 
befragen, welche wissen, daß diese Frau, die Mutter der Gegner, unserem 
Vater schon früher mit Giften nach dem Leben getrachtet hat, und als sie der 
Vater auf frischer Tat ertappt hat, es auch nicht abgestritten, sondern nur 
gesagt hat, diese nicht in Tötungsabsicht, sondern als Liebestrank gereicht 
zu haben. 

81 S. u. § 15 bei A. 51/53. 
(82) Ant. 1 (Metr) 10: Wenn es (die Sklaven) verne in ten ... ; § 7: 

Wenn die Sklaven das nicht bestätigten ... 
(83) Lys. 4 (Trau) 10: Diese hätte zuerst ausgesagt, ob sie uns gemein. 

sam gehöre oder diesem allein, und ob ich die Hälfte des Geldes beigetragen 
oder dieser alles gezahlt habe, und ob wir uns verglichen hätten oder noch 
Feinde gewesen seien; (§ 11) weiters, ob ich eingeladen gekommen sei oder 
von niemandem aufgefordert, und ob dieser die Handgreiflichkeiten begon
nen oder ich zuerst geschlagen habe. Über jedes einzelne dieser Themen 
und die sonstigen wäre nichts leichter gewesen, sowohl die anderen als auch 
die Geschworenen aufzuklären. 
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EX€L'J"t) fL&AAO'J &'J ~Ö€~ (84). Aus beiden Stellen ist auch der alternative 
Charakter der Fragestellung deutlich zu ersehen. Wie die Worte 
€~ fL€TOC7t€fLq->&€'JT€~ ~ fL~ (§ 15) zeigen, war auch hier das Thema der 
Basanos als einfache Behauptung des Erklärenden formuliert. Die 
Ausschmückung des zweiten Teiles der Alternative - ~ OUÖ€'Jo~ 

XOCA€aoc'J't'o~ (§ 11) - ist lediglich rhetorische Verdeutlichung der 
beidseitigen Standpunkte und geht sicher über den Wortlaut der 
Proklesis hinaus. Der einzige Unterschied zu den bisher unter
suchten ProkIeseis liegt darin, daß hier die Tortur über mehrere, 
schon in der Erklärung getrennte Punkte durchzuführen war. Die 
Hetäre wäre also mindestens (xoct TW'J &AAW'J, § 11) fünfmal zu 
foltern gewesen 85. 

c) In demselben Prozeß war auch der Ankläger mit einer Pro
klesis vorgegangen. Er hatte anstatt der Hetäre, die ihm schließ
lich ihre alleinige Gunst geschenkt hatte, seine Haussklaven zur 
Basanos angeboten. Das Thema entspricht in der Einleitung und 
Formulierung genau den Erwartungen (§ 15): Ou ycX.p Ö~7tOU T~'J y€ 

"t"ou"t"ou 7tp6xA"t)a~'J 7t~(j"t"o't'€poc'J ufL&e; 'JOfLL~€~'J Ö€~ T~~ ~fL€T€POCC;, Eq->' ote; 
, 4:...." , t:' ' ß ' "!' Q.. f/A' , '''' " ~ TOUe; OCUTOU O~X€TOCC; ~s~ou OCO'OC'JL~€O''1J'OCL. (.L€'J yocp e:Xe:t.'JOL '(l0€<ioc'J, 

€A&6'JTOC~ ~fL&~ w~ TOU't"O'J, xoct ~fLe:~~ OfLOAOyoUfL€'J· (86). 
Von e:~Ö€'Joc~ hängt eine Behauptung des Erklärenden ab. Diese 

ist jedoch wieder einmal unvollständig referiert - verständlich, es 
liegt das Plädoyer des Angeklagten, des Erklärungsgegners, vor. 
Denn dem Ankläger war es sicher nicht um die bloße Tatsache 
gegangen, daß der Angeklagte zu ihm gekommen war, sondern 
darum, daß dieser gewaltsam in sein Haus eingedrungen war (§ 5): 
ouxou'J ~A&O'J OCUTO~ OCUTO'J &7tox"t"€'Jw'J, WC; o13't'6~ q->"t)O'L, xoct ßL~ e:L~ T~'J 

OLXLOC'J €LO'~A&O'J (87). 
d) In der in einer Diadikasie gehaltenen Rede über Kirons 

Erbschaft (Isai. 8) sucht der Sprecher seine legitime Abstammung 
als Enkel des Erblassers darzulegen. Dabei wendet er sich gegen die 

(84) Lys. 4 (Trau) 15: ... ob eingeladen oder nich t, und ob ich 
zuerst geschlagen wurde oder geschlagen hatte, darüber hätte jene eher 
Bescheid gewußt. 

85 Das war natürlich für den Gegner ein Grund, die Proklesis nicht 
anzunehmen; s. dazu u. § 15 bei A. 50 u. 72. 

(86) Lys. 4 (Trau) 15: Ihr dürft nicht dessen Proklesis, worin er auf* 
gefordert hatte, daß seine Sklaven peinlich befragt würden, für glaubwür
diger halten als unsere. Denn was jene gewußt hätten, daß wir zu ihm 
gekommen seien, gestehen auch wir zu; ... (weiter s. o. A. 84). 

(87) Lys. 4 (Trau) 5: Also kam ich selbst, um ihn zu töten, wie er sagt, 
und drang gewaltsam in sein Haus ein. 

Thür 8 
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Behauptung des Gegners, seine Mutter sei keine Bürgerin gewesen 
(§ 43), und führt Beweis darüber, daß sie Kirons eheliche Tochter 
war (§§ 7/29). Er beruft sich dabei auf eine Proklesis, die er an 
seinen Gegner gerichtet hatte, und gibt die Themen der Befragung, 
Indizien für die Legitimität seiner Mutter, folgendermaßen wieder 
(§ 9): 'AvcXyx(1) -rf)v e{J-~v {J-1)1'EPOC, e:t1'e: ituycX1'1)P ~v K(pcuvo~ e:t1'e: {J-~, XOCL 
, '" ~ "" .. ", \, , ~ \ (, , ~, 

e~ 7tOCP ex.e:Lvep OL1l't'OC1'O 1) OU, XOCL ya{J-ou~ eL o~'t"'t"out; u7tep 't"ocu't'1)t; e~cr't'~oc-

crev ~ {J-~, XIXL 7tpoix.oc ~v"r~voc ex.cX't'epo~ e7t' IXU"r-n "rwv Y1){J-cXv't"cuv &:Aocße, 
, .... ,~, \, , \ \ (t , t\' '" " 

7tav"roc 't'OCU"r1X eLoe:VOCL "rout; OLx.e't"oct; XOCL "rat; 'lTe:POC7tOCLVOC~ at; ex.e:r.vo~ ex.ex.-
"r1)"r0 (88). 

Das e~öEvocL ist auf eine Reihe von Behauptungen zu beziehen, 
die, wie schon in Lys. 4 (Trau) 10f., punktweise angeführt sind. 
Durch das auf jede Behauptung folgende "oder nicht" kommt der 
alternative Charakter wieder deutlich zum Ausdruck. Dem scheint 
jedoch das zuletzt genannte Thema, welche Proix jeder der beiden 
Ehemänner erhalten habe, zu widersprechen. Diese Formulierung 
ist aber sicher nicht die ursprüngliche. Denn im Text der Proklesis 
waren wahrscheinlich die vom Erklärenden behaupteten Summen 
genannt, 25 Minen für die erste Ehe und tausend Drachmen für 
die zweite. Der Sprecher konnte sich in der Rede die Wiederholung 
der kurz zuvor ohnedies erwähnten Beträge (§ 8) ersparen. Gegen 
ein fest vorformuliertes Thema scheint auch § 10 zu sprechen: ex.-
~ ~ '" \ ~ "'1 '1 (, rf , 
oOuvoc~ ••• 7te:PL 't'e 't'oU't'cuv XOCL 7tep~ 't"cuv aAACUV a7tav't"cuv OO"OC 't"uYXavou-

O"~ O"uveLö6"re~ (89). Diese Worte besagen aber durchaus nicht, daß 
die Sklaven frei zu verhören gewesen wären; vielmehr kündet der 
Sprecher - wie schon in Lys. 4 (Trau) 11 mit 1'WV rxAAcuv - nur an, 
daß er noch nicht alle Themen seiner Proklesis vorgebracht hat. 
In der Tat folgt hier in § 16 noch die Behauptung, Kiron habe den 
Sprecher und seinen Bruder als seine legitimen Enkel zum Opfer 
an Zeus Ktesios beigezogen, und in § 1 7 fallen die Worte: XOCL 

..... (t' fl , '1 (t .... , " I , ß I ,(....., n.' 
1'OCU'lT O't'L CX'.A1)'lT1J 7CCXV't' eO""rLV, CX'.XPL eO"1'OC1'OC {J-€V OL 1'OU 7tCX7t7COU vepcx-

7tOV1'et; tcrOCO"LV (90). Es sind also wieder sämtliche Themen der Basa
nos in von e~öEvocL abhängige Aussagesätze gekleidet. 

(88) Isai. 8 (Kir) 9: Ob meine Mutter Kirons Tochter war oder nicht, 
ob sie bei ihm aufgewachsen war oder nicht, ob er zweimal für sie eine 
Hochzeit veranstaltet hat oder nicht und welche Proix ihre beiden Ehe
männer jeweils empfangen hatten, all das müßten die Sklaven und Sklavin
nen wissen, die jenem gehört hatten. 

(89) Isai. 8 (Kir) 10: herauszugeben ... sowohl über diese Themen als 
auch über alles übrige, was sie noch wissen. 

(90) Isai. 8 (Kir) 17: Und daß all das wahr ist, wissen am genauesten 
die Sklaven des Großvaters. 
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e) In Isai. 6, über Philoktemons Erbschaft, ist der von €~oe'Jrx~ 
abhängige, einzige Satz, welcher das Thema enthält, wieder erst 
durch Konjektur herzustellen. Wie schon in Dem. 59 (Neaira) 
erweist sich dabei die Analyse der beidseitigen Behauptungen 
als hilfreich, auf welche die Parteien einander im Laufe der Anakri
sis festgelegt hatten. Daß der Sprecher den Standpunkt des Gegners 
verzerrt wiedergibt, um ihn leichter widerlegen zu können, kann 
zunächst unbeachtet bleiben, denn der ursprüngliche Text der 
Proklesis ist bereits auf diesen Trick zugeschnitten. In dem oben 
schon genauer besprochenen Teil der Anakrisis 91 war es um die 
Frage gegangen, wer die Mutter jener beiden jungen Männer sei, 
die in Konkurrenz zum Sprecher als legitime Erben Euktemons 
sich um dessen Nachlaß bewarben (§ 12). Der Sprecher legt dabei 
seinen Gegnern die Behauptung in den Mund, die beiden Jünglinge 
seien leibliche Nachkommen Euktemons und einer Frau aus 
Lemnos (§ 13) namens Kallippe (§ 14): ... (f)v epC(cn'J EX 't"~~ KC(A

ALtt1t"fl~ xrxt 't"OU Eux't"~t.Lo'Jo~ E!'Jc(~, und zwar sei die Frau unter Eukte
mons Vormundschaft gestanden (§ 13): ... E~ E1t~'t"P01t'EUot.Le'J"fI~ oe 
't"ou't"w 'Y€'JEa&C(~ (92). Angesichts dieses - wie gesagt unrichtig 
referierten 93 - Standpunktes war für den Sprecher nur die eine 
Frage von Interesse: Hatte Euktemon mit jener Kallippe in 
legitimer Ehe gelebt? Das müßten die Verwandten und Skla
ven Euktemons wissen, zumindest müßte ihnen bekannt sein, 
ob Kallippe über die Zeit ihrer Vormundschaft hinaus in 
Euktemons Haus gelebt hatte (§ 15): "E't"~ oe xrxt y~yvwaxEa&C(~ 

OCÖ't"~'J U1t'O 't"wv Eöx't"~t.Lo'Jo~ " , "';' \(, .... , 
O~XE~W'J ('f..vC(yxoc~ov "fI'J xC(~ U1t'O 't"W'J O~XE-

.... ," , "t'W'J, €~ 1t'€P YE auvc.pX'Y)aE'J EXZLVc.p ~ o~ll't"~&"fI 't"oaou't"ov Xpo'Jo'J EV 't"~ 
o~XLCf (94). 

Der überlieferte Text, welcher das Thema der vom Sprecher 
verlangten Basanos wiedergibt, ist evident sinnlos (§ 16): ... ö(j't"~~ 
~ ~ .... E " ".,\ , " \ ." \ K i 

O~OE 't"W'J UX't""fIt.L0'JO~ O~XE~WV "fI auvo~x"fI(jrx(jrx'J EX€~'Jc.p 't"~'Jc( "fI 't""fI'J C(r..-

91 S. o. § 8 bei A. 34/38. 
(92) Isai. 6 (Philokt) 14: ... von welchen sie behaupten, sie stammten 

von Kallippe und Euktemon; § 13: ... mit dem Mündel habe er die beiden 
gezeugt. 

93 Der Hörer erfährt erst viel später (§ 36), daß die beiden jungen Män
ner als Adoptivsöhne (,jo1 d(nt'o~"f)"t'oq und nicht als Euktemons leibliche 
Söhne auftreten. 

(94) Isai. 6 (Philokt) 15: Sie müßte Euktemons Verwandten und Sklaven 
bekannt sein, wenn sie mit diesem (als Ehefrau) zusammengelebt oder so 
viele Jahre im Haus sich aufgehalten hätte. 

8* 
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Abt7t1)v t7tL"t"P07tEUO[l€V1)v ••• (95) 96. Nach dem in § 15 Gesagten geht 
es nämlich nicht darum, ob Euktemon überhaupt eine Ehefrau 
gehabt, sondern ob er mit Kallippe in Ehe gelebt hatte. Diesem 
Gedanken trägt die Konjektur Reiskes Rechnung, der [~ "t"~v] tilgt 
und nach KrxML 7t7t1)V <~ > einfügt 97. Der Tilgung ist voll zuzustim
men' nicht aber der Ergänzung. Das ~ "t"~ V mußte ursprünglich 
als Randglosse eine Textvariante zu "t" L V cl KrxAALTtTt't)V angezeigt und 
schließlich in den Text selbst Eingang gefunden haben 98. Das 
unbestimmte "t"LVcl verdient im Text der Proklesis den Vorzug, 
zumal die Frau üblicherweise Alke (§ 19) genannt wurde. Schwer
wiegende Bedenken erheben sich jedoch gegen die zweite, weit
gehend anerkannte Konjektur KtlMLTt7t1)V <~) ETtL"t"P07tEUO[l€V1)v. Denn 
nach den Standpunkten der Parteien geht es nicht um die Alter
native, war Kallippe Euktemons Gattin oder Mündel, sondern 
darum: Hat Euktemou" mit seinem Mündel Kallippe in Ehe ge
lebt oder nicht? Auch die Worte O"UV~X't)O"EV EXELVt:p ~ OLYJ"t'~&'t)(99) 

(§ 15) berechtigen nicht zu der parallelen Konstruktion ~ (J'UVOLX~
(Jtl(JtlV ••• <~> E7tL"t"P07tEUO[.L€V't)v (§ 16); denn das ~ in § 15 ist nicht 
adversativ zu verstehen, sondern eher einschränkend, im Sinne von 
"oder zumindest". Ob die Frau weiterhin in Euktemons Haus 
gelebt hat, ist nämlich leichter zu erkennen als der Umstand, daß 
sie dessen Ehegattin war. Die Proklesis handelt aber nicht vom 
Verbleib der Frau in Euktemons Haus. 

Zufriedenstellend hat Bürmann 100 den Text wiederhergestellt, 
indem er - anstatt das zweite ~ in § 16 zu versetzen - auch das 
erste tilgt: ÖO'''t'LC; o!oe . . . [~] O'UVOLX~crrx(J'tlV EXELVt:p "rLveX [~ "t'~v] KtlA

)..LTtTt't)V ETtL"t'P07tEUO[l€V't)V (101). Das erste ~ wurde zur Verdeutlichung 
wohl erst eingefügt, als die Variante ,,~ "t"~v" nach "t"LV& schon in den 
Text Eingang gefunden hatte. Mit dieser Konjektur entspricht der 

(95) Isai. 6 (Philokt) 16: ... wer von Euktemons Verwandten wisse, 
daß mit ihm jemand als Ehefrau gelebt habe oder Kallippe sein Mündel 
(gewesen sei) . . . 

96 Daß das auch das Thema der Basanos war, geht aus den Worten 
hervor (§ 16): 1) et 't'L<; 't'WV • • • OtXE't'WV <pcXO'XOL 't'cxu't'CX d8evcxL (oder wenn er 
behaupte, daß einer der Sklaven das wisse). 

97 Reiske folgen die Editionen von Schömann und Wyse, etwas ab-
weichend Roussel: 't'LVcX, [1)] 't'~v Kcx)J .. bt7t't)v (1) • .• 

98 Bürmann, Textkritik 355 f. 
(99) S. o. A. 94. 
100 S. o. A. 98; ihm folgt Thalheim. 
(101) Isai. 6 (Philokt) 16: wer ... wisse, daß ein Mündel Kallippe mit 

ihnl in Ehe gelebt habe (vgl. o. A. 95). 
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von €t8evocL abhängige Satz genau dem seit § 13 entwickelten Ge
dankengang: Die Behauptung, Euktemon habe mit seinem Mündel 
in Ehe gelebt, ist aus der Luft gegriffen. Auch formal stimmt der 
Satz nunmehr völlig mit der üblichen Art überein, das Thema einer 
Proklesis auszudrücken; es wird ein einfacher Aussagesatz zur 
Überprüfung vorgeschlagen. Nirgends sonst hängt im Formular 
einer Proklesis ein der Alternative "Gattin oder Mündel" ver
gleichbarer Satz direkt von €t~evOCL ab. 

f) Einen Nebenpunkt in Apollodors Zeugnisklage gegen Ste
phanos (Dem. 45) bildet der Vorwurf, dieser habe ihm während der 
amtlichen Diaita des Vorprozesses eine Urkunde entwendet 
(§§ 57/62) 102. Apollodor wollte einen Sklaven des Stephanos über 
diesen Vorfall befragen. Das Thema wird im Zeugnis über Apol
lodors Proklesis verkürzt genannt (§ 61): 1tOCPOC~OUVOCL 'rov 1tOC~~OC ••• 

7t€pr. 'r~C; U({)OCLpea€(Uc; 'rou YPOCfLfLoc'!€LOU (103). Die bezeugte Proklesis 
soll eine gleichlautende Zeugenaussage bestätigen (§ 59), von wel
cher die Freunde des Gegners sich (erwartungsgemäß) freigeschwo
ren hatten. Dort lautet das Thema (§ 60): ... XOCL e:töevocL "t'~v fLocP

'rUPLOCV U({)Y1PYJfLevov ~'re({)ocvov (104). Die im Wortlaut nicht überlieferte 
Proklesis muß also ganz ähnlich formuliert gewesen sein. 

g) Die restlichen vier Stellen stammen aus dem Streit des 
Demosthenes mit seinen Vormündern. Die Formulierung der The
men, über welche Aphobos zu seiner Verteidigung im Vormund
schaftsprozeß den Werkstättenleiter Milyas befragen wollte, ist 
aus den ersten beiden Reden gegen Aphobos (Dem. 27 u. 28), 
den Klägerreden, nicht zu erkennen. Demosthenes vermeidet dort 
jeden direkten Hinweis hierauf. Wohl aber wird in der dritten 
Rede gegen Aphobos (Dem. 29), der Verteidigung des Zeugen 
Phanos, eingehend davon gesprochen. Fest steht, daß das Thema 
jedenfalls mit €t~evocL eingeleitet war (§ 51): ... xoc&' & 'rov MLAUOCV 

102 Beyer, Sachverhalt 165 A. 1, nimmt an, der Skandal, der dadurch 
entstanden war, daß Apollodor zuerst den Gerichtsvorstand beschuldigt 
hatte (Dem. 45 [Steph. 1] 58), die Urkunde beseitigt zu haben, habe zu 
Apollodors Verurteilung geführt. Zieht man aber dessen sonst gezeigtes 
taktisches Geschick (s. etwa u. § 12 bei A. 35) in Betracht, hat diese Meinung 
wenig für sich. Der wahre Kern dieses Manövers wird wohl kaum zu er .. 
gründen sein, s. Wolff, Paragraphe 57 A. 74a; vgl. auch u. § 10 bei A. 37/45. 

(103) Dem. 45 (Steph. 1) 61: ... den Sklaven zu übergeben ... über die 
Entwendung der Urkunde. 

(104) Dem. 45 (Steph. 1) 60: ... und zu wissen, daß Stephanos die 
Zeugnisurkunde entwendet hat. 



118 111. Kapitel: Der Formalismus der Proklesis zur Basanos 

~e; etö61"' e~~1"YJ(je'V (vgl. auch § 30); (§ 38): 1"(),\) elö61"' oux i-&€AO'V't', 

ixöoü'Voc~, und (§ 40): {)"t'~ "t'w'V XPYJf.L&"t'cu'V OUÖ' 01:'~Oü'V o!öe'V 1:'oü't'o'V 

~XO'V1:'fX (105). Der letzte Text enthält wieder das typische Formular: 
Aphobos wollte angeblich 106 seine Behauptung, er habe nichts vom 
Elfenbein und Eisen übernommen 107, durch jenen Milyas bestäti
gen lassen. Demosthenes' Gegenposition zu diesem - Aphobos 
freilich nur unterschobenen - Thema lautet: Aphobos hat Roh
materialien (im Wert von über einem Talent; Dem. 27 [Aph. 1] 33) 
übernommen und verkauft. Hierüber hatte Demosthenes jeden 
beliebigen Arbeiter aus den Werkstätten - ausgenommen Milyas
zur Basanos angeboten. Vom Thema dieser Befragung berichtet er, 
Dem. 29 (Aph. 3) 38: eXAAtX lL~'V itepL ye 1"OÜ EA€qJfX'V't'OC; XfXt 1"OÜ (j~a~pou 

it&'V"t'fXC; eyw qJYJf.L~ 't'oue; OlX€"t'fXC; eLöEvfXL 1"Oü't'ov itCUAOÜV1"OC ••. (108). In 
diesen in Dem. 29 (Aph. 3) geschickt gegeneinander ausgespielten 
ProkIeseis spiegeln sich also genau gegensätzliche Parteibehaup
tungen. Daß Aphobos den Milyas in Wahrheit nicht über die 
Rohmaterialien befragen wollte, spielt für die Betrachtung des 
Formulars zunächst noch keine Rolle. 

h) Die beiden eben behandelten Erklärungen, bei deren Be
richt sich Demosthenes das Proklesis-Formular für seine Argu
mentation zunutze macht, betreffen den für den Ausgang des 
Zeugnisprozesses entscheidenden Punkt 109. Über zwei weitere Pro
kIeseis berichtet Demosthenes hingegen in recht freier Wieder
gabe. Das Thema, Milyas sei freigelassen worden, referiert er fol
gendermaßen (§ 25): ... ßfX(jfXvL~e~'V "t'tXC; -&epfXitfXL'VfXC; fXt "t'eAeu"t'wv't'oC; 

(l05) Dem. 29 (Aph. 3) 51: ... worüber er Milyas als Wissenden ver~ 
langt hatte; § 38: daß ich nicht bereit sei, den Wissenden herauszugeben; 
§ 40: daß er wisse, (Aphobos) habe nichts von meinem Vermögen in 
Händen. 

106 Demosthenes unterschiebt damit seinem Gegner geschickt ein Basa
nos-Thema, wie es ihm nunmehr in seine Argumentation paßt. Tatsächlich 
sollte Milyas durch die Basanos aber nicht über die Rohmaterialien, sondern 
über den Ertrag der Schwertfabrik befragt werden, Dem. 27 (Aph. 1) 18/22. 
Hiefür wäre er als Leiter dieser Werkstätte der am besten geeignete Mann 
gewesen; s. dazu Thür, Status 162; in einer, a. O. 163, vermuteten zweiten 
Proklesis (Dem. 29 [Aph. 3] 51 f.; 27 [Aph. 1] 50) hatte Aphobos Milyas 
vielleicht als "wissend" (&<; et86't'a, § 51) über die ganze Streitsumme heraus
verlangt. 

107 Zum ~Xe:LV als haftungsbegründendem Tatbestand s. Becker, Dike 
50ff. 

(l08) Dem. 29 (Aph. 3) 38: ... doch über das Elfenbein und das Eisen, 
behaupte ich, wissen alle Sklaven, daß er es verkauft hat. 

109 S. dazu schon o. A. 48. 
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'rOU 7toc'rpo~ fL\lYJfLo\leuouO"~\I &cpe&E\I'roc "'C'OU1'OV EAeu&epO\l e!voc~ 1:'6't'E (110). 
Ob der Text der Proklesis wirklich fL\lYJfLo\leUE~\I gelautet hat, scheint 
fraglich. Da der fast gleichlautende Eid, den Demosthenes' Mutter 
zu leisten bereit war, mit etaE\I(x~ eingeleitet war (§ 26): ... et fL~ 

o"(Xcpw~ ~ae~ 't'eX EUOPX' OfLOUfLEV"fJ (111), ist dasselbe wohl auch für das 
Thema der Basanos anzunehmen. Auf die Formulierung des Eides 
ist am Schluß dieses Abschnittes noch etwas genauer einzugehen. 
Ein zweites Mal gebraucht Demosthenes in derselben Rede 
das Verbum fL\lYJfLoveue~\I (§ 21): ... x(Xt 't'ou't'O\l EfL\lYJfL6veuev &xp~ßw~ 
fL(XP't"uP~(j(Xv't'(x 't'(XU't'(x (112). Beide Male bietet das Thema der Basanos, 
einfache Behauptungen des Erklärenden, keine Besonderheit. Viel
leicht sparte Demosthenes den Ausdruck etaEvOC~, den man hier 
erwartet, für die zwei wichtigsten Prokieseis in den §§ 38/40 auf, 
um damit eine Steigerung zu erzielen. 

i) In der ersten Rede gegen Onetor (Dem. 30) sucht Demosthe
nes durch die Basanos Vermägensverschiebungen zwischen dem im 
Vormundschaftsprozeß unterlegenen Aphobos und dessen Schwager 
Onetor aufzudecken. Das Thema wird zunächst etwas ausführlicher 
dargestellt (§ 35), jedoch anschließend im knappen Wortlaut des 
Formulars wiedergegeben (§ 35): ... "t'pe~~ &epoc1t(X[\I(X<; E~~'t'''fJO"' (xu't'6v, 

~, '" I , ..... , ,I \.' '" 0..' 113 tf " ocr.. O'UVO~XOUO'(x\I 1:'E 't'YJ\I YUV(XLX 7JOEO"(XV x(Xr.. "t'CX XPYJfL(XV o't'~ 1tOCP(X 't'ou-

1:'0 r..<; ~v (114). 

j) In dieser Rede findet sich schließlich im Bericht über 
eine weitere, teilweise dieselbe Behauptung betreffende Proklesis 
eine neue Variante, das Thema der Basanos zu formulieren. Diese 
Form ist in der folgenden Stelle am deutlichsten belegt, vor allem 
ihr Zusammenhang mit O'UVELaE\lOCL (§ 27): E~eAEYXELV (Xu't'ov ~~[ouv ••• , 

, " .... G. 'tl" , \.' , ~ " , ß I er.. fLYJ Cp(XO"XOL 't'(XU1T OU't'{t)<; Exe r..v , xocr.. 1tocpeor..oouv oLxe't"YJv er..~ (X (j (Xv 0\1 , 

0<; O"UV~aEL 7tav'r' &x~nßw<;. Die Worte "t'(Xu'&' oÜ't'{t)<; ~xeLv und 7tav't'oc 

beziehen sich auf den vorigen Satz (§ 26): opwv " Acpoßov 0fLo[{t)~ 

(110) Dem. 29 (Aph. 3) 25: ... um die Sklavinnen peinlich zu befragen, 
die sich erinnern, daß der Vater, als er starb, diesen (Milyas) damals 
freigelassen hatte. 

(111) Dem. 29 (Aph. 3) 26: ... wenn sie nicht sicher gewußt hätte, 
daß sie richtig schwören werde. 

(112) Dem. 29 (Aph. 3) 21: ... und welcher sich genau erinnert, daß 
dieser (Aphobos) das bezeugt hat. 

113 Das Wort XP~(.Lcx"t'cx bedeutet hier Hausrat, Kertsch, Kommentar 87. 
(114) Dem. 30 (Onet. 1) 35: ... verlangte ich von ihm drei Sklavinnen 

heraus, die wußten, daß sowohl die Frau bei ihm lebte als auch der Haus
rat bei ihnen war. 
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l:XOVTOC xoct YECOPYOÜVTOC ~v yYjv xoct T(l yuvrxLXL O'UVOLXOÜV1'rx (115). Hier 
wird die Behauptung des Erklärenden syntaktisch in einem Kon
ditionalsatz (wenn der Gegner nicht zugibt ... ) dem 7trxprx8L~6'JrxL 

vorangestellt und anschließend der zu befragende Sklave lediglich 
als "wissend" bezeichnet. 

Ganz ähnliche Wendungen sind für zwei weitere Prokieseis zur 
Basanos überliefert. Zunächst Dem. 46 (Steph. 2) 21: ... ()1'e ~~Lou 

~.... 'A i i ,~ m l '(1 , , ß' " 7tOCprxoOU'JrxL 7tOI\l\OOCOP0C; 'V0P(.LL<O'Jrx -rtXC; 'lTeptX7ttXL'JrxC; €LC; tXO'rxVO'J, eL (.L1l 
m' " ~ (1 , , , '" (116) q->llO'L 'V0P(.LL<OV XrxL 7tpo-repov OL€cp'lTtXpXevrxL TllV (.Lll-reptX "t"YlV e(.Lll'J • • • • 

Diese Worte entstammen einer Zeugnisurkunde, in welcher sowohl 
die Tatsache als auch der wesentliche Inhalt der Proklesis bestä
tigt werden. Wie in dem in Dem. 59 (Neaira) 123 eingelegten 
Zeugnis sind die Sklavinnen auch hier nicht näher beschrieben. 
In der Proklesis selbst könnte also (wie in Dem. 59 [Neaira] 124) 
im Zusammenhang mit den Sklavinnen das ei~EVtlL gebraucht wor
den sein. Etwas freier, aber immer noch deutlich, ist diese Art der 
Formulierung auch in Dem. 29 (Aph. 3) 17 wiedergegeben: wU"C' 

, ~, ,.... ~ ~ I , ~ , ..., "e' ' , (1' ?' 
OUo e(.Lou 7trxprxoLoOVTOC;, e7tEtoll -rtlu-r estXp'JOC; eye'JeV' OU-rOC;, 7trxprx-

AtlßeL'J ~&&AllO'€V (117). Es geht um die Frage, ob Aphobos' Bruder 
Aisios ein bestimmtes Zeugnis abgelegt hat oder nicht (§§ 15ff.). 

Derartige Formulierungen, mit welchen der Gegner zur Stel
lungnahme zu bestimmten Behauptungen des Erklärenden aufge
fordert wird, sind jedoch nicht auf die Proklesis zur Basanos be
schränkt. Das Muster, der Gegner solle etwas zugeben oder eine 
Handlung zur Überprüfung der Behauptung setzen, ist auch in 
Dem. 45 (Steph. 1) 8 verwendet. Dort soll der Gegner (anstatt einer 
Basanos zuzustimmen) eine Urkunde öffnen: ... 6"Ce 7tpOUxtXAeL-ro 
m , 'A i i , ~ " " 'r' " , 'V0P(.LL<OV 7tOIV\OoCOPOV, Et (.L1l CFllO'LV rxv-rtyPrxCFrx eLvrxL ••• tX'JOLyeL'J "Crxc; 

8Lcx.&~XOCC; (118). Der Text stammt wieder aus einer über die Pro
klesis errichteten Zeugnisurkunde 119. 

(115) Dem. 30 (Onet. 1) 27: ... ich forderte ihn auf, eine Überprüfung 
anzustellen, wenn er nicht behaupte, daß dem so sei, und war bereit, 
einen Sklaven zur Basanos zu übergeben, welcher alles genau wisse; § 26: 
als ich sah, daß Aphobos dennoch das Grundstück besaß und bebaute und 
mit der Frau zusammenlebte, ... 

(116) S. o. A. 16. 
(117) Dem. 29 (Aph. 3) 17: ... daß, als ich bereit war zu übergeben, 

da er das abgestritten hatte, er nicht bereit war zu übernehmen. 
(118) Dem. 45 (Steph. 1) 8: ... als Phormion Apollodor aufforderte, 

wenn er nicht behaupte, daß das die Abschrift sei ... , das Testament 
zu öffnen. 

119 Vgl. auch Stephanos' Antwort in Dem. 45 (Steph. 1) 61, s. u. § 10 
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Die Interpretationen haben bis jetzt gezeigt, daß hinter der 
ersten Gruppe von Proklesis-Berichten ein einheitliches, auf ein 
"Wissen" konzipiertes Formular steht oder eine Variante, welche 
auf das Zugeständnis einer Tatsache abstellt, von der wiederum 
Sklaven "wüßten". 

2. Neben diesen zahlreichen Texten, in welchen ein einfacher 
Aussagesatz mit einem ausdrücklich genannten oder ziemlich sicher 
zu ergänzenden e:t08V(t;~ in Beziehung steht, gibt es vier Stellen, die 
zwar das e:t08V(t;~ belegen, das Thema der Basanos aber nicht sogleich 
darauf folgen lassen. Doch auch in diesen Fällen enthalten die 
Reden eine entsprechende Behauptung einer Prozeßpartei, die ein
deutig als Thema in Frage kommt. 

a) In Ant. 6 (Choreut) 22 und 25 wird von (j'uve:~o6'"t'e:<;; gespro
chen, ohne daß über den Inhalt dieses "Wissens" Genaueres gesagt 
v/ürde. Der Sprecher, der wegen nichtvorsätzlicher Tötung (§ 19) 
angeklagte Chorege, berichtet über den Vorwurf des Anklägers 
( § 21) ff' ~ i' , ...., , ",.... ....., 

: ••• O'"t'~ aoe:l\qJov (t;u'"t'ou (t;7tox'"t'e:~V(X.~[.LL e:ycu e:v '"t'cp xopcp qJ(t;PtL(X.xov 

cXv~yxcX(j~C; 1t'~e:~v (120). In § 15 läßt sich der Angeklagte folgendes 
Zeugnis leisten: . . . ()'"t'~ ou'"t'e: EX8Ae:U(j'(x' 7tLE ~ v '"t'ov 7t(t; ~O(X. '"t'o qJ&p [.L(X.xov 

" , , , " , " ~ " ~, ..... f! ,,' ( 121 ) D lb ou'"t' YJvrxyx(t;(j'(t; ou'"t' e:ocux(X. X(t;L ouoe: 7t<X(Y/l O'"t' E7tLe:V • ense en 
Satz hätten auch schon die in der Proklesis genannten freien Zeu
gen außergerichtlich beschwören sollen 122. Dieser Stand der Partei
behauptungen rechtfertigt den Schluß, daß die ebenfalls in jener 
Proklesis genannten Sklaven über eben dieses Thema peinlich zu 
befragen waren, welches den Vorwurf des Anklägers in denkbar 
umfassender Weise widerlegt. 

A. 40, und in § 31 den Bericht über die Vorlage der Pachturkunde (Dem. 36 
[f. Phorm] 47), s. Schucht, Echtheit 1143. Nicht dem Wortlaut einer ProN 
klesis entnommen sind hingegen zwei ähnliche Stellen, Lyk. 1 (Leokr) 34: 
&t oS: f1.l) cp"1)ar. "t'C'lu"t'C'l &A"1)-&1) &!vcxr. "t'( ou 7tC'lpexoeocoxe "t'ou~ otxe"t'C'l~; (Wenn er nicht zUN 
gibt, daß das wahr ist, warum hat er die Sklaven nicht übergeben 1), vgl. 
auch § 29 (s. dazu u. § 16 A. 43 u. bei A. 66) und, von Kertsch, Kommentar 
74, in diesem Zusammenhang angeführt, Dem. 19 (Parapresb) 279: cX:AAcX. 
f1.~v u7tep y& "t'OU o&p' eLA"1)cpevexr., ei. f1.E:V ~pvouv"t'o, e~eAeyxer.v AOr.7tOV rlV ~v (doch 
über die Annahme von Geschenken müßte man noch Untersuchungen 
anstellen, wenn sie leugnen). 

(120) Ant. 6 (Choreut) 21: 0 0 0 daß ich seinen Bruder getötet habe im 
Chor, indem ich ihn zwang, Gift zu trinken. 

(121) Anto 6 (Choreut) 15: .. 0 daß ich den Knaben weder aufgefordert 
habe, das Gift zu trinken, noch gezwungen, noch (es ihm) gegeben habe, 
und nicht einmal anwesend war, als er es trank. 

122 Ant. 6 (Choreut) 29, zitiert und besprochen o. § 3 bei A. 29/32. 
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b) Der Aussagesatz fehlt auch in Isokr.17 (Trap) 11: ,;ov 

7tIXr:ÖIX a~ GUv'höeL 7tept "C&v XP1JlL~'t'(uV (123) 124. Der Sprecher verlangt 
vom Bankier Pasion eine Summe Geldes zurück, die er als Para
katatheke bei diesem hinterlegt zu haben behauptet. Sein Vor
wurf, und damit das in § 11 nur umschriebene Thema der Basanos, 
ist indirekt ausgedrückt (§ 9): ~~ocpvo~ YLyvet'ocL • • • lLYJ8ev ~xeLv ,;wv 

elL&v (125). So wie in Dem. 29 (Aph. 3) 38ff. 126 wird also höchstwahr
scheinlich der haftungsbegründende Tatbestand, das ~xeLv bzw. OC7tO

O'''t'epeiv (§§ 2,55) fremden Geldes, Gegenstand der Befragung gewesen 
• sem. 

c) Noch weniger deutlich ist das Thema in Dem. 37 (Pant) 40 
zu erkennen: öV t:p"l)O'LV oLxe"CYJv t'OCÜt'oc O'uveLöeVOCL (127), obwohl der 
Sprecher über den Ablauf der Proklesis ziemlich ausführlich be
richtet. In unmittelbarer Nähe dieser Stelle ist keine Behauptung 
zu finden, auf welche jenes "t'ocü,;oc sich beziehen könnte. Jedoch 
zeigt der Sprecher am Schluß seiner Ausführungen über die Pro
klesis in theatralischer Pose auf seinen Sklaven hin und sagt (§ 44): 
oO"t'6~ €O'''CLV 0 nOCV't"IXLve"t'ov €XßOCAWV (128). Diese Worte beziehen sich 
auf einen Teil der von Pantainetos eingebrachten Klageschrift (§ 25): 

I 'A ' 1 ( ...., I , \' , , 
7tcx.pIXO''t'1)O'OC~ v"CLyev"I)v "t'oV eocu't"ou oLxe"C"l)v eL~ 't"O epyocO'''t'YJPLOV "t'O 

€lL6v ••• (129). Der in § 44 bezeichnete Sklave ist zweifellos der 
Geschäftsführer (§ 26) Antigenes 13o, der auf der Folter vermutlich 
zu jenem Vorwurf hätte Stellung nehmen sollen. 

d) Schließlich bleibt noch Lyk. 1 (Leokr) 29 zu erklären: 0 rap 

t'ov 7tOCpa 't"wv O'UVEL86"Cwv ~Aeyxov t:puywv WtLoA6YYJXEV eXAYJ'&!fi e!vocL 't"a 
eLO'1lyyeAlL€VOC (131). Der Schluß des Anklägers auf das in der Ab
lehnung liegende Geständnis (§ 29) und die Worte (§ 28): 7tp6xA'Y)cnv 

(123) Isokr. 17 (Trap) 11: den Mann, der über das Geld Bescheid wußte. 
124 V gl. auch § 17: 8v ~cpcx(J)(ov iyw auv€L8evCXL 7tep t -rWV XP'Y) ~cX't'(Uv (von 

dem ich behauptete, daß er über das Geld Bescheid w iss e). 
(125) Isokr. 17 (Trap) 9: . . . leugnet er (Pasion) ab, von meinem Ver~ 

mögen etwas in Händen zu haben. 
126 S. o. A. 107; vgl. auch Mummenthey, Blabe 73ff. 
(127) Dem. 37 (Pant) 40: ... den Sklaven, von dem er behauptet, daß 

er darüber Bescheid wisse. 
(128) Dem. 37 (Pant) 44: Dieser ist es, der Pantainetos vertrieben hat. 
(129) Dem. 37 (Pant) 25: ... machte er Antigenes, seinen Sklaven, zum 

Leiter meines Betriebes. 
130 S. Lauffer, Bergwerkssklaven 1, 109 u. 112 A. 5. 
(131) Lyk. 1 (Leokr) 29: Dadurch, daß er die Überprüfung durch die 

Wissenden vermieden hat, hat er zugestanden, daß die Vorwürfe der 
Eisangelia wahr sind. 
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U1tep "t"ou"C'wv a:1t&v"C'wv yp&~OC~ (132) lassen vermuten, daß sämtliche 
seit § 20 verlesenen Zeugnisse durch die Proklesis zu überprüfen 
waren. Zumindest die in den §§ 23f. vorgelegten Zeugenaussagen 
hängen eng zusammen, so daß dieser Vermutung nichts im Wege 
steht. Für die genaue Rekonstruktion der Themen reichen jedoch 
die Angaben der Rede allein nicht aus; leider sind die entsprechen
den Urkunden nicht erhalten. Lediglich die alternative Form der 
Befragung - es muß wieder um schlichte Behauptungen des 
Erklärenden gegangen sein - ist aus § 30 zu erkennen: XOCL"C'O~, 6) 
1! ~ "')., 0...... (A ' , , 'Q.' ..... 
C1..VOPE~, 1tOI\U 'lTOC"t""C'ov OL EWXP(x"t"OU~ OLXE"t"OCL XOCL V'EPCX1tOC~VOC~ "C'wv YEVO-
lLevwv llv "C'L ~pv~-&YJO'ocv ~ "t"<X lL~ ()v"C'(x 1'OU ocu"t"&v 8EO'1t61'oU XOC1'E~EU
(JOCV"C'O (133). 

3. Weitere Stellen, in welchen ((Juv)E~~evocL im Zusammenhang 
mit dem Thema einer Basanos steht, gibt es nicht. In einer Reihe 
von Texten ist jedoch eine Behauptung des Erklärenden so deut
lich herausgestrichen, daß in ihr das Thema der Befragung un
schwer zu erkennen ist, obwohl in jenen Reden das "Wissen" 
- wahrscheinlich zufällig - nicht erwähnt ist. 

a) Das gleiche Thema, welches der Angeklagte in der schon 
besprochenen vierten Rede des Lysias in seine Proklesis mit auf
nahm, ist auch in Dem. 47 (Euerg) und 54 (Kon) festzustellen. In 
Dem. 47 wird von einer Prügelei berichtet, nach welcher beide 
Beteiligte einander mit Klagen wegen Aikeia verfolgten (§ 8) und 
beide (die näheren Umstände können einstweilen außer Betracht 
bleiben) mit Proklesis die peinliche Befragung einer Sklavin ange
boten bzw. verlangt hatten (§ 5). Für die 8LXYJ OCLXELOC~ ist die Tat
sache, wer zuerst geschlagen hatte, entscheidend. Darüber sollte 
die Sklavin befragt ,,'"erden (§ 8): ... ßocO'ocvL~olLevYJv 01t6"t"EPO~ ~P~E 
XELp&V &.8LXWV (134) 135. Diese Worte umschreiben zwar das Thema 
der Befragung, geben aber vermutlich nicht den genauen Text der 
Proklesis wieder. Er wird vielmehr dem Wortlaut des Zeugnisses 

(132) Lyk.1 (Leokr) 28: ... nachdem ich eine Proklesis über all das 
geschrieben hatte. 

(133) Lyk. 1 (Leokr) 30: Freilich, ihr Männer, viel eher hätten Leo
krates' Sklaven und Sklavinnen etwas Geschehenes verneint als nicht 
Geschehenes gegen ihren Herrn fälschlich bestätigt. 

(134) Dem. 47 (Euerg ) 8: . . . peinlich befragt, wer von den beiden die 
Handgreiflichkeiten begonnen habe. 

135 V gl. auch § 47: ... otO!LtXL 8e:i:v 't'ov t'Aeyxov yeV€O'.&tXL ex '"l~ &v.&pW7tOU 
ßCXO'tXVL~O!L€V"IJ~, o7t6't'epo~ llP~ev XeLpwv &8(xcuv ( .•• glaube ich, müsse die Über
prüfung durch die Basanos an der Sklavin vorgenommen werden, wer von 
beiden die Handgreiflichkeiten begonnen habe). 
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entsprochen haben, welches in § 40 angekündigt wird: ... ot e:!86v 

lJ-€ 7tp6'Te:pov 7tAYJ'Y€V'TrI.. U7tO 'TOU 0e:oCP~lLOU (136). Eine derartige Wen
dung, allerdings von e:t8€'J(x~ und nicht von opa.v abhängig, findet 
sich auch in Lys. 4 (Trau) 15 137 • Dem entsprechend dürften auch 
in Dem. 47 (Euerg) die Erklärenden nicht einen Fragesatz (o7t6-

'T€P0<; ~p~e:), sondern jeweils die gegensätzlichen Behauptungen 
in ihre Prokieseis aufgenommen haben. 

b) Auch Ariston, der Kläger in Dem. 54 (Kon) - wieder wegen 
Aikeia -, berichtet über die Proklesis seines Gegners, ohne deren 
Thema direkt mitzuteilen 138. Daß es aber auch hier um die schlichte 
Behauptung gegangen war, der Gegner habe zu schlagen begonnen, 
legt der Satz nahe (§ 28): ~v~x(X ••• 7tpo<; &'7t(Xv'"t'(x<; '"t'ou<; e:t(j~6v'"t'(X<; 

'TOÜ'TOV cX7t€qJ(XLVOV '"t'o'J 7tpw"t'o'J 7t(X"t'&.~(xv'"t'(X ••• (139). 

c) Apollodor treibt als Erbe Pasions in Dem. 49 (Timoth) vom 
Söldnerführer Timotheos Rückstände der väterlichen Bank ein. 
Ein Posten daraus betrifft zwei Schalen und eine Mine Silber, 
welche der Begleiter des Beklagten, Aischrion, für diesen in Emp
fang genommen hatte (§ 55). Diesen Mann hatte Apollodor zur 
Basanos herausverlangt. Nach der ziemlich freien Schilderung des 
Inhalts der Proklesis nennt er in § 57 das Thema der Befragung 
t ' i' -r ,.... .... I ,~ i' ~ , <0# e was genauer: XrJ..L"t'O~ X(XAOV 1)V (xU"t'<p, ••• '"t'oU"t'o ye: e:Se:Ae:ySrJ..~ EX '"t'OU 

A~' t"i' n. t 'i ,~, t .... ...., , , ~, 
r.O'XpLWVO<; W<; OUX €A1)CP'lT1)O'(X'J (XL CPLC<A(XL OUo 1) lL'JC< '"t'ou C<PYUPLOU, OUo€ 

€7tElLCP&1) 0 ALO'XPLWV U7tO "t'ou"t'ou ••• (140). Daß es jedenfalls wieder 
um die Bestätigung oder Verneinung einer Behauptung des Er
klärenden gegangen war, zeigen die hierauf folgenden Worte (§ 57) : 

1! rl i ß .... 7 ß '1" , I • •• u7tOU ye: ov CP1)lLL A(X e:[,V ••• OU"t'O<; (xO'rJ..'JL~olLe:'Joc;; ou cp(X~ve:'"t'rJ..~ 

A(Xß~V (141). 
d) Ebenfalls ein Plädoyer Apollodors in Sachen der väterlichen 

Bank ist Dem. 52 (Kallipp), diesmal eine Verteidigungsrede. Apol-

(136) Dem. 47 (Euerg) 40: ... die gesehen haben, daß ich zuerst von 
Theophemos geschlagen wurde. 

137 S. o. A. 84. 
138 Zu dieser Rede s. Wolff, Demosthenes 16f. 
(139) Dem. 54 (Kon) 28: ... als ich vor allen Besuchern diesen beschul· 

digte, zuerst geschlagen zu haben. 
(140) Dem. 49 (Timoth) 57: Es wäre ihm sicher gelegen gekommen ... 

wenigstens das durch Aischrion zu beweisen, daß die Schalen und die Mine 
Silber nicht übernommen worden waren und auch Aischrion von ihm nicht 
geschickt worden war ... 

(141) Dem. 49 (Timoth) 57: ... wenn es sich durch die Basanos heraus
stellt, daß der n it3h t genommen hat, von dem ich behaupte, er habe ge
nommen. 
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lodor erwägt hierin eine Basanos über die Frage, ob ein gewisser 
Lykon aus Heraklea beim Kläger, Kallippos, der in Athen Proxenos 
dieser Polis war, genächtigt hatte. Obwohl es hierüber noch nicht 
zu einer Proklesis gekommen war, steht die Formulierung des 
Themas, die vom Gegner wohlweislich nicht bezeugte Behauptung, 
schon fest (§ 22): x~t (Xu't"6 ye 't"ou't"o ~6vov ou 't"e't"oA~~x~cnv ot o~xe~of. 

OL 't"ou't"ou fL~P't"uP~O'~~, WC; x~'t"~ye't"o 7t~P~ 't"ou't"ep Exe~voc;, el) et86't'e~ 8't'f. 
8~~ ß~(j&vou EX 't"wv otxel"wv 0 ~Aeyxoc; ~o'tJ zO'o~'t'o, et 't"~ 't"Of.ou't"o ~e,j
(j~~v't"o (142). 

e ) Von den beiden Prokieseis, welche die Gegner in Dem. 53 
(Nikostr) aneinander gerichtet hatten, werden zwar Einzelheiten 
über das darin vorgeschlagene Basanos-Verfahren mitgeteilt 
(§§ 23/25), jedoch fehlen direkte Hinweise auf das Thema der 
Befragung. Dieses stand offenbar außer Streit. Die Parteistand
punkte in dem ziemlich verwickelten Rechtsstreit lassen sich auf 
folgende Frage reduzieren: Gehören die beiden umstrittenen Skla
ven, Kerdon und Manes (§§ 14f.), die auch peinlich befragt werden 
sollten, dem Staatsschuldner Arethusios oder dessen Bruder Niko
stratos 1 Der Sprecher, Apollodor, der die beiden Sklaven in die Kon
fiskationsliste eingeschrieben hatte (&7toyp~~~, § 18), behauptet 
(§ 22): WC; ~(j't"f.V 'Ape&ouO'LoU 't"~ &vop&7tOO~ (143). Nikostratos, sein 
Gegner, beansprucht sie für sich (&~~~(jß'tJ't"e~v, § 26). Als Themen 
der Befragung stellen sich also wieder einfache, kontradiktorische 
Behauptungen heraus. 

f) Der wegen Ausrodens eines kultischen Ölbaumstrunkes an .. 
geklagte Bauer berichtet über das Thema seiner Proklesis, Lys. 7 

(Sek) 34: '.. 't"ov EAeyxov t(jxup6't"~'t"ov yevE(j&~~ 't"wv 't"ou't"ou A6ywv 
x~t 't"wv ~pywv 't"wv EfLWV (144) . Nach dem Gesamtzusammenhang der 
Rede muß es um die Behauptung des Angeklagten gegangen sein, 
er habe niemals einen Strunk gerodet (~op(~v &cp~vL~e~v, § 22), mög
licherweise auch darum, daß auf dem Grundstück kein Strunk 
gestanden war (§ 10). Der genaue Wortlaut läßt sich nicht fest
stellen, jedoch gestatten die Ausdrücke x~'t"eL1tOv't"ec; (§ 35) und et fL~ 

(142) Dem. 52 (Kallipp) 22: Das allein haben seine Vertrauten nicht 
zu bezeugen gewagt, daß jener bei ihm genächtigt habe, wohl wissend, daß 
sie durch die Basanos an den Sklaven sofort widerlegt würden, wenn sie der· 
artiges falsch aussagten. 

(143) Dem. 53 (Nikostr) 22: ... daß die Sklaven Arethusios gehörten. 
(144) Lys. 7 (Sek) 34: ... daß die sicherste Überprüfung seiner Worte 

und meiner Taten durchgeführt werde. 
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w(J.oA6youv (§ 37) (145) ,vieder den Schluß auf die Formulierung des 
Themas als schlichte Behauptung des Erklärenden. 

4. Die drei noch verbleibenden Stellen sind entweder so knapp 
gehalten, daß sie das Thema der Befragung nicht eigens erwäh
nen, oder sind mit Absicht etwas unscharf formuliert. In kei
nem Fall konnte der Hörer aber im unklaren über den Gegenstand 
der Basanos bleiben. 

a) Aus den Worten Isai. 6 (Philokt) 42: Xelt 1"OUe; otXE:1"ele; €~(l~1"OUV
"t'wv 1"OUe; €xCPop~crelV1"ele; (146) geht für jeden Kundigen ohne weiteres her
vor, daß die Sklaven zu der Behauptung des Sprechers, es seien Nach
laßgegenstände verschleppt worden, Stellung zu nehmen hatten. 

b) Noch weniger Redezeit verliert Nikobulos über den Wort
laut seiner ersten Proklesis an Pantainetos, Dem. 37 (Pant) 27. 
Allerdings wird den Richtern hier die (nicht erhaltene) Proklesis
Urkunde selbst vorgelesen. Auf Grund des Zusammenhanges ist als 
Thema der Befragung das kurz zuvor (§ 26) verlesene Stück der 
Klageschrift anzunehmen. Die beiden zuletzt genannten Prokieseis 
waren im Gesamtkonzept der Sprecher nur von ganz untergeord
neter Bedeutung und verdienten wohl deshalb nicht mehr Aufwand. 

c) Hingegen möchte Demosthenes in seiner dritten Rede gegen 
Aphobos (or. 29) den Eindruck erwecken, daß seine erste Proklesis 
über das angegriffene Zeugnis und damit über die Hauptfrage des 
ganzen Prozesses ergangen sei (§ 13): 7tEpt 1"~e; (J.elp1"UpLele;. Trotzdem 
führt er den Wortlaut des von ihm vorgeschlagenen Themas in den 
drei Paragraphen, die er der Proklesis widmet, nicht an. Das 
Thema ist jedoch leicht zu erschließen: Hat Aphobos die von Phanos 
bezeugte Homologie abgegeben oder nicht 147 1 Die weichen Formu
lierungen am Beginn der Rede passen gut zu der bereits oben 
gemachten Beobachtung 148, daß Demosthenes in dieser Rede erst 
diejenigen Prokieseis, welche die für den Prozeß wirklich erheblichen 
Punkte enthalten (§§ 38fI. u. 51f.), mit den technischen Ausdrük
ken beschreibt - vielleicht, um die Wirksamkeit der aus der 
Ablehnung zu ziehenden Schlüsse zu steigern. 

Die Musterung sämtlicher Belegstellen hat also die zu Beginn 
gemachte Beobachtung bestätigt: Das Thema der Basanos ist als 

(145) Lys. 7 (Sek) 35: (gegen mich) aussagen (s. u. § 11 A. 70); § 37: 
wenn (die Sklaven) nicht zustimmten. 

(146) Isai. 6 (Philokt) 42: ... und als sie die Sklaven, welche (die Sachen) 
weggetragen hatten, herausverlangten ... 

147 Dem. 29 (Aph. 3) 11; zitiert o. A. 70. 
148 s. o. nach A. 112. 
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wesentlicher Teil des Proklesis-Formulars in einem einfachen, von 
eto€voc~ abhängigen Aussagesatz ausgedrückt. Der Befund, daß fast 
alle Berichte noch die Formulierung des Basanos-Themas erkennen 
lassen, unterstreicht dessen Bedeutung sowohl für die peinliche Be
fragung als auch für die Argumentation der Sprecher vor Gericht. 

D. Die Folgen, welche die peinliche Befragung nach sich 
ziehen sollte, sind zwar in allen drei im Wortlaut erhaltenen Pro
kieseis mit aufgenommen, jedoch findet sich sonst nur ein einziger 
eindeutiger Hinweis hierauf. Das läßt den Schluß zu, daß dieser 
Teil der Proklesis nicht notwendigerweise im Formular stehen 
mußte. Dort, wo er auftritt, entspricht er allerdings genau dem 
bereits bekannten Muster, einer Alternative: entweder soll das oder 
jenes eintreten. In dem tendenziösen Bericht des Nikobulos über Pan
tainetos' Proklesis scheint diese alternative Form noch deutlich durch, 
wenn auch der Inhalt sicher teilweise unrichtig wiedergegeben ist, 
Dem. 37 (Pant) 41 : 7tOÜ ya.p EO''t'~ OLXOC~OV, EV OLX€'t'OU O'w[.Loc't'~ xoct ~uX-n ~ 
ou' w!pAY)xev OC~ 'ra.Art.V't'OC, ~ [.LY)O€V 't'ov O'uxo!pocv't'oüv'roc ~ Y) [.L~oüO'&rt.~ ; (149). 

Eine ähnliche, zwar ebenfalls auf den alternativen Folgen der 
Befragung aufbauende Stelle ist jedoch bereits Argulnentation des 
Sprechers und gibt mit Sicherheit nicht den Wortlaut der Pro
klesis wieder, Lys. 7 (Sek) 37: 7tSpt E[.LOÜ [.L€V yap SL ZASYOV &. o6'roe; 
'ß 'i ,~,.,') i ' a..' ,~, ''I..'' , , ( e OUl\s'ro, oUO (Xv OC7tOl\oyY)croc(j'lTrt.~ [.Lo~ sssysvs't'o' 'rou't'<p 0 S~ [.LY) w[.Lo-

A6youv, ouoe[.L~~ ~Y)[.LL~ EVOXOe; ~V (150). Ebensowenig beziehen die 
Sprecher in drei Stellen, welche als mögliche Folge der Basanos 
ein &7trt.AAa.'t''t'e(j&rt.~ nennen, sich auf den Wortlaut der Proklesis. 
Es sind das Ant. 1 (Metr) 7: [.L~ yap O[.LOAOYOUV't'wv 't'wv &voprt.-

, ~ (, ,...." i i ' ...." D 29 7tOOWV .•• Y) [.LY)'t'1JP rt.u't'ou OC7t1lI\I\Cl.x'ro 't'Cl.u't'1JC; 'rY)C; OC~'r~rt.C;; em. 
(Aph. 3) 38: SL ..• [.LY)~€V zxe~v E!pCl.O'OCV 'rou't'wv Cl.u't'6v, &7t~AAOCX'rO 

O~7tou&sv &v 't'~C; Cl.L't'LCl.e;, und Dem. 47 (Euerg) 7: xoct 't'oue; [.La.p't'upoce; 

&7tY)AAa.X&CI.~ 't'Oü &y&voe; 7tCl.pCl.~6v'rCl.c; 'ro a&[.Loc 't"~C; av&pw7tOU (151). Wie 
diese drei Äußerungen zu verstehen sind, wird noch zu überlegen 

(149) Dem. 37 (Pant) 41: denn worin besteht die Gerechtigkeit, wenn 
auf Grund der körperlichen und geistigen Konstitution eines Sklaven ent
weder ich zwei Talente schulde oder der Sykophant keinen Nachteil erleidet? 

(150) Lys. 7 (Sek) 37: Wenn sie über mich sagten, was dieser möchte, 
könnte ich mich nicht mehr verteidigen; wenn sie ihm aber nicht zustimm
ten' erlitte er keinen Nachteil. 

(151) Ant. 1 (Metr) 7: Wenn die Sklaven nicht zustimmten ... wäre 
seine Mutter von diesem Vorwurf befreit; Dem. 29 (Aph. 3) 38: Wenn 
... sie sagten, er habe nichts davon in Händen, wäre er sofort von diesem 
Vorwurf befreit; Dem. 47 (Euerg) 7: ... und die Zeugen kämen vom 
Prozeß los, wenn sie die Sklavin wirklich übergäben. 
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sein 162• Nach den Worten der Sprecher muß es sich um eine auto .. 
matische, nicht in der Erklärung vorformulierte Wirkung der 
Basanos handeln. Im Formular der Proklesis kommen Wendun .. 
gen mit cX.7t'cx:AAtX:'C'''t'€O'.&CX:L (befreit werden, loskommen) zur Deter
minierung der Folgen nicht vor. 

111. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lassen sich aus den drei wörtlich überliefer
ten Prokieseis zur Basanos und den zahlreichen Berichten hierüber 
vier Elemente eines feststehenden Formulars erkennen: Als Ein
leitung der Erklärung steht entweder das Wort 7t'POXcx:A€'i:O'.&OCL (in 
der ersten oder dritten Person Präsens) oder eine Form von 7t'cx:pcx:-
8 L86'VCX:L , mit welcher der Erklärende seine Bereitschaft zur Über
gabe ausdrückt (Konjunktiv Präsens oder Futurum). Die Ein
leitungsworte sind insgesamt fümmal belegt 153. Hierauf folgt als 
zweiter Punkt die Bezeichnung des (oder der) zu befragenden 
Sklaven und der Hinweis auf diejenige Eigenschaft, welche ihn 
(oder sie) als Auskunftsperson tauglich erscheinen läßt. Daß in der 
Proklesis von der Tauglichkeit des zu Befragenden gesprochen 
wird, geht aus elf Stellen hervor 164• Der dritte Punkt betrifft das 
Thema der Befragung. Es entspricht stets einer Prozeßbehaup
tung des Erklärenden und ist als schlichter, von (O'uv)s:tös'Voct ab
hängiger Aussagesatz formuliert, den der Befragte einfach zu be
jahen oder zu verneinen hat. Das "Wissen" wird dem Sklaven 
beigelegt, indem das s:tÖSVOCL syntaktisch durch Partizipialkonstruk
tion oder Relativsatz auf ihn bezogen wird. Der Gebrauch von 
s:töe'VocL oder das als schlichte Behauptung formulierte Thema der 
B.asanos sind fast dur c h weg s festzustellen 165. Die drei Ausnah-

162 S. u. § 14 bei A. 30/36. 
163 Neben den drei wörtlich überlieferten Erklärungen (Dem. 59 [Neaira] 

124; 29 [Aph. 3] 51 und Aiseh. 2 [Parapresb] 126) sind das Dem. 37 (Pant) 
42 und (insoweit an der Praxis orientiert) Ant. 2d8. 

164 Das sind (wiederum neben den drei wörtlich überlieferten Erklärun
gen) Ant. 6 (Choreut) 23; Dem. 29 (Aph. 3) 11, 17,21; 30 (Onet. 1) 27; 45 
(Steph. 1) 61; Lys. 7 (Sek) 34; IsaL 8 (Kir) 9. 

166 Das Wort (cruv )d8ev(XL findet sich in folgenden Stellen: Ant. 1 (Metr) 9; 
6 (Choreut) 22, 25; Lys. 4 (Trau) 10, 15f.; Isokr. 17 (Trap) 11, 17; Isai. 6 
(Philokt) 16; 8 (Kir) 9, 10, 17,29; Dem. 29 (Aph. 3) 30, 38, 40, 51 «(J.vYJ(J.o
veoew in §§ 21 u. 25); 30 (Onet. 1) 35; 45 (Steph. 1) 60; 37 (Pant) 40; Aiseh. 2 
(Parapresb) 126; Dem. 59 (N eaira) 121, 124; Lyk. 1 (Leokr) 29. Eine eigene 
Gruppe bilden Dem. 30 (Onet. 1) 27; 29 (Aph. 3) 17; 46 (Steph. 2) 21, hier 
wird die Behauptung des Erklärenden mit Wendungen wie et ~~ CPYJC:.fL (wenn 



§ 9. Das Formular 129 

men 156 hievon fallen schon deshalb nicht ins Gewicht, weil sie 
nichts enthalten, was dem eindeutigen Befund der übrigen Quellen 
widerspräche. Als vierter Punkt der Proklesis können, aber müssen 
nicht, die Folgen formuliert sein, welche die Parteien an den 
Ausgang der Befragung knüpfen. Entsprechend den beiden mög
lichen alternativen Antworten sind auch die Folgen, allerdings nur 
in zwei von insgesamt vier Fällen, in die Form von zwei alternati
ven Konditionalsätzen gekleidet: wenn der Sklave bejaht ... , 
wenn er aber verneint ... 157. 

Diese vier Elemente decken sich nur zum Teil mit den fünf 
Punkten, welche Guggenheim 158 - hauptsächlich aus der in 
Dem. 37 (Pant) 40ff. geschilderten Proklesis - als das übliche 
Formular betrachtet. Seine Ergebnisse sind freilich dadurch ge
trübt, daß er die Urkunde in Dem. 59 (Neaira) 124 für unecht hält 
und die beiden übrigen im Wortlaut überlieferten ProkIeseis nicht 
erkannt hat 159• Er mißt deshalb den Einleitungsworten, die gerade 
an den von ihm vernachlässigten Quellen gut belegt sind, keine 
besondere Bedeutung bei. Andererseits sind jedoch in Dem. 37 
(Pant) zwei Punkte erwähnt, welche in den zahlreichen übrigen 
Quellen keine Bestätigung finden. Daß in der Proklesis gewöhnlich 
eine Person (oder mehrere) als Basanistes genannt wird 160, hat 
sich nicht bestätigt. Aus dem im Wortlaut der Proklesis gebrauch
ten Gegensatzpaar 7tocpcx3~a6vll~ - 7tOCPOCAOC[.Lß&ve;~v 161 geht vielmehr 

der Gegner nicht zugibt) eingeleitet (vgl. Dem. 45 [Steph. 1] 8). Stellen ohne 
d8evcxL, die jedoch die Behauptung des Erklärenden gut erkennen lassen, 
sind: Lys. 7 (Sek) 34; Dem. 52 (Kallipp) 22; 53 (Nikostr) 22; 49 (Timoth) 
55, 58; 54 (Kon) 28; 47 (Euerg) 8, 40, 47. 

156 In Isai. 6 (Philokt) 42; Dem. 37 (Pant) 27 und 29 (Aph. 3) 11 f. 
gehen die Sprecher nur ganz kurz oder bewußt undeutlich auf die Proklesis 
ein; zu Ant. 5 (Herod) 36, 46 s. o. A. 78. 

157 S. Dem. 59 (Neaira) 124 und Aisch. 2 (Parapresb) 126f.; wenigstens 
die Alternative ist auch in Dem. 37 (Pant) 40 und 29 (Aph. 3) 52 noch zu 
erkennen. 

158 Bedeutung 50 f. 
159 S. o. A. 36. 
160 Dem. 37 (Pant) 40; die genauere Analyse der Rede wird jedoch 

zeigen, daß Mnesikles nicht für diese Funktion bestellt war, s. u. § 11 bei A. 19. 
Ebenso verhält es sich mit den in Isokr. 17 (Trap) 15f. genannten "Basa
nistai", s. u. § 11 A. 17. 

161 Der beste Beleg hiefür ist Dem. 59 (Neaira) 123f. Die Zeugnis
urkunde lautet (§ 123): &~L&V 7tCXPCX80ÜVCXL €tc;; ß&O'cxvov (als er verlangte, ... 
zur Basanos zu ü berge ben), die Proklesis selbst aber (§ 124): &"t"OL[lOC;; &v 

••• 7tCXPCXACX[lß&V€LV (er sei bereit, ... zu übernehmen). Eine dritte Person, 
welche die Basanos durchzuführen hätte, ist in der Rede nirgends erwähnt. 

Thür 9 
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hervor, daß die Rolle des Basanistes, ohne daß davon gesprochen 
werden mußte, einer der Parteien zufiel. Darauf wird noch zurück
zukommen sein. Daß weiters stets eine Person eingesetzt wurde, 
die den Schaden zu schätzen hatte, der am Sklaven durch die 
Folter entstanden war 162, ist ebenfalls nicht erwiesen. Das Schwei
gen der meisten Quellen hiezu läßt zwei Schlüsse zu: entweder war 
dieser Punkt für die Sprecher nicht wichtig genug, um hierüber 
zu berichten, oder - wahrscheinlicher - war die Ersatzpflicht 
auch ohne derartige Erklärung gegeben, so daß sie in der Pro
klesis nicht erwähnt zu werden brauchte 163. Auch darauf wird 
noch näher einzugehen sein. Außer den vier genannten Elementen, 
die jedoch nicht unbedingt in der angeführten Reihenfolge stehen 
mußten, gibt es also keine weiteren Bestandteile, welche man zum 
Formular der Proklesis zählen kann. 

Weder Guggenheim noch andere Bearbeiter der Basanos haben 
bisher das wichtigste Element dieses Formulars, das zur Basanos 
vorgeschlagene Thema, in seiner vollen Bedeutung erfaßt. Daß 
dieses in einem von EtÖEVrt.L abhängigen Satz Wort für Wort vor
formuliert war, ist nicht nur durch die eben untersuchten, zahl
reichen Quellen erwiesen, sondern läßt sich auch durch den Ver
gleich mit Zeugnis- und Eidesformularen noch erhärten. In den 
erhaltenen Zeugnisurkunden tritt (neben anderen Wendungen) 
manchmal EtÖEVrt.L als formelhafte Einleitung der Aussage auf 164. 

Sogar ein in Dem. 46 (Steph. 2) 6 erwähntes Gesetz nimmt auf 
diese Einleitungsformel Bezug 165. Die Tatsache, daß die "Aus-

162 Das einzige - insoweit wohl korrekt geschilderte - Beispiel hie
für ist Mnesikles, Dem. 37 (Pant) 40: E:']t~Y'JW!-L0'J' e:!'Jcx~ "t'1jc; "t'~!-L1)C; "t'1)C; "t'ot) 
']tcxr.86c; ( ••• soll Schätzer sein für den Wert des Sklaven). 

163 Nur Apollodor erklärt sich bereit, den Schaden an den Sklavinnen, 
die er herausverlangt, zu ersetzen, Dem. 59 (Neaira) 124: ci7t'O"t'f.'Je:L'J lS "t'L 
ß)..cxßeL"flO'cx'J (abzugelten, um was sie geschädigt worden seien) - darauf weist 
auch Guggenheim, Bedeutung 51, hin, obwohl er die Urkunde für unecht 
hält -, während Aischines (or. 2 [Parapresb] 126) und Demosthenes (or. 29 
[Aph. 3] 51 ff.), welche jeweils Sklaven anbieten, von der Blabe nicht 
sprechen; s. dazu u. § 12 bei A. 30/35. 

164 V gl. !-LcxP"t'upot)cn v (!-LcxP"t'upe:!) e:t8t'Jcx~ (er bezeugt - sie bezeugen -
zu wissen) in Dem. 43 (Makart) 35, 43; 59 (Neaira) 23, 25, 34; s. dazu 
Leisi, Zeuge 102. 

165 Dem. 46 (Steph. 2) 6: ot 8t ye: 'J6flO~ ou "t'cxü"t'cx )..tyouO'~v, ci)..)..' Cl av dan 
"t'r.e; XCXL ote; tiv ']tcxpcxyt'J"fl"t'cxr. 7t'Pcx."t'''t'Oflt'JOr.e;, "t'cxü"t'cx (LcxP"t'upe:!v xe:)..e:UOUO'LV (die Ge
setze gestatten das nicht, sondern gebieten, das zu bezeugen, was jemand 
weiß und welchen Geschehnissen er beiwohnte). 
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sage" einseitig von einer Prozeßpartei vorformuliert wurde und 
der Zeuge nur die Möglichkeit hatte, die Behauptung einer Partei 
zu bestätigen 166 oder eidlich zu verneinen 167, unterstreicht die 
Parallele zwischen Martyria und Basanos. Noch stärker kommt der 
formelhafte Charakter des EL~€VOCL im Thema jener Eide zum Aus
druck, welche die Parteien und Zeugen im Blutprozeß zu leisten 
hatten. Ein Beispiel findet sich in Ant. 1 (Metr) 28: ... 't"o 8LOfL6-

aoca&ocL u7tep 't"~C; fL'Y)'t"POC; E:i) E:L~€VOCL fL~ 7tE:7tOL'Y)X.U~OCV 't"OCÜ't"OC (168). Auf
fallend ist hier die parallele Formulierung von Basanos-Themen 
mit E:L~€VIXL &X.PLßWC;169. Diese Beobachtungen rechtfertigen es, das 
in der Proklesis ausgesprochene Thema der Basanos, was die For
mulierung anbelangt, in direkte Nachbarschaft zu zwei weiteren 
&'t"E:XVOL 7t(a't"E:LC;, dem Zeugnis und dem Eid, zu setzen. Allein das 
Wort (auv)E:L~€VOCL hat in dem sonst ziemlich frei zu handhabenden 
Formular der Proklesis den Charakter eines formelhaften, 
stereotyp gebrauchten Wortes. Für das 7tPOx.ocAE:~a&ocL, welches der 
ganzen Erklärung ihren Namen gegeben hat, trifft das nicht zu. 

§ 10. WIRKUNGEN DER PROKLESIS 

Nach der Erörterung des inneren und äußeren Formalismus 
der Proklesis zur Basanos ist nun die Frage nach den Wirkungen 
derartiger Erklärungen zu behandeln. Dabei soll die abgelehnte 
Proklesis getrennt von der angenommenen untersucht werden. 
In beiden Fällen wird die in der Literatur hiezu vertretene Meinung 
kritisch überprüft werden, die abgelehnte Proklesis habe als Be
weismi ttel (&"t"E:XVOC; 7t(a"t"LC;) gegolten (I) und die Annahme der 
Proklesis habe eine Klage auf Vornahme der versprochenen 
Basanos begründet (11). Beides wird sich als unhaltbar erweisen. 
Schließlich ist noch zu klären, welche Wirkungen das Zugeständnis 
(Homologie) der in der Proklesis formulierten, zur Überprüfung 
vorgeschlagenen Behauptung hatte (111). 

166 S. Leisi, Zeuge 88f.; Harrison, Procedure 139. 
167 Auch dabei ging es um das formelhafte "Wissen", s. Isai. 9 (Astyph) 

19; dazu Wyse, Isaeus 638; Thür, IURA 23 (1972) 155f. 
(168) Ant. 1 (Metr) 28: ... die Diomosia für die Mutter zu leisten, er 

wisse wohl, daß sie das nicht getan habe. 
169 V gl. "genau wissen" in Isai. 8 (Kir) 17; Dem. 29 (Aph. 3) 21, 26; 

30 (Onet. 1) 27; 59 (Neaira) 121, 124. 
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I. Ist die abgelehnte Proklesis ein Beweismittel1 

Bereits oben (§ 8) hat sich herausgestellt, daß die Erklärung 
entweder nur mündlich oder durch Verlesen eines vorbereiteten 
Schriftstückes, beide Male vor Zeugen, abgegeben wurde. Bisher 
war noch nicht die Rede davon, in welcher Form der Erklärende 
seine Proklesis, nachdem sie der Gegner abgelehnt hatte, vor 
Gericht verwendete. Hierüber ist Klarheit zu verschaffen, bevor 
man die Wirkung der abgelehnten Proklesis untersucht. Die 
Sprecher bedienen sich mehrerer Formen, um die Tatsache und 
den Inhalt ihrer Erklärungen bei Gericht vorzubringen: Entweder 
erzählen sie beweislos davon (A) oder sie führen Zeugen dafür (B), 
oder sie legen die bei der Proklesis verwendete Urkunde vor, die 
sie entweder durch ein zusätzliches Zeugnis bestätigen lassen (C) 
oder aber nicht (D). Es folgen nun die Belegstellen zu den einzelnen 
Fallgruppen und der Versuch, soweit das möglich ist, zu klären, 
warum die Sprecher die jeweils vorliegende Form gewählt haben. 
Berichten die Sprecher von einer PrOklesis ihres Gegners, ist in 
den meisten Fällen nicht zu erkennen, in welcher Form diese bei Ge
richt vorgebracht worden war. Auf diese Stellen 1 ist deshalb nicht 
weiter einzugehen. Bereits aus den aufgezählten Möglichkeiten ergibt 
sich, daß die Klassifizierung der Proklesis als eigene Gruppe inner
halb der kunstlosen Beweismittel nur in einem Bruchteil der Fälle 
in Betracht zu ziehen ist. 

A. Der Erklärung bedürfen in erster Linie jene fünf Stellen, 
in welchen die Sprecher von ihrer Proklesis 0 h n e j e den Be we i s in 
ihrer Rede einfach berichten: Ant. 1 (Metr) 9; 6 (Choreut) 24; 
Lys. 4 (Trau) 10; 7 (Sek) 34; Dem. 49 (Timoth) 55. Der Grund hie
für liegt nicht etwa darin, daß die Erklärungen für die Sprecher 
nur von untergeordneter Bedeutung gewesen wären; im Gegenteil, 
in allen fünf Reden wird an zentraler Stelle und ziemlich breit aus 
der Ablehnung der Proklesis argumentiert. Daß die Sprecher aber 
nicht wenigstens für die Vornahme oder den Inhalt der Proklesis 
Zeugen führten, hat andere Ursachen. 

1. Die ersten vier Stellen stammen aus Prozessen vor Blut
gerichtshöfen, dem Areiopag oder dem Palladion 2. Diesen Prozes
sen ist gemeinsam, daß die Zeugen die feierliche Diomosia auf die 

1 Lys.4 (Trau) 15; Isokr. 17 (Trap) 15 (angeblich zur Basanos); Dem. 53 
(Nikostr) 22; 29 (Aph. 3) 38; 54 (Kon) 27; 47 (Euerg) 5; 37 (Pant) 40. 

2 Vor dem Areiopag: Ant. 1 (Metr), Giftmord; Lys. 4 (Trau), Verwun
dung in Tötungsabsicht ; Lys. 7 (Sek) Asebie. Vor dem Palladion: Ant. 6 
(Choreut), unbeabtüchtigte Tötung. 
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Schuld oder Unschuld des Angeklagten schwören mußten 3. Aus 
diesem Grund ist in Lys. 4 (Trau) kein einziges Zeugnis enthalten 4, 
und auch der Ankläger in Ant. 1 (Metr) weist darauf hin, daß er 
den Prozeß allein führen müsse, weil seine Halbbrüder auf der 
Seite der Angeklagten stünden 5. Unter diesen Umständen ist natür
lich auch ein Zeugnis über die abgelehnte Proklesis nicht zu erwar
ten 6. In den beiden übrigen Reden treten zwar Zeugen auf: der 
angeklagte Chorege läßt sich bestätigen, daß er nicht anwesend 
war, als der Knabe das Gift trank (Ant. 6 [Choreut] 15 7), und in 
Lys. 7 (Sek) 10 treten die Vorbesitzer des Grundstückes (denen 
eventuell selbst eine Asebieklage droht) als Zeugen dafür auf, daß 
dort niemals ein kultischer Ölbaumstrunk gestanden sei. Beide 
Tatsachen waren wenigstens nach der Darstellung der Sprecher 
unmittelbar prozeßentscheidend. Die Vermutung liegt deshalb nahe, 
daß in dem altertümlichen, durch die Diomosia bestimmten Beweis
verfahren vor jenen Gerichtshöfen bloße Indizien, zumindest eine 
abgelehnte Proklesis, nicht bezeugt wurden. 

Diese Erwägungen können sich auf eine weitere Beobachtung 
stützen. Dem Bedürfnis, den Areiopag von einer abgelehnten Pro
klesis sicherer als durch bloße Erzählung in Kenntnis zu setzen, 
konnte auch auf andere Weise als durch Zeugen entsprochen wer
den. Ariston beschreibt in Dem. 54 (Kon) die Vorgangsweise, die 
Konon bei seiner Proklesis hätte einhalten sollen, da die Möglich ... 
keit bestanden habe, daß der Prozeß vor den Areiopag komme 
(§ 28) "'1\ , " ~,~, ..... '1::' 'A" , : "t'O"t' tl.:V "t'oue; o~xe"t'cxe; 1tcxpeo~oou x.cx~ "t'<.UV es pe~ou 1tcxyou "t'~vcxe; 

7tCXpex&Ae~' e~ yap &1tz.&cxvov, 1tIXP' exetvo~e; a.v ~v ~ 8tX1J (8). Areiopagiten 

3 S. Ant. 5 (Herod) 12 und dazu MacDowell, Homicide 97ff.; Ruschen
busch, Untersuchungen 74 ff. 

4 Lys. 4 (Trau) 4: xcd 8-rL -rcxu't'cx &A"I).&1) Aeyc.u, <DLALVOC; xcxr. ßLOXA1)C; ~crcxcrLV' &AA' 
oux ~cr-r' cxu't'o LC; I-lcxp-ruP1) crCXL I-l ~ 8LO fJ.0crCXfJ.€VOLC; 1tep r. 't'1)C; cxl 't'LIXC; ~ C; €yw CP€uyc.u. 
(Daß ich die Wahrheit sage, wissen Philinos und Diokles; doch sie dürfen 
nicht als Zeugen auftreten, weil sie nicht die Diomosia geschworen haben 
über die Beschuldigung, gegen die ich mich verteidige.) 

5 Ant. 1 (Metr) 4: ufJ.e'Lc; y&:p fJ.0L aVlXyxcx'LoL. of)C; YcXP €XP~V 't'iil fJ.€V 't'e,f}vew-rL 
t"LI-lWPOUC; yeveCf.&cxL, €fJ.0r. 8€ ßO"l).&OUC;, OO't'OL 't'oG fJ.€V -re'&vew-roc; cpov1)C; yeyev"I)v't'IXL, 
€IL0r. 8' av-rL8LxOL xcx,f}ecr-rcXcrL. (Denn ihr [Richter] seid meine Verwandten. Die
jenigen, welche dem Toten Rächer, mir aber Helfer sein sollten, sind dem 
Toten Mörder geworden, mir aber Gegner.) 

6 Auch nicht die Vorlage der in Ant. 1 (Metr) 10 erwähnten Urkunde. 
'I S. o. § 9 A. 121. 
(8) Dem. 54 (Kon) 28: Damals hätte er bereit sein sollen, die Sklaven 

zu übergeben, und hätte auch Mitglieder des Areiopags beiziehen sollen; 
denn wenn ich gestorben wäre, wäre der Prozeß vor jene gekommen. 
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schon zur Proklesis beizuziehen, kann nur den Sinn haben, daß 
der Erklärende in einem späteren Prozeß sich darauf berufen kann, 
einige der Richter wüßten über seine Proklesis und ihre Ablehnung 
durch den Gegner Bescheid 9• Ariston wird seinen Vorschlag sicher 
an der Praxis orientiert haben. Eine weitere Möglichkeit, den 
Richtern ohne ein Zeugnis eine abgelehnte Proklesis vor Augen zu 
führen, ist in Dem. 47 (Euerg ) 1 7 erwähnt: xet(-ro~ e8€L etu't'6v ••• 

"\ ß' " "\" 1 'ß "\ ' ß ''I' \, I\et oV't'et -rov X"1)puxet, X€I\€U€LV €(.lE, EL OUI\OL(.l"1)V, et(jetVLI..:l€LV, XetL (.letp-

't"upete; -roue; 8LxetO''t'cXC; €~O'L6v't'ete; 7tot€i(j-&et~ wC; €'t'ot[.LoC; EO''t'tv 7tocpoc8oüvoct (10). 
Auch der Vorschlag, die Proklesis vor Beginn der Verhandlung 
durch einen Herold wiederholen zu lassen, so daß die Richter selbst 
Zeugen des Vorganges würden, wäre unangebracht, hätte es nicht 
eine entsprechende Praxis gegeben. Ihr Zusammenhang mit der 
Blutgerichtsbarkeit geht zwar aus der Stelle selbst nicht hervor, 
wäre aber nach den bisherigen Überlegungen durchaus zu erwägen. 
Fest steht jedenfalls, daß eine Partei, um ihre Erzählung von einer 
abgelehnten Proklesis im Prozeß zu erhärten, nicht unbedingt auf 
Beweismittel im technischen Sinn angewiesen war. Allerdings wei
sen die Sprecher in den vier vorhin behandelten Stellen weder auf 
die Beiziehung der Richter noch auf einen Heroldsruf hin. 

2. Völlig anders liegt die Sache hingegen in Dem. 49 (Timoth) 
55f. Apollodor hatte während der amtlichen Diaita an Timotheos 
die Frage gestellt, ob dessen Diener Aischrion noch Sklave sei, 
und gleichzeitig den Mann zur Basanos herausverlangt. Als Timo
theos antwortete, Aischrion sei frei, hatte Apollodor seine Auf
forderung sofort zurückgenommen und von seinem Gegner in einer 
zweiten Proklesis verlangt, Aischrion als Zeugen zu führen (§ 55 11). 
Auch dieser Aufforderung war Timotheos nicht nachgekommen. 
Aber auch Apollodor führt nun keine Zeugen für seine Proklesis 

9 V gl. Lys. 7 (Sek) 21 f.; in Dem. 47 (Euerg) 44 fordert der Sprecher 
die "wissenden" Geschworenen auf, ihren Sitznachbarn eine Tatsache mit
zuteilen; s. dazu Leisi, Zeuge 35; Bonner, Evidence 85 A. 4. 

(10) s. o. § 8 A. 41. 
11 Dem. 49 (Timoth) 55: ITept {l€V -rOtVUV -riilv rptcxAiilv XCXt -r1jc;; {lv~C;; &pyuptOU ... 

i)p6{l"llv (X,u-rov 1tPOC;; -ref> 8tcxt"O)-r1l et ~-rr. 80i)AOC;; er"/) (; AtaXPtcuV, xcxt il~touv cxu-rov €V 
-ri;> 8ep{lcx-rt -rov ~Aeyx'ov 8r.86vcxt. 'A1toxpr.vcx{levou 8e (lOt -rou-rou lS-rf. €Aeu.&epoc;; et"/), 
-r1jc;; {l€V e;cxt~aecuc;; €7teaxov, (J.cxp-ruptCXV 8' exu-rov ~~(ouv €(J.ßCXAeO'-&cxt -roi) ALa-
XP((t)voc;; &lc;; €Aeu-&epou öv-roc;;. (Über die Schalen und die Mine Silber ... 
fragte ich ihn vor dem Diaiteten, ob Aischrion noch Sklave sei, und ver .. 
langte, daß dieser auf seiner Haut den Beweis erbringe. Als er mir antwor
tete, dieser sei frei, nahm ich die Aufforderung zurück, verlangte aber, daß 
er ein Zeugnis des angeblich Freien Aischrion [in den Echinos] einlege.) 



§ 10. Wirkungen der Proklesis 135 

zur Basanos, obwohl der ganze Abschnitt §§ 55/58 davon handelt. 
Für das Fehlen eines Zeugnisses gibt es hier einen einleuchtenden 
Grund: Eine Aussage, Timotheos habe die Proklesis abgelehnt, 
war unter den gegebenen Umständen für einen Zeugen einfach 
zu riskant; er hätte sich damit leichtfertig einer Pseudomartyrieklage 
ausgesetzt. Das beweist ein Blick auf die Praxis dieser Klage. In 
den vier erhaltenen Reden aus Verfahren gegen Prozeßzeugen 12 

werden nämlich stets Zeugnisse über eine Proklesis (Dem. 45 u. 46 
[Steph. 1 u. 2]; 47 [Euerg]) oder eine Apokrisis (Dem. 29 [Aph. 3]) 
angegriffen, und zwar mit durchwegs fadenscheiniger Begründung 13. 

So nimmt der Sprecher in Dem. 47 (Euerg) schon den Vorwurf, 
die zur Basanos angebotene Sklavin sei während der Proklesis nicht 
zur Stelle gewesen 14, zum Vorwand, um die Zeugen dieser Pro
klesis zu verfolgen. Deshalb schien es wohl höchst unvorsichtig, 
eine sogleich zurückgenommene Proklesis als abgelehnt zu be
zeugen. Ein Zeugnis über die Proklesis samt ihrer Zurücknahme 
war aber nicht mehr wert als die bloße Erzählung dieser Vorgänge; 
denn dadurch konnten nicht mehr die üblichen Schlüsse aus der 
Ablehnung durch den Gegner gezogen werden. Hingegen steht das 
Argument aus der Tatsache, daß jener angeblich freie Aischrion nun 
nich t als Zeuge geführt wird , auf fester Grundlage , auch ohne daß A pol
lodor seine zweite Proklesis noch durch Zeugen beweisen müßte 15• 

Somit konnten alle fünf Stellen, in welchen Sprecher von ihrer 
Proklesis beweislos erzählen, aus der besonderen Situation erklärt 
werden: Entweder standen die strengen Vorschriften über 
die Diomosia oder die Angst vor einer Pseudomartyrieklage 
einem Zeugnis über die abgelehnte Proklesis im Wege. 

B. Die übliche, schon im Akt der Erklärung vorgegebene Form, 
eine abgelehnte Proklesis vor Gericht zu bringen, bestand darin, 
die schon zur Erklärung beigezogenen Personen als Prozeßzeugen 
zu führen. Die einzige Urkunde, welche eindeutig dieser Situa ... 

12 Die Prozesse gegen Zeugen, welche eine Diamartyria abgelegt hatw 
ten, bilden eine eigene Gruppe und können in diesem Zusammenhang außer 
Betracht bleiben; s. dazu Behrend, Dike 139ff. 

13 Näheres dazu s. Thür, Status 156ff. 
14 Dem. 47 (Euerg) 15: eX)..)..tX 't'~'J l-Lev 1t'p6x).."1)0'~v rp~~ 1t'pOxCl)..eO'ClO',a.cx~, 't'~v 

8e &v,s.PCU1t'o'J OU8e:L~ e:!8e:v ••• (du behauptest, die Proklesis erlassen zu haben; 
doch die Sklavin hat niemand gesehen" .. ) Das wird sonst nirgends bean
standet. 

15 Aischrion wäre gegen die Geschäftsbücher der Bank, auf welche 
Apollodor sich beruft (§ 5), ein wichtiger Entlastungszeuge für Timotheos 
gewesen (§ 57). 
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ti on entspricht, ist in Dem. 46 (Steph. 2) überliefert. Ihre Ankün
digung und ihr Text lauten (§ 21): 'AAAeX tJ.~v ()"t'L eyw fLev cX1tE8~-

... , "'i ' ~'( , ''''i r' "r" , 
tJ.ouv "t'pL1)pcx.pXc.uv, €"t'E"t'€I\€U"t''Y)X€L o€ 0 7tcx"t"Y)P 7tCXI\CXL O"t'€ OU"t'O~ €Y1)tJ.€, "t'CX~ 

~1. ~ , '" t:' ' , , t:" "..., I ß l 
O~ 'lT€PCX7tCXLVcx.~ CX.U"t'OV €~YJ"t'ouv Xcx.L 1)sLOUV 7t€PL cxu"t'ou "t'oU"t'ou CXO'CXVr.-
,,~ " , .... , ''''i ~ ..... , ,( ''''i I "'i ß' , 
":,€O'vcx.L cx.U"t'CX~ EL "t'cxu"t' CXI\1)'\T1) EO'''t'L, XOCL W~ 7tpoux'CXl\oufL'Y)v, I\OC E fLOL "t'1)v 

fLap"t'upLcxV. MAPTTPIA. Mocp"t'UPOUO'L 7tCXPELVCXL ()"t'E 7tPOUXOCAEL"t'O 'A7tOA-
"'i ,~ rl'\' ff' t:' ' ~..... 'A "'i "'i f ~ ffi' , 
I\Oo<.Upo~ 'VoptJ.L<.Uva, o"t'€ 1)~LOU 7tCXPOCOOUVOCL 7tOI\I\OOWPO~ 'J!optJ.Lc.uvoc "t'CX~ 

~ , 'ß' " ffi' " ~ ~ v€pa7tcx.Lvcx.~ €L~ occrocvov, €L fL'Y) <P1)crL 'V0p~.LLWV XOCL 7tpO"t'EpOV OLE<pvCXP-

xevcx.L ~v fL'Y)"t'€Pcx. ~v efL~v, 7tpr.v 06 cX7tOepCXLV€L <D0pfLLcuv y~tJ.CXL eyyu1)-
, , , 'n' T....~' "'i , 'A "'i "'i ~, 

O'CXtJ.€VO~ CX.U't'1)V 7tCXPCX OCO'LWVO~. cx.U"t'CX oE 7tPOXCXI\OUtJ.€VOU 7tOI\I\OoW-

pOU OUX ~&€A1'Jcre <I>opfLLc.uv 7tOCPCX80UVcx.L "t'eX~ .&epcx7tcx.(vcx.~ (16). 
Mit Händen zu greifen ist der Widerspruch zwischen dem an

gekündeten Beweisthema und dem Inhalt des Zeugnisses. Apollodor 
verspricht zu beweisen, daß Phormions Hochzeit mit seiner (Apol
Iodors) Mutter lange nach dem Tod seines Vaters und während 
seiner Abwesenheit als Trierarch stattgefunden habe. Thema der 
vorgeschlagenen Basanos aber war, daß Phormion mit Apollodors 
Mutter schon vor der Hochzeit intime Beziehungen gepflegt habe. 
Hauptsächlich 17 auf Grund dieses Widerspruchs entspann sich zwi
schen Schucht und Drerup eine heftige Kontroverse um die Echt
hei t dieser Urkunde 18. Festzuhalten bleibt, daß beide Themen 
gleich viel oder wenig gegen die Echtheit von Pasions Testament 
(Dem. 45 [Steph. 1] 28) sprechen, um welches es Apollodor in 
Dem. 46 (Steph. 2) 12/25 geht 19. Richtig weist Drerup20 darauf 
hin, daß Zeugnisurkunden - genaugenommen der Wortlaut der 

(16) Dem. 46 (Steph. 2) 21: Doch darüber, daß ich als Trierarch im 
Ausland war, der Vater aber viel früher gestorben war, bevor dieser (Phor
mion) (meine Mutter) geheiratet hat, verlangte ich von ihm die Sklavinnen 
heraus und forderte, daß sie darüber peinlich befragt würden, ob das wahr 
sei; und darüber, daß ich eine Proklesis erlassen habe, nimm mir das Zeugnis. 
ZEUGNIS. Sie bezeugen dabeigewesen zu sein, als Apollodor an Phormion 
eine Proklesis gerichtet hat, als Apollodor von Phormion verlangte, die 
Sklavinnen zur Basanos zu übergeben, wenn Phormion nicht behaupte, 
meine Mutter schon vorher verführt zu haben, bevor Phormion beweisen 
kann, daß er sie geheiratet hat, von Pasion in die Ehe gegeben. Als Apollodor 
diese Proklesis erließ~ war Phormion nicht bereit, die Sklavinnen zu übergeben. 

17 Auf sprachliche und stilistische Härten der wenig elegant formulier
ten Urkunde ist gewiß nicht allzu viel Gewicht zu legen; s. auch u. A. 22. 

18 Drerup, Urkunden 312 u. 341 f., tritt gegen Guggenheim, Bedeu
tung 46f., für die Echtheit ein; Schucht, Echtheit 1146, bezeichnet sie als 
"wohl das ungeschickteste Machwerk, das je ein Stümper fabriziert hat". 

19 Garnet, Demosthene 2, 192 A. 1. 
so Urkunden 312 u. 342; mißverstanden von Schucht, Echtheit 1146. 
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bezeugten Proklesis - schon formuliert wurden, bevor der Logo
graph den Text der Rede endgültig konzipiert hatte. Das um
strittene Zeugnis paßt sehr gut zu den Verdächtigungen, die Apol
lodor in Dem. 45 (Steph. 1) 83f. gegen seine Mutter ausstreut 21, 

wurde aber dort nicht verwendet, vielleicht aus Taktgefühl, eher 
aber, um den rasanten Redefluß des Epilogs nicht zu unterbrechen. 
So sucht Apollodor wenigstens in seiner an Ungereimtheiten ohne
dies reichen Replik (Dem. 46 [Steph. 2]) aus der vorbereiteten Pro
kIesis Gewinn zu schlagen. Mit Drerup ist deshalb die Echtheit der 
Urkunde zu vertreten. Ein Fälscher hätte die Ankündigung Apol
lodors wohl kaum derart mißverstehen können. 

Die Urkunde zeigt, auf welch einfache Weise eine Proklesis 
allein durch Zeugnis vor Gericht gebracht werden konnte. Die Zeu
gen bestätigen: die Tatsache der Erklärung, die Person des Er
klärenden und des Adressaten, das Thema der vorgeschlagenen 
Basanos, die zu befragenden Personen und schließlich die Ableh
nung durch den Gegner. Das Thema der Basanos (ei ll.~ CP1)O"L ••• ) 

dürfte, wie aus dem hier denkbar unpassenden Pronomen E:ll.~V 

hervorgeht, direkt aus dem Text der Proklesis entnommen sein 22. 

Eine neben der Zeugnisurkunde etwa noch existierende Proklesis
Urkunde ist weder in der Ankündigung noch im Zeugnis erwähnt. 
In gleicher Weise wird in weiteren zwölf Stellen nur ein Zeugnis 
über die abgelehnte Proklesis angekündet, ohne daß die Sprecher 
auf eine weitere Urkunde Bezug nähmen 23. Die Zeugnisurkunden 
selbst sind dort allerdings nicht mehr erhalten. 

C. Nur relativ selten ist belegt, daß dem Gericht eine von 
Z e u gen bestätigte Proklesis-Ur k un d e vorgelesen wurde. Neben dem 

21 Insoweit sehen Guggenheim, Bedeutung 47, und Schucht, Echtheit 
1146, die Zusammenhänge wohl richtig; jedoch nehmen sie an, nur ein 
Fälscher könnte auf solche Gedanken gekommen sein. Wenig zielführend 
für die Textkritik scheint auch die moralisierende Bemerkung von Blaß, 
Beredsamkeit 3/1, 414. 

22 V gl. den Subjektwechsel im Text der Proklesis Dem. 59 (N eaira) 
124; s.o. §9A.5u.15. 

23 Isokr. 17 (Trap) 11 (Zeugnis in § 12) u. 13 (14); Dem. 53 (Nikostr) 
22 (25); Isai. 6 (Philokt) 42; 8 (Kir) 9 (11), 17; Dem. 29 (Aph. 3) 11 (12), 
18 u. 25 (26), 38 (39); 30 (Onet. 1) 27 (30); 47 (Euerg) 5 (10 u. 17). Die in 
Dem. 29 (Aph. 3) 50 erwähnte Urkunde wird vom Sprecher selbst verlesen, 
von den Zeugen aber nicht bestätigt (§ 53), s. dazu o. § 9 nach A. 55. Das 
bloße Zeugnis über eine Proklesis kann sich sowohl auf rein mündliche 
Erklärungen (vgl. o. § 8 A. 65) als auch auf beim Akt der Proklesis dem 
Gegner vorgelesene Urkunden beziehen, die allerdings dem Gericht nicht 
vorgelegt wurden. 
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Musterbeispiel in Dem. 59 (Neaira) 123f., wo beide Urkunden zur 
Gänze überliefert sind, gehören noch Isai. 6 (Philokt) 16 und 
Dem. 29 (Aph. 3) 21 hierher, Dem. 45 (Steph. 1) 61 aber wohl 
nicht. 

1. Gewissenhaft beweist A pollodor in der Rede gegen N eaira 
seine an Stephanos gerichtete Proklesis, Dem. 59 (N eaira) 123: 
"A&ye "t"fJ'J fLOCP'"C"uptoc'J, ~7teL't"oc ~'J 7tp6XAY)O"L'J. MAPTYPIA. ••• fLocP
't"UPOÜO'L 7tOCpe'i:'VocL E'V &.yop~ 8'"C"' !I A7tOAA68cupo~ 7tPOUxocAE'i:"t"O I:"t"€epoc'Vov, 
&~L<7>'V 7tocpoc8ou'Vocr. e~~ ß&O"oc'Jo'V "t"a~ .&epOC7tOCL'VOC~ 7tept &'V ~"t"L~"t"O 'A7tOA
"A68cupo<; I:"t"€epoc'Vo'V 7tept N eoctpoc~' ~"t"€epoc'Vov ~' oux €.&EA~O'OCr. 7tOCPOC~ou'Vocr. 
,~ I ,~\, "'). r (\ , 'A"')."'). ,~ 't"oc<; 'tTepoc7tocr.'Voc~· 'T1l'V oe 7tPOXI\Y)O'L'V € 'VOCL TJ'V 7tOCpeXE't"ocL 7tOI\I\OOCUpo~. 

(§ 124) A ' ~ , " , ,"'). (\ ,"')., "~, eye 01) ocu't"TJ'V "t7)'V 7tpOXI\1jO'L'V, TJ'V 7tpouxocl\oufL1)'V EYCU ~"t"EepOCVO'V 

"t"ou'"C"o'VL I1POKAHI:I~ (24) 25. 
Gegen die Echtheit dieser Urkunde bestehen keine Bedenken 26 • 

Vergleicht man sie mit der zuvor angeführten (Dem. 46 [Steph. 2] 
21), fallen folgende Unterschiede auf 27 : Konsequenterweise fehlt 
hier das genaue Thema der Befragung; hingegen ist ein Satz ange
fügt, in welchem die Identität der anschließend verlesenen Pro
klesis-Urkunde mit der bei der Erklärung verwendeten bestätigt 
wird 28. Daß in diesem Fall der Text der Erklärung nicht einfach 
in das Zeugnis aufgenommen wurde, hat seinen Grund wohl in der 
auffallenden Länge der Proklesis 29 • Wenn auch das Thema der 
Befragung im Zeugnisformular Platz gefunden hätte, wären doch 
die Folgen der Basanos dort nur sehr schwer unterzubringen ge
wesen. 

(24) Dem. 59 (Neaira) 123: Lies das Zeugnis, dann die Proklesis. ZEUG
NIS .... bezeugen, dabeigewesen zu sein auf der Agora, als Apollodor an 
Stephanos eine Proklesis richtete, wobei er verlangte, daß Stephanos die 
Sklavinnen zur Basanos darüber übergebe, worüber Apollodor ihn bezüglich 
Neairas beschuldigte; Stephanos sei nicht bereit gewesen, die Sklavinnen zu 
übergeben; das sei die Proklesis, die Apollodor vorlegt. (§ 124) Lies nun 
die Proklesis selbst, die ich an Stephanos gerichtet habe. PROKLESIS. 

25 Der Text dieser Proklesis ist oben § 9 A. 5 zitiert. 
26 Drerup, Urkunden 351 f.; auch Guggenheim, BedeutWlg 48f., findet 

in der Urkunde selbst keinen Anhaltspunkt, der sein negatives Urteil über 
sie rechtfertigte. 

27 Gleich bleiben: die Tatsache der Erklärung, die Parteien und die 
Ablehnung. Daß in Dem. 46 (Steph. 2) 21 der Ort der Erklärung fehlt, ist 
unwesentlich; üblicherweise scheint er im Zeugnis genannt worden zu sein, 
s. Dem. 45 (Steph. 1) 8. 

28 \ -gl. Dem. 45 (Steph. 1) 8: e:!v/Xf. 8e 't'cX8e: &v'!(yp/Xcpcx 't'rov 8f./x.f)."I]xrov 't'rov 
Ilex J[oov.) ~ (das hier sei die Abschrift von Pas ions Testament). 

29 S. dazu o. § 9 bei A. 6/23. 
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2. Eine ebenfalls etwas komplizierter formulierte Proklesis liegt 
in Isai. 6 (Philokt) 16 vor. Der Sprecher kündet folgende Urkunden 

, "'.I ß' , '" ,...." (, I an: X,rtL (J.OL Art E 't'1)V "t" (X7tOX,PLO'LV rtU"t"WV X,rtL "t"(x~ llflE"t"eprtc:; (J.rtp"t"UPLOC~ 

x,rtl 7tpOx'A~O'eLC:;, es folgen die Lemmata: An OKPI~I~, MAPTY
PIAI30, rrpOKAH~EI~30 (31). Das erste Lemma bezieht sich auf 
die während der Anakrisis gestellte Frage nach dem Namen der 
Mutter der Gegner (§ 13), die beiden übrigen weisen auf die beiden 
ProkIeseis des Sprechers hin, die Gegner mögen entweder Ver
wandte benennen oder Sklaven annehmen oder herausgeben, die 
über ein bestimmtes Thema Bescheid wüßten 32. Wie in Dem. 59 
(Neaira) 123f. wird wohl jeweils ein Zeugnis auf eine Proklesis
Urkunde zu beziehen sein. Für die Vorlage der Urkunden war 
vielleicht der Umstand ausschlaggebend, daß in einer einzigen, 
komplizierteren Proklesis Sklaven sowohl angeboten als auch her
ausverlangt wurden 33. 

3. Unerwartet legt Demosthenes in seiner dritten Rede 
gegen Aphobos neben fünf nur bezeugten Prokleseis 34 auch eine 
Urkunde vor (§ 21): Artße "t"~v 7tPOX,A1)O'LV X,rtt "t"~v fLrtp"t"Up(ocv· IIPO
KAH~I~. MAPTYPIA(35). Daran, daß zuerst die Proklesis-Ur
kunde und dann das Zeugnis genannt wird, ist kein Anstoß zu 
nehmen. Sachliche Gründe dafür, daß gerade diese Proklesis auch 
als Urkunde verlesen wurde, sind aus dem Text der Rede nicht 
ersichtlich. Demosthenes verfolgte damit vielleicht lediglich ein 
kompositionelles Ziel: Der § 21 ist das letzte Glied einer Kette 
von drei Prokleseis, welche direkt das von Aphobos angegriffene 
Zeugnis betreffen (§§ 12, 18, 21). Die zusätzliche Verlesung einer 
Urkunde sollte vielleicht als rhetorischer Effekt 36 die Bedeutung 
der letzten Proklesis steigern. 

4. In seiner ersten Rede gegen Stephanos will Apollodor dem 

30 Der Plural beruht auf einer Konjektur Reiskes. 
(31) Isai. 6 (Philokt) 16: Und nimm mir deren Antwort und unsere 

Zeugnisse und Prokieseis. APOKRISIS. ZEUGNISSE. PROKLESEIS. 
32 S. dazu o. § 9 A. 101. 
33 Dieser Umstand hat auch in der Textüberlieferung Schwierigkeiten 

bereitet; s. die Konjektur Thalheims (§ 16): TWV ()VTCUV (~l1-rv) .&tP<X7t6VTCUV 

(durch unsere Sklaven). 
34 S. o. A. 23. 
(35) Dem. 29 (Aph. 3) 21: Nimm die Proklesis und das Zeugnis. PRO

KLESIS. ZEUGNIS. 
36 V gl. die Steigerung, welche in dieser Rede durch den Einsatz von 

Termini technici nach kompositionellen Grundsätzen erzielt wird, o. § 9 bei 
A. 112 u. 148. 
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Beklagten einen Strick daraus drehen, daß ihm dieser während der 
amtlichen Diaita des Vorprozesses eine Urkunde aus dem Echinos 
gestohlen habe 37. Zum Beweis für seinen Vorwurf läßt er zwei 
Urkunden verlesen: ein Zeugnis über den Diebstahl, welches die 
angeführten Personen allerdings nicht bestätigen; es folgt der Hin
weis auf die Formel der Exomosie, welche diese bereits geleistet 
hatten 38. Um die Zeugen aber sogleich des Meineides zu über
führen, verspricht Apollodor die Vorlage einer von Stephanos ab
gelehnten Proklesis und eines Zeugnisses darüber. Wieder ein
mal wird die Ankündigung nicht eingehalten, Dem. 45 (Steph. 1) 
61 "1' ... , 't:' "'l Ci ...., ''''l ß I , : voc "t'o~vuv 7tOCpocXP1J[.t €s€f\€YX1JCtlcr~v €1t~<.upx1Jxo"t'€C;, /\oc € [.to~ "t'ocu-

't'1)v -rlJv [.tOCp"t'UpLOCV xocl "t'~v 7tp6XA1JO'tV. 'Avocy(yvCtlO'xe:. MAPTTPIA. 
[npOKAH~I~.] 39 Mocp't'upoucrt 1tOCP€~voct ()'t'€ 'A1tOAA63Ctlpoc; 7tpOUXOC-
"'l"" ~ I ~ .... , "'~ , ""'l 0.. 'ß ' , /\E:r./t'O .".lt'E:cpOCVOV 1tOCpOCoouvoct "t'OV 1toc[.oOC "t'OV OCXO/\OU1JOV €tC; occrocvov 7tE:pt 

... ~, ... ", 1" tl I 

't'1)C; ucpoctpE:crE:<.uC; "t'ou ypoc[.tflOC't'E:LOU, XOCL YPOCfl[.toc"t'oc 1JV E:'t'ot[.tOC; ypOCCPE:LV 
'A "'l "'l I ~ 0..'" " ~ ß' T....~' "'l' 1tOf\l\Oo<.upo<; XOC1J 0 "t't E:cr't'OCL 1J CXO'OCVO~. OCU't'oc oE: 7tpoxoc/\OU[.tE:VOU 
'A "'l "'l ~ I "0.. "'l'" ~... ~, ''''l "'l" I 0.. 7tOIV\OoCtl po U OUX E:1JE:/\ 1JO'OC L 7tOCPOCo 0 UVOCL ~'t'E:CPOCVOV, cx/\/\ CX7tOXP L voccr1JCX t 
'A "'l "'l ~, ~, y 0.. 'ß' "'l ," , ~ .... 0.. f!' 7to/\/\OOCtlpep otXCX~E:cr1Joct, e:L OU/\Ot"t'O, e:r. 't'L CP1JO'LV CXotxe:t.O'~OC~ ucp 

E:OCU"t'OU (40). 
An der Echtheit der überlieferten Urkunde ist nicht zu zwei

feln 41. Bereits Drerup hat eine weitgehend richtige Erklärung für 

37 S. dazu o. § 9 A. 102. 
38 Es ist kaum anzunehmen, daß Apollodor die knappe Schilderung 

des Diebstahls jener Urkunde durch die umständliche Schwurzeremonie 
(s. dazu Aristot. Ath. Pol. 55, 5; Lyk. 1 [Leokr] 20) für längere Zeit unter
brochen hatte. Die Stelle erweckt viehnehr den Eindruck, als ob Apollodor 
diese Formalien schon vor der Verhandlung erledigt hatte und die Richter 
durch gespielte Ungewißheit in Spannung versetzen wollte. Das setzt natür
lich auf seiten der Geschworenen die Bereitschaft voraus, auf solche im höchsten 
Maß rhetorische Figuren einzugehen. Gernet, Demosthene 2, 171 A. 3, weist 
auf die parallele Situation in Isai. 9 (Astyph) 18 und Aisch. 1 (Tim) 69 hin. 

39 Dieses Lemma ist durch Konjektur zu tilgen, s. dazu sogleich im Text. 
(40) Dem. 45 (Steph. 1) 61: Damit sie sofort des Meineides überführt 

werden, nimm mir dieses Zeugnis und die Proklesis. Lies. ZEUGNIS. Sie 
bezeugen, dabeigewesen zu sein, als Apollodor Stephanos mit Proklesis auf .. 
forderte, den Sklaven, den Begleiter, zur Basanos über die Entwendung 
der Urkunde zu übergeben, und als Apollodor bereit war, eine Urkunde 
aufzuschreiben, wonach die Basanos stattfinden sollte. Als Apollodor diese 
Proklesis erließ, sei Stephanos nicht bereit gewesen zu übergeben, sondern 
er habe Apollodor geantwortet, er möge (ihn), wenn er wolle, klagen, wenn 
er behaupte, von ihm beeinträchtigt worden zu sein. 

41 Gegen Guggenheim, Bedeutung 43, der der Urkunde wenigstens 
"Anlehnung an eine lebendige Tradition" einräumt, s. Drerup, Urkunden 
340; anders Schucht, Echtheit 1147. 
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das Fehlen der ebenfalls angekündeten Proklesis-Urkunde gefun
den: weil am Schluß des Zeugnisses der Hinweis auf die Identität 
der Proklesis-Urkunde 42 fehlt, habe schon der Redner selbst den 
Text so herausgegeben. Betrachtet man aber den Aufbau des 
ganzen Abschnittes (§§ 57/62), so lassen sich gute Gründe dafür 
finden, daß die Rede sogar schon in der vorliegenden Form gehal
ten wurde. Die zwei überlieferten Urkunden reichen nämlich völlig 
aus, um das Vorbringen Apollodors im ausgewogenen Verhältnis 
zum Text der Rede zu erhärten 43. Die Formel der Exomosie, 
welche genauso wie das zuerst verlesene Zeugnis gelautet haben 
mußte, wird nur mit einem einzigen Wort erwähnt, und die Pro
klesis-Urkunde, welche gegenüber den beiden Zeugnissen nichts 
wesentlich Neues bringen konnte, wird trotz der Ankündigung 
nicht mehr verlesen, beide Male, um die Richter nicht zu lang
weilen und damit ihren eigenen Gedanken zu überlassen. Denn 
auch bei vollständiger Vorlage aller erwähnten Urkunden wird die 
Erzählung Apollodors um nichts wahrscheinlicher. Die Proklesis
Urkunde wird also nur angekündet, um den Eindruck der Gewis
senhaftigkeit zu erwecken. Sie wird vielleicht vorgezeigt, aber nicht 
mehr verlesen 44. Das Lemma rrpOKAH~I~ ist deshalb nicht, wie 
Drerup vorschlägt, hinter den Text des Zeugnisses zu setzen, son
dern zu tilgen. Es ist wieder das Produkt allzu mechanischer Aus
führung einer Ankündigung 45• 

Das eben analysierte Manöver und die in Dem. 29 (Aph. 3) 21 
vereinzelt eingestreute Proklesis-Urkunde zeigen deutlich, daß zum 
Beweis einer abgelehnten Proklesis ein Zeugnis über den Vorgang 
völlig ausreichte. Der zusätzliche Verweis auf eine Urkunde oder 
deren Vorlage hatten lediglich den Zweck, die Richter zu beein
drucken oder ihnen einen etwas komplizierteren Text vollständig 
vorzutragen. 

D. Es bleibt nun noch zu prüfen, ob den Zielen der Prozeß
parteien auch die Vorlage einer unbezeugten Proklesis-Urkunde 
genügte. In diesem Zusammenhang ist auf vier Stellen einzugehen: 
Dem. 30 (Onet. 1) 36; 37 (Pant) 27 u. 42 und Lyk. 1 (Leokr) 28. 

42 Vgl. Dem. 59 (Neaira) 123 u. 45 (Steph. 1) 8; s. o. A. 24 u. 28. 
43 Gemeint ist, von der Technik der Beweisführung her. Ob Apollodor 

die Geschichte wirklich zu glauben ist, steht auf einem anderen Blatt und 
ist im Rahmen des gestellten Themas nicht von Interesse, s. o. § 9 A. 102. 

44 Möglicherweise hat Apollodor dem Schreiber nach dem Verlesen der 
Zeugnisurkunde einfach abgewunken. 

45 Vgl. o. § 9 A. 42 die Diskussion wn Aisch. 2 (Parapresb) 127. 
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1. Dem. 30 (Onet. 1) 36 nimmt eine Sonderstellung ein. Der 
Text ist ein weiteres Beispiel dafür, daß es ein Sprecher verstand, 
in einem kritischen Fall ein leicht angreifbares Zeugnis zu vermei
den. Demosthenes berichtet, daß Aphobos auf seine Proklesis höchst 
arrogant reagiert, ja sich nicht einmal in ein Gespräch mit ihm 
eingelassen habe (§ 36): O't'L 't'OCÜ't' , ~~LOUV, UßpLO"'t'LX&C; 7tOCVU xocl 7tpO-
7t1)AOCXLO''t'LX&C; oux e~oc f,L' ocu't'0 8LocAeye:0''&OCL (46). Dadurch, daß Demo
sthenes im folgenden über das Verhalten seines Gegners sich noch 
weiter ereifert, sucht er zu verdecken, daß aus einer Proklesis, die 
der Gegner sich gar nicht angehört hat, nicht dieselben Schlüsse 
zu ziehen sind wie aus einer ausdrücklich abgelehnten. Ein Zeugnis 
über solch eine ins Leere gegangene Proklesis wäre ein geradezu 
idealer Fall für eine Pseudomartyrieklage gewesen 47. Demosthenes 
wußte sich aber zu helfen. In die Emotionen, die er gegen Aphobos 
erregt, verpackt er geschickt seine Finte, die Proklesis-Urkunde 
eben unbezeugt verlesen zu lassen, so daß ihretwegen niemand in 
Gefahr geraten konnte (§ 36): Aocße 8' IXÖ't'~V 't'~v 7tp6XA1JO'LV xaeL 
&V&.YVW.&L· npOKAH~IL (48). Diese Stelle ist also lediglich eine 
andere Version der schon vorhin in Dem. 49 (Timoth) 55/58 beobach
teten Taktik. 

2. Auch in den drei übrigen Stellen wird der Beweis über die 
Tatsache und den Inhalt einer Erklärung durch eine einzige, Pro
klesis genannte Urkunde geführt, Dem. 37 (Pant) 27: Aeye: ö~ ~v 
7tp6xA1JO'LV Of,LWC;· npOKAH~I~; § 43: xocl ()'t'L 't'ocü't" &A1J.&~ AZYW, Aeye 't'~v 
7tp6XA1JO'LV· npOKAH~I~, und Lyk. 1 (Leokr) 28: XOCL f.LOL Aeye: 
't'ocu't'1Jv· npOKAH~I~ (49). Doch enthalten diese Stellen keinerlei 
Hinweis darauf, daß ein Zeugnis mit einem besonderen Risiko ver
bunden gewesen wäre. Es muß deshalb versucht werden, die Stellen 
anders zu erklären. 

Als erstes fällt auf, daß alle drei Texte aus Reden stammen, 
die am Ende der behandelten Periode liegen 50. In dieser Zeit 
könnte die erst seit 364/3 (Isai. 6 [Philokt] 16) feststellbare Praxis, 
die Proklesis-Urkunde neben der Zeugnisurkunde zu verwenden 

(46) Dem. 30 (Onet. 1) 36: ... als ich das verlangte, ließ er höchst 
anmaßend und beleidigend sich auf kein Gespräch mit mir ein. 

47 Vgl. o. bei A. 13. 
(48) Dem. 30 (Onet. 1) 36: ... Nimm die Proklesis selbst und lies. 

PROKLESIS. 
(") Dem. 37 (Pant) 27: Dennoch lies die Proklesis. PROKLESIS; 

§ 43: Und (zum Beweis dafür), daß ich die Wahrheit sage, lies die Pro
klesis. PROKLES1S; Lyk.l (Leokr) 28: Und lies sie mir. PROKLESIS. 

60 Dem. 37 (Pant), 346/5; Lyk. 1 (Leokr), 331; s. o. § 7 A. 1. 
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- vorher tritt nur das schlichte Zeugnis über die Erklärung auf -, 
sich neuerlich weiterentwickelt haben. Die Erklärenden verwende
ten allem Anschein nach nunmehr eine einzige Urkunde, die 
sowohl für den Vorgang der Proklesis als auch für das Zeugnis 
darüber geeignet war. Das in Gestalt dieser Urkunde eingereichte 
Zeugnis wurde einfach Proklesis genannt. 

Ausgeprägt findet sich ein derartiges Formular schon in dem 
Prozeß, den Apollodor (nach 350) gegen Phormion um das Kapital 
der väterlichen Bank führt, allerdings in einer nicht auf die Basanos 
gerichteten Proklesis. Aus diesem Prozeß sind die Paragraphe
Rede des verklagten Phormion (Dem. 36 [fe Phorm]) und die 
Klägerreden Apollodors aus dem nachfolgenden Zeugnisprozeß 
(Dem. 45 u. 46 [Steph. 1 u. 2]) erhalten 51. Auf die hierin ausführ
lich diskutierten Urkunden ist nun näher einzugehen. Phormion 
hatte Apollodor aufgefordert, entweder die Richtigkeit einer Ab
schrift von Pasions Testament zuzugestehen oder das versiegelte 
Original zu öffnen (Dem. 45 [Steph. 1] 8). In seiner Paragraphe
Rede legt Phormion zum Beweis für den Wortlaut des Testaments 
folgende Urkunden vor, Dem. 36 (f. Phorm) 7: Aelße Ti)~ ÖLel&~X:fJ~ 
'" "'i '" I , "t'O 1X'J"t'LYPelCP0'J XelL "t'Yj'J 7tPOXI\1)CH'J "t'elU"t'1)\lL XOCL "t'1X~ !-Lelp't'UPLOC~ "t'cx.U"t'OCO"L, 

7telP' oIe; elt ÖLel&~Xcx.L Xe;~\I't'cx.L. LlIA0HKH. I1POKAH~I}:. MAPTY
PIAI (52). Glücklicherweise lassen sich die Lemmata an Hand von 
Dem. 45 (Steph. 1) genau verifizieren. An erster und wichtig
ster Stelle läßt Phormion - vielleicht entgegen der ursprüng
lichen Konzeption der Urkunden 53 - die Abschrift des Testa-

51 Zur Diskussion um diesen Prozeß in jüngerer Zeit s. Wolff, Para
graphe 52ff.; Beyer, Sachverhalt; Talamanca, Oggetto; Isager-Hansen, 
Aspects 176 ff. 

(52) Dem. 36 (f. Phorm) 7: Nimm die Abschrift des Testaments, diese 
Proklesis und diese Zeugnisse derer, bei welchen das Testament in Ver
wahrung liegt. TESTAMENT. PROKLESIS. ZEUGNISSE. 

53 Nach dem Schlußsatz des Zeugnisses, Dem. 45 (Steph. 1) 8: e:!'JaL Be 
't'&Be: &'J't'(ypacpIX ••• (das hier sei die Abschrift ... ), möchte man mit Drerup, 
Urkunden 334; Gernet, Demosthene 2, 152 A. 2; Beyer, Sachverhalt 50f., 
meinen, daß die Abschrift erst nach dem Zeugnis verlesen wurde. Jedoch 
entspricht die Reihenfolge der Lemmata, Dem. 36 (f. Phorm) 7 : L\IA0HKH, 
ITPOKAH~I~, eher den Intentionen Phormions: erst sollen die Geschwo
renen die Hauptsache, das Testament, hören, dann die indirekte Beweis
führung über die Echtheit. Die Worte in Dem. 45 (Steph. 1) 9: 't'o 't'~'J (J.E:V 
&PX~'J 't'l)~ (J.ttp'!up(a~ e:!'JttL 7tp6XA"1)O'L'J, "t'~'J BE: 't'e:Ae:U't'~'J Bttt,f}~x"1)'J (daß am Anfang 
des Zeugnisses eine Proklesis steht, am Schluß ein Testament), beziehen 
sich auf den Inhalt des eben verlesenen Zeugnisses, nicht aber auf die 
Reihenfolge der Urkunden im Vorprozeß. In älmlicher Weise ist in Dem. 29 
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ments 54 verlesen. An letzter Stelle stehen die Zeugnisse "der Verwah
rer" des Originaltestaments (36 [i. Phorm] 7). Genaueres hierüber er
fährt man aus Dem. 45 (Steph. 1) 18f.: Kephisophon hatte im 
V orprozeß bestätigt, daß ihm von seinem Vater ein Dokument mit 
der Aufschrift "Testament Pasions" hinterlassen worden sei (Ur
kunde in § 19), und Amphias, sein Schwager (§ 8), hatte ausgesagt, 
von Kephisophon mit der versiegelten Urkunde zum amtlichen 
Diaiteten geschickt worden zu sein (§ 18). Die Martyriai (36 
[fe Phorm] 7) sind also eindeutig bestimmt 55• Demnach müßte die 
zwischen dem Testament und den Zeugnissen verlesene Proklesis 
ohne Zeugen vorgelegt worden sein. 

Doch der Pseudomartyrieprozeß gegen Stephanos zeigt, daß 
dem nicht so ,var. Mit dem Lemma IIPOKAH~I~ (36 [fe Phorm] 7) 
ist nämlich nichts anderes als das angegriffene Zeugnis gemeint 56. 

Die Proklesis ist deshalb in Dem. 45 (Steph. 1) 8 konsequenterweise 
mit Martyria überschrieben 57. Die Urkunde lautet: MAPTYPIA 

(Aph. 3) 21 die wichtigere Urkunde, in diesem Fall die Proklesis dem Zeug
nis darüber, vorangestellt, s. o. A. 35. 

M Die Echtheit der in Dem. 45 (Steph. 1) 28 überlieferten Diatheke 
als Prozeßurkunde ist von Beyer, Sachverhalt 51 u. 211 f., neuerlich be
stätigt worden. Daß die Urkunde nur einen Auszug aus Pas ions Testament 
darstellt, kann nach ihrem Schicksal nicht verwundern: Bereits Phormion 
wird in seiner Abschrift, die er Apollodor zur Bestätigung vorlegte, eine 
Auswahl getroffen haben - sicher waren nicht alle Punkte im Testament 
des Bankiers für die breite Öffentlichkeit bestimmt - und daraus wird 
sich wieder Apollodor diejenigen Punkte herausgegriffen haben, welche 
seinen Angriffen gegen die Echtheit des Testaments die beste Handhabe 
boten. Da beide Parteien offenbar Grund hatten, das Original nicht zur 
Gänze vorzulegen, konnten sie sich derartige Manöver mit Hilfe der Pro
klesis (Phormion) oder der zeugenlosen Eingabe eines Schriftstückes (Apol
lodor) leisten. Schucht, Echtheit 1143, hat (allerdings ohne die richtigen 
Schlüsse daraus zu ziehen) darauf hingewiesen, daß die in Dem. 36 (f. Phorm) 4 
und 45 (Steph. 1) 31 erwähnte Pachturkunde dasselbe Schicksal erfuhr. 
Zu dieser s. neuerdings wieder Beyer, Sachverhalt 209 ff.; Kuß maul , Syn .. 
thekai 64; Talamanca, Oggetto 1530; Isager-Hansen, Aspects 181. 

66 Ein drittes Zeugnis (neben der Proklesis-Urkunde) nimmt Beyer, 
Sachverhalt 51 f., an. Die Ankündigung in Dem. 36 (f. Phorm) 7: 1t'CXp' o!t; 

cd 8r.cxAt1)xcxr. xeLv't'cxr. (s. o. A. 52), die sich mit den Ausführungen in Dem. 45 
(Steph. 1) 18f. deckt, spricht jedoch gegen diesen Schluß. 

56 So schon Calhoun, Authenticity 85 A. 15; Gernet, Demosthene 1, 
208 A. 1. 

67 Daran ist ebensowenig Anstoß zu nelunen wie an der Tatsache, daß 
für dieselbe Urkunde in Dem. 36 (f. Phorm) 4 ~rNeHKAI und in Dem. 45 
(Steph. 1) 31 MII:enI:II: steht. 
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• • • (LIXP"t'UPOÜO'~ 7tIXP€~VOC~ 7tPOC; "t'<!l 8~1X~"t'1)~ Te:~O'L~ 'AXlXpVEL ()"t'E 7tpOU-
~.... <I> ' 'A ~ ~ ,~ " " ';'... ~ XIXI\E~"t'O 0P(LL<UV 7to/\/\oowpov, €L (Ll) <Pl)O'LV (XV"nyp(X<pex. €~Vex.L 't'wv oLex.-

-&l)xwv 't'wv IIocO'LwvoC; 't'o YPOC(.L(.LIX"t'€LOV 8 eV€ßcXAE't'O <POP(LLWV €~C; "t'ov 

EX~VOV, &VOLYELV 't'eh; 8LOC~XCXC; 't'ac; IIcxO'Lwvoc;, &c; 7tOCP€LXE 1tpOC; 't'ov 

8LOCL"t'l)'t"Y)V 'A(.L<pLOCC; 0 Kl)CPLO'OCPWV"t'oc; Xl)8EO"~C;· ' A7tOAA68wpov 8e oux 
'Cl.'~ " ';'~"~" ... ~ Cl. .... ... 11 ' E'1.TEI\€LV CXVOLYELV· ELVOCL OE 't'(XoE CXV"t'LYpCXCPex. 't'WV OLOC'1.Tl)XWV "t'WV ocenw-

VOC;(58). 

Nach ihrem Aufbau konnte diese Urkunde sowohl als Unter
lage für die Proklesis wie auch als Zeugnis dienen: In der Ein
leitung stehen die Namen von drei Zeugen; es folgen die näheren 
Umstände der Erklärung und - nun in Anlehnung an das Pro
klesis-Formular - die dabei beteiligten Personen und der voll
ständige Text der Erklärung. Die Urkunde schließt - nunmehr 
wieder dem Zeugnisformular entsprechend - mit der Angabe, daß 
Apollodor die Proklesis abgelehnt habe, und der Bestätigung, daß 
die dem Gericht vorgelegte Testamentsabschrift mit der bei der 
Erklärung verwendeten identisch sei. Die Betrachtung des For
mulars eröffnet zwar die Möglichkeit, die Doppelfunktion der Ur
kunde anzunehmen, reicht aber allein für diese Deutung nicht aus. 
Einen weiteren Anhaltspunkt liefert die Kritik Apollodors an der 
Errichtung und dem Material der Urkunde. Apollodor erwähnt, 
Phormion habe schon die ganze Urkunde zu Hause vorbereitet 
(46 [Steph. 2] 11). Das entspricht der Praxis, den Text der Pro
klesis schon vor der Erklärung schriftlich abzufassen 59. Phormion 
könnte während der amtlichen Diaita seinem Gegner einfach den 
~Iittelteil des Dokuments als Proklesis vorgelesen haben 60. Er war 
sich offenbar des Erscheinens seiner Zeugen 61 und der Ablehnung 
durch Apollodor so sicher, daß er die Urkunde gleich in diesem 
Sinne und als Holztäfelchen (AEAEUXW(.L€Vov) ausgefertigt hatte. Nach 

(58) Dem. 45 (Steph. 1) 8: ZEUGNIS ... bezeugen, vor dem Diaiteten Tei
sias aus Acharnai dabeigewesen zu sein, als Phormion an Apollodor eine Pro
klesis richtete, wenn er nicht behaupte, daß das Schriftstück, welches Phormion 
in den Echinos eingeworfen hat, eine Abschrift von Pas ions Testament sei, 
möge er Pasions Testament öffnen, welches Arnphias, der Schwager des 
Kephisophon, vor den Diaiteten vorgelegt hat. Apollodor sei nicht bereit 
gewesen, zu öffnen; das hier sei die Abschrift von Pasions Testament. 

59 S. o. § 8 A. 75. Eine eigene Proklesis-Urkunde wird weder in Dem. 36 
(f. Phorm) noch in Dem. 45 u. 46 (Steph. 1 u. 2) erwähnt. 

60 Statt des 8"t'e 7tpOUXcxAeL"t'o brauchte Phormion bloß "t'cX8e 7tpOXcxAeL't'cx~ 

(vgl. Dem. 59 [Neaira] 124) zu sagen und dementsprechend das Tempus 
der Verben zu ändern. 

61 s. o. § 8 A. 76. 

Thür 10 
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dem Bericht Apollodors (46 [Steph. 2] 11) war jedoch für derartige 
Zwecke das Wachstäfelchen (ev fLcXA,s,1l) üblich, auf dem man die 
Namen der Zeugen ändern 62 und auch die Tatsache der Ablehnung 
oder Annahme noch dazuschreiben konnte 63. Unter diesen Vor
aussetzungen ist es verständlich, daß derartige Urkunden, auch 
wenn sie schließlich als Zeugnis komplettiert wurden, noch immer 
den Namen Proklesis tragen konnten. Schließlich bestätigt die 
Tatsache, daß im vorliegenden Fall mit der wechselweisen Be
zeichnung ein und derselben Urkunde als Proklesis und Martyria 
von beiden Seiten Sophisterei betrieben wurde, die eben vorge
schlagene Deutung, 46 (Steph. 2) 4: e:t 't'OLVUV 7tpOxA"t)aLv cp"t)tnv e!vtX.L 
XtX.L fL~ fL<xp-rUpLtX.V, OUI<. &A"t).&Yj AeyeL (64) 65. 

Eine ähnliche Terminologie ist (schon früher) auch für andere 
Typen des Zeugnisses festzustellen. So verbirgt sich hinter dem 
Lemma ArrOKPI~I~ ebenfalls ein Zeugnis über die Antwort, 
welche der Gegner während der Anakrisis oder der amtlichen 
Diaita gegeben hatte 66. Auf Grund dieser Überlegungen scheint 
auch bezüglich der Basanos der Schluß zulässig, daß die drei nach 
dem Jahre 350 auftretenden Lemmata rrpOKAH~I~ (Dem. 37 
[Pant] 27 u. 43; Lyk. 1 [Leokr] 28) nicht auf den Beweis einer 
Proklesis durch bloße Urkunde zu beziehen sind, sondern nur 
einen bestimmten Typ des Zeugnisses bezeichnen. Daß jedoch 
auch in dieser Zeit noch getrennte Zeugnis- und Proklesis-Urkun
den in Verwendung standen, beweist Dem. 59 (Neaira) 123f. (340). 

E. Bereits das Ergebnis dieses Überblicks beantwortet die 
Frage nach der beweisrechtlichen Wirkung einer abgelehnten Pro
kIesis zur Basanos. Nur in der Erzählung berichtete oder als 

62 Guggenheim, Bedeutung 40, nimmt an, daß die Proklesis zur Mar
tyria werden konnte. Ohne Dem. 45 (Steph. 1) 8 heranzuziehen, vermutet 
er, die Namen der Zeugen seien einfach am Schluß der Proklesis-Urkunde 
hinzugeschrieben worden, was auch Leisi, Zeuge 143, für Vertragsurkunden 
beobachtet. Ob ein derartiges Formular die Bezeichnung Martyria erhielte, 
scheint jedoch fraglich. 

63 Dem. 46 (Steph. 2) 11: . . . tv(X, trXv 1'L 1t'poayprXtiJ(xL 1) &1t'(xAe:~tiJ(xL ßou
A1).&1) p~8LOV n ( ... damit es leichter ist, etwas dazuzuschreiben oder auszu
löschen, wenn man will). 

(64) Dem. 46 (Steph. 2) 4: Wenn er nun sagt, es sei eine Proklesis und 
kein Zeugnis, so sagt er nicht die Wahrheit. 

65 Zur Verantwortlichkeit des Zeugen s. u. A. 69. 
66 IsaL 6 (Philokt) 16 (365/3); Demosthenes bezeichnet das unter den 

MAPTIPIAI (Dem. 27 [Aph. 1] 22) verlesene Zeugnis (zitiert in Dem. 29 
[Aph. 3] 31) in Dem. 29 (Aph. 3) 10 als &1t6Xp~aLC; (362). 
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unbezeugte Dokumente vorgebrachte ProkIeseis waren in der je
weiligen Situation begründete Ausnahmen. Im Regelfall wurde die 
Proklesis durch Zeugnis vor Gericht gebracht. Ob die Sprecher 
dieses Zeugnis Proklesis oder Martyria nannten, richtete sich da
nach, ob bei der Erklärung ein bestimmter Urkundentyp verwen
det wurde. Als Beweismittel im technischen Sinn ist deshalb nur 
das Zeugnis anzusprechen. Daß aber aus einer bezeugten Proklesis 
zur Basanos auf Grund der Ablehnung durch den Gegner stets in 
typischer Weise SchI üsse gezogen wurden, gehört, wie Lipsius 
richtig ausführt 67 , nicht mehr in das Gebiet der kunstlosen Beweis
mittel. Der Gedanke ist in Dem. 46 (Steph. 2) 4 klar ausgesprochen: 
fl 'rl I " ~ I 1 ' '11 '1 
(X7tCl.V't'Cl. ycxp OO'(X 7t(Xpex.OV1'(x'~ E~C; 1'0 O~X.IXO'1'1]P~OV 7tPOX.IXI\OU[.LEVO~ CXI\I\1]I\OUC; 

OL &.V't'LO~X.O~, O~a [.LIXP1'UpLIXC; 7tIXP~X.OV1'IX~ (68). Wer eine Proklesis be
zeugt, haftet also (rein theoretisch 69) nur für die richtige Wieder
gabe der vorprozessualen Erklärung. Ob der Inhalt der Proklesis, 
das zur Basanos vorgeschlagene Thema, der Wahrheit entspricht, 
können die Richter nicht auf Grund der Glaubwürdigkeit des 
Zeugen beurteilen, sondern allenfalls aus der Reaktion des 
Gegners erschließen. Mißverständlich schreibt deshalb Harri
son 70, daß eine "falsche" Proklesis eine Pseudomartyrieklage be
gründet habe. Die zitierte Stelle spricht von 7t'POXA~O'E~C; [.L ~ YEVO

[.LEVIXC; (Dem. 47 [Euerg] 1); der Sprecher wendet sich gegen einen 
Akt, welchen die Zeugen fälschlich als Proklesis bestätigt hätten. 
Eine angeblich falsch übermittelte Proklesis ist aber nichts anderes 
als ein - in der betreffenden Rede eben gerade aktueller - Fall 
des gleichzeitig erwähnten ~euo1) [.L(Xp1'upe~v. Aus diesen Gründen ist 
es verständlich, daß Aristoteles die Proklesis nicht unter die fünf 
r11'€XVO~ 7tLO'1'ELC; aufgenommen hat 71. Als einseitiger Akt einer Prozeß-

67 Lipsius, Recht 867 A. 4; Bonner, Evidence 68. 
(68) Dem. 46 (Steph. 2) 4: Denn alles, was die Gegner dem Gericht 

vorlegen, wenn sie eine Proklesis aneinander richten, legen sie durch Zeug-. 
nIsse vor. 

69 In den Reden aus Prozessen gegen Zeugen, die vor Gericht eine 
Erklärung einer Prozeßpartei bestätigt hatten, findet sich aber stets auch 
ein zweiter Angriff: der Zeuge habe durch seine Aussage (abgesehen von 
ihrer Unrichtigkeit) die Geschworenen getäuscht: Dem. 45 (Steph.1) 7, 
19; 47 (Euerg) 8; 29 (Aph. 3) 41. 

70 Harrison, Procedure 153: "false 7tpOxA~(Je~c; are classed with false 
witness and illegal evidence as grounds for a 8(x1l ~eu80(J.~p't'up((J)v". 

71 Aristot. Rhet. 1, 15, (1375a 24) zitiert o. § 1 A. 5. Nur eine einzige 
Stelle in den Reden spricht mißverständlich von der "Glaubwürdigkeit" 
einer Proklesis, Lys. 4 (Trau) 15: ou rocp a~7t'OU 't'~v re "t'ou"t'ou 7t'p6XAllO'~V 

10· 
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partei kommt ihr keine Beweiskraft zu. Nicht einmal der einseitig 
abgelegte Parteieid zählt im attischen Recht zu den Beweismit
teln 72. 

Gehört die Proklesis auch nicht zu den Beweismitteln im ver
fahrenstechnischen Sinn, so wird die Proklesis-Urkunde dennoch 
bei der Aufzählung der Prozeßurkunden des öfteren besonders 
genannt, so in Aristot. Ath. Pol. 53, 2 73 und im "Urteil von Kni
dos" 7'. Beide Quellen stammen jedoch aus einer Zeit, in welcher 
die als Zeugnis ausgefertigte Proklesis-Urkunde schon in Übung 
war. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind diese beiden Texte auf sol
che Zeugnisse zu beziehen. Daß Zeugnisse über eine Proklesis neben 
anderen Zeugnissen eigens angeführt werden, ist leicht zu ver
stehen. Denn mit der Proklesis (nicht nur mit der zur Basanos) 
wird der Gegner zu vorprozessualen Stellungnahmen pro
voziert, welchen im Gesamtplan der Prozeßführung eine andere 
Funktion zukommt als den von sonstigen Zeugen bestätigten objek
tiven Tatsachen. Diese Sonderstellung veranlaßte spätere Theore
tiker, die Proklesis als sechste Art der &'r€X\)O~ 7tLO''t'€L<; anzuführen 75. 

Welche Figuren der Argumentation im Fall einer abgelehnten 
Proklesis zur Basanos typischerweise angewendet wurden, soll in 
einem späteren Abschnitt (§ 16) noch genauer untersucht werden. 

11. Die angenommene Proklesis 

Im Gegensatz zu den zahlreichen Fällen der abgelehnten Pro
klesis ist nur ein einziges Beispiel überliefert, in welchem eindeutig 

1tL<J't'o't'epC'tv ötLa~ VOtLL~eLV 8e'i: 't'ij~ -1jtLe:'t'epC't~ (s. o. § 9 A. 86). Gemeint sind auch 
hier die Schlüsse aus der Ablehnung der beiden Prokieseis. 

72 Harrison, Procedure 153. 
73 Aristot. Ath. Pol. 53, 2 (datiert um 325): cXv 8' 6 ~'t'e:po~ tCPll 't'&V 

cXv't'L8Lxwv et~ TO 8LXOC<J-ri)PLOV, ttLßOC)"6VTe:~ 't'cX~ [.LOCp't'UpLOC~ xoct 't'cX~ 1tPOX)..~<Je:L~ x'Xt 
't'ou~ v6tLou~ e:t~ tXLVOU~ ••• (Wenn einer der Gegner sich an das Dikasterion 
wendet, sollen sie die Zeugnisse, die Prokieseis und die Gesetze in die Echinoi 
einwerfen . . .). 

74 Syll.3 953 Z. 20f. (2. Jh. v. Ohr.): 't'eX ~occpLatLoc't'oc xocr. TeX~ 1tpox)..~aL~ 

xC'tr. 't'cXv ypctcpeXv "t'a~ 8Lxex~ xexr. e:L "t'L xex &)..)..0 ty 8octL0a(ou cpep"l)'t'ocL cXvexYLvwaxe"t'w 
/) YPOC[.LtLoc't'e:u~ ÖV xoc excX.'t'e:poL 1tocpexwv't'C'tL xocr. 't'eX<; tLOCP't'UPLOC<; &ve:u Ö8OCTOC;. (Die 
Psephismata, die Prokieseis, die Klageschrift und was sonst noch aus dem 
öffentlichen [Archiv] vorgelegt wird, soll der Schreiber, den beide beistel
len, verlesen und die Zeugnisse ohne Auslauf des Wassers [aus der Wasser-
uhr].) 

76 Z. B. Minukianos, Epicheir. 1 p. 340, 5f. (Sp ... H.). Näheres s. Vok· 
mann, Rhetorik 178f.; Martin, Rhetorik 98. 
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eine Proklesis zur Basanos angenommen wurde, Dem. 37 (Pant) 
40 76 • Trotz einer gewissen Verzerrung durch den Sprecher konnte 
oben der Vorgang jener Annahme mit einiger Wahrscheinlichkeit 
rekonstruiert werden: Nachdem Pantainetos seine Aufforderung, 
Nikobulos möge den Sklaven Antigenes zur Basanos herausgeben, 
vor Zeugen verlesen hatte, antwortete Nikobulos: "ich nehme an" 
(OkZO(J.fXL; § 42) und stellte Bürgen (§§ 40, 42). Beide Parteien siegel .. 
ten das Schriftstück (§§ 40, 42) und übergaben es Mnesikles zur 
Verwahrung 77. Mit dem Wort OkZOf.LfXL 78 nimmt der Adressat einen 
Antrag des Erklärenden an. Deutlicher kann eine Willensüberein
stimmung zwischen zwei Parteien nicht ausgedrückt werden. Aus 
diesem Grund wird in der Literatur die Meinung vertreten, selbst
verständlich habe man aus der angenommenen Proklesis auf Vor
nahme der Basanos klagen können 79. Dem widerspricht aber der 
eindeutige Befund der Rede. Als nämlich Nikobulos sich beim ver
einbarten Treffen weigerte, den Sklaven seinem Gegner Pantainetos 
zu übergeben - seiner Meinung nach sollte Mnesikles Basanistes 
sein (§ 42) -, kam es zwar zu Handgreiflichkeiten 8o, jedoch erhob 
Pantainetos daraufhin keine Klage auf Herausgabe des Sklaven 81. 

Wäre sie irgendwie zulässig gewesen und hätte er sie nicht ange
strengt, hielte ihm der Sprecher Nikobulos nun sicher entgegen, 

--------

76 In Isokr. 1 7 (Trap) 15 liegt zwar eine angenommene Proklesis vor, 
aber nicht zur Basanos, s. dazu u. § 14 A. 57/62. 

77 Dieser Punkt ist allerdings nur zu erschließen, s. dazu die Inter
pretation dieses Abschnittes § 8 A. 80. 

78 Das dürfte die übliche Formulierung gewesen sein; s. o. § 8 
A.78. 

79 Hudtwalcker, Diaiteten 46f.; Meier, Process 873 u. 892; Glotz, 
Proklesis 678; Lipsius, Recht 871 u. 891. Guggenheim, Bedeutung 52, 
nimmt ohne jeden Beleg nur ein Klagerecht des Erklärenden, nicht aber 
eines des Adressaten an. Harrison, Procedure 148f., schreibt: "If either 
party did not stand by the contract which resulted if and when a 1t'p6xA"t)a~c:; 

had been accepted, we must assume that an action (8LXl) ßAcXßl)<; perhaps) 
lay against the transgressor." 

80 Dem. 37 (Pant) 42: XCXL t7tLAtXß6~evo~ etAxev X(XL tV~Ae~1t'eV oö8ev cXaeA
YeLtX~ (und er ergriff ihn [den Sklaven] und versuchte ihn wegzuzerren, 
und keine Ungebärdigkeit blieb aus). 

81 In Betracht käme höchstens der delikt ische Schutz eines Zugriffs
rechts, auf Grund dessen der Nichtbesitzer sich des Sklaven zum Zweck der 
Basanos bemächtigen könnte. Ein Leistungsurteil auf Vornahme einer 
Basanos ist ausgeschlossen. Doch finden sich in der Rede weder Hinweise 
auf ein derartiges Zugriffsrecht noch auf eine Blabe, die Pantainetos erlitten 
hätte; vgl. auch u. A. 83. 
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er habe dadurch seinen damals vertretenen Standpunkt aufge
geben 82. 

Man kommt also zu dem Ergebnis, daß trotz des erklärten 
Konsenses - was nach den neueren Forschungen zum griechischen 
Vertragsrecht keinesfalls überrascht 83 -, aber auch trotz der zur 
Vereinbarung zugezogenen Zeugen, trotz Stellung von Bürgen 84 

und trotz Errichtung und Hinterlegung einer Urkunde 85 keine 
Haftungsbeziehungen zwischen den Parteien entstanden waren. 
Gäbe es den "witnessed contract" mit den von Pringsheim ange
nommenen Wirkungen 86, müßte er sich hier bewähren. Die Stelle 
zeigt aber, daß die Einhaltung der Form des Zeugenvertrages nicht 
zur Haftungsbegründung ausreicht, wenn nicht schon materielle 
Voraussetzungen vorliegen, welche ein Verfolgungsrecht, eine Dike, 
entstehen lassen. 

Auf Grund einer angenommenen Proklesis haben die Parteien 
keinen Anspruch auf das "versprochene" Handeln. Der Zweck der 
Proklesis liegt vielmehr darin, künftige Handlungen, welche die 
Parteien gemeinsam vorzunehmen planen - das Verfahren der 
peinlichen Befragung -, genau zu determinieren. Aus der Pro
kIesis geht hervor, welcher Sklave von wem über welche Frage der 
Tortur zu unterwerfen sei, und manchmal auch, welche Folgen 
sich an die Aussage knüpften. Weicht eine Partei vom programm
gemäßen Ablauf des Verfahrens ab, so stellt die andere ihre Mit
wirkung ein: Nikobulos ist nur dazu bereit, seinen Sklaven an 
Mnesikles zu übergeben, Pantainetos besteht auf einer Übergabe 
an ihn; deshalb kommt es zu keiner Basanos (Dem. 37 [Pant] 42). 

89 Daß es hier nur wegen der Differenzen über den Inhalt der Pro
klesis nicht zu einer Klage auf "Erfüllung des Kontrakts" gekommen sei, 
wie Lipsius, Recht 891, annimmt, leuchtet wenig ein. Das wäre doch ein 
geradezu typischer Anlaß für einen Prozeß. Ebenso ist angesichts dieser 
Stelle die Meinung Hudtwalckers, Diaiteten 46f., abzulehnen, die Parteien 
hätten eine Proklesis, die sie nicht erfüllen wollten, schon von vornherein 
nicht angenommen. 

88 S. vor allem Wolff, Grundlagen 26ff.; Seidl, Ptol. Rechtsg. 114ff.; 
Behrend, Pachturkunden 22f.; Herrmann, Verfügungsermächtigungen 
321 ff.; Wolff, Prinzip 231 ff. 

8j Zu deren Funktion s. u. § 14 bei A. 47/49. 
85 Daß die Errichtung einer Urkunde beim Pachtvertrag ohne Ein

fluß auf die Entstehung der Haftung der Vertragspartner ist, haben Kuß
maul, Synthekai 80f., und Behrend, Pachturkunden 113f., festgestellt. 

86 Pringsheim, Law 17f., und Transition 401, 405; ablehnend 
H. J. Wolff, ZSSt. Rom. 68 (1951) 551 f., und Kußmaul, Synthekai 80, mit 
Literaturangaben in A. 3. 
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Das Scheitern des außergerichtlichen Verfahrens zieht keine anderen 
Folgen nach sich, als wenn die Proklesis schon von vornherein 
nicht angenommen \V~orden wäre; nur können in diesem Fall beide 
Parteien gegeneinander argumentieren 87. Aus der Tatsache, daß 
der Gegner jeweils seine Mitwirkung am "vereinbarungsgemäßen" 
Verfahren verweigert hat, wird auf die Richtigkeit oder Unrichtig
keit der Behauptung geschlossen, welche durch die Basanos zu 
überprüfen gewesen wäre 88. Zu wessen Gunsten das Argument letzt
lich durchschlägt, müßte theoretisch der tatsächliche Wortlaut der 
Proklesis entscheiden 89. Auch hier wirkt sich noch das Prinzip aus, 
daß die Parteien durch Ablehnen oder Annehmen einer Proklesis zu 
einer bestimmten Prozeßbehauptung bereits vorweg Stellung nehmen. 

Daß eine angenommene Proklesis zu einer programmgemäß 
vorgenommenen Basanos geführt hätte, ist, wie gesagt, nirgends 
belegt 90. Auf Grund der eben angestellten, später noch zu vertiefen
den Überlegungen müßten etwaige Folgen, welche in der Proklesis 
von der Sklavenaussage abhängig gemacht wurden, unmittelbar 
mit dem Ausgang des Verfahrens wirksam geworden sein. Daß 
Folgen, etwa die außergerichtliche Streitbeendigung, an eine Basa
nos geknüpft wurden, kam relativ selten vor 9l• Ohne ausdrücklich 
weiterreichende Erklärung sollte die Basanos im Prozeß nur als 
Beweismittel dienen. An dieses, nach dem Programm der Proklesis 
von heiden Parteien gemeinsam gewonnene Beweismittel müßten 
sie, wenn man den Gedanken zu Ende denkt, vor Gericht ge
bunden gewesen sein. Wie sich das mit der von den Gerichtshöfen 
praktizierten freien Beweiswürdigung verträgt, wird noch Gegen
stand eines eigenen Abschnittes (§ 13) sein, welcher die Wirkungen 
der Basanos behandelt. 

87 Nikobulos nützte die Situation aus, um eine Gegenproklesis anzuw 

bringen, Dem. 37 (Pant) 43: ö"t'~ 0' OQV ~vIXyxlX~61l-"f)v, 7tIXP' & ~YOUll-llv O(XIX~' 
e:!VIXr. &v"t'~1t'POXIXAe:!cr,s.IX~ ••• (Also war ich gezwungen - weit entfernt davon, 
daß ich es für gerecht gehalten hätte -, eine Gegenproklesis zu erlassen). 
Er hatte durch die Paragraphe den Vorteil, die Geschworenen als erster 
mit seinem Standpunkt vertraut zu machen. 

88 Dem. 37 (Fant) 44: cpuywv Il-ev "t'o(vuv "t'(XÜ"t'IX, cpuywv 0' & "t'o 1t'p{;)"t'ov 
IXÖ"t'OC:; 1tpOÖx(XAecrIX"t'o, ~Y(ijY', 8 "t'( 7tO"t" ep€! 7tpoc:; ull-&C:;, ,s.IXUIl-&~(ij. (Nachdem er 
das vermieden hat, vermieden, was er selbst ursprünglich mit Proklesis 
verlangt hat, frage ich mich, was er vor euch noch sagen wird.) 

89 Vorausgesetzt, daß Pantainetos, der an zweiter Stelle spricht, Nikow 
bulos' Verdrehungen aufzulösen imstande ist; s. dazu u. § 15 bei A. 57/62. 

90 Darauf weisen schon Wyse, Isaeus 598, und Lipsius, Recht 889, A. 91 hin. 
91 s. o. § 9 bei A. 149. 
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111. Homologie 

Neben der Ablehnung und der Annahme einer Proklesis zur 
Basanos gibt es noch eine dritte Möglichkeit, darauf zu reagieren: 
der Adressat gesteht die Behauptung, über welche sein Gegner 
Sklaven zu befragen vorschlägt, einfach zu. Überliefert sind ein 
sicheres und ein mögliches Beispiel von Teilzugeständnissen, 
Dem. 30 (Onet. 1) 27: oü~o~ 8' EfloU ~ocu~' &~L6>O'OCV~Oe;, 7te:PL fl€V "rOU 

... 'A 6ß ' 't' '\ ,,' 'ß ' (t"" .... O'UVOLxet.v cP <P '"n)V tXoe:I\CP"1)V e:cpUYE 't'"t)V tXcrocvov· <.Oe; 0 oux EXEt.VOe; 
" ,...., ,~, " ~,." ~" I ''\'\' e:ye:CUpYEL 't'"1)V 1"1) V , oux e:ouvoc~ tXpV"1)V'"1)VOCL oLtX ~"1)V 7te:pLtptXVe:LOCV, tXl\l\tX 
7tPOO'<.OflOA6Y"t)O'EV 92, und Lys. 4 (Trau) 15: &. tL€V yap EXE~VOL ~8e:0'cx.v, 

eA&6v~oce; ~flii~ &c; ~ou~ov, XOCL ~tLe:~e; otLOAOyouflEV· EL 8€ tLETOC7tEfltp&ev
~e:<; ~ (.L~ ••• exe:LvYJ fliiAAOV &v ~8e:r. (93) 94. 

Diese Art von Homologie entspricht in ihrer Funktion und 
Wirkung genau den Antworten, welche die Parteien in der Anakri .. 
sis oder der amtlichen Diaita einander auf ihre Fragen zu geben 
hatten. Die Fragen waren durch Erteilen bestimmter Auskünfte 95 

oder durch einfaches Zugestehen (Homologie)96 zu beantworten. 
Die Wirkung derartiger Zugeständnisse ist durch ein vieldiskutier
tes Gesetz geregelt: wer einer Behauptung seines Gegners zuge
stimmt hat, darf diese vor Gericht nicht mehr abstreiten 97. 

Daß das eben genannte Gesetz über die Homologie auf Schritte 
der Prozeßvorbereitung zu beziehen ist, bedarf näherer Begründung. 
Dem Verständnis der Homologie war es bisher nicht förderlich, 

99 Die Präposition 1t'poa- wirkt hier nur verstärkend; s. Kertsch, Kom
mentar 74. 

(93) Dem. 30 (Onet. 1) 27: Als ich das verlangte, vermied dieser über 
das Zusammenleben der Schwester mit Aphobos die Basanos; daß jener 
das Grundstück nicht bebaute, konnte er wegen der Offenkundigkeit nicht 
ableugnen, sondern gestand es zu. Lys. 4 (Trau) 15: Was jene gewußt 
hätten, daß wir zu ihm gekommen seien, gestehen auch wir zu; ob 
aber eingeladen oder nicht ... hätte jene eher gewußt. 

94 Es ist kaum feststellbar, ob der Sprecher in Lys. 4 (Trau) 15 mit 
diesen Worten bereits auf die Proklesis des Gegners reagiert hat oder erst 
vor Gericht so spricht. Mit Sicherheit liegt jedoch kein Zugeständnis vor 
in Lyk. 1 (Leokr) 29: 0 ya.p 'rov ncxpa. 'rWV auv€r.86'rl.Uv 1iA€YXOV epuywv w[.Lo
)..6Y1lxt') &A1).&1) e:!vcxr. -ra. €t07)yye:A~evcx (s. o. § 9 A. 131). Hier zieht lediglich 
der Sprecher bereits einen Schluß aus der Ablehnung seiner Proklesis; 
s. u. § 16 bei A. 43. 

95 Etwa die Frage, wer die Mutter der Gegner sei, Isai. 6 (Philokt) 12; 
s. o. § 8 bei A. 34/38 und § 9 bei A. 91/101. 

96 Etwa die Frage, ob Milyas frei sei, Dem. 29 (Aph. 3) 10, 31; s. u. 
§ 15 vor A. 36. 

97 Dem. 42 (Phain) 12; zitiert u. A. 110. 
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daß sie von den modernen Autoren stets vom Vertragsrecht her 
betrachtet wurde; die vorbereitenden Maßnahmen, welche das Ver
fahren vor einem attischen Dikasterion erforderte, blieben hin
gegen bislang unbeachtet. Nach herrschender, von Partsch be
gründeter Auffassung gilt das prozessuale Anerkenntnis als Ur
sprung der attischen Homologie 98. Dem vor Gericht abgegebenen 
sei durch Gesetz das außergerichtliche, rein vertragliche Aner
kenntnis gleichgestellt worden 99. Der Fall, daß ein Beklagter vor 
dem Dikasterion, anstatt seine Rede zu halten, einfach den Stand
punkt des Klägers anerkennt und hierauf verurteilt wird, ist nir
gends belegt. In solch einer Situation hätte er sich wohl das pein
liche Auftreten vor Gericht erspart und sich mit dem Kläger schon 
vor der Verhandlung abgefunden 100. Nur in Aiseh. 2 (Parapresb) 127 
wird mit dem Gedanken des Anerkenntnisses gespielt 101. War also 
im Verfahren vor dem Dikasterion die "prozessuale Homologie' , 
nicht ausgebildet, konnte sie auch nicht Ausgangspunkt für die 
vertragliche gewesen sein 102. Außerdem müßte die außerprozessuale 
Homologie, wenn man sie als vorweggenommenes Anerkenntnis 
auffaßt, dem Beklagten schon von vornherein jede Verteidigungs
möglichkeit genommen haben. Andererseits war das Verfahren vor 
dem Dikasterion aber so unelastisch, daß dem Teilanerkenntnis 
oder dem Zugeständnis einzelner Tatsachen während der 
beiden. Plädoyers keine andere als rhetorische Wirkung zukommen 
konnte 103. Auch in diesem Bereich kann eine "prozessuale Homo-
~._---_.~-

98 Diese Meinung hat für das attische Recht zuerst Partseh, in Sethe
Partseh, Demot. Bürgsch. 523 A. 3, und Archiv f. Pap. 7 (1924) 273, als 
obiter dictum geäußert; sie wurde vor allem von Pringsheim, Law 26ff., und 
Wolff, Grundlagen 54ff., weiter ausgebaut. Bezüglich des Ursprungs der 
Homologie stimmt auch Gernet, Droit 219 f., dieser Meinung zu; dagegen 
aber Kußmaul, Synthekai 30ff.; Kränzlein, Vertragsurkunden 197. 

99 Pringsheim, Law 34. 
100 Scheinprozesse zum Zweck der Haftungsbegründung sind aus Athen 

nicht bekannt, s. Kußmaul, Synthekai 33. Das Gesetz, daß ein Angeklagter im 
Blutprozeß nach seinem ersten Plädoyer freiwillig die Verbannung wählen kann 
(Ant.5 [Herod] 13; Dem. 23 [Aristokr] 69; s.dazu MacDowell, Homicide 114f.), 
steht sicher nicht im Zusammenhang mit der Homologie, ebensowenig der vor 
Gericht geschlossene Vergleich; s. dazu Steinwenter, Streitbeendigung 131 ff. 

101 S. dazu o. § 9 A. 41 und u. § 14 bei A. 40. 
102 Kuß maul , Synthekai 32, weist darauf hin, daß sich die Stationen 

des Weges vom Geständnis im Prozeß zur Homologie der Vertragschließen
den nicht nachweisen lassen. Die von Pringsheim, Law 27, hiefür heran
gezogenen Inschriften stammen aus dem 2. Jh. v. Ohr. 

108 Ein typisches Beispiel dafür ist Dem. 44 (Leoch) 7: O(J.OAoyoü(J.ev 
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logie" nicht das Vorbild für eine vertragliche gewesen sein. In der 
bisher verstandenen Form ist deshalb Partsehs Bemerkung vom 
Ursprung der Homologie im Prozeß abzulehnen. Ebensowenig muß 
man jedoch mit Kuß maul annehmen, die gesetzliche Regelung der 
Homologie habe einem bestimmten materiellen Bedürfnis Rech
nung getragen, etwa Vereinbarungen über die Stundung einer 
Schuld verbindlich zu machen 104. Die einzige für diese Ansicht bei
gebrachte Stelle 105 läßt derart weitreichende Schlüsse für das atti
sehe Recht nicht zu. 

Näher liegt vielmehr eine Erklärung der Homologie aus einem 
in der Prozeßführung verwendeten Formalismus, der dann auch 
außerprozessual für jeden beliebigen Inhalt - auch für die Stun
dung - brauchbar gemacht werden konnte. In der Verhandlung 
vor dem Dikasterion hatten die Prozeßparteien nicht mehr die 
Möglichkeit, ihre gegenseitigen Standpunkte abzuklären. Beide 
Parteien suchten dort die Masse der Geschworenen nach den 
Gesetzen der Rhetorik mittels minuziös vorbereiteter, auf Ge
samtwirkung bedachter Plädoyers für sich zu gewinnen. Die Reden 
wurden aber nicht ins Blaue hinein verfaßt. Der Redeschlacht ging 
ein "außergerichtlicher" Verfahrensabschnitt voraus, in welchem die 
Parteien den Streitstoff durch Frage und Antwort abgrenzen konn
ten. Dieses dialektische Verfahren fand in der Anakrisis oder 
der amtlichen Diaita statt 106. Bereits Lämmli 107 hat erkannt, daß 

8' evcxv't'(ov u(J.&v oe:rv TeX<; 1tOL~cre:L<; XUPLCX<; e:tVCXL, <>(J(XL &V XIX't'cX 't'OU<; v6(J.ouc; oLxcd.<Oc; 
ytV<OV't'IXL. (Wir gestehen vor euch zu, daß Adoptionen wirksam sein müssen, 
wenn sie rechtmäßig nach den Gesetzen vorgenommen werden.) 

104 Kußmaul, Synthekai 34; vgl. aber schon Pringsheim, Law 26. 
105 Dem. 47 (Euerg) 75. 
106 Zur vorbereitenden Funktion dieser beiden Verfahren s. o. § 8 A. 39. 

Die Zusammengehörigkeit von Dialektik und Rhetorik als jeweiliges "Gegen
stück" hebt Aristoteles in der Einleitung seiner Rhetorik eindrucksvoll her
vor. Aristot. Rhet. 1, 1 (1354a 1 ff.): fJ Pl1't'opr.x~ tcr't'LV av-dcr't"pocp0<; Tll Or,IXAe:X-

- , \ L 1. \, r: ' ". \ ~ L ~6 ' , 't'tX1l • • • • • • iCCXV't'e:C; ycxp (J.~XpL TLVfJ<; XCXt e:~e:'t'CX":le:"V XIX" U1t~xe:r,v A yov XIX" IX1tO-
Aoye:icr.s-cxt XIXt Xet't'llyope:!v tyxe:tpoüaf.v. (Die Rhetorik ist das Gegenstück ["die 
Gegenstrophe"] zur Dialektik ...... alle haben bis zu einem gewissen 
Grad zu befragen oder zu antworten, sich zu verteidigen oder anzu
klagen). Das "Rede-und-Antwort-Stehen" im gerichtlichen Vorverfahren 
war aber - trotz seiner großen Bedeutung für das Plädoyer im Gerichts
hof - nicht Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung. Die Rhetorik 
klammert dieses Gebiet schon auf Grund ihrer ThemensteIlung (das zu
sammenhängende Plädieren) aus; praktisch-technische Hinweise zur dia
lektischen Disputiertechnik liefert allerdings Aristoteles im 8. Buch seiner 
Topik, s. dazu Horak, Rationes 46 f. 

107 Prozeßverfahren 87. 
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der dort herrschende Antwortzwang dazu diente, die Verhandlung 
vor dem Dikasterion vorzubereiten. Das Gesetz hierüber lautet, 
Dem. 46 (Steph. 2) 10: NOMO~. Tot:v &v"n8(xoLv e7t&vocyx€~ e:!VOCL 

cX.7t'OXpLVOCO'&OCL &AA~AOL~ 1:0 epW1:bltLe:VOV, fJ.ocp"t'upzt:v 8e fJ.~ (108) 109. Sinn
voll ist die Pflicht zur Antwort nur dann, wenn die fragende Partei 
den Gegner an Behauptungen, welche dieser zugestanden hat, auch 
festhalten kann. Genau diesen Zweck erfüllt das vorhin erwähnte, 
in Dem. 42 (Phain) 12 überlieferte Gesetz: (v6tLov) 1:0V XEAEUOV"t'OC 

I ~ \ "'\'\ ''\ (,\' (\.,\" , 
XUPLOC~ ELVOCL 1:OC~ 7tpO~ OCI\I\"t)I\OU~ 0fJ.0I\OYLOC~, oc~ (Xv ZVOCV't'LOV 7tOL"t)O'WV1:OCL 
(.LOCp"t'UP(i)V (110). 

Neben den angestellten sachlichen Erwägungen kann man auch 
noch sprachliche Kriterien für die Zusammengehörigkeit dieser 
beiden Gesetze anführen 111: beide Male wird &AA~AOL112 gebraucht, 
und ebenso auffällig ist der Hang zur nominalen Ausdrucksweise 
(1:0 ep(i)"t'blfJ.ZVOV, "t'a~ 0tLOAOY(OC~). Auch die Erwähnung von Zeugen 
in diesem Homologiegesetz findet in diesem Zusammenhang eine 
plausible Erklärung. Zu jenen Vorverhandlungen erschienen die 
Parteien stets mit ihren Vertrauten 113, welche zu den förmlich 
gestellten Fragen und Erklärungen als Zeugen zugezogen 
wurden 114. Das Gesetz ist demnach so zu verstehen, daß die Par
teien lediglich von den Antworten auf förmliche Fragen nicht 

(l08) Dem. 46 (Steph. 2) 10: GESETZ. Beide Gegner müssen einander 
auf die Fragen antworten, nicht aber als Zeugen auftreten. 

109 Der Hauptanwendungsfall für dieses Gesetz war das Vorverfahren, 
s. Isai. 6 (Philokt) 12 (0. A. 95). Es galt jedoch auch für die Verhandlung 
vor dem Dikasterion, wurde dort aber nur mehr zur rhetorischen Demon
stration angewendet, s. Lämmli, Prozeßverfahren 87; Lipsius, Recht 917 
A. 60; GBrnet, Demosthene 2, 188 A. 2. 

(110) Dem. 42 (Phain) 12: ... (das Gesetz), welches anordnet, daß 
gegenseitige Homologien ("Das-Gleiche-Sprechen") maßgeblich sind, die 
vor Z eu gen geleistet werden. 

111 Der Zusammenhang innerhalb der Rede gibt hingegen keinen Auf
schluß über den ursprünglichen Anwendungsbereich dieses Gesetzes; s. dazu 
Maschke, Willens lehre 165. 

112 Das entspricht der Situation in jenen Vorverfahren: üblicherweise 
stellen beide Parteien einander Fragen. Das u. A. 121 zitierte zweite 
Gesetz über die Homologie lautet hingegen: !"t'epoc; &'t'epep (der eine dem 
anderen); es hat die Situation vor Augen, daß eine (beliebige) von zwei 
Parteien die andere zu einer Homologie veranlaßt. 

113 S. o. § 8 A. 59. 
_ 114 Den Zusanunenhang des eben besprochenen Homologiegesetzes rnit 

vor Zeugen vorzunehmenden prozessualen Parteihandlungen vermutet be
reits Maschke, Willenslehre 166. 
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mehr loskommen sollten, nicht aber an jedes einzelne Wort ge
bunden waren, welches in dem Streitgespräch vor dem Gerichts
magistrat oder dem amtlichen Diaiteten gefallen war. Die Gesetze 
über den Antwortzwang und über das Festhalten an zugestandenen 
Behauptungen bilden die rechtliche Klammer zwischen dem dia
lektisohen und dem rhetorischen Verfahrensabschnitt l15 • Nur 
so war es beiden Streitteilen möglich, den Gegner schon vor der 
Redeschlacht zu bestimmten Stellungnahmen zu veranlassen und 
damit feste Ausgangs- und Zielpunkte für das Plädoyer zu ge
winnen 116. Gegenstand des erwähnten Gesetzes über die Homo
logie war demnach das vorweg abgegebene Zugeständnis l17 zu 
einzelnen Prozeßbehauptungen. In dieser Form - nicht 
aber in der des gerichtlichen Anerkenntnisses - ist die Lehre vom 
prozessualen Ursprung der athenischen Homologie aufrechtzuer
halten. 

Bei der Betrachtung der zeitlichen und örtlichen Umstände 
. der Proklesis zur Basanos hat sich gezeigt, daß vorbereitende 

Schritte zur Klärung der Prozeßstandpunkte keineswegs nur in 
der Anakrisis oder der amtlichen Diaita unternommen wurden 118 • 

Außerdem bestand gewiß das Bedürfnis, Personen an ihre Er
klärungen unwiderruflich zu binden, noch bevor es zu einem 
Streit gekommen war. Diese Bindung regelt ein anderes Gesetz, 
Dem. 56 (Dionys) 2: ('J6{Lo~), ot XEAEUOU(n'J, ()(J'(X &'.1 't"~C; eX6l'J 

€"C'EPOC; e"C'~p<p O!LOAOY~(J'1l, xup~cx. E!'J(x~ (119) 120. Daß mit dem Wort 

115 Es darf allerdings nicht überraschen, daß die Fragen und Erklärun~ 
gen oft schon im Hinblick darauf formuliert wurden, sie im Plädoyer zu 
verdrehen. 

116 Aus diesen Überlegungen scheint die Datierung dieses Homologie
gesetzes knapp vor 400, Gernet, Droit 220, verfehlt. Eher ist das Gesetz 
mit der Entwicklung der Geschworenengerichte in Verbindung zu bringen; 
s. dazu Busolt~Swoboda, Staatskunde 2, 1150ff.; Hommel, Heliaia 109ff.; 
Hignett, History 97 u. 146. 

117 Der Gegensatz zu 6~oAoye;:v ist in diesem Zusammenhang nicht 
tXv'rLAeyeLv oder cX~cpL(Jßll't'e!v (bestreiten), wie Pringsheim, Law 26; Wolff, 
Grundlagen 54 A.68; Ruschenbusch, Untersuchungen 76f., annehmen, 
sondern ~~(&1t')apvoc; yLyvea.&cxt, Dem. 29 (Aph. 3) 10 (vgl. auch Ant. 1 [Metr] 
10) oder cip"ei:a'&aL, Dem. 30 (Onet. 1) 27 (verneinen, ableugnen). 

118 S. o. § 8 bei A. 28/54. 
(119) Dem. 56 (Dionys) 2: ... (die Gesetze), welche anordnen, was 

jemand freiwillig dem anderen homologiert, sei maßgeblich. 
120 Auf dieses Gesetz wird in den Reden oft Bezug genommen; ein

deutig: Hyp. 3 (Ath) 13; Dem. 47 (Euerg) 77; 48 (Olymp) 11,54; vgl. auch 
Plat. Sympos. 196c; s. Pringsheim, Law 35. Die zitierte Fassung ist die 
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EXWV 121 in ganz allgemeiner Form auf Willensmängel Bezug genommen 
wird, ist unwahrscheinlich 122; aber auch auf den Konsens ist damit 
nicht abgestellt 123. Nach den eben aufgezeigten Zusammenhängen 
bildet der Ausdruck EXWV das Kriterium zur Unterscheidung der 
beiden Arten der Homologie: der im gerichtlichen Vorverfahren abge
gebenen und der außerprozessualen. Die erste wird unter der Ver
pflichtung' dem Gegner wenigstens zu antworten (e7t<Xvocyx.ec; 
etvcx.L cX7tOXpLVcx.O''&OCL, Dem. 46 [Steph. 2] 10), geleistet, die zweite 
gibt eine Person ab, die aus freien Stücken und ohne Antwort
zwang (also EXW'J) mit ihrem Partner spricht 124. Beide Arten der 

wahrscheinlichste. Daß die Homologie nicht nur in einem einzigen Gesetz 
geregelt ,var, vertritt mit Entschiedenheit Maschke, Willenslehre 165; 
s. auch Simonetos, Willensmängel 464; zurückhaltend Wolff, Grundlagen 27. 
Es ist bestimmt kein Zufall, daß evcxv't'(ov (J.cxP't'op<uv und ~x.wv nie gemeinsam 
erwähnt werden. 

121 Daß das Gesetz ~x.wv ~X.6V't'L oder 1tpOe; ex.6v't'IX (Plat. Sympos. 196c; 
Dem. 48 [Olymp] 54) gelautet hat, ist nicht glaubhaft; die Stellen sind 
aber für die weitere Erklärung noch wichtig, s. u. A. 122. 

122 Das Gesetz handelt von ein e r Homologie zwischen zwei Parteien 
(s. o. A. 112). Dementsprechend könnte der Zwang - er allein käme als 
Willensmangel hier in Betracht - wohl nur von einer Partei ausgeübt 
werden. Daß das Gesetz diese Situation nicht vor Augen hatte, beweist die 
Wiedergabe mit bcwv ~X.6V't'L. Bei einer einzigen Homologie können kaum 
bei d e Parteien aufeinander Zwang ausüben; insoweit ist Pringsheim, 
Law 36, zu folgen. 

123 Zu Unrecht ziehen Simonetos, Willensnlängel 458, und Pringsheim, 
Law 36, die Einteilung der Philosophen in ~X.OOO'LIX und cXX.OOO'LIX (deliktische) 
O'U(J.ß6ACXLCX (Rechts beziehungen) als Beleg für diese Meinung heran; s. dazu 
Wolff, Opuscula 51 f. In diesem Sinn ,,&X.OOO'LOL" o (J.OAOY(CXL sind 
undenkbar. Damit bliebe auch das ex.wv im Homologiegesetz unerklärlich. 
Näher liegt deshalb eine Erklärung, welche auf einer Unterscheidung zwi~ 
sehen "freiwillig" und "unter Zwang" abgegebener Homologie beruht, 
wenn man nur den Zwang richtig versteht. 

124 Es ist denkbar, daß schon Periander von Korinth (628/584) mit: 
o <Xv ex.wv O(J.OAOY~O'1lLe; (aLIX~~pe:L), 1tOV1)POV (yeXP 't'eX) 1tCXPCXßilVCXL (wozu du frei~ 
willig zugestimmt hast, das halte; denn schändlich ist das Übertreten; 
Diels 1, 10; s. dazu Kuß maul , Synthekai 35), die Bedeutung der außer
prozessual abgegebenen Homologie besonders herausstreicht. Daß hingegen 
die Ephesier (Syll.3 364 Z. 77 u. 85; nach 297 v. Ohr.) exwv im Sinn von 
"frei von physischem Zwang" gebrauchen, Simonetos, Willensmängel 472f.; 
Kußmaul, Synthekai 36 f., spricht nicht gegen die eben vorgelegte Deutung 
der beiden attischen Gesetze. In Ephesos waren Übergriffe der Kreditgeber 
gegen ihre Hypothekarschuldner zu ahnden. Bezeichnenderweise steht hier 
(Z. ~5f.): ex6v~ec; ~~ auv<U(J.oA6Y1)v~cxf. 1tpOe; 't'oue; aCXveLa~ae; (J.~ ßL~a&ev't'e:c; (wenn 
sie den Gläubigern zu etwas freiwillig zugestimmt haben, nicht gezwungen), 
und nicht exoov ex6v~~ (s. o. A. 122). 
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Homologie ergehen in derselben Form, durch bloßes Zustimmen 
zu einer von der anderen Partei einseitig formulierten Erklärung 125, 

und beide haben dieselbe Wirkung: der Zustimmende darf den 
Inhalt der Erklärung vor dem Dikasterion nicht mehr abstreiten. 
Daß die ohne Antwortzwang abgegebene Homologie neben Quit
tungs-, Stundungs- und Erlaßerklärungen auch die Erklärung ent
halten konnte, man werde sich in Zukunft in bestimmter Weise 
verhalten, widerspricht nicht den eben dargelegten, einfachen pro
zessualen Grundsätzen; denn aus der bloßen Homologie konnte 
nicht auf Erfüllung derartiger "Versprechen" geklagt werden 126. 

Die Homologie kann lediglich die prozessuale Verwirklichung einer 
bereits bestehenden Haftung erleichtern 127. Richtig bemerkt frei
lich Kußmau1 128, daß die Gesetze über die Homologie - vor allem 
das über die "freiwillige" - in der rhetorischen und philosophi
schen Literatur mit einem gewissen "moralischen Pathos" ganz 
allgemein für die Pflicht zum Worthalten bemüht werden. Das 
positive Recht ist jedoch bescheidener; es verbietet lediglich, daß 
jemand sein Wort im Prozeß abstreitet. 

126 Auf diesen scheinbar nebensächlichen Formalismus weist Schwarz, 
Homologie 181, hin; s. auch Kränzlein, Vertragsurkunden 197. 

126 Das zeigen die drei Stellen ganz deutlich, die Kuß maul , Synthekai 
33 f., dafür heranzieht, daß 0tl0Aoyerv schlicht "versprechen" bedeute: in 
Isai. 5 (Dikaiog) 18, 20 verzichtet Dikaiogenes auf die von ihm zuvor bean
spruchten zwei Drittel der Erbschaft. Dadurch, daß er darüber hinaus noch 
öffentlich zugestimmt hat, diese herauszugeben (§ 18): wf,LoA6yer. &VClf,Lcpr.O'

ß~'t"1J't'C'l 1tC'lpC'l3wO'er.v (und er stinunte zu, ohne Widerspruch zu übergeben), 
wird seine Herausgabepflicht nicht erst begründet. Die Zustimmung war 
aber nützlich, wenn die Gegner die Erbschaft dennoch einklagen mußten. 
Ebenso ist Isai. 11 (Hag) 24 zu verstehen: <Pl)O'L YcXP 0fJ.0AOyllO'(Xt f,Le 't'OÜ XA~POU 
Ti;> 1tClr.8,. 't'O i}[J.r.XA~pr.OV tle't'C'l3wO'er.v (Denn er sagt, ich hätte zugestimmt, mit 
dem Kind die Erbschaft in die Hälfte zu teilen). Derartige "Versprechen" 
sind nur sinnvoll, weil sie die Position der Erbschaftsprätendenten im Prozeß 
modifizieren. Auch in Dem. 53 (Nikostr) 26: wtl0A6Y"IlGClV (XU't'OL O'uvexTe:(O'er.v 
(sie stimmten zu, selbst mit ihm zu zahlen) steht nicht das Leistungsver .. 
sprechen des Schuldners im Vordergrund, sondern die Garantie der Bürgen, 
s. Partsch, Bürgschaftsrecht 162. In allen drei Stellen paßt zwar "Ver .. 
sprechen", jedoch gibt diese Übersetzung Anlaß zu dogmatisch falscher 
Einordnung der Vorgänge. 

127 Die Homologie kann eine Dike höchstens auf dem Umweg über das 
Zugeständnis einer haftungsbegründenden Tatsache rechtfertigen. An die
ser, auf Partseh, Archiv f. Pap. 7 (1924) 273, und Wolff, Grundlagen 57, 
zurückgehenden Lehre ist auch weiterhin festzuhalten, s. Rupprecht, Dar
lehen 141; Behrend, Pachturkunden 29 A. 77; Wolff, Rechtswirksamkeit 
581f. 

128 Synthekai 34f. 



IV. KAPITEL: DIE RECHTSGRUNDSÄTZE 
DES BASANOS-VERFAHRENS 

§ 11. PRIVATVERFAHREN 

Schon die antiken Autoren haben erkannt, daß das Zufügen 
von Schmerzen allein den oft gepriesenen Wert 1 der Folteraussage 
nicht begründen kann 2• Hinter dem Lob der Basanos mußte viel
mehr ein objektives Verfahren stehen, welches die Wahrheit der 
Aussage auf irgeudeine Weise gewährleistete. Theoretische Re
flexionen über die Rechtsgrundsätze dieses Verfahrens finden sich 
aber in den antiken Quellen erwartungsgemäß nicht. Bislang hat 
auch in der modernen Literatur 3 noch niemand versucht, diese 
Grundsätze aus der Gesamtheit der Quellen abzuleiten. Die nur 
auf Einzelaussagen basierenden Schlüsse werden deshalb weithin 
zu korrigieren sein. Schwierigkeiten bereitet allerdings die Quellen
lage. Der Ablauf eines Basanos-Verfahrens wird in den Reden 
niemals zusammenhängend beschrieben, so daß man in weit höhe
rem Maße als bei der Proklesis auf zufällig berichtete Details ange
wiesen ist. Das rührt daher, daß in den überlieferten Reden nirgends 
eine auf Grund einer Proklesis abgelegte Sklavenaussage vor Gericht 
verwendet wurde 4 • Die wichtigsten Quellen sind deshalb die Kritik 

1 S. den in Isokr. 17 (Trap) 54; Isai. 8 (Kir) 12 und Dem. 30 (Onet. 1) 
37 gebrauchten Topos; Näheres dazu u. § 17 bei A. 83. 

2 Das zeigt ein ganzes System weiterer Topoi, welche die Tortur sogar 
als Grund für die Unrichtigkeit der Aussage nennen; s. dazu u. § 12 bei A. 1/8. 

a Zum Verfahren der privaten Basanos s. Platner, Process 1, 237; 
Guggenheim, Bedeutung 28ff.; Meier, Process 889; Thalheim, Basanos 39f.; 
Bonner, Evidence 69ff.; Lipsius, Recht 888ff.; Bonner-Smith, Administra
tion 2, 126ff.; Wyse-Adcock, Law 486f.; Dorjahn, Law 188; Torture 77ff.; 
Courts 44ff.; Jones, Law 141 ff.; Turasiewicz, De servis 78ff.; Berneker, 
Basanoi 829; Grace, W ord 99 ff.; Harrison, Procedure 147 ff.; Soubie, 
Preuves 230ff. Ein Abriß der hier vorzulegenden Ergebnisse hat der Verf. 
bereits im RAC, Folter 101 ff., veröffentlicht. 

4 Diese bereits von Wyse, Isaeus 598, und Lipsius, Recht 889 A. 91, 
gemachte Beobachtung ist bis jetzt durch neues Quellenmaterial nicht 
widerlegt worden. Die in POxy 34 (1968) 2686 in einem Hypereides-Frag
ment vor Gericht verwendete Basanos stammt aus einem öffentlichen Unter~ 
suchungsverfahren, s. o. § 2 A. 49. 
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des Sprechers an der vom Gegner vorgelegten, einseitig abgenom
menen Basanos in Ant. 5 (Herod), die versuchten, aber nicht zu 
Ende geführten peinlichen Befragungen in Dem. 37 (Pant) und 
Isokr. 17 (Trap) und die allerdings mit großer Vorsicht zu inter
pretierende Folterszene in Aristophanes' Fröschen. Zunächst gilt 
es, aus dem gesamten Quellenmaterial den Befund aufzunehmen: 
Wer führt die Basanos durch (1), welche Aufgaben fallen den an 
der Basanos beteiligten Personen zu (11) und wo findet das Ver
fahren statt (111)1 Die Auswertung der dabei erzielten Ergeb
nisse im Hinblick auf die dem Verfahren immanenten Sicherheits
mechanismen folgt im nächsten Abschnitt (§ 12). 

I. Beteiligte Personen 

A. Im Widerspruch mit den Quellen steht die Meinung, daß 
die peinliche Befragung im privaten Streitverfahren so wie in den 
Fällen der amtlichen Untersuchung in der Hand der Behörde 
gelegen sei 5. Am ehesten sprächen hiefür noch die Stellen Aisch. 2 
(Parapresb) 126 und Dem. 53 (Nikostr) 23; doch auch sie lassen diesen 
Schluß nicht zu. Aischines hatte für eine Basanos, die vor Gericht 
und während seiner Redezeit stattfinden sollte, bereits den Henker 
(Demosios) herbeigerufen, Aisch. 2 (Parapresb) 126: 7tOCP€O''t'OCL 8e 
o 8'Y)~6cnoe; XOCL ßOCcrOC\lL€L E\lOC\l't'LO\l U~&\I (6). Die Mitwirkung des auch 
für die Hinrichtung zuständigen Gemeindesklaven 7 geschieht jedoch 
in untergeordneter Funktion. Der Henker hätte zwar die Tortur 
kunstgerecht vorgenommen, wäre aber nicht zur Leitung des Ver
fahrens befugt gewesen. Diese stand dem Basanistes8 zu. Wer das 
sein sollte, ist in der Stelle allerdings nicht ausdrücklich gesagt 9. 

Daß die Funktion des Leiters der peinlichen Befragung und die 
des ausführenden Organs auseinanderfallen konnte, belegt Isokr. 
17 (Trap) 15: cEAOf,L€\lOL 8e ßoccrOC\lLcr't'aC; &7tllV~croc~€V €te; 't'o eH epOCLcr-

.... K ,\ \ , t:' , \ ,.." , ~ ~, , ß'\ ... 't'€r..ov. rxyw ~€V llsLOUV OCU't'oue; f,LOCO''t'LYOU\I 't'ov €XOO'lJ'ev't'(X; XOCL O''t'P€ I\OUV 
ewe; [&v] 't'ciA'Y)~ 86~eL€V CXU't'OLC; A€'Y€LV· IIoccrLw\I 8' oU't'oO't ou 81lf.L0xo(-

5 Meier, Process 895; Radermacher, Frösche 232; Harrison, Procedure 
148; die beiden letzten olme Angaben von Quellen. 

(6) Aisch. 2 (Parapresb) 126: Der Henker wird anwesend sein und die 
Basanos vor euch vornehmen (das volle Zitat s. o. § 9 A. 41). 

7 S. Busolt-Swoboda, Staatskunde 2, 980 A. 4. 
8 Seine Funktion wird sogleich behandelt. Der Demosios wird erst in 

späteren Quellen Basanistes genannt, s. dazu Guggenheim, Bedeutung 61 f. 
9 S. hierüber u. nach A. 140. 
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voue; ~q:>(XO'x.ev ocu't'oue; &AeO'i)-oc~, &AA' eX€A€UeV A6y6t 1tuvi)-&'V€O',s.OCL 1tOCpa 
't'ou 7t(X~~OC; e:t 1'~ ßOUAO~V1'O (10). Versteht man die Stelle richtig, so 
stritten die Parteien darüber, ob eine Basanos oder ein privates 
Schiedsverfahren vereinbart war 11. Daraus, daß den von den Par ... 
teien bestellten Personen - der Sprecher nennt sie stets Basa
nistai - nicht auch der Demokoinos beigegeben war, schloß Pasion, 
daß an seinem Angestellten Kittos (§ 11) keine Basanos durchge
führt werden sollte. Denn den - wie Pasion meinte - Diaite
ten 12 könne nicht die Aufgabe des Henkers zugemutet werden. Aus 
den beiden einander ergänzenden Stellen folgt, daß Privatleute in 
einem Rechtsstreit zur Vornahme der Tortur ohne weiteres die 
Mitwirkung eines untergeordneten Organs der Polis in Anspruch 
nehmen konnten, ohne daß deshalb von einer "öffentlichen" Basa
nos zu sprechen wäre. 

Demgegenüber steht in Dem. 53 (Nikostr) 23 unzweifelhaft 
"öffentlich" foltern (~'Y)(.J.oO'(~ ßoc(jocv(~e:O'&oc~). Nikostratos hatte Apol
lodor jene bei den Sklaven, um welche der Prozeß geführt wurde, 
zur Basanos angeboten; dieser hatte aber mit der Begründung 
abgelehnt, es stehe ihm nicht zu, der Polis gehörige Sklaven zu 
foltern. Wohl aber sei er bereit, die Sklaven mit Zustimmung des 
Rates oder der Elfmänner anzunehmen (§ 23): 'Eyw 8e &7t€XP~v&.(.J.'YJv 

(10) Isokr. 17 (Trap) 15: Wir bestellten Basanistai und trafen uns 
1m Hephaisteion. Und ich verlangte, sie mögen den Herausgegebenen 
schlagen und (ihm die Glieder) verdrehen, bis er ihnen die Wahrheit zu 
sprechen scheine. Pas ion hier aber behauptete, diese seien nicht als Henker 
bestellt worden, sondern, verlangte er, sie mögen den Mann mit Worten 
ausfragen, wenn sie wollten. 

11 S. dazu im Abschnitt über den Zweck der Basanos u. § 14 bei A. 56/62. 
12 Isokr. 1 7 (Trap) 16: ... "t'o 8' cXpyup~ov ~"t'O~lLoC; ~v cX1t'o"t'Lver.v et xcx"t'cx" 

yvo!ev cx.u"t'Oü ( ••• das Geld aber wäre er bereit gewesen zu zahlen, wenn sie 
ihn verurteilt hätten). Insoweit ist Guggenheim, Bedeutung 61 (A.) 
zuzustimmen. 

(13) Dem. 53 (Nikostr) 23: Ich aber antwortete ihnen vor Zeugen, ich 
sei bereit, mit ihnen zur Bule zu gehen und (die Sklaven) mit dem Rat oder 
den Elfmännern anzunehmen. Ich sagte, wenn ich mit ihnen einen Privat .. 
prozeß führte und sie bereit wären, mir (diese) herauszugeben, nähme ich 
sie an; nun aber stünden die Sklaven und die Apographe der Polis zu: also 
müßten sie vom Staat peinlich befragt werden. 

Thür 11 
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Nach den Vorstellungen Apollodors hätte dann ein Amtsträger 
oder ein Beauftragter des Rates die Basanos vorgenommen (§ 25): 
l ~l 1. 'ß '" ...., Cl I C!"...., '\ , ,." 
LOL~ (.Le;v yexp <XO'<XVL~O(.L€VWV 't'WV <XV1TPW7tCUV U1t e(.Lou exv't'E:I\E:YE:'t' <Xv 
!! t" l ~1. ~ { ( ... 1. .. " ,.. ( ~, 
~1tcx.v't'cx. U1tO 't'O u't' cu V , er. oe; ° 'tl (.L0 0' f.Cf , 'tl(.LE!.C:; (.Le;v lJ..V €O'LW1tW(.LE:V, OL ° 
&px,ov't'€C:; ~ ot ~P'tl(.LevoL U1tO TYlC:; ßOUA~C:; E:ßlJ..(j&;VL~OV &'.1 (.LexpL 00 <xu't'o~c:; 
e86xE:L (14). 

Bereits aus dem Text der Rede ist der Ausnahmecharakter 
dieser Maßnahme zu sehen: Der Prozeß geht nämlich darum, ob jene 
zwei Sklaven zum Vermögen des Staatsschuldners Arethusios, und 
damit der Polis, oder dessen Bruder Nikostratos gehörten. Apollo
dor begründet die Forderung nach einer öffentlichen Basanos mit 
seiner Prozeßbehauptung, es handle sich bereits um Sklaven der 
Polis; nur die peinliche Befragung von Privatsklaven könne 
ohne staatliche Mitwirkung erfolgen. Apollodors Gedankengang 
erscheint jedoch höchst suspekt. Wenn er schon dazu legitimiert 
war, für die Polis die Durchsetzung seiner Apographe (der Ein
tragung der Sklaven in die Konfiskationsliste ) zu verfolgen, ist 
nicht einzusehen, warum er dabei nicht auch das außergerichtliche 
Beweisverfahren der Basanos für die Polis durchführen dürfte. Es 
stand ja noch nicht fest, daß die Sklaven wirklich der Polis ver
fallen waren. Wichtiger als die Mitwirkung einer Behörde wäre 
deshalb eine Vereinbarung gewesen, daß Nikostratos für den Fall, 
daß die Sklaven gegen ihn aussagten, den durch die Folter ent
standenen Schaden der Polis gegenüber abzugelten habe. Apollo
dors Antwort auf Nikostratos' Proklesis war also nichts weiter als 
eine bequeme Ausflucht, eine Basanos mit Sicherheit zu vermei
den 15. Deshalb entspricht der suggestive Satz, Staatssklaven seien 
nur der öffentlichen Basanos zu unterwerfen, weder der prozessua
len Situation noch der gegebenen Rechtslage 16 • 

(14) Dem. 53 (Nikostr) 25: Würden die Sklaven von mir peinlich be
fragt, legten die Gegner gegen alles Protest ein, wenn aber vom Staat, 
schwiegen wir, aber die Amtsträger oder die vom Rat Bestellten führten die 
peinliche Befragung durch, solange es ihnen gut schiene. 

16 Hätte Nikostratos ApoUodors Proklesis angenommen, hätte er damit 
auch dessen Prozeßstandpunkt anerkannt, die Sklaven gehörten der Polis. 
Apollodor konnte sich also gut ausrechnen, daß Nikostratos die mit der 
umstrittenen Prozeßbehauptung begründete Proklesis ablehnen mußte. 

18 Dennoch wird der Satz von Lipsius, Recht 894; Bonner, Evidence 
69; Harrison, Procedure 150, unkritisch als objektives Recht wiedergegeben. 
Richtig daran ist sicher das eine, daß Staatssklaven niemand anderer als 
ein staatliches Organ zum Zweck der Information (s. o. § 5) der Folter 
unterwerfen durfte; doch davon ist in Dem. 53 (Nikostr) nicht die Rede. 
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B. So wie die Meinung nicht zutrifft, die Basanos habe grund
sätzlich unter öffentlicher Kontrolle stattgefunden, so wenig läßt 
sich in den Quellen auch das Prinzip erkennen, daß die Parteien 
stets einen 0 b j e k ti v enD r i t t e n (oder mehrere) als Basanistes 
einsetzten. Die beiden hiefür angeführten Texte, Isokr. 17 (Trap) 
15f. und Dem. 37 (Pant) 40/42, beweisen immerhin, daß solch 
ein Verfahren möglich war; doch lassen die Sprecher auch durch
blicken, daß sie es nicht als die übliche Vorgangsweise betrachten. 
Anläßlich jener in Isokr. 17 (Trap) 15f. geschilderten Zusammen
kunft im Hephaisteion waren Pasion und sein Gegner darüber in 
Streit geraten, welche Funktion den (vom Sprecher immer als 
Basanistai bezeichneten) Dritten zufalle. Daß es nicht ganz selbst
verständlich war, Dritte als Basanistai einzusetzen, zeigt § 16: 
~ ,~, c.... C ß \, \ \ '" ß .... OLCX<pEP0{J-EVc.vV 0 1)~WV OL OCO'cx,VLO''t'OCL cx,U't'OL {J-EV oux. E<pcx.O'cx,V cx,(j'cx,VLELV, 

~yvw(j'ocv 8~ ncx,(j'Lwv' €{J-Of. 7tcx,POCOOUVOCL 'TOV 7tcx.t:8oc (17). 

Guggenheim 18 hat erkannt, daß die Dritten trotz des Wortes 
eyvw(j'rJ..v kein Urteil fällten, Pasion habe Kittos zur Basanos her
auszugeben, sondern nur ihre private Meinung äußerten. Demnach 
legten sie (oder zumindest einige von ihnen) die umstrittene Ver
einbarung zwischen den Parteien so aus, daß Pasion die Auskunfts
person dem Gegner zur Basanos zu übergeben habe. Die Tat
sache, daß der Sprecher die Meinung der "Basanistai" referiert, 
legt den Schluß nahe, daß er sich nicht so ganz sicher war, ob ihm 
die Richter in seiner Auslegung der wohlweislich nicht im Wortlaut 
wiedergegebenen Vereinbarung folgen würden. Die Übergabe des 
Sklaven an den Gegner ist nämlich, wie noch zu zeigen ist, nichts 
Außergewöhnliches. Erst dadurch steht das Argum,ent des Spre
chers, Pasion habe sich geweigert, die zugesagte Basanos durchzu
führen (§ 17) - sei es durch Dritte, sei es durch den Gegner -, 
zumindest rhetorisch auf ausreichender Grundlage. 

Mit ähnlichen Mitteln sucht auch Nikobulos in Dem. 37 (Pant) 
40/44 die Richter davon zu überzeugen, daß der am Prozeß 
unbeteiligte Mnesikles als Basanistes bestellt war. Hier ging es 
nicht um die Frage, 0 beine Basanos stattfinden sollte, sondern 
nur darum, wer sie durchzuführen hatte. Als die Streitparteien 
den Bestimmungen der Proklesis gemäß sich bei Mnesikles trafen, 
war Nikobulos nur dazu bereit, seinen Sklaven an Mnesikles zu 

(17) Isokr. 17 (Trap) 16: Als wir uns nicht einig waren, weigerten sich 
die Basanistai, die Basanos selbst vorzunehmen; sie meinten aber, Pasion 
möge den Mann mir übergeben. 

18 Bedeutung 61 (A.). 
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übergeben, Pantainetos beanspruchte hingegen selbst die Rolle 
des Basanistes - beide unter Berufung auf den Wortlaut der 
Proklesis (§ 42)19. Die Art, in welcher Nikobulos die Ereignisse 
schildert, erweckt bei näherem Hinsehen starke Zweifel daran, 
daß in der Proklesis tatsächlich Mnesikles als Basanistes genannt 
war. Der Sprecher sucht nämlich die Hörer durch tendenziöse 
Auswahl der Fakten in die gewünschte Richtung zu lenken: Mne
sikles wird, bevor man noch erfährt, daß seine Rolle strittig war, 
nebenbei als Basanistes in die Erzählung eingeführt und auch 
später ausschließlich so bezeichnet 20 • Andererseits verschweigt Ni
kobulos zunächst noch den höchst bedeutsamen Umstand, daß die 
Basanos an seinem Sklaven vorgenommen werden sollte 21 ; denn 
daraus könnten die Richter Verdacht schöpfen: Erführen sie sofort, 
wem der Sklave gehört, läge Pantainetos' Version näher, nur er 
als Nichtgewalthaber käme für die Rolle des Basanistes in Frage 22 • 

Es ist nämlich von vornherein wenig wahrscheinlich, daß diejenige 
Prozeßpartei, welcher der Sklave nicht gehört, einen Dritten als 
Basanistes vorschlägt, anstatt - wie üblich - selbst auf diese 
Funktion zu dringen. Nikobulos scheint deshalb die dem Mnesikles 
unbestrittenermaßen zugedachte Rolle, den Wertverlust des Sklaven 
zu schätzen (§ 40), geschickt ausgenützt zu haben, um vor Gericht 
auch dessen Stellung als Basanistes glaubhaft zu machen. Außer 
der raffiniert aufgebauten Erzählung und den Schlüssen aus seiner 
Gegen-Proklesis bietet er jedoch keinerlei Beweise für diese Be
hauptung an 23. Hinter dem Manöver, den Wortlaut der Proklesis 
zu bestreiten und eine eigene zu erlassen, steckt in Wahrheit die 

19 S. o. § 8 bei A. 86/88. 
20 Das erste Mal erwähnt der Sprecher die umstrittene Funktion des 

Mnesikles ganz beiläufig (§ 40): 't'ov ßtX(jtXVLO''t'~V MV1jO'LXA€tX e:1t'LYVW~OV' e!VtXL 

(der Basanistes Mnesikles solle Schätzer sein), später mit größter Selbst
verständlichkeit (§ 42): e1tet8~ 8' i)xo~ev 1tpOC; 't'ov ßtXO'tXVtO''t'~v (als wir zum 
Basanistes kamen). Die gleiche Technik der suggestiven Darstellung wendet 
schon Isokrates an (or. 17 [Trap] 15/17), s. o. A. 10 u. 17. 

21 S. die elegante, aber vage Formulierung in § 40: cX~twv, l5v CP1jO'LV 

otX€'t'llv 't'cxü't'cx O'uvet8tvtXt ßtXO'cxv(~eO',a.cxL (und verlangte, der Sklave, von dem er 
behauptete, daß er es wisse, möge peinlich befragt werden). Erst am Schluß 
des § 43 wird klar, daß der Sklave Nikobulos gehört: xcxl. 't'ov otX€'t'1)V 1ttXpe:-

8t8ouv (und ich war bereit, den Sklaven zu übergeben). 
22 Insoweit richtig Guggenheim, Bedeutung 59. 
23 Der von Nikobulos angeführte Umstand, er habe von Pantainetos' 

Proklesis keine Abschrift genommen (§ 42; s. o. § 8 A. 82), konnte ilm doch 
nicht daran gehindert haben, wenigstens Zeugen für die von ihm behaup
tete Version zu führen. 
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Absicht, in einer verzwickten Lage Schlüsse des Gegners aus dessen 
Proklesis zu entkräften und aus einer eigenen Aufforderung Gewinn 
zu schlagen, ohne eine Basanos wirklich zu riskieren. 

Daraus, daß der Sprecher in Isokr. 17 (Trap) 16 sich durch eine 
zusätzliche Behauptung absichert und in Dem. 37 (Pant) 40/42 
die Fakten tendenziös verschleiert werden, ist zu schließen, daß 
die Basanos durch Dritte nicht mit jener Selbstverständlichkeit 
vereinbart wurde, daß man hierin einen Grundsatz des Verfahrens 
erblicken könnte. 

C. Neben den bisher behandelten, in die Augen fallenden Stel
len ist die Vielzahl der übrigen Texte, welche - oft allerdings ohne 
es ausdrücklich zu erwähnen - ein durchwegs eingehaltenes Prinzip 
erkennen lassen, bisher noch nicht gebührend beachtet worden. In 
der Regel trifft Inan nämlich die Vorstellung an, daß (gleich
gültig, von wem die Proklesis ausgeht) diejenige Partei, welche 
den Sklaven in ihrer ständigen Gewalt hat, diesen ihrem Gegner 
zur Basanos übergibt. Das Verfahren der peinlichen Befragung 
war dadurch auf die Streitparteien beschränkt. Ist man auf 
diesen Grundsatz einmal aufmerksam geworden, findet man ihn in 
zahlreichen Reden ausdrücklich bestätigt (1); eine Reihe von 
Texten läßt diese Frage, rein vom Sprachlichen her betrachtet, 
allerdings offen (2); ein Blick auf die außerrhetorischen Quellen 
wird das Bild abrunden (3). 

1. a) Mit aller Deutlichkeit hat die Übergabe des zu befragen
den Sklaven an den Prozeßgegner in der fünften Rede Antiphons 
sich nicht nur als bloßer Brauch, sondern als Rechtsgrundsatz 
herausgestellt, dessen Verletzung der Sklavenaussage die Beweis
kraft nimmt 24. Zu den Hauptangriffspunkten des Angeklagten 
gegen die vom Gegner einseitig abgenommene Aussage zählt der 
Umstand, daß in jenem Verfahren seine Rolle als Basanistes nicht 

h t (§ 32) , , , , , , '"'1. ' , ß"'1..... ~ , gewa r war : eL [J.ev yocp eyw eXEI\EUOV OCU"t'OV O''t'pE I\OUV WC; ou 

't'&A1J'&~ AEYOV"t'OC, und (§ 35): 8LeX ~C; ocu"t'~C; ßocO'ocvou L~V U1t' E{.LOÜ (25). 

b) Der Sprecher in der ersten Rede Antiphons berichtet von 
seiner Proklesis, in welcher er von dem eben genannten Grundsatz 
abgewichen war: er hatte die Gegner aufgefordert, ihre eigenen 
Sklaven, allerdings in seiner Anwesenheit, selbst zu befragen (§ 10): 

ß 
' " , ""'1. ,~,.... , 

OCO'OC'VLO'''t'OCC; "t'E IXU't'OUC; 't'OU"t'OUC; EXEI\EUOV YLYVEO'1TIXL E[J.OU 7tIXPOV't'OC; ••• 

24 S. o. § 6 A. 30. 
(25) Ant. 5 (Herod) 32: denn wenn ich angeordnet hätte, ihn zu fol

tern, weil er nicht die Wahrheit sage; § 35: wäre er von mir der gleichen 
Basanos unterworfen worden. 
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Doch zeigen die bald darauf folgenden Worte (§ 11): "t'ou"t'OUC; rtu"t'OUC; 
X€AEUCUV ßrtcrrtvLcrrtL &.v"t" E(.LOU (26), daß er das von ihm vorgeschlagene 
Verfahren als Ausnahme auffaßt. Diesen scheinbar so großzügi
gen Verzicht auf die eigentlich ihm zustehende Rolle des Basanistes 
konnte sich der Ankläger ohne weiteres erlauben, weil er sich des
sen sicher war, daß die Gegner seine Proklesis schon auf Grund 
ihrer Formulierung nicht annehmen würden 27. Der angebotene 
Rollentausch sollte lediglich vor Gericht das Argument aus der 
Ablehnung seiner Proklesis verstärken. 

c) Die Stellen, in welchen der Sprecher ausdrücklich sagt, daß 
der Sklave an den Nichtgewalthaber zu übergeben ist, müs
sen wegen ihrer Gleichartigkeit nicht einzeln besprochen werden. 
Es wird stets 7trtPlXOLOOVCXL oder (seltener) exoLoovlXL mit einem Per
sonalpronomen als Dativobjekt gebraucht, insgesamt in elf Stellen: 
sechsmal bietet der Sprecher seine Sklaven dem Gegner an 28 , zwei
mal verlangt der Sprecher Sklaven des Gegners heraus 29, dreimal 
bietet der Gegner seine Sklaven dem Sprecher an 30; zufälligerweise 
ist die Variante, daß der Gegner einen Sklaven des Sprechers her
ausverlangt, in der Formulierung 7tlXp lX ( EX )OLOOVrtL (lXu"t'i;l) nicht be
legt 31. 

(S8) Ant. 1 (Metr) 10: und ich verlangte, sie selbst mögen Basanistai 
sein in meiner Anwesenheit ... ; § 11: indem ich sie aufforderte, selbst 
an meiner Statt peinlich zu befragen. 

S7 S. u. § 15 bei A. 53. 
28 Ant. 6 (Choreut) 23: ... f't'ottJ.o<; 1) ex8to6vcxr. ßcxO'cxv(~etv 't'0')<; oe etJ.cxu-

1'0\) 7t'cXV't'CL<;, XCLt et 1:'WCX<; 't'wv cXAAO't'p(WV xeAeuOt, OOtJ.oA6yOUV 7t'e(ercx<; 't'OV oeer7t'6't'l)v 
7t'cxpcxowerew cxu't'cf) ßcxO'cxv(~etv. ( ••• ich war bereit, alle roe ine Sklaven zur 
Basanos herauszugeben, und wenn er welche anderer Leute verlangte, 
stimmte ich zu, den Herrn zu bewegen, sie ihm zur Basanos zu übergeben); 
Dem. 29 (Aph. 3) 11: 7t'CXPCLOOÜVCXr. 7t'CL'iO' ~-B-EAOV cxu't'~ ••• ; § 18: etJ.oü -r' exot-
86v't'0<; 't'ov 7t'CL'iOCL • •• ßCLO'CLV(~EW CL U 1:' 0 ! <; ; § 25: ~-B-eA l) ercx 1:' 0 U 1:' <p 7t'CXPCLOOÜVCXt 
ßcxO'exv(~er.v ••• ; § 38: 7t'cxpCL8oüvext i).&eAov cx U 't' ~ ; § 51: 7tCLPCL8wO'w er 0 t 't'ov 
IXOV't'CL 't'cXV't'(YPCLCPCX. 

29 Isai. 6 (Philokt) 16: 7JtJ.wv XEAEU6v't'wv ••• 7JtJ.!v 1tcxpcx80üvcx~ (als wir 
verlangten ... , sie uns zu übergeben); Dem. 47 (Euerg) 14: ~vcx 7tCLPCLOCi'> 
lLOL (damit er sie mir übergebe). 

80 Isokr.17 (Trap) 16: ~yvwO'CXV oe IIcxO'(wv' e(.Lot 7t'rt.pCL30üvext (s. o. A.17); 
Dem. 53 (Nikostr) 22: cp&:erxov-re<; !'t'Ot(l.or. e:!vcx~ 7tcxpCL8~86vcxr. €tJ.OL cxu't'Ci'> (erklärten 
sie, bereit zu sein, mir selbst zu übergeben); Dem. 47 (Euerg) 13: ~VCL (.LOt 
7t'CLPexoO(ll 't'l)v &v'&PW7t'OV (damit er mir die Sklavin übergebe; s. auch § 14, 
zitiert o. A. 29). 

81 S. aber Dem. 29 (Aph. 3) 40: 1:'0'.1 &v'&PW7tOV oux exo6v1:'o<; etJ.oü ßcxO'cxvt
tef.v (weil ich ihm den Sklaven nicht zur Basanos übergebe). Das €xOL36vcxt 
auf den Gegner zu beziehen, rechtfertigt § 41: ... 8eLvcX 7t'e7tov-B-evcxr. cp&:erxwv 
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Eine weitere unzweideutige Möglichkeit, die Person zu erken
nen, welcher der Sklave zu übergeben ist, bietet die Formulierung 
7t(X.pcx.(€x)8~86vcx.~ - 7t(XF(XAOC[J.ß&.V€~v. Als Übergeber ist erwartungsge
mäß der Gewalthaber des Sklaven zu identifizieren, als Überneh
mer stets sein Prozeßgegner. Der Gebrauch dieser beiden kor
respondierenden Ausdrücke ist wieder in elf Stellen zu beobach
ten 32. Auf Grund des Zusammenhanges geht aus allen Stellen her
vor, daß der Sklave dem Gegner zum Zweck der Basanos über
geben werden soll. Die langatmigen Ausführungen in Dem. 47 
(Euerg) zeigen, daß tatsächlich niemand anderer als der Gegner 
die peinliche Befragung vorzunehmen hat. In dieser Rede werden 
heide der eben behandelten Formulierungen gebraucht (§§ 5, 13, 14). 
Später meint der Sprecher, sein Gegner Theophemos, der Gewalt
haber der Sklavin, hätte ihm die Rolle des Basanistes ausdrück
lich anbieten sollen (§ 17): X€A€U€~V €[J.E, s:~ ßOUAOLfL"fJV, ßOC(jOCVL~€LV, XOCL 

I ,~\, I "'0.. t tl " (.Locp"t'upoct; "t'OUt; o~x.cx.(j't"oct; E~(j~O'J"t'oct; 7tO~€~(j'\TOC~ Wt; €'t'OL[J.ot; €(j't'~v 7tOCPOC-
8ouvoc~ (33). 

2. a) Der Grundsatz, seinen Sklaven dem Gegner zur Basa
nos zu übergeben, war in Athen jedermann so vertraut, daß es 
die Logographen nicht nötig hatten, sich stets so deutlich auszu
drücken wie in den eben angeführten Stellen. Es reichte nämlich 
aus, einfach von 7tocpoc(ex.)~~~6wx.~ eines Sklaven zu sprechen; die 
Hörer wußten, daß damit die Übergabe an den Gegner gemeint 
war. Deshalb fehlt in 14 Stellen jeder sprachliche Hinweis darauf, 

• • . TOV &v-&PW7tOV OU 7ttXptXAtXßcilv ( ... wenn du behauptest, Schlimmes erlitten 
zu haben ... , weil du den Sklaven nicht erhalten hast; vgl. u. A. 32). 

32 Teilweise decken sich die Stellen mit den o. A. 29/31 erwähnten 
Basanos-Verfahren. Der Sprecher übergibt seine Sklaven: Dem. 29 (Aph. 3) 
14: TOV o!J.oÄoyou!-Levwt; 8ouÄov •.. ex8~86vTOt;, oux e-&eÄov't'ot; 't'OUTOU 7t'tXptXÄtXße:iv; 
§ 17: waT' ou8' E!-LOU 7t' tX P cx. 8 ~ 8 6 v TOt; ••• 7t'tXptXÄtXße:iv 'i).&€Ä'Y)ae:v; § 38: e:t TO(VUV 
rp~ae:L !-Le: 0 0 0 TOUt; oux d86Tcx.t; ex 8 ~ 8 6 v cx.~, 7t'oÄu 81) !-LocÄÄov tXu't'iil 7ttXpcx.Äcx.ßeiv 
tpcx.v~ae:'t'tXL 7tpoa1lxov; § 39: 8v ou8' ()O'~ov 7t tX P cx. 8 0 U v cx. t o. • !J.1) 7ttXptXÄtX!J.ß&vwv 
(vgl. auch §§ 40 u. 41, zitiert o. A. 31). Der Sprecher übernimmt Sklaven 
des Gegners: Anto 1 (Metr) 11: e:L OO't'OL 'i)-&eÄ'Y)O'tXv 't'cX &v8p&7t08cx. & ~v tXu't'oi:<; 
7tcx.prx80üvcx.~, eych 8e !-L1) ~-&eA'Y)O'tX 7ttXptXAcx.ße:i:V; Dem. 53 (Nikostr) 23: et e~ol. 

e~e8(800'tXv, 7t cx. p e: A & !J. ß tX V 0 v &v; 47 (Euerg ) 5: 7tpoxcx.A€atXO'.&cx.L •• 0 7ttXprx8L86vtXL 
~'t'Ot!J.ov e:!VtX~ .•• ; (§ 6) ... !'&€Ae:W tLe 7ttXPtXÄcx.!J.ß&Ve:LV (vgl. auch § 14); 
59 (Neaira) 123: ö't" 'A7tOÄA68wpot; 7tPOUXcx.Ae:i:'t'O L't'€CPtXVOV, &~LWV 7tcx.PtX80ÜVtXL ••• 
(§ 124): ~TO~[J.Ot; &v TcXt; '&e:pcx.1ttX(VtXt; 7tcx.pcx.ÄtXtLß&Ve:LV. In Isai. 6 (Philokt) 16 
wird die wechselweise Übergabe von Sklaven mit den korrespondieren
den Termini ausgedrückt, die sich hier (erwartungsgemäß) auf ein und 
dieselbe Partei beziehen: oÜTe Acx.ße:i:V ~.&eA'Y)O'ocv oÜ.&' ~!J.i:v 7ttXptX80üvcx.t. 

(33) S. o. § 8 A. 41. 
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an wen die Übergabe zu vollziehen ist 34. Nach dem Sinnzusam
menhang kommt aber nirgends eine andere Person als die nicht
besitzende Prozeßpartei in Frage. Wie sehr es vom Zufall abhängt, 
ob 7texpex8L86vocL mit dem Dativobjekt steht oder nicht, zeigt Dem. 29 

(Aph. 3): neben fünf Stellen, in welchen als Übernehmer der 
Prozeßgegner ganz korrekt durch ein Personalpronomen gekenn
zeichnet ist (§§ 11, 18, 25, 38, 53), und neben zweimaligem Ge
brauch des korrespondierenden 1texpexoLo6vOCL - 1tOCPOCAOC[lß&.Ve:LV (§§ 39 
u. 40f.) sagt Demosthenes in § 21 einfach: &AÄa XOCL 7te:PL 't"ou't"cuv 
~.&e:Äov 7t (X, P oc 0 0 Ü \I oc L 't"ov 7tOCLOex ••• Gemeint ist wieder an A pho bos. 
Ebenso kann man in jenen drei Stellen, in welchen vom bloßen 
"Herausverlangen" des Sklaven die Rede ist 35, leicht ergänzen, 
daß dort die erklärende, nichtbesitzende Partei verlangt hat, der 
Sklave möge ihr zur Basanos übergeben werden. 

b) Nur Lysias hält sich auffälligerweise in seiner vierten Rede 
nicht an die eben festgestellte Terminologie. Das Abweichen ist 
aber wieder einmal als Maßnahme der Verschleierung zu erklären. 
So wie Nikobulos, der zunächst noch verschweigt, daß sein Sklave zur 
Basanosherausverlangt wurde, konsequenterweise das Passiv gebrau
chen muß, Dem. 37 (Pant) 40: &~L&V, OV qlYjO'LV oLxe't"Yjv 't"ocu't"oc O'uve:LoevocL 
ßtX.O'(X.v(~e:O'3-OCL, lassen die passivischen Wendungen in Lys. 4 (Trau) 
alles im unklaren (§ 10): EX 17lC; &v3-p~1tOU ß(XO'(XVLO'3-e:[O'Yjc; 't"ov ~Ae:YX.O\l 

7tot~O'ocO'3-(Xf.; (§ 13): E7tL 't"OCU'tf) 't] oct't"(~ ßOCO'OCVLO'3-e:LYj, und (§ 14): oux 
&:~toüv't"oC; ßocO'(XVf.O'&1lVOCL ~v &v&pCU7tOV (36). Die erwähnte Sklavin ist 
eine Hetäre, welche die Prozeßparteien sich seinerzeit gemeinsam 
gekauft hatten (§ 10). Um ihre Gunst war der Streit entstanden, 
welcher zu dem vorliegenden Prozeß wegen Verletzung in Tötungs
absicht geführt hatte. Nach der Erzählung des Angeklagten hatte 
die Dame sich zuletzt seinem Gegner vollständig zugewendet, ihn 
aber verschmäht (§§ 8 u. 17). Da er im Prozeß behauptet, sie gehöre 
immer noch zur Hälfte ihm (§ 10), wäre zu erwarten, daß er in 
seiner Proklesis eine Basanos durch unparteiische Dritte vorge-

34 Ant. 2d8; lsai. 8 (Kir) 10,17; Dem. 29 (Aph. 3) 21; 49 (Timoth) 58; 
30 (Onet. 1) 27, 36; 54 (Kon) 27; 45 (Steph. 1) 61; 46 (Steph. 2) 21; 37 
(Pant) 27; Aisch. 2 (Parapresb) 126; Lyk. 1 (Leokr) 32, 34. 

35 Isokr. 17 (Trap) 12, 13; Isai. 6 (Philokt) 42. Außer Betracht kann 
hier Dem. 52 (Kallipp) 22 bleiben; die dort erwähnte Basanos ist noch nicht 
einmal in das Stadium der Proklesis getreten. 

(86) Dem. 37 (Fant) 40: s. o. A. 21; Lys. 4 (Trau) 10: durch die Basanos 
der Sklavin die 'Überprüfung vorzunehmen; § 13: daß sie über diese Beschul .. 
digung peinlich befragt werde; § 14: und er hielt es nicht für richtig, daß 
die Sklavin peinlich befragt werde. 
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schlagen hatte 37. Davon ist aber in der Rede kein Wort erwähnt. 
Viel näher liegt deshalb die Vermutung, daß der Angeklagte - als 
Nichtbesitzer - verlangt hatte, der Ankläger möge ihm die Frau 
zum Zweck der Basanos herausgeben. Dadurch, daß er aber in der 
Rede nie sagt, wer als Basanistes vorgesehen war, versucht er den 
schlechten Eindruck zu vertuschen, daß er seine eigene Sklavin 
peinlich befragen wollte. Er beleuchtet das gemeinschaftliche Eigen
tum an der Sklavin nur als angebliche Garantie für ein objektives 
Verfahren 38. Aus diesen Gründen ist nie von einem 7tOCPOCÖLÖOVOCL 

oder 7tOCPOCAOC!Lß&V€LV der Hetäre die Rede. Eigenartigerweise bleibt 
aber auch unklar, wer die in der Rede erwähnte zweite Basanos 
durchführen sollte, zu welcher der Ankläger die übrigen, ihm unbe
stritten allein gehörigen Sklaven dem Sprecher angeboten hatte (§ 16) : 
" ~\ , \ r " '~'}! , "ß 'Y €'t'L oe 't'oue; !Lev 't'o'u"t'ou OLKe:'t'OCe; LOLOUe; uv't'oce; 't'ou't'ou €L e OCcrOCVL":,0!Lev ••• 

Bezeichnet der Plural, wie kurz zuvor (§ 15): KOCL ~!Ler;e; 0!LOAOYOU

!Lev, nur die Person des Sprechers oder, wie sogleich darauf (§ 16): 
~!Ltv y€yeVYJ't'OCL (39), beide Streitparteien gemeinsam 1 Vermutlich ist 
die Unklarheit bezüglich der Person des Basanistes aus rhetori
schen Gründen in der ganzen Rede beibehalten. Denn das Wort 
7tOCPOCÖOÜVlJ.L im Zusammenhang mit der zweiten Basanos hätte die 
Zuhörer vielleicht dazu veranlaßt, über den Basanistes der ersten 
Befragung nachzudenken. Dieser einzige unklare Text spricht also 
nicht gegen den oben festgestellten Grundsatz, sondern ist erst aus 
diesem heraus voll verständlich. 

3. Der aus den rhetorischen Quellen gewonnene Befund wird 
durch einige Zeugnisse aus der Komödie bestens bestätigt. Aristo
phanes weiß in seinen Fröschen (616/673) eine auf der Bühne voll
zogene, grotesk-unf)innige peinliche Befragung als einen Höhepunkt 
im Handlungsablauf einzusetzen 40. Weitere Belege sind der zweite 

37 Die Situation, daß ein Basanos-Verfahren an einem gemeinsamen 
Sklaven vorgeschlagen wurde, ist einmalig. In den o. § 5 bei A. 9 u. 11 ange
führten Fällen, Dem. 48 (Olymp) u. 40 (Boiot. 2), diente die Befragung nicht pro
zessualen Zwecken, sondern nur der privaten Information der Miteigentümer. 

38 Wohl aber hätten die Sklaven des Anklägers zu dessen Gunsten 
falsch ausgesagt (§ 16). Da der Ankläger die Herausgabe der Hetäre mit 
der Begründung verweigert hatte, sie sei frei (§ 14), konnte der Sprecher 
damit reclmen, daß in der Anklagerede die von ihm angestrebte Rolle des 
Basanistes zumindest nicht im Mittelpunkt der Angriffe stehen werde. 

(39) Lys. 4 (Trau) 16: Weiters, wenn wir dessen eigene Sklaven fol· 
terten . . .; § 15: das gestehen auch wir zu; § 16: es widerfuhr uns. 

40 S. die feinsinnige Interpretation der Szene von Radermacher, 
Frösche 208f., 229ff.; vgl. auch Vogt, Sklaverei 8. 



170 IV. Kapitel: Die Rechtsgrundsätze des Basanos-Verfahrens 

Mimiambus des Herondas, Pornoboskos 87/91, und Plautus, Mostel
laria 1087f.; auch Apuleius, Metam. 3, 9, wird in diesem Zusam
menhang zitiert, allerdings zu Unrecht. 

a) Die Basanos-Szene in den Fröschen ist zunächst nur unter 
dem Gesichtspunkt zu betrachten, wer als Basanistes auftritt. Der 
Gott des Theaters, Dionysos, war, als Herakles verkleidet, mit 
seinem Sklaven Xanthias in die Unterwelt gezogen, um seinen 
Günstling Euripides wieder ans Licht zu holen. Dort hatte er 
sich sogleich mit dem Torhüter Aiakos angelegt, der den Heros 
wegen der Entführung des Kerberos zur Verantwortung ziehen 
wollte (467). Als Aiakos sich mit drei Dienern 41 auf den vermeint
lichen Herakles stürzen wollte, hatte Dionysos aber aus Angst die 
Attribute des Heros (nach bereits zweimaligem Rollentausch) eben 
an seinen Begleiter abgetreten. Der Sklave Xanthias-Herakles zeigt 
sich aber dem wütenden Aiakos gewachsen: er bietet seinen Herrn, 
den mit den Sklavenattributen versehenen Dionysos, zur peinlichen 
Befragung an (616): ßCl(j'&.V~~€ yap --rov 1tClLO<X 1"OU1:'ovr. AClßWV. Mit der 
Frage (618): XClr. 1t&~ ßtXO'ClVL~W; (42) nimmt Aiakos das Angebot an 43. 
Radermacher schließt aus der Stelle, daß Aiakos in der Unter
welt kein Sklave sein kann, sondern den Charakter eines "gericht
lichen Vollziehungsbeamten, eines e7t~fL€A"t)1:'~~ --rWV xClXOUpywv", be
sitzen müsse 44 • Dem ersten ist zuzustimmen, nicht aber dem zwei
ten. Ein Hundedieb (xuvOXA61to~; 605) fiele nach athenischen Vor
stellungen nicht unter die genau aufgezählten XtXXoüpyo~ 45. Außer-

U Mit dem Ausdruck "Polizeimänner" scheint Radermacher, Frösche 
229, der sich entwickelnden Szene einer privaten Diebstahlverfolgung nicht 
ganz gerecht zu werden. 

(42) Aristoph.Batr. 616 (Dionysos): Nimm diesen Sklaven hier und befrage 
ihn peinlich! 618 (Aiakos): Und wie soll ich die Befragung vornehmen? 

43 Der übliche Wortlaut der Proklesis ist vom Dichter nicht eingehal
ten. Eindeutig steht jedenfalls das Thema fest: hat Herakles den Kerberos 
gestohlen (605) oder nicht (614). Auch die Formulierung der Sanktion deckt 
sich mit der Praxis (617): x&v 1t'OTe ~' ~);nc; eXOLxoüvT', cX1t'6X"t'€LV6v ~' rlywv 
(und wenn du mich überführst, [dir] Unrecht zu tun, führe mich weg und 
töte mich); vgl. o. § 9 A. 41 und vor A. 44. 

(4 Radermacher, Frösche 231f. Bieber, Denkmäler 152 (Tab. 85, 4) 
und History 141 (Fig. 513) bezieht - zu Unrecht - eine Berliner Phlyaken. 
vase (ein Sklave schlägt einen anderen, der einen Strick um den Hals 
trägt) auf die Folterszene in den Fröschen. Eine Basanos erforderte je
doch drei Personen, vor allem müßte der Basanistes ein Freier sein; s. 
u. A. 93 und 105. Eher scheint auf der Vase also eine Züchtigung abge
bildet zu sein. 

46 S. dazu Wolff, Paragraphe 113; Hansen, Apagoge 36ff. 
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dem versucht Aiakos eindeutig, ein ihm seI bst zugefügtes Un
recht zu rächen (614): ~ 'XAe:~OC "rwv awv cX~~6v ,on xoct "rpLx6~ (46). Der 
Streit spielt sich also in den Bahnen des Privatverfahrens ab. Die 
Parteien halten an dem Grundsatz fest, daß der Gewalthaber 
(Herakles-Xanthias) seinen Sklaven (Xanthias-Dionysos) an seinen 
Gegner (Aiakos) übergibt und dieser die Basanos durchführt (616): 
AOCßWV, und (625): OÜ"rw öe: ßocO'ocv~~' &nocyocywv (47). 

Im Fortgang der Handlung verläßt Aristophanes freilich die 
der Rechtswirklichkeit entsprechende Basanos, ohne aber den 
Grundsatz des Privatverfahrens aufzugeben. Als Dionysos nämlich 
sieht, daß er auf Grund seiner Verkleidung wieder einmal den 
kürzeren zieht, gibt er sich - in höchster Not - als Gott zu er
kennen (629). Herakles-Xanthias entgegnet, für diese Frechheit sei 
der Sklave nur noch mehr auszupeitschen; wenn er ein Gott ist, 
spüre er es ohnedies nicht (633f.). Hier hakt aber Dionysos ein 
und verlangt, .Xanthias möge sich genauso schlagen lassen. Sie 
einigen sich, Aiakos möge beiden Schlag um Schlag austeilen (643), 
wer zuerst jammert, gelte als Nichtgott (639). Daß ein im Laufe 
eines Basanos-Verfahrens ausbrechender Statusstreit zwischen 
Herrn und Sklaven durch die Basanos gleich an beiden Teilen ent
schieden werden soll, ist das Produkt dichterischer Phantasie. 
Grotesk wird die Szene vollends durch den der Gerichtsbarkeit 
entrückten Streitgegenstand: man kann das Verfahren auch als 
einen Prätendentenstreit um die göttliche Natur eines der beiden 
Beteiligten auffassen 48. Dem Grundsatz der privaten Basanos ent
sprechend müßten die Streitenden (Xanthias und Dionysos) ein
ander die Schläge selbst zufügen. Aber nachdem der prügelfrohe 
Aiakos sich bereits zur Basanos angeschickt hat, ist es nur kon
sequent, wenn ihn der Dichter in der Rolle des Basanistes beläßt. 
Kaum merklich ist dadurch ein Schritt vom rein z,veiseitigen 
Basanos-Verfahren zur peinlichen Befragung durch Dritte voll
zogen. Da aber der Streit um die göttliche Natur des angebotenen 
Sklaven im Streit über den Hundediebstahl zwischen Herakles
Xanthias und Aiakos nur eine Vorfrage war, kann man Aiakos 

(46) Aristoph. Batr. 614 (Dionysos): ... oder wenn ich etwas von dem 
Deinigen, auch nur ein Haar wert, gestohlen habe. 

(47) Aristoph. Batr. 616: s. o. A. 42; 625 (Dionysos): Führe ihn gleich 
80 weg und befrage ihn peinlich. 

48 Die Schwankszene leistet, wie Radermacher, Frösche 229, anmerkt, 
in der Verhöhnung des Göttlichen ziemlich das Stärkste, was aus der 
Komödie bekannt ist. 
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nicht als völlig Unbeteiligten bezeichnen 49. Restlos ist dem Text 
durch derartige Überlegungen sicher nicht beizukommen. Er 
illustriert jedenfalls vortrefflich, mit welcher Virtuosität die Athe
ner die starren Formalismen ihres Prozeßrechts handzuhaben verstan
den - und sei es auch nur zur Erzielung eines komischen Effekts. 

b) Weniger Schwierigkeiten bereitet die rechtliche Einordnung 
der übrigen Stellen: Im Pornoboskos des Herondas liegt eine 
etwas frei formulierte Proklesis vor, mit welcher die Prozeß
partei Batteros sich selbst ihrem Gegner Thales vor Gericht zur 
Basanos anbietet (87/89): ~v 8' otov e~ TeX 80ÜACX O'6>(.lCXTCX 0'1t€u8-n, 

x.~~ ß&:O'ocvov CXL"r], 1tpoa8(8(O(.l~ x&(.locUT6v· ACXß6>V, 8CXA1i, O'TpeßAou 
(.l€ (50). Die Form der Proklesis ist durch das hortative 1tpo0'8(86)(.l~ 
eingehalten, womit das ACXß6>V korrespondiert. Mit seinem grotesken 
Angebot entspricht Batteros dem Grundsatz, den zu Befragenden, 
in diesem Fall sogar sich selbst, dem Nichtgewalthaber zu übergeben. 
Batteros tritt dabei als Gewalthaber und gleichzeitig als Sklave auf. 

Findet bei Herondas wenigstens noch eine Proklesis auf der 
Bühne statt, so läßt Plautus in seiner Mostellaria 51 den Theo
ropides nur noch von einer solchen berichten. Sein Nachbar Simon 
hatte ihm sowohl den Eid (1084f.) angeboten, als auch seine 
Sklaven zur quaestio 52 (1087): Servos pollicitust dare suos mihi 
omnis quaestioni. Auch bei diesem kurzen Text ist durch das 
Personalpronomen (mihi) die Rollenverteilung bei der peinlichen 
Befragung getreu dem griechischen Vorbild festgelegt. 

Nicht in diesen Zusammenhang gehört hingegen Apuleius, 
Metam. 3. 8I. In einer contio fallen vor dem populus Romanus die 
Worte: . . . ut per quaestionem sceleris sui participes indicet, ut tam 
dirae factionis funditus formido perematur. (9) Nec mora cum ritu 
Graeciensi ignis et rota, cum omne flagrorum genus inferatur. Es 

49 Im Verlauf der Handlung verliert Aiakos freilich den ursprünglichen 
Streitgegenstand ganz aus den Augen und widmet sich voll Begeisterung der 
Basanos zur Feststellung des Nichtgottes. Er bricht aber das Verfahren nach 
drei Durchgängen ohne Ergebnis ab und läßt beide Besucher ein: Pluton und 
Persephone mögen erkennen, wer von den beiden der echte Gott sei (668/71). 

(50) Herond. Pornob. 87/89: Wenn er, wie man Sklaven verlangt, auch 
zur Basanos auffordert, bin ich bereit, mich selbst zu übergeben; nimm 
mich, Thales, und foltere mich! (Das Weitere s. u. § 12 A. 32.) 

51 Als Vorbild diente Plautus das in der N euen Komödie beliebte 
Gespensterstück Phasma, vermutlich jenes des Philemon; s. Sonnenschein~ 
Mostellaria S. IX. 

52 Zu diesem Ausdruck für die peinliche Befragung s. Ehrhardt, Tor
menta; Waldstein, Quaestio. 
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handelt sich nicht um eine peinliche Befragung im Privatverfahren, 
sondern um die öffentliche Untersuchung zur Ausforschung einer 
Bande 53. Der Hinweis auf griechische Vorgangsweise bezieht sich nur 
auf die Foltermethode und ist deshalb hier nicht weiter von Interesse 54 • 

4. Der Überblick über die Quellen hat den nichtamtlichen 
Charakter der in einem privaten Streitverfahren durchzu
führenden Basanos erwiesen. In der Regel gehörten die zu be
fragenden Sklaven einem der Prozeßgegner. Der Sklave wurde 
auf Grund der Proklesis regelmäßig dem Nichtgewalthaber 
zur Basanos übergeben. Gehörte die Auskunftsperson den 
Streitparteien gemeinsam (Lys. 4 [Trau] 10), oder wurde der Prozeß 
um die Sklaven selbst geführt 55, wirkte sich dieser Grundsatz 
immerhin noch in der Gestalt aus, daß (wenn auch nicht unbe
strittenermaßen) diejenige Partei zur Vornahme der Basanos 
zuständig war, welche den Sklaven nicht in ihrer ständigen 
faktischen Gewalt hatte. In gleicher Weise wurden auch fremde 
Sklaven, welche im faktischen Einfl uß bereich einer Partei 
standen, dem Gegner übergeben 56. Die überlieferten Belege sind 
zahlreich genug, um den Schluß zu rechtfertigen, daß Verein
barungen der Parteien, der Herr dürfe seine Sklaven selbst be
fragen (Ant. 1 [Metr] 10f.), genauso die Ausnahme bildeten wie 
die Bestellung dritter Personen als Basanistai. Aus den beiden 
Stellen, in welchen die Sprecher den Richtern derartiges einzureden 
versuchen (Isokr. 17 [Trap] 15; Dem. 37 [Pant] 40/44), wurde 
deshalb zu Unrecht ein allgemeines Prinzip abgelesen. Dieses 
Ergebnis stimmt mit der bereits oben (§ 9) gemachten Beobachtung 
überein, daß im jj"ormular der Proklesis die Person des Basanistes 
üblicherweise nicht genannt wurde. Sie ergab sich vielmehr aus dem 
Gewaltverhältnis über den zu befragenden Sklaven von selbst. 
Aus diesem Grund waren die in der Proklesis gebrauchten Aus
drücke 7tocpocö~ö6voc~ oder 7tOCPOCAocfLß&ve~v sowie Umschreibungen der 
Proklesis mit E~oc~"t'e~v völlig eindeutig 57. 

53 Derartige Fälle aus Athen sind o. § 2 besprochen. 
54 Ebensowenig geben die weiteren, von Guggenheim, Bedeutung 25; 

Radermacher, Frösche 232, zitierten Quellen Aufschluß über die private Basa~ 
nos in Athen zur Zeit der Redner: Achilles Tatius 6, 21 ; Teles S. 4, 16 (Hense). 

55 S. Dem. 53 (Nikostr) 22 und die Erbschaftssklaven in Isai. 6 (Philokt) 
16 und 8 (Kir) 9f. 

56 Ant. 6 (Choreut) 23: s. o. A. 28. Es liegt auf der Hand, daß der 
Chorege sich der Zustimmung der Gewalthaber jener (namentlich aufge
zählten) Sklaven bereits vor seiner Proklesis versichert hat. 

57 Guggenheim, Bedeutung 58f., führt aus, es wäre das "Natürlichste", 
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11. Aufgaben der beteiligten Personen 

An der Basanos waren nach den eben angestellten Überlegun
gen in der Regel nur die Streitparteien aktiv beteiligt. Ihre Tätig
keit ist nun näher darzustellen, und zwar zuerst die des als Basa
nistes einschreitenden Nichtgewalthabers (A) und anschließend 
die des Herrn des zu befragenden Sklaven (B). 

A. Untersucht man die Aufgabe des Basanistes, hat man sich 
die bisher gewonnenen Erkenntnisse nochmals vor Augen zu 
halten: Die Basanos wurde von einer Prozeßpartei durchgeführt, 
und zwar ohne staatliche Kontrolle; weiters hat sich gezeigt, daß 
schon in der Proklesis das genaue Thema der Befragung formuliert 
war. Diese beiden Fixpunkte lassen erwarten, daß das Basanos
Verfahren sich in genau abgesteckten Bahnen bewegte, innerhalb 
welcher dem Basanistes nur ein Minimum an Entscheidungs
freiheit zustand. Im folgenden sind die beiden Elemente der pein
lichen Befragung zu untersuchen: Welche Gestalt haben Frage und 
Antwort (1) und auf welche Weise wird das Ergebnis der Befragung 
bestimmt (2)? Die Sprecher äußern sich erstaunlich selten hierüber. 
Die zu stellende Frage gab nie Anlaß zu Auseinandersetzungen, 
und über den genauen Vorgang der Tortur schweigen sich die 
Redner aus. Aus diesem Grund ist es verständlich, daß moderne 
Interpreten vielfach vorgefaßte MeinWlgen in den Quellen bestätigt 
zu finden glaubten. 

1. Allgemein verbreitet ist die Meinung, der Sklave werde auf 
der Folter einem Verhör 58 oder gar einem Kreuzverhör 59 unter
worfen. Guggenheim 60 nimmt an: "das Recht die Fragen an den 
Sklaven zu richten fiel naturgemäß dem Provocanten zu". Alle 
diese Deutungen verkennen den Charakter des Basanos-Verfahrens. 
Ein derartiges "Fragerecht" irgendeiner an der Basanos beteiligten 
Person gibt es nicht. Vielmehr hatte der Erklärende in seiner 

daß Unparteiische die Leitung innegehabt hätten, kommt aber zu dem 
Schluß, daß der Nichteigentümer dabei ein gewisses "Vorrecht" 
gehabt habe. Als den Regelfall nehmen hingegen die Basanos durch Dritte 
an: Meier, Process 895; Lipsius, Recht 891; Bonner, Evidence 72; Stein
wenter, Streitbeendigung 137 A. 1. Harrison, Procedure 148, unterscheidet 
nur zwei Möglichkeiten: "This was normally an official called the ßcxO'cx
VtO'·t"I)c;, but it could be one of the parties". 

68 Bonner, Evidence 72; Lipsius, Recht 891; Bonner-Smith, Admini
stration 2, 126. 

69 Maidment, Orators 1, 265, in der Übersetzung von ep(a)"t'&v )(ett E:Aey
XE:tv (Ant. 6 [Choreut] 23); s. dazu u. bei A. 77/82 . 

• 0 Bedeutung 58. 
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Proklesis eine Prozeßbehauptung aufgestellt - formuliert ein
fach als von (auv)EtaEv~~ abhängiger Aussagesatz -, und zu nichts 
anderem als zu dieser Behauptung hatte der Sklave Stellung zu 
nehmen. Die relativ unbedeutende Aufgabe, die zu überprüfende 
Behauptung dem Sklaven vorzusprechen, fiel dem Basanistes zu. 
Der Befragte selbst hatte nur zwei Möglichkeiten zu antworten: 
er konnte entweder die Behauptung bestätigen oderverneinen. 
Dieses höchst einfache Verfahren ist in einem repräsentativen 
Querschnitt der Quellen belegt. 

a) Antiphon macht in seiner ersten Rede deutlich, wie wenig 
Einfluß der Basanistes auf die Gestalt der Frage hatte, Ant. 1 
(Metr) 10: a~cX oi5v 't'ocü't'oc eyw ß&aocvov 't'o~ocu't'YJv ~&EAYJaoc 7tO~~O'OCO'&OC~ 

7tEpt ocu't'wv, yp&y;ocC; ev YPOC~~CX't'E(CP & E7tOC~'t'~W~oc~ 't'~v YUVOCLXOC 't'cx,u't'YJv, 

ß I " , " i I (l , "" , rl 
<X.aocv~a't'occ; 't'E cx,UTOUC; 't'OU't'OUC; EXEI\EUOV y~yvEaV'oc~ E~OU 7tOCpov't'OC;, ~ VOC 

~~ &vocYX<X.~6~EVO~ &. EYW E7tEPW't'~YJV AEYOtEv, Ct.M' E~~PXE~ ~O~ 't'o'LC; ev 
't'<!l YP<X.~~~'t"E(<p XP~(j&oc~ (61). Der Ankläger hatte den Gegnern zwar 
großzügig die eigentlich ihm zustehende Rolle des Basanistes abge
treten 62, war aber sehr wohl darauf bedacht gewesen, hieraus 
keinen unverhältnismäßig großen Nachteil zu erleiden. Deshalb 
hatte er das Thema der Befragung bereits bei der Proklesis schrift
lich vorgelegt und verlangt, daß der Gegner dieses Schriftstück 
bei der Basanos verwende. Nur hierin liegt die den besonderen 
Umständen angemessene Sicherung für den Ankläger. Die Tatsache, 
daß die Sklaven zur Prozeßbehauptung einer Partei Stellung 
zu nehmen hatten (§ 10): yp&~occ; EV YP<X.~~<X.'t"E(<p &. E7tOCt't'tW~oc~ 

't'~v YUVOCLXOC 't'OCU't"YJV (63), wird keineswegs als etwas Außer-
gewöhnliches betrachtet. Das Kompositum E7tEpW't'aV (§ 10), 
mit welchem der Sprecher die an sich ihm zustehende Tätigkeit 
beschreibt, bedeutet hier nicht "wiederholt fragen" oder "aus
fragen", sondern ganz konkret "eine bestimmte, genau formulierte 
Frage stellen" 64. 

Zu dem gleichen Schluß führt auch Ant. 6 (Choreut) 23, wo die 
Tätigkeit des Basanistes mit epw't'av XOCL eAEyX€tV umschrieben ist. 

(61) S. o. § 8 A. 70. 
62 S. o. bei A. 26 und u. § 15 nach A. 53. 
(63) Ant. 1 (Metr) 10: ... und ich schrieb auf eine Urkunde das, \vessen 

ich diese Frau beschuldige; (ausgeführt in § 9). 
64 Am ehesten vergleichbar ist damit die Bedeutung "eine Frage zur 

Abstimmung vorlegen" Dem. 22 (Androt) 9, und der später in der Stipula
tionsklausel auftretende Sprachgebrauch (t1t'epw't'll.s-d<;; OOlJ-0A6YllGCX), s. dazu 
Simon, Studien 6. 
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Der Chorege hatte seinen Gegner aufgefordert, entweder Freie 
unter Eid oder Sklaven auf der Folter zu befragen. Das Thema des 
vom Gegner schon vor dem Prozeß abzunehmenden Eides hatte 
denselben Wortlaut wie das nun im Prozeß vorgelegte Zeugnis 
(§ 29)66; dieses war durch den Eid entweder zu bestätigen oder zu 
verneinen. Dementsprechend bedeutet epw"t"ocv auch in bezug auf 
die Sklaven nicht "ausfragen", sondern "die in der Proklesis 
vorform ulierte Frage stellen". Die sogleich anzustellende Betrach
tung des Ausdruckes eA€yxeLv wird diesen Schluß bestätigen. 

Schließlich zeigt auch 110ch eine Bemerkung in Isokr. 17 (Trap) 
54: "t"a~ 8e ßocO'etvouc; cpocvep&c; e1n8eLxvuvocL o7t6"t"epoL "t"&A1Ji)~ AeYOUO'LV (66), 
daß die Sklaven sich nur zu zwei gegensätzlichen Parteibe
hauptungen zu äußern hatten; nach den oben (§ 9) erzielten 
Ergebnissen zu dem in der Proklesis formulierten, vom Gegner 
bestrittenen, von (O'lJV )eL8evocL abhängigen Aussagesatz. Das Prinzip, 
daß der Basanistes in der Fragestellung wörtlich an diesen Satz 
gebunden war, wurde von den Parteien oft ausgenützt, um sich 
durch unannehmbar formulierte Themen bereits von vornherein 
das Argument aus der Verweigerung der Basanos zu sichern. Die 
Interpretation der Reden nach dem Gesichtspunkt, welches 
taktische Ziel die Parteien mit ihrer Proklesis verfolgten, muß 
jedoch einem eigenen Abschnitt (u. § 15) vorbehalten bleiben. 

b) Rückschlüsse auf den Charakter der Befragung gestatten 
auch die Berichte über die Form der Antwort, welche die Sklaven 
im Basanos-Verfahren zu geben hatten. Im Gegensatz zu den 
Äußerungen über die Form der Frage finden sich hierüber zahl
reiche konkrete Hinweise. In ihrer Gesamtheit stehen auch sie der 
Meinung im Wege, daß der Sklave in einem Verhör durch mehrere 
systematisch gestellte Fragen einvernommen wurde. 

Demosthenes unterschiebt seinem Gegner Aphobos zwar ein 
falsches Beweisthema 67, doch besteht kein Anlaß, deshalb auch den 
von ihm ausgemalten Ablauf der Befragung anzuzweifeln. Der 
Werkstättenleiter Milyas hätte auf der Folter in dem für Aphobos 
günstigen Fall ausgesagt, Dem. 29 (Aph. 3) 40: oux O"t"L "t"wv XP1J~et"t"wv 
ou8' O't'LOÜV oI8ev "t"oü't'ov ~xov"t"OC; (68). Milyas hätte also einfach das mit 

66 S. dazu o. § 3 A. 29 u. § 9 bei A. 122. 
(66) Isokr. 17 (Trap) 54: ... aber die Basanos zeige eindeutig, wer 

von beiden die Wahrheit spreche. 
6'1 S. dazu o. § 9 A. 106. 
(68) Dem. 29 (Aph. 3) 40: Doch wohl, daß er nicht wisse, daß dieser 

(Aphobos) etwas von dem Vermögen in Händen habe? 
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Et8€vcx.L formulierte Thema verneint. Die für Demosthenes günstige 
Aussage hätte in der schlichten Bejahung der Frage be
standen. 

Das Prinzip, daß der Befragte nur einen vorformulierten Satz 
zu bejahen oder zu verneinen hatte, spiegelt sich auch in den 
Termini, welche die Tätigkeit des Antwortens wiedergeben. Der 
Sprachgebrauch bleibt in den Reden der ganzen behandelten 
Epoche von Antiphon bis Lykurgos konstant. Die heiden alter
nativen Möglichkeiten, zum vorgelegten Thema Stellung zu 
nehmen, werden am anschaulichsten in der ersten Rede Antiphons 
durch das Gegensatzpaar o~oAoye~v (§ 7) und rt7tcx.pvoc; Y(YVEcr.&IXL 
(§ 10) wiedergegeben. Der Ausdruck O~OAOY€~V (zustimmen) findet 
sich sonst noch dreimal 69 , darunter auch in der einzigen erhaltenen 
Proklesis-Urkunde mit der Alternative: Et ~E:V OfLOAOYOLEV ••• Et 8e 
~~ OfLOAOYOL€V (Dem. 59 [Neaira] 124). Zur Verneinung gebraucht 
sonst nur noch Lyk. 1 (Leokr) 30 das Wort eXpveLcr.&cx.L. Oft kommt 
auch im Terminus für das Antworten schon zum Ausdruck, ob 
der befragte Sklave jene positive oder negative Stellungnahme 
für oder gegen seinen Herrn abgibt. Als Antithese treten auf 
(Isokr. 17 [Trap] 55): x.cx."t'EL7teL\I (gegen den eigenen Herrn aussagen) 
und 8Lcx.x.cx.p"t'epELv (standhaft bleiben) oder (Lys. 7 [Sek] 35): X,cx.'t'EL-
7tE~V und eXV€XEO'-&cx.L ßcx.0'cx.\lL~6fLE\lOL. Für sich allein stehen X,cx."t'EL7tELV 
oder x,cx."t'cx.yopeuw für eine (stets bejahende) Stellungnahme gegen 
den Herrn in weiteren fünf Texten 70. Das "Standhalten" hat 
hingegen in der Folterszene in den Fröschen eine Parallele. Auch 
dort werden Dionysos und Xanthias nicht verhört, ihre Antwort 
besteht vielmehr in Schmerzenslauten, welche die Nichtgöttlich
keit des Gefolterten offenbaren sollen. Insoweit fußt die komische 
Wirkung der Szene in der Rechtswirklichkeit. Ein weiterer Ge
sichtspunkt, die Antwort zu bezeichnen, liegt in dem Wahrheits
gehalt, den ihr der Sprecher beimißt. In diesem Zusammenhang 
fällt nie das schlichte Verbum ~Eu8Ecr.&cx.L, sondern stets das Kom
positum x.cx."t'cx.~eU8e(j.&cx.L 71; die falsche Aussage ist immer gegen eine 
der beiden Prozeßparteien gerichtet. Die Gegenüberstellung von 
&:P\lE~O".&cx.L und x.cx."t'cx.~Eu8eO".&cx.L in Lyk. 1 (Leokr) 30 beweist, daß die 

69 Ant. 5 (Herod) 39; Lys. 7 (Sek) 37; Dem. 59 (Neaira) 124. Zu Ant. 1 
(Metr) 7 u. 10 s. o. § 9 A. 82. 

70 ZU KCX"t'e:L7te:!" s. Lys. 4 (Trau) 10 (gegen den derzeitigen Besitzer); 
Isokr. 17 (Trap) 21; Dem. 49 (Timoth) 56. Zu xcx"t'cxyope:ow s. Ant. 1 (Metr) 
10; Lys. 7 (Sek) 35. 

71 Ant. 5 (Herod) 33; Lys. 4 (Trau) 15; Lyk. 1 (Leokr) 30. 

Thür 12 
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falsche Aussage im bloßen Bejahen 72 des vorgelegten Themas und 
nicht im Erzählen von Lügen liegt. 

Neben diesen zahlreichen Ausdrücken, aus welchen der alter
native Charakter der möglichen Antworten eindeutig hervorgeht, 
gibt es jedoch auch Stellen, in welchen das Antworten mit A€YE~'J 
(sagen) bezeichnet wird 73. Diese Texte fügen sich jedoch den bisher 
gewonnenen Ergebnissen durchaus ein. Denn Ae.YE~'J steht auch in 
Reden, die keinen Zweifel am Prinzip der bloßen Stellungnahme 
des Befragten (O(.LOAOY€~'J - &1t(XP'Joc; yLY'JEO'.fhx~) offenlassen 74. 
Demgegenüber findet sich keine einzige Stelle, in welcher ein 
Ausdruck für das Antworten in freier Rede, etwa cX1tOXpL'JEO'.&tlL, 
fällt. Wäre im Basanos-Verfahren ein Verhör durchgeführt worden, 
hätte sich das in der Terminologie für das Antworten irgendwie 
niederschlagen müssen. 

c) Als weitere Stütze für die eben vorgelegte Auffassung vom 
Basanos-Verfahren können auch die oft gebrauchten Ausdrücke 
~A€YXOC; und (e~- oder cX1t)eAe.yx.€~'J herangezogen werden. Im Zu
sammenhang mit der Basanos 75 bezeichnet €AEyx.OC; meistens das 
Verfahren zur Überprüfung 76 ; das Verbum (e~)eAeYXE~'J 
bedeutet demgemäß "das Überprüfungsverfahren durch
führen"77. So wie die Wörter Proklesis und Basanos nicht nur 
einen Vorgang, sondern auch dessen Produkt wiedergeben, kann 
auch eAeyxoc; das "Ergebnis der Überprüfung" ausdrücken, 

72 Auch in den beiden anderen Texten besteht das xet"t'et~e:u8e:a.a-ett in 
einer bejahenden Antwort. 

78 Ant. 1 (Metr) 10; 5 (Herod) 30, 32; Isai. 8 (Kir) 8, 12; Dem. 53 
(Nikostr) 24; 29 (Aph. 3) 38, 40; 47 (Euerg) 8; Aisch. 2 (Parapresb) 127; 
vgl. auch Ant. 6 (Choreut) 23: <pp&~e:tV. 

74 Ant. 1 (Metr) 10 (vgl. dort §§ 7 u. 10); Ant. 5 (Herod) 30, 32 (vgl. 
dort §§ 33 u. 39). 

75 In der aristotelischen Logik bedeutet das Wort "Widerlegung einer 
gegebenen These", Aristot. Soph. Elench. 170 b 1; s. auch Aristot. Rhet. 
2,22 (1396b25). 

76 Ant. 1 (Metr) 7: 67tou 8e ~1) ~.e-eA1lae:v H.Ae:yXOV 7tot~aeta.a-ett TWV 1t'e:1t'pety
lLevOlv ••• (Da er nicht bereit war, ein Verfahren zur Überprüfung des 
Geschehenen durchzuführen ... ); ebenso Ant. 5 (Herod) 35; 6 (Choreut) 
27; Lys. 4 (Trau) 10, 12, 14; 7 (Sek) 34; Isai. 6 (Philokt) 16; 8 (Kir) 10, 
11, 13; Dem. 29 (Aph. 3) 27, 39; 49 (Timoth) 55, 56; 30 (Onet. 1) 29; 47 
(Euerg) 16; Lyk. 1 (Leokr) 28, 29, 33, 34. Vgl. auch die Fälle ohne Pro~ 
klesis Dem. 52 (Kallipp) 22 und 33 (Apat) 17; s. o. § 7 A. 23 f. 

'17 Ant. 6 (Choreut) 26: ... oux t.e-eAovTe~ tAeyxe:w, e:t "t't iJ8LxoüVTO 
( ... waren sie nicht bereit, ein Überprüfungsverfahren durchzuführen, ob 
sie Unrecht erlitten), ebenso § 23; Dem. 29 (Aph. 3) 17; Lyk. 1 (Leokr) 29. 
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und zwar in zwei Bedeutungen: entweder neutral, im Sinn von 
Beweis 78, oder als ein gegen eine der Prozeßparteien ausgefal
lenes Untersuchungsergebnis, im Sinn von Widerlegung 79 , 

verbal: widerlegen oder überführen80• Die Betrachtung kann 
sich zunächst darauf beschränken, welche Art von Überprüfungs
verfahren die Sprecher in allen diesen Stellen vor Augen haben. 
Das geht immerhin aus drei Texten zweifelsfrei hervor. Am ge
nauesten beschreibt der Angeklagte in Lys. 7 (Sek) den Charakter 
des eAe:yxo~ (§ 34): xed. ~1'oL(.l.6~ €L(.LL, €~ 1'LVCX ßOUAOL1'O, 7texpexaouvlX~ 

ß ' Y (, ff.",,,,\ ' f ,Q.. .... 
exO'ex\n~eL'J, 'YJyou(.l.€VO~ OU"C'CUC; (J...V 1'0',1 €I\€YX0'J LO'XUP01'CX1'OV Y€V€O'tifCXL "t" cu V 

l' 0 U l' 0 U A 6 Y cu 'J xext "t"&v epycuv 1'&',1 e(.L&v (81). Gegenstand des Über
prüfungsverfahrens - der Basanos - ist also die Prozeßbe
hauptung des Anklägers, der Angeklagte habe einen kultischen 
Ölbaumstrunk gerodet (§ 2). Die Überprüfung erfolgt, wie vorhin 
gezeigt, in der Weise, daß die Sklaven durch xex"t"eL7t€~V (o(.LoAoye~v) 
oder &V€X€O'&CXL ßexO'ex'JL~6(.L€VOL (§§ 35 und 37) zu jener Behauptung 
Stellung nehmen. Ebenso ist "t'ou"t'ou~ epcu"t'ocv xoct eA€YX€LV (Ant. 6 
[Choreut] 23) oder das pleonastische "t'ou"t'ou~ eAeYX€LV xoct ßOCO'OCVL~€LV 

(Lyk. 1 [Leokr] 29) zu verstehen. In der AntiphonsteIle besteht 
der eA€YXo~ in den Zwangsmitteln 82 des Eides und der Tortur, unter 
welchen die Befragten sich zu einem vorformulierten Thema zu 
äußern hatten; Lykurgos gibt mit &pve~O'&cxL und xoc"t'ex~eUa€O'&cx~ 

(§ 30) genauere Hinweise über die Art der Überprüfung. Die übrigen 

78 Wie im Deutschen mit "Beweis" sowohl das Beweisverfahren als 
auch das Mit tel und das Erg e b n i s gemeint sein können, ist die Grenze 
zu der in A. 76 zitierten Gruppe nicht immer eindeutig zu ziehen. Das aus 
einem außergerichtlichen Verfahren hervorgegangene Beweismittel im 
Prozeß bezeichnet Ant. 6 (Choreut) 25: ~A€yXOf. EX "t'oo't'(J)v O'cxcpecr"t'cx't'of. xrt.t 
7tf.0''t'6't'rt.'t'of. (die Beweise daraus [aus Eid und Folter] sind die sichersten und 
glaubwürdigsten); s. auch Isokr. 17 (Trap) 12, 54; Isai. 8 (Kir) 10, 12; 
Dem. 30 (Onet. 1) 36, 38; Dem. 47 (Euerg) 7; Lyk. 1 (Leokr) 30. 

79 Ant. 6 (Choreut) 24: oux &v 't'ou't'Of.C; xrt.'t" E[.tOÜ ~A€YX0C; EytyV€"t'o (nicht 
ihnen gelänge es, mich zu widerlegen); s. auch § 26. 

80 Ant. 5 (Herod) 36: Cx,t€Aeyx€LV E[.tt (mich zu widerlegen); 6 (Choreut) 
22; Dem. 54 (Kon) 22; 29 (Aph. 3) 11, 12,52; 49 (Timoth) 57; 30 (Onet. 1) 
27; 47 (Euerg) 10; Aisch. 2 (Parapresb) 127; Lyk. 1 (Leokr) 33. 

(81) Lys. 7 (Sek) 34: ... und ich war bereit, wenn er einen (Sklaven) 
wolle, (diesen) zur Basanos zu übergeben, weil ich glaubte, daß so die 
genaueste Überprüfung über dessen Behauptungen und meine Taten 
stattfinde. 

82 In § 25 werden die Scheu vor dem Eid und die Schmerzen der Basa .. 
nos als &:VcXYXrt.L bezeichnet, welche der Aussage höchste Glaubwürdigkeit 
als Elenchos (Beweismittel) verleihen. 

12· 
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Stellen mit l.Aeyxo~ stehen mit dieser Deutung nicht im Widerspruch. 
Es ist deshalb anzunehmen, daß sich auch in dieser Terminologie 
der Charakter des Basanos-Verfahrens als bloße Überprüfung einer 
Partei behauptung ausdrückt. 

Unter diesen Voraussetzungen sind auch zwei bisher umstrit
tene Stellen zu erklären. In Isai. 8 (Kir) 10 und Lyk. 1 (Leokr) 28 
versucht der Sprecher jeweils die Glaubwürdigkeit seiner Prozeß
zeugen durch das Argument zu bestärken, der Gegner habe eine 
Basanos über dasselbe Thema verweigert. Die Texte lauten, 
Isai. 8 (Kir) 10: ßouA6[Le:vo~ 00'.1 1t'po<; TO~<; U1t'<xpxouel'L [J.<XPTUO'LV ~Aeyxov 

EX ßa,O'<xvwv 1t'OL~O'a,O'-&OCL 7tepr. a,u'rwv, tva, (J.OCAAOV OCU'rOL<; 7tLO''re:o'Y)'re (J.~ 

(LtAÄOUO'L 8wO'er.v l.Aeyxov, C!.AÄ' ~8'Y) 8e8wx6GL 1t'e:pt iIlv (J.ocpt"UPOÜGL, 
, , t:( ,~ .... \ n. I \" I d L k 1 TOUTOU<; "1J~ ouv eXoOUVOCL TCX<; '\Tepa,7tOCLva,<; Xa,L 'rOU<; OLX€"t'OC~, un y. 

(L kr) 28 \ " , ~"/i .... 'i i , eo : Xa,L TOU<; [J.CXPTUPa,<; (J.'Y) oWGOV"C'a,<; €I\eyxov (J.(XP't"UP€~V, Cl..lV\rx 

~ ~ , i ' 83 ' " , i (1. , o€Owxot"a,<;. 1t'OCP€X(XI\€G(X(J.'Y)V ya,p OCU"C'OU<; 7tPOXI\'Y)GLV U7t~p "C'OU'TWV 
t , , ,r. \ 't:.... ß ''1' ' , l' (84) OC7tCXv"t'COV yprx'i'OC<; XCXL (Xr.:,LCOV a.O'a.VLI..:,€LV 'rOU<; "C'OU'rOU Or.X€"C'a.<; • 

Das Überprüfungsverfahren, welchem jeder Zeuge, allerdings 
erst nach dem Prozeß, ausgesetzt ist (8WO'€LV ~A€YXOV), ist unbe
strittenermaßen die Pseudomartyrieklage 85. Der Sprecher in Isai. 8 
(Kir) wollte zusätzlich zu seinen Zeugen auch noch den Beweis 
aus der Basanos vorlegen, damit die Richter diesen (den Zeugen, 
nicht den Sklaven 86) mehr Glauben schenkten. Die Parallele 
zwischen der Zeugnisklage als künftigem und der Basanos als 

83 Am überlieferten Text ist festzuhalten, so Guggenheim, Bedeutung 
38f.; die Konjektur Taylors 1t'POUXexAe:O'rl !J.'l)V , dem Rehdantz, Blaß, Durr
bach und Burtt folgen, scheint aus sachlichen Gründen überflüssig, ja miß
verständlich; s. dazu sogleich im Text und u. A. 88. 

(8') Isai. 8 (Kir) 10: Ich wollte nun, über die vorhandenen Zeugen 
hinaus, den Beweis darüber aus der Basanos führen, damit ihr ihnen (den 
Zeugen) mehr glaubt, wenn sie die Überprüfung ihrer Aussage nicht vor 
sich, sondern bereits hinter sich haben; deshalb verlangte ich von diesen, 
sie mögen die Sklavinnen und Sklaven herausgeben. 

Lyk. 1 (Leokr) 28: ... und die Zeugen sollten aussagen, nicht indem 
sie die Überprüfung vor sich, sondern hinter sich haben. Nachdem ich 
über all das eine Proklesis aufgeschrieben hatte, zog ich sie (die Zeugen) 
bei, als ich dessen Sklaven zur Basanos verlangte. 

86 Das beweist Dem. 29 (Aph. 3) 21: ... ciu" tvrx !J.~ 't'ou't'ou<; rxt't'Lct>'t'O 
't'cX ~e:u8l) (J.cxp't'Upe:!v, cXu'cX 't'o 1t'LO't'OV €X 't"ij<; ßexo&:vou 't'OU't'OL<; U1t'rlPXOL (. • • doch 
damit er diese nicht beschuldige, falsch auszusagen, sondern der Beweis 
aus der Basanos sie unterstütze). 

88 Rehdantz, Lykurg 34 u. 106, bezieht cxu't'ou<; irrtümlich auf die in 
§ 29 genannten Sklaven; dagegen sohon Guggenheim, BedeutWlg 39; Wyse, 
Isaeus 596. 
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bereits durchgeführtem Überprüfungsverfahren liegt darin, daß 
beide Male das Thema des Zeugnisses auf vergleichbare Weise zu 
überprüfen ist: Die Richter entscheiden durch ihre Stimmabgabe 
pro oder contra, die zu befragenden Sklaven durch ihre zustimmende 
oder ablehnende Antwort. Das in seiner Rechtswirkung jeweils 
verschiedene Ergebnis jenes Elenchos kommt nach demselben 
formalen Prinzip des "Ja-oder-Nein" zustande. Lykurgos greift 
diesen Gedanken im ersten Satz in leicht verkürzter Form auf. 
Im zweiten Satz beschreibt er die Überprüfung durch die Basanos 
etwas näher. Er hatte seine Zeugen schon zur Proklesis zuge
zogen 87. Zu vermuten ist, daß sie auch später bei der Basanos 
hätten anwesend sein sollen 88, um sich vom Ausgang der Befragung 
selbst zu überzeugen und im Prozeß nicht durch ein der Basanos 
widersprechendes Zeugnis eine Pseudomartyrieklage zu riskieren. 
Der Zugang zum Verständnis beider Stellen liegt jedenfalls in der 
Deutung des Wortes Elenchos. Hier bewährt sich die oben ver
suchte Konkretisierung des Ausdrucks als alternatives Über
prüfungsverfahren. 

d) Das formale Prinzip, daß die Frage nur in einer Auffor
derung besteht, zu einer vorformulierten Behauptung durch 
Bejahen oder Verneinen Stellung zu nehmen, trifft man im attischen 
Prozeßrecht auch noch außerhalb des Basanos-Verfahrens an. Am 
meisten fällt die Parallele zum Prozeßzeugnis auf: Der Zeuge 
hatte nur die Aufgabe, einen von einer Partei einseitig aufgesetzten 

87 Die Erklärung von Guggenheim, Bedeutung 40 (A.), der Sprecher 
wollte den Zeugen mit ihrer Aussage übereinstimmende Basanoi zur Seite 
stellen, trifft zwar im Grunde genommen zu; man darf aber nicht übersehen, 
daß sowohl das Zeugnis als auch die Sklavenaussage von der Prozeßpartei 
formuliert und von der befragten Person nur bestätigt wurden (s. u. A. 89). 

88 Diese an Schömann, Isaeus 384f., und Guggenheim, Bedeutung 39f. 
(A.), angelehnte Deutung geht von dem in den Handschriften überlieferten 
Text 7tOCpexocAeO'&(.L1)v (xu"t'ou~ aus. Die allgemein akzeptierte Konjektur 
Taylors 7t'pOUxaAeO'&(.L1)V au"t'ou~ (ich richtete eine Proklesis an sie) scheitert 
daran, daß eine Proklesis stets an den Gegner gerichtet ist. Der Plural 
au"t'ouc; kann deshalb nicht, wie Rehdantz, Lykurg 34 u. 106, annimmt, 
"Leokrates mit Inbegriff seiner Sklaven" bezeichnen; die Deutung "die 
Gegner" scheidet ebenfalls aus, weil Leokrates in diesem Abschnitt stets 
im Singular genannt ist. Für die weitere Konjektur 7t'pOUxcxAeO'&(.Ll)V aU"t'6v 
(ich richtete eine Proklesis an ihn; Dobree) besteht kein Anlaß, weil der 
überlieferte Text einen guten Sinn ergibt. Der Ausdruck 7tapcxxaAeiv als 
Beiziehen zu einer Proklesis bzw. (informativen) Basanos wird sonst noch 
in Dem. 54 (Kon) 28 (so schon Guggenheim, a. 0.) und Dem. 48 (Olymp) 18 
gebraucht, s. o. § 10 A. 8 u. § 5 A. 10. 
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Text entweder zu bestätigen oder unter Eid zu verneinen, von der 
behaupteten Tatsache nichts zu wissen 89• Bei der Besprechung von 
Ant. 6 (Choreut) 23/25 ist weiters die Parallele zum vorprozes
aualen Eid Dritter aufgefallen 90; in gleicher Weise wurde auch 
in der Proklesis zum Parteieid der Wortlaut des Eidesthemas 
genau festgelegt. Hatte der Gegner die Proklesis angenommen, 
durfte ihm der Provokant bei der Abnahme des Eides kein anderes 
Thema vorlegen, und der Schwörende konnte dabei von sich aus 
keine Erklärungen beifügen 91. Ebenso hatten die Streitparteien 
im V orverfahren während der Anakrisis oder der amtlichen Diaita 
Gelegenheit, einander Fragen in der Form zu stellen, daß sie nur 
durch Bejahen oder Verneinen - in diesem Fall Zugestehen oder 
Abstreiten - zu beantworten waren. 

2. Der Basanistes konnte auf die Gestalt der Frage keinen 
Einfluß nehmen, sondern mußte sich an das in der Proklesis vor
formulierte Thema halten. Zu untersuchen bleibt nun noch, worin 
seine Tätigkeit bei der Anwendung der Tortur bestand (a) und auf 
welche Weise er das Ergebnis der Befragung fand (b). 

a) Bereits oben wurde geklärt, daß der Basanistes die Tortur 
nicht unbedingt selbst vornehmen mußte 92, sondern sich dabei 
der Hilfe des Henkers, eines Staatssklaven, bedienen konnte. Von 
der Mitwirkung eigener Sklaven ist hingegen nie die Rede 93. Die 
wesentliche Aufgabe des Basanistes bestand demnach neben dem 
Vorsprechen der Frage in der Leitung des Verfahrens. Es ist 
anzunehmen, daß er die Folter nur in einem bestimmten Ausmaß 
anwenden oder anordnen konnte. Doch gibt es weder ausreichend 
Quellen über eine Rangordnung von Foltergraden, noch darüber, 
wer ihr Ausmaß bestimmen konnte, so daß man hierüber größten
teils auf Schlüsse aus den Prinzipien des Verfahrens angewiesen ist. 

89 Leisi, Zeuge 68 u. 104. 
90 V gl. auch die parallele Formulierung der Themen, über welche 

Demosthenes sowohl die Basanos an seinen Sklavinnen als auch den Eid 
seiner Mutter (Dem. 29 [Aph. 3] 26) angeboten hat; s. dazu o. § 9 A. 110f. 

91 S. dazu Gernet, Droit 110f.; Harrison, Procedure 152. 
92 Daß er es konnte, zeigt am deutlichsten Dem. 37 (Pant) 42: cX~twV 

aUTO<; ßcxaav(~etv (er verlangte, selbst die Basanos vorzunehmen); s. auch 
Guggenheim, Bedeutung 61. 

93 Ohne Belege anzuführen, nehmen das Meier, Process 895; Thalheim, 
Basanos 40, an. Die Tatsache, daß die Parteien auch den Eid entweder 
selbst abnahmen (Dem. 45 [Steph. 1] 57) oder an ein untergeordnetes Organ 
der Polis leisteten (Ant. 6 [Choreut] 14), spricht gegen die Annahme, man 
könne sich bei der Basanos beliebig vertreten lassen. 
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Es wird sich zeigen, daß diejenige Partei, welche die Rolle des 
Basanistes ausübte, auch hierin nicht freie Hand hatte, sondern 
an gewisse, im Privat verfahren übliche Formen oder an Verein ... 
barungen mit dem Gegner gebunden war. 

Auffälligerweise war in keinem einzigen der untersuchten 
Proklesis-Formulare 94 eine Klausel festzustellen, die bestimmt 
hätte, in welcher Form der Nichtgewalthaber die Sklaven seines 
Gegners zu foltern habe. Dieser Befund kann nicht durch die 
sicher richtige Beobachtung erklärt werden, daß die Redner die 
Beschreibung körperlichen Leidens aus ästhetischen Grundsätzen 
nach Möglichkeit vermieden hatten 95. In einigen Stellen, die mit 
Sicherheit nicht den Wortlaut einer Proklesis wiedergeben, wird 
der Hörer gleichwohl darüber inform.iert: dem Basanistes standen 
als Arten der Tortur [.LClO""t'~YOüv (Peitschenhiebe ) und O"'t'peßAoüv (Ver
drehen der Gliedmaßen) zur Verfügung 96• Die Stellen sind immer
hin so zahlreich, daß sie die Vermutung stützen können, die Par
teien seien auf diese Peinigungsmethoden beschränkt gewesen. 
Eine Hierarchie nach Graden der Tortur, wonach sich die Beweis-

94 S. o. § 9; den besten Beweis dafür liefert der Umstand, daß nicht 
einmal Apollodor in seiner gewissenhaft (§ 120) formulierten Proklesis
Urkunde (Dem. 59 [Neaira] 124) darüber ein Wort verliert, s. o. § 9 A.5 
u. 13. 

95 Darauf weist Vergote, Folterwerkzeuge 112, einleitend hin. 
96 Peitschenhiebe: Isokr. 1 7 (Trap) 15: (J.IX<1't'LYOÜV 't'ov txoo'&€v't'tl Xtlt 

<1't'pe;ßAouv (s. o. A. 10); indirekt ausgedrückt auch in Dem. 49 (Timoth) 55: 
ev 't'(J) O€P~OC't'L 'T:OV ~Ae;yxov oLo6vOCL (s. o. § 7 A. 16). Die dort etwas später 
gebrauchte Wendung (§ 56): tx 't'Oü <1d>~OC't'OC; 'T:OV ~Ae;yxov ••• ye;v€O'.&ocf. ( ••• daß 
die Überprüfung am Körper vorgenommen würde) geht hingegen, wie 
Dem. 37 (Fant) 41: tv otX€'t'ou <1d>~OC'T:L KOCt tPUX1l (s. o. § 9 A. 149) zeigt, nicht 
von einer bestimmten Vorstellung über die Art der Tortur aus. Verdrehen 
der Glieder: Isokr. 17 (Trap) 15 (s.o.); Dem. 29 (Aph. 3) 12: 't'ov 7t'IXLotX 
<1't'pe;ßAoüv't"; § 40: trt'L 't'ou 't'pOXOü cr't'P€ßAOÜcr'&IXL (auf dem Rad verdreht wer
den). Nicht im Zusammenhang mit dem privaten Basanos-Verfahren stehen 
hingegen Ant. 1 (Metr) 20 ('t'poXLO',&e;tcroc; Verschärfung der Todesstrafe, s. o. 
§ 2 A. 42) und die Quellen zur öffentlichen Untersuchung, etwa Aisch. 3 
(Ktes) 224. Zu diesen zählt aller Wahrscheinlichkeit nach auch Ant. 5 
(Herod) 40: e7t'e;r.o~ oe t7tt 't'OV 't'POXov &V€ßYJ (als er auf das Rad stieg; s. dazu 
o. § 2 A. 41), während § 32: e;t ~ev ycXP eyw eK€A€UOV tlu't'ov <1'T:pe;ßAoüv (s. o. 
§ 6 A. 21), die Vorstellung der privaten Basanos in Anspruch nimmt (s. dazu 
auch u. § 12 bei A. 13). Das Rad wurde beim O''t'pe;ßAoüv als Hebel verwendet; 
der Vorgang entspricht weder der Strafe des Ixion (dessen Rad horizontal 
in Schwung gehalten wurde) - so noch Guggenheim, Bedeutung 25 -
noch dem mittelalterlichen "Rädern"; s. dazu ausführlich Turasiewicz, De 
servis 7Sff.; Vergote, Folterwerkzeuge 114. 
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kraft der Aussage gerichtet hätte, ist jedenfalls - das kann schon 
vorweg gesagt werden - aus den Quellen nicht ersichtlich. 

Vereinbarungen über die Art der Folter sind nur in drei Stellen 
überliefert, Ant. 6 (Choreut) 23, Aristoph. Batr. 618 und Dem. 45 
(Steph. 1) 61. Die beiden ersten Texte sind wegen ihres ähnlichen 
Wortlauts gemeinsam zu besprechen. Der Chorege hatte seinem 
Gegner in der Proklesis sowohl seine eigenen als auch fremde 
Sklaven angeboten, die eigenen mit den üblichen Worten, Ant. 6 
(Choreut) 23: ~'tOLf.LOe; ~ ex8La6vOCL ßOCO"ltV(~ELV 'toue; 'TE Ef.LOCU'TOU 1tct:v'tocc;, 
die fremden hingegen: ~(.LoA6you'J 7tELO"ltC; 'tov aS:0"7t6't"'Y)v 1tOCPOC8WO"ELV 
ocu'ti'il ßOCO"OCV(~EL'J "t"p67tep 07tOLep ßOOAOL"t"O (97). Es ist kaum anzunehmen, 
daß die letzten Worte den Gegner gerade den fremden Sklaven 
gegenüber zu allen denkbaren Foltermethoden berechtigen sollten. 
Sie können nur den Sinn haben, die fremden Sklaven den eigenen 
gleichzustellen, ohne daß damit über die Grenzen der Tortur ge
sprochen werden mußte. Die Klausel ist also aus der besonderen 
Situation begründet. Ähnliche Worte gebraucht auch Xanthias, 
der (als Herakles verkleidet) seinen Herrn Dionysos dem Aiakos 
zur Basanos angeboten hat. Aiakos antwortet (618): xoct 7t&e; 
ßocO"oc'J(~(u; Xanthias: 7tct:'J"t"oc 'tp67to'J ••• (98), worauf über fünf Verse 
ein Katalog der phantastischsten Grausamkeiten folgt. Der Dichter 
läßt sich von dem Prinzip leiten, daß außergewöhnliche Folter
methoden einer besonderen Vereinbarung bedürfen. Xanthias' 
Worte erzielen in der Komödie die Wirkung, daß Dionysos wieder 
einmal das Herz in die Hose fällt 99. Im weiteren Verlauf kehrt die 
Handlung jedoch ganz selbstverständlich wieder zu dem üblichen, 
auch in den Reden belegten Verfahren zurück: Aiakos schickt sich 
lediglich an, Dionysos Peitschenhiebe zu versetzen ('t07t'TELV, 624; 
f.LOCO"'tLYOÜ'J, 633). Beide Stellen beweisen also nur, daß es möglich, 
nicht aber, daß es üblich war, schärfere Maßnahmen zu verein
baren. 

Dagegen erweckt ein Satz in der Proklesis, die Apollodor an 
Stephanos gerichtet hatte, den Eindruck, daß innerhalb der 
üblicherweise zulässigen Mittel eine Auswahl getroffen wurde, 

(97) Ant. 6 (Choreut) 23: ... war ich bereit, alle meine Sklaven zur 
Basanos herauszugeben ...... stimmte ich zu, den Herrn zu überreden, 
sie ihm zu übergeben, damit er sie peinlich befrage, wie immer er wolle. 

(98) Aristoph. Batr. 618 : Und wie soll ich die Befragung vornehmen? -
Auf jede (beliebige ) Weise, . . . 

99 Zur Charakterisierung dieser Rolle 8. Radermacher, Frösche 37, 209 
u. 215. 
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Dem. 45 (Steph. 1) 61 : xocl yp&t.tt.toc"t"oc ~v ~"t"OLt.tOC; yp&~~LV ' A7tOAA68(Upo~ 
xoc.f}' ;) "t"L !:O'''t"CXL ~ ßcXO'OCVO~ (100). Da die Proklesis die sonst geläufige 
Terminologie (schlichtes 7tCXPCX80ÜVOCL) aufweist, ist nicht anzu
nehmen, daß mit den zitierten Worten die Einsetzung eines Basa
nistes beabsichtigt war. Inhalt der weiteren, ebenfalls schrift
lichen Vereinbarung wäre höchstwahrscheinlich die Art der Tortur 
und die (erst im nächsten Abschnitt zu besprechende) Frage des 
Schadenersatzes gewesen. Die Tatsache, daß Apollodor eine 
zusätzliche Einigung ins Auge faßt, spricht dafür, daß diese in der 
Proklesis regelmäßig nicht festgelegten Details später - vermutlich 
im Zeitpunkt der Übergabe des Sklaven - üblicherweise doch 
noch zur Sprache kamen. Doch scheint Apollodor mit dem scheinbar 
großzügigen Angebot sich nur ein Hintertürchen offengehalten 
zu haben, um diB Basanos auch dann noch vermeiden zu können, 
wenn der Gegner seine Proklesis wider Erwarten angenommen 
hätte. Denn er wäre sicher nicht darum verlegen gewesen, eine 
Einigung über die Art der Tortur zu hintertreiben und vor Gericht 
daraus auch noch Gewinn zu schlagen 101• Mit Annahme der Prokle
sis hätte Stephanos sich praktisch einem in dem Schriftstück 
enthaltenen Diktat Apollodors unterworfen, dem er nur dadurch 
entgehen konnte, daß er den Sklaven nicht herausgab. 

Eine weitere Überlegung könnte jedoch dazu führen, daß der 
Basanistes in der Regel auf eine bestimmte Art der Tortur, das 
fLOCO'''t"LYOÜV, beschränkt war. Aus einigen Stellen geht nämlich her
vor, daß der Gewalthaber seine Sklaven schon zur Proklesis mit
gebracht und erwartet hat, daß der Gegner die Tortur sogleich und 
auf der Stelle vornehme 102. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß 
der anbietende Teil dabei auch die für das O'''t"p~ßAOÜV nötige, sper
rige Maschine des Rades 103 mit sich führte oder gar der Gegner dieses 
Gerät zufällig zur Hand hatte. Eine Peitsche mitzubringen dürfte 

(100) S. o. § 10 A. 40. 
101 Vgl. o. bei A. 15 zu Dem. 53 (Nikostr) 22/25. 
102 Das reale Anbot einer Sklavin zur Basanos hätte in der Heliaia, 

wo damals die Sitzungen der Diaiteten abgehalten wurden, begreiflicher
weise einiges Aufsehen erregt, wäre aber andererseits nichts völlig Unge
wöhnliches gewesen, Dem. 47 (Euerg) 12: 1) ~ev ycXP 8(tXf:t"tX ev 't''ll1)AttX(~ llv ••• 

't'wv 8e "C'Otou't'(J)'J 7tpO)(A~O'e;(J)'J, 8"t'tX'J 't'tC; 't'o G(;)~tX 7ttXptX8t8<i> )(O~(O'tXC;, 7tOAAOL 7tpoO'

(G"C'tXv't'tXt ••• (Denn die Diaita fand in der Heliaia statt ... bei solchen 
ProkIeseis, wenn jemand einen Sklaven mitbringt und zu übergeben bereit 
ist, treten viele hinzu ... ). Ebenso hätte Konon seine Sklaven gleich zum 
Haus seines Gegners mitbringen sollen (Dem. 54 [Kon] 28). 

lOS S. dazu o. A. 96. 
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hingegen kaum auf Schwierigkeiten gestoßen sein 10'. Diese Erwägun
gen werden auch noch durch die Basanos-Szene in den Fröschen 
gestützt. Aiakos erachtete sowohl über die Frage des Hundedieb
stahls als auch zur Überprüfung der göttlichen Natur seiner 
heiden Besucher die Peitschenhiebe, die er persönlich aus
teilte 105, als völlig ausreichend. Vielleicht war die Anwendung des 
Rades sogar an die Mitwirkung des Henkers gebunden 106. Daß die 
Sprecher in den Gerichtsreden dennoch das O"1:'P€ßAOU\I häufiger 
erwähnen als das f.LfXO""nyou\I, ließe sich als Übertreibung erklären. 
Denn in allen diesen Stellen soll den Richtern vor Augen geführt 
werden, welche äußerste lVlöglichkeit dem Gegner zur Verfügung 
gestanden wäre, ohne Rücksicht darauf, ob es im konkreten 
Fall auch wirklich dazu gekommen wäre. Folgt man diesen Über
legungen, so ist anzunehmen, daß der Gegner jedenfalls dazu 
berechtigt war, dem übergebenen Sklaven persönlich Peitschen
hiebe zu versetzen; sollte der Sklave (auch) auf das Rad gespannt 
werden, ist zu vermuten, daß hiefür spätestens bei der Übergabe 
eine Einigung über das Mitwirken des Henkers erzielt werden mußte. 
Im Ergebnis läßt sich also der reale Vorgang des in der Vorstellung 

104 Menand. Dysk. 502 (Knemon): 'rov t(.L&v't'cx 86~, ypcxu (gib mir den 
Riemen, Alte), zeigt, daß in einem athen ischen Haushalt eine Peitsche stets 
zur Hand war. Vgl. auch Menand. Samia 306f. u. 321 (Sandbach), s. dazu 
o. § 5 bei A. 15. 

105 Aristophanes hätte dafür ebensogut die Diener des Aiakos (Batr. 
605, 608) einsetzen können, wenn das üblich gewesen wäre. Es dürfte also 
nach den o. A. 93 angestellten Überlegungen in der persönlichen Vornahme 
des (.LCXO''t"LYOUV ein Prinzip des Basanos-Verfahrens zu erblicken sein. 

106 Nicht eigenhändig wird das O''t"peßAouv nach den Vorstellungen des 
Sprechers jedenfalls in Ant. 5 (Herod) 32 durchgeführt: e:t (.Lev ycXp eycb 
exeAe:uov cxu't'ov O''rpe:ßAOUV (wenn ich angeordnet hätte, ihm [die Glieder] 
zu verdrehen). Weiters gibt der Sprecher im Trapezitikos die Antwort 
Pasions auf sein Verlangen, die Dritten mögen den zu befragenden Kittos 
"schlagen und verdrehen", folgendermaßen wieder, Isokr. 1 7 (Trap) 15 : 
IIcxO'Lwv 8' 0')1:'00''' OU 8't)~oxo(vou~ ~<pcxO'xe:v cxu'rou~ tA€O'.&CXt (s. o. A. 10). Hier 
scheint die Auffassung durch, zumindest das Verdrehen der Glieder sei 
Sache des Henkers. Aus den übrigen Stellen (Dem. 29 [Aph. 3] 12 u. 40) 
geht nicht hervor, ob der Gegner das Verdrehen selbst vornehmen oder 
(wie in Ant. 5 [Herod] 32) nur anordnen sollte. Nicht beweiskräftig, weil 
außerhalb der szenischen Realisierung stehend, sind die Worte in Herondas 
2, 89: ACXßÖlV, 0CXA'i) , O''rP€ßAOU (.Le (s. o. A. 50). Hingegen können in der Haß
tirade, welche Aischines gegen Demosthenes losläßt, die Worte, Aiseh. 3 
(Ktes) 224: 1:'OV cxu't"ov ä.v8pIX 8LIXO''rpe:ßAÖlO'IX~ 't"1) O'cxu't"ou XE:Lp( (s. o. § 2 A. 33), 
ohne weiteres als allzu kräftig aufgetragenes Bild für die per s ö n I ich e 
Leitung der Folter verstanden werden. 
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der Athener üblichen Basanos-Verfahrens mit dem von Rader
macher geprägten Ausdruck "Prügelpro be" am treffendsten 
charakterisieren 107. 

b) Aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen zeichnet sich 
bereits ab, auf welche Weise der Basanistes zum Ergebnis der 
Befragung gelangte. Einerseits bestand die Antwort des Sklaven 
im bloßen Bejahen oder Verneinen der vorgelegten Frage, und 
andererseits waren die Zwangsmittel sowohl in ihrem Grad (Peit
sche) als auch durch die Körperkraft des persönlich schlagenden 
Basanistes beschränkt. Dem Henker konnte der Basanistes ver
mutlich nicht den Grad des Gliederverdrehens, sondern nur die 
Dauer vorschreiben. Die Aussage wurde dadurch erreicht, daß der 
Leiter der Basanos die ihm zur Verfügung stehenden Zwangsmittel 
so lange einsetzte, bis er - wie sich die Redner ausdrücken - zur 
Überzeugung gelangt war, der Skla ve spreche , ,die Wahrheit". 
Dieses Prinzip wird am deutlichsten in jenen Fällen ausgesprochen, 
in welchen über die Person des Basanistes oder die Art der Befra
gung Meinungsverschiedenheiten bestanden, Isokr. 17 (Trap) 15: 
O"'t'P€ßAOÜV ~w~ 't'clA'Y)&1) 86~€~€v ocö't"o~~ Ä€y€~V, und Dem. 53 (Nikostr) 25: 
ot 8' ctpxov't'€~ ~ ot ~PYJ[J.€VO~ U1tO 't'1)~ ßouÄ~~ Eß(XO'rlVf.~OV &V [J.€Xpr. 00 
~ö't'o~~ Eo6x€f. (108). Sollte hingegen unbestrittenermaßen eine der 
Prozeßparteien die Basanos durchführen, verloren die Sprecher 
über diese für sie selbstverständliche Befugnis nie ein Wort; am 
ehesten leuchtet das Prinzip noch aus dem Satz hervor, 
Dem. 29 (Aph. 3) 12: XOCL't'Of. 't'L XrlÄÄf.OV ~v 't"ou 't"ov 1toc~8oc O''t"P€ßÄouv't'' 
EÄ€y~OCL Y;€u80[J.€vouC; ~[J.~C; (109). Daß die Befugnis, das Ende der 
Tortur anzusetzen und damit den Ausgang der Basanos zu bestim
men, dem Basanistes als wichtigster Inhalt seiner Tätigkeit zustand, 
geht auch in Ant. 5 (Herod) aus der Kritik des Angeklagten an 
der Vorgangsweise seiner Gegner hervor (§ 31): E1tL 't"ou't'o~~ ~v 

1tOCUO'OCO'.&OCL xocxou[J.€VOV ocu't'6v (110). Hiedurch fühlte der Sprecher sich 
am meisten benachteiligt. Die bereits oben behandelten Stellen, 

107 Radermacher, Frösche 229, gebraucht diesen Ausdruck allerdings 
ganz speziell für die in den Fröschen auf die Bühne gebrachte Basanos; 
s. auch a. O. 233 "Prügelmatch" . 

(l08) Isokr. 17 (Trap) 15: ... verdrehen, bis er ihnen die Wahr
heit zu sagen scheine (das volle Zitat s. o. A. 10); Dem. 53 (Nikostr) 
25: ... aber die Amtsträger oder die vom Rat Bestellten führten die 
Basanos durch, solange es ihnen gut schiene (s. o. A. 14). 

(109) Dem. 29 (Aph. 3) 12: Was wäre günstiger, als durch Verdrehen 
des Sklaven uns der Lüge zu überführen? 

(110) Ant. 5 (Herod) 31: es stand bei ihnen, seine Tortur zu beenden. 
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welche die Reaktion des Befragten als &'JeX€O"&IX~ ßIX0"1X'J~~6fL€'J0~ 

(Lys. 7 [Sek] 35) und 8~ocxlXp"t'€p€r;'J (Isokr. 1 7 [Trap] 55) bezeichnen, 
bestätigen dieses Prinzip von der Seite des Befragten her. 

Anlaß zu Mißverständnissen bietet in diesem Zusammenhang 
nur ein einziger Text. In der vorhin besprochenen Rede gegen 
Nikostratos begründet Apollodor seine \Veigerung, die umstrit
tenen Sklaven zur Basanos anzunehmen, Dem. 53 (Nikostr) 24: 
oiJ"t'€ XIXAWC; €!X€'J "t'cX A€y6fL€'JOC U7tO "t'w'J &.v&pW7tWV EfLe Xp(VE~'J (111). 

Guggenheim 112 schließt daraus, daß es die "schwierige Aufgabe" 
des Basanistes gewesen sei, die Antworten der Sklaven zu "for
mulieren". Nach aIl dem, was den Quellen über die Form der Ant
wort zu entnehmen ist, kann diese Deutung nicht zutreffen. "Die 
Worte der Sklaven beurteilen" ist deshalb genauso zu verstehen 
wie das sogleich folgende ßIXO"IXVt~€~'J fLexp~ 00 IXU"t'otC; E86x€~ (§ 25). 
Der Basanistes konnte sich ein Urteil bilden, bis zu welchem 
Zeitpunkt er die Tortur fortsetzen wollte l13 ; die Antwort selbst 
fiel dadurch innerhalb der vorgegebenen Alternative ganz auto
matisch. Mit Ausnahme dieser einzigen Entscheidungsbefugnis 
war die Tätigkeit der als Basanistes einschreitenden Prozeßpartei 
durch die Proklesis und das Herkommen restlos determiniert. 

B. Neben der trotz aller Beschränkung immer noch domi
nierenden Tätigkeit des Nichtgewalthabers ist nun auch noch 
zu untersuchen, welche Rolle der Herr des zu befragenden Sklaven 
im Basanos-Verfahren spielte. Aus der Proklesis geht nur das eine 
hervor, daß er seinen Sklaven dem Gegner zu übergeben hatte. 
Hinreichend belegt ist auch der Grundsatz, daß der Herr während 
der vom Gegner durchgeführten Basanos anwesend zu sein hatte. 
Das beweist wieder die Kritik, welche der Angeklagte in Ant. 5 
(Herod) an der vom Gegner vorgelegten Sklavenaussage übt 
(§ 32): . . . &MWC; "t'E x&v fL~ 7tocp6'J"t'€t; "t'uYXrX'JwO"~ irlv ClV xlX"t'IX~€u8w'J
"t'rlL (114). Ebenso wollte der Ankläger in Ant. 1 (Metr) trotz des 

(111) Dem. 53 (Nikostr) 24: ... noch ginge es an, daß ich das von den 
Sklaven Gesagte beurteile. 

112 Bedeutung 58. 
113 Von einer Beschränkung der Zahl der Schläge -- vgl. etwa die 

50 Schläge als Sklavenstrafe in Solon F 74e (Ruschenbusch) - etwa durch 
Gesetz oder üblicherweise geschlossene Vereinbarung ist nirgends die Rede. 
Im 4. Jh. sind die 50 Schläge in Bogaert, Epigraphica 3 Nr. 21, 15 u. 31 
(374) und IG 22 380 (320/19) als Sklavenstrafe belegt, s. Westermann, 
Sklaverei 920, und Slave 17 A. 112; außerhalb Athens s. o. § 2 A. 42. 

(114) Ant. 5 (Herod) 32: ... besonders wenn diejenigen, die sie verleum
den, nicht anwesend sind. 
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angebotenen Rollentausches dieses Prinzip gewahrt wissen (§ 10): 
ßoc(jocv~(jl"cX~ 't'E.: ClU't'oU~ 't'ou't'ou~ eXeAE.:UOV Y(YVE.:O',s.oc~ efLoü 1tocp6v't'0~ (115). 
Weiters waren in allen Fällen, in welchen eine BasanoB auf Grund 
einer Proklesis tatsächlich in Angriff genommen wurde, beide 
Parteien erschienen 116, und der auf Einhaltung der richtigen Form 
bedachte Aiakos äußert sich zu seinem Gegner (626): ocu't'oü fL€V 
ot)v, tvoc (jot XtX1"' oCP,s.tXAfLoU~ AZYYJ (117). 

Der Herr des Sklaven war aber, nachdem er diesen aus der 
Hand gegeben hatte, nicht auf die Rolle eines stummen Zuschauers 
beschränkt. Ein Fragerecht kam zwar für ihn aus den oben ange
führten Gründen ebensowenig wie für den Basanistes in Betracht, 
doch muß man annehmen, daß ihm ein Kon trollrech t zustand. In 
diese Richtung lassen sich zwei Stellen interpretieren. Die erste 
lautet, Dem. 53 (Nikostr) 25: ... cX.V1"E.:AZyE.:l'" OCV &'1ttXV1"OC U1tO 1'OU1"WV (118). 
Apollodor meint zwar in erster Linie, daß die Gegner seinen Ent
schluß, die Tortur fortzusetzen oder zu beenden (zu Unrecht) 
kritisiert hätten, doch zeigt die Stelle, daß der Herr des Sklaven 
die Möglichkeit hatte, gegen das Vorgehen des Basanistes Protest 
zu erheben. Anlaß hiezu wäre etwa, wenn der Basanistes eine 
andere als die in der Proklesis formulierte Frage stellt oder un
übliche Foltermethoden anwendet. Die praktische Durchführung 
dieses Prinzips und gleichzeitig die Sanktion des Kontrollrechts 
sind in der zweiten Stelle, in der gescheiterten Basanos, Dem. 37 

(Pant) 42 f., festzustellen. Als Pantainetos durch sein Verlangen, den 
Sklaven selbst zu foltern, nach Meinung des Nikobulos von dem 
in der Proklesis festgelegten Verfahren abwich, zog Nikobulos 
seinen Sklaven zurück und erließ eine Gegen-Proklesis (§ 43)119. 
Aus beiden Stellen ist zu schließen, daß der Herr des befragten 
Sklaven auf Verfahrensverstöße durch seinen Gegner mit förm
lichem Protest 120 und, wenn der Gegner dem nicht Rechnung 

(115) Ant. 1 (Metr) 10: ... und ich forderte sie auf, selbst Basanistai 
zu sein in meiner Anwesenheit. 

116 Dem. 37 (Pant) 42: €1t"e:L3~ 3' ~xofLe:V lt"pOC; t"ov ßctC1ctVLat"~v (s. o. A. 20), 
und Isokr. 17 (Trap) 15: &lt"1)vt"~actfLe:v e:tc;; t"o cHcpctLC1t"e:'i:OV (s. o. A. 10). 

(117) Aristoph. Batr. 626 (Aiakos): Gleich hier, damit er vor deinen 
Augen spreche. 

(118) Dem. 53 (Nikostr) 25: ... legten diese gegen alles Protest ein 
(das volle Zitat s. o. A. 14). 

119 S. o. § 8 bei A. 77/86. 
120 Dem civt"LAtyeLv (Dem. 53 [Nikostr] 25) entspricht das civ't'L7tpoXct

Ae:'i:C1'&ctL (Dem. 37 [Pant] 43). 
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trug, mit Zurüoknahme 121 seines Sklaven reagieren konnte. 
Diese Sanktionen waren völlig ausreichend, um die Einhaltung der 
eben entwickelten Verfahrensgrundsätze zu garantieren. Denn aus 
dem vereinbarungswidrigen oder von der Regel abweichenden 
Verhalten des Gegners konnte der Herr des Sklaven vor Gericht 
die gleichen Schlüsse ziehen, wie wenn der Gegner eine Proklesis 
schon von vornherein nioht angenommen hätte. 

111. Basanos vor Gericht 

Ort und Zeit des Basanos-Verfahrens werfen kaum Probleme 
auf. Hatte der Nichtgewalthaber Sklaven seines Gegners heraus
verlangt, wurde regelmäßig noch vor der Gerichtsverhandlung 
und an einem beliebigen Ort 122 ein Zusammentreffen vereinbart. 
Nur wenn der Gewalthaber seine Sklaven real anbot, konnte die 
Basanos unmittelbar im Anschluß an die Proklesis stattfinden 123 ; 

doch gibt es auch genügend Stellen, nach welchen der Herr seine 
Sklaven bei der Proklesis noch nicht zur Hand hatte 124• Alle diese 
Texte entsprechen dem Charakter der Basanos als einem außer
gerichtlich durchzuführenden Privatverfahren. 

Der Erklärung bedürfen deshalb jene vier Texte, in welchen 
von einer Basanos vor Gericht die Rede ist. In der ersten Tetra
logie Antiphons (2d8 125) und im Pornoboskos des Herondas 
(v. 88 126) ist diese Mögliohkeit immerhin vorausgesetzt. Da es sich 

121 Im Laufe einer umfassenden Untersuchung der Termini kommt 
Wolff, Beiträge 164, zu dem hier wichtigen Ergebnis, daß das 1t'cxpcx(ex)8L86-
VCXL dem Gegner nur eine (auf den Zweck der Basanos) beschränkte Macht 
über den Sklaven einräumt, ohne damit den sonstigen Rechten des Herrn 
Abbruch zu tun. 

122 Da die Proklesis in der Regel nicht angenommen wurde, erfährt 
man hierüber fast nie Genaueres. Aus Isokr. 17 (Trap) 15 und Dem. 47 
(Euerg) 12 gehen das Hephaisteion und die Heliaia als mögliche Orte her
vor; in Dem. 54 (Kon) 28 wird das Haus einer der Prozeßparteien erwähnt, 
und in Dem. 37 (Pant) 42 ist vielleicht das des am Prozeß unbeteiligten 
Mnesikles gemeint. In Aristophanes' Fröschen wird die Basanos dort durch
geführt, wo die Parteien einander gerade trafen. 

123 S. o. A. 102. 
124 So z. B. Dem. 47 (Euerg) 6 und 54 (Kon) 27. 
125 In Ant. 2d8 bietet der Angeklagte dem Gegner noch in seiner zwei

ten Rede Sklaven an: 07t6aOL rcXp 8oü)..o( (J.OL f) 8oü)..ex( e:taL, 7tcXv"t'CtC; 7tCtpcx~ 

8(8Cl>(J.r. ßcxacxv(aCtf. (s. o. § 7 A. 20). 
126 In seinem Plädoyer spricht Batteros, Herond. 2, 88: 7tpoa8(8Cl>(J.f. 

xcX(J.(Xu't'6v (s. o. A. 50). 
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aber um keine tatsächlich gehaltenen Plädoyers handelt, können 
die Stellen im folgenden außer Betracht bleiben. Festzuhalten 
bleibt allerdings, daß die Autoren sich genau an die im Privat
verfahren übliche Terminologie halten. Ebenso geht aus Ant. 5 
(Herod) 34 und 46 127 nur das eine hervor, daß eine private Basanos 
grundsätzlich auch vor Gericht möglich sein mußte. 

Die Proklesis, welche Aischines in seiner Verteidigungsrede 
über die Truggesandtschaft an seinen Gegner Demosthenes ge
richtet hatte, ist deshalb nicht schon von vornherein als Unmög
lichkeit zu betrachten 128• Die in diesem Zusammenhang wichtigen 
Worte lauten, Aiseh. 2 (Parapresb) 126: xocl '!ov [.L€'J A6yov •.. 

'i , , ~, ~" 'i ' , ..... (, ... ....t: xoc'!!xI\uw . .• EVOEXE'!OC~ oE '!O I\O~7tOV [.LEPO~ "t'1l~ 1) [.LEPrx<; "t'OCU"C'(x. 7tPOC~(l~· 

7tpO~ e'JaEXOC rap &[.Lq>opeoc~ e'J 8~OC[.LE[.LE"t'p1)[.Le'J7) "t"fi ~[.Lep~ XpL'JO[.L(X.~ (129). 

Mit dieser Stelle scheint eine Äußerung Apollodors im Wider
spruch zu stehen, Dem. 45 (Steph. 1) 16: otov ßOCO'OCVL~E~'J oux eO'''t'~v 

e'Joc'J"t'LoV u[.Lw'J • &veXYX1) "t'ou"t'ou 7tp6XA1)0'~V EIv!X~ (130) 131. Es wurde 
bereits mehrfach versucht, diese beiden Texte zu harmonisieren. 
Am wenigsten innere Wahrscheinlichkeit hat die Deutung für 
sich, Aischines' Proklesis sei deshalb als rhetorischer Trick zu 
entlarven, weil er Unerlaubtes verlangt habe 132 : Damit ein der
artiger Trick - darum handelt es sich zweifellos - wirken kann, 
muß sich das Angebot zumindest im Rahmen des Erlaubten 
bewegen 133. Unbefriedigend ist auch der Vorschlag, mit Zustim
mung der Richter (&V XEAEU1)'!E) und des Gegners (E~ (juYXWP~O'Er. 0 
xoc'!~yopo~) habe man sich über Verfahrensvorschrüten hinweg
setzen dürfen 134. Dem ist entgegenzuhalten, daß das Dikasterion 
nicht in der Lage war, solche prozeßleitenden Beschlüsse zu fassen; 
die an die Geschworenen gerichteten Worte sind eine leere Floskel 

127 Ant. 5 (Herod) 36: E:v.&cX8e; § 46: et(jeA.&e~v et<; u(J.ii<; (s. o. § 6 A. 26 
u. 30). Nicht hierher gehört jedoch Aristoph. N eph. 620 (zitiert o. § 2 A. 29); 
die Basanos findet nicht anläßlich des Dikazein statt, anders Bonner-Smith, 
Administration 2, 132. 

128 Lipsius, Recht 892 A. 107, verdächtigt aus diesem Grund sogar den 
ganzen von der Proklesis handelnden Abschnitt; s. dazu o. § 9 A. 38. 

(129) Das volle Zitat s. o. § 9 A. 41. 
(130) Dem. 45 (Steph. 1) 16: So ist es nicht möglich, vor euch eine 

Basanos vorzunehmen; dafür braucht man eine Proklesis (das volle Zitat 
s. o. § 3 A. 47). 

131 Zum Zusammenhang der Stelle innerhalb der Rede s. o. § 3 bei A. 48. 
132 Headlam, Proklesis 3; Lipsius, Recht 892 A. 107. 
133 Lämmli, Prozeßverfahren 105; Harrison, Procedure 149 A. 4. 
134 Bonner, Evidence 73. 
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der Höflichkeit. Die Zustimmung des Gegners zur Vornahme der 
Basanos ist hingegen auch sonst erforderlich. Ebensowenig trifft 
auch auf der anderen Seite das Argument zu, Apollodor habe in 
seinem Beispiel lediglich gemeint, die Basanos vor Gericht sei 
selten und deshalb unüblich 135. Er spricht eindeutig von "un
möglich" . 

Gernet 136 fragt, ob es sich um faktische Unmöglichkeit 
oder rechtliche Unerlaubtheit handle. Diese Unterscheidung 
dürfte zu einer glatten Harmonisierung beider Stellen führen. 
Apollodor könnte durchaus eine Rechtsvorschrift vor Augen 
gehabt haben, wenn auch nicht unbedingt ein ausdrückliches 
Verbot der Basanos vor Gericht. Auffälligerweise fehlt in der Auf
zählung der Gründe, aus welchen der Geschworene "ecp' ü8wp" 
den Wasserfluß aus der Klepshydra anhalten dürfe, die Vornahme 
der Basanos 137 • Das ist durchaus verständlich; denn ein trotz 
aller Einfachheit immer noch langwieriges Basanos-Verfahren 
hätte den genau festgelegten Zeitplan der Geschworenenkollegien 138 

in Unordnung gebracht. War aber die Durchführung der Basanos 
durch diese Vorschrift - entweder durch taxative Aufzählung 
der Gründe, die Wasseruhr anzuhalten, oder durch ausdrücklichen 
Ausschluß der Basanos hievon - auf die kostbare Redezeit der 
Prozeßparteien beschränkt, so war sie damit faktisch aus dem Pri
vatprozeß verdrängt. Für öffentliche Prozesse, welche ohnedies 
für den ganzen Tag anberaumt waren, galten jedoch die Unter
brechungsgründe nicht 139 ; die Parteien mußten also sämtliche vom 
Schreiber zu verlesenden Urkunden in ihrem Tagesanteil bei aus-

136 Guggenheim, Bedeutung 37; dagegen aber schon Bonner, Evi
dence 73. 

136 Demosthene 2, 159 A. 1, und Droit 112 A. 2. 
137 Aristot. Ath. Pol. 67, 3: 0] 8' E[cp' ö8]cup [e:t]).:'l[X]Wc; E1nACt[1.ßckve:t 't'ov 

Ct[UAtO'XOV E1te:t3av (LtAA1l 't'tvcX 1)] v6{LoV 1) (LCtp[ 't'uPtCtV 1) 't'otoü't'6v 't'L 0 YPCt[1.[1.]Ct't'e:uc; 
cX.VCtYf.[ "(V6lO'xe:tv' . . • (Der "zum Wasser" Bestimmte hält das Röhrchen zu, 
wenn der Schreiber sich anschickt, ein Gesetz oder ein Zeugnis oder etwas 
derartiges zu verlesen ... ; weiter s. u. A. 139). Wenn auch die zulässiger
weise zu verlesenden Urkunden hier nicht vollständig aufgezählt sind, ist 
doch ersichtlich, daß die Unterbrechung des Wasserlaufes nur zum Zweck 
des Verlesens vorgesehen war. Vgl. auch Syll.3 953, O. § 10 A. 74. 

138 S. dazu Lipsius, Recht 915f.; Busolt-Swoboda, Staatskunde 2, 
1160f., Harrison, Procedure 47 A. 4 u. 156. 

139 Aristot,. Ath. Pol. 67, 3 (Fortsetzung): ... €1te:L8cXv Be] :n [1tpoc;] 3Lct· 
[1.E[1.E't'pl) [[1.tVl)V 't'~v iJ [1.tpCt]v 6 cX.[ Y6lV, 't'6't' Je: 3e oux E1ttAet(J.ß[ ckve:t etu 't'6 v , eXAAcX 
8(8o't'et]t 't'O [[ao]v GBwp Ti!> 't'e: Xet't'1fyopoüv't't XCtf. 't'i!> cX.1tOAOY[ oU(J.]tVCf) (Fortset-



§ 11. Privatverfahren 193 

laufendem Wasser unterbringen. Aus diesen Gründen war es für 
Aischines sinnvoll, den Abbruch seiner Rede anzubieten ("t'ov 
A6yov x.cx."t'(~,).üw) und den Rest seiner Redezeit ((-LE:POC;; "t'~C;; ~~E:POCC;;) 

für die Basanos zur Verfügung zu stellen. Es ist also kein Zufall, 
daß der Angeklagte gerade in diesem Zusammenhang auf den 
vorliegenden Prozeßtyp ,,7tPOC;; 8~cx;~€~€"t'P'Y)[J.E:v'Y)v "t'~v ~[J.EpOCV" hin
weist. Dadurch konnte er bei den Richtern etwaige Bedenken 
gegen die Zulässigkeit der Basanos zerstreuen. 

Die Mitwirkung des Demios änderte aber, wie oben gezeigt, 
nichts an dem privaten Charakter der vor Gericht durchzuführen
den Basanos. Hierauf deutet auch die in der üblichen Termino
logie 140 abgefaßte Proklesis hin. Es bleibt deshalb nur der eine 
Schluß zu ziehen, daß im Prozeß über die Truggesandtschaft 
Demosthenes selbst als Basanistes aufgetreten wäre und dem 
Demios seine Anweisungen gegeben hätte, wie lange die Sklaven 
des Aischines der Tortur zu unterwerfen seien. 

IV. Zusammenfassung 

In diesem Abschnitt wurde die Betrachtung bewußt auf die 
Prinzipien des äußeren Ablaufes der Basanos beschränkt. 
Das Verfahren hatte nicht das Ziel, durch ein Verhör einen Sach
verhalt aufzuklären, sondern wurde als streng formale, in der Regel 
außergerichtliche Überprüfung einer einseitig aufgestellten, strit
tigen Prozeßbehauptung durchgeführt. Außer den beiden Prozeß
parteien nahm daran in der Regel niemand Dritter aktiv teil. Der 
Grundsatz, daß eine Partei, und zwar diejenige, welche den Sklaven 
nicht in ihrer ständigen Gewalt hatte, für die Durchführung der 
peinlichen Befragung zuständig war, erklärt die dem Basanistes 
auferlegten Beschränkungen: er hatte dem Sklaven die in der 
Proklesis formulierte Prozeßbehauptung vorzusprechen und durfte 
ihm (vermutlich nur eigenhändig) so lange Peitschenhiebe verab
reichen, oder ihm (vermutlich vom Henker) so lange die Glieder 
verdrehen lassen, bis ihm die bejahende oder verneinende Antwort 
der "Wahrheit" zu entsprechen schien; das heißt, bis die folternde 
Prozeßpartei entweder ihr Ziel erreichte oder aufgab. Die Gegen-

zung von A. 137: ... wenn aber der Prozeß "im abgemessenen Tag" ist, 
hält er es nicht zu, sondern es wird gleichviel Wasser dem Kläger und der 
Verteidigung gegeben). 

140 S. o. § 9 bei A. 41/44. 

Thür 13 
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partei, der Herr des zu befragenden Sklaven, hatte das Recht, 
während des Verfahrens anwesend zu sein und das Vorgehen des 
Basanistes zu kontrollieren. Als Sanktionen standen ihm der 
Protest und die Zurücknahme seines Sklaven zu. Innerhalb der 
Redezeit war die Basanos auch vor Gericht zulässig, änderte dadurch 
aber nicht ihren Charakter als privates, nur von den Parteien 
durchzuführendes Überprüfungsverfahren. 

§ 12. DER SICHERHEITSMECHANISMUS 

Der Befund, wie die private peinliche Befragung ablief, konnte 
im vorigen Abschnitt durch systematische Durchsicht der Quellen 
fast vollständig aus diesen abgelesen werden. Es bleibt nun noch 
zu überlegen, wie die dabei gefundenen Prinzipien zusammen
gewirkt haben, um die größtmögliche Annäherung der Aussage an 
die Wahrheit zu garantieren. Man wird dabei auf einen verblüf
fend einfachen, geradezu mechanisch darauf hinwirkenden Grund
satz stoßen (I). Weiters ist die Frage zu stellen, ob die Prinzipien 
des Basanos-Verfahrens auch die - gewollte oder ungewollte
Konsequenz nach sich zogen, die Peinigung des Sklaven, welcher 
der Tortur unterworfen war, zu begrenzen (11). 

I. Die "Wahrheit" der Aussage 

In den überlieferten Quellen wird nirgends eine theoretische 
Analyse der Basanos auf ihre Tauglichkeit zur Wahrheitsfindung 
unternommen. Wob) aber gibt es in den Reden und bei den Techno
graphen genügend Hinweise, die erkennen lassen, daß die Autoren 
über das Zusammenwirken der einzelnen Prinzipien sich durchaus 
im klaren waren. Die Äußerungen sind aber, den praktischen 
Zwecken dieser Schriften entsprechend, stets nur als Argument 
für die eine oder andere Seite formuliert. Trägt man dem dialek
tischen Charakter dieser Stellungnahmen Rechnung - es handelt 
sich um von beiden Seiten vorgebrachte Angriffe gegen die Glaub
würdigkeit von Sklavenaussagen -, findet man das Prinzip, 
welches die Wahrheit der Aussage garantieren soll, sogar in den 
Quellen ausgedrückt. Damit weiß man aber nur über die prinzi
pielle Tauglichkeit des Basanos-Verfahrens Bescheid. Die Frage, 
welche Beweiskraft der Sklavenaussage vor Gericht zukam, 
bedarf hingegen noch weiter ausholender Überlegungen (u. § 17). 
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Der trotz aller Beschränkungen auf den ersten Blick befrem
dende Umstand, daß es einer an einem bestimmten Ergebnis inter
essierten Prozeßpartei zusteht, das Ende der Tortur festzusetzen, 
wird von den Rednern dann ins Treffen geführt, wenn der Basa .. 
nistes die von ihm gewünschte Aussage tatsächlich erreicht hat. 
Das ist in den überlieferten Texten nur einmal der Fall, in Ant. 5 
(Herod) ; allerdings hatte der Gegner die Aussage einseitig abge-

(§ 32) T ~,~..., I G.. ..... tl " ?,.,\ 1 nommen : O(,rl'(x.~ 0 U[.LCl<; €7t~(j't'OC(j'l1'OC~ "t'0 U"t' 0 , O"t'~ €~ OL<; r:J.V 't'u 
'). .... , .... ß I \, ,\ t ß Y' ')., 7tA€L(j't'OV [.L€P0<; 'T'Y)<; CX(jClVOU, 7tpO<; "t'OU"t'CUV e~(j~v O~ cx.(jcx.v~~o[.L€VO~ A€Y€LV 

Ö "t'~ &V ex.€Lvo~<; [.L~AACU(j~ XOCP~€L(j,&OC~ ••• (1). Unzweifelhaft richtig 
ist auch der dort geäußerte Einwand, daß der Sklave, um von 
der Basanos möglichst schnell loszukommen, geneigt sein wird, 
dem Basanistes - wenn auch wahrheitswidrig - zuzustimmen 
(§ 31): x.oc't'€~€u(joc't'6 [.Lou •.• 't'1l<; 8€ ßcx(jrivou €L<; 't'o 7tOCpocx.P~ll-OC ßouA6-

ll-evo<; &7t1JMriX'&OCL (2) 3. Anaximenes bietet das entsprechende 
Argument auch gegen eine zweiseitig 4 abgenommene Aussage 
an, Rhet. 16, 2: ~7te~&' ö"t'~ 7tOAArix~<; "t'ot:<; ßcx(jocvL~ou(j~v Oll-OAOYOU(j~'V ou 

't'eX<; &A'YJ&eLoc<;, LV' w<; "t'&x.~(j't'oc "'CW'V XOCXWV 7t(Xu(jcu'V't'OC~ (5) . Noch kürzer 
faßt sich Aristoteles, Rhet. 1, 15: xocL p~8(cu<; xoc't'oc~eu36[.Le:'VoL w<; 

7tocu(j6[.L€'V0~ .&~"t''t'0'V (6). 
Auf der anderen Seite ist aber auch eine Aussage des Sklaven 

zugunsten seines Herrn einer bestimmten Art von Angriffen aus
gesetzt. Der Sprecher in Ant. 5 (Herod) gebraucht folgendes 
Argument (§ 30): ... 8'V 8' ~ll-epoc~<; f5O"'t'€po'V TCOAAOCt:<; eßoc(jri'V~(joc'V, 

~x.0'V't'€<; 7tOCPeX o"CP((j~'V CXU"'COL<; 't'o'V 7tp60"&€'V Xp6'V0'V, oO't'o<; ~v 0 7te~O".&€Lc;; 

U7tO "'Cou"t'cu'V xocl xcx"t'oc~€u(j&ll-€'Vo<; €ll-Oü (7). Die Gegner hätten Gelegen
heit gehabt, dem Sklaven, den sie eigens gekauft hatten (§ 47), 
die Freiheit zu versprechen (§ 31): . .. 0 t(jW<; 06't'0~ ••• eA€u'&€p(cx.'V 

u7teO"x0'V"t'o. Die Tatsache, daß der Herr das Schicksal des Sklaven 
sowohl vor als auch nach der Basanos völlig in der Hand hatte, 

(1) S. o. §6 A.19. 
(2) S. o. § 6 A. 19. 
3 S. auch § 40: ... xcx1:'€~€u8€'t'6 ~ou, ßouA6~€vo<; Cbt'1lAAcXX.s-CXr. 1:'1)<; ßcxO'cXvou 

( ... sagte er gegen mich falsch aus, weil er von der Basanos loskommen wollte). 
4 Das beweist der Terminus 1:'O~C; ex8L8oüO'L (16, 2; s. u. A. 10) im Satz 

vorher. 
(5) Anaxim. Rhet. 16, 2: Weiters (soll man sagen), daß sie oft den 

Folternden wahrheitswidrig zustimmen, damit sie möglichst schnell von 
den Schmerzen erlöst würden; s. u. § 17 A. 2. 

(6) Aristot. Rhet. 1, 15 (1377 a5): ... und leicht sagen sie falsch aus, 
um eher erlöst zu werden; s. u. § 17 A. 3. 

(7) S. o. § 6 A. 16. 

18* 



196 IV. Kapitel: Die Rechtsgrundsätze des Basanos-Verfahrens 

wird zwar nicht in den Technai, dafür aber in einer weiteren Rede 
besonders hervorgehoben, Isokr. 17 (Trap) 55: 1t&.v"t'€C; Y~P ~1tLO'''t'(xO'&' 
!l \ 1. JJ.. '1. '1. \, ''1. I ~ l' , , 
o't'L XtX"t'€L1t<UV (J.~V '4(J.€I\I\€V 't'OV €1tLI\OL1tOV XPOVOV U1to "t'OU't'OU X(XXLO''t' 

cXV&p@7tCUV cX1tOA€ta&CXL, 8L(xXOCP't'€P~(jCXC; 8e: xcxt €A€U&€POC; Ea€a&tXL X(XL 

(J.e:&€~€LV eilv o()'t'6c; tJ.' &1t€O'''t'€P1JO'e:v (8). Dieselbe Erwartung, daß die 
Sklaven regelmäßig zugunsten ihres Herrn aussagen, wird 
noch in zwei weiteren Stellen ausgesprochen (Lys. 4 [Trau] 16; 
Lyk. 1 [Leokr] 30 9), allerdings ohne nähere Begründung aus dem 
äußeren Ablauf der Basanos. Jedoch gibt es auch zwei gegen
teilige Äußerungen: Sklaven sagten schon aus übler Gesinnung 
ihrem Herrn gegenüber falsch aus (Lys. 7 [Sek] 35; Anaxim. 
Rhet. 16, 210). Dieses Motiv bleibt jedoch an der Oberfläche. Es 
läßt nämlich außer acht, daß der Sklave später seinem Herrn in 
der Regel doch wieder ausgeliefert war, so daß dieser sich für eine 
ungünstige Aussage rächen konnte 11. 

Hält man sich den üblichen Ablauf der privaten Basanos vor 
Augen, ist festzustellen, daß beiden Argumenten - der Basanistes 
sei durch die Vornahme der Tortur im Vorteil, der Herr aber 
durch sein Gewaltverhältnis über den Sklaven - ihre volle Be
rechtigung zukommt. Das bedeutet aber, daß beide Vorteile 
einander aufheben, wenn die übliche Rollenverteilung einge-

(8) Isokr. 17 (Trap) 55: Denn ihr wißt alle, daß er (der Sklave), wenn 
er (gegen den Herrn) aussagt, zeitlebens von diesem das Schrecklichste 
erdulden muß, wenn er aber standhält, frei sein und an dem, was dieser 
mir entzogen hat, teilhaben wird. 

9 Ethisch motiviert in Lys. 4 (Trau) 16: ~"t'L 8e: "t'OU<; (.Le:v "t'OU"t'OU OLX€"t'a<; 

t8LOU<; oV't'a<; 't'ou"t'ou eL eßa(javL~O(.LeV, dx6"t'<O<; &v "t'r. 't'ou"t'<p XcxpL~6(.Levor. xat 1tCXPeX 

't'1)v cXA~.&er.cxv e(.Loü xrt't'e~eu(J(xv't'o (Weiters, wenn wir dessen eigene Sklaven 
peinlich befragt hätten, hätten sie wahrscheinlich ihm zu Gefallen und 
wahrheitswidrig gegen mich ausgesagt); Lyk. 1 (Leokr) 30: 1tOAU .&&'t''t'ov ol 
Ae<oxp<x"t'ou<; o LX€'t'aL xrtt .&ep&1tCXLvar. 't(;)v yevo(.Lev<ov &v 'tL ~pv~.&YJ(jrtV ~ 't'eX (.L~ 

l)v't'a "t'OÜ rtu't'(;)v 8eO'1t6"t'ou xrt't'e~eu(jav't'o (Viel eher hätten Leokrates' Sklaven 
und Sklavinnen das Geschehene verneint als nicht Geschehenes gegen 
ihren Herrn falsch auszusagen). Hier fehlt jede Motivierung. Zu den 
Stellen s. Turasiewicz, De servis 45 f. 

10 Von einer "natürlichen" Abneigung spricht Lys. 7 (Sek) 35: 1tept Se 
't'(;)V 8eO'1to't'(;)v, ot<; 1tecpuxaO't XrtxovoUO''t'CX't'OL (gegen ihre Herren, welchen sie 
von Natur aus am feindlichsten gesonnen sind), s. u. § 17 A.6; hingegen 
begründet Anaximenes die Feindschaft speziell aus der Tatsache der Her
ausgabe zur Folter, Rhet. 16, 2: ... w<; ol ßrt(jrtvr.~6(.Levor. 't'o~<; ex8r.8oüO'r. 1tOA€

(J.r.or. y(vov't'ar. ( ••• daß die Gefolterten denjenigen, welche sie herausgeben, 
feindlich gesonnen seien), s. u. § 17 A. 2. 

11 Es sei denn, dem Herrn drohte die Todesstrafe (und die Verwandten 
schritten nicht als Rächer ein); ähnlich Anaxim. Rhet. 16, 3 (s. u. § 17 A. 2). 



§ 12. Der Sicherheitsmechanismus 197 

halten wird und im Basanos-Verfahren nur die Streitparteien 
tätig werden. Der Grundsatz des 1tClPCl~L86vClL und 7tClPClACl(.Lß&V€LV 

bietet dabei die Gewähr, daß beide Parteien von vornherein die 
gleichen Chancen haben, zu einer günstigen Aussage zu gelan
gen. Hierin kann man einen primitiven Mechanismus erblicken, 
welcher trotz der Beschränkung des Verfahrens auf die Streit
parteien dessen 0 b j e k ti v i t ä t am besten zu sichern scheint. 

Unter diesen Umständen kommt der Kritik an der einseitig 
abgenommenen Sklavenaussage12 in der fünften Rede Antiphons 
prinzipielle Bedeutung zu: Die Gegner hätten ohne Proklesis (§ 36) 
und in Abwesenheit des Sprechers (§ 32) ihren eigenen Sklaven der 
Basanos unterworfen. Dabei seien die Einflußmöglichkeiten des 
Gewalthabers (§ 31) und die des Basanistes (§ 32) unzulässigerweise 
in einer Hand vereint gewesen. In diesem Sinn ist der Vorwurf der 
Parteilichkeit im Schlußsatz dieses Abschnittes zu verstehen (§ 32): 

vüv ~e ClU1"OL ~O'ClV xClt ßClO'ClVLO'1"ClL XClt e1tL1"L(.L"'fl1"ClL 'r&V O'CPLO'LV ClU1"O;;~ 
O'u(.Lcpe:p6v1"cuv (13). Antiphon hat in dieser Rede das Prinzip der 
Chancengleichheit am klarsten erfaßt. Neben diesem positiven 
Befund wird der eben gefundene Grundsatzhuch durch einen 
negativen bestätigt: Nie verwendet eine Prozeßpartei eine selbst 
abgenommene Aussage eines Sklaven vor Gericht, und nie wird der 
Versuch unternommen, sich eines fremden Sklaven gewaltsam zu 
bemächtigen, um ihn ohne Mitwirkung des Gegners der Basanos 
zu unterwerfen. Die eben erwähnte einseitig abgenommene Aus
sage über die Ermordung des Herodes erfolgte, was der Sprecher 
geschickt zu verschleiern weiß, in einem öffentlichen Untersuchungs
verfahren, und die in derselben Rede erwähnte Möglichkeit, einen 
Sklaven des Gegners zu stehlen, sollte nicht die Durchführung 
einer Basanos bezwecken, sondern man wollte, im Gegenteil, 
einen unbequemen Denunzianten beiseite schaffen 14. Folglich 
mußte eine private peinliche Befragung, wenn sie nicht nach dem 
Grundsatz des 7tClPCl8L36vClL und 1tClpClACl(.Lß&V€LV vorgenommen 
wurde, vor Gericht wertlos gewesen sein. 

12 Auch wenn man (s. o. § 2 A. 39/41, § 6 bei A. 13) zu dem Schluß kommt, 
sowohl der Sklave als auch der Freie seien in Mytilene durch die gleiche 
(§ 42) öffentliche Voruntersuchung gegangen, ist die Argumentation des 
Sprechers allein am Modell der pr iv a t e n Basanos orientiert. 

(13) S. o. § 6 A. 21. 
14 Ant. 5 (Herod ) 38: xetL ot (J.e'V eXAAoL xex.&' ifl'V &'V (J.'Y)'VUll 'ne;, OO't'OL XAe1t"t'ouC:1L 

"t'ou~ (J.'Y)'Vuo'V't'ete; x~'t" cXcpcx'V(~OUO'L'V (und die anderen, wenn gegen sie jemand 
als Menytes auftritt, entführen die Menytai und beseitigen sie dann). 
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Das eben festgestellte Prinzip der Chancengleichheit 
galt im Basanos-Verfahren sogar mehr als das der materiellen 
Wahrheit. Das geht nicht nur aus allgemeinen Überlegungen 
hervor, sondern auch aus zwei Texten, in welchen die Sprecher 
sich zugute halten, sie hätten zugunsten des Gegners sogar auf die 
Gleichheit verzichtet, Lys. 4 (Trau) 17: XelL ou A~(je~ ou8zv' ö't'~ 

t " ,,, T ß Cl.. { ''''1 "'1" ~, .... 't'elu't'1Jt; eywy elvtO'ov e~ XOV el(jelv~(j'lTet.O'1Jt;, r:J./\/\ r:J.7t'eX~Vouveuov "t'ou"t'o, 
und in Isokr. 17 (Trap) 55 folgt auf die Behauptung, der Herr 
habe das Schicksal seiner Sklaven nach der Basanos völlig in der 
Hand, die Konsequenz: eXAA' öfLw~ "t'oO'ou"t'CP tLEAACUV 7t'AZOV ~~e:tV ••• 

u7t'ztLetvev Xelt 8b'el~ t;?euyetv ... (15). In beiden Reden wird die 
Basanos dennoch mit Ausdrücken wie ~AeYXOt; OÜ"t'<Ut; &xp~ß~~ (Lys.4 
[Trau] 14) und ou8ev 7t'~0''t'6''t'€pov ou8' eXA1J-&zO''t'€POV ßelO'ocvou vOfLt
~ov'C'elt; (Isokr. 1 7 [Trap] 54) (16) gepriesen. Trotz des Sophis
mus - beide Male verschweigen die Sprecher, daß sie (unter 
Umständen) selbst die Rolle des Basanistes innegehabt hätten
äußert sich in dem angeblichen Verzicht auf die völlige Gleichheit 
doch der Gedanke, daß in der korrekten Durchführung der Basanos 
eine rein formal wirkende Garantie für die Aussage gesehen 
wurde. Auf diese Stellen wird in dem Abschnitt über die Beweis
kraft der Basanos vor Gericht (§ 17) noch zurückzukommen sein. 

Die zuletzt gemachte Beobachtung steht mit den auch sonst 
im attischen Prozeßrecht herrschenden Maximen voll im Einklang: 
einerseits galt (im Prozeß vor dem Dikasterion) die formale Gleich
heit des Verfahrens mehr als die materielle Richtigkeit des Urteils 17 ; 

zum zweiten herrschte ein tiefes Mißtrauen gegen Entscheidungen 
einzelner 18. Beide Grundsätze kommen sowohl in der Verhandlung 
vor den athenischen Massengerichten als auch im Basanos-Ver
fahren in einem Höchstmaß zur Geltung. Trotz ihrer tiefgreifenden 
Verschiedenheit stimmen beide Verfahren darin überein, daß sie 
als ein an strenge Formen gebundener Agon der Parteien konzi
piert waren, welcher, einmal in Gang gebracht, mit einer g~wissen 
Automatik zum Ergebnis führte. Im Dikasterion ist die Willkür 

(15) Lys.4 (Trau) 17: Und es wird niemandem verborgen sein, daß ich 
bei der Basanos dieser (Sklavin) nicht die gleichen Chancen hätte, 
sondern ein Risiko einginge. Isokr. 17 (Trap) 55: Und obwohl er 
um soviel größere Chancen gehabt hätte, ... nalun er es auf sich, verklagt 
zu werden. 

(18) Lys.4 (Trau) 14: eine so gen aue Überprüfung; Isokr. 17 (Trap) 54: 
... daß ihr nichts für glaubwürdiger und wahrhaftiger erachtet als die Basanos. 

17 S. die Beobachtungen von Kußmaul, Synthekai 77. 
18 Vgl. die Klassifikationen in Aristot. Pol. 1a01a11f. 
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einer Einzelperson durch den Mechanismus der geheimen Ab
stimmung von mindestens 201 Geschworenen ausgeschaltet 19, bei 
der Basanos durch die ausgeklügelte Rollenverteilung zwischen 
den beiden am gegenteiligen Ergebnis interessierten Streitparteien 20. 

~Hieraus erklärt sich die dem heutigen Beobachter zunächst unver
ständliche Tatsache, daß für die Durchführung der peinlichen 
Befragung nicht grundsätzlich unbeteiligte Dritte bestellt wurden. 
Dem Denken der Athener lag es eben näher, dem Gegner des 
Gewalthabers selbst, wenn auch beschränkte, so doch gleichartige 
Zwangsmittel gegenüber dem Sklaven in die Hand zu geben, wie 
sie dem Herrn zur Verfügung standen. Radermacher hat das 
groteske Basanos-Verfahren, dem sich Dionysos und Xanthias 
unterwarfen, mit dem Schlagwort "Prügelmatch" charak
terisiert 21• Nach den bisher angestellten- Überlegungen scheint das 
Bild eines solchen, allerdings nicht auf dem Rücken der Streit
parteien, sondern auf dem eines unbeteiligten Sklaven ausgetragenen 
"Prügelduells" den Grundgedanken der privaten Basanos am 
anschaulichsten wiederzugeben. 

11. Schutz des befragten Sklaven 

Die Lage des der Folter unterworfenen Sklaven sieht nach all 
dem Gesagten ziemlich düster aus. Dennoch lagen im Verfahren 
der Basanos einige Vorkehrungen, welche auf eine Begrenzung 
der zu erduldenden Schmerzen hinwirkten. Zu korrigieren sind 
jedenfalls die von Turasiewicz 22 gezogenen Schlüsse, die Sklaven 
seien wieder und wieder, oftmals sogar bis zum Tode gefoltert 
worden. Gegen diese Meinung sind sowohl allgemeine Erwägungen 
aus den gefundenen Verfahrensgrundsätzen als auch der Befund 
der Quellen anzuführen. Gegenstand des Verfahrens war in der 
Regel, das hat die Untersuchung der Proklesis ergeben, eine ein
zige, genau vorformulierte Frage 23. Ein zeitlich unbegrenztes 

19 S. die Beschreibung des höchst umständlichen Verfahrens, welches 
von der Richterauslosung bis zum Urteil führte, Busolt-Swoboda, Staats
kunde 2, 1157ff.; Hommel, Heliaia 50ff.; Harrison, Procedure 239ff. 

20 In diesem Zusammenhang ist das (nur ein einziges Mal geäußerte) 
Lob der Basanos als "demokratisches", der Gewalt der Sykophanten 
entrücktes Verfahren zu beachten, Lyk. 1 (Leokr) 29; s. dazu u. § 17 A. 66. 

21 Frösche 233. Die formale Gleichheit ist dort bis zur Lächerlichkeit 
gewahrt; s. o. § 11 bei A. 42/49. 

22 De servis 26, 32, 45, 72. 
23 Mehrere, einzeln zu stellende Fragen bilden die Ausnahme, s. Lys. 4 

(Trau) 10f.; Isai. 8 (Kir) 8, 9 u. 17. 
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Ausfragen unter stets neuen Quälereien war schon dadurch unter
bunden. Weiters geht auch aus der einzigen, für jene Meinung 
herangezogenen Quelle, Ant. 5 (Herod), nicht hervor, daß die Tortur 
beliebig oft wiederholt wurde. Der Angeklagte wendet lediglich 
ein, daß anstatt der einseitigen Befragung eine formrichtige zwei
seitige durchzuführen gewesen wäre, entweder schon in Mytilene 
(§ 32) oder wenigstens jetzt in Athen (§§ 36 und 42). Auch die 
BehauptWlg des Sprechers, der Sklave habe zwei Aussagen gemacht 
(§§ 33 und 41), spricht nicht für die zweimalige Anwendung der 
Tortur. Der Sklave hatte nur die belastende Aussage auf der Folter 
abgelegt, ihr Widerruf erfolgte hingegen bei seiner Hinrichtung 
(§ 47) 24. Turasiewicz hat diese Texte, auf welche er auch seine 
Meinung stützt, der Sklave sei zu Tode gequält worden, also dop
pelt mißverstanden. Vielleicht war dieses Mißverständnis schon 
von Antiphon beabsichtigt; denn er isoliert in seiner Erzählung 
den Umstand, daß der Sklave die Mitschuld an Herodes' Ermordung 
gestanden hatte (§ 39) 25, sorgsam von den beiden übrigen Stellen 
über die Tötung (§ 33), bzw. Hinrichtung (§ 47) des Sklaven. 

Bei der Vornahme der Tortur bestand für den Gefolterten 
im allgemeinen keine Gefahr, das Le ben zu verlieren. Das folgt 
aus der Beschränkung der Zwangsmittel, welche der Basanistes 
anwenden durfte. Nimmt man an, daß die Peitschenhiebe vom 
Prozeßgegner persönlich zu verabreichen waren 26, dürfte die 
zeitliche Begrenzung der Tortur schon durch dessen Körperkräfte 
gegeben gewesen sein. Vor Mißbrauch schützte den Sklaven das 
Kontrollrecht seines Herrn. Bei der Verwendung des Rades für 
die Zwecke der peinlichen Befragung garantierte (vermutlich) der 
Henker für die Gefahrlosigkeit der Folter. Der Topos, die gegen
wärtigen Schmerzen veranlaßten die Sklaven zu einem Geständnis, 
obwohl sie wüßten, daß ihnen die Todesstrafe drohe 27, zeigt, daß 
der Unterschied zwischen den heiden Vorgängen in Athen jeder
mann geläufig war, und läßt vermuten, daß er respektiert wurde. 
Schließlich wäre die Tötung bei einer privaten Basanos vom 
Gewalthaber aus sakralen Gründen ebenso zu verfolgen gewesen 
wie ein sonstiger Angriff auf das Le ben eines Sklaven 28. Es ist 

a4 S. dazu o. § 6 A. 15. 
26 S. o. § 6 A. 4f. 
26 S. o. § 11 A. 105f. 
27 Ant. 6 (Choreut) 25; Lys. 7 (Sek) 35, s. auch Anaxim. Rhet. 16, 3; 

dazu u. § 17 A. 2 u. 6. 
as S. Dem. 47 (Euerg) 68ff., vgl. auch Dem. 59 (Neaira) 9f. 
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nämlich nicht anzunehmen, daß die Übergabe zur Basanos den aus 
dem Sakralbereich abgeleiteten Rechtsschutz durchbrach, den 
das menschliche Leben in der Polis genoß 29. 

Nicht direkt war die Person des Sklaven aber zweifellos gegen 
Körperverletzungen geschützt, welche die Tortur üblicher
weise verursachte. Doch beweisen fünf Stellen, Dem. 37 (Pant) 40; 
59 (Neaira) 124; Lyk. 1 (Leokr) 30; Aristoph. Batr. 623f. und 
Herond. 2, 89f., daß den Basanistes deswegen unter Umständen 
eine Bußpflicht traf. Nicht mehr als diese Tatsache geht aus der 
Äußerung Lykurgos' hervor (§ 30): ... EßOUA6[.L'YJv '"t"o[;<; ~a(o~<; KLV3uvOLC;; 
, '" A ' , , , (\ , ß (\ ,.., ,,'~ EV '"t"o r.c;; EWKPr:J.'"t"OUC;; OLKE'"t"OCLC;; KOCL 1TEPOC7t(XLV(XLC;; (xO'rlVLO'vEr.cn '"t"ov EI\EYXOV 

YEVE(j&(X~ (30). In den beiden übrigen Reden findet sich eine dies
bezügliche Klausel schon in der Proklesis. Die beiden Texte aus der 
Komödie gehen hingegen von einer Vereinbarung aus, welche erst 
bei der Übergabe des Sklaven an den Gegner getroffen wurde. 
Einheitliche Grundsätze sind aus allen vier Stellen über das En t
stehen der Bußpflicht herauszulesen. Sie trat nur ein, wenn dem 
Basanistes die Probe mißlang, die Sklaven also auf einer Aussage 
zugunsten ihres Herrn beharrten. Die Proklesis-Urkunde Apol
lodors sieht vor, Dem. 59 (Neaira) 124: E~ ae !.L~ O[.LOAOYO~EV ••• 
" (\ ~ "".... ß' ß~ (\, ( " (\ , 'YJVE/\ov ••• K(x~ Er. "n EX. '"t"WV (X(jr:J.VWV I\OCcpvE~'YJ(jOCV (XL r:J.V1TPW7tOL, r:J.7tO-

1'[VELV Ö '"t"L ßAOCßEL'YJO'(XV, und Pantainetos hatte formuliert, Dem. 37 
(Pant) 40: EcX.V ae t.J;Eu3~, 1'OV ßocO'ocv~O'1'~V MVYJO'LKAEOC e1t~Yv6:,[.Lov' E!VOCL 

1'~C;; l'L[.L1)C;; 1'1)<; '"t"oü 7tOCLa6c;; (31). In der Komödie setzt der Basanistes 
Zug um Zug gegen den Empfang des zu Befragenden dessen Wert 
. B t 623 f" " \ "'~' '" eIn, a r. .: Kr:J.V l'L 7t'YJpU>O'W ye: O'OL '"t"OV 7tocr.ooc '"t"U7tl'U>V, 1'OCPYUPLOV 

O'o~ KE(O'El'OC~, und Pornob. 88 f.: 7tpoO'a(3u>[.L~ K&[.Locu'"t"6v· AOCßWV, 

0OCA~, O''"t"PEßAOU [.LE:' !.LOüvov ~ '"t"~[.L~ €V 1'0 [.LEO'ep €0'1'U> (32). Im Sinn der 
beiden ersten Texte ist hier zu ergänzen, daß der vom Basanistes 
jeweils vorgestreckte Betrag nur dann dem Herrn zufallen soll, 
wenn sein Sklave auf der Folter standhaft bleibt. Besonders reiz
voll ist die Charakterisierung des Kupplers Batteros, der als Freier 
sich selbst zur Basanos anbietet in der Absicht, zuerst die Tortur 

29 MacDowell, Homicide 20; Grace, Status 16 ff. 
(30) Lyk. 1 (Leokr) 30: ... ich wollte, daß auf mein Risiko durch 

die Basanos an Leokrates' Sklaven und Sklavinnen die Überprüfung vor
genommen würde. 

(31) S. o. § 9 A. 5 und u. § 14 A. 8. 
(32) Aristoph. Batr. 623f. (Aiakos): Und wenn ich dir den Sklaven 

beim Schlagen verletze, soll dir das Geld bereitliegen ; Herond. 2, 88 f. 
(Batteros): ... bin ich bereit, mich selbst zu übergeben; nimm mich, Thales, 
und foltere mioh: nur der Wert soll in der Mitte (vor uns) liegen. 
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über sich ergehen zu lassen und hierauf seinen eigenen Wert zu 
kassieren 33. 

Die Höhe der Buße wird in den heiden Gruppen von Quellen 
verschieden bestimmt. Die in der Komödie auftretende Regel 
scheint dem streng determinierten Ablauf der Basanos am besten 
zu entsprechen; sie dürfte, wie noch zu zeigen ist, zu den wesent
lichen Elementen des Verfahrens zu zählen sein. Demnach wäre der 
Sklave, ohne daß in der Proklesis darüber gesprochen werden 
müßte, dem Basanistes nur gegen den realen Einsatz (iv fl€O'CP) 
des vollen Wertes auszuhändigen. Erreicht der Basanistes sein Ziel, 
gibt er den Sklaven gegen Rücknahme seines Einsatzes an den 
Herrn zurück. Etwa zugefügte Körperverletzungen bleiben ohne 
Buße. Erreicht er aber sein Ziel nicht, wird der Sklave ebenfalls 
zurückgestellt, der Herr kann aber außerdem noch auf die vom 
Gegner eingesetzte Summe greifen. Mit dem vollen Wert des 
Sklaven ist dessen, wie sich nachträglich herausstellt, ungerecht
fertigte Verletzung pauschal abgegolten, ohne daß über den 
tatsächlich entstandenen Schaden noch gestritten werden könnte. 
Erst mit dieser zusätzlichen Regelung werden im privaten Basanos
Verfahren alle denkbaren Interessengegensätze zwischen den Streit
parteien zwar grob, aber in den typischen Fällen doch richtig schon 
von vornherein so gelöst, daß jedes aktive Mitwirken eines Dritten 
sich erübrigt. Die Ein s atz p f I ich t schreckte sicher den Nichtgewalt
haber ab, leichtfertig Sklaven des Gegners anzunehmen. War es aber 
einmal dazu gekommen, hatte der Sklave, wenn er standhaft blieb, 
das schärfste dem Basanistes mögliche Vorgehen zu erwarten; denn 
dieser riskierte in jedem Fall eine gleich hohe Buße. Die Tatsache, daß 
die Einsatzpflicht in keiner einzigen Gerichtsrede erwähnt wird, 
spricht nicht gegen die allgemeine Gültigkeit dieses Prinzips. Denn 
die Sprecher äußern sich fast immer zu einer abgelehnten Proklesis. 
Dort mußte aber über den Wert des Sklaven noch kein Wort fallen. In 
der einzigen Rede, welche zumindest den Beginn eines Basanos-Ver
fahrens schildert (Dem. 37 [Pant] 42 f.) 34, war aber schon in der Prokle
sis eine andere Methode, die Buße zu bestimmen, vorgesehen gewesen. 

33 Als Ort der Handlung ist allerdings die Insel Kos gedacht; Herondas 
schreibt in der Mitte des 3. Jh. v. ehr. Die Quelle paßt jedoch sonst so sehr 
zu dem aus Athen überlieferten Basanos-Verfahren, daß sie auch für das 
Depot des Schätzwertes Glauben verdient. S. Gernet, Droit 112 A. 2. 

84 In Isokr. 17 (Trap) 15 ist nur eine Partei der Meinung, daß eine 
Basanos vorzunehmen sei; die Bußpflicht kommt in dieser Situation er
wartungsgemäß nicht zur Sprache. 
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Die zweite Möglichkeit, die Höhe der Buße festzulegen, orien
tiert sich nicht am vollen Wert des Sklaven, sondern an dem durch 
die Basanos eingetretenen Wertverlust. Wollte ein Nichtgewalt
haber diesen Vorteil wahrnehmen, mußte er eine entsprechende 
Klausel entweder bereits in seine Proklesis aufnehmen oder in 
Form einer Gegen-Proklesis verlangen. Das relativ reichhaltige 
Material über den Inhalt der Proklesis legt den Schluß nahe, daß 
derartige Klauseln nicht allzu häufig waren. Apollodor hatte es 
wieder einmal verstanden, seinen eigenen V orteil als besonderes 
Entgegenkommen zu tarnen, Dem. 59 (Neaira) 124: ~&EAO'J ... 
&7tO"d'JE~'J 5 "t"~ ßAOCßEL~O'OC'J (35) 36. Durch diese Formulierung entzog 
er sich nicht nur der Pflicht, den Wert der übergebenen Sklavinnen 
einzusetzen, sondern drängte auch noch seinen Gegner bezüglich 
der Höhe der Blabe auf den Prozeßweg. Brauchbarer erweist sich 
hingegen die oben zitierte, von Pantainetos verwendete Klausel 
(Dem. 37 [Pant] 40). Durch Annahme der Proklesis unterwarfen 
sich die Parteien einem Schiedsspruch, den Mnesikles nach Be
endigung der Basanos über die Höhe der Buße zu fällen hatte. 
Wurde die Buße nach dem Wertverlust des Sklaven geschätzt, so 
konnte der Basanistes abwägen, bis zu welchem Ausmaß sich die 
Tortur für ihn noch lohnte. Drohte der zu erwartende Schaden sein 
Interesse an der Sache zu übersteigen, konnte er die Basanos ohne 
großes Risiko abbrechen. Indirekt wirkten sich diese Überlegungen 
für den Sklaven als Begrenzung seiner Leiden aus. Dieser Mecha
nismus versagt aber dann, wenn für den Basanistes wertvolle 
immaterielle Güter, wie sein Leben oder Bürgerrecht, oder hohe 
Geldsummen auf dem Spiel standen. 

Der wirksamste Schutz des Sklaven liegt aber nicht im Ver
fahren der peinlichen Befragung selbst, sondern im Mißtrauen, 
welches die Athener in der behandelten Epoche der privaten 
Basanos trotz der ausgeklügelten formalen Gleichheit entgegen
brachten. Denn, wie schon gesagt, führte keine einzige der zahl
reichen Prokieseis auch wirklich zu einer Sklavenaussage. Den 
Gründen hiefür ist im nächsten Kapitel nachzugehen, welches von 
der praktischen Seite der Basanos handelt. 

(35) S.o. § 9 A. 5. 

36 Dem entspricht auch seine scheinbar großzügige Bereitschaft, eine 
Urkunde aufzusetzen (Dem. 45 [Steph. 1] 61; s. dazu o. § 11 beiA. 101) oder 
die Sklaven der öffentlichen Basanos zu unterwerfen, statt sie selbst zu fol .. 
tern (Dem. 53 [Nikostr] 22; s. o. § 11 bei A. 15). 





v. KAPITEL: 
ZWECK UND WIRKUNGEN DER BASANOS 

§ 13. BEWEISMITTEL 

I. Headlams Theorie 

Ziel des bis jetzt besprochenen, durch Proklesis eingeleiteten 
Basanos-Verfahrens war unbestrittenermaßen die Aussage eines 
Sklaven, wie sich gezeigt hat, in Form der Bestätigung oder Ver
neinung einer einseitig aufgestellten Parteibehauptung. Kontro
vers ist jedoch die Frage, welche Bedeutung einer solchen Aussage 
in dem Rechtsstreit zukam, der zwischen den Parteien ausgetragen 
wurde. Schon seit langem wird die Meinung vertreten, daß die 
Parteien die Sklavenaussage vor dem Dikasterion als Beweis
mittel zu verwenden planten; nur in ganz wenigen Fällen sei 
schon von vornherein vereinbart gewesen, der Rechtsstreit solle 
je nach Ausgang der peinlichen Befragung außergerichtlich bei
gelegt werden 1. Allein Headlam 2 deutet das Basanos-Verfahren 
grundsätzlich anders. Er sieht in der Proklesis zur Basanos ganz 
allgemein eine Aufforderung zur außergerichtlichen Streit
beendigung, nicht aber zur Einsetzung eines Beweisverfahrens; 
die Basanos sei den Ordalverfahren zuzurechnen3• Zur Begründung 
seiner These stützt er sich auf die zugegebenermaßen richtigen 
Beobachtungen, daß zwischen der Proklesis zum Eid und der zur 
Basanos eine enge Verwandtschaft besteht, daß die Sprecher des 
öfteren das Ergebnis einer peinlichen Befragung als "absolute 
Wahrheit" hinstellen', und vor allem darauf, daß nach dem Befund 

1 So Hudtwalcker, Diaiteten 51; Platner, Process 1, 237; Guggenheim, 
Bedeutung 28; Meier,Process 889; Thalheim, Basanos 39. Meier, a. O. 
893 A.357, führt als Fälle der Streitbeendigung an: Dem. 37 (Fant) 40; 
59 (Neaira) 124; Isokr. 17 (Trap) 15, zu diesen Texten 8. u. § 14. 

1& Proklesis 1 ff. 
a Headlam, Proklesis 2: "The appeal to the Question was not a meana 

of collecting evidenoe for a jury; it was an alternative method of trial; it 
was a kind of ordeal." 

& Headlam, a. 0.; Belegstellen hiezu sind u. A. 12 und 117 A. 18/27 
zitiert. 



206 V. Kapitel: Zweck und Wirkungen der Basanos 

der überlieferten Reden zwar sehr häufig von der Basanos gespro
chen wurde, jedoch keine Prozeßpartei eine zweiseitig abgenom
mene Basanos vor Gericht verwendete. Da die Basanos den Streit 
stets außergerichtlich beende, könne eine Sklavenaussage niemals 
vor Gericht kommen 5. Zu diesen Beobachtungen scheinen auch die 
zuvor dargestellten, von Headlam noch nicht erkannten Grund
sätze der Basanos als streng determiniertes Parteienverfahren 
bestens zu passen. 

Trotz all dem trifft aber die Deutung der Basanos als streit
beendendes Ordal für den Prozeß der Rednerzeit mit Sicherheit 
nicht zu. In der scharfen Kritik, welche Headlams Hypothese 
sofort erfahren hat, wird mit Recht hervorgehoben, daß es Texte 
gibt, welche eindeutig bezeugen, eine Sklavenaussage könne vor 
Gericht als Beweismittel verwendet werden 6. Ebensowenig vermag 
der Hinweis auf den Eid zu überzeugen. Denn die Parteien for
derten einander, wie bereits bei der Besprechung der Proklesis 
nachgewiesen wurde, nicht nur zum streitbeendenden Eid auf, 
sondern boten einander mittels Proklesis auch den durch dritte 
Personen zu leistenden Beweiseid an 7. Auf schwachen Beinen steht 
auch das Argument, die Basanos werde oft als besonders taug
liches Mittel der Wahrheitsfindung gelobt; denn dieses Lob kann 
- vielleicht mit größerer Berechtigung - auch einem Beweis
mittel gezollt werden. Auf die Aussagekraft derartiger Stellen 
wird noch zurückzukommen sein. Schließlich spricht auch noch 
die Beobachtung, vor Gericht sei niemals eine Sklavenaussage 
verwendet worden, nicht für Headlams Deutung. Wären allein 
prozeßrechtliche Gründe hiefür ausschlaggebend gewesen, so ist 
kaum einzusehen, warum nicht wenigstens einmal erzählt wird, 
ein Streit sei durch eine Basanos außergerichtlich beigelegt worden. 
Der eigenartige Befund, daß es nicht einen einzigen Hinweis auf 
eine tatsächlich durchgeführte zweiseitige Basanos gibt, muß 
deshalb anders erklärt werden. 

6 Headlam, a. 0.: "This is the reason why we have not a single case 
where the evidence extorted from a slave is produced in a trial: had the 
torture taken place there was no trial." 

6 Thompson, Slave 136. Die von ihm hiefür angeführten Stellen: Dem. 
30 (Onet. 1) 35; Lys. 7 (Sek) 37; Isai. 8 (Kir) 10; Lyk. 1 (Leokr) 28, sind 
nicht einmal die beweiskräftigsten (s. dazu sogleich). Wenig überzeugend 
fällt Headlams Replik aus, Slave 136f. Die folgende Literatur schließt sich 
Thompson an: Bonner, Evidence 72 A. 4; Lipsius, Recht 889 A. 91 ; Bonner
Smith, Administ,ration 2, 129 A. 2; Harrison, Procedure 148 A. 1. 

7 S. o. § 3 A. 37 f. 
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Bereits nach diesen allgemeinen Überlegungen kommt Head
lams Theorie kaum noch Wahrscheinlichkeit zu. Doch ist damit 
noch nicht positiv erwiesen, wann eine Basanos im konkreten Fall 
als Beweismittel und wann sie als Mittel zur außergerichtlichen 
Streitbeendigung eingesetzt werden sollte. Unter diesen Gesichts
punkten sind die Quellen nun erneut zu mustern. Dabei werden 
sich überraschend viele Belege finden, in welchen der Sprecher 
den Beweiszweck der Basanos ausdrücklich nennt oder ganz 
offensichtlich davon ausgeht (11); manchmal läßt auch schon die 
geringe Erheblichkeit des zur Befragung vorgeschlagenen Themas 
auf den Beweiszweck schließen (111), und schließlich gibt auch die 
Natur des anhängigen Prozesses oft eindeutig Aufschluß darüber (IV). 
Im Rahmen dieser Überlegungen werden Äußerungen zahlreicher 
Reden unter mehreren Gesichtspunkten einzuordnen sein, was die 
Sicherheit des Ergebnisses erhöht. Die wenigen verbleibenden 
Stellen, in welchen schon in der Proklesis über die Folgen der 
Basanos gesprochen wurde, sollen im nächsten Abschnitt (§ 14) 
betrachtet werden. 

11. Direkte Äußerungen der Sprecher 

A. Trotz seiner rhetorischen Einkleidung enthält ein Satz in 
Antiphons erster Tetralogie eine grundsätzliche Äußerung über 
den Zweck der Sklavenaussage, Ant. 2 b 7: &7tLO"'"t'ou~evwv 8e xa.t 
'rwv &AAWV 80UAWV E:V '"t'lXi~ ~lXp'"t'Up(IXL~ - ou rap &v e:ßIXO"lXvt~O~€V 

IXU'"t'OU~ - 7t&~ 8(XIXLOV '"t'OU'"t'tp ~lXp'"t'UPOUV'"t'L 7tLO"'"t'€UO"(xV'"t'IXC; 8LIX<p-&€iplXt 

~€; (8). Unrichtigerweise wird hier zwar die Bezichtigung des Ange
klagten als Mörder, welche ein verwundeter Sklave noch vor seinem 
Tode abgegeben hatte (a 9), als Martyria bezeichnet, und ebenso
wenig trifft die rationalistische Erklärung zu, die mangelnde 
Glaubwürdigkeit lasse die Folterung von Sklaven geboten er
scheinen; doch drückt die Stelle den Charakter der Sklavenaus
sage als ein dem Zeugnis nahe verwandtes Beweismittel treffend 
aus. Dem entspricht auch die Definition der Basanos, welche 
Aristoteles in seiner Rhetorik gibt (1, 15): (XL 8e ßcXO'(XVOL ~IXP'"t'Up(IXL 

'"t'Lvec; €LGLV, ••• (9). Ohne die Bestätigung durch die sogleich folgenden 

(8) Ant. 2b7: Auch den anderen Sklaven wird in Zeugnissen nicht 
geglaubt - sonst unterwürfen wir sie nicht der peinlichen Befragung -, 
wie ist es gerecht, daß ihr diesem als Zeugen glaubt und mich zum Tode 
verurteilt? 

( 9 ) Aristot. Rhet. 1, 15 ( 1376 b 31): Die Basanoi sind gewissermaßen 
Zeugnisse ... (vollständig zitiert u. § 17 A. 3). 
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Texte aus der gerichtlichen Praxis käme diesen beiden Quellen 
freilich nur sehr bescheidener Wert zu. 

B. In einer Gruppe von neun Stellen wenden sich die Spre
cher in direkter Anrede an die Richter mit der Behauptung, durch 
das Unterbleiben der Basanos entgehe ihnen ein für die Ent
scheidung des Falles wichtiges Beweismittel. Schon Thompson 

'" 
hat in diesem Zusammenhang auf Lys.7 (Sek) 37 hingewiesen: 
eyw "'C'OLVUV ELe; "'C'oU"'C'O 7tPO.&UlLLCXe; ocqnx6 lLllV , ~YOUlLEVOe; lLE"'C" ElLOU ELVCXL 

" ß I " , " f t...., , .... XCXL EX cxcrcxvwv XCXL EX, lLcxP"'C'upwv X,CXL e:X, "'C'EX,lLllpLWV ulLcxe; 7te:PL "'C'ou 
7tpaYlLCX"'C'Oe; "'C'ocAll.&1') 7tu,s,ecr,s,cxL. Ähnliche Worte gebraucht, wie 
Bonner ergänzt 10, auch der Sprecher in Isokr. 17 (Trap) 54: & 
o()"'C'oe; e:towe; ~ßoUA~,s,ll e:Lx'a~e:Lv UlL~e; 7te:pr. "'C'ou 7tpaYlLcx"'C'oe; lL~AAOV ~ 
acx<p&e; e:LoeVCXL (lI) . Weitere sieben Stellen wurden bisher noch nicht in 
diesem Zusammenhang betrachtet, Dem. 47 (Euerg) 35: "'C'~v 
" 0. t'\ " t\"~ .... ,~, "). ß..... tf' ( ... , CXV1TPW7tOV, "Ylv ••• e:yw oe: e:~CXL"'C'(uV ou OUVCXlLCXL 7tOCPCXI\CX e:LV, LV UlLe:Le; "t'llV 
&:A~.&ELCXV 7tu&llO'&e, ••• ; 29 (Aph. 3) 11: x,cxr. 7tepr. "'C'ou"'C'ou "'C'~v ~~<pov 

ÖlL~e; otO'ov"'C'cxe; E7tLG"'C'a lLe:v oe; , 0~,s,llv Oe:LV lLlloev &AAO 't'ou"'C'o 7tp6"t'e:pov 
~ "'C'ou"t'ov 7tP0X,cxAOUlLe:Voe; €Aey~cxL; 30 (Onet. 1) 27: ßouA6lLe:voe; 0' 
elLcpcxv~ 7tOL1)crCXL "'C'cxu"'C'cx 7t~crLV UlLLV, E~e:Aeyxe:Lv OCl~)"t"OV ~~(ouv ••. ; 49 
(Timoth) 57: ... x,cxr. "'C'e:X,lL1JPL<p "'C'ou"t'<p x'cx"'C'cxxp~crOCO'&CXL 7tpOe; ufL~e; Ö"t'L 
eyw x,cxr. "'C'&AACX ~€UOOlLCXL 12; 59 (Neaira) 120: 7tp6x'A1JO'LV ocu"'C'ov 7tPOU
Xcx.A€O'a:lL1JV ••• , OL ~C; E~1')V UlLLV 7tav"t'oc "'C'eXAll&1) etoevCXL; Lyk. 1 (Leokr) 28 : 

, , ~ ~..... ( .... (, "). , ,~ f "Y ,")."). , ou ycxp Of.lLCXL o€f.V lJlLCXe; u7tep "'C'1JI\r.x,ou"'C'wv (XoLxlllLcx"'C'cuV e:r.x,CX,I..:,0V"'C'CXC;, (l..I\I\CX 

~v OCA~&€r.CXV etö6"'C'(l..e; ~1J<p(~e:O'&CXL, und ähnlich auch Lys. 4 (Trau) 11: 
•• oöoev ~v Ö "'C'L ou p40r.ov "'C'OLe; "'C'e &AAoLe; ElLCPcxvee; xcxl "'C'OU"'C'OLe; 7tOr.~O'(lL (13). 

10 Thompson, Slave 136; Bonner, Evidence 72 A. 6; s. auch Lipsius, 
Recht 888 A. 90. 

(11) Lys. 7 (Sek) 37: So weit war meine Bereitschaft gegangen, weil 
ich meinte, es sei für mich günstig, wenn ihr (Richter) sowohl aus Sklaven
aussagen als auch durch Zeugen als auch aus Indizien die Wahrheit über 
die Sache erfahrt; Isokr. 17 (Trap) 54: Obwohl er das wußte, wollte er, daß 
ihr über die Sache eher Vermutungen anstellt als sicher Bescheid wißt. 

12 Headlam, Proklesis 3, meint, ein Posten aus Apollodors Forderungen 
gegen Timotheos sollte durch die Basanos außergerichtlich beigelegt, der 
Rest eingeklagt werden. Zwanglos läßt sich die Stelle aber nur so verstehen, 
daß die Basanos vor denselben Richtern sowohl als Beweismittel für den 
einen Posten (zwei Schalen und eine Mine Silber) wie auch als Grundlage 
für weitere Schlüsse dienen sollte; s. dazu u. § 15 bei A. 30/35 u. § 16 bei 
A.54. 

PS) Dem. 47 (Euerg) 35: die Sklavin, die ich trotz meines Verlangens nicht 
erhalten kann, damit ihr die Wahrheit erfahrt ... ; 29 (Aph. 3) 11: Und 
weil ich wußt·e, daß ihr darüber abstimmen würdet, glaubte ich, daß ich 
in erster Linie nicht anders überprüfen solle, als an i1m eine Proklesis zu 



§ 13. Beweismittel 209 

All diese Stellen zeigen, daß in erster Linie die Richter jene 
"Wahrheit" - wie immer sie zu deuten sein mag - erfahren 
sollten. 

C. 1. In einer weiteren Gruppe von neun Stellen wird die 
Basanos mit anderen Beweismitteln verglichen, dem Zeugnis oder 
dem prozessualen Eid Freier. Sie wird dabei stets als deren Be
stärkung oder Widerlegung angesehen. Schon Thompson und 
Lipsius 14 verweisen auf die Versuche, ein Zeugnis zu unterstützen, 
Isai. 8 (Kir) 10 und Lyk. 1 (Leokr) 28. Beide Stellen wurden 
(gemeinsam mit Dem. 29 [Aph. 3] 21) bereits oben 15 im Zusam
menhang mit dem Ausdruck €Ac:yXo~ erörtert. Ein Zeugnis zu 
widerlegen planten hingegen die Sprecher in Dem. 45 (Steph. 1) 59 
und 52 (Kallipp) 22 16 • Auch die Äußerungen, die Basanos sei 
glaubwürdiger als die Martyria in Isokr. 17 (Trap) 54, Isai. 8 
(Kir) 10 und Dem. 30 (Onet. 1) 37, gehen von der Beweisfunktion 
der Basanos aus 17. Schließlich wollte Demosthenes in seiner drit
ten Rede gegen Aphobos (§§ 25f.) die Aussage von Sklavinnen in 
der gleichen Weise verwenden wie den Eid seiner Mutter, die als 
Frau zum Prozeßzeugnis im technischen Sinn nicht zugelassen war 18. 

2. Zweimal sprechen die Parteien auch davon, daß Sklaven
aussagen das Vorbringen ihres Plädoyers untermauern sollten, 
Dem. 30 (Onet. 1) 35: ... tvrt ~~ A6YOL ~6vov, &AA~ xrtl ßeXO"rtVOL 1te:pl 
rt?Y'~wv Y(YVOLV'"C'O 19, und Ant. 1 (Metr) 7: ~~ yap 0(.LOAOYOUV'"C'wv '"C'wv 
&vöprt7t6öwv oi3'"C'6~ '"C" e:i) e:töw~ &v &1teAoye~'t'o ..• (20). 

richten; 30 (Onet. 1) 27: Weil ich das euch allen vor Augen führen wollte, 
forderte ich ihn auf, ein Überprüfungsverfahren durchzuführen; 49 (Timoth) 
57: ... und das vor euch als Indiz dafür zu gebrauchen, daß ich auch in 
den übrigen Punkten lüge; 59 (Neaira) 120: ... richtete ich eine Proklesis an 
ihn, ... durch welche es eu c h möglich wäre, die volle Wahrheit zu wissen; 
Lyk. 1 (Leokr) 28: Ich glaube nicht, daß ihr über solch ein Verbrechen 
nach Vermutungen, sondern im Wissen um die Wahrheit abzustimmen 
habt; Lys. 4 (Trau) 11: s. o. § 9 A. 83. 

14 Thompson, Slave 136; Lipsius, Recht 888 A. 90 u. 892 A. 108. 
15 S. o. § 11 bei A. 84. 
16 Apollodor wollte durch die Basanos die Exomosie der von ihm 

geführten Zeugen als Meineid überführen (Dem. 45 [Steph. 1] 59, s. dazu 
o. § 9 bei A. 102/104). Hingegen soll die bloße Möglichkeit der Basanos den 
Gegner von einem bestimmten Zeugnis abgehalten haben (Dem. 52 [Kallipp] 
22, s. o. § 9 bei A. 142). 

17 Lipsius, Recht 888 A. 90; zu den Stellen s. u. § 17 A. 14. 
18 Harrison, Procedure 136f.; zuDem. 29 (Aph. 3) 25f. s. o. § 9beiA. 110f. 
1i S. auch Thompson, Slave 136. 
(20) Dem. 30 (Onet. 1) 35: ... damit nicht nur Worte fielen, sondern 

Thür 14 
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3. Nicht allzu häufig werden so wie in den beiden zu Beginn (A) 
zitierten Quellen auch in Gerichtsreden Termini des Beweis
verfahrens für die Basanos gebraucht: Apollodor spricht zweimal 
von der Sklavenaussage als Martyria (Dem. 53 [Nikostr] 22; 
59 [Neaira] 120), das Verbum hiezu findet sich in Dem. 47 (Euerg) 8: 

, ~,y. 0.. , , , ....., i i" .... 
't'"1)v 0 c.xV'tTPW1tov... OUX EX ypoctLtLoc"t'ef.Ou tLcx.p"t'upouacx.v, OC/\/\ EX 'T1)~ 

la:x.upo"t'a.n'J~ tLOCP'TUPLOC~, ßocaOCVL~otL€V"f)V ••• (21). Es handelt sich hier 
um Ausnahmen von der in der Praxis sonst streng beachteten 
terminologischen Unterscheidung zwischen dem Zeugnis Freier 
und der Folteraussage von Sklaven 22. Selten bezeichnen die all
gemeineren Ausdrücke 7tLO'''t'LC; (Dem. 29 [Aph. 3] 40) und das 
schillernde Wort €"'AEYX,OC; die Basanos als Beweismittel. 

D. Unmittelbar einsichtig geht der Beweiszweck der Basanos 
endlich aus denjenigen Stellen hervor, welche die Vorkehrungen 
erwähnen, um eine Sklavenaussage vor Gericht zu bringen, oder 
gar von einer vor den Richtern durchzuführenden Basanos han
deln. Apollodor beschreibt das Schicksal einer Aussage nach Be
endigung des außergerichtlichen Basanos-Verfahrens in Dem. 53 
(Nikostr) 24: ~YOUtL"f)v 'Te ~E~V ~v &p:x.~v ••• ypa.cpea'&ocf., xocl XOC'TOC-

, 'ß' tl "("0.. "\ O'"f1tL"f)VOCtLEVOU~ 't'(X~ ocO'cx.VOUC;, 0 'TL Et.1tOLeV OL OCVV'p<U1tOL, 7tOCpeXELV EL~ 't'0 

~LXcx.O'~PLOV, tv' &xOUO"OCV'TE~ ex "t'OU't'WV et.f;"f)cpLO'oca,s,E ••• (23). Wie bereits 
oben dargelegt 24, änderte die Mitwirkung von Amtsträgern hier 
nichts am Ablauf des durch die Proklesis determinierten, zwei
seitigen Basanos-Verfahrens. Headlams 2& Hinweis auf die "Öf
fentlichkeit" dieser Basanos reicht deshalb nicht aus, die Quelle 
als Sonderfall beiseite zu schieben. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
bildete die Errichtung einer versiegelten Urkunde den üblichen 
Abschluß auch einer privaten außergerichtlichen Befragung. Das 
geht klar aus dem Vorwurf Aristons hervor, Konon habe durch 
seine Proklesis lediglich versucht, die amtliche Diaita und damit 
den Prozeß zu verschleppen, Dem. 54 (Kon) 27: ... 7tpoxcx."'Aouv't'OCt 
, ,~ , ,...., Q...... " , , 0.. 'i ,~ ... 
e7tL OLocxpouaEL Xcx.L 't'cp tL"f) a"f)tLocvV'"f)VOCL 't'OUC; eXLvouc; €V'€I\€LV eXoouvcx.L 

auch Basanoi darüber vorhanden seien; Ant. 1 (Metr) 7: Denn stimmten 
die Sklaven nicht zu, hielte er die Verteidigungsrede "wohl wissend" ... 

(21) Dem. 47 (Euerg) 8: Aber die Sklavin ... , die nicht aus einer Ur
kunde Zeugnis ablegt, sondern aus dem stärksten Zeugnis, peinlich be
fragt ... ; s. u. § 17 bei A. 9. 

22 Zur Terminologie s. Morrow, Slavery 82 A. 48. 
(23) S. o. § 2 A. 53. 
24 S. o. § 11 bei A. 13 u. 108. 
26 Proklesis 3. 
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1tept -rwv 1tArrrWV 1tet(;Oet<; (26). Der Diaitet hatte die Sklavenaussagen 
- und wohl auch die Zeugnisse darüber - zu den übrigen Beweis ... 
urkunden in die Echinoi aufzunehmen. Diese Kapseln übergab er 
versiegelt dem Gerichtsmagistrat 27 • 

Von den Quellen zur Basanos vor Gericht 28 gibt nur die Rede 
über die Gesandtschaft genauere Auskunft darüber, welchem Zweck 
die Aussage dienen sollte. Erwartungsgemäß ordnet Aischines die 
peinliche Befragung dem Beweisverfahren zu, Aisch. 2 (Parapresb) 
12 6 tl ~ , , ~, , i 0.. , i I fl 1. , 0.. , ,. 

: O1'L 0 ouoev ClI\'tJ'tT€<; I\€Y€Le;, 1)xoucn fLl;;v fLocP't'uP1)O'ov1'€e; fL€'tT eil V 

I " ~" \ " \ ~ ~.... 'ß ' GUV€O'L't'OUV ••• a.ywfL€V o€ XelL 1'oue; OLX€'t'ele; XelL 1telPOCOLOWfL€V eLC; ClGel-

VOV (29). Daß Aischines an den Ausgang der Befragung durch zu
sätzliche Erklärung weiter reichende Folgen knüpft (§ 127)30, 
rechtfertigt nicht die Deutung, er habe die Basanos als alternative 
Methode der Streitbeendigung angesehen. Headlam äußert sein 
Unbehagen über diese Stelle, indem er eine Proklesis vor Gericht 
einfach für unzulässig erklärt 31. Faßt man das aus den eben be
handelten Gruppen gewonnene Ergebnis zwischendurch zusammen, 
ist festzustellen, daß die Meinung, die Basanos sei grundsätzlich als 
Beweismittel verwendet worden, sich auf eine hinreichend große 
Zahl von direkten Belegen stützen kann. 

111. Schlüsse aus der Erheblichkeit des Themas 

Auch in einem weiteren Punkt ist Headlams Argumentation 
durch die Quellen nicht gedeckt. Es trifft nämlich nicht zu, daß 
das Thema der Basanos - angeblich im Gegensatz zu dem der 
Martyria - immer die für die Entscheidung des Prozesses unmit
telbar erhebliche Tatsache enthalten habe 32. Gewiß war das 
häufig der Fall 33, bzw. stellten die Sprecher ihre Sache so dar 34. 

(26) Dem. 54 (Kon) 27: ... erließen sie zur Verschleppung und, um die 
Versiegelung der Echinoi zu verhindern, eine Proklesis, sie seien bereit, 
über den Raufhandel Sklaven herauszugeben. 

27 S. o. § 8 nach A. 41. 
28 S. o. § 11 A. 125/129. 
(29) S. o. § 9 A. 41. 
30 Darauf wird u. § 14 noch zurückzukommen sein. 
31 Proklesis 3; s. auch o. § 11 bei A. 132. 
32 Headlam, a. O. 
83 S. z. B. Ant. 5 (Herod) 39; Lys. 7 (Sek) 34; Isokr. 17 (Trap) 11 f.; 

Dem. 54 (Kon) 28; 47 (Euerg) 7; 59 (Neaira) 124. 
94 Mit großer Findigkeit verlangten die Parteien nur um des Argu .. 

ments aus der Ablehnung willen bisweilen die Bssanos über unerhebliche 

14· 
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Doch gibt es selbstverständlich auch ebenso wichtige Zeugnisse. In 
diesem Zusammenhang gilt das Interesse deshalb zunächst solchen 
Stellen, in welchen die Sprecher selbst davon ausgehen, die Basanos 
habe nur einen relativ unbedeutenden Teil ihrer Beweisführung 
zu stützen. Das ist zu erwarten, wenn eine Partei in einem Prozeß 
mehrere Themen zur Basanos vorgeschlagen hatte, sei es in einer 
einzigen Proklesis oder in mehreren. So enthält die in Lys. 4 (Trau) 
10f. 35 geschilderte Proklesis mindestens fünf Themen, darunter 
auch die prozeßentscheidende Frage, ob der Kläger oder der 
Beklagte den Raufhandel begonnen habe. Es liegt jedoch auf der 
Hand, daß die Antwort auf eine Frage, ob z. B. die umkämpfte 
Sklavin beiden Parteien gemeinsam gehöre, diesen Prozeß nicht 
außergerichtlich entscheiden konnte. Doch deutet nichts darauf 
hin, daß eines der aufgezählten Themen prozessual eine Sonder
stellung eingenommen hätte. Ähnlich sind die fünf in Isai. 8 (Kir) 9 
und 17 36 und auch die in Dem. 30 (Onet. 1) 26f. und 35 37 ge
nannten Themen zu beurteilen. 

Das gleiche Bild ergeben diejenigen Reden, in welchen die 
Sprecher von mehreren an den Gegner gerichteten ProkIeseis be
richten, welche jeweils nur ein einziges Thema enthielten. Head
lam 38 stützt sich zwar auf die erste in Dem. 29 (Aph. 3) vorge
brachte Proklesis, in welcher es tatsächlich um die Hauptfrage des 
Zeugnisprozesses gegangen war (§ 11): Hatte Aphobos jene von 
Phanos bezeugte Homologie wirklich abgegeben 1 Er übersieht 
aber vier weitere ProkIeseis des Sprechers (§§ 18, 21, 25, 38). Alle 
diese Sklavenaussagen hätten in Demosthenes' Beweisführung eine 
Indizienkette für die Richtigkeit des angegriffenen Zeugnisses 
gebildet; nur die am Ende dieser Rede erwähnte Proklesis (§§ 51f.) 
hat anderen Charakter und wird deshalb im nächsten Abschnitt 
(u. § 14) wieder aufgegriffen werden. Nikobulos verwendete neben 
einer Proklesis über die Hauptfrage (Dem. 37 [Pant] 40/42) 
auch eine über einen ziemlich unbedeutenden Satz des gegnerischen 
Enklema (§§ 26f.)39. Ebenso ist eine der beiden in Isai. 6 (Philokt) 

und sogar unbestrittene Tatsachen, z. B. Ant. 6 (Choreut) 15 u. 29 und 
Isai. 6 (Philokt) 12/16; s. dazu u. § 15. 

36 Zitiert o. § 9 A. 83. 
36 Zitiert o. § 9 A. 88 und 90. 
37 Zitiert o. § 9 A. 114f. Die drei Themen stammen aus insgesamt zwei 

ProkIeseis. 
38 Proklesis 3. 
38 S. o. § 9 nach A. 146. 
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erwähnten ProkIeseis (§ 42) 40 für den vorliegenden Zeugnisprozeß 
praktisch unerheblich. Apollodor verwendet gegen Stephanos zwei 
ProkIeseis, die beide nur der persönlichen Verunglimpfung seiner 
Gegner dienen (Dem. 45 [Steph. 1] 61; 46 [Steph.2] 21)41. Alle 
diese Stellen zeigen, daß auch auf Grund der zur Basanos vorge
schlagenen Themen kein Anlaß besteht, an der Beweisfunktion 
der Sklavenaussage zu zweifeln. 

IV. Schlüsse aus dem Prozeßgegenstand 

Nach den eben angestellten Überlegungen bleibt nur noch eine 
einzige Stelle einzuordnen, Ant. 6 (Choreut) 23ff. 42• Im Text der 
Rede fehlen einerseits ausdrückliche Hinweise auf den Zweck des 
Basanos-Verfahrens, andererseits scheint aber auch das einzige 
zur Befragung vorgeschlagene Thema, ein Alibi des Angeklagten 
(§ 15), beide Deutungen, sowohl den Beweiszweck als auch die 
Streitbeendigung, offen zu lassen. Hier hilft ein naheliegender, 
von Headlam jedoch gänzlich vernachlässigter Gesichtspunkt 
weiter. Die Annahme, ein Rechtsstreit werde durch eine privat 
durchgeführte peinliche Befragung rechtskräftig entschieden, geht 
von der Voraussetzung aus, daß der Streit außergerichtlich bei
zulegen ist. Das ist, wie die in Athen wohlbekannte Einrichtung 
der Schiedsgerichtsbarkeit zeigt 43, in vermögensrechtlichen Streit
fällen durchaus möglich. Der in Ant. 6 (Choreut) sprechende 
Chorege verteidigt sich aber vor dem Palladion gegen eine Blutklage 
(§ 6); es steht für ihn die Verbannung auf dem Spiel (§§ 4 und 17). 
Diese Sanktion könnte ein privates, außergerichtliches Basanos
Verfahren niemals nach sich ziehen. Der als Rächer einschreitende 
nächste Verwandte des Getöteten (§ 21) hätte höchstens auf sein 
Racherecht verzichten können 44. Nichts in der Rede deutet jedoch 
darauf hin, daß solch ein Verzicht in der Proklesis vorformuliert 
war. Der Gedanke, daß eine Sklavenaussage, wenn sie den Ange
klagten belastete, als Beweismittel zu verwenden war, wenn sie 
ihn aber entlastete, den Streit automatisch beendet hätte, scheint 
doch zu weit hergeholt. Auch der Vergleich mit dem in derselben 

40 Zitiert o. § 9 A. 146. 
41 Zitiert o. § 9 A. 104 u. 116 und § 10 A. 16. 
42 S. dazu schon o. § 3 bei A. 25/32, § 9 bei A. 120f. und u. § 15 bei A. 

19/29. 
43 Steinwenter, Streitbeendigung 102f.; Harrison, Procedure 64ff. 
44 Zur Frage der Aidesis s. Maschke, Willenslehre 45 u. 51; Stein

wenter, Streitbeendigung 11Sf.; MacDowell, Homicide 123. 
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Proklesis angebotenen außergerichtlichen Eid der freien Tat
zeugen (§ 23) kann, wie bereits ausgeführt, Headlams Theorie der 
privaten Streitbeendigung nicht stützen. Beide Male handelt es 
sich um vor dem Prozeß abgenommene Beweismittel (die 
Zeugeneide hätten freilich im Laufe des Prozesses wiederholt 
werden müssen; §§ 15 und 29 45), die allerdings rein faktisch auf 
den Entschluß des Verfolgers, seine Anklage zu erheben oder 
nicht, großen Einfluß ausgeübt hätten. 

In Prozessen, in welchen es um hohe immaterielle Güter ging, 
war das Basanos-Verfahren nicht ungewöhnlich 46. Sanktionen 
wie die Todesstrafe, Verbannung, Vermögensverfall oder Verkauf 
in die Sklaverei konnten nur durch das Urteil eines Gerichtshofes 
verhängt werden. In diesen der Parteidisposition entzogenen 
Materien bezweckte die Basanos jedenfalls nichts anderes als die 
Beweisführung vor Gericht. Damit finden die zuvor (11 und 111) 
gemachten Beobachtungen eine weitere Stütze. 

V. Zusammenfassung 

Nach den drei eben erörterten Gesichtspunkten lassen sich 
alle in den Reden erwähnten Basanoi - soweit nicht schon in der 
Proklesis weiter reichende Klauseln enthalten waren - als B e
weismittel einordnen. Headlams Theorie, die Basanos habe 
generell der außergerichtlichen Streitbeendigung gedient, hat sich 
damit für die Zeit der Redner als unhaltbar erwiesen. Wenn man 
diese Theorie auch ablehnt, so bleibt dennoch Headlams Verdienst 
bestehen: Er hat als erster den eigenartigen Befund, daß das 
Basanos-Verfahren so häufig gelobt, aber nie angewendet wurde, 
zu erklären versucht. Diesem Phänomen soll in den beiden folgenden 
Kapiteln noch weiter nachgegangen werden. Vorher ist das Augen
merk jedoch noch auf jene Fälle zu lenken, in welchen die Basanos 
durch bestimmte, in die Proklesis aufgenommene Erklärungen 
auf den Rechtsstreit einwirken sollte. 

§ 14. STREITBEENDIGUNG 

Es bleiben im folgenden noch sechs Quellen zu betrachten: 
Isokr. 17 (Trap) 15f.; Dem. 29 (Aph. 3) 51f.; 37 (Pant) 40f.; 59 
(Neaira) 124 und Aisch. 2 (Parapresb) 127 in Verbindung mit 

46 s. o. § 3 A. 29. 
48 Die Todesstrafe droht den Angeklagten in Ant. 1 (Metr) 25; 5 (Herod) 

16; Aiseh. 2 (Parapresb) 127; Lyk.1 (Leokr) 27, Verbannung in Ant. 6 



§ 14. Streitbeendigung 215 

Ant. 2 d 8. Das sind, soweit es sich feststellen läßt, sämtliche Fälle, 
in welchen bereits in der Proklesis darüber gesprochen wurde, daß 
die Sklavenaussage irgendeinen Einfluß auf den Ausgang des 
Rechtsstreites nehmen sollte. Die hiefür ins Auge gefaßten Vor .. 
kehrungen sollen nun auf ihre sprachliche Gestalt hin analysiert (I) 
und mit den sonst aus Athen bekannten Instrumenten der außer
gerichtlichen Streitbeendigung verglichen werden. Dabei empfiehlt 
es sich, getrennt zu prüfen, was eingetreten wäre, wenn die Aussage 
zugunsten des Beklagten (11) oder zugunsten des Klägers (111) 
ausgefallen wäre. Gesondert ist schließlich noch die Abgrenzung 
zwischen dem Basanos-Verfahren und dem privaten Schiedsgericht 
(der Diaita) vorzunehmen (IV). 

I. Befund der Quellen 

Schon oben wurde die Beobachtung gemacht, daß die Er
klärenden die Folgen, welche sie an die Basanos geknüpft wissen 
wollten, in ihrer Proklesis in die Form einer einfachen Alternative 
kleideten 1. Betrachtet man den Inhalt dieser Erklärungen, finden 
sich folgende Varianten: 

A. Vollständig überliefert und durchaus praktikabel ist die 
diesbezügliche Klausel in der Proklesis Apollodors an den Gatten 
Neairas, Stephanos, Dem. 59 (Neaira) 124: Koct €L (L€V O{LOAOYOL€V EX 
~ , ,. \ N' , , .... ~ ... ~ N' 
.~.lt'€cpOCVOU €~VOCL XOCL €OC~POC~ "'t'OU't'OU~ 't'OU~ 1tOC~OOC~, 7t€7tPOCO'V'OCL €OCLPOCV 

, " \, .... ~ t: ' l' , ~~ \ ~ "'\. .... , 
xOC't'OC 't'OU~ VO{LOU~ XOCL 't'OU~ 7tOC~OOC~ sevou~ €[,VOCL' €L O~ (Ll)' O{LO/\OYO~€V EX 

, ,. "''''\.'''\.' 't: f! , \ , - " ~ -
't'OCU't'l)~ €~VOC~ OCU't"OU~ OC/\/\ e~ E't'epoc~ YUVOCLXO~ OCO""'t'l)~, OCCPLO''t''CXO''V'OCL 't'OU 

&Y&VO~ ~,s,€AOV 't'OU N€OCLPOC~, ••• (2). Erläuternd führt Apollodor schon 
vor Verlesung der Urkunde aus (§ 121): ... ~,s,eAov OCCPLO"'t"OCO",s,OCL "'t'Oü 

,.... \'" \ \ , (3) 
OCYCUVO~ XIXL (Ll) eLO"L€VOCL "'t'l)V ypIXCPl)V "'t'OCU"'t'l)V • 

B. Weniger seriös klingt hingegen die zweite vollständig 
überlieferte Klausel, Aiseh. 2 (Parapresb) 127: K&v cp&O"LV OC1t6XOL't'6v 

" .... , ,\,~, ';' 

(.LE 't'OU"t'CUVL 'TCCU'TCo't'e 't'cuv O'UO"O"L"t'CUV Y€YOV€VOCL, (.Ll) CP€LO"l)O"V'E {Lou, cu 

'A,s,l)VCXLOL, &AA' &vocO"'t'&.v't'€~ &7tOX"t'€LVIX"t'E. 'Eav 8' e~€A€yx,s,?l~ ~€u86-
A ,~ ,~, ~ , f! "'\. ' , ~ , l' 

(.LEVO~, ul){LoO"V'€ve~, 't'OLOCU't'l)V OLXl)V OO~· O{LO/\OYlJO"OV IXVOPOYUVO~ €[,VCXL 

xoct {L ~ eAeu,s,epo~ EVOCV't'tov 't'ou't'cuv (4). 

(Choreut) 4; Lys. 4 (Trau) 13; 7 (Sek) 3, Verkauf in die Sklaverei in Dem. 59 
(Neaira) 124. 

1 S. o. § 9 nach A. 6, nach A. 42; A. 55 u. 149. 
(2) Vollständig zitiert o. § 9 A. 5. 
(3) Dem. 59 (Neaira) 121: * •• war ich bereit, vom Prozeß abzustehen 

und diese Graphe nicht vor Gericht zu bringen. 
(') S. o. § 9 A. 41. 
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C. Antiphon begnügt sich in seiner ersten Tetralogie damit, 
nur einen Teil der Alternative auszudrücken (2 d 8): x~t €aV ~~ 

CPrlVW TrlUT1l T1l VUXTL €V otxcp XOC.&EUÖCUV ~ €~EA.&6>V 7tOL O~OAOYW CPOVEUC; 

e!VrlL (5). 
D. Aller Wahrscheinlichkeit nach unterschlägt Demosthenes 

in seiner dritten Rede gegen Aphobos einiges vom Wortlaut seiner 
Proklesis 6• Der verbliebene Teil der Alternative lautet, Dem. 29 
(Aph. 3) 52: ... , &.v &7t0~60"1)C; T&VOCVT(~ TOUTCUV X~Ta T~C; .&uycx1:'p6c;, 
" t I Cl' ( , T '1\ , ~ I -,.... ß Y' 

OC(j)L1J(l.f. (jOL 1tocv'O' U7tEp 6>V (Xv EsrlL1:'l)O"OCC; CPrlv1lC; 1:'0 7tPWTOV OCO"OCVL~O~EVOU 

- ~ I \, I Cl " , ,'.... 7 'r .... Cl , 
1:'OU 1tOCLOOC;, XrlL 1:'O(jOU1:'CP O"OL YEVEO"V'(U TO 1"L~~~ EI\OC't'TOV CUV (UCPI\EC;, XOCV' 

a 1'OV MLAUrlV t.~~T1JO"a.C;, tVrl ~~öev ~"fJ~L(U&71e; 7tOCpa 1'oue; ~&pTUPa.C; (7). 
E. Die beiden noch übrigen ProkIeseis wurden dem Gericht 

nicht mehr im Wortlaut, sondern nur noch in höchst tendenziöser 
Erzählung vorgetragen. Am ehesten dürfte die von Pantainetos 
formulierte Erklärung in folgenden Worten Nikobulos' durch
scheinen, Dem. 37 (Pant) 40: x&v ~ev ~ 1:'~G1'" &A"fJ3-~, T~V ÖLX~V 
&1'(~"fJTOV OCPAEtv OCU1"iil, ••• Im nächsten Satz greift Nikobulos diese 
Klausel wieder auf (§ 41): " . €V otX€1:'OU O"6>~OC1'L xoct ~UX71 ~ ö6' 
6>(j)AEX€VOCL 't'&ArlV1"CX ••• Die auf beide Wendungen jeweils folgenden 
adversativen Glieder: ... €aV öe ~EUÖ~, 1:'OV ß~O"CXVLO"~V MV1)O"LXAEOC 

E7tLYV6>~OV' E!VCXL 't'1lC; TL~~C; 1:'~C; TOG 7t~Lö6c; (§ 40), und ... ~ ~1)öev TOV 

(jUXOCPrlVTOÜV1:'OC ~~~LOGO".&OCL (§ 41) (8), können, wie sogleich zu zeigen 
ist, nicht sachlich, sondern höchstens rhetorisch als gleichwertige 
Alternativen betrachtet werden. 

F. Der Sprecher im Trapezitikos des Isokrates läßt die Hörer 
völlig im dunkeln über die Worte, mit welchen Pasion in seiner 
Proklesis die streitbeendigende Wirkung der (angeblich) ange
botenen Basanos (§ 15 9) herbeiführen wollte. Daß jedenfalls einer 
der im Laufe der Rede erwähnten Basanoi diese Wirkung zukom
men sollte, geht aus § 55 hervor: ... U1tE~ELVEV x~t ö(xocc; CPEUYELV KOCt 

, ~.... .... " " fI ~ I ß ' ,--, 1:'OCC; <X.IV\OCC; OCL1:'LCXC; EXELV CUO'1:'E ~"fJoE(l.LOCV (XO'ocvov 1tEpL 1:'OU 7tp(XY~(X1:'OC; 

't'ou1'ou yevE<r&cxL. Zu falschen Schlüssen verleiten jedoch die in § 16 

(6) Ant. 2d8: Und wenn es sich herausstellt, daß ich in dieser Nacht 
nicht zu Hause geschlafen habe, sondern irgendwohin ausgegangen bin, 
stimme ich zu, Mörder zu sein ... 

6 S. die o. § 9 bei A. 54/61 angestellten Überlegungen. 
(7) S. o. § 9 A. 51. 
(8) Dem. 37 (Pant) 40: ... und wenn das wahr sei, schulde ich ihm die 

Dike ohne Schätzung, wenn aber nicht, solle der Basanistes Mnesikles 
Schätzer des Wertes des Sklaven sein; § 41: s. o. § 9 A. 149. 

8 S. o. § 7 A. 10 und u. bei A. 59. 
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f 11 d W t ' ~'" fl .l.'" ..., a en en or e: ... 't'o 0 (Xpyup~ov €'t'OL(LOC; IJV (X7tO't'~V€LV €L X(x't'(Xyvo~ev 

ocu't'OU (10). Die (angeblich) erwählten Basanistai scheinen bei ober
flächlicher Betrachtung dieser Worte die Aufgabe gehabt zu 
haben, auf Grund der Folteraussage einen Schiedsspruch zu fällen. 
Wegen der zahlreichen Unklarheiten soll die Erörterung dieser Rede 
an den Schluß des Abschnittes gestellt werden. 

11. Folgen einer Aussage zugunsten des Beklagten 

A. Der hiemit aufgenommene Befund der Quellen ist nun zu 
deuten. Geringere Schwierigkeiten bereiten die in der Proklesis 
getroffenen Vorkehrungen für den Fall, daß die befragten Sklaven 
ihre Stellungnahme zugunsten der verfolgten Partei (des 
<peuy<uv) abgaben. Es spielte dabei keine Rolle, ob es sich um einen 
Privatprozeß handelte, der den Verfolger (8LWXeuV) zur privaten 
Pfandnahme beim unterlegenen Gegner berechtigte, oder ob für 
den Verfolgten strafrechtliche Sanktionen auf dem Spiel standen. 
Beide Male hatte der Verfolger die Möglichkeit, durch eine &<peO'~c;
Erklärung von einem Gerichtsverfahren rechtswirksam ab z u
stehen. Betrieb er allerdings eine "öffentliche" Klage (Graphe) 
und war diese schon beim Gerichtsmagistrat eingebracht, traf ihn 
damit eine Geldstrafe von tausend Drachmen und er verlor das 
Recht, künftig derartige Klagen anzustellen 11. Verklagte jemand 
seinen Gegner trotz einer gewährten Aphesis dennoch, konnte dieser 
vor dem Gerichtsherrn eine Paragraphe einlegen. Hierauf kam 
ausnahmsweise der Verfolgte vor dem Dikasterion als erster zu 
Wort und konnte dort darlegen, warum die Dike nicht einführbar 
sei 12. Dieser Aphesis-Erklärung bedienten sich erwartungsgemäß 
auch jene Prozeßparteien, welche auf Grund einer außergerichtlich 
durchgeführten Basanos ein Verfolgungsrecht zum Erlöschen 
bringen wollten. 

(10) Isokr. 1 7 (Trap) 55: nahm er es auf sich, sowohl verklagt zu wer
den als auch die sonstigen Beschuldigungen zu ertragen, weil keine Basanos 
über diese Sache vorgenommen worden war; § 16: s. o. § 11 A. 12. 

11 S. Lipsius, Recht 841, mit Nachweisen in A. 45; Steinwenter, Streit· 
beendigung 129; Hansen, Eisangelia 29 ff. 

12 Zur Entwicklung dieser Rechtseinrichtung s. Wolff, Paragraphe 
87ff.; Harrison, Procedure 106ff.; Talamanca, Amissibilita 125ff., und die 
dort angekündigte Untersuchung; Isager·Hansen, Aspects 123 ff. Die Diskus
sion um den Paragraphe-Prozeß, vor allem um die von Paoli, Processo 75ff., 
vertretene Theorie der "inscindibilita deI processo", muß hier nicht aufgerollt 
werden. Im folgenden ist lediglich die Frage von Interesse, ob und wann 
eine in der Proklesis enthaltene Aphesis als Erklärung wirksam wurde. 
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1. Das beste Beispiel hiefür bietet die in Dem. 59 (N eaira) 
überlieferte Proklesis-Urkunde. Nachdem Apollodor eine Graphe 
gegen Neaira erhoben hatte 13, sie lebe als Nichtbürgerin mit einem 
Bürger in Ehe (§ 124), hatte er die überlieferte Proklesis an ihren 
Vertreter Stephanos gerichtet. Für den Fall, daß Neairas Sklavin
nen auf der Folter die von Apollodor aufgestellte Prozeßbehauptung, 
Neaira und Stephanos hätten gemeinsame, das Bürgerrecht genie
ßende Kinder, verneinten, gewährte Apollodor der Angeklagten eine 
Aphesis, die anhängige Graphe nicht vor den Gerichtshof zu bringen 
(§§ 121 und 124 14). Die Strafe von tausend Drachmen, die ihn in 
diesem Fall getroffen hätte, erwähnt Apollodor mit keinem Wort. 
Vermutlich war er sich der Ablehnung seiner Proklesis so sicher, 
daß er das Manöver ohne weiteres riskieren konnte. Darauf mußte 
er aber die Richter nicht erst hinweisen. 

2. Etwas komplizierter ist die Wirkung der in Dem. 29 (Aph. 3) 
52 erwähnten Proklesis zu deuten. Demosthenes hatte gegen seinen 
Vormund Aphobos im Rechenschaftsprozeß (Dem.27 und 28 
[Aph. 1 und 2]) in der Höhe von zehn Talenten obsiegt (29 [Aph. 3] 
60); Aphobos hatte hierauf aber Phanos wegen eines für Demosthe
nes abgelegten Zeugnisses verklagt. Damit wollte Aphobos jene im 
Vorprozeß verlorenen zehn Talente auf Umwegen wieder zurück
gewinnen 15. Demosthenes, gegen den vermutlich wieder Phanos 
Regreß nehmen konnte 16, trat vor Gericht als Synegoros des 
verklagten Zeugen auf. Vor der Pseudomartyrie-Verhandlung 
hatte Demosthenes vorgeschlagen, den ganzen Streit außergericht
lich beizulegen. Davon handelt die in 29 (Aph. 3) 51 f. von Demosthe
nes selbst verlesene Proklesis-Urkunde. Hierin ist nur von einer 
einzigen Aphesis die Rede, die sich auf den schon entschiedenen 
Vorprozeß bezieht. Demosthenes hatte sich bereit erklärt, dem 
damals unterlegenen Beklagten Aphobos einen Teil der Urteils
summe zu erlassen, wenn dieser unter Eid verneine, das gleiche 
Zeugnis wie das nun angegriffene einmal selbst geleistet zu haben 17. 

Die Höhe der Summe, über welche die Aphesis erteilt wurde, sollte 

13 Das geht aus dem in der Proklesis-Urkunde gebrauchten Tempus 
hervor, Dem. 59 (Neaira) 124: 1tept iflv 't'1)V ypCt:<p~v yeypCt:1tTCt:r. •.• (s. o. § 9 
A. 5). Wie es zum Wechsel in der Person des Anklägers, Theomnestos statt 
Apollodor, gekommen ist, wurde o. § 8 A. 17 zu erklären versucht. 

14 Zitiert o. bei A. 2f. 
15 Zum Ziel dieser Zeugnisklage s. o. § 9 A. 48. 
18 Dem. 29 (Aph. 3) 16; s. dazu Mummenthey, Blabe 66; Thür, Sta· 

tUB 160. 
17 Dem. 29 (Aph. 3) 52; zitiert o. bei A. 7. 
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sich unmittelbar aus einer Basanos ergeben (§ 52)18. Angenommen, 
das Eidesverfahren und die Basanos wären der Proklesis gemäß 
durchgeführt worden, so hätte Aphobos auf Grund der Aphesis 
- je nach der Höhe des erlassenen Betrages - sich gegen die 
Vollstreckung des Vormundschaftsurteils wehren können. 

Demosthenes' Proklesis war so angelegt, daß der Zeugnisprozeß 
durch das kombinierte Eides- und Basanos-Verfahren in jedem 
Fall außergerichtlich beigelegt worden wäre. Er hatte nämlich als 
an diesem Prozeß formal unbeteiligter, wenn auch materiell 
interessierter Dritter erklärt, dem Kläger Aphobos den durch das 
Zeugnis erlittenen Schaden zu ersetzen, Dem. 29 (Aph. 3) 52: 
••• LVOC [l.1)~ev ~1)[l.LtJ}&:ne; 7tOCPOC TOUe; [l.&P't'UPOCC; (19). Das wird Demosthe
nes aber nicht angeboten haben, ohne gleichzeitig eine Gegen
leistung zu verlangen: Die Vermutung liegt deshalb nahe, daß 
Demosthenes als Entgelt für seinen Verzicht auf einen Teil der 
Urteilssumme auch eine zugunsten der Zeugen 20 wirkende Aphesis 
in seine Proklesis aufgenommen hatte. Es lag aber sicher nicht im 
Interesse der Verteidigungsrede, die von Aphobos zu erteilende 
Entlastung zu erwähnen. Hier waren allein die Vorteile zu betonen, 
welche Aphobos durch die Annahme der Proklesis erwachsen 
wären 21. Deshalb dürfte Demosthenes die dem verklagten Zeugen 
zu gewährende Aphesis - so wie auch andere Bestandteile der 
Proklesis, die gerade nicht in sein Konzept paßten - beim Ver
lesen der Urkunde einfach übergangen haben. 

3. Durch tendenziöse Auswahl der Fakten zeichnet sich auch 
der in Dem. 37 (Pant) 40f. überlieferte Bericht über die Proklesis 
aus. Pantainetos, der Pächter einer staatlichen Silbermine, hatte 
------

18 S. die o. § 9 bei A. 54 angestellten Überlegungen. 
(19) Dem. 29 (Aph. 3) 52: ... damit du durch die Zeugen keinen N ach

teil erleidest. 
20 Das angegriffene Zeugnis hatten drei Personen geleistet (Dem. 29 

[Aph. 3] 23): der nunmehr verklagte Phanos, ein gewisser Philippos und 
Aisios, Aphobos' Bruder. Der Plural 7't'OCp&. -rOUt; [J.ap-rupoct; (§ 52) in der oben 
(A. 19) zitierten Stelle weist darauf hin, daß Demosthenes die Absicht 
hatte, sämtlichen Angriffen auf jene Zeugen einen Riegel vorzuschieben. 

21 Die gleiche Technik der tendenziösen Stoffauswahl - nur unter 
umgekehrten Vorzeichen - verwendet Apollodor in seiner Rede gegen 
Neaira. Als Ankläger erwähnt er in der Ankündigung der Proklesis eben
falls nur die Vorteile, welche sein Gegner aus dem Basanos-Verfahren hätte 
ziehen können, nämlich die Aphesis (Dem. 59 [Neaira] 121), unterschlägt 
aber die für die Angeklagte ungünstigen Folgen. Diese sind nur aus der 
(hier vollständig verlesenen) Urkunde selbst ersichtlich (§ 124): ... 7't'E:n:pCia
.s-ocr. N €cxr.pocv (. • • solle N eaira verkauft werden). 
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einen seiner ehemaligen Geldgeber, Nikobulos, wegen Blabe ver
klagt, die er durch dessen Zugriff auf ein zur Sicherung "ver
pfändetes" Erzaufbereitungswerk (EPY(xO"'t'~P~O\i, § 4) erlitten zu 
haben behauptet. Der Sprecher (Nikobulos) erzählt, er habe vor dem 
Prozeß eine Proklesis des Pantainetos angenommen, nach welcher 
der ganze Rechtsstreit durch eine (letztlich freilich unterbliebene) 
Basanos außergerichtlich hätte beigelegt werden sollen. Die Hörer 
erfahren dabei ganz genau, welche Folgen eine Aussage zugunsten 
des Klägers gezeitigt hätte (§§ 40f. 22); über die Vorteile, welche 
der Sprecher als Beklagter aus dem außergerichtlichen Verfahren 
gezogen hätte, fällt wieder einmal kein Wort. Von der Sache her 
völlig unerheblich ist nämlich die Klausel, Nikobulos werde den 
vVertverlust an seinem Sklaven ersetzt erhalten (§ 40) 23. Die 
Schilderung gipfelt schließlich in der Behauptung, der Kläger 
Pantainetos hätte durch eine Aussage zugunsten des Sprechers 
keinen Nachteil erlitten: ~YJ~€\I ... ~YJtL~oucr&(X~ (§ 41). Hätte aber 
Pantainetos seine Proklesis wirklich so ungleich, nur auf seinen 
eigenen Vorteil bedacht, formuliert, wäre Nikobulos niemals 
darauf eingegangen und hätte seine Ablehnung aus dem unan
nehmbaren Inhalt vor Gericht leicht begründen können. Diese 
Überlegung spricht dafür, daß auch Pantainetos, so wie es für 
Apollodor belegt und für Demosthenes zu vermuten ist, dem 
Beklagten Nikobulos als echte Alternative nicht nur den Wert
ersatz für den gefolterten Sklaven, sondern auch eine Aphesis 
ausdrücklich angeboten hat, was Nikobulos vor Gericht um der 
günstigeren Optik willen nun verschweigt. 

4. Die beiden direkt belegten Aphesis-Erklärungen geben 
Aufschluß darüber, auf welche Weise die Entlastung wirksam 
wird. Die mit dem Basanos-Verfahren verbundene Aphesis weicht 
vom Normalfall etwas ab. Üblicherweise erfolgt die Entlastung 

22 Der Text ist o. A. 8 zitiert und wird sogleich u. bei A. 44/50 be
sprochen. 

23 Der Text ist o. A. 8 zitiert. Der Wertersatz gehört, wie schon o. § 12 
bei A. 30/36 gezeigt wurde, als selbstverständliches Element in jedes Basanos
Verfahren, freilich nicht die Schätzung durch einen Dritten. Nikobulos 
führt die Person des Mnesikles sehr geschickt in die Erzählung ein: Die 
ungewöhnliche Aufgabe, den Wertverlust zu schätzen, hatte die Aufmerk~ 
samkeit der Zuhörer gewiß davon abgelenkt, über die Gegenleistung nach~ 
zudenken, welche Pantainetos für das von Nikobulos verlangte Anerkennt~ 
nis zu erbringen bereit war . Welch untergeordnete Bedeutung die Klausel 
des Wertersatzes hat, zeigt Dem. 59 (Neaira) 124, wo sie ein bloßes Anhängsel 
bildet. 
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gleichzeitig mit einer Quittungserklärung oder im Zusammenhang 
mit einem Vergleich (<X7tOCAA(Xy~)24. Die prozeßabschneidende Wir
kung der Aphesis, die Berechtigung des Entlasteten zur Para
graphe 25, tritt in diesen Fällen unmittelbar mit der Erklärung 
des <xcp(e:cr&oc~ ein. Hingegen wird die mit einer Basanos verbundene 
Aphesis schon in der Proklesis erklärt, die Wirkung der Erklärung 
hängt aber vom Eintritt einer weiteren Voraussetzung ab: einer im 
Basanos-Verfahren abgenommenen Sklavenaussage. Das hat seinen 
Grund darin, daß die Basanos regelmäßig erst einige Zeit nach 
Annahme der Proklesis durchzuführen ist. Liegt eine ordnungs
gemäß abgenommene Folteraussage zugunsten des Schuldners vor, 
tritt damit automatisch die in der Proklesis ausgesprochene Aphesis 
in Kraft, ohne daß es noch einer weiteren Erklärung des Gläubi
gers bedürfte. Der Gläubiger, der üblicherweise seine Aphesis
Erklärung so lange zurückhält, bis er die Zahlung in Händen 
hat 26, geht mit solch einer im voraus erklärten Entlastung kein 
Risiko ein. Die vVirkung der Erklärung kann ohne seine Beteiligung 
am Basanos-Verfahren nicht eintreten. Andererseits würde aber 
der Schuldner sich mit einer Aphesis niemals zufrieden geben, die 
ihm der Gläubiger in der Proklesis nur in Aussicht stellt. Denn 
nach Beendigung der Basanos hätte der Schuldner kein Druck
mittel mehr in der Hand, um den Gläubiger nunmehr zur Abgabe 
der Aphesis-Erklärung zu veranlassen. Das einfachste technische 
Mittel, den Interessen beider Parteien gerecht zu werden~ liegt des
halb in der schon in der Proklesis bedingt abgegebenen Entlastung. 

Diese Überlegungen finden in den Formulierungen der heiden 
überlieferten Aphesis-Erklärungen ihre Bestätigung. Nach dem Kon
ditionalgefüge, Dem. 29 (Aph. 3) 52: ... , &v <X7tot-L6a'(JC; ..• , &<pLllt-LL 

, ~'( \ 7 '1\ , ~, .... ß y' ,.,. ~ , (27 ) 
(J'O~ 7trJ.VtfJ' U7te:p wv rJ.V e:soc~'r'YJa(Xc; <prJ.v-nC; • •• rJ.O'OCV~~0t-Le:VOU 'rOU 7trJ.~ooC; , 

24 Ein anschauliches Beispiel, wie ein verwickeltes Geschäftsverhältnis 
Zug um Zug durch Rückabwicklung verbunden mit einer Entlastungs
erklärung bereinigt ,vird, bietet Dem. 37 (Pant) 17. Zur Aphesis s. Wolff, 
Paragraphe 91; Steinwenter, Streitbeendigung 128 f. 

25 Auf Grund eines speziellen, in Dem. 38 (Naus) 5 u. 36 (f. Phorm) 25 
zitierten Gesetzes, s. Wolff, Paragraphe 90f. 

26 Bemerkenswert scheint die aus Isokr. 17 (Trap) allerdings nur zu 
erschließende Möglichkeit, die in einer Urkunde festgehaltene Aphesis
Erklärung einem gemeinsamen Vertrauensmann (Pyron aus Pheres, § 20) 
in Verwahrung zu geben, der sie erst bei Vorliegen bestimmter Voraus~ 
setzungen herausgeben durfte (§§ 20 u. 23); s. dazu Thür, Prozeßführung 
175 ff. 

(117) S. o. bei A. 7. 
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soll die in der Proklesis ausgesprochene Entlastungserklärung erst 
nach dem Eid und der Basanos wirksam werden. Dementsprechend 
ist auch der zweite Text zu deuten, Dem. 59 (Neaira) 124: et 8e 

~~ O~oAoyoLe\l ••• , cXq>LO''raO''&at 'rot) cXyw\lo~ ~.&eAO\l(28). Weil die Ur
kunde als Unterlage für eine an den Gegner gerichtete Erklärung 
diente, drückt das Imperfekt nicht eine vergangene Zeit aus, 
sondern die gegenwärtige Bereitschaft 29, die prozeßabschneidende 
Wirkung an die künftige Basanos zu knüpfen. Beide Quellen 
stehen, gemeinsam betrachtet, der schon von der Sache her sehr 
unwahrscheinlichen Deutung entgegen, der Kläger habe die 
Aphesis in der Proklesis lediglich in Aussicht gestellt. 

Bei der Besprechung der Aphesis ist auch noch auf drei Reden 
einzugehen, in welchen das Wort &7taAAcX't''t'eO'.&a~ (loskommen) in 
Beziehung zur Basanos steht. Die in anderen Zusammenhängen 
stereotyp gebrauchte Wendung &q>eO'~~ xar. cX7t(l.M(Xy~ 30 könnte zu 
dem Schluß verleiten, daß auch hier eine durch die Basanos ein
tretende Entlastung gemeint sein könnte. Die Texte lauten, 
.Allt. 1 (Metr) 7: ~~ YcXP O~OAOYOU\l't'W\I 't'&\1 &\l8pa7t68w\I o6't'oc; 't" ei:) 

et8wc; &\1 cX1teAoyei't'o ••. xar. ~ ~~'t'1lp (l.u't'ou &~AA('J.X't'O &\1 't'(l.U't"fJC; ~C; 

aL't'L(XC;; Dem. 29 (Aph. 3) 38: eL YcXP •.. ~1J8e\l ~xe~\I ~q>(XO'a\l 't'ou't'CU\l 

(J./J't'6\1, &TriJMOCX't'O 8~1tou.&€\1 &\1 't'~C; (Xl't'L(I.~, und 47 (Euerg) 5 31 : e~o\l 
, ,..., ii' (.l , \ \ \), , 6 ' ,),(XP (xu't'ot.~ (X1t1)IV\CI.:XtfTOCt 1tP(l.y~CX't'c.u\l Xcx.~ ~'Y) X~\loU\I€ue~\I etO't. \I't'CX~ €~~ 

U~OCC; ••• OUX ~,f}-eA~)(.cx.O't.\I 1tcxp(X8ou\I(Xt. 't'YJ\I &\I,f}-PCU1tO\l (32). 
Die beiden ersten Stellen wurden bereits im vorigen Abschnitt 

zu den Quellen gezählt, in welchen der Beweiszweck der Basanos 
ausdrücklich ausgesprochen ist 33. Weiters deutet nichts darauf 
hin, daß das Wort &1tCXAA&.'t''t'eO',f}-(X~ schon in den betreffenden Pro
kleseis vorkam 34. Die beiden zuerst genannten Texte werden 

(28) S. o. bei A. 2. 
29 S. dazu o. § 9 A. 11. 
30 S. dazu Schwarz, Urkunden 135ff.; Steinwenter, Streitbeendigung 

128f.; Wolff, Paragraphe 90f. 
31 Ähnlich auch §§ 7 u. 9 der Rede; s. sogleich A. 36. 
(32) Ant. 1 (Metr) 7: Wenn die Sklaven nicht zustimmten, hielte dieser 

die Verteidigungsrede "wohl wissend" ... und seine Mutter wäre von die
sem Vorwurf befreit; Dem. 29 (Aph. 3) 38: DelUl wenn ... sie sagten, er 
habe nichts davon in Händen, wäre er sofort von diesem Vorwurf befreit; 
47 (Euerg) 5: Obwohl es ihnen möglich war, von der Sache loszukommen 
und das Risiko eines Prozesses zu vermeiden ... , waren sie nicht bereit, 
die Sklavin zu übergeben. 

33 S. O. § 13 bei A. 20 u. nach A. 22. 
34 S. O. § 9 bei A. 151. 
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deshalb erst bei der Erörterung der Beweiskraft von Sklavenaus
sagen zu betrachten sein. Anders liegen die Dinge hingegen in 
Dem. 47 (Euerg). Hier wird tatsächlich - wiederum nicht in der 
Proklesis, sondern im Plädoyer - das Basanos-Verfahren als 
Alternative zum anhängigen Prozeß (€Len6v't'occ;; €LC; ufLaC;) genannt. 
Der Entschluß des Klägers, die vorliegende Zeugnisklage einzu
bringen oder nicht, richtete sich aber nicht wie sonst nach dem 
Ausgang der peinlichen Befragung, sondern der Kläger hätte 
sich auf Grund der besonderen Umstände des Falles 35 schon mit 
der Übergabe der zu befragenden Sklavin begnügt. Seiner Dar
stellung nach wäre ihm nämlich schon an der Durchführung der 
Basanos genausoviel gelegen gewesen wie am Prozeß gegen die 
Zeugen. Theophemos, der Gegner im V orprozeß und Herr der 
herausverlangteIl Sklavin, hätte also zwischen zwei Möglichkeiten 
wählen können, Dem. 47 (Euerg) 9: &AAoc [.L~AAoV 1Cpofl(YfJ't'cxr. 'TOV 
'~i' " ~ , .1. ~ "'Y (l"l\ ~ .... cxo€l\cpov XOCL "Cov x1)O€O'''CIJv y€uoo[.LOCp't'UpLWV CXYWVL~€O''lJ'OCL 1) 7tOCPOCOouvcxr. 

'TO O'w[.Loc "t"YjC; &v&pW7tOU XOCL 8r.XOCLWc;; &7t1)AAclX,s,cxr. (36). Dieses rein fak
tische "Loskommen" vom Prozeß hat mit den vorhin erörterten, 
in der Proklesis ausgesprochenen Aphesis-Erklärungen nichts . 
gemeInsam. 

B. Von einer Aphesis ist erwartungsgemäß in jenen beiden 
Fällen nicht die Rede, in welchen die Proklesis zur Basanos erst 
vor Gericht erfolgte, Aisch.2 (Parapresb) 127 und Ant. 2d8. An 
Maßnahmen, um den Prozeß zu vermeiden, ist in dieser Situation 
nicht mehr zu denken 37. Antiphon läßt es offen, welche Folgen 
eine Aussage zugunsten des Angeklagten nach sich ziehen solle. 
Vom Thema her - der des Mordes Beschuldigte habe in der frag
lichen Nacht sein Haus nicht verlassen - handelt es sich um ein 
bloßes Beweismittel. Zu demselben Zweck hat auch der im Gesandt
schaftsprozeß angeklagte Aischines seine Sklaven angeboten und 

85 Diese liegen darin, daß die Parteien des Hauptprozesses einander 
jeweils als Kläger und Beklagter in zwei gegeneinander gerichteten Prozes
sen wegen Aikeia gegenüberstanden. Davon war ein Prozeß bereits ent
schieden, der Verlierer (der Sprecher in Dem. 47) hatte die Pseudomartyrie
klage erhoben, um seine Klage wegen Aikeia mit Aussicht auf Erfolg weiter
betreiben zu können; s. dazu u. § 15 bei A. 65/70. 

(36) Dem. 47 (Euerg) 9: ... doch eher hat er es auf sich genommen, 
daß der Bruder und der Schwager wegen Pseudomartyria verfolgt werden, 
als die Sklavin wirklich zu ü berge ben und gerechterweise befreit zu sein. 

3? Die erwähnten Texte sind o. bei A. 4f. zitiert. Nur in Privatprozessen 
können sich die Parteien bis zur Auszählung der Stimmsteine noch einigen; 
s. dazu Steinwenter, Streitbeendigung 124f. 
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vorgeführt 38. Doch formuliert Aischines darüber hinaus noch eine 
Erklärung, welcher der Ankläger, Demosthenes, durch Annahme 
der Proklesis für den Fall zugestimmt hätte, daß die Sklaven 
gegen ihn aussagen würden: Demosthenes soll vor den Richtern 
als Weichling und Unfreier dastehen (§ 127). Eine derartige Homo
logie (0 {LoA6Y"f)O'ov) könnte weder im vorliegenden Prozeß noch 
später irgendwelche rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen. 
Festzuhalten bleibt lediglich, daß Aischines seine Invektive in die 
Form kleidet, mit dem Ausgang der Basanos die Wirksamkeit 
einer vorformulierten Homologie zu verbinden. Verständlicher
weise tritt jedoch im Befund der Reden die zugunsten des Beklagten 
,virkende Homologie hinter die Aphesis zurück: Der Beklagte 
sucht typischerweise den Prozeß zu vermeiden, nicht aber den 
Standpunkt des Klägers zu modifizieren. 

111. Folgen einer Aussage zugunsten des Klägers 

Alle fünf eingangs aufgezählten Prokieseis treffen auch Vor
kehrungen für den Fall, daß die Sklavenaussage zugunsten des 
Klägers (a~wx<.Uv) ausfällt. Hier sind sinnvollerweise Prozesse mit 
(im heutigen Sinne) strafrechtlichen und solche mit rein privat
rechtlichen Folgen zu trennen. Sanktionen wie die Todesstrafe, 
VerbaIUlung oder der Verkauf in die Sklaverei können nicht in 
einem privaten, außergerichtlichen Verfahren verhängt werden; 
hingegen stünde einer Proklesis-Klausel, welche dem Gläubiger 
auf Grund des Basanos-Verfahrens die private Vollstreckung in 
das Vermögen des Gegners gestattete, theoretisch nichts im Wege. 

A. Dieser Überlegung entsprechend werden in den Prokleseis 
aus Strafprozessen niemals unmittelbar streitbeendende Maß
nahmen zugunsten des Anklägers formuliert. Die Parteien bedienen 
sich vielmehr der schon in Aisch. 2 (Parapresb) 127 angetroffenen 
Einrichtung der bedingten Homologie. 

1. Knapp und treffend formuliert Antiphon in seiner ersten 
Tetralogie (Ant. 2d 8): •.. OfLOAOY& q>ovs:uc; s:!v<x~ (39). An das Miß
lingen seines Alibibeweises knüpft der des Mordes Angeklagte 
ein volles Geständnis seiner Schuld. 

2. Im selben Sinn, jedoch im Ausdruck weitaus effektvoller, 
fordert Aischines in seiner Gesandtschaftsrede die Richter auf, ihn 

38 Aisch. 2 (Parapresb) 126; die Stelle ist o. § 13 bei A. 29 zitiert und 
besprochen. 

(88) S. o. A. 5. 
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nach einem Scheitern des von ihm angebotenen Alibibeweises 
sogleich zum Tode zu verurteilen, Aisch. 2 (Parapresb) 127: &v(X

O''t'&V't'EC; &7tOX1"€tVet.'t'E (40). Mit diesen an die Geschworenen gerichteten 
Worten tritt der Angeklagte für den Fall, daß ihm der Beweis 
mißlingt, dem Antrag des Gegners bei und verzichtet großzügig 
auf jede weitere Verteidigung. In beiden Reden gibt somit der 
Angeklagte durch seine bedingt abgegebene Erklärung, die mit 
Vorliegen einer bestimmten Sklavenaussage wirksam wird, seinen 
Prozeßstandpunkt völlig zugunsten des Anklägers auf. 

3. In Dem. 59 (Neaira) 124 war die Erklärung hingegen vom 
Ankläger ausgegangen. Apollodor formuliert in seiner noch vor dem 
Prozeß erlassenen Proklesis die Folgen einer Aussage zu seinen 
Gunsten: Neaira sei den Gesetzen gemäß zu verkaufen und die 
Kinder gingen des Bürgerrechts verlustig 41. Zu Unrecht zweifelt 
Guggenheim 42 an der Zulässigkeit (und damit an der Echtheit) 
einer solchen Klausel. Apollodor wollte nämlich jene Folgen nicht 
direkt an den Ausgang der außergerichtlichen Befragung knüpfen, 
sondern den Vertreter der Angeklagten lediglich auf eine allerdings 
prozeßentscheidende Erklärung festlegen. Hätte Stephanos Apol
lodors Proklesis angenommen, hätte er damit, ohne daß er etwa 
dem Gegner mit "O(.LOAOY&" geantwortet hätte, auch den Folgen 
der Basanos zugestimmt und wäre davon auf Grund des Homologie
gesetzes 43 vor Gericht nicht mehr losgekommen. Die Homologie 
kommt also unabhängig vom Gebrauch bestimmter Worte zustande. 
Je nach Ausgang der peinlichen Befragung wäre entweder zu 
Neairas Gunsten die in der Proklesis von Apollodor erteilte Aphesis 
oder die gegen Neaira vorformuJierte Homologie wirksam geworden. 

B. Überraschenderweise entfaltet die Basanos ihre Wirkung 
gegen den Beklagten im Privatprozeß auf eben dieselbe Weise. 
Es ist jedenfalls keine Klausel einer Proklesis überliefert, welche 
den Gläubiger berechtigte, unmittelbar auf Grund der peinlichen 
Befragung zu vollstrecken. Doch wird das angestrebte Ziel, daß 
der Schuldner ohne Prozeß bezahle, in der Regel schon durch die 
faktische \Virkung der bedingt abgegebenen Erklärungen erreicht 
worden sein. 

1. Als Sonderfall ist freilich das kombinierte Eides- und Basa
nos-Verfahren in Dem. 29 (Aph.3) 51f. zu betrachten. Dadurch, 

(40) S. o. bei A. 4. 
41 s. o. bei A. 2. 
42 Bedeutung 49; dagegen aber schon Drerup, Urkunden 352. 
'3 S. o. § 10 A. 110. 

Thür 16 
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daß Aphobos, der Kläger im Zeugnisprozeß, an Demosthenes, den 
Synegoros des verklagten Zeugen, bereits zehn Talente aus dem 
Vormundschaftsprozeß schuldete, konnte ihm Demosthenes ein 
Kompensationsgeschäft anbieten, in welchem Aphobos je nach 
Ausgang der Basanos vom Urteilsbetrag entlastet wurde. Durch 
die im Dreipersonenverhältnis wirkende Aphesis konnten die 
vermögensrechtlichen Folgen der Pseudomartyrie ohne Urteil und 
Vollstreckung allein aus dem außergerichtlichen Eides- und 
Basanos-Verfahren abgewickelt werden. 

2. Der typische Fall liegt allein in jener Proklesis vor, welche 
Pantainetos in seiner Klage wegen Blabe an Nikobulos gerichtet 
hatte. Hierin scheint er die Klausel gebraucht zu haben, Dem. 37 

(Pant) 40: ... ~v oLx:t)v eX"t'L(.L'Y)"t'ov 0cpAe;~v tlu"t'c}>, genauer: ou' WCPAllXEVtl~ 
't'tXAtlV"t'tl (§ 41) (44). Die zwei Talente entsprechen dem Streitwert 
jener Dike 45. Die Frage, ob Pantainetos aus der Klausel allein 
auf Grund des außergerichtlichen Basanos-Verfahrens hätte voll
strecken können, wird in der Rede leider nicht beantwortet. Man 
ist hier auf allgemeine Überlegungen angewiesen. Die Vollstreckung 
ohne Gerichtsurteil ist in Athen selbst für die Fälle der "Praxis
Klausel" ungewiß46. Wäre in Pantainetos' Proklesis von einer 

(44) S. o. A. 8. 
45 Das Timema des Klägers Pantainetos läßt sich trotz des verwirrend 

langatmigen Enklema (Dem. 37 [Pant] 21/33) ohne Schwierigkeiten aus dem 
ersten Satz rekonstruieren (§ 21): Der Sklave Antigenes habe den der Polis 
abzuliefernden Jahrespachtzins für das Bergwerk (Katabole) pfandweise 
beschlagnalunt. Das Bergwerk war für 90 Minen "gekauft" worden, d. h. 
Pantainetos hatte für seine dreijährige Konzession (s. Gernet, Demosthene 1, 
238 A. 1; anders Lauffer, Bergwerkssklaven 1, 100 A. 1) jährlich 30 Minen 
Katabole an die Polis abzuliefern. Als die Zahlung nicht einlangte, wurde 
Pantainetos in der doppelten Höhe des Betrages ('TO SL1t'AOÜV; § 21), also 
eines Talents, als Staatsschuldner eingeschrieben. Das Duplum dieses 
Talents klagte Pantainetos, kumulativ, von seinen beiden Geschäftspart
nern, Euergos und Nikobulos, ein (vgl. Wolff, Verjährung 95ff.; Mum
menthey, Blabe 81 f., zu Dem. 38 [Naus]). Der ganze in das Enklema auf~ 
genommene Katalog von weiteren Schandtaten verfolgte vermutlich auch 
den Zweck, das zweimalige Verlangen jenes Duplum, insgesamt von vier 
Talenten, moralisch zu rechtfertigen. Es bestand immerhin die Gefahr, 
daß die Richter sich nach einem Schuldspruch dem geringeren Timema des 
Beklagten anschlossen. 

48 Zur Diskussion steht für das attische Recht Dem. 35 (Lakr) 12: 
~(j'TOO ~ 1tp&~~c; ••• Kcx'&cX:1tep 8(K'1)V WCPA'1)K6'TOOV Kcxt ö1t'ep'1)~epCl)v <5V'TCUV (soll die 
Praxis sein ... wie wenn sie verurteilt worden und säumig wären). Meyer
Laurin, Entstehung 200 f., sieht gegen Wolff, Praxis 534, hierin eine Exe~ 
kutivklausel; vgl. auch Kränzlein, Praxisklausel 630. Weder die Praxis 
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Praxis die Rede gewesen, hätte das Nikobulos, der seine Lage in 
den §§ 40f. möglichst düster zeichnet, sicher nicht verschwiegen. 
Unter diesen Umständen dürfte die Klausel ,,'t'~v OLX1)V &'t'Lf.L1)'t'OV 
ocpAeiv" für Pantainetos nur den einen Vorteil geboten haben, den 
Beklagten im Prozeß auf seinen Standpunkt festzulegen. Wie in 
Dem. 59 (Neaira) 124 kann man von einer Homologie sprechen. 
Durch das bedingte, außergerichtliche Anerkenntnis und den Bei
tritt zum Timema des Klägers wäre aber Nikobulos' Position in 
einem Prozeß derart schwach gewesen, daß er ihn voraussichtlich 
erst gar nicht riskiert hätte. 

Über das bedingt abgegebene Anerkenntnis hinaus hat sich 
Pantainetos die Zahlung der zwei Talente noch auf eine weitere 
Weise gesichert: er nahm von Nikobulos Bürgen (§ 40): ArlßWV 
eyyu1)'t'clC; 't'ou't'wv 7trlP' E[.LOU 47. Auch der Inhalt der Bürgschaft geht 
aus der Rede nicht hervor. Die Situation läßt zwei Vermutungen 
zu: Pantainetos könnte, nachdem sein Gegner die Proklesis ange
nommen hatte, Sicherheit dafür verlangt haben, daß dieser sich 
zum vereinbarten Termin mit seinem Sklaven zur Basanos ein
finden werde. Die Bürgen hafteten hiefür in der Höhe des Streit .. 
wertes von zwei Talenten 48. Doch ebenso könnte Pantainetos von 
den Bürgen Garantie dafür erhalten haben, daß Nikobulos nach 
Mißlingen der Basanos jene zwei Talente bezahlen werde. Auch 
diese bedingt übernommene Haftung für eine fremde Schuld war 
nicht ohne Klage vollstreckbar 49. Die damit eingetretene Erweite
rung der Haftung wirkte aber gewiß als zusätzliches Druckmittel 
auf den Beklagten, die zwei Talente sogleich auf Grund der Basanos 
zu bezahlen, ohne praktisch aussichtslose Prozesse zu riskieren. 
Nikobulos hatte es aber trotz Annahme der Proklesis verstanden, 
ein mit solch schwerwiegenden Konsequenzen verbundenes außer
gerichtliches Verfahren zu vermeiden, indem er die peinliche 
Befragung hintertrieb 50. Dadurch konnten weder seine bedingte 
Zustimmung zum &"d[.L1)'t'ov ocpAeiv noch die bedingten Bürgschafts-

noch der Verzug sind in Dem. 37 (Pant) 40 in die Klausel aufgenommen; 
die Dike wird hier außerdem noch nicht als entschieden fingiert. Mit dem 
Wort &-d!-l'Yl't'o<; begibt sich also der Schuldner lediglich der Möglichkeit, in 
einem Prozeß der Schätzung des Gläubigers durch einen eigenen Schät
zungsantrag entgegenzutreten. Das entspricht wiederum den Wirkungen 
der Homologie. 

47 S. auch Dem. 37 (Pant) 42, zitiert o. § 8 A. 77. 
48 S. dazu Partsch, Bürgschaftsrecht 168f. 
49 Zur 8b<.'Yl eyyo'Yl<; s. Partsch, Bürgschaftsrecht 194f. 
60 S. o. § 8 bei A. 77/86 und u. § 15 heiA. 57/62. 

15* 
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erklärungen wirksam werden. Für das Inkrafttreten der Homologie 
und der eventuell geleisteten Erfüllungsbürgschaft fehlte die zu 
Pantainetos' Gunsten ausgefallene Basanos; Gestellungsbürgen 
wären schon deshalb frei geworden, weil Nikobulos mit seinen 
Sklaven tatsächlich vereinbarungsgemäß erschienen war. 

Es hat sich also gezeigt, daß die Streitparteien auch in Privat
sachen mit dem Modell der bedingten Erklärung das Auslangen 
fanden, um der Position des Klägers nach einem erfolgreichen 
Basanos-Verfahren höchste Durchschlagskraft zu verleihen. 

IV. Schiedsgericht 

Ohne Zweifel ersetzt in Athen der Spruch eines privaten 
Diaiteten ein Gerichtsurteil in Privatsachen 51. Jene Autoren, 
welche in Isokr.17 (Trap) 15f. und Dem. 37 (Pant) 40/42 - wie 
schon gezeigt, zu Unrecht 52 - Belege dafür sehen, daß eine Basa
nos durch unparteiische Dritte vereinbart worden sei, nehmen 
auch an, die Basanistai hätten auf Grund der Sklavenaussage 
einen Schiedsspruch zu fällen gehabt 53. Dadurch hätte die 
Basanos wenigstens mittelbar zur außergerichtlichen Beendigung 
eines Rechtsstreites geführt. Auch diese Annahme wird sich als 
unhaltbar erweisen. 

A. Unter diesem Aspekt ist, im Anschluß an die zuletzt 
gemachten Beobachtungen, zunächst die Rede gegen Pantainetos 
(Dem. 37) zu untersuchen. Die in der Proklesis formulierten 
Erklärungen, entweder schulde der Beklagte zwei Talente ohne 
weitere Schätzung (§ 40), oder er werde - wie zu ergänzen ist -
von der Dike entlastet, sollten so wie in den vier übrigen vorhin 
untersuchten Reden unmittelbar mit dem Ausgang der peinlichen 
Befragung wirksam werden. Fällt die Aussage zu Nikobulos' 
Gunsten aus, soll ihm darüber hinaus der durch die Basanos an 
seinem Sklaven entstandene Wertverlust abgegolten werden (§ 40). 
Mnesikles, bei dem die Parteien einander zu treffen versprachen, 
hatte unbestrittenermaßen die Aufgabe, den Wertverlust zu 
schätzen 54. In seinem Plädoyer berichtet Nikobulos, daß er mit 

51 S. Steinwenter, Streitbeendigung 110ff.; Wolff, Paragraphe 92f.; 
Harrison, Procedure 65 f. 

52 S. o. § 11 A. 57. 
63 Als 8(CXf,"t'CX t1tt P"I}"t'o'tt:; (Kompromiß mit gebundener Marschroute) 

faßt Steinwenter, Streitbeendigung 137 A. 1, die Stelle im Trapezitikos auf. 
54 Dem. 37 (Pant) 40; zitiert und besprochen o. § 12 bei A. 31/36. 
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seinem Gegner in Streit geraten war, ob in der Proklesis Pantainetos 
oder Mnesikles als Basanistes bestellt worden war (§ 42). Nichts 
weist darauf hin, daß der am Prozeß unbeteiligte Mnesikles die 
Basanos auf andere Weise durchgeführt hätte als die Prozeßpartei 
Pantainetos. Denn wären die Rollen der beiden nicht einfach 
austauschbar gewesen, hätte das von Nikobulos inszenierte Ma
növer, die Basanos zu hintertreiben, von vornherein wenig Aussicht 
auf Erfolg gehabt. Genauso wie der Basanistes im üblichen, zwei
seitigen Basanos-Verfahren hätte auch Mnesikles nach Nikobulos' 
Vorstellungen lediglich festgestellt, ob der Sklave das Thema 
bejaht oder verneint; damit hätte er aber automatisch eine der 
beiden vorformulierten alternativen Erklärungen in Geltung 
gesetzt. Ein Schiedsspruch über jene zwei Talente war nach den 
Worten des Sprechers jedenfalls nicht vorgesehen 55. Die einzige 
schiedsrichterliche Tätigkeit des Mnesikles bestand darin, eventuell 
den Wertverlust des Sklaven zu schätzen. Das berechtigt aber 
nicht zu weiter reichenden Schlüssen. 

B. Die Hauptstütze der Theorie, Basanistai seien gleichzeitig 
stets als Diaiteten bestellt worden, bildet ein Abschnitt des Trapezi
tikos, Isokr. 17, 15f. Die Erörterung dieser Stelle ist bis zum 
Schluß aufgespart worden, weil der Sprecher sich hier absichtlich 
so unklar ausdrückt, daß man auf den Wortlaut der Proklesis 
nicht mehr durchblicken kann. Im vorliegenden Prozeß klagt ein 
junger Bosporaner, dessen Rede überliefert ist, den Bankier Pasion, 
weil ihm dieser eine Geldeinlage (Parakatatheke) vorenthalte. 
Der Bankangestellte Kittos - nach Pasions Version ein Freier, 
nach der des Sprechers ein Sklave (§ 14) - soll der einzige Zeuge 
jenes Geschäfts gewesen sein. Im Laufe der höchst verwickelten 
vorprozessualen Schritte 56 hatte Pas ion - soviel steht fest - an 
den Kläger auch eine Proklesis gerichtet, worin er ein Verfahren 
zur außergerichtlichen Streitbeendigung vorgeschlagen hatte. 
Der Sprecher hatte angenommen. In der Folge trafen die Streit
parteien, Kittos und einige Dritte einander im Hephaisteion (§ 15). 

Die Streitbeendigung scheiterte jedoch an den unterschied
lichen Auffassungen, welche die Parteien von dem vereinbarten 
Verfahren hatten. Bisher wurde in der Literatur die Meinung ver-

55 In diesem Zusammenhang wird keines der für die Schiedsgerichts
barkeit typischen Worte wie &1t~'t'p€1te(J,s.tX~, a~tX~'t'&v oder y~yvw(Jxew gebraucht. 
Richtig klammert auch Steinwenter, Streitbeendigung 137 A. 1, diese 
Stelle aus. 

56 S. dazu im einzelnen Thür, Prozeßführung 169ff. 
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treten, die Parteien hätten unbestrittenermaßen eine private 
Diaita eingesetzt, sich jedoch darüber entzweit, ob Kittos von den 
Diaiteten mit oder ohne Folter zu vernehmen sei 57. Diese Deutung 
wird der Stelle aber nicht gerecht; die Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Parteien gingen viel tiefer. Der Sprecher stellt die 
Sache so dar, als ob Pasion ein Basanos-Verfahren angeboten 
hätte, in welchem dritte Personen die peinliche Befragung vor
nehmen sollten. Entsprechend den aus Dem. 37 (Pant) 40/42 ge
wonnenen Ergebnissen hatten die Basanistai auch hier (nach den 
Vorstellungen des Sprechers) nur das Ende der Tortur festzu
setzen, Isokr. 17 (Trap) 15: xeXyw ~€V ~~LOUV ocu"t"ouC; fLocO'''t''~Youv 't'ov 
ex803-ev't'oc xocl O''t'peßAouv ~WC; 't"eX).:fJ&~ ö6~e~ev ocu't'o~C; Aeye~v (58). Rich
tigerweise fehlt in diesem Zusammenhang jeglicher Hinweis auf 
einen Spruch der Basanistai 59. Vergleicht man die fünf bisher 
besprochenen Texte, scheint allerdings die Tatsache verdächtig, 
daß der Sprecher keine Klausel der Proklesis erwähnt, welche an 
den Ausgang der Befragung irgendwelche Folgen geknüpft hätte. 
Eine solche Klausel hatte die Proklesis eben nicht enthalten. 
Pasion, der auf dem Standpunkt stand, Kittos sei frei, wird nämlich 
konsequenterweise nicht einmal die Basanos angeboten, geschweige 
denn ihre Folgen festgelegt haben 60. Die einzigen Worte, welche 
auf eine private Diaita hindeuten, sind deshalb Pasion in den 
Mund gelegt und geben dessen Auffassung von der Aufgabe der 
Dritten wieder (§ 16): oU't"OC; Ö' o{)'t"w 0'<p6öp' ~<peuyev ~v ßrlO'ocvov 
1Il0''t'€ 1Cepl fL€V "Ö)C; 1Cocpocö60'ewc; oux ~3-eAev ocu't'o'i:c; 1Ce(3-eO'3-IX~, "t"o Ö' 

&pyUPLOV ~'t'o~~oc; ~v eX1Co-rLveLv et xlX't"lXyvotev OCU't"oü (61). Dieser Satz 
drückt den prinzipiellen Gegensatz zwischen den beiden Auf
fassungen aus: Der Sprecher hatte behauptet, es sei ein - durch 
Dritte oder die Parteien allein durchzuführendes - Basanos
Verfahren vereinbart worden, Pasion hatte hingegen auf einem 
Schiedsverfahren bestanden. Nur im zweiten Fall wäre es zu einem 
Schiedsspruch gekommen. Bei den modernen Autoren stiftete 

67 So besonders Guggenheim, Bedeutung 60 f. (A.). 
(68) S. o. § 11 A. 10. 
69 Die eben zitierte Stelle erinnert an Dem. 53 (Nikostr) 25: !L€XPL 00 

!Xo't'o'tC; ~86xeL (s. o. § 11 A. 14). Dort sollten Beauftragte der Polis die Aus
sage abnehmen; darüber hinausgehende Entscheidungsbefugnis stand auch 
ihnen nicht zu (§ 24). 

80 S. die o. A. 56 genannte Arbeit. 
(81) Isokr. 17 (Trap) 16: Dieser aber vermied die Basanos so sehr, daß 

er ihnen bezüglich der Übergabe nicht bereit war zu gehorchen, wohl aber 
das Geld zu bezahlen, wenn sie ihn verurteilten. 
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allerdings die Tatsache Verwirrung, daß beide Male Kittos zu be
fragen gewesen wäre, wenn auch auf ganz verschiedene Weise: Bei 
der Basanos hätte er zu einem bestimmten, fest formulierten Satz 
Stellung nehmen müssen; dagegen wäre er vor den Diaiteten als 
Auskunftsperson einem echten Verhör unterworfen worden (§ 15): 
&)..)..' EXEA€U€'J )..6Y6? 7tu'J3-eX'J€O'3-OCL 7tOCpa 'toG 7tocL8oc; €~ 'tL ßOU)..OL'J't'O (62). 
Das Wort 1t'u'J3-eX'J€O'3-OCL wird nirgends sonst im Zusammenhang 
mit der Basanos verwendet. 

Faßt man die Ergebnisse der beiden zuletzt besprochenen 
Reden zusammen, so haben Basanos und Diaita sich als grund
legend verschiedene Typen von außergerichtlichen Verfahren 
herausgestellt. Wenn - ausnahmsweise - davon gesprochen wird, 
dritte Personen sollten die Basanos vornehmen, wird diesen jeden~ 
falls nie die Aufgabe zugeteilt, auf Grund der Sklavenaussage 
einen Schiedsspruch zu fällen. Es hat sich mithin kein einziger 
Beleg dafür gefunden, daß eine Basanos jemals andere Folgen nach 
sich ziehen sollte, als bereits in der Proklesis vorformulierte Erklä
rungen in Kraft zu setzen. 

V. Zusammenfassung 

Rückblickend läßt die zu Beginn des vorigen Abschnittes 
gestellte Frage nach dem Zweck und den Wirkungen des Basanos
Verfahrens sich folgendermaßen beantworten: Entgegen der von 
Headlam vertretenen Meinung konnte nachgewiesen werden, daß 
die Basanos grundsätzlich als gerichtliches Beweismittel dienen 
sollte (0. § 13). Es bestand jedoch die Möglichkeit, bereits in der 
Proklesis bestimmte Erklärungen im Hinblick auf den Ausgang 
der Befragung zu formulieren. Entsprechend dem Charakter des 
Basanos-Verfahrens hatten diese Erklärungen die Gestalt einer 
Alternative für die beiden möglichen Fälle, daß der Sklave die 
Frage bejahe oder verneine. In der Regel machte eine zugunsten 
des Beklagten ausgefallene Aussage eine Entlastung (Aphesis) 
wirksam; im umgekehrten Fall trat eine Homologie, die Zu
stimmung des Beklagten zu einer prozeßerheblichen Behauptung 
des Klägers, in Kraft. Auch hier galt der Grundsatz, daß das Basa
nos-Verfahren durch die Proklesis restlos determiniert war: Die in 
der Proklesis abgegebenen Erklärungen wurden unmittelbar mit 
Vorliegen der entsprechenden Aussage wirksam. Nach Abschluß 

(82) s. o. § 11 A. 10. 
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der Befragung waren keine weiteren Erklärungen der Parteien 
- oder gar der Spruch eines als Basanistes einschreitenden Drit
ten - vorgesehen. 

Neben den prozeßrechtlichen Wirkungen ist aber nicht zu 
übersehen, daß sowohl die Entlastung als auch das Anerkenntnis 
das Verhalten der Streitparteien rein faktisch beeinflußt haben 
wird. Es wird wohl in der Regel als aussichtslos betrachtet worden 
sein, eine Klage trotz Vorliegens einer Aphesis anzustellen; ebenso
wenig wird ein Beklagter, nachdem seine Homologie wirksam 
geworden war, sich nooh auf einen Prozeß eingelassen haben. Die 
Parteien hätten sicher außergerichtliohe Konsequenzen gezogen. 
Diese Überlegungen galten aber - das muß sofort einschränkend 
gesagt werden - nicht nur für jene relativ seltenen Fälle, in wel
chen die Folgen der Basanos in der Proklesis ausdrücklich genannt 
wurden. Denn auf Grund der später noch zu untersuchenden großen 
Beweiskraft der Folteraussage dürften die Streitparteien, auch wenn 
die Proklesis keinerlei zusätzliche Klauseln enthielt, nach einer wirk
lich durchgeführten Befragung ihre Chancen in einem künftigen 
Prozeß ähnlich beurteilt haben. 



VI. KAPITEL: DIE NICHTANWENDUNG DES 
PRIVATEN BASANOS-VERFAHRENS IN DER PRAXIS 

§ 15. DIE KALKULIERTE ABLEHNUNG 

I. Übersicht 

Die Hauptschwierigkeit bei der Suche nach den Rechtsgrund
sätzen des Basanos-Verfahrens bestand darin, daß keine Quelle 
den Ablauf einer privaten, zweiseitigen peinlichen Befragung 
schildert. Eigenartigerweise gibt es auch keinen einzigen Beleg 
dafür, daß eine Basanos im Verlaufe eines Rechtsstreites einmal 
wirklich angewendet wurde. Die Praxis des Basanos-Verfahrens 
scheint deshalb zur Zeit der Redner darin bestanden zu haben, daß 
es nicht angewendet wurde. Im folgenden soll den Gründen für 
diese paradoxe Erscheinung nachgegangen werden. Dabei muß das 
Interesse sich wieder auf die Proklesis konzentrieren: Warum führte 
keine einzige der zahlreichen Aufforderungen zu einer Basanos 1 Be
reits Wyse hat in seiner profunden Kenntnis der attischen Gerichts
reden den Weg zur Beantwortung dieser Frage gewiesen: Die Prokle
sis war nicht in der Absicht an den Gegner gerichtet, um für den Pro
zeß eine Sklavenaussage zu gewinnen, sondern bereits deshalb, um 
abgelehnt zu werden; durch diesen Trick wollte der Erklärende 
lediglich das Argument vorbereiten, der Gegner habe durch seine 
Ablehnung die Wahrheitsfindung behindert!. Betrachtet man, 
was Wyse nicht getan hat, sämtliche überlieferten Prokieseis unter 
diesem Gesichtspunkt, wird die Beobachtung, die auch im Laufe 
der bisherigen Überlegungen schon mehrmals gemacht wurde, 
sich nahezu lückenlos bestätigen. Der Nachweis, der Erklä
rende habe seine Proklesis nicht ernst gemeint, ist verständlicher
weise nicht immer leicht zu erbringen und bleibt im einzelnen 
oft mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Immerhin erhebt ein 
einziges Mal sogar ein Sprecher selbst den Vorwurf, der Gegner 
habe die Proklesis bereits um der Ablehnung willen erlassen, 

1 Wyse-Adcock, Law 486: "Challenges were not serious attempts to 
reach settlement, hut were designed to influence the dicasts. " 
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Dem. 29 (Aph. 3) 39: 8~6ite:p •.. 1:0V EAEU&EpOV ~~tou ßCl(jCXVL~E~V, 

... 1:0 itP~Y~' OUX &YE~V e:t<; ~AEYXOV ~YJ1:&v, cX.AAa ~~ itClPCX;ACl~ß&VWV 
ßouA6l1.EV6<; 1"~ aOXE~V AEYE~V (2). Diese Stelle ermutigt zu der nun 
folgenden Durchsicht der Quellen. Dabei werden nach Ausscheiden 
einiger atypischer Fälle (11) die beim Taktieren mit der Proklesis 
angestellten Erwägungen sich auf zwei typische Modelle reduzieren 
lassen: Entweder bedient sich der Erklärende, um den Gegner zu 
der gewünschten Ablehnung der Proklesis zu veranlassen, der 
Formalismen des Prozeßrechts (111) oder er stellt hiebei 
die Person des zu befragenden Sklaven in Rechnung (IV). 
Wie schon früher werden auch hier die Typen in einzelnen Situa
tionen sich wieder teilweise überschneiden. Im Anschluß an diese 
Überlegungen sind die aus der abgelehnten Proklesis gewonnenen 
Argumente systematisch zu analysieren (§ 16); erst dann ist der 
Weg frei, im nächsten Kapitel die Äußerungen der Sprecher 
über die Beweiskraft der Basanos richtig zu erfassen und Gedanken 
über die Häufigkeit der privaten Basanos in der Rechtswirklichkeit 
Athens anzustellen. 

11. Auszuschließende Fälle 

Nur drei Texte passen in keine der eben angeführten Gruppen: 
Dem. 52 (Kallipp) 22 3 und Ant. 5 (Herod) 36 und 46 4• In der ersten 
Stelle wird die Basanos nur erwogen, von einer Proklesis ist noch 
nicht die Rede. Deshalb erübrigt es sich auch, nach Gründen einer 
etwaigen Ablehnung zu fragen. Ebenso spricht Euxitheos in Anti
phons fünfter Rede von zwei nur hypothetischen Prokieseis. Weil 
der betreffende Sklave schon in Mytilene hingerichtet worden 
war (§ 47), konnte eine Basanos in Athen nicht mehr in Betracht 
kommen. Selbstverständlich sucht Euxitheos vor Gericht den 
Eindruck zu erwecken, daß er die Proklesis des Gegners in jedem 
Fall angenommen und hierauf ein korrektes Basanos-Verfahren 
durchgeführt hätte; doch versucht er damit nur die in Mytilene 
ohne Proklesis abgenommene Aussage zu erschüttern, auf welche 
der Ankläger sich stützt. 

(2) Dem. 29 (Aph. 3) 39: Deshalb ... verlangte er, den Freien peinlich 
zu befragen ... und suchte nicht die Sache der Überprüfung zuzuführen, 
sondern wollte, wenn er ihn nicht erhalte, daraus Wahrscheinlichkeits
schlüsse ziehen. 

3 Zitiert o. § 9 A. 142. 
, Zitiert o. § 6 A. 26 u. 30. 
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111. Ablehnung der Proklesis aus prozeßrechtlichen Gründen 

A. Geht man von dem oben gewonnenen Ergebnis aus, daß 
das Thema der Basanos bereits in der Proklesisals ein von e: ~~E\lCXL 
abhängiger Aussagesatz formuliert war, welchen der Sklave auf 
der Folter entweder zu bejahen oder zu verneinen hatte, gelangt 
man nach genauerer Analyse der Reden zu dem Ergebnis, daß die 
Themen für die jeweiligen Prozesse oft nicht erheblich waren. 
Häufig wurden nämlich Behauptungen, die der Gegner nicht 
aufgestellt hatte oder solche, die er nicht ernsthaft bestritt, zur 
Überprüfung vorgeschlagen. Die Exegese der ersten Gruppe von 
Stellen wird zeigen, daß das keineswegs aus Nachlässigkeit oder 
Unverstand des Erklärenden geschehen war, sondern von vorn
herein zum Konzept des Plädoyers gehörte. Deutlich tritt die 
tückische Form ulierung einer Proklesis in den folgenden sechs 
Reden zutage. An den Anfang seien besonders anschauliche Bei
spiele dieser Taktik gestellt, zuerst aus der Situation eines Klägers, 
anschließend aus der eines Beklagten. 

1. Die vorprozessualen Schritte eines Klägers illustriert der 
Pseudomartyrieprozeß des Chairestratos gegen Androkles, Isai. 6 
(Philokt). Androkles hatte vor dem Archon ein Zeugnis in Gestalt 
einer Diamartyria geleistet, der Nachlaß Euktemons, um den ein 
höchst verwickelter, hier nicht weiter aufzurollender Streit im 
Gange war, sei nicht Gegenstand behördlicher Verfügung (fl.~ 

e7tL~Lx.O\l e:!\lCXL), weil legitime Söhne (1tcir;~e:~ Y\l~crLOL) des Verstorbenen 
vorhanden seien 6. Dieses Zeugnis, welches dem Archon die Hände 
bindet, sucht nun Chairestratos durch den vorliegenden Prozeß 
aus dem Wege zu räumen, um hierauf seine eigenen Erbschafts
ansprüche durchsetzen zu können. Die zu untersuchende Pro
kIesis war in der Anakrisis des Zeugnisprozesses ergangen. Um die 
näheren Umstände richtig deuten zu können, sind zunächst die 

6 Der Text der Diamartyria mußte etwa folgendermaßen gelautet 
haben: 'A 'J8p6xA1)C; . . • 8LOC[.LOCp't'upe'i: [.Ll] e1tL8Lxo'J e!voct. 't'ov XA~POV 't'o'J Eux't'1J
[.LO'JOC; öv't'w'J ocu't'<!> 1tocL8w'J Y"1)O'tWV XCXI. <DLAOX't'1J(.LOvcx. Eux't'1J [.Lo'Joc; 't'eS-'J1)xo't'tX [.L i)'t'e 
8t.oc.&e[.Levov (.L1J't'e Dav Xcxt.peO''t'pcx't'ov 1t'ot.1)O'cX.[.Le'Jo'J (Androkles ... bestätigt durch 
Diamartyria, der Kleros Euktemons sei nicht Gegenstand der Epidikasia., 
weil dieser legitime Söhne hat und weil Philoktemon, der verstorbene Sohn 
Euktemons, weder ein Testament errichtet noch Chairestratos zu seinem 
Sohn gemacht hat; vgl. §§ 4, 5, 10, 17, 46, 53, 54, 58, 59, 62); s. auch 
Dem. 44 (Leoch) 46. Der zweite Teil der Diamartyria ist aus dem u. A. 15 
Gesagten zu verstehen. Zur formalen Wirkung der Diamartyria s. W olff, 
Paragraphe 122 ff.; Harrison, Procedure 124 ff. 
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Angaben des Sprechers über zwei junge Männer zu überprüfen, 
welche der Gegner in seiner Diamartyria als legitime Söhne Eukte
mons bezeichnet hat. Dabei ist wieder einmal zu berücksichtigen, 
daß der Logograph in einem durchschlagskräftigen Plädoyer 
einerseits alle wesentlichen Tatsachen vorbringen muß, die wid
rigen Fakten aber durch Isolation zu Halbwahrheiten zu verfäl
schen sucht, um daraus wieder ein für seinen Klienten günstiges, 
aber unter Umständen völlig falsches Gesamtbild zu zeichnen. Es 
gilt also, sämtliche in der Rede gegebenen Hinweise zu möglichst 
widerspruchsfreien Standpunkten beider Parteien zu polari-
. 

Sleren. 
Der Sprecher vertritt als Kläger die Meinung, die bei den 

Jünglinge stammten von einer ehemaligen Sklavin Euktemons, 
einer Prostituierten namens Alke, und einem Freigelassenen 
Dion (§ 19). Dion habe aus Athen fliehen müssen; Alke sei hierauf 
mit dem alten Euktemon, der Frau und Kinder verlassen hatte, 
eine Lebensgemeinschaft eingegangen. Auf Betreiben Alkes habe 
Euktemon den älteren der beiden Jünglinge "- angeblich als seinen 
leiblichen Sohn (§ 24) - in seine Phratrie eingeführt, allerdings 
nur "e7t'l P'Y)'t'o~~", unter bestimmten Bedingungen (§§ 22/25). Auf 
diese in sich widerspruchsfreie Erzählung - für Athener skanda
löse und höchst ungesetzliche Vorgänge - fällt jedoch durch ein in 
der Rede sorgsam isoliertes Detail ein etwas anderes Licht: Der 
Sprecher erwähnt im Zuge heftiger Invektiven ganz nebenbei, daß 
schließlich alle beiden Jünglinge als Adoptivsöhne zweier vor
verstorbener Söhne Euktemons eingetragen worden waren (§ 36)6. 
Bemerkenswert ist hier, daß es bei keiner der erwähnten Eintra
gungen Schwierigkeiten wegen des angeblich fehlenden Bürger
rechts der beiden jungen Männer gegeben hatte. Schon bei der 
ersten Eintragung des Älteren dürfte es sich um eine Adoption 7 und 
nicht, wie der Sprecher die Sache darstellt (§ 25), um die uner
laubte Registrierung eines Nichtbürgers als legitimen Sohn ge-

6 Isai. 6 (Philokt) 36: cX1t'oyp&:cpouO'f. 'rW 7tcx'La€ 'rou'rco 7tpo<; 'rov &pxov'rcx w<; 
€tO'1t'Of.~'rco 'rOt<; 'roG Eux'r~(1.ovo<; ueO'f. 'rot<; 'r€'t€A€u'r'1)x60'f.v . • • (Sie trugen diese 
beiden Jünglinge beim Archon als Adoptivsöhne der [vor]verstorbenen 
Söhne Euktemons ein ... ), und § 44: xcx('ror. oua' €t yv~C1r.Or. 1lC1<Xv, dO'1t'OL'1)'rOr. 

BE, wC; oO'rOf. ~CP<XO'IXV • . • (Freilich, auch wenn sie nicht leibliche Söhne wären, 
sondern adoptierte, wie diese behaupten, ... ). S. dazu Harrison, Family 83. 

7 Isai. 6 (Philokt) 44: ... 0 YcXP v6(1.0<; oux erj: e7t<xvr.evlXr., ecXv (1.~ \Jov eyxlX'rcx

Aht'TJ yv~(nov ( ••• denn das Gesetz gestattet nicht, aus der Familie auszu
treten, außer man läßt dort einen legitimen Sohn zurück). 
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handelt haben. Denn nach der Erzählung (§§ 22/24) hing alles an 
der Zustimmung von Euktemons einzigem noch lebenden Sohn, 
Philoktemon. Die Existenz legitimer leiblicher Söhne stand näm
lich einer Verfügung über den Oikos in Form der Annahme eines 
Sohnes entgegen 8. Durch das mit Philoktemons Zustimmung 
erfolgte e:tO"&ye:~\I :bd PYJ't"o~~ (§ 24) - das könnte hier die Einführung 
eines Erben für den Fall, daß Philoktemon vorverstirbt, bedeuten -
war die Sache aber unangreifbar geworden. Es scheint kaum 
glaublich, daß es Euktemon angesichts der Spannungen innerhalb 
seiner Familie gelungen wäre, einem Nichtbürger auf die Dauer 
die Stellung eines legitimen Sohnes zu verschaffen. Der zweite, 
sogar ausdrücklich als Eispoiesis (§ 44) bezeichnete Akt war hin
gegen widerspruchslos abgelaufen. Philoktemon und Ergamenes, 
zwei leibliche Söhne Euktemons, waren nämlich nunmehr beide 
kinderlos vorverstorben. Es bestand deshalb kein Hindernis, ihnen 
posthum Söhne "hinzuzuschreiben" . Erst als zu Lebzeiten Eukte
mons, des "Adoptivgroßvaters", Vormünder für die beiden "Adop
tivenkel" bestellt werden sollten und Euktemons Vermögen ver
pachtet, konnte die Partei des Sprechers sich wieder durchsetzen 
(§ 37). Daraus folgt, daß die Darstellung der Rede in dem übrigens 
ohne jeglichen Beweis 9 vorgebrachten Punkt, die Jünglinge ent
stammten einer Verbindung zweier Freigelassener, falsch sein muß. 
Am Bürgerrecht Alkes, Dions und ihrer beiden Söhne bestand 
offenbar bei jenen Adoptionsakten kein Zweifel. 

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts trägt der Standpunkt 
des Beklagten bei. Erwartungsgemäß rückt ihn der Sprecher so 
zurecht, wie er ihn am leichtesten widerlegen zu können glaubt. 
Die heiden Jünglinge seien, werde Androkles behaupten, Söhne 
einer Bürgerin aus Lemnos namens Kallippe, Tochter eines Pisto
xenos. Sie sei unter Euktemons Vormundschaft gestanden, dieser 
sei auch der Vater ihrer beiden I{inder (§§ 13f. 10). Konsequenter
weise gibt der Sprecher vor, er erwarte vom Beklagten die Be-

8 Harrison, Family 82. 
9 Nicht ohne Pikanterie leitet der Sprecher die Skandalgeschichten ein, 

indem er sich an die Dikasten wendet: "und auch von Euch werden wohl 
viele Alke kennen, die lange Jahre in jenem Etablissement ihre Dienste 
angeboten hat" (§ 19) - welcher der alten Herren vom Typ des Philokleon 
in Aristophanes' Wespen fühlte sich hier nicht auf Abenteuer seiner Jugend
zeit angesprochen? Über Erzählungen aus dem Sexualleben des Gegners im 
Dienst der "künstlichen Beweismittel" s. Süß, Ethos 249f. 

10 S.o. § 9 A. 92. 
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hauptung, Euktemon habe mit Kallippe in Ehe gelebt (§§ 15 und 24). 
Nach den bisher gewonnenen Ergebnissen steckt in diesem Referat 
der Gegenmeinung eine ganz gehörige Portion Verdrehung. Denn 
viel später, nach einer Andeutung in § 36 erst in § 44, wird den 
Richtern gesagt, daß Androkles in seiner Diamartyria mit 7toc(acuv 

YV1)O'LCUV 5v't'cuv nicht leibliche, sondern Adoptivsöhne gemeint hat. 
Das Wort YV~O'~oc; umfaßt bekanntlich beide Bedeutungen 11. In 
diesem Prozeß ging der Streit also in Wahrheit nicht, wie allgemein 
angenommen wird 12, um die eheliche Abstammung der heiden 
Jünglinge von Euktemon 13, sondern um die Gültigkeit der in den 
§§ 36 und 44 nur nebenher erwähnten Eispoieseis. 

Aus der rhetorischen Verzerrung befreit, läßt sich deshalb der 
Stand der Parteibehauptungen am wahrscheinlichsten folgender
maßen nachzeichnen: Nicht ernsthaft bestritten scheint die Tat
sache, daß Euktemon eine junge Bürgerin namens Kallippe, auch 
Alke genannt 14, unter seiner Vormundschaft hatte, diese gültig 
an einen Bürger Dion verheiratet und die beiden Söhne aus dieser 
Ehe nach dem Tode seiner eigenen Söhne schließlich "adoptiert" 
hatte, indem er sie als Söhne zweier seiner verstorbenen Söhne, 
Philoktemon und Ergamenes, in die Listen seiner Phratrie ein
tragen ließ. Der Sprecher Chairestratos, Sohn einer Tochter Eukte
mons, war dabei offenbar übergangen worden, was zwar anstößig, 
doch rechtlich unanfechtbar war. Er stützt sich im Erbschaftsstreit 
aber auf eine Diatheke Philoktemons, welcher ihn vor seinem Tode 
im Krieg als Sohn und Erben eingesetzt hatte (§ 7). Chairestratos 
war jedoch nicht unter Philoktemons Namen in die Phratrie einge
tragen, wohl aber einer der beiden Jünglinge (§ 44). Somit standen 
die Parteien einander erbrechtlich auf derselben Stufe gegenüber; 
Chairestratos hatte aber als nicht eingetragener Adoptivsohn 
prozessual die schwächere Position 15. 

11 Vgl. die in Dem. 44 (Leoch) 50 mit diesem Ausdruck betriebene 
Sophisterei; s. dazu Gernet, Demosthene 2, 145 A. 1. 

12 Der ab § 11 der Rede einsetzenden suggestiven Darstellung sind 
sowohl der Verfasser der Hypothesis als auch die modernen Interpreten 
wie Wyse, Isaeus 486; Roussel, Isee 103 (Stemma), gefolgt. 

13 Sämtliche Spekulationen, wie Euktemon in seinem hohen Alter noch 
zu den beiden Söhnen kommen konnte (§ 18), oder über die aus dieser Rede 
zu erkennende Zulässigkeit der Polygamie in Athen, Harrison, Family 16, 
werden damit hinfällig. 

14 Auch Neairas Tochter ist unter zwei Namen, Phano und Strybele 
(Dem. 59 [Neaira] 50 u. 121), bekannt. 

16 Zu klären bliebe noch die Frage, warum in dieser Situation nicht 
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Nach diesen etwas weit ausholenden Überlegungen, die freilich 
die erbrechtliehe Problematik dieser Rede noch lange nicht aus
schöpfen, sind nun die Voraussetzungen geschaffen, um die Be
deutung der Proklesis für den Prozeß zu erklären. Es war für 
Chairestratos vermutlich von vornherein aussichtslos, die eigent
liche Hauptfrage des Prozesses, die Gültigkeit der posthumen 
Eispoiesis seiner beiden Konkurrenten, in den Mittelpunkt seines 
Plädoyers zu stellen. Er suchte die Gegner deshalb dort zu treffen, 
wo ihnen der Beweis vielleicht am schwersten fiel: an ihrem Bürger
recht 16. Zu diesem Zweck mußte er den Beklagten aber erst zu 
bestimmten Behauptungen provozieren, auf welche er dann im 
Plädoyer seine Sachdarstellung stützen konnte. Hiefür diente ihm 
der Antwortzwang in der Anakrisis 17 : Er stellte dem Beklagten 
die ganz harmlos anmutende Frage, wer die Mutter jener heiden 
Jünglinge sei (§ 12). Dieser gab zunächst eine ausweichende Ant
wort, eine Frau aus Lemnos (§ 13). Vielleicht hatte er Verdacht 
geschöpft, weil die Frage nach der Mutter allein, nicht aber nach 
heiden Eltern gestellt war. In der nächsten Sitzung der Anakrisis 
änderte aber der Beklagte, vielleicht um ärgeren Verdrehungen 
vorzubeugen, seine Taktik und nannte den Namen Kallippe. Nun 
konnte Chairestratos seine Proklesis anbringen, der Beklagte möge 
Sklaven auf der Folter darüber befragen lassen, ob jemals eine 
Kallippe Euktemons Ehefrau gewesen sei, oder er möge Verwandte 
benennen, die das wüßten (§ 16 18). Chairestratos konnte sich genau 
ausrechnen, daß Androkles von seinem Standpunkt aus, die beiden 
Jünglinge seien "Adoptivenkel" Euktemons, eine derartige Pro
klesis mit Sicherheit ablehnen werde. Selbst wenn die Sklaven 
jene Frage tatsächlich - wahrheitswidrig - bejaht hätten, hätte 
eine solche Aussage absolut nicht in Androkles' Verteidigungskonzept 
gepaßt, das auf die Adoption abstellen mußte. Der Kläger hatte 

Chairestratos, sondern dessen Gegner zu der wirksamen Waffe der Dia
martyria gegriffen hatten. Vermutlich berechtigte allein die Eintragung 
in die Register zu diesem formalen Rechtsbehelf. Das kann hier nicht näher 
ausgeführt werden; auffällig ist jedenfalls, daß in allen bekannten Fällen 
der erbrechtlichen Diamartyria diese jeweils zugunsten von eingetragenen 
Personen erhoben wurde (Isai. 2 [Menekl], 3 [Pyrr] u. 6 [Philokt], Dem. 44 
[Leoch]). 

16 Durch die Wirren des Peloponnesischen Krieges (§ 14) und die An
siedlung von athenischen Bürgern in verbündeten Poleis (Lemnos, § 13) 
waren zahlreiche Familienverhältnisse schwer durchschaubar geworden. 

17 s. o. § 8 A. 35 u. § 10 A. 108. 
18 Zur Rekonstruktion des Themas s. o. § 9 bei A. 95/101. 
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also die Chance, in seiner als erste gehaltenen Rede aus der provo
zierten Ablehnung seiner Proklesis den Schluß zu ziehen, der 
Gegner bleibe den Beweis über die (angeblich) wichtigste Tatsache 
schuldig: die eheliche Abstammung der beiden Jünglinge von 
Euktemon (§ 17). Ob der Beklagte in seiner Antwortrede das 
hieran geknüpfte Netz von Verdrehungen mit dem Hinweis auf 
die Unerheblichkeit des Basanos-Themas entwirren konnte, scheint 
fraglich. Er tat vielleicht gut daran, es nicht erst zu versuchen, 
sondern seinen Gegenangriff anderswo anzusetzen. 

2. Über die Taktik der Verteidigung informiert am besten 
Antiphons Choreutenrede (Ant. 6)19. Auch hier wird die Proklesis 
nur dazu benützt, um einer Tatsache, auf welche es im Prozeß 
nicht ankommt, vor den Geschworenen mehr Gewicht zu verleihen. 
Mit der vorliegenden Rede verteidigt sich ein nicht namentlich 
genannter Athener gegen eine von einem gewissen Philokrates (§ 21) 
erhobene, auf Pharmakeia (§ 17) gestützte Blutklage. Während der 
Vorbereitungen des Thargelienfestes war ein Bruder des Anklägers, 
Diodotos, als Chorknabe an einem Trank gestorben, der ihm im 
Hause des nun angeklagten Choregen zur Verbesserung seiner 
Stimme gereicht worden war. Der Angeklagte referiert die kontra
diktorischen Behauptungen, auf welche beide Parteien vor dem 
Prozeß ihre Eide abgelegt hatten (§ 16): ~~wfL60'Cl'JTO 8e oO't'o~ fL€'J 
, ...., A'~ ß i , , 0..' , ,~, " ..... 
(X1tOX't'EL'JCl~ fLE U~OOOTO'J OUI\EU(jCl'J't'Cl 't'O'J V'(x'JClTO'J, EYW oE fLYJ Cl1tOX't'EL'JCl~, 

fL~'t'E XE~pt ELPY(X(jrXfLE'JO~ fL~TE ßOUAEU(jCl~ (20). Mit ßOUAEUELV 't'ov ,s,rX'J(X't"ov 

wird im Gegensatz zum direkten Handanlegen ein entfernteres 
Verursachen des Todes bezeichnet; beim Tatbestand der Phar
makeia kam es nicht darauf an, ob der Täter, der mit einer gefähr
lichen Substanz hantiert hatte, den tödlichen Erfolg seines Han
delns beabsichtigt hatte 21 • 

Nach den Angaben der Verteidigung dürfte der Ankläger 
entweder behauptet haben, der Chorege habe Diodotos gezwun-

19 Zur Rechtsfrage in diesem Prozeß s. Maschke, Willenslehre 92ff.; 
Berneker, Versuch 43. 

(20) Ant. 6 (Choreut) 16: Diese hatten die Diomosia geleistet, ich hätte 
Diodotos getötet, indem ich Anstalten zu seinem Tode getroffen hätte, ich 
aber (dagegen), ich habe ihn nicht getötet, weder Hand angelegt noch 
Anstalten getroffen. 

21 Ant. 6 (Choreut) 19: ... OL xcx't'~'YOPOL 0lLoAoyoücnv lL~ tx 7tpovo(cxC; ~l)8' 
ex 7ttXpcxO'xeullC; yeveO'.&tXL 't'ov .&cXvcx't'ov 't'c{l 7tcxL8( (. • • die Ankläger gestehen zu, 
daß der Tod des Knaben weder vorsätzlich noch vorausgeplant geschehen 
sei); s. dazu Maschke, Willenslehre 93; Cantarella, Phonos 302 A. 25. 
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gen, das gefährliche Mittel zu trinken 22, oder wahrschein
licher - er habe während der Probenarbeit seine Aufsichts
pflicht verletzt 23• Seltsam mutet demgegenüber die Behauptung 
des Angeklagten an (§ 15): ... ()"t"~ OU"t"E exeAEuO'rt 7ttE~V "t"ov 7trt~8rt "t"o 

, " " I ,! , " ~ " ~, .... tl , " ( 24) D . q><xp[.L<XXOV OU"t" YJVCl..YXrtO'rt OU"t" EoWXrt XrtL OUoE 7trtp'Yl 01:' E7ttEV • lesen 
Satz hatte der Angeklagte vor Gericht durch Zeugen bestätigen 
lassen (§ 16), und über dasselbe Thema hatte er schon vor dem 
Prozeß seinem Gegner vergebens mit Proklesis den Eid Freier 
und die Basanos von Sklaven angeboten 25. Das dreigliedrige 
Kolon, der Angeklagte habe den Knaben weder zu trinken ge
heißen, noch gezwungen, noch ihm den Trank verabreicht, erfährt 
durch das abschließende: "Ich war ja nicht einmal dabei, als er 
trank", eine eindrucksvolle rhetorische Steigerung 26. Der Vorwurf 
des Anklägers scheint dadurch in breitester Front widerlegt. 
Trotzdem stößt die Verteidigung ins Leere, und das sicher mit 
voller Absicht. Die Zeugen bestätigen nämlich nur, daß der Chorege 
zu der Zeit, als der Knabe das Gift trank, auf diesen nicht einge
wirkt hatte. Der Ankläger könnte aber seinen Vorwurf des OCVrty

X&~ELV 7ttVE~V (§ 21) auch auf einen entfernt wirkenden Zwang, 
etwa auf eine bloße Anordnung des Choregen, abgestellt und dessen 
Abwesenheit zur Zeit des Vorfalles selbst sogar zugegeben haben; 
die Verletzung der Aufsichtspflicht wäre gerade in der Abwesen
heit zu sehen. Aus diesem Grund konnte der Ankläger eine Proklesis, 
mit welcher der Chorege den Eid und die Basanos über die Frage 
seiner Abwesenheit anbot, nur ablehnen. Hätte er nämlich ange
nommen, hätte er damit auch die Erheblichkeit der Frage zuge
standen. Dabei war für ihn leicht vorauszusehen, daß zumindest 
die Freien den vom Angeklagten formulierten Eid leisten würden; 
hingegen wäre ihm auch mit Sklavenaussagen, welche die An
wesenheit des Choregen - wahrheitswidrig - bestätigt hätten, in 
seiner ohnedies schon auf entferntes Verursachen (ßOUAEUELV) 

gestützten Anklage kaum gedient gewesen. Der Chorege konnte 

22 Ant. 6 (Choreut) 21; s. o. § 9 A. 120. 
23 Dagegen wendet sich der Abschnitt §§ 11/13, worin der Sprecher 

seine Verhinderung (rXaxoAL<X) begründet; s. Maschke, Willenslehre 94, 97 f., 
der allerdings hier Haftung für fremdes Verschulden annimmt. Für die 
Erklärung der Proklesis ist diese Unterscheidung jedoch ohne Belang. 

(24) S. o. § 9 A. 121. 
25 Ant. 6 (Choreut) 15, 23 u. 29; zum Thema von Eid und Basanos 

s. o. § 9 bei A. 120/122. 
26 Nochmals betont in § 17; s. Solmsen, Antiphonstudien 38 f. 

Thür 16 
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deshalb für die Verteidigung die Ablehnung seiner Proklesis 
durch Philokrates als sicheren Gutpunkt mit einkalkulieren. 

Betrachtet man nach diesen Überlegungen den Aufbau des 
Plädoyers, liegt die Überzeugungstaktik des Angeklagten klar vor 
Augen. Den vermutlich heikelsten Punkt, die Aufsichtspflicht bei 
der Instruierung des Chores, tut der Sprecher mit einer kurzen, 
unbewiesenen Erzählung ab (§§ 11/13). Hierauf folgt das Zeugnis, 
daß er zur Zeit des Vorfalles nicht anwesend war (§ 15). Dieses 
Beweismittel wird in einem längeren, wirkungsvoll aufgebauten 
Abschnitt erörtert (§§ 16/32}27. Von der Argumentationstechnik 
her bemerkenswert scheint hierin, wie der Sprecher den Richtern 
die Erheblichkeit des Beweisthemas einzureden versucht: Für 
heimliche Anschläge auf fremdes Leben gebe es in der Regel keine 
Zeugen; geschehe die Tat aber, wie hier, öffentlich, so seien allein 
die Tatzeugen maßgeblich (§§ 18f.). Damit ist der Angeklagte 
aber der Rechtsfrage, ob ihm trotz seiner Abwesenheit der Tod des 
Knaben im Rahmen des ßOUA€O€~V zuzurechnen ist 28, ausgewichen 
und hat statt dessen die von vornherein zu seinen Gunsten zu 
entscheidende Tatfrage, ob er damals anwesend war oder nicht, in 
den Vordergrund gerückt. Als rhetorisch wirksamstes Indiz für die 
Richtigkeit des ohnedies nicht bestrittenen Zeugnisses setzt er 
dabei das Argument aus der abgelehnten Proklesis ein (§§ 20/28). 
Hierauf verläßt der Chorege jedoch die Beweisführung über die 
(angeblich) entscheidende Tatsache und sucht im letzten Drittel 
der Rede (§§ 33/50) die Emotionen der Richter auf seine Seite zu 
ziehen: Die Anklage seitens Philokrates sei lediglich eine Intrige 
seiner Gegner, um ihn politisch mundtot zu machen 29. Dieser 
Abschnitt hatte vermutlich genügend Zündstoff geboten, um 
die Geschworenen darüber hinwegzutäuschen, daß das Thema 
des vorgelegten Zeugnisses und damit auch der abgelehnten 
Basanos genau am Standpunkt des Anklägers vorbeiformuliert 
waren. 

3. Es führte zu weit, alle übrigen Prokleseis, welche ebenfalls 
wegen der tückischen Formulierung der Basanos-Themen unan
nehmbar waren, in gleicher Ausführlichkeit zu erörtern. Eine 

27 Solmsen, Antiphonstudien 11, 24ff. 
28 Richtig erkennt Maschke, Willenslehre 94, daß es in diesem Prozeß 

auf die persönliche Beteiligung des Beklagten nicht ankommt. "Zeugen
aussagen zur eigentlichen Streitfrage", Solmsen, Antiphonstudien 37, lie
gen deshalb hier bei genauerem Hinsehen nicht vor. 

29 s. §§ 21 u. 34f. 
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kurze Skizze der prozessualen Situation, es handelt sich um weitere 
vier Klägerreden, mag deshalb genügen. 

In Dem. 49 (Timoth) verklagt Apollodor als Erbe der väter
lichen Bank den Feldherrn Timotheos wegen Blabe 30, weil ihm 
dieser Geldbeträge vorenthalte, welche ihm Pasion bei vier ver
schiedenen Gelegenheiten kreditiert habe. Im Zusammenhang mit 
der Proklesis ist nur ein einziger Punkt des Enklema von Interesse: 
Timotheos habe einmal, als er Gäste standesgemäß bewirten mußte, 
seinen Diener Aischrion zu Pasion geschickt, um Tafelgerät aus
zuleihen und ein Darlehen von einer Mine Silber aufzunehmen. 
Davon war Timotheos zwei silberne Schalen und die Mine schuldig 
geblieben (§§ 22/24). Die weiteren Überlegungen können sich darauf 
beschränken, die gegensätzlichen Parteibehauptungen über jene 
beiden Schalen zu rekonstruieren. Hiezu müssen wieder an ver
schiedenen Stellen der Rede gemachte Bemerkungen verbunden 
werden. Apollodor berichtet im Fortgang der Erzählung, die beiden 
Schalen seien von einem gewissen Timosthenes bei Pasion hinter
legt gewesen 31. Als dieser sie zurückverlangte, Timotheos aber 
gerade Dienste beim Perserkönig leistete, habe Pasion dem Hinter
leger den Silberwert der Schalen, 237 Drachmen, ausbezahlt und 
Timotheos' Konto mit diesem Betrag belastet (§§ 31f.)32. Erst 
gegen Ende der Rede geht Apollodor auf Timotheos' Verteidigung 
zu diesem Punkt ein: Die Eintragung jener Summe sei während 
seiner Abwesenheit erfolgt (§§ 59, 62), Pasion hätte von ihm die 
beiden Schalen verlangen sollen (§ 64). 

Aus diesen von Apollodor getrennt und sophistisch wider
legten Einwänden und aus der Tatsache, daß das Datum der Ein
tragung stets genau genannt wird (§§ 30f., 62), läßt sich der wahre 
Streitgegenstand unschwer erschließen: Apollodor dürfte im Prozeß 
nicht nur jene 237 Drachmen, sondern auch für etwa zehn Jahre 
Zinsen verlangt haben 33. Timotheos hatte demnach gewiß nicht die 
Übernahme der Schalen bestritten, sondern nur die Umwandlung 
der Schuld durch den Bankier. Der Streit ging also höchstwahr-

30 Dem. 49 (Timoth) 2, vgl. auch Dem. 36 (f. Phorm) 20; zu dieser 
Frage s. Mummenthey, Blabe 63. 

31 Dem. 49 (Timoth) 31: rX7to.&eLvcxr.. 
32 S. dazu Bogaert, Banques 69. 
33 Es ist das die Zeit zwischen 373/2 und 362, s. Gernet, Demosthene 

3, 11. Wenn Apollodor den genauen Betrag und die Zeit mehrmals nennt, 
bereitet er damit die Schätzung seines Klagebegehrens (das Timema) vor; 
s. sogleich A. 35. 
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scheinlich nur darum, ob Apollodor jene mit dem übrigen Tafel
gerät als Chresis 34 hingegebenen Schalen - oder deren einfachen 
Wert - verlangen durfte, oder den einseitig hiefür festgesetzten 
Geldwert samt Zinsen 35. Aus diesen Überlegungen folgt, daß 
Apollodors Proklesis, den Diener über den Empfang der beiden 
Schalen zu befragen, schon vom Thema der Basanos her unan
nehmbar war. 

4. Demosthenes verwendet in seiner Synegorie für den ver
klagten Zeugen Phanos (or. 29 [Aph. 3]) eine ganze Kette von 
ProkIeseis, die letztlich alle als Finten zu durchschauen sind. 
Das zu verteidigende Zeugnis lautet, Aphobos habe während der 
amtlichen Diaita auf Demosthenes' Frage hin zugestanden, Milyas 
sei frei, freigelassen von Demosthenes' Vater (§ 31). Aphobos 
dürfte als Kläger in dem vorliegenden Pseudomartyrieprozeß 
weniger die materielle Unrichtigkeit als vielmehr die mit dem 
Zeugnis verübte Täuschung des Gerichts in den Vordergrund 
gerückt haben. Demosthenes habe im Vormundschaftsprozeß mit 
dem Zeugnis den Eindruck erweckt, er habe sich zu Recht gewei
gert, jenen Milyas an Aphobos zur Basanos herauszugeben 36. Aus 
diesem Grund habe er (Aphobos) den Vormundschaftsprozeß 
verloren. Demosthenes zahlt nun im Zeugnisprozeß mit gleicher 
Münze zurück; er kann sich nämlich gleich auf sechs ProkIeseis zur 
Basanos berufen, die Aphobos allesamt abgelehnt hat. Hat man aber 
erkannt, daß Aphobos vor allem die betrügerische Verwendung 
des Zeugnisses tadelt, so wird klar, daß die ersten vier in der Rede 
erwähnten ProkIeseis (§§ llf., 18, 21, 25) absichtlich am Vorwurf 
des Klägers vorbeigezielt waren. Die Themen der hierin vorge
schlagenen Basanoi betrafen nämlich durchwegs die materielle 
Richtigkeit des Zeugnisses und der darin enthaltenen Homologie 
Aphobos' 37. 

Besonders raffiniert war die fünfte Proklesis abgefaßt. Demo
sthenes hatte hierin Aphobos eine Reihe von Sklaven angeblich 
über dasselbe Thema zur Basanos angeboten, über welches dieser 
jenen Milyas herausverlangt hatte; und zwar behauptet Demo-

34 S. § 23 der Rede. Zum Gefälligkeitscharakter der (ptolemäischen) 
Chresis s. Kühnert, Kreditgeschäft 86. 

35 Die Frage der Verzinslichkeit der Schulden Timotheos' diskutiert 
Bogaert, Banques 356 A. 20. Ohne auf die Unterscheidung von Chresis und 
Bankdarlehen einzugehen, entscheidet er sich gegen Zinsen. 

86 S. dazu o. § 9 A. 48. 
87 Zur Formulierung der Themen s. o. § 9 A. 110, 112 und bei 147. 
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sthenes, diese Proklesis sowohl vor dem V ormundschafts- als 
auch vor dem Zeugnisprozeß erlassen zu haben (§ 38): ... XOCL 

1tocpoc8ouvoc~ xIXl 't"6--rE y.cd vuv ~.&EAOV (Xu't"0 ••• (38). Falsch ist an diesem 
Bericht neben der schon besprochenen Verdrehung des Themas 39 

auch das Wörtchen --r6't'E. Hätte nämlich Aphobos wirklich schon 
"damals" eine solche Proklesis abgelehnt, wäre nicht einzusehen, 
warum Demosthenes in seinen Klägerreden des Vormundschafts
prozesses (or. 27 und 28 [Aph. 1 und 2]) mit keinem Wort auf dieses 
für ihn so wertvolle Indiz hinweist. Folglich hatte Demosthenes 
seine Sklaven Aphobos erst nach dessen Verurteilung angeboten. 
Dabei konnte er aber sicher sein, daß dieser eine Basanos über eine 
bereits entschiedene Sache ablehnen werde. Im Zeugnis
prozeß wäre eine Sklavenaussage über einen Posten des Vor
prozesses in der Tat völlig unerheblich gewesen. Die vordatierte 
Ablehnung seiner Proklesis durch Aphobos dient Demosthenes 
aber nun als Argument dafür, daß Aphobos aus Demosthenes' 
Ablehnung - und, worauf es letztlich ankam, aus der Recht
fertigung dieser Ablehnung durch das zu verteidigende Zeugnis -
keinen Schaden erlitten hatte (§§ 39f.). 

Auch die sechste Proklesis, mit welcher Demosthenes groß
zügig eine außergerichtliche Bereinigung der Pseudomartyrie 
angeboten hatte (§§ 51f.), war eine Finte. Demosthenes konnte 
nämlich genau voraussehen, daß Aphobos über ein Thema, über 
welches er bereits früher den Eid der Exomosie verweigert hatte 
(§ 20), auch später keinen Eid leisten werde. War also schon das 
Eidesthema unannehmbar formuliert, mußte Demosthenes auch 
nicht befürchten, daß es zu der nach dem Eid vorgeschlagenen 
Basanos kommen werde 40. 

5. Unannehmbar formuliert waren auch die beiden Prokleseis, 
welche der junge Demosthenes ebenfalls im Rahmen des Vormund
schaftsstreites an Aphobos' Schwager Onetor gerichtet hatte. Es 
handelt sich in Dem. 30 und 31 (Onet. 1 und 2) um eine ~(x.1l e~oo
A1)~, mit welcher Demosthenes die Vollstreckung auf ein Acker
grundstück durchsetzen wollte. Onetor hatte nämlich Demosthenes 
mit der Behauptung "hinausgeführt" (e~tXY€LV; 30, 8), der Acker sei 
ihm von Aphobos für die Proix seiner Schwester verpfändet worden 
(cX.1tO"t'L(1.~(j(X(j'&(xL CPtX<1XWV; 30, 8), nachdem sie ihre Ehe mit Aphobos 

(38) Dem. 29 (Aph. 3) 38: ... und ich war sowohl damals bereit, ihn 
ihm zu übergeben, und bin es auch jetzt noch. 

39 S. o. § 9 A. 106. 
40 Zu den Themen von Eid und Basanos s. o. § 9 bei A. 51/60. 
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aufgelöst hatte. Aus dem kontradiktorisohen Parteienvorbringen 
ist im Zusammenhang mit der Proklesis allein Demosthenes' 
Behauptung zu betraohten, die Auflösung der Ehe sei nur zum 
Schein erfolgt, um durch die Verpfändung einen Teil von Aphobos' 
Vermögen zu retten (30, 25). Onetor konnte sioh dagegen auf die 
unbestrittene Tatsache berufen, die Apoleipsis seiner Sohwester sei 
beim Archonten registriert worden (30,17.26)41. Im Prozeß müßte 
es deshalb nur darauf angekommen sein, wie lange die Frau - was 
Onetor für eine gewisse Zeit vielleicht gar nioht bestritt - naoh 
jener Registrierung noch in Aphobos' Haus verblieben war, und ob 
dieses Verbleiben als Ehe zu beurteilen sei. Als denkbar unge
eignet zur Klärung dieser Fragen muß jedoch das von Demosthenes 
formulierte Basanos-Thema angesehen werden, Aphobos habe mit 
der Frau zusammengelebt C' A({)oßo'J T-n YU'J(X~xt (ju'JO~XOÜVT(l.; 30, 26). 
Denn der Ausdruck (J'U'JO~X€r;'J ist mehrdeutig: Er bedeutet sowohl 
"in Ehe leben" als auch einfach "zusammenleben" ohne eherecht
liohe Konsequenz 42. Bestätigte der Sklave duroh seine bloße 
Zustimmung das weitere Zusammenleben, könnte Demosthenes 
vor Gericht das Weiterbestehen der Ehe als erwiesen hinstellen. 
Onetor konnte deshalb, solange die Frau noch unbestrittenermaßen 
bei Aphobos lebte, eine mit (ju'Jo~xer;'J formulierte Proklesis nur 
ablehnen 43. 

Für diese Deutung spricht auch die vorsiohtige Formulierung 
eines Zeugnisses, welches Demosthenes sich im Prozeß vom Arzt 
Pasiphon leisten läßt. Der Zeuge, der für seine Aussage mit Pseudo
martyrie einzustehen hat, bestätigt nämlioh nicht das gefährliche 
(J'u'JoLxe'i'J, sondern den rechtlich nicht weiter zu mißdeutenden 
Satz, er habe, als er jene Frau kürzlich behandelte, Aphobos an 
ihrem Krankenbett sitzen gesehen (€WP(X 1t'(XP(xx(X-&~fle'Jo'J " A({)oßo'J ; 

30, 34). Aus der Ablehnung der zuvor erwähnten und einer weiteren 
Proklesis sowie dem Zeugnis des Arztes schließt Demosthenes, 
Onetors Sohwester lebe immer nooh bei Aphobos als Ehefrau. 
Dabei fällt auf, daß die erste Proklesis bald naoh der Registrierung 
ergangen sein mußte (30, 26), die zweite (30, 35) aber, wie noch zu 
zeigen ist, aus der Person der verlangten Sklaven unannehmbar 
war, und das Zeugnis des Arztes wohlweislich verschweigt, wo die 

41 S. dazu Harrison, Family 40 f. 
42 S. dazu schon o. § 9 bei A. 28. 
43 Die spätere, ebenfalls mit aUVOtXeLv formulierte Proklesis (§ 35) 

konnte Onetor auch deshalb nicht annehmen, weil Demosthenes auf der 
Herausgabe von Sklavinnen bestanden hatte; s. u. A. 72. 
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Visite stattgefunden hatte. Es besteht also auch hier wieder der 
Verdacht, daß der Redner durch geschickte Verbindung an sich 
richtiger Details ein völ1ig falsches Gesamtbild zeichnet. 

6. Obwohl Lykurgos in seiner Rede gegen Leokrates das von 
ihm formulierte Basanos-Thema nicht ausdrücklich nennt, dürften 
für Leokrates' Ablehnung ähnliche Gründe wie die bisher gefun
denen ausschlaggebend gewesen sein. Der Redner betreibt eine 
Eisangelia wegen Landesverrates und erhebt den Vorwurf, der 
Kaufmann Leokrates sei nach der Niederlage bei Chaironeia ent
gegen einem Volksbeschluß, welcher das Verlassen der Stadt ver
boten hatte, aus Athen geflohen. Er hat dabei zwei Einwänden der 
Verteidigung zu begegnen: Leokrates werde behaupten, er sei noch 
vor jenem Volks beschl uß abgereist 44 und sei außerdem Geschäfte hal
ber unterwegs gewesen (§ 55). Erwartungsgemäß weicht der Ankläger 
einer Beweisführung über das zeitliche Verhältnis von Leokrates' Ab
reise und dem Erlaß des Psephisma aus und begnügt sich mit dem va
gen Zeugnis der Nachbarn, Leokrates sei "im Kriege geflohen" (§ 19). 
Demgemäß dürfte Lykurgos auch in das Thema der Basanos, 
welche diese Zeugnisse stützen sollte, nur die Tatsache der Flucht, 
nicht aber ihren Zeitpunkt aufgenommen haben 45. Er konnte sich 
dabei gut ausrechnen, daß Leokrates auf eine solche Proklesis schon 
wegen des vorgeschlagenen Beweisthemas nicht eingehen werde; 
eine Aussage, er sei nicht geflohen, brächte Leokrates, der seine 
Abreise nicht bestreitet, kaum Nutzen, die gegenteilige Aussage 
gäbe dem Ankläger jedoch eine ungleich stärkere Waffe in die Hand. 

B. Eine zweite Gruppe von Stellen handelt von ProkIeseis, 
welche wegen der Unerheblichkeit des Basanos-Themas im Hin
blick auf den vorliegenden Prozeß den Aufwand einer peinlichen 
Befragung nicht rechtfertigten. Zum Unterschied von den bisher 
besprochenen Reden wird die durch die Basanos zu beweisende 
Tatsache aber im Plädoyer nicht als erheblich herausgestellt. Es 
genügt deshalb, jene ProkIeseis ohne längere Erörterung des 
Prozesses einfach aufzuzählen. Die Frage, ob Stephanos während 
der amtlichen Diaita des Vorprozesses Apollodor eine Urkunde 
gestohlen habe, war im Zeugnisprozeß gegen Stephanos sachlich 
völlig unerheblich. Er hatte auch Apollodors Proklesis deshalb 

44 Lyk. 1 (Leokr) 9 u. 59; s. dazu Blaß, Beredsamkeit 3/2, 111; Schäfer, 
Demosthenes 2, 317ff. 

45 Lyk. 1 (Leokr) 19: ... OL 't'oü't'OV tO'~(nv €V 't'<t> 1tOAe[L<p rpuy6v't'cx Kcxl 
eK1t'AeuO'~v't'~ 'A-&~v1)-&ev ( .•. , welche wissen, daß dieser im Kriege geflohen 
und aus Athen abgereist ist). S. dazu o. § 9 bei A. 132. 
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abgelehnt und geantwortet, Dem. 45 (Steph. 1) 61: ... &)..)..' &1tOXPL
vtXO'.&tXt ' A1tolJ..o8~pcp 8LX&~e:0'.&tXt, e:t ßOUAOL't'O, e:~ 't'L q:>1)O'LV &8LXe:'i:cr'&OCL 
ucp' €tXu't'OÜ (46). Zu Unrecht sucht nun Apollodor, diese Worte als 
Zynismus hinzustellen (§ 62)47. In Dem. 37 (Pant) 22 macht Niko
bulos, ohne viel Nachdruck darauf zu legen, von einer Proklesis 
Gebrauch, mit welcher er - natürlich vergebens - die Basanos 
über einen nebensächlichen Punkt des Enklema verlangt hatte 48. 

Ebenso vergeblich wurde nach IsaL 6 (Philokt) 42, als der Präten
dentenstreit um Euktemons Erbschaft noch nicht im Gange war, 
die Basanos über den Verbleib von Nachlaßgegenständen verlangt 49. 

Es ist kaum anzunehmen, daß die Besitzer der Erbschaft, solange 
noch um die ErbensteIlung gestritten wurde, sich auf ein außer
gerichtliches Verfahren über diese Frage eingelassen hätten. In 
Lys. 4 (Trau) 10f. sind von den fünf in der Proklesis aufgezählten 
Themen neben dem einen erheblichen auch nur entfernt 
brauchbare Indizien und völlig unerhebliche Behauptungen ge
nannt oo. 

C. In einer kleinen Gruppe von Prokieseis nützten die Erklä
renden den Formalismus des Basanos-Verfahrens aus, um zu der 
von vornherein angestrebten Ablehnung durch den Gegner zu 
gelangen; die Themen waren dabei teils wieder verfänglich, teil
weise aber durchaus akzeptabel formuliert. 

1. Alle Register zieht Antiphon in seiner ersten Rede. Der 
Sprecher verfolgt seine Stiefmutter wegen Giftmordes an seinem 
leiblichen Vater. Sie habe einer Sklavin 51 ein Mittel beschafft, 
welches diese in der Meinung, es handle sich um ein Aphrodisiakum 
(cpLA1'POV), in den Wein gegossen habe; der Vater und dessen Freund 
Philoneos waren daran gestorben (§§ 14/20). Als Indiz gegen die im 
Rahmen des ßou)..e:ue:tV (§ 26) Angeklagte führt der Sprecher an, sie 
habe sich bereits einmal als Giftmischerin betätigt. Zum Beweis 
für die gewiß höchst erhebliche Tatsache hatte er Unfreie 52 zur 
Basanos verlangt, wobei er größte Sorgfalt auf die Formulierung 
des Themas verwendet hatte (§ 9): ... &. O'uv~8e:t xocl 7tp6't'e:pov 't'~v 

YUVtX'i:XtX 't'tXU"t'1)v ••• 1'C!) 1t(x1'pl 1'<;> ~lle:'t'€P<P .&&vtX't'ov [.L1)XOCVW[.L€v1)v 

(46) S. o. § 10 A. 40. 
47 Zu dieser Stelle s. o. § 10 bei A. 37/45 und u. § 16 bei A. 84. 
48 S. o. § 9 nach A. 146. 
4' s. o. § 9 A. 146. 
&0 S. o. § 9 A. 83; vgl. auch u. A. 72. 
&1 Ihr Schicksal ist o. § 2 A. 42 behandelt. 
&1 Möglicherweise Sklavinnen des Gegners, s. o. § 8 A. 7 und u. A. 72. 
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, " L 'i ' " " , , 
~CXPf.LCXKOL~, KOCL 't'ov 7toc"t'c;poc €L/\"f)cp0't'OC €7t CXU1:'O~cup<p, "t'llU"t'"f)V "t'€ OUX 
";'" i ' , "Ct" ~ ~, 'i i , , , 

ouallV CX,7tllpVOV, 7t/\"f)v oux €7tL 'l.TllVCX,"t'<p cpCX,axouO"llv oLoOVOCL r.J../\/\ €7tL 

cp(A"t'POL~ (53). Den von E~8evocL abhängigen Satz hätten die Sklaven 
mit bloßem Ja oder Nein zu beantworten gehabt. Angenommen, 
die Angeklagte war tatsächlich einmal von ihrem Mann bei der 
Verwendung von Philtra ertappt worden, so brachte das Thema 
die befragten Personen in größte Schwierigkeiten. Weil sie auf die 
Frage keine Teilantwort geben konnten, verneinten sie entweder 
wahrheitswidrig das vermutlich allgemein bekannte Hantieren mit 
gefährlichen Substanzen oder bejahten, ob sie es wollten oder nicht, 
den damals mißlungenen Mordversuch der Angeklagten. Angesichts 
des Formalismus des Basanos-Verfahrens bot hier schon die sprach
liche Gestalt des Themas die beste Gewähr dafür, daß die Vertreter 
der Angeklagten die Proklesis ablehnen würden. Der Ankläger 
konnte es sich deshalb ohne weiteres erlauben, den Gegnern selbst 
die Rolle des Basanistes an ihren eigenen Sklaven anzubieten 
(§§ 10f.), soferne sie sich nur an das Thema hielten. Dagegen, daß 
sie dieses etwa in zwei EinzelfrageIl zerlegten, hatte sich der 
Ankläger aber durch das Abfassen einer Urkunde gesichert, 
welche bei der Basanos verwendet werden mußte (§ 10). 

2. Nur entfernt vergleichbar mit jenem wohldurchdachten 
Plan, auf welchen Antiphon in seiner ersten Rede den Schwerpunkt 
der ganzen Prozeßführung gelegt hat, ist die Formulierung einer 
Proklesis Apollodors an Phormion. Die in Dem. 46 (Steph. 2) als 
Urkunde eingelegte Erklärung war von vornherein zur persön
lichen Verunglimpfung Phormions abgefaßt und vielleicht schon 
für den Epilog der nicht erhaltenen Antwortrede Apollodors auf 
Phormions Paragraphe (Dem. 36 [fe Phorm]) vorbereitet 54. Apol
lodor konnte sicher sein, daß der Gegner folgendes Thema ab
lehnen werde, Dem. 46 (Steph. 2) 21: ... €~ (.L~ CP"f)O"L <!>OptJ.LCUV KOCt 

I ~ 0.. , , , ", \ '?', '<I> ' 
7tpo't'€POV OL€CP'l.TOCPX€VOCL "t'"f)v f.L"f)"t'e:poc "t'"f)v €tJ."f)v, 7tpLV OU CX,7t0CPOCLV€L OptJ.LWV 

ylltJ.OCL eyyu"f)O"&tJ.€VO~ OCU'T~V 7tOCP<X rrOC()(CUVO~ (55). Die Frage, ob Phormion 
Apollodors Mutter "auch vorher" verführt habe, bevor er zu erken
nen gegeben hatte, daß sein Vorgänger Pasion sie ihm verheiratet 
hatte, war angesichts des alternativen Charakters der Basanos 
jedenfalls kompromittierend gestellt. "Verführung" läge nur im 
Falle der Bejahung vor, andernfalls wäre das Verhältnis eben 
anders zu qualifizieren. 

(53) s. o. § 9 A. 80. 
64 s. o. § 10 A. 21. 
(55) s. o. § 10 A. 16. 
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3. In diesem Zusammenhang sind auch noch zwei ProkIeseis zu 
erwähnen, in welchen es zwar am Thema nichts auszusetzen gibt, 
aber der Erklärende genau wußte, daß sein Gegner auf das beson
dere, von ihm vorgeschlagene Basanos-Verfahren nicht eingehen 
werde. Beide Male, Dem. 53 (Nikostr) 23 und 37 (Pant) 43, handelt 
es sich um Antwort-Prokleseis. Die erste Stelle wurde bereits oben 
ausführlich behandelt 56. Apollodor hatte anstelle der von Niko
stratos angebotenen privaten Basanos eine von Amtsträgern durch
zuführende "öffentliche" verlangt. Dem konnte aber Nikostratos 
nicht zustimmen, ohne sich in der Frage, ob die beiden zu befra
genden Sklaven der Polis verfallen seien, zu präjudizieren. 

4. Auch der Streit zwischen Pantainetos und Nikobulos 
(Dem. 37 [Pant]) war schon mehrmals Gegenstand der Betrach
tung 57 • Zusammenfassend läßt sich nun der taktische Hintergrund 
der beiden einander gegenüberstehenden ProkIeseis folgendermaßen 
skizzieren: Nikobulos befand sich in der von Pantainetos erhobenen 
Klage wegen Blabe in einer denkbar hoffnungslosen Situation. 
Pantainetos hatte nämlich mit genau dem gleichen Enklema 
bereits gegen Nikobulos' Partner Euergos obsiegt (§ 26) 58. Außer
dem hatte Pantainetos gewiß damit gerechnet, daß Nikobulos jene 
Proklesis, welche er knapp vor Prozeßbeginn an diesen richtete 
(§ 39), schon wegen der zur Basanos verlangten Person 59 ablehnen 
und ihm auch noch dieser Pluspunkt zugute kommen werde. Damit 
hatte er aber den Bogen überspannt. Nikobulos, der sein Plädoyer 
auf diesen Überraschungsangriff offenbar nicht eingerichtet hatte, 
konnte sich aus dieser Klemme nur dadurch befreien, daß er 
zunächst einmal annahm; damit hatte er wenigstens die drohende 
Gerichtsverhandlung abgewehrt (§ 41). Doch brach er später bei 
der Durchführung der Befragung einen Streit über die Person des 
Basanistes vom Zaun 60. Die Auseinandersetzung endete damit, 
daß Nikobulos seinen Sklaven nicht an Pantainetos herausgab, in 
einer Proklesis sich aber dazu bereit erklärte, den Mann an einen 
Dritten, Mnesikles, zur Basanos zu übergeben (§ 43). Das konnte 
aber wieder Pantainetos, der (vermutlich vereinbarungsgemäß) 
auf seiner Rolle als Basanistes bestand, nur ablehnen. In der hierauf 

66 S. o. § 11 bei A. 13/16. 
67 S. o. § 8 bei A. 74/86 u. § 9 bei A. 127/130; vgl. auch u. A. 81. 
58 Zur Kumulierung s. o. § 14 A. 45. 
69 Antigenes hatte in Nikobulos' Handelsunternehmen eine leitende 

St.ellung inne und genoß das besondere Vertrauen seines Herrn; s. u. bei A. 81. 
60 S. dazu ausführlich o. § 8 bei A. 83/86. 
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neuerlich angesetzten Gerichtsverhandlung machte sich der Be
klagte, Nikobulos, den Vorteil des ersten Wortes, den ihm die 
Paragraphe bot 6t, zunutze und tischte den Richtern in geschickter 
Erzählung die Geschichte auf, Pantainetos habe die ursprüngliche 
Proklesis gefälscht (§ 42). Dadurch hatte er das Argument aus der 
abgelehnten Proklesis gegen den Urheber der Finte, Pantainetos, 
gekehrt (§ 44) 62. 

D. In den bis jetzt besprochenen Stellen konnte der vom 
Erklärenden oft sehr scharfsinnig kalkulierte Grund für die Ab
lehnung seiner Proklesis stets in den Prinzipien des Basanos
Verfahrens selbst gefunden werden. Manchmal operierte eine 
Streitpartei aber auch mit dem äußeren Ablauf des Prozesses, 
indem sie eine durchaus akzeptable Proklesis absichtlich in einem 
Stadium des Prozesses erließ, in welchem der Gegner aller Vor
aussicht nach nicht mehr annehmen konnte. 

1. Als erstes Beispiel ist die in der Literatur bereits als Finte 
erkannte 63 Proklesis Aischines' an Demosthenes zu nennen, die er 
in seine Verteidigungsrede des Gesandtschaftsprozesses eingebaut 
hatte (Aiseh. 2 [Parapresb] 126f.). Aischines setzt hiemit einen von 
Antiphon in der ersten Tetralogie (2 d 8) theoretisch vorexer
zierten Trick in die Praxis um. Wäre es den Sprechern beide 
Male wirklich um die Durchführung der Basanos gegangen, 
hätten sie ihre Sklaven schon früher angeboten. Bei Antiphon 
verlegt der Angeklagte die Proklesis jedoch in seine zweite Ant
wortrede ; damit wollte er dem Ankläger sämtliche Gegenmaß
nahmen abschneiden. Bei Aischines verhält es sich ebenso 64 • 

2. Von vornherein aussichtslos, für den späteren Angeklagten 
Euxitheos aber von großer Wichtigkeit war die Proklesis seiner 
Freunde, welche in Mytilene verlangt hatten, die Verwandten des 

61 Auf diese taktische Überlegung weist Wolff, Paragraphe 25 u. 49, hin. 
62 Selbst wenn Pantainetos in seiner Antwortrede den Originaltext der 

von Nikobulos angenommenen Proklesis - VOll Zeugen bestätigt - den 
Richtern vorgelegt hätte, wäre er allein damit kaum imstande gewesen, das 
im Gedächtnis der Richter eingeprägte Bild von jenen umstrittenen Vor
gängen zu korrigieren. Denn Mnesikles' Name war darin sicher enthalten 
(wenn auch nur als zur Schätzung Befugter, § 40), während nach dem üblichen 
Proklesis-Formular (s. o. § 9 bei A. 160) Pantainetos ebenso sicher nicht aus
drücklich als Basanistes genannt war. 

63 S. O. § 9 A. 38 u. § 11 bei A. 132f. 
64 Außerdem hatte es Aischines in der Hand gehabt, solche Sklaven 

auszusuchen, von welchen er überzeugt sein konnte, daß sie den Schmerzen 
der Tortur bis zum Ablauf der Redezeit widerstehen würden. 
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ermordeten Herodes mögen mit der Hinrichtung des mitschuldigen 
Sklaven zuwarten, bis Euxitheos wiederkomme (Ant.5 [Herod] 
34, 38). Es war wohl kaum zu erwarten, daß die Verwandten ihre 
Rachepflicht vernachlässigen würden, bis der Beschuldigte etwa 
aus Thrakien (§ 52), wo er der Macht Athens entzogen war, 
zurückkehrte. Euxitheos verschweigt jedoch im Prozeß verständ
licherweise diese Gründe für die Ablehnung. 

3. Aus dem Munde des Klägers Ariston, der Konon wegen 
empfangener Schläge mit einer ab<.YJ (x~Xtd(Xc; verfolgt, erfahren die 
Richter, warum die Proklesis des Beklagten als bloße Finte auf
zufassen sei, Dem 54 (Kon) 26/30: Konon habe die amtliche 
Diaita dieses Prozesses ungebührlich in die Länge gezogen und 
schließlich gegen Mitternacht noch Sklaven zur Basanos angeboten 
(§§ 26f.). Auf dieses Verschleppungsmanöver sei Ariston aber nicht 
mehr eingegangen. Konon hätte nämlich für eine ernst gemeinte 
Proklesis ausreichend Gelegenheit gehabt (§§ 28f.). Ob Konon 
wirklich die Berechnung angestellt hatte, Ariston werde seine 
Proklesis wegen der vorgerückten Stunde und der damit notwen
digen neuerlichen Vertagung der Diaita ablehnen, läßt sich aus 
Aristons Bericht nicht feststellen. Verhält es sich so, dann wäre 
Konon grobes Ungeschick vorzuwerfen, weil er dem Gegner 
durch sein Verhalten auch die Begründung für dessen Ablehnung 
geliefert hätte. Man muß aber auch die Möglichkeit in Betracht 
ziehen, daß Ariston die späte Stunde als leicht nachzuweisenden 
Umstand (§ 29) lediglich vorschiebt, um eine komplizierter ge
knüpfte Finte mit einem einzigen Hieb zu durchschlagen. 

4. Dadurch, daß die vorprozessualen Schritte zweier weiterer, 
auf ein und derselben Prügelei beruhender Mißhandlungsklagen in 
einer Klägerrede eines Pseudomartyrieprozesses, Dem. 47 (Euerg), 
zur Sprache kommen, empfängt man einen lebhaften Eindruck von 
den \Vinkelzügen, mit welchen in derartigen Prozessen zu rechnen 
ist. Auch hier wird das Zusammenfügen isoliert erzählter Fakten 
ein einigermaßen wahrscheinliches Gesamtbild der prozeßrechtlich 
relevanten Vorgänge ergeben. Der namentlich nicht genannte 
Sprecher hatte im Hause eines gewissen Theophemos den Versuch 
einer privaten Pfändung unternommen. Dabei war es zu Tätlich
keiten gekommen (§§ 35/38). Beide Parteien verfolgten einander 
hierauf mit formal streng getrennten Klagen wegen Aikeia. Der
jenige, welcher den ersten Schlag ausgeteilt hatte, mußte dem 
anderen eine Buße zahlen; wer als zweiter geschlagen hatte, ging 
frei. Klage und "Widerklage" (§ 45) waren verschiedenen amtlichen 
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Diaiteten übertragen worden (§ 39). Theophemos war mit seiner 
Klage als erster vor Gericht getreten und hatte den Prozeß gewon
nen (§ 39). Sein Gegner verfolgt nun mit der vorliegenden Rede 
zwei Zeugen des Theophemos, Euergos und Mnesibulos, und hofft, 
nach deren Verurteilung seine eigene, noch anhängige (§§ 8 und 10), 
durch Theophemos' Sieg aber faktisch aussichtslos gewordene 
Aikeia-Klage erfolgreich weiterbetreiben zu können 65. Der Grund 
dafür, daß Theophemos' Klage wegen Aikeia als erste in das 
Dikasterion eingeführt worden war, ist im Taktieren mit der 
Proklesis zu sehen. Beide Parteien hatten einander nämlich auf
gefordert, eine Basanos an einer Sklavin, welche Augenzeugin des 
Raufhandels gewesen war, vorzunehmen. 

Bemerkenswert ist zunächst der Umstand, daß offenbar beide 
Gegner die Absicht hatten, als erster, und zwar eigenartigerweise 
als Kläger, vor Gericht aufzutreten. Das zeigt sich darin, daß 
beide jeweils als Beklagte die amtliche Diaita über die Klage des 
Gegners in die Länge zu ziehen getrachtet hatten. Theophemos wird 
das in der Rede zweimal ausdrücklich vorgeworfen (§§ 39 und 45 66), 

für den Sprecher ist das nur zu erschließen. Er betont zwar in 
beiden Stellen treuherzig, ihm sei jede Verschleppungsabsicht 
ferngelegen 67, doch sind diese Äußerungen leicht zu durchschauen: 
Sie sollen die Tatsache kaschieren, daß Theophemos den Sprecher 
erfolgreich in die Position des zuerst Beklagten gedrängt hatte. 

65 S. dazu die Analyse der Rede von Behrend, Dike 147, der die von 
Goppel, Klagziele 28 u. 31, vertretene Meinung widerlegt, das Urteil im 
Vorprozeß werde durch die Verurteilung der Zeugen formal aufgehoben. 
Goppel übersieht, daß die "Widerklage" zur Zeit des Zeugnisprozesses noch 
anhängig war. 

66 Dem. 47 (Euerg) 39: "t"tXu't"'(j 8e 't"1l (J.tXp't"UpL~ 1tpo't"epo<; eLO'eA.&wv eL<; "t"o 
~ " 1.' - ,~, ~ 1. ~ \ , , 6 6 
o~XtXO''t"'1)pwv, OU 1t'tXptXYptXq:>o~~VOU e(J.ou OUo U1tO~VU(J.~VOU o~tX "t"o XtX~ 1tp 't'ep v 

1to't'e ecp' e't"eptX<; 8LX'1)<; 't'tXu't'oc ~e ßA&l.jJtXL, ••• (Gestützt auf dieses Zeugnis, 
ging er als erster vor das Dikasterion, weil ich weder eine Paragraphe noch 
eine Hypomosia eingelegt hatte, da mir das in einem früheren Prozeß 
einmal geschadet hatte ... ), und § 45: &.V't'L1t'p0O'xtXAeO'tX(J.evou 8e x&xeLVOU eILe 
xtXr. 8LtX~"t"'1)'t'WV ex6v't'wv 't'!X<; 8LXtX<;, e1teL8~ ~ &.1t6q:>tXO'L<; ~v 't'l)<; 8LX'1)<;, 6 (J.ev 0e6-

q:>'1)IL0<; 1ttXpeyp&cpe't'o XtXl U1t'WILVU't'O, eych 8e 1tLO''t'euwv e(J.tXu-rql (J.'1)8ev &8Lxe;Lv 

e;LO'~e;LV e;tc; UILa.<; (Jener hatte mich seinerseits geladen; und als die Diaiteten 
die Klagen behandelten und die Entscheidung [meiner] Dike sein sollte, 
legte Theophemos eine Paragraphe und Hypomosia ein, ich aber trat, im 
Vertrauen darauf, kein Unrecht getan zu haben, [als Beklagter] vor euch). 

67 Die hiefür angeführten Gründe, der Sprecher sei mit solchen Manö
vern bei anderer Gelegenheit einmal hereingefallen (§ 39) oder habe auf sein 
Recht vertraut (§ 45; beide Texte sind o. A. 66 zitiert), scheinen im kon
kreten Fall wenig überzeugend. 
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Obwohl Theophemos sich damit die Beweislast für seine Behaup
tung aufgebürdet hatte, der Gegner habe den Raufhandel begonnen, 
hatte er auf diese Weise doch die rhetorisch bessere Position des 
ersten Wortes gewonnen. Dazu hatte er sich einer geschickt 
formulierten und placierten Proklesis bedient: Er verlangte, die 
amtliche Diaita über seine Klage zu vertagen, um eine Basanos an 
der als Augenzeugin beteiligten Sklavin vorzunehmen (§§ 6, l3f. 68 ). 

Damit hatte Theophemos den Sprecher vor die Wahl gestellt, 
entweder ein Basanos-Verfahren durchzuführen oder - worauf er 
tatsächlich hinauswollte - die Diaita sogleich zu beenden und als 
Beklagter den Weg vor das Dikasterion freizugeben. Der Sprecher 
hatte nun das Risiko einer ungewissen Basanos und das, im Aikeia
Prozeß zuerst als Beklagter auftreten zu müssen, gegeneinander 
abzuwägen. Er entschied sich für das zweite. Offenbar erachtete er 
seine Chancen auch in einem an zweiter Stelle gehaltenen Plädoyer 
nicht für aussichtslos; es standen ihm immerhin - im Gegensatz 
zu Theophemos (§§ 8, 15, 39) - Zeugen dafür zur Verfügung, daß 
er zuerst geschlagen worden sei. Außerdem konnte er auf einen 
öffentlichen Auftrag zu jener eigerunächtigen Pfandnahme pochen 
(§§ 33, 80), ein nicht zu unterschätzendes Argument. Er setzte 
deshalb einen erfolgversprechenden Gegenzug und verlangte mit 
Proklesis, jene Sklavin sofort der Basanos zu unterwerfen (§§ 5, 
10). Da diese aber nicht zur Stelle war (§§ 6, 15, 47), konnte er mit 
einer sicheren Ablehnung durch Theophemos rechnen. Damit war 
also das Spiel um die abgelehnte Proklesis unentschieden ausge
gangen. 

Gleichwohl betont der Sprecher nun im Zeugnisprozeß, er habe 
den Vorprozeß nur wegen des Zeugnisses über seine Ablehnung 
der gegnerischen Proklesis verloren (§§ 7, 39, 46). Auch diese 

68 Dem. 47 (Euerg) 6: axe:8ov (.tev oov 't'L xelt aU't'ol (.tOL o~oAoyouaLv tv 't'rl 
(.tap't'Up(~ t&eAe:w (.te: 7tCXPCXAllf.1.ß&Ve:LV ~V cXV.&PCJl7tOV, 8e:6qr1)(.tov 8e &Vcxß&AAe:a&llL 
Xe:Ae:Ue:r.V, tf.1.e 8e oux t'&eAe:Lv (Beinahe gestehen sie mir in dem Zeugnis sogar 
zu, ich sei bereit gewesen, die Sklavin anzunehmen, aber Theophemos habe 
eine Vertagung [der Diaita] verlangt, ich aber sei dazu nicht bereit 
gewesen), und § 13: f.1.e:(.tcxP't'up~xcxaL 't'o(vuv, 6) cXv8pe:c; 8r.xcxO''t'cx(, tv 't'rl aU't'rl 
f.1.ap't'Up(~, ~C; tyw oux t-lteAor.(.tr. &vaßaAea.&llr., 6 8e 8e:6q>71f.1.oc; Xe:Ae:UOr., LV/x f.1.0r. 
1tllp<'l8oL71 't'1)v &v,s.PCJl1tov. (Sie bestätigen, Geschworene, im selben Zeugnis, 
ich sei nicht zur Vertagung bereit gewesen, doch Theophemos habe eine 
solche verlangt, um mir die Sklavin zu übergeben). Fälschlich bezieht 
Goppel, Klagziele 37f., das 7tllpa8r.86vcxr. auf eine Übergabe als Pfand. Zur 
rein faktischen Alternative zwischen Basanos-Verfahren und dem vor
liegenden Pseudomartyrieprozeß s. o. § 14 bei A. 36. 
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Behauptung erscheint höchst suspekt. Der wahre Grund für seine 
Niederlage dürfte vielmehr aus einer Bemerkung am Schluß der 
Rede durchscheinen (§ 79): ... Ei a' E{.Lot wP'YLO",f).'Y)"t'E Ö'T~ Evex.upcl(j6)V 

~A,f).ov E7tL "t'~v obdcxv 'T~V 'TOU 0EOq:>~{.LOU, XCXL 'TOU'TO~~ vuv 0P'Y~O",f).~vcx~ ö"t'~ 

Erd "t'~v E[.L~V ~A,f).ov (69). Theophemos war es demnach gelungen, die 
Richter kraft seines ersten Wortes gegen den damals verklagten 
Sprecher wegen dessen rücksichtslosen Vorgehens bei der Pfän
dung aufzuwiegeln. Nun dreht der Sprecher als Kläger im Zeugnis
prozeß den Spieß um. Der Schwerpunkt seiner Rede verlagert sich 
gegen Schluß immer mehr auf die seiner Schilderung nach maßlosen 
Übergriffe, welche seine Gegner bei der Eintreibung der im ersten 
Aikeia-Prozeß erstrittenen, materiell bedeutungslosen Geldbuße 
verübt hätten (§§ 49/78). Die gewaltigen Emotionen, die er hier 
freizusetzen versucht, sollen die Richter über seine fadenscheinigen 
Angriffe gegen das Zeugnis selbst 70 hinwegtäuschen. 

E. Mit diesem instruktiven Beispiel ist die Reihe der Re
den abgeschlossen, in welchen die Erklärenden die Formalismen 
des Prozeßrechts - der Proklesis, der Basanos, der Anakrisis, der 
amtlichen Diaita oder der mündlichen Streitverhandlung - sich 
zunutze machten, um ihre rhetorische Ausgangsbasis vor Gericht 
durch eine von vornherein unannehmbare Proklesis zu verbessern. 
Zugegebenermaßen gelangen sämtliche Versuche, die wahre Absicht 
zu ergründen, welche eine Prozeßpartei mit ihrer Proklesis verfolgt 
hat, nicht über Hypothesen hinaus. Blickt man zwischendurch 
auf die Ergebnisse der Einzelexegesen zurück, so hat sich jeden
falls gezeigt, daß Demosthenes mit den eingangs zitierten Worten, 
der Gegner wolle nur aus der Ablehnung argumentieren ([.L~ 7tCXPa.

Acx{.LßclV6)V ßouA6{.Le:v6~ "t'~ aoxe:'Lv AE'YE~V; or. 29 [Aph. 3] 39), ein weithin 
praktiziertes Prinzip des Taktierens mit der Proklesis ausgespro
chen hat. Nachdem in diesem Abschnitt die Reden ständig nach 
einheitlichen Gesichtspunkten erklärt worden sind, ist abschließend 
nochmals über die Interpretationsmethode Rechenschaft zu 
geben. Der Ansatzpunkt liegt in der Beobachtung, daß die Logo-

(69) Denl. 47 (Euerg) 79: ... wenn ihr (damals) mir gezürnt habt, weil 
ich zur Pfändung Theophemos' Haus aufgesucht hatte, solltet ihr nun diesen 
zürnen, weil sie das meine aufgesucht haben. 

70 Diese gipfeln in der Behauptung, die bezeugte Proklesis habe in 
Wahrheit nicht stattgefunden, weil Theophemos damals die angebotene 
Sklavin nicht gleich mitgebracht hatte (§ 15). Richtig ist daran sicher, daß 
die Proklesis nicht ernst gemeint war, doch kann man das wohl kaum 
den Zeugen vorwerfen. 
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graphen, um den Standpunkt ihres Klienten in das rechte Licht 
zu rücken, selten zu primitiven Lügen, sondern in der Regel zu kaum 
entwirrbaren Verdrehungen greifen: Sie isolieren Zusammengehöriges 
und formen aus einzelnen richtigen Sachverhaltselementen durch psy
chologische Verkettung ein unrichtiges, aber in die Tendenz der Rede 
passendes Gesamtbild. Diese Darstellungstechnik bietet der Partei 
den Vorteil, daß der Zuhörer zwar umfassend, aber gelenkt informiert 
wird. Durch entsprechend umsichtige Vorbereitung des Plädoyers 
sucht man als Kläger zu verhindern, daß der Gegner die Richter 
durch neue Fakten überzeugen kann; als Beklagter sucht man 
zumindest die Akzente völlig anders als der Kläger zu setzen. 
Kennt man die materiellen Voraussetzungen, welche das attische 
Recht für die jeweilige Dike aufstellt, so läßt sich deshalb durch 
sinnvolles Zusammenfügen der getrennt erzählten Details zumeist 
auch schon aus einer einzigen Rede der wahre Streitstand, das sind 
Behauptung und Gegenbehauptung, rekonstruieren. Um Mißver
ständnissen vorzubeugen, muß sofort eingeräumt werden, daß auf 
diese Weise in den wenigsten Fällen die prozeßentscheidende 
Frage - etwa wer nun wirklich zuerst geschlagen hat, oder einfach 
"wessen Behauptung ist richtig~" 71 - geklärt werden kann. Diese 
nach dem rein Faktischen gestellte Frage kann in einer rechts
geschichtlich konzipierten Untersuchung des attischen Prozesses 
hinter die Frage zurücktreten: Wie kann ein Mitglied der Rechts
gemeinschaft in eine~ bestimmten Konfliktsituation den ihm von 
der Rechtsordnung verheißenen Schutz seiner Interessen durch
setzen ~ Liegt eine tatsächlich gehaltene Rede vor, kann man davon 
ausgehen, daß sämtliches Vorbringen der Parteien in einem gewissen 
Verhältnis zum angestrebten Prozeßerfolg steht. Aus diesen 
Gründen kann ein Interpret, der das formale Funktionieren der 
Rechtsdurchsetzung im Auge behält, aus einer forensischen Quelle, 
ohne dem Vorwurf der Spekulation zu verfallen, mehr herauslesen, 
als die Geschworenen Athens aus einem einzigen mündlichen 
Vortrag vielleicht erkennen konnten. 

IV. Ablehnung der Proklesis wegen der Person des Sklaven 

Um den Gegner schon von vornherein zur Ablehnung einer an 
ihn gerichteten Proklesis zu veranlassen, mußten die Erklärenden 

71 Verfehlt wäre es auch, aus dem hie und da bekannten Ausgang des 
Prozesses zu schließen, der Sieger habe "recht gehabt". Wolff, Paragraphe 
24, bezeichnet Bemühungen, die Sachdarstellung der Sprecher in allen 
Punkten zu verifizieren, treffend als "müßige Spielerei". 
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aber nicht immer das Instrumentarium des Prozeßrechts so virtuos 
handhaben, wie das in den bis jetzt besprochenen Reden beobachtet 
werden konnte. Die Parteien stellten nämlich in einer weiteren 
Reihe von Fällen, die sich teilweise mit den vorigen decken, eine 
ganz simple Überlegung an: Als leicht vorhersehbarer Grund für 
die Ablehnung kam oft die Person des zur Basanos vorgeschlagenen 
Sklaven in Betracht. Unter zwei Aspekten zeichnen sich hier ein
heitliche Ergebnisse ab: die körperliche Widerstandsfähig
keit, die bei Frauen typischerweise gering veranschlagt wurde, 
und die persönliche Stellung des Sklaven im Hause seines 
Herrn. Die Auswahl des Quellenmaterials hängt zwar davon ab, 
daß die Sprecher über die Person des zu Befragenden zufällig 
nähere Angaben machen; doch geschieht das immerhin häufig 
genug, um gewisse Tendenzen feststellen zu können. 

A. 1. Sklavinnen wurden in acht Fällen zur Basanos heraus
ver langt, jedoch nur zweimal angeboten. Dieser rein statistische 
Vergleich besagt noch recht wenig. Von den acht Aufforderungen 
sind zuvor bereits sechs aus verschiedenen Gründen verdächtigt 
worden, nicht ernst gemeint zu sein 72. Schlüsselsteilen sind deshalb 
die beiden noch übrigen Texte, Dem. 59 (Neaira) 124 und Isai. 8 (Kir) 
9f. Hier ist weder am Zeitpunkt der Proklesis noch am Thema der 
Basanos etwas auszusetzen 73, sondern einzig und allein an der 
Person der zu Befragenden. Apollodor hatte vorgeschlagen, vier 
Dienerinnen Neairas über die Abstammung dreier zur Zeit des 
Prozesses bereits erwachsener Personen zu befragen (Dem. 59 
[Neaira] 124). Eine einfache Rechnung ergibt, daß die vier Skla
vinnen bereits ältere Frauen gewesen sein mußten. Daß Stephanos 
von deren Standhaftigkeit nicht jene weitgehenden, in der Proklesis 
formulierten Zugeständnisse 74 abhängig machen würde, stand für 
Apollodor wohl mit Sicherheit fest. In Isai. 8 (Kir) 9f. sollten die 
Sklaven, darunter auch Frauen 75, sogar über die Abstammung der 

72 Lys. 4 (Trau) 10 (s. o. beiA. 50); Dem. 30 (Onet. 1) 35 (s. o. beiA. 43); 
47 (Euerg) 11 (s. o. A. 68 und u. A. 78); 46 (Steph. 2) 21 (s. o. bei A. 55); Lyk. 1 
(Leokr) 28 (Sklaven und Sklavinnen; s. o. A.44f.) und vermutlich auch 
Ant. 1 (Metr) 6 (s. o. A. 52). Handelt es sich in der letzten Stelle nach den 
o. § 8 A.7 gemachten Beobachtungen wirklich um Sklavinnen, wäre das 
Angebot, die Gegner selbst sollten Basanistai sein, mit noch geringerem 
Risiko verbunden. Zu Lys. 1 (Eratosth) s. u. A. 79. 

73 S. o. § 9 A. 31, 88, 90. 
74 Das Zugeständnis, Neaira sei als Sklavin zu verkaufen und die 

Kinder seien Nichtbürger, s. o. § 14 A. 41/43. 
76 Isai. 8 (Kir) 9; s. o. § 9 A. 88. 

Thür 17 
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Mutter des Sprechers, also eine Generation weiter, aussagen. 
Diesen alten Leuten wollte der Sprecher (vorsichtshalber) gleich 
fünf Themen 76 vorlegen, sie also fünfmal foltern lassen. Wenig 
taugliche Personen herauszuverlangen, kann deshalb als weitere 
typische Finte bezeichnet werden, den Gegner zur Ablehnung einer 
Proklesis zu veranlassen. Meistens bauen die Erklärenden diesen 
Umstand aber nur als zusätzliche Sicherung ein. 

2. Das eben Gesagte wird durch jene beiden Stellen, in denen 
Frauen zur Basanos angeboten wurden, Dem. 29 (Aph. 3) 25 und 
47 (Euerg) 6, nicht widerlegt. Beide Reden sind schon vorhin als 
typische Beispiele formalistischer Tricks aufgefallen. Demosthenes 
hatte ein unerhebliches und unbestrittenes Thema formuliert 77, 

und Theophemos um den möglichst raschen Abschluß der amt
lichen Diaita gekämpft 78 • Es gibt somit keine einzige Stelle, nach 
welcher eine Sklavin unzweifelhaft ernstgemeint zur Basanos an
geboten worden wäre 79. 

B. 1. Ein leicht vorhersehbarer Grund für die Ablehnung einer 
Proklesis lag auch darin, daß der Erklärende solche Sklaven zur 
Basanos ver langte, welche dem Gegner persönlich nahestanden 
oder hohen materiellen Wert hatten. Oft verbanden sich diese 
Eigenschaften noch mit einer schwachen körperlichen Konstitu
tion. Auffälligerweise wurden fast alle namentlich genannten 

76 S. o. § 9 A.88 u. 90; vgl. auch Lys. 4 (Trau) 10f., s. o. § 9 A. 83. 
77 S. o. bei A. 37 u. § 9 bei A. 110. 
18 S. o. A. 68 u. § 9 A. 134. Auch die Tatsache, daß die zur Basanos 

angebotene Person eine Sklavin war, konnte den Sprecher offenbar nicht 
dazu bewegen, Theophemos' Proklesis anzunehmen und die Diaita zur 
Vornahme der Basanos zu vertagen. Vielleicht hatte der Sprecher, 
als er vergeblich versucht hatte, eben diese Sklavin zu pfänden 
(Dem. 47 [Euerg] 37f.), deren Kräfte zu spüren bekommen und deshalb 
eine Basanos als zu riskant erachtet. Andererseits war aber Theophemos' 
Vertrauen in die Standhaftigkeit der Frau wiederum nicht so groß, daß er 
sie später, als das der Sprecher verlangte (§§ 16f.), wirklich herausgab. 

79 Aus der Situation heraus zu erwarten wäre, daß der Angeklagte 
Euphiletos in Lys. 1 (Eratosth) jene Sklavin, die ihm den Ehebruch seiner 
Frau aufgedeckt hatte (§ 16), zur Basanos darüber angeboten hat, daß das 
ehebrecherische Verhältnis schon längere Zeit angedauert habe (§ 38); s. 
dazu o. § 5 A.2. Euphiletos' Erzählung, er habe dieser Sklavin ohnedies 
mit der ärgsten Folterung gedroht (§§ 18/20), soll vielleicht das Nicht
anbieten verschleiern oder sogar das Argument des Anklägers entkräften, 
er habe sie ihm auf seine Proklesis hin nicht herausgegeben. Möglicherweise 
hatte sich Euphiletos jener Sklavin aber noch rechtzeitig vor dem Prozeß 
entledigt (vgl. Ant. 5 [Herod] 38). 
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Sklaven 80 herausverlangt : Kittos, der leitende Angestellte in 
Pasions Bank (Isokr. 17 [Trap] 11); Milyas, der Leiter der demo
sthenischen Schwertfabrik (Dem. 29 [Aph. 3] 35) - beide Male 
erwecken die Basanos-Themen keinerlei Bedenken. In diesem 
Zusammenhang wird auch klar, daß Pantainetos sehr wohl darauf 
vertrauen konnte, Nikobulos werde seinen "Prokuristen" Anti
genes nicht der Basanos aussetzen 81. Daß Nikobulos die Proklesis 
- in höchster Bedrängnis - dennoch annahm, aber später die 
Basanos hintertrieb, wurde bereits ausgeführt. Zwei weitere 
ProkIeseis sind schon vom Thema her als unannehmbar bekannt: 
Aischrion, der langjährige persönliche Diener des Feldherrn 
Timotheos (Dem. 49 [Timoth] 55)82, und jener allerdings nicht 
namentlich genannte Begleiter des Stephanos (Dem. 45 [Steph. 1] 
61)83 dürften schon auf Grund ihrer persönlichen Stellung in 
jenen relativ unbedeutenden Prozessen vor der Folter sicher 
gewesen sein. Ebenso konnte Nikobulos sich ausrechnen, daß 
Pantainetos zum Beweis für einen Nebenpunkt seines Enklema 
nicht die wertvollen Arbeitskräfte aus dem Bergwerk abziehen 
werde (Dem. 37 [Pant] 21)84. Besonders vorsichtig war der Ange
klagte vorgegangen, dem im Prozeß wegen Verletzung in Tötungs
absicht die Verbannung drohte. Er hatte jene luxuriöse Hetäre, 
die er mit seinem späteren Gegner gemeinsam gekauft hatte, zur 
Basanos herausverlangt. Um der Ablehnung seitens des Gegners 
völlig sicher zu gehen, hatte er in der Proklesis mindestens fünf 
der Dame einzeln zu stellende Fragen formuliert (Lys. 4 [Trau] 
10f.). 

2. Betrachtet man nun, soweit es die spärlichen Berichte 
der Spracher erlauben, die Person der zur Basanos angebotenen 
Sklaven, sind die entgegengesetzten Überlegungen festzustellen. 
Zwei vom Thema her völlig unbedenkliche ProkIeseis waren 
dennoch eindeutig unannehmbar; beide Male hing nämlich das 
weitere Schicksal der zu Befragenden direkt vom Ausgang der 
Basanos ab. Der wegen Ausrodung eines kultischen Ölbaumstrunkes 

80 S. o. § 9 A. 64; vgl. auch Thür, Status 177. 
81 Außerdem dürfte Antigenes von schwächlicher Konstitution gewesen 

sein. Das ist aus Nikobulos' Trick zu schließen, den Mann den Richtern 
persönlich vor Augen zu führen (§ 44); s. u. § 16 bei A. 90. 

82 S. o. bei A. 35 u. § 10 A. 11. 
83 S. o. § 10 A. 40. 
84 S. o. § 9 nach A. 146. Zum Wert dieser Arbeiter s. Lauffer, Berg .. 

werkssklaven 1, 65f. 

17· 
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verfolgte Bauer wollte seine Knechte, die ihm dabei geholfen haben 
sollen, der Folter unterwerfen (Lys. 7 [Sek] 43). Da ihnen aber 
nach einem Geständnis selbst Asebie vorzuwerfen wäre, konnte er 
sich auf ihre Standhaftigkeit verlassen. Desgleichen drohte den 
beiden von Nikostratos angebotenen Männern, Kerdon und Manes 
(Dem. 53 [Nikostr] 19f.), nach einer Aussage zu Apollodors Gunsten 
das ungewisse Schicksal, vom Staat beschlagnahmt und vielleicht 
in die Fremde verkauft zu werden. Beide Male hatten die ange
botenen Sklaven auch die entsprechende körperliche Konstitution, 
um der Basanos standzuhalten: Die ersten waren Landarbeiter, 
die zweiten wurden ebenfalls gewöhnlich als Arbeiter vermietet 85• 

Hatte hingegen der Erklärende ihm persönlich nahestehende 
Sklaven zur Basanos angeboten, war die Finte fast mit Händen 
greifbar: Pantainetos konnte Nikobulos' Gegen-Proklesis, Anti
genes von Mnesikles foltern zu lassen, wegen des hierin vorge
schlagenen Verfahrens nur ablehnen (Dem. 37 [Pant] 43), und für 
Demosthenes bestand im Zeugnisprozeß gegen Phanos (Dem. 29 
[Aph. 3]) auf Grund der unbrauchbaren Themen keine Gefahr, daß 
Aphobos auf die zahlreichen Angebote eingehen werde, seinen 
Schreiber zur Basanos anzunehmen. 

C. Überblickt man die Taktik der Prozeßparteien, bezogen 
allein auf die Person der zu befragenden Sklaven, so entspricht 
das Ergebnis genau den Erwartungen, die man schon aus 
theoretischen Überlegungen in das Basanos-Verfahren setzen 
konnte: Die Erklärenden verlangten schwache Personen heraus, 
boten aber kräftige und verläßliche an. Damit suchten sie aus dem 
formalen Prinzip der Rollenverteilung im Basanos-Verfahren, 
welches im Interesse der "Chancengleichheit" typische Körper
kräfte des Befragten voraussetzt, im konkreten Fall zu 
profitieren. Begreiflicherweise fanden aber solche ProkIeseis nicht 
die zur Durchführung einer Basanos nötige Zustimmung des Gegners, 
weshalb es eben - wie geplant - bei der Proklesis blieb. Ebenso
wenig überrascht es, daß die Erklärenden gewisse Interna im Hause 
des Gegners, wie menschliche Beziehungen zwischen Herrn und 
Sklaven oder den hohen materiellen Wert des Sklaven, welche als 
Gründe für die Ablehnung vorhersehbar waren, für ihre Zwecke 
ausnutzten. 

85 S. Lys. 7 (Sek) 34 u. 43 u. Dem. 53 (Nikostr) 19/21. Der Ausdruck 
.&ep(btov't'e~ (Lys. 7 [Sek] 34) scheint hier auf die (gemeinsam mit dem Herrn 
verrichtete) landwirtschaftliche Tätigkeit hinzudeuten; s. dazu Gschnitzer, 
Terminologie 19f., 23ff. 
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V. Zusammenfassung 

Mit hoher Wahrscheinlichkeit konnte in zahlreichen Fällen 
nachgewiesen werden, daß die Proklesis nicht ernsthaft auf 
die Durchführung der Basanos gerichtet war, sondern von 
vornherein auf die Ablehnung der Aufforderung hinzielte; 
in keiner einzigen Stelle läßt sich jedoch mit ähnlicher 
Wahrscheinlichkeit das Gegenteil beweisen. In der Prozeß .. 
praxis der Rednerzeit hatte die Proklesis zur Basanos, 
soweit das aus den Quellen erkennbar ist, nur den Zweck, einer 
Partei einen für das Plädoyer günstigen Ausgangspunkt zu sichern: 
das Argument aus der Ablehnung. Um dieses Ziel zu erreichen, 
bedienten sich die Erklärenden je nach den rechtlichen oder tat
sächlichen Gegebenheiten ihres Falles gewisser Typen unan
nehmbarer ProkIeseis. Auf dem Formalismus des ProzeBrechts be
ruhten Überlegungen, das Basanos-Thema entweder tückisch oder 
aber unerheblich zu formulieren sowie unannehmbare Bedingungen 
für die Durchführung der Basanos zu stellen oder die Proklesis im Ge
samtablauf des Prozesses für den Gegner möglichst ungelegen zu pla
cieren. In allen diesen Fällen ist die Gesamtinterpretation der 
Rede nötig, um die wahren Absichten des Erklärenden offenzu
legen. Einfacher lassen sich hingegen die taktischen Über
legungen aufspüren, welche an die Person des zu befragenden 
Sklaven geknüpft wurden, an seine körperliche Widerstandskraft 
oder seine Stellung im Hause des Gegners. 

§ 16. DAS ARGUMENT AUS DER ABLEHNUNG 

So wie die Proklesis zur Basanos in den überlieferten Reden 
stets aus einem typischen Grund von vornherein unannehmbar 
war, gibt es auch eine Reihe typischer Argumente, welche 
der Erklärende im Plädoyer aus der Ablehnung seiner Proklesis 
herleitete (I) oder mit welchen der Gegner seine Ablehnung zu 
begründen suchte (11), beides mit erstaunlicher Konstanz (111). 
Aus dem vorerst aufzunehmenden Befund sollen im nächsten 
Abschnitt (u. § 17) Folgerungen für die Beweiskraft der Sklaven
aussage abgeleitet werden. 

I. Die abgelehnte Proklesis 

Das Argument aus der abgelehnten Proklesis ist unter zwei 
Gesichtspunkten zu betrachten; einmal vom Inhalt her, welche 
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Schlüsse ziehen die Sprecher aus der Tatsache der Ablehnung, und 
zum anderen von der Form her, in welchen rhetorischen Figuren 
präsentieren sie diese Schlüsse 1 Beide Male wird sich eine gewisse 
zeitliche Entwicklung abzeichnen, die vom individuellen Stil der 
einzelnen Logographen getragen ist. Wohlgemerkt ist im folgenden 
vom Stil der Überzeugungstechnik und nicht von dem der juristi
schen Arbeitsweise die Rede. Die Untersuchung verläßt mit dieser 
Fragestellung zugegebenermaßen das Feld des Rechtshistorikers ; 
aus diesem Grund werden im folgenden Unterabschnitt (I) aus
nahmsweise echte und einem Autor fälschlich zugeschriebene 
Reden unterschieden. Für den Fortgang der Überlegungen ist fest
zuhalten, daß die Ablehnung einer Proklesis rechtlich nur als 
Indiz für das Zugeständnis einer Prozeßbehauptung galt. 

A. 1. Als Grundlage für alles Weitere hat der Sprecher vor 
Gericht zumindest die Tatsache vorzubringen, seine Proklesis 
sei abgelehnt worden. Das geschieht teilweise in neutralen 
Wendungen wie oux E'&eAELv 7tCXPCX8L86vcx.L (7tcx. PCXACX [.Lß&V€ LV , ßcx.a'tlV(~€LV) 1 

oder ou 8eX€0'.&cx.L (~v 7tp6XA'Y)a'LV) 2. Demgegenüber sucht der Sprecher 
mit Ausdrücken wie dem häufig gebrauchten qJ€UY€LV (1"~V ß&O'cxvov)3 

oder ou 1"OA[.L~V 7ttlpcx.8L86vCXL 4, OU 7tLO'1"EU€LV (1"Y) ßcx.(j&VCP) 5 die Geschwo
renen schon von vornherein gegen den Ablehnenden einzunehmen. 
In fünf Fällen 6 begnügt sich der Sprecher mit der bloßen Feststellung, 
der Gegner habe seine Proklesis abgelehnt, und überläßt es dem 
Gericht, hieraus die nötigen Schlüsse zu ziehen. 

2. In der Regel folgen aber auf das Vorbringen, der Gegner 
habe abgelehnt, weitere Ausführungen, die sich allerdings in ihrem 

1 Nicht bereit sein, zu übergeben (zu übernehmen, die Basanos durch
zuführen): Ant. 1 (Metr) 11; 6 (Choreut) 24, 26; Lys. 4 (Trau) 10; 7 (Sek) 
35; Isokr. 17 (Trap) 53; Isai. 6 (Philokt) 16, 42; 8 (Kir) 1 7; Dem. 29 (Aph. 3) 
14,17,18; 30 (Onet. 1) 30, 36; 31 (Onet. 2) 13; 47 (Euerg) 5; 45 (Steph. 1) 
61; 46 (Steph. 2) 21; 37 (Pant) 27; 59 (Neaira) 125. 

a Die Proklesis nicht annehmen: Aisch. 2 (Parapresb) 128; Dem. 59 
(Neaira) 125; Lyk. 1 (Leokr) 29; s. o. § 8 A. 78. 

a (Die Basanos) meiden: Ant. 1 (Metr) 13; 5 (Herod) 38; 6 (Choreut) 
27; Lys. 4 (Trau) 12; Isai. 6 (Philokt) 17; 8 (Kir) 11, 14; Dem. 29 (Aph. 3) 
5, 12, 13, 17, 22, 27; 30 (Onet. 1) 27, 38; 47 (Euerg) 7; 45 (Steph. 1) 62; 
37 (Pant) 44; Lyk. 1 (Leokr) 30, 32, 34. 

« Nicht zu übergeben wagen: Dem. 49 (Timoth) 58. 
6 Kein Vertrauen (in die Basanos) haben: Lys. 4 (Trau) 17; Dem. 45 

(Steph. 1) 62. 
8 Dem. 53 (Nikostr) 25; Isai. 6 (Philokt) 42; Dem. 46 (Steph. 2) 21; 

Aisch.2 (Parapresb) 128 (in Übereinstimmung mit Ant. 2d8). 
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äußeren Umfang und ihrer Stellung im Gesamtkonzept der Rede 
weitgehend voneinander unterscheiden. Die Skala reicht von einem 
einzigen eingestreuten Nebensatz 7 bis zu einem die Argumentation 
der ganzen Rede tragenden Abschnitts. Inhaltlich betrachtet 
schöpfen die Logographen aus einem Reservoir von lediglich sechs 
typischen Grundargumenten, die sie vielfältig zu variieren und 
zu kombinieren verstehen: das Tekmerion, das "schlechte Gewissen" 
des Gegners, dieser sei "Richter" oder "Zeuge" gegen sich selbst, 
habe sich selbst "überführt" oder habe "zugestanden". 

a) Am stärksten an der rhetorischen Theorie orientiert sind die 
Ausdrücke "t'e:X!-L~P~ov und das nur zweimal verwendete 0'1) [L€r;ov. 

Der später in der aristotelischen Logik bestehende Gegensatz 
zwischen beiden Ausdrücken - der erste bezeichnet dort den 
unwiderleglichen, der zweite den nur wahrscheinlichen Beweis 9 -

ist in diesem Zusammenhang noch nicht festzustellen. Beide Ter
mini sind hier am besten mit "Indiz" wiederzugeben, ohne daß sie 
sich in ihrem Wahrscheinlichkeitsgehalt unterscheiden ließen 10. 

Die Tatsache, daß der Gegner eine Proklesis zur Basanos abge
lehnt hat, dient als Indiz in verschieden weitem Umfang: Entweder 
schließt der Erklärende aus der Ablehnung, daß sein ganzes 
nicht näher differenziertes Vorbringen wahr oder das des Gegners 
falsch sei, oder er schließt auf die Wahrheit einer konkreten 
Behauptung, entweder des zur Überprüfung vorgeschlagenen 
oder eines logisch damit eng zusammenhängenden Themas. 

Ausschließlich im ersten Sinn gebrauchen Antiphon und 
Lysias Tekmerion oder Semeion, Ant. 1 (Metr) 11: ... lXu't'cl (lv 

't'lXU"t'ct. [L€y~O''t'ct. "t'€x[L~P~ct. 7tct.P€~Xov't'o 6l~ OUX ~vox.o( €tO'L "t'~ ({)6vcp; 

5 (Herod) 38: xct.l ~v "t'ClU"t'lX ct.u"t'or;~ [L€y~O'''t'lX "t'e:x[L~P~ct. xct."t" €[J.ou; 6 
(Choreut) 27: ct.u't'cl &'.1 "t'ct.U'"t'lX (J.€y~O''"t'ct. "t'€x[L~P~ct. XlX"t" €[J.ou €7tO~ouv'"t'o 
f' , i 0..' l' 4': " ~".... , 'o..!!.' 
o"t'~ ct.1\'Y)'\T'Y)~ TJv 1) ct.~"t'~ct. ••• "t"o ct.u"t'o "t'OU"t'O "t"€X[L'Y)pLOV yeV€O'1J'tXL, u"t'L oux 

eX,,:t)&~~ ~v ~ lXt"t'L(l ~v (lt"t'~&V"t'(lL X(l"t" €[Lou; Lys. 4 (Trau) 12: Ö"t'L [J.€V 
1'" , " ", ~.... .... 'r ß i" , OUV ou"t'€ 7tPOVOLrl eyeve"t'o ou"t'€ lXo~XCU "t'OU"t'OV, 6.) OUI\1) , e:x "t'OO'OU"t'CUV 

'"t'€X[L't)PL(uV XIXL ~(lp't'UPLWV U{.L~V €7tL8eoe~X't'CXL· &.~L& 8' öO'ov &'.1 €yev€"t'o 

O'1)[Ler;ov "t'oo"t'cp 7tPO~ 1'0 80xer;v eXA'Y)&'i) A€yeLv ({)uy6v"t'o~ €[LOU ~v ß&O'(lVOV, 

7 Etwa Dem. 37 (Pant) 27. 
8 Am stärksten ausgeprägt vielleicht in Lys. 4 (Trau): von insgesamt 

20 Paragraphen handeln die §§ 9/18 von der Basanos. 
9 S. Aristot. Rhet. 1,2 (1357a34 u. b10). 
10 In beiden Belegstellen, Lys. 4 (Trau) 12 (s. u. bei A. 11) und Dem. 29 

(Aph. 3) 19, 22 (s. u. A. 16 u. 14) wechseln Semeion und Tekmerion ab, 
lediglich um die Wortwiederholung zu vermeiden. 
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1:'OO"OÜ1:'OV t{l-OL 1:'EX{l-~P~Ov YEV~O'.&CXL ()1:'L OU ~Eo80f1.CXL ••• ; 7 (Sek) 37: 
••• xcxl ~x 1:'EX[J:flpt<uV u{l-a~ 7tEpl 1:'OU 7tpelyf1.cx"t'oc:; "t'&A'l).&~ 1t'u&eO"&CXL (11). 
Von späteren Logographen sind nur zwei Äußerungen, eine von 
Demosthenes und eine vom Verfasser der Rede gegen Timotheos 12 
stammend hier einzureihen, Dem. 29 (Aph. 3) 22 13 : ••• EX "t'oO"oo"t'<Uv 
1:'EXf1.'l)p(<Uv t7tL8ELXVOf1.EVOC:; Ö"t'L O"uXOCPCXV1:'E~, und [Dem.] 49 (Timoth) 58 : 
1:'eX{l-~pLoV 7tpoc:; uf1.ac:; 8"t'L O'uveL8ci>c:; f1.E &A'l)&~ ~YXCXAOUV't'CX (14). 

Den bloßen Schluß auf eine konkrete Tatsache zieht erst
mals 15 Isokrates, or. 17 (Trap) 53: ... EXE~V' ~YOUf1.CXL f1.€YLO""t'OV 
e!vocL 1:'exf1.~pLOV &c:; &7toO""t'epE~ {l-E I1cxO'(<Uv 't'&V XP'l){l-el't'<Uv. Ihm folgen 
Isaios und Demosthenes, Isai. 8 (Kir) 15: ~f1.E~C:; 1:'o(vuv xcxt &AACX 
1:'ex{l-~p~oc 7tpoc:; 't'oo't'o~c:; ~XO{l-EV EL7tE~V, 81:'L EX S-uycx't'poc:; ~f1.ELC; K(p<Uvoc:; 
EO"{l-~V; Dem. 29 (Aph. 3) 19: a 't'OLVUV ••• 7tocv't'<Uv 't'&V E~P'l)f1.€V<Uv O!f1.CXL 
f1.~YLO'''t'OV UfL~v O"'l)fLE~OV 't'ou 't'cxu't" &7toxp(VCXO'&CXL 't'ou't'ov, ßOOAOf1.CXL 8LEA
.s-E~V (16). In allen diesen Texten war die aus der Ablehnung er
schlossene Tatsache nicht Thema der Basanos 17 , sondern wäre 
selbst erst aus dem Vorliegen einer Sklavenaussage zu erschließen 
gewesen. Logisch ganz streng geht nur Demosthenes vor in or. 30 

(Onet. 1) 25: ... xcxt ~v YUVCXLX' ufL~V E1t'L8EL~<U A6yct> fLEV &7tOAeAOL7tU~CXV, 
~PY<P 8e O"uvo~xouO"cxv ' Acp6ßct> • •• • •. e7tL8E(~<U fLe:YelAOC "t'e:Xf1.~PLCX XCXL 
7ttO'1:'e:L~ tXOCVelC:; (18) 19. 

(11) Ant. 1 (Metr) 11; 5 (Herod) 38; 6 (Choreut) 27 s. u. A. 49; Lys. 4 
(Trau) 12 s. u. A. 52; 7 (Sek) 37 s. o. § 13 A. 11. 

12 Daß die als or. 49 überlieferte Rede nicht von Demosthenes stammt, 
ist unbestritten, s. Gernet, Demosthene 3, 12. 

13 Die Echtheit der dritten Rede gegen Aphobos scheint gesichert; zur 
Diskussion hierüber s. Thür, Status 154f. 

(14) Dem. 29 (Aph. 3) 22: ... durch so viele Indizien ist erwiesen, daß 
er mich böswillig verklagt; [Dem.] 49 (Timoth) 58 s. u. A. 54. 

15 In Lys. 4 (Trau) 12 (zitiert o. bei A. 11) ist der konkrete Schluß noch 
mit dem Globalargwnent gekoppelt. Zur Diskussion über die Echtheit des 
Trapezitikos (Isokr. 17) s. Thür, Prozeßführung 163 f. 

(16) Isokr. 17 (Trap) 53: ... halte ich das für das stärkste Indiz dafür, 
daß Pasion mich des Geldes beraubt; Isai. 8 (Kir) 15: Zu diesen können 
wir noch andere Indizien dafür vorbringen, daß wir von Kirons Tochter 
abstammen; Dem. 29 (Aph. 3) 19: Was ich . . . von all dem Gesagten für 
das stärkste Indiz halte, daß er diese Antwort gegeben hat, möchte ich nun 
behandeln. 

17 Vgl. o. § 9 A. 125, 88 u. 90, 110. 
(18) Dem. 30 (Onet. 1) 25: ... ich will euch beweisen, daß die Frau 

Aphobos nur dem Wort nach verlassen hat, tatsächlich aber noch mit ihm 
zusammenle bt: ...... dafür will ich starke Indizien und ausreichende 
Beweise vorlegen. 

19 Thema der Basanos war das aUvoLXttV, s. o. § 9 A. 115. 
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b) Eine typische Wendung, welche das Argument, der ab
lehnende Gegner setze ein "Indiz" gegen sich, psychologisch ver
tieft, ist O'UV€~8EVOC~ EOCU"t"<9 (schlechtes Gewissen haben) oder (O'uv)

€LÖEVOC~ ••• (sich bewußt sein, ... ). Der Sprecher unterschiebt damit 
der Ablehnung ein Motiv und wertet das Verhalten des Gegners 
rhetorisch als indirektes Zugeständnis aus, allerdings wieder nicht 
der konkreten, in der Proklesis formulierten Behauptung, sondern 
des gesamten Prozeßstandpunkts. Dieses Argument läßt sich von 
Antiphon bis Lykurgos verfolgen. Die Stellen lauten in zeitlicher 
Reihenfolge, Ant. 1 (Metr) 13: -nO€O'ocv y~p otX€~OV O'~tO'~ "t"o xocxov 

&voc~ocv1)0'6fL€VOV; Lys. 7 (Sek) 36: Ea6xouv &'1 EfLOCU"t"<9 O'uV€~Ö€VOCL; 

Isokr. 17 (Trap) 55: O'UV€~ÖW~ ocu"t"<9 "t"eX 7t€7tPOCYfLEVOC; Dem. 29 (Aph. 3) 
12 'i i ' I ~ I 'i' , (l' rl 'i (l'" , : lI..AAOC O'uvYJO€~ 7tOCV"t"WV fLOCA~O'''t" OCV1TPW7tWV O"t"L "t'OCA1)1T1) fL€fLOCP"t"U(1)"t"oc~; 

[Dem .. ] 49 (Timoth) 58: O'UV€~O~~ fL€ &A1)&~ EYXOCAOUV"t"OC; [Dem.] 20 47 

(Euerg) 10: €U YeXp -n8€O'ocv O"t"L ßocO'OCV~~OfLEV1)~ ocu"t"~~ E~€A€YX&~O'ov"t'oc~ 
&a~xouv"t"€C;, oux &Ö~XOÜfL€VO~ 21, und Lyk. 1 (Leokr) 30: ... OU'TOO'L ~€ 
\)" ~,(...., ( , 'i i' " (22) 
o~OC 'TO O'UV€~oEVOC~ €OCU"t"CP OUX U7tEfL€V€V, OCAA €~uY€ • 

c) Ebenfalls auf den ganzen Rechtsstreit bezogen ist der 
Gedanke, die Angeklagten hätten sich geweigert, im Basanos
Verfahren in eigener Sache "selbst Richter zu sein", weshalb sie 
nun den Freispruch verwirkt hätten, Ant. 1 (Metr) 12: aeLvov ö' 
€fLo~ye aOX€~ €tVOCL, €L ufL~C; fL€V ~1)"t"OUO'L 7tOCpOCL'Te~(j&oc~ ()7tW~ ocu"t"wv fL~ xOC"t"OC-
,1. ' (l ,,~, , ,"'" t:' ~ , ,~ 'i"1) cpLO'1) 0'1T€ , ocU"t"O~ o€ O'CP~O'~v OCU'TO LC; OUX 1)sLWO'OCV o~XOCO'''t"OCL yeV€O'1TOCL 

a6v"t"€~ ßOCO'OCVLO'OC~ 'TeX OCU'TWV &VOp!.X.7tOOOC (23). Demosthenes wendet 
dieses Argument auch zugunsten des Beklagten an, Dem. 29 

(Aph. 3) 53: XOCL'TO~ ÖO''TLC; OCU'TOC; ocu"t'<9 'Tocu"t" , €~uY€V oLx!.X.aocL, 7t(;)C; ufL~C; 

20 Die Rede verdächtigt schon Harpokration s. v. eXtXALO"'t'pOUV u. ~'t1)" 

(.L€'J1)'J; s. Gernet, Demosthene 2, 200. 
21 Vgl. auch § 78 der Rede. 
(22) Ant. 1 (Metr) 13: denn sie wußten, daß ihre eigene Schlechtigkeit 

ans Licht kommen werde; Lys. 7 (Sek) 36: ... schiene ich schlechtes Ge
wissen zu haben (s. u. A. 52); Isokr. 17 (Trap) 55: . . . indem er die Tat 
vor sich selbst eingestand; Dem. 29 (Aph. 3) 12: doch er war sich vor allen 
Menschen sehr wohl dessen bewußt, daß die Wahrheit bez~ugt ist; [Dem.] 49 
(Timoth) 58: im Bewußtsein, daß ich der Wahrheit gemäß klage (s. u. 
A. 54); [Dem.] 47 (Euerg) 10: denn sie wußten wohl, daß sie durch die 
Basanos der Sklavin überführt würden, Unrecht zu tun, nicht zu erleiden; 
Lyk. 1 (Leokr) 30: dieser hier stimmte wegen seines schlechten Gewissens 
nicht zu, sondern lehnte ab. 

(23) Ant. 1 (Metr) 12: Es scheint mir seltsam, wenn sie euch zu be
wegen suchen, sie nicht zu verurteilen, sie selbst aber nicht willens waren, 
ihre eigenen Richter zu werden, indem sie ihre Sklaven zur Basanos über" 
gaben. 



266 VI. Kapitel: Die Niohtanwendung der Basanos 

, " 6 ' 0..' ........, XPll 't"ou~ O[.L<U[.LOX 't"tt~ "t"OU't"CP 7tehrO[.L€VOU~ Xtt't"ttYV<UVtt~ "t"<UV [.Lttp't"U-

p<uv(24) 25. Auffallend ist die Um deutung dieses Arguments am 
Schluß der behandelten Epoche: Schon die Verweigerung einer 
Basanos komme einer "Selbstverurteilung' , gleich, [Dem.] 26 59 

(Neaira) 125: oüxouv ~8'Y) 8oxe~ u[.L~V 8€8~x&(J'&tt~ U7t' (xu"t"oü ~'t"€q>ocvou 
{ fI"" .... .... N' (27 ) "t"OU't"OU~, ••• O't"~ €VOX.O~ Ea't"~ 't"n ypttcpn e(x~ptt • 

d) Nicht nur als "Richter", sondern auch als "Zeuge gegen 
sich selbst" wird der Gegner auf Grund seiner Ablehnung der 
Proklesis apostrophiert, Ant. 6 (Choreut) 32: Xtt('t"o~ et 7tpO~ "t"o~C; 

€{Lttu't"oü [.L&p"t"ua~ "t'OUC; eXv't"~8(xou~ (xu"t'ou~ [.LOCp't"upcxc; 7tttpex.o[.Lcx~, 7tO~ ~"t'~ 

€)..&6v't"cx 8€~ ~ 7t63-EV eX7t08E(~CXV"t"CX TYlC; (Xt't"LCXC; &7tOAeAU(J'3-(X~; (28). Eine 
eigene Version dieses Arguments hat Isaios, or. 6 (Philokt) 12: ~'t"~ 

"t"OLVUV x(Xf. "t'ou~ &v"t'~a(xou~ €7tt8e(~<u epycp U[.L~v 't"ttü"t"cx tLe {Locp"t'u p'Y)x6"t'occ; (29). 

Dieser Satz folgt auf ein Zeugnis, Euktemon habe niemals mit der 
Mutter der beiden Mitprätendenten in Ehe gelebt (§ 11), und leitet 
den Abschnitt über die dasselbe Thema betreffende Proklesis 
(§ 1630) ein. Ebenso im Konkreten bleibt Isaios in der zweiten 
Stelle, or. 8 (Kir) 14: "t'LV€~ 8€ OL "t"peq>o{Lev'Y)v ev80v xcxt &uyoc"t"epoc 

oOO'ocv €L86't"€C; YV'Y)(J'LttV K(p<Uvoc;; OL vüv eX[.Lcp~O"ß'Y)"t'ouv"t'€C; epyep cprxNEp&c; 

{Lttp"t'upoüO'~v ()"t'~ TttÜ"t" , €O'''t'f.V eX).. 'Y)3-~, q>euyovTec; "t"~v ßocacxvov (31). Isaios 
hat es nicht nur verstanden, das schon seit Antiphon verwendete 
Argument zu konkretisieren, sondern es auch noch weiter auszu
bauen. Er hat dabei das von Antiphon im ganz speziellen Sinn 

(24) Dem. 29 (Aph. 3) 53: Freilich, wenn es jemand vermied, selbst 
sein eigener Richter darüber zu sein, wie dürft ihr, die ihr den Eid geleistet 
habt, diesem gehorchen und die Zeugen verurteilen ... ? 

25 Es handelt sich hier allerdings um außergerichtliche Streitbeendi
gung, s. o. § 14 bei A. 15/21 u. vor 44. 

26 Auch dieser Rede wird die Authentizität seit der Antike abgesprochen, 
Gernet, Demosthene 1, 8ff. u. 4, 69. 

(27) [Dem.] 59 (N eaira) 125: Scheint euch also nicht von Stephanos 
hier selbst das Urteil gesprochen zu sein, ... daß Neaira der Graphe schul
dig ist? 

(28) Ant. 6 (Choreut) 32: Freilich, wenn ich zusätzlich zu meinen Zeuw 
gen die Gegner selbst als Zeugen führe, was muß ich da noch alles unterw 
nehmen oder wodurch noch beweisen, daß ich von dem Vorwurf befreit bin? 

(29) Isai. 6 (Philokt) 12: Darüber hinaus werde ich beweisen, daß euch 
auch die Gegner selbst durch ihr Ver haI t e n das bezeugt haben. 

30 Zur Rekonstruktion des Themas s. o. § 9 A. 101. 
(31) Isai. 8 (Kir) 14: Wer sind die Leute, die "wissen", daß sie im 

Hause aufgezogen wurde und Kirons Tochter ist? Diejenigen, welche es 
jetzt bestreiten, legen durch ihr Ver haI ten deutlich Zeugnis dafür ab, daß 
das wahr ist, indem sie die Basanos vermeiden. 
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gebrauchte "epycp" e~EAeYXE~v (durch ein tatsächlich durchge
führtes Basanos-Verfahren, nicht durch bloße Worte, über
führen 32) zu "epycp" flOCp't'UPE~V (durch das eigene Ver haI ten 
bezeugen) weitergebildet. An Isaios lehnt sich ein anonymer Logo
graph an, [Dem.] 47 (Euerg) 4: 7tEpt fle:v yap 't"Y)C; flocP't'Up(occ;, ö't'~ 
" I ~.... , "~...",, ~ "l' " \ 't'EUO'Y) flEfl(lP't'ljP1)xocO'~v, OCU't'OL flo~ oOx,oUO"~V EPYep ESEAEYXELV ocu't'1)v, X,OCL 
oux ClAAOUC; flE 8E~ fl&:P't'Upcxc; 7tCXPCXO'XEO".&OCL ~ cxu't'OUC; 't'OU't'OUC; (33). Lykurgos 
verzichtet hingegen auf epycp, or. 1 (Leokr) 29: x,cxt xcx't'EflcxP't'UPE~ 

ocu't'ou, f5't'~ 7tpo86't'1)C; 't'~C; 7toc't'p(8oc; EO"'t'(V (34) 35, wohl um das auf die Basa
nos bezogene Argument e~EAEYX OV't'EC; 't'i{) epycp (§ 33) nicht zu beeinträch
tigen. Die beiden letzten Logographen argumentieren wieder global. 

e ) Noch einen Schritt weiter als das x,cx't'ocflOCP't'UPE~V geht die 
Behauptung, der Gegner sei schon allein auf Grund der abgelehnten 
Proklesis als "überführt" anzusehen. Auch dieser Gedanke ist 
bereits bei Antiphon anzutreffen, or. 6 (Choreut) 31: . . . 't'ou't'OUC; 
fle:v ocu't'OUC; 't'E U7tO O'cpWV OCU't'WV e~EAEYXOflEVOUC; x,oct U7t' EflOU (36), wird 
aber erst um die Mitte des vierten Jahrhunderts wieder aufge
griffen. Während [Dem.] 47 (Euerg) 4 37 noch sehr an Antiphon 
anklingt, führt Demosthenes in der ersten Rede gegen Stephanos 
ein kühneres Argument ein, or. 45 (Steph. 1) 62: OUx,ouv 't'~ CPEUYELV 
't"fJv ß&:aocvov UCPrlP1)flEVOC; E~EAeYXE't'CX~; (38). Der direkte Schluß von der 
Ablehnung auf die konkrete Tatsache des Urkundendiebstahls 
zeichnet sich durch besondere sprachliche Prägnanz aus. Eine 
freiere Variante dieses Gedankens ist die Wendung, Dem. 37 (Pant) 
27: ou yap fl6'Jo'J EX 't'OU 7tPOXOCAE~O".&OCL 't'ou't'ouc; 7tocpoc8oüvoc~, 't'oü't'O'J 3e: 
fl~ '.&eAE~'J, eXAAa x,ocl EX, 7t&:v't'wv 8~A6v EO"'t'LV ~e:u8oc; (Sv (39). Das ~Eü8oc; 

32 Vgl. Ant. 2d8 (s. u. § 17 A. 21); s. dazu Grace, Word 103. 
(33) [Dem.] 47 (Euerg) 4: Daß sie das Zeugnis falsch abgelegt haben, 

scheinen sie mir durch ihr eigenes Verhalten zu beweisen, und ich muß 
keine anderen Zeugen vorweisen als sie selbst. 

(34) Lyk. 1 (Leokr) 29: . . . und er legt gegen sich selbst Zeugnis ab, 
daß er Verräter des Vaterlandes ist. 

35 V gl. auch § 35: xcx"t'cx(.L€(.LCXP"t'uP'Y)XWC; ecxu"t'oü (obwohl er gegen sich selbst 
Zeugnis abgelegt hat). 

(36) Ant. 6 (Choreut) 31: ... daß diese sowohl durch sich selbst über· 
führt sind als auch durch mich. 

37 Vgl. diese Stelle (zitiert o. A. 33) mit Ant. 6 (Choreut) 31 f. (zitiert 
o. A. 36 u. 28). 

(38) Dem. 45 (Steph. 1) 62: Ist er also durch das Vermeiden der Basanos 
nicht als Dieb überführt? 

(39) Dem. 37 (Pant) 27: Nicht nur daraus, daß ich mit Proklesis ver~ 
lange, daß er diese (Sklaven) übergebe, er aber dazu nicht bereit ist, 
sondern auch aus allem übrigen ist klar, daß es falsch ist. 
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bezieht sich wieder ganz konkret auf die unmittelbar vorher 
verlesenen Worte des gegnerischen Enklema. Noch freier läßt 
Demosthenes den Sprecher in derselben Rede zu seiner zweiten 
Proklesis resümieren, dem Gegner sei durch seine Ablehnung jedes 
weitere Wort über den Gegenstand der Proklesis abgeschnitten, 
or. 37 (Pant) 44: cpuywv (.Lev 1'o(vuv 1'ocu1'oc, cpuywv a' & 1'0 7tp&1"OV ocu"t"OC; 
7tPOUXOCA€O'OC1"O, eywy', Ö 1"L 7t01"' €P€~ 7tPOC; U(.L~C;, .&ocu(.L&~w (40). Dem
gegenüber kehrt der Verfasser der Rede gegen Neaira wieder zu 
dem schematischen Globalargument antiphontischer Prägung 
zurück, [Dem.] 59 (N eaira) 125: X(XL €~€A€y~€~ ocu1'OC; ocu"t"ov ()"t"~ ouaev 
uy~ec; A€Y€~, oux €&€A~(jOCC; 7t(Xpocaouvcx,~ ..• (41). 

f) Lykurgos, der in seiner Rede gegen Leokrates die meisten 
der bis jetzt genannten Argumente aus der abgelehnten Proklesis 
epigonenhaft zusammenfaßt 42, ist gleichwohl auch eine Neu
schöpfung gelungen. Als einziger Redner versucht er, am Ende 
der überschaubaren Entwicklung, den Angeklagten auf eine 
Homologie festzulegen (§ 29): 0 YcXP 1"0'.1 .•. eA€YXov cpuywv ~l-LoA6-
ytlX€V &.Al).&~ €!voc~ 1"eX €tO'l)yy€A(.L€Vcx, (43). Interessanterweise bemüht 
er sich dabei nicht, ganz konkret das zur Basanos vorgeschlagene 
Thema 44 als zugestanden hinzustellen, was einer Homologie im 
prozeßtechnischen Sinn entspräche, sondern gebraucht den Ter
minus so wie das xcx,"t"OC(.LocP1'uP€~V für jeden Hörer erkennbar im 
übertragenen Sinn. Einige Zeit später kommt er jedoch wieder 
auf die Homologie zurück und möchte daraus plötzlich rechtliche 
Konsequenzen ziehen (§ 35): ... &~~w(j€~ ul-L~C; €vcx,v1'Loc 1'oc~c; OCU1"OU 
O(.LOAOyLcx,~C; xocr. (.LOCP1"Up(oc~c; ~l)CP(O'OCO'.&OC~ (45). Das Resümee ist schließlich 
nur noch so zu verstehen, als ob Leokrates die Anklage
behauptung ausdrücklich, im technischen Sinn, zugestanden 

(40) S. o. § 10 A. 88. 
(41) [Dem.] 59 (Neaira) 125: ... und er überführt sich selbst, daß er 

nichts Vernünftiges sagt, weil er n,icht bereit war, ... zu übergeben. 
42 So sind eClu't'<t> (TuveL8evClL (§ 30, s. o. A. 22), XCX,'t'Cl(1.Clp't'upeLv eClu't'oü 

(§§ 29 u. 35, s. o. A. 34) vertreten, ebenso klingen die Wendungen (1.clp't'upec; 

86>(Tov't'ec; lZ"Aeyxov (§ 28, s. o. § 11 A. 84), etx&~eLv und ~PYOLC; (1.~"A"Aov ~ "A6YOLC; 
7tLO''t'eueLV (§§ 28f., s. u. § 17 A. 20) an Isai. 8 (Kir) 10; Ant. 6 (Choreut) 18 
und Lys. 7 (Sek) 43 an. 

(43) Lyk. 1 (Leokr) 29: Da er die Überprüfung vermied, hat er zuge· 
stimmt, daß die Eisangelia auf Wahrheit beruhe. 

44 Vgl. die o. A. 16/18 zitierten Stellen. 
(45) Lyk. 1 (Leokr) 35: ... wird er euch bitten, gegen seine eigene 

Homologie und sein eigenes Zeugnis zu entscheiden. 
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hätte (§ 36): 7tept (J.€V oÖv "t7jc; 7tpOxA~(jewc; xoct. 1"OU &8LX~(.LOC't'Oc;, 01"L 
o(J.OAoyoufLev6v EO''t'LV, txocv&c; u(J.iic; ~YOU(LCXL, <1) &v8pec;, (LefLOC-&YJXEVOCL (46). 

3. Überblickt man die Argumente zur abgelehnten Proklesis 
nun abschließend auf ihre Auswirkung im Prozeß hin, muß noch
mals betont werden, daß trotz der weitreichenden Formulierungen 
wie: der Gegner "richte sich selbst", "zeuge gegen sich selbst", 
"sei überführt" oder "habe gestanden", die Tatsache der Ablehnung 
vor Gericht stets nur als Indiz gewertet wurde, sonst aber keinerlei 
beweisrechtliche Wirkungen hatte 47 • Die Schlüsse beruhten auf der 
einfachen Überlegung, der Gegner sei sich - im Gegensatz zum 
Sprecher - seiner Sache nicht so sicher gewesen, daß er es auf eine 
Basanos habe ankommen lassen können. 

B. Bevor der persönliche Argumentationsstil der einzelnen 
Rhetoren an Hand des eben vorgelegten Materials genauer analy
siert werden kann, ist noch eine besonders auffällige rhetorische 
Figur zu besprechen, welche in acht Reden zur Verstärkung des 
Arguments aus der abgelehnten Proklesis eingesetzt wird. Es 
handelt sich um einen mehrstufigen Schluß, in welchem der Spre
cher sich in die Lage des Gegners versetzt und von dort aus zu 
seinen Gunsten argumentiert. 

1. Bereits Solmsen 48 macht auf die von Antiphon oft und 
geradezu st.ereotyp verwendete Figur des "hypothetischen Rollen
tausches" aufmerksam. Besonders eindrucksvoll ist diese Argumen
tationsform in allen drei erhaltenen Reden Antiphons zur Bekräf
tigung der Schlüsse aus der abgelehnten Proklesis eingesetzt: 
Ant. 1 (Metr) 11; 5 (Herod) 38; 6 (Choreut) 27 49 • Der Tenor aller 

(46) Lyk. 1 (Leokr) 36: Über die Proklesis und darüber, daß das Ver .. 
brechen zugestanden ist, habt ihr, Männer, glaube ich, ausreichend 
erfahren. 

47 S. o. § 10 bei A. 67/70. 
48 S. u. A. 50. 
49 Ant. 1 (Metr) 11: Freilich weiß ich wohl, wenn diese (die Gegner) zu 

mir gekommen wären, sogleich nachdem sie erfahren hatten, daß ich den 
Mörder des Vaters gerichtlich verfolge, und bereit gewesen wären, ihre 
Sklaven zu übergeben, ich aber nicht bereit gewesen wäre, sie zu überneh
men, wäre das das stärkste Indiz dafür, daß sie an der Tötung nicht 
schuldig seien. Nun aber war ich es, der zuerst selbst Basanistes sein wollte, 
dann aber sie aufforderte, selbst an meiner Statt die Basanos vorzunehmen; 
also scheint es mir richtig, daß das dasselbe Indiz abgebe, daß sie an der 
Tötung schuldig sind. 

Ant. 5 (Herod) 38: Und wenn ich den Mann beseitigt hätte oder nicht 
bereit wäre, ihn den Gegnern herauszugeben, oder ein anderes Überprüfungs .. 
verfahren vermiede, legten sie in diesem Fall darauf größtes Gewicht und es 
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drei Stellen lautet etwa: "Hätte der Gegner mich mit Proklesis 
zur Vornahme einer Basanos aufgefordert und hätte ich abge
lehnt, ergäbe das ein überaus gewichtiges Indiz für seinen Stand
punkt; nun aber, da er meine Proklesis abgelehnt hat, muß das in 
gleicher Weise als Indiz für meinen Standpunkt gelten." Für 
Antiphon sind die genannten Stellen bereits eingehend unter
sucht 50, so daß die folgenden Überlegungen sich auf deren Nach
wirken beschränken können 51. 

Das eben dargestellte Modell wiederholt sich, sprachlich 
vereinfacht, in Lys. 4 (Trau) 12 und 7 (Sek) 36 52 und etwas auf
gelockert in Dem. 29 (Aph. 3) 14 und 17 53• Zwei weitere Stellen 
passen den Gedanken des hypothetischen Rollentausches an die 

wäre für sie das stärkste Indiz gegen mich; nun aber, da sie selbst trotz 
Proklesis meiner Freunde das vermieden haben, muß es also dasselbe Indiz 

. gegen sie abgeben, daß sie den Vorwurf, den sie vorbringen, nicht der 
Wahrheit gemäß zu erheben versuchen. 

Ant. 6 (Choreut) 27: Und wenn ich auf deren Proklesis hin nicht bereit 
gewesen wäre, die (damals) Anwesenden zu nennen, oder, wenn sie Sklaven 
verlangten, ich nicht bereit wäre, sie herauszugeben, oder ich irgendeine 
andere Proklesis abgelehnt hätte, gebrauchten sie gerade das gegen mich 
als stärkstes Indiz dafür, daß ihr Vor,vurf der Wahrheit entspreche; da 
aber sie es sind, die auf meine Proklesis hin die Überprüfung vermeiden, 
scheint es mir nur gerecht, daß dasselbe Indiz gegen sie wirke, daß ihr Vor
wurf, den sie gegen mich erheben, nicht wahr ist. (Auf die Wiedergabe der 
umfangreichen griechischen Texte kann in diesem Zusammenhang ver
zichtet werden.) 

60 Guggenheim, Bedeutung 68f.; Wilamowitz, Ant. 1, 201 und Ant. 6, 
403; Sohnsen, Antiphonstudien 10, 12 u. 14. 

51 S. dazu schon Guggenheim, a. 0.; dort fehlen allerdings Dem. 29 
(Aph. 3) 14 u. 17 und Lyk. 1 (Leokr) 31/33. 

62 Lys. 4 (Trau) 12: Wie es für diesen ein Indiz abgäbe, daß er die 
Wahrheit zu sprechen scheine, wenn ich die Basanos vermiede, so verlange 
ich, daß die Tatsache, daß er nicht bereit war, die Überprüfung an der 
Sklavin vorzunehmen, für mich als gleich starkes Indiz dafür gilt, daß ich 
nicht lüge ... (s. u. bei A. 56). 

Lys. 7 (Sek) 36: Freilich ist es, Männer des Rates, allen klar, daß, 
wenn Nikomachos die Sklaven verlangte und ich sie ihm nicht übergäbe, 
ich schlechtes Gewissen zu haben scheine; da nun ich bereit war zu über
geben, dieser aber nicht, sie anzunehmen, ist es gerecht, auch darüber zu 
derselben Meinung zu gelangen ... 

63 Dem. 29 (Aph. 3) 14: Geht das nicht zu weit, einerseits zu sagen, 
man sei benachteiligt worden, wenn man den Freien - wie ich euch sicher 
beweisen werde - verlangt und nicht bekommt, andererseits aber der 
Meinung zu sein, die Zeugen würden nicht benachteiligt, wenn ich den 
zugestandenermaßen Unfreien über das Zeugnis (zur Basanos) herauszu· 
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spezielle Prozeßsituation an: Der Verfasser der Rede gegen Timo
theos ([Dem.] 49) bringt die Erwägung mit ins Spiel, daß sein 
Klient Apollodor mehrere Posten einklagt. Er führt aus, der 
Beklagte Timotheos hätte aus einer günstigen Sklavenaussage 
über einen Klagepunkt auch die restlichen Posten in Zweifel 
ziehen können (§ 57); wenn nun Timotheos aus der Übergabe des 
Sklaven ein Indiz gegen Apollodor hätte gewinnen können, so 
müsse die Nichtübergabe in gleicher Weise gegen Timotheos wirken 
(§ 58 54) - ein logisch höchst anfechtbarer Schluß. Wesentlich 
geschickter geht Lykurgos vor. Er weist vorweg den Einwand 
zurück, er als Rhetor sei Leokrates, dem Privatmann, auf Grund 
seiner 8E~v6"t'YJC; (Redegewandtheit 55) überlegen. Dabei stellt Lykur
gos die Eigenschaften des Sykophanten und die des gerechten 
Anklägers gegenüber (§ 31): Der Gerechte - natürlich Lykurgos
greife zu dem der Deinotes entrückten Beweismittel der Basanos 
(§ 32); Leokrates habe sich aber statt dessen auf das Erwecken 
von Zorn und Mitleid verlegt (§ 33). Dadurch fällt - ein Meister
stück der Deinotes - der Vorwurf auf Leokrates selbst zurück. 
Der Ausgangspunkt für diese Figur ist unschwer im hypothetischen 
Rollentausch zu erblicken. 

2. Des öfteren scheitert ein "hypothetischer" Rollentausch an 
den realen Gegebenheiten; es stehen einander zwei wirklich 
erlassene Prokleseis gegenüber. Nur in zwei derartigen Fällen greifen 
die Logographen zu dem Argument, die Ablehnung der einen 
Proklesis müsse mindestens die gleiche Wirkung nach sich ziehen 
wie die Ablehnung der anderen. Dabei finden sich die suggestiven, 

geben bereit bin, dieser (aber) nicht bereit ist, ihn anzunehmen? (s. dazu 
u. bei A. 57). 

Dem. 29 (Aph. 3) 17: Weiters, hätte er getrachtet, die Sache zu über
prüfen, hätte er den Sklaven, der das Zeugnis geschrieben hatte, von mir 
verlangt, damit ich, wenn ich ihn nicht übergäbe, nichts Gerechtes mehr 
zu sagen scheine. Nun aber war er davon so weit entfernt, daß, als ich bereit 
war, zu übergeben, da er das abgestritten hatte, er nicht einmal bereit war, 
zu übernehmen, sondern sie (die Gegner) die Basanos auch darüber offen
sichtlich vermeiden. 

54 [Dem.] 49 (Timoth) 58: Wenn freilich das vor euch ein starkes Indiz 
zu seinen Gunsten wäre, wenn er Aischrion herausgäbe ... , so soll es vor 
euch auch zu meinen Gunsten ein Indiz dafür sein, daß er Aischrion im 
Bewußtsein, ich verklage ihn der Wahrheit gemäß, nicht zu übergeben wagt. 

55 Aus dem Zusammenhang ist ersichtlich, daß Deinotes hier eher im 
Sinne Dionysios' v. HaI. die Gewandtheit, nicht nach Demetrios die Rede
gewalt meint; s. dazu Martin, Rhetorik 337. Zu Lykurgos' Gewandtheit s. 
Kennedy, Persuasion 251. 
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für den hypothetischen Rollentausch geprägten Wendungen fast 
wörtlich wieder, Lys. 4 (Trau) 12: 50'ov &v eyev€'t'o O'YJfl€LOV 't'ou't'ep 
. . • 't'OGou't'ov EflOL 't'e:xfl~P~oV ye:VEO'&(x~ (56). Demosthenes vergleicht 
seine Ablehnung der von Aphobos im Vormundschaftsprozeß 
erlassenen Proklesis mit Aphobos' Ablehnung seiner Proklesis im 
Zeugnisprozeß (Dem. 29 [Aph. 3] 14 57). In den übrigen Fällen der 
"Gegen-Proklesis"58 behalfen die Sprecher sich auf andere Weise. 

C. 1. Die Analyse der typischen Argumente und Argumenta
tionsformen um die Proklesis zur Basanos rechtfertigt den Versuch, 
die Arbeitsweise einzelner Logographen in diesem zugegebe
nermaßen winzigen Ausschnitt ihrer Tätigkeit zu individuali
sieren. Eine über dieses enge Thema hinausgehende Charakteristik 
kann hier selbstverständlich nicht geboten werden. 

Am meisten fällt auf, daß der Grundtyp aller fünf gängigen 
Argumente - die Homologie kann bis Lykurgos außer Betracht 
bleiben - schon bei Antiphon ausgebildet ist. Doch unter
scheidet er sich auch klar von späteren Autoren: Bei ihm enthält 
jede seiner drei überlieferten Gerichtsreden einen längeren Ab
schnitt, der sich ausführlich mit der abgelehnten Proklesis aus
einandersetzt. Dabei zeigt er, besonders im Gebrauch des Ausdrucks 
Tekmerion und mit der jedesmal eingebauten Figur des hypothe
tischen Rollentausches, eine gewisse theoretisierende Steifheit; die 
tragenden Argumente sind - im Gegensatz zu den raffiniert 
formulierten Prokleseis - inhaltlich wenig auf den speziellen Fall 
abgestimmt. Antiphons Schlüsse aus der Ablehnung zielen immer 
global auf die Verifizierung des gesamten Vorbringens seines 
Klienten. Lysias greift in seinen beiden Reden, welche der Pro
klesis ebenfalls einen eigenen Abschnitt widmen 59, die Figur des 
Rollentausches auf. Vom übrigen Arsenal Antiphons macht er 
sich hingegen nur einmal das "Wissen" (Ant. 1 [Metr] 13) zunutze, 
das er zu dem prägnanten Bild des "schlechten Gewissens" (Lys. 7 
[Sek] 36) umformt. Auch er argumentiert noch ausschließlich 
global. Isokrates trennt in seiner einzigen einschlägigen Rede 
erstmals die Erzählung über die Proklesis (or. 17 [Trap] 12/16) von 

(66) S. o. A. 52. 
57 S. o. A. 53. 
58 S. u. bei A. 72/81 f. 
59 Von diesen enthält or. 7 (Sek) einen scharf abgegrenzten Abschnitt 

(§§ 34/37), während der Rhetor in or. 4 (Trau) allmählich (§§ 8f.) zu der 
den zweiten Teil der Rede beherrschenden Argumentation um die ProkIe
seis (§§ 10/18) überleitet. 
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den hieraus zu ziehenden Schlüssen (§§ 53/55). Er verzichtet auf 
sämtliche theoretisierenden Argumentationsfiguren Antiphons, zieht 
als erster mit dem Tekmerion den Schluß auf eine konkrete Tat
sache (§ 53) und eignet sich (§ 55) lediglich den Gedanken des 
"schlechten Gewissens" an (Lys. 7 [Sek] 36). Neu eingeführt hat 
Isokrates den erst im nächsten Abschnitt (u. § 17) zu besprechenden 
Vergleich von Zeugen- und Sklavenaussage (§ 54). So wie Isokrates 
rückt auch Isaios von der Vielfalt Antiphons ab. In zwei seiner 
Reden handeln Abschnitte von der Proklesis; sie dienen aus
schließlich dem Zweck, die Behauptung konkreter Tatsachen zu er
härten. Hiezu bildet er in beiden Reden aus Antiphons Topos "gegen 
sich selbst zeugen" (Ant. 6 [Choreut] 32) durch Hinzufügen des in 
diesem Zusammenhang doppeldeutigen ,,~pycp" eine neue, für ihn 
charakteristische Variante dieses Arguments (or.6 [Philokt] 12; 
8 [Kir] 14). Den schulmäßigen Ausdruck Tekmerion verwendet er 
hingegen nur einmal (or. 8 [Kir] 15); "Indizien" sind hier nicht nur 
die Ablehnung der Proklesis, sondern eine Kette von weiteren 
Umständen. Die sonst durchgehend feststellbare, auf globale 
Argumentation hinzielende Wendung, die Ablehnung sei durch 
, ,schlechtes Gewissen" motiviert, fehlt bezeichnenderweise bei 
Isaios. 

Mehrschichtig ist das Bild, welches die Reden des Demo
sthenischen Corpus bieten. Zu unterscheiden sind, soweit sie 
hier interessieren, die Reden des jungen Demosthenes aus dem 
Vormundschaftsprozeß (in Betracht kommen or. 29 [Aph.3] und 
30 [Onet. 1]), die in der späteren Logographenzeit entstandenen 
(or. 45 [Steph. 1] und 37 [Pant]) und die unechten (or. 49 [Timoth], 
47 [Euerg] und 59 [Neaira]). In der Rede für den Zeugen Phanos 
(or. 29 [Aph. 3]) beruft sich Demosthenes auf insgesamt sechs vom 
Kläger Aphobos abgelehnte Prokieseis zur Basanos. Erwartungs ... 
gemäß beutet er in dieser Rede Antiphon aus: Demosthenes ent
lehnt Wendungen des hypothetischen Rollentausches (§§ 14 und 
17) und das "Wissen" um die Unwahrheit (§ 12); als Grundlage 
für ein Globalargument werden "sich selbst richten" (§ 53) und das 
Tekmerion (§ 22) im gleichen Sinn wie bei Antiphon angewendet. 
Demgegenüber meidet die erste Rede gegen Onetor (or. 30) trotz 
zweier Prokieseis die Figuren Antiphons: Tekmerion (§§ 25 und 31) 
wird hier (wie schon Semeion in 29 [Aph. 3] 19) eher im Sinne 
Isaios' als Indizienkette für ein konkretes Thema verwendet. Die 
Argumentation gipfelt in einem Vergleich von Zeugnis und Basanos 
(§§ 37f.), wie er schon bei Isokrates (17 [Trap] 54) und auch bei 

Thür 18 
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Isaios (8 [Kir] 11f.) zu finden ist. Dieselbe Sparsamkeit, welche die 
Rede gegen Onetor auszeichnet, gepaart mit sprachlicher Prägnanz, 
zeigen die vom gereiften Redner Demosthenes gezogenen Schlüsse 
aus der abgelehnten Proklesis: Ohne umständliche Figuren zu 
bemühen, gilt das Thema der Basanos direkt durch die Ablehnung 
als erwiesen (Dem. 45 [Steph. 1] 62; 37 [Pant] 24 und 44); nicht der 
"Gegner überführt sich selbst", wie Antiphon e~€Aeyx.€~V gebraucht 
(or. 6 [Choreut] 31), sondern "der Urkundendiebstahl ist ihm 
nachgewiesen" (Dem. 45 [Steph. 1] 62). 

Die von der modernen Forschung als unecht erkannten Reden 
kleben hingegen an nicht immer glücklich modifizierten, allgemein 
bekannten Wendungen: In der Rede gegen Timotheos fällt der 
an den Haaren herbeigezogene hypothetische Rollentausch 
auf 60. In [Dem.] 47 (Euerg) wird zwar korrekt, aber durch
aus unoriginell, im Sinne Antiphons das "Schuldbewußtsein" 
(§ 10, vgl. Ant. 1 [Metr.] 13) und das "Zeugnis gegen sich selbst" 
(§ 4, vgl. Ant. 6 [Choreut] 32) vorgebracht, das letzte angereichert 
durch den seit Isaios bekannten Zusatz S:pycp. [Dem.] 59 (Neaira) 125 
lehnt sich an die "Selbstüberführung" Antiphons (or. 6 [Choreut] 
31) an, modifiziert hingegen geschickt die "Selbstverurteilung" 
(Ant. 1 [Metr] 12; Dem. 29 [Aph. 3] 53). Blickt man nun auf die 
eingangs besprochene Rede für den Zeugen Phanos zurück, ist 
festzustellen, daß sie in ihrer starken Anlehnung an Antiphon 
sich nicht wesentlich über die Produkte anonymer Logographen 
erhebt. Es besteht jedoch kein Anlaß, die Rede deshalb Demosthe
nes abzusprechen 61. Weil das von Aphobos angegriffene Zeugnis 
eng mit einer von Demosthenes abgelehnten Proklesis Aphobos' in 
Verbindung stand, suchte Demosthenes nun seinerseits, Aphobos 
möglichst viele Ablehnungen entgegenzuhalten. Daß der junge 
Demosthenes dabei angesichts der großen Zahl von Prokleseis die 
offenbar jedem Logographen geläufigen Argumente Antiphons 
aktivierte, kann nicht verwundern. Bemerkenswert scheint jeden
falls die umsichtige Vorbereitung jener Argumente, Aphobos zu so 
vielen Ablehnungen zu provozieren. 

Im Vergleich zu sämtlichen nach Antiphon gehaltenen Reden 
wirkt der der Proklesis gewidmete Abschnitt in Lykurgos' Rede 
gegen Leokrates reichlich überladen (§§ 28/36). Neben bloß 
übernommenen Gedanken, wie dem "Zeugnis gegen sich selbst" 

60 S. o. A. 54. 
61 S. dazu o. A. 13. 
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(§ 29) und dem "schlechten Gewissen" (§ 30), enthält die Rede 
auch einen geistvoll modifizierten hypothetischen Rollentausch 
(§§ 31/33) und den gänzlich neuen Gedanken, der Gegner habe mit 
der Ablehnung eine Homologie geleistet (§§ 29, 35, 36). 

2. Aus den verschlungenen Linien, auf welchen die Übernahme 
und Umformung der typischen Argumente und Figuren sich voll
zog, sind gleichwohl auch allgemeine Entwicklungstendenzen 
abzulesen. Mag auch für die individuelle Betrachtung der einzelnen 
Logographen durch den Zufall der Redenüberlieferung manche 
Variante verzeichnet oder auch gänzlich verborgen geblieben 
sein, so überrascht es doch, daß eine Beobachtung sich ganz 
generell sowohl an echten als auch an unechten Reden machen 
läßt: Die Ablehnung der Proklesis wird nur bis 362/1 (Dem. 30 
[Onet. 1] 25, 31) als Tekmerion (Semeion ) bezeichnet; alle späteren 
Reden vermeiden diese schulmäßigen Ausdrücke in der Argumen
tation um die Proklesis 62. Die übrigen, bildhaften Argumente Anti
phons leben aber in der rhetorischen Praxis - mit Ausnahme des 
späteren Demosthenes - weiter fort 63. Das Vordringen des Schlus
ses auf eine konkrete Tatsache gegenüber dem Globalargument 
deutet hingegen nicht unbedingt auf eine bewußte Abkehr von der 
Überzeugungstechnik Antiphons hin. Denn diejenigen Reden, in 
welchen die Argumente aus der Proklesis erstmals greifbar sind 
(Ant. 1 [Metr] und 6 [Choreut], Lys. 4 [Trau] und 7 [Sek]64), stam
men aus Blut- und Asebieprozessen unter der Gerichtshoheit des 
Archon Basileus. In diesen Prozessen mußte auch der Zeuge einen 
Eid auf die Schuld oder Unschuld des Angeklagten leisten 65. Diese 
beweisrechtliche Sonderstellung könnte sich auch in der Argumen
tation zur Proklesis ausgewirkt haben. In anderen Materien wird 
die Vorstellung der globalen Beweisführung schon von Anfang an 
verlassen: Isokrates und Isaios führen den konkreten Schluß 

62 Ein Blick in die Wortindizes zeigt, daß Tekmerion in anderen 
Zusammenhängen über diese Zeit hinaus noch sehr wohl gebraucht wird; 
s. etwa Dem. 32 (Zenoth) 30 (um 340). 

63 Der Vollständigkeit halber sind hier jedoch auch die o. A. 6 genann
ten Stellen zu erwähnen, die, ohne zu argwnentieren, lediglich auf die Tat
sache der Ablehnung hinweisen. 

64 Die einzige vor einem heliastischen Gericht gehaltene Rede Anti
phons, or. 5 (Herod), s. o. § 6 A. 1, trägt nichts Wesentliches bei. Das 
Argument aus der abgelehnten Proklesis tritt dort hinter dem Angriff auf 
die wirklich vorgelegte Basanos zurück. 

65 MacDowell, Homicide 90ff.; Ruschenbusch, Untersuchungen 74ff.; 
Plescia, Oath 47ff. 
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bezeichnenderweise in einem Prozeß um. eine Parakatatheke und 
in Erbschaftsreden ein. 

Schließlich bleibt noch die Frage zu beantworten, warum die 
Logographen das Argument, der Gegner habe mit seiner Ab
lehnung die durch die Basanos zu beweisende Tatsache "zugestan
den", nicht schon von Anfang an in das Bild der Homologie 
gekleidet haben. Erst Lykurgos wertet die Ablehnung als "Schuld
geständnis" . Hier sieht man die Grenzen, welche der Formalismus 
des Prozeßrechts der Rhetorik setzte. Der Gegner konnte nämlich 
eine Proklesis zur Basanos entweder annehmen oder ablehnen -
oder die zur Überprüfung vorgeschlagene Behauptung ausdrück
lich zugestehen. Hatte er homologiert, durfte er seine Worte vor 
Gericht nicht mehr bestreiten 66. Dieser Mechanismus war jedem 
Dikasten offenbar so geläufig, daß es keine Prozeßpartei wagen 
konnte, eine nicht ausdrücklich zugestandene Behauptung beweis
los als Homologie anzupreisen 67. Das erklärt auch, warum Lykurgos 
zwischen der ersten Erwähnung des Wortes O(.LOAOYE~V und den dar
aus gezogenen Konsequenzen noch ganze sechs Paragraphen lang 
von anderen Dingen spricht. Die Logographen trachteten also in 
der Regel, den mangelnden Nachweis des äußeren Vorganges 
einer Homologie durch Argumente aus der Psyche des Gegners 
- etwa das beliebte "schlechte Gewissen" - auszugleichen. 
Damit bewegten sie sich in dem der Rhetorik angemessenen Gebiet. 

11. Gegenargumente 

Während die Sprecher aus der Ablehnung ihrer Proklesis 
durch den Gegner fast immer irgendwelche Schlüsse ziehen, bleibt 
es dem Zufall überlassen, ob die erwarteten Gegenargumente 
erwähnt werden, welche diese Schlüsse entkräften sollen. Nur in 
einer einzigen Rede ist die Gegenargumentation direkt aus dem 
Munde der ablehnenden Partei zu vernehmen (Dem. 54 [Kon] 
26/30); häufiger suchen hingegen die Erklärenden selbst die Ein
wände bereits vorweg oder im Nachhinein zu entkräften. Damit 
geben sie wenigstens indirekt einige Hinweise. Die Betrachtung 
kann sich hier nicht auf die Argumentationsfiguren beschränken, 

66 s. o. § 10 A. 110 u. 119. 
67 Um die Verdrehung einer wirklich abgegebenen Erklärung wären 

die Logographen hingegen nicht verlegen gewesen; s. die von Wolff, Para
graphe 17ff., dargestellten Praktiken im Paragraphe-Prozeß. 
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sondern muß auch die vorprozessualen Maßnahmen der Parteien 
miteinbeziehen. Dabei werden sich im Ergebnis wieder gewisse 
typische Verhaltens- und Argumentationsweisen aufdecken lassen. 

A. Schlagend wird jeder ungünstige Schluß aus einer abge
lehnten Proklesis widerlegt, wenn man sich auf die Freihei t der 
zur Basanos verlangten Person berufen kann. Der Freie hat im 
Prozeß als Zeuge auszusagen, er ist der privaten Basanos entzo
gen 68. Mit dem Einwand der Freiheit haben sich die Sprecher in 
vier Reden auseinanderzusetzen : Lys. 4 (Trau) 12; Isokr. 17 (Trap) 
12/14; Dem. 29 (Aph.3) 25f. und Dem. 49 (Timoth) 55. In drei 
Texten trachten die Sprecher, den Einwand zu widerlegen; nur in 
Dem. 29 (Aph. 3) wird die Freiheit behauptet, um die Ablehnung 
zu rechtfertigen. Unkompliziert liegen die Dinge in Lys. 4 (Trau) 
und Dem. 49 (Timoth). Der wegen Verletzung in Tötungsabsicht 
Angeklagte führt einfach aus, der Gegner lüge 69; die Hetäre, 
welche er mit seinem jetzigen Gegner einstens gemeinsam gekauft 
hatte, gehöre immer noch zur Hälfte ihm, was einer einseitigen 
Freilassung im Wege stehe. Zum Beweis dafür stützt er sich aber 
auf die Weigerung des Gegners, eben jene Dame hierüber der 
Basanos zu unterwerfen (§ 10) - ein perfekter Zirkelschluß. In 
sich konsequent geht hingegen Apollodor in seinem Prozeß gegen 
Timotheos vor. Er hatte den Gegner schon anläßlich der Proklesis 
gefragt, ob der zur Basanos herausverlangte Aischrion immer noch 
Sklave sei. Als Timotheos das verneinte, hatte ihn Apollodor auf
gefordert, den Mann als Zeugen zu führen (Dem. 49 [Timoth] 55). 
Vor Gericht kann sich Apollodor nun darauf berufen, Timotheos 
habe Aischrion weder foltern lassen noch als Zeugen geführt 
(§ 5670). Hierauf folgen die bereits oben besprochenen Schlüsse aus 
der Ablehnung der Proklesis (§§ 57f.). 

Zu ärgeren Verwicklungen führte die Behauptung der Frei
heit in den beidenanderen Prozessen. Der Bosporaner und sein 
Freund Menexenos hatten vom verklagten Bankier Pasion dessen 
Angestellten Kittos zur Basanos verlangt (Isokr. 17 [Trap] 12f.). 
Als Pasion auf Menexenos'Proklesis hin einwandte, Kittos sei 
frei, hatte Menexenos einen Prozeß um dessen Status eingeleitet 

68 S. o. § 2 A. 58; zur öffentlichen Basanos s. dort bei A. 16/34. 
69 Lys. 4 (Trau) 13: eXAAa tIJ€OO€-ror;L ••• (doch er lügt ... ). 
70 Dem. 49 (Timoth) 56: I; oe oö-r€ ~<; &A€u-3-epou ()v-ro<; -roß AtOXPL<UVO<; 

llor;P't'Uptor;v 7tapeaxe-ro, oü-3-' ~<; OOÜAOV 't'ov AtaXPt<Uvor; 7tapor;oou<; ••• (Dieser legte 
aber weder ein Zeugnis Aischrions vor als das eines Freien noch übergab er 
Aischrion als Sklaven . . .). 
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(§ 14 71). Der Bosporaner verschweigt nun vor Gericht, daß Mene
xenos von diesem Prozeß Abstand genommen hatte (§§ 21f.), und 
stützt sich zum Beweis für Kittos' Sklavenstand nur auf eine sehr 
vage referierte Proklesis, in welcher Pasion angeblich selbst Kittos 
zur Basanos angeboten hatte (§§ 15f.). Die Schlüsse aus der Ab
lehnung seiner Proklesis zieht der Sprecher aber wohlweislich erst 
am Schluß der Rede (§§ 53/55). Im Vormundschaftsstreit hatte 
Aphobos von Demosthenes den Werkstättenleiter Milyas zur 
Basanos verlangt; Demosthenes hatte zwar abgelehnt, aber 
Aphobos noch vor dem Prozeß zu der Homologie veranlassen kön
nen, Milyas sei von Demosthenes' Vater freigelassen worden 
(Dem. 29 [Aph. 3] 31). In seiner Klägerrede des Vormundschafts
prozesses baut Demosthenes dem erwarteten Argument aus der 
Ablehnung jener Proklesis vor durch ein (lediglich aus Dem. 29 
[Aph. 3] 31 zu erschließendes) Zeugnis über Aphobos' Homologie 
(or.27 [Aph. 1] 22; 28 [Aph. 2] 12) und eine Passage, welche von 
einer nicht näher zu individualisierenden Proklesis handelt (or. 27 
[Aph. 1] 50/53). In beiden Fällen bietet der Streit über den Status 
der zu befragenden Person Anlaß zu den ärgsten, hier nicht weiter 
aufzulösenden Sachverdrehungen 72. 

B. Nicht so wirkungsvoll wie mit der Freiheit des zu Befra
genden lassen sich die Schlüsse aus der Ablehnung einer Proklesis 
mit einer - natürlich ebenfalls abgelehnten - "Gegen-Pro
klesis" bekämpfen. Es sind fünf sichere Fälle bekannt: Lys. 4 
(Trau) 15/17; Dem. 53 (Nikostr) 22/25; 29 (Aph. 3) 38; 47 (Euerg) 6 
und 10; 37 (Pant) 42/44; unsicher ist ein sechster, Ant. 1 (Metr) 6 
und 30. Die Partei, welche zuerst abgelehnt hatte, hatte durch die 
Ablehnung von seiten des Gegners nunmehr gleichgezogen. In 
dieser Situation lag folglich alles daran, den Richtern einzureden, 
die eigene Proklesis sei weitaus eher akzeptabel gewesen als die des 
Gegners. Dabei lassen die Logographen ihre schöpferische Phan
tasie frei walten. Der taktische Hintergrund der einzelnen Pro
kleseis wurde bereits im vorigen Abschnitt (0. § 16) zur Genüge 
beleuchtet; die Betrachtung kann sich nun auf die Argumenta
tionst,echnik beschränken, mit welcher die Vorzüge zweier Pro
kleseis gegeneinander abgewogen wurden. 

Eine Gruppe von drei Fällen bietet einen typischen, zwei-

71 Isokr. 17 (Trap) 14: ITCXO'(CAlV ••• &cpnpei-r' cxo-rov &lc; tAeu&epov ~v-rcx 

(Pasion ... entriß ihn als Freien). 
72 S. dazu Thür, Status 164ff. und Prozeßführung 181. 
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stufigen Gedankengang: Die vom Sprecher vorgeschlagenen Skla
ven seien tauglicher als die vom Gegner genannten; außerdem 
wäre der Gegner in dem vom Sprecher vorgeschlagenen Basanos
Verfahren im Vorteil gewesen und hätte schon deshalb eher an
nehmen müssen. Etwas dick trägt der Sprecher in Lys. 4 (Trau) 
auf. Er pocht auf die Vorzüge einer Basanos an der gemeinsamen 
Hetäre gegenüber der Befragung der Haussklaven, welche ihm der 
Gegner statt ihrer angeboten hatte: Die Hetäre wisse über die 
Sache besser Bescheid, weil der Raufhandel ihretwegen ausgetragen 
worden sei, während die Haussklaven über das erhebliche Thema 
nichts wüßten und darüber hinaus noch zugunsten ihres Herrn 
lügen würden (§§ 15f.); doch auch in dem vom Sprecher vorge
schlagenen Verfahren wäre der Gegner im Vorteil gewesen (rlv~(jov 

e!xov, § 17), weil die Hetäre ihn ganz offensichtlich bevorzuge 73. 

Geschickter formuliert Demosthenes (29 [Aph. 3] 38) diesen Gedan
ken: Die anstatt des Milyas angebotenen Werkstättensklaven 
wüßten, habe Aphobos eingewendet, über das Thema nicht Be
scheid. Um so eher hätte Aphobos sie zur Basanos annehmen müs
sen, weil sie ihn durch ihr "Nichtwissen" entlastet hätten 74. 

Aphobos habe aber dennoch auf der Herausgabe des freien Milyas 
bestanden. In beiden Reden liegt der Sophismus, welcher mit dem 
Wort Elaev!X~ betrieben wird, auf der Hand. Die Redner vermengen 
die formelhafte Einleitung des Basanos-Themas absichtlich mit 
dem Wissen, welches den Sklaven zur geeigneten Auskunftsperson 
macht. 

Nicht so leicht ist die Gegen-Proklesis in Ant. 1 (Metr) zu 
erkennen. Zunächst fällt auf, daß auch Antiphon das Ei) E:Laev!XL 
der Eidesformel in dieser Rede für Sophismen mißbraucht 75. In 
den Klägerreden seines Vormundschaftsprozesses hat der junge 
Demosthenes gezeigt, wie man die erwarteten Schlüsse aus einer 
abgelehnten Proklesis schon im voraus entkräftet, ohne die vom 
Gegner verlangte Basanos auch nur mit einem einzigen Wort zu 
erwähnen (Dem. 27 [Aph. 1] 22 und 50f.; 28 [Aph. 2] 12). Damit 
kann man in Ant. 1 (Metr) die Andeutung vergleichen, die Gegner 
hätten ein "untaugliches Mittel der Wahrheitsfindung" vorgeschla-

73 Schon Guggenheim, Bedeutung 71 f., weist auf diese scheinbare 
Inkonsequenz hin, die erst zu durchschauen ist, wenn man die besondere 
Beweiskraft der Sklavenaussage betrachtet, s. u. § 17 bei A. 52 u. 61. 

n s. o. § 9 A. 151 u. § 14 A. 32. 
76 Ant. 1 (Metr) 6/8, 28, teilweise zitiert o. § 14 A. 32. 
76 Zitiert o. § 7 A. 27. 



280 VI. Kapitel: Die Nichtanwendung der Basanos 

gen (§ 676). Am Schluß der Rede wird der Ankläger konkreter: Sein 
sterbender Vater habe keinen Anlaß gehabt, die nun Angeklagte 
vor seinen Sklaven als Mörderin zu benennen, weil ja er als dessen 
Sohn zur Stelle gewesen sei (§ 30 77 ). Diese pointiert an das Ende 
des Plädoyers gesetzten Worte scheinen bereits vorweg gegen die 
Tauglichkeit der von den Gegnern verlangten 78 Sklaven zu argu
mentieren. Auch der Hinweis auf den unverhältnismäßigen Vorteil 
im Basanos-Verfahren fehlt in dieser Rede nicht: Die Gegner 
hätten ausnahmsweise sogar ihre eigenen Sklaven 79 selbst der 
Folter unterwerfen dürfen (§§ 10, 11) - allerdings über eine höchst 
verfängliche Frage (§ 9). Die schon früher in einzelnen Wendungen 
wie auch in der Figur des hypothetischen Rollentausches fest
gestellten Parallelen zwischen den drei eben besprochenen Reden 
(Ant. 1 [Metr], Lys.4 [Trau], Dem. 29 [Aph. 3]) stützen die Ver
mutung, daß sie auch in diesem Detail der Prozeßtaktik sich eines 
einheitlichen, auf Antiphon zurückgehenden Schemas bedienen. 

Die drei noch übrigen Reden haben hingegen eine andere, eben
falls gemeinsame Ausgangssituation : In den Gegen -Prokleseis werden 
nicht andere Sklaven zur Basanos vorgeschlagen, sondern es wird ein 
von den Vorstellungen des Gegners abweichendes Verfahren verlangt. 
Apollodor hatte auf Nikostratos' Proklesis, er möge die heiden 
umstrittenen Sklaven zur Basanos annehmen, geantwortet, nicht 

77 Ant. 1 (Metr) 30: ci x&.~ot ncxL8t ()VTL 6 1tCXT~P ••• e1t€O'X"'l1tTev' ettv 8e 
, t, , , '!L , L ,-

't'OUTCUV CX~CXP't'CXV<.t>O'L, ypCXP.~CXTCX ypCXepOUO'L, xen Or.XI:;TllC; TOUe; O'cpeTe;pOUC; llUT<.t>V 

tnLxllAoüV't'CXL ~cXP't'UPllC;, Xllt 8"'lAOUO'LV ucp' fuV &n6AAuv't'llL. x&.xe:ivoc; t[.LOt ve<{) ~TL 

()v-rr. -rCXÜTCX t8~A<.t>O'e Xllt t1t€O''t'eLAev, iJl Clv8pec;, ou 't'oie; elluTou 80UAOLC;. (Das hat 
der Vater mir, obwohl ich noch ein Knabe war, anvertraut. Wenn aber 
[Verwandte] nicht zur Stelle sind, schreiben sie [die Verwundeten] es nie
der, rufen ihre eigenen Sklaven als Zeugen und decken ihnen auf, wer ihr 
Mörder ist. Doch jener deckte mir, obwohl ich noch jung war, das auf und 
gab mir den Auftrag, Männer, nicht seinen Sklaven.) 

78 Unter diesen Umständen wäre der im ersten Teil der Rede einge
baute hypothetische Rollentausch als besonders gefinkeltes Manöver zu 
betrachten: der Ankläger beschwert sich darüber, daß die Gegner ihre 
Sklaven nicht von sich aus angeboten hatten (§ 11) - tatsächlich dürften 
sie aber die des Sprechers verlangt haben. 

79 Diese hatte der Sprecher ursprünglich heraus verlangt (§ 11). 
Für das von ihm formulierte Thema, die Angeklagte habe mit Aphro
disiaka hantiert (§ 9), kämen am ehesten die Dienerinnen der Angeklagten 
in Betracht. Mit dem auffälligen Gebrauch des Neutrums (§§ 8, 9, 11, 12 -
in § 10 steht allerdings das Masculinum) könnte der Sprecher das Geschlecht 
der herausverlangten Sklaven zu verschleiern getrachtet haben, damit auf 
seine Proklesis nicht der Verdacht falle, er habe untaugliche Personen ver
langt; s. dazu o. § 7 A. 27, § 8 A. 7, § 15 A. 72. 
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er, sondern Amtsträger der Polis seien zu deren Befragung zustän
dig (Dem. 53 [Nikostr] 22f.). Als Empfehlung für seine eigene 
Proklesis konnte sich Apollodor deshalb darauf beschränken, die 
Vorteile der "öffentlichen" gegenüber der vom Gegner geplanten 
"privaten" Basanos drastisch herauszustreichen (§§ 24f.). Im 
Vorprozeß, auf welchen die Pseudomartyrieklage (Dem. 47 [Euerg]) 
folgte, hatten Theophemos und der Sprecher der überlieferten 
Rede einander jeweils die Ablehnung einer Proklesis vorgeworfen, 
eine Sklavin peinlich zu befragen (§§ 8 und 10). Aus der vorliegenden 
Rede scheint nur noch das eine durch, daß dabei mit den ver
schiedenen Zeitpunkten, zu welchen die Parteien jeweils zur 
Basanos bereit waren, argumentiert worden sein dürfte (§§ 6, 39, 
45)80. Am radikalsten geht schließlich Nikobulos in der Rede gegen 
Pantainetos vor (Dem. 37 [Pant]). Nikobulos war aus taktischen 
Gründen gezwungen ge,vesen, die Proklesis seines Gegners anzu
nehmen, hatte aber dann die Durchführung der ~asanos an Anti
genes vereitelt und seine Meinung über das einzuschlagende Ver
fahren in Form einer Gegen -Proklesis ausgedrückt 81. V or Gericht 
erhofft er sich Erfolg mit der kühnen Behauptung, der Gegner 
habe in seiner Abschrift den Wortlaut der ursprünglichen Pro
klesis gefälscht; die Gegen -Proklesis enthalte hingegen den Origi
naltext (§ 44). 

Grundtypen des Taktierens mit einer Gegen-Proklesis waren 
also, andere als vom Gegner ausersehene Sklaven oder ein von den 
Vorstellungen des Gegners abweichendes Verfahren vorzuschlagen. 

C. Höchst selten greifen die Sprecher, um die Schlüsse aus der 
Ablehnung zu entkräften, zum scheinbar Nächstliegenden, zum 
bloßen Argument. Nach den Ergebnissen der bisherigen Unter
suchung wären zwei schwerwiegende generelle Einwände zu erwar
ten: Entweder, die Proklesis sei von vornherein schon als Finte 
erlassen worden, um die Ablehnung zu provozieren, oder das 
private Basanos-Verfahren sei zur Wahrheitsfindung wenig ge
eignet. Zieht man die relativ große Zahl der bekannten ProkIeseis 
in Betracht, fällt auf, daß beide Gedanken höchstens andeutungs
weise ausgesprochen wurden. Stets waren sie nur als Hilfsargumente 
eingesetzt. Nur zweimal wird ausdrücklich gesagt, der Gegner habe 
die Proklesis nicht wegen der peinlichen Befragung, sondern aus 
taktischen Erwägungen an den Sprecher gerichtet. Aus der kon-

80 s. o. § 9 A. 134 und § 15 bei A. 68 u. 78. 
81 s. o. § 8 bei A. 74/86, § 9 bei A. 127/130 und § 15 bei A. 57/62. 
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kreten Situation heraus argumentiert Ariston: Die Proklesis Konons 
zu mitternächtlicher Stunde sei lediglich ein Manöver der Prozeß
verschleppung gewesen, weshalb er sie guten Gewissens abgelehnt 
habe (Dem. 54 [Kon] 27 82). Konons Ziel war nach den Ausführungen 
der Rede nicht das Argument aus der Ablehnung, sondern direkte 
Vorteile in der Prozeßführung. Irgendwelche Gegenmaßnahmen 
hatte Ariston nicht ergriffen; insoferne steht er in einer derartigen 
Situation allein da. Die einzige Stelle, in welcher dem Gegner die 
vorhin (0. § 15) für praktisch jede Proklesis als typisch erkannte 
Absicht ausdrücklich vorgeworfen wird, ist Dem. 29 (Aph. 3) 39: 

1 .... , ", ,,'''\ y...., "\ "\ " "\ ß ' •.• "t'u 1tP~Yll- OUX ~YE~'J ELC; EI\EYX0'J ~'YJ"t'eu'J, rxl\l\~ f.L'YJ 1trxPOCl\rxf.L Cf.'Jeu'J 

ßOUAofLE'JOC; "t'~ 80XE~'J AeYEL'J (83). Doch scheint dem bloßen Vorwurf, 
Aphobos habe es bereits von vornherein auf die Ablehnung seiner 
Proklesis abgesehen gehabt, um daraus Schlüsse zu ziehen, wenig 
Gewicht zugekommen zu sein. Er ist nämlich in eine breite Aus
einandersetzung über Demosthenes' Gegen-Proklesis eingewickelt 
(§§ 38/40). In einer weiteren Rede ist das Argument der ablehnen
den Partei aus dem Bericht des Erklärenden überliefert: Stephanos 
habe Apollodor auf seine Proklesis, einen Sklaven zur Basanos 
über den Urkundendiebstahl herauszugeben, geantwortet, Apol
lodor solle doch eine Klage einbringen, wenn er sich verletzt 
fühle (Dem. 45 [Steph. 1] 61 84). Ob und wie der Beklagte Stephanos 
auch in seinem Plädoyer im vorliegenden Zeugnisprozeß auf die 
Unerheblichkeit des, Basanos-Themas hingewiesen hat, ist leider 
nicht bekannt. Die Worte des Sprechers, Isokr. 17 (Trap) 54: ou 
ycip 8~ "t'ou"t'o y' &'J Et1tE~'J t,Xo~ 6:>~ ~AOC"t'''t'O'J ~tlEAAE'J e~EL'J e'J "t'n ßoc(jcX.vcp 
XOCL 8~a "t'O u"t' , oux Elxo~ ~'J ocu"C'o'J eXOOU'JOCL (85), geben schließlich nur 
scheinbar die Begründung des Gegners für seine Ablehnung wieder; 
denn Pasion beruft sich auf Kittos' Freiheit (§ 14) und wird 
deshalb gewiß nicht mit der "Ungleichheit bei der Basanos" 
argumentiert haben. 

Praktisch nie finden sich in der Argumentation um die Pro
klesis Äußerungen, die Basanos sei generell zur Wahrheitsfindung 
untauglich. Von den Texten, welche gewöhnlich unter dem Gesichts-

82 S. o. § 15 vor A. 65. 
(83) S. o. § 15 A. 2; vgl. auch den Vorwurf der Unannehmbarkeit in 

Dem. 37 (Pant) 12, o. § 3 A. 22. 
84 S. o. § 10 A. 40 und § 15 bei A. 46. 
(86) Isokr. 17 (Trap) 54: Denn das kann er wohl nicht sagen, daß er 

bei der Basanos benachteiligt wäre und es ihm deshalb nicht zuzumuten 
sei, (den Sklaven) zu übergeben. 
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punkt "Tadel der Folter" zusammengestellt werden 86, sind hier im 
Zusammenhang mit der Proklesis nur zwei zu behandeln: Lys. 4 

(Sek) 35 und Dem. 37 (Pant) 41; dazu kommt noch Dem. 29 
(Aph. 3) 13. Die erste Stelle ist in der ganzen, reichen Überlieferung 
der einzige Beleg, der den Eindruck erweckt, eine Prozeßpartei 
habe eine Proklesis mit der Begründung abgelehnt, der peinlichen 
Befragung sei grundsätzlich nicht zu trauen, Lys. 7 (Sek) 35: 
oU't"oC; 8' oux ~&eAev, oö8ev CPcX:crx(Uv 7t~O''t"ov e!vcx,~ 't"o~C; .&epcX:7touO'~v (87). 
Die Analyse der Rede hat jedoch gezeigt, daß dieses Mißtrauen 
nicht gegen die Einrichtung der Basanos, sondern ganz speziell 
gegen die Person der angebotenen Sklaven gerichtet war; diese 
standen nämlich selbst im Verdacht, am Ölbaumfrevel mitgewirkt 
zu haben (§ 43)88. In gleicher Weise ist die zweite Stelle nur auf 
die spezielle Situation hin gemünzt, Dem. 37 (Pant) 41: nou y&:p 
,~, " , , , .!. ... '1\ t'" 'i' 'i '1\ 
ecr't"~ o~xcx,~ov, ev O~XE't"OU 0'(Uf.Lcx,'t"~ xoc~ 'fux:n YJ oU (UCPI\YJXEVcx,~ 't"1X1\cx,V't"cx" YJ 
{L'Y)8ev 't"ov O'uxocpcx,v't"ouv't"oc ~'Y)f.L~ouO'&oc~; (89). In diesen Worten klingen 
zwei Tendenzen an. Im Vordergrund steht der Gedanke, Nikobulos 
habe trotz der unvergleichlich schwereren Folgen, die ihn getroffen 
hätten, Pantainetos' Proklesis - zu deren ursprünglichen W ort
laut er sich angeblich nach wie vor bekennt (§ 44) - im Vertrauen 
auf sein Recht dennoch angenommen. Gleichzeitig sucht er aber 
bei den Richtern allmählich Verständnis dafür aufzubauen, daß 
er seinen Sklaven nicht an den Gegner Pantainetos, sondern nur an 
den unparteiischen Mnesikles herauszugeben bereit war (§ 42). 
Durch den verächtlichen Hinweis auf die körperliche und seelische 
Konstitution des Sklaven (§ 41) bereitet Nikobulos seinen Trick 
vor, seinen schmächtigen "Prokuristen" Antigenes am Schluß des 
Abschnittes den Richtern persönlich vorzustellen (§ 4490). Gewiß 
liegt hierin eine handgreifliche Abwertung der Basanos; doch wird 
sie den Richtern fern von grundsätzlichen theoretischen Erwägun
gen und wohlverpackt in die eigene Bereitschaft zu diesem Ver
fahren vorgetragen. Demosthenes scheint auch in seiner dritten 
Rede gegen Aphobos ein mögliches Gegenargument gegen seine 
Schlüsse aus Aphobos' Ablehnung anzudeuten, die Basanos sei 

86 Guggenheim, Bedeutung 62 ff.; Lipsius, Recht 889; Dorjahn, Tor
ture 7Sf. 

(87) Lys. 7 (Sek) 35: Dieser aber war dazu nicht bereit und sagte, den 
Sklaven komme keine Glaubwürdigkeit zu. 

88 S. o. § 15 vor A. 85. 
(89) S. o. § 9 A. 149. 
90 S. o. bei A. 81 und § 15 A. 81. 
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nicht "sicher", Dem. 29 (Aph. 3) 14: ou yap 8~ 't"ou't"6 y' eVEcr't"Lv 

l ... t \ 1. ..... ~ '1 ß ''\ \ t ß I \ '\.', 
er.7tELV, CU~ 7tEpL f.LEV 't'LVCUV (i)V OCU't'o~ OUI\E't'OCL (j(X~1)~ 1) tX.cr(XVO~, 7te:PL 0 

(Xi) 't'LV&V OU crtX.t:p~~ (91). Die Untersuchung der Terminologie, mit 
welcher die Beweiskraft der Basanos sonst ständig gelobt wird, 
wird jedoch zeigen, daß dieses Gegenargument am wenigsten zu 
erwarten ist; die crtX.~~VELtX. der Rasanos ist nämlich eine stereotype 
Wendung 92. Die Bemerkung ist deshalb als dem Gegner in den 
Mund gelegter "rhetorischer Einwand" zu durchschauen, der - ähn
lich wie die vorhin besprochene Stelle Isokr. 17 (Trap) 54 -nur dazu 
dient, einer Behauptung des Sprechers mehr Effekt zu verleihen. 

D. Faßt man die "Gegenargumente", mit welchen die Schlüsse 
aus der Ablehnung einer Proklesis zerstört werden sollen, zusammen, 
sind folgende typische Verhaltensweisen anzuführen: Der Einwand, 
die zu befragende Person sei frei; Schlüsse aus einer Gegen-Pro
kIesis und ganz selten auch noch die Bemerkung, der Gegner habe 
seine Proklesis nicht ernst gemeint, oder die konkret vorgeschlagene 
Basanos sei wertlos. Die persönliche Handschrift einzelner Logo
graphen ist in den Gegenargumenten, welche überwiegend von 
vorprozessualen Schritten und äußeren Gegebenheiten abhängen 
und zudem nur spärlich überliefert sind, kaum zu erkennen. Nur 
in den drei Reden, in welchen der Sprecher vergebens die Basanos 
an anderen als vom Gegner vorgeschlagenen Sklaven verlangt 
hatte (Ant.1 [Metr] 9, 30; Lys.4 [Trau] 15/17; Dem. 29 [Aph. 3] 
38), dürfte ein auf Antiphon zurückzuführendes taktisches Konzept 
und Argumentationsmodell vorliegen, welches aber nicht zu einer 
feststehenden rhetorischen Figur verdichtet wurde. 

111. Zeitliche Betrachtung 

Beim Studium der zahlreichen Reden, welche negativ die Nicht
anwendung der Basanos in der Praxis und positiv die kalkulierte 
Ablehnung der Proklesis (samt den hieran sich anschließenden 
vielschichtigen Argumenten, Gegenargumenten und deren Wider
legung) insgesamt doch recht klar erkennen lassen, stellt sich 
notgedrungen die Frage, warum das Argument aus der abgelehnten 
Proklesis in den fast hundert Jahren zwischen Antiphon und 
Lykurgos nicht allmählich so stark abgenützt wurde, daß jenes 
Spiel von selbst ein Ende gefunden hätte. Zwei soeben gemachte 

(91) Dem. 29 (Aph. 3) 14: Denn das darf man nicht sagen, daß die 
Basanos in dem Fall, wenn er selbst sie vornehmen will, zuverlässig ist, 
im anderen Fall aber unzuverlässig. 

92 S. u. § 17 A. 28. 
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Beobachtungen erlauben vielleicht eine Hypothese zur Erklärung 
dieses Phänomens: Das wahre Motiv, die Proklesis sei bereits um 
ihrer Ablehnung willen erlassen, wird praktisch nie aufgedeckt; 
weiters wird der Wert der Basanos nie generell in Zweifel gezogen. 
Au's dem ersten geht hervor, daß den Durchschnittsathenern, aus 
welchen die Dikasterien sich zusammensetzten, das Taktieren mit 
der Proklesis nicht in dem Maße geläufig gewesen sein dürfte, daß 
ein Sprecher, der diesen Vorwurf erhob, sofort mit breitestem 
Verständnis rechnen konnte. Mit einer gewissen Scheinheiligkeit 
zogen es die Parteien deshalb vor, ihre Gegenmaßnahmen ebenfalls 
in eine unannehmbare Proklesis oder andere vorprozessuale 
Schritte zu kleiden, um nicht durch das Aufdecken der oft sehr 
komplizierten Hintergründe der von ihnen abgelehnten Proklesis 
den Eindruck allzugroßer Spitzfindigkeit zu erwecken. Weiters 
deutet das Fehlen genereller Kritik an der privaten Basanos dar
auf hin, daß dieses Verfahren, obwohl es einem heutigen Be
trachter als Instrument der Wahrheitsfindung nur sehr beschränkt 
tauglich erscheint, bei den Dikasten in hohem Ansehen gestanden 
sein rrlußte. Daraus folgt wieder, daß eine Proklesis zur Basanos 
ein Spiel mit hohem Einsatz war; denn der Ausgang der Befra
gung ließ sich letztlich nie völlig vorhersehen. 

Das Fehlen eines Topos der "kalkulierten Ablehnung" in den 
Plädoyers und das mit einer Proklesis zur Basanos verbundene 
Risiko erlauben einen weiteren Schluß: Das Taktieren mit einer 
solchen Proklesis dürfte in der Prozeßpraxis Athens nicht so häu
fig vorgekommen sein, wie das die überlieferten Reden vielleicht 
vermuten lassen 93. Vielmehr scheint die Proklesis zur Basanos eine 
Spezialität besonders geschickter Logographen gewesen zu sein. 
Der enge Zusammenhang zwischen den untersuchten Plädoyers 
und den hierin verwendeten vorprozessualen Maßnahmen des 
Sprechers erweckt den Eindruck, daß die Tätigkeit des Logo
graphen in einem Rechtsstreit mehr umfaßt hat als das bloße 
Aufsetzen einer zugkräftigen Gerichtsrede. Er dürfte demnach 
seinen Klienten schon bei der Formulierung der nötigen Prokieseis, 
förmlichen Fragen und Zeugnisse beraten haben. Strikt beweisen 
läßt sich diese Vermutung freilich nicht, weil der Logograph nicht 
wie ein heutiger Advokat offen für seinen Klienten aufgetreten 

93 Nach dem Befund von Lavency, Aspects 26ff., sind 109 Gerichts
reden attischer Logographen überliefert. In 23 Reden (s. o. § 7 A. 1), also 
etwas häufiger als jedes fünfte Mal, wird hiebei mit der Proklesis zur 
Basanos taktiert. 
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ist 94. Doch geht aus Dem. 46 (Steph. 2) 11 hervor, daß es üblich 
war, mit zu Hause konzipierten ProkIeseis bei der amtlichen 
Diaita zu erscheinen. Auch auf die Angabe Plutarchs 95, Isaios 
habe zur Zeit des Vormundschaftsstreites in Demosthenes' Haus 
gelebt, fällt dadurch ein etwas anderes Licht. Demosthenes wird 
von dem Meister nicht nur die Rhetorik gelernt haben, sondern 
auch in der höchst umfangreichen außerprozessualen Vorbereitung 
seiner komplexen, in zahlreiche Verfahren aufgespaltenen Prozeß
führung praktisch beraten worden sein. 

Kein Einwand gegen die eben geäußerten Vermutungen liegt 
darin, daß die einzelnen Typen der "unannehmbaren Proklesis" 
(0. § 15) in keiner Weise einzelnen Logographen zuzuordnen 
waren. Diese Typen sind nämlich von bestimmten, regelmäßig 
wiederkehrenden faktischen Situationen oder von den Eigenheiten 
des Prozeßrechts geprägt, also von außen her bereits vorgegeben. 
Um mit der Proklesis zur Basanos situationsgerecht taktieren zu 
können, sind deshalb einerseits enge Vertrautheit mit den Forma
lismen des Verfahrenrechts und andererseits vertiefte psycholo
gische Kenntnisse erforderlich: Bei der Anwendung einer derart 
zweischneidigen Waffe mußte die Reaktion des Gegners genauestens 
vorauskalkuliert werden, damit der eigene Standpunkt nicht durch 
die tatsächliche Vornahme einer letztlich immer riskanten Basanos 
gefährdet wurde. Alle diese Voraussetzungen erfüllen am ehesten 
die Logographen. Durch ihre praktische Prozeßerfahrung und ihr 
im Rahmen der Rhetorik betriebenes Studium der menschlichen 
Psyche 96 sind sie für den Umgang mit dem Instrument der Pro
klesis prädestiniert. In dieser Hinsicht erweisen sich die anonymen 
Schreiber den bekannten Rhetoren durchaus als ebenbürtig. Erst 
in der letzten Phase, den vor Gericht aus der Ablehnung zu ziehen
den Schlüssen, schlägt sich die individuelle Handschrift der einzelnen 
Logographen nieder; erst hier ragen die schon in der Antike ge
feierten Persönlichkeiten durch stilistische Brillanz hervor. 

94 S. Bonner, Lawyers 200ff.; Wolff, Demosthenes 10f. Lavency, 
Aspects 68 ff., weist darauf hin, daß sowohl das Plädoyer als auoh alle 
vorprozessualen Handlungen die Partei seI b s t vorzunehmen hat. Für die 
Vorverhandlung in der Anakrisis hält er, a. O. 135, jedoch die Hilfe von 
"Spezialisten" für wahrscheinlich; vgl. Isokr. 15 (Antid) 38. Sollte nicht 
auch der Logograph schon hier seine Hand im Spiel gehabt haben? 

95 Plut. Demosth. 5 (weitere Quellen s. Blaß, Demosthenes 1, 11 A. 2); 
s. dazu Blaß, Beredsamkeit 3/1, 15f. 

96 S. Lavency, Aspects 166ff., und grundlegend Süß, Ethos 225ff. Die 
Prozeßerfahrung betont Wolff, Beiträge 251f., und Opuscula 90. 



VII. KAPITEL: DIE BASANOS ALS INSTRUMENT 
DER GERICHTLICHEN WAHRHEITSFINDUNG 

§ 17. RELIKT DES FORMALBEWEISES 

Der Versuch, das Verfahren der privaten Basanos zu rekonstru
ieren (0. §§ 11 f.), bereitete wegen des Fehlens direkter Quellen beson
dere Schwierigkeiten. Ebenso befindet man sich bei der Untersuchung, 
welche Beweiskraft eine in richtiger Form abgelegte Sklavenaus
sage vor Gericht hatte, in einer mißlichen Lage. Bekanntlich 
ist keine einzige Rede überliefert, in welcher eine derart abgenom
mene Aussage vor Gericht verwendet wurde; es wird folglich nirgends 
zu solch einer Basanos direkt Stellung genommen 1. Dennoch kann 
man aus zahlreichen indirekten Äußerungen, deren Tendenz nun 
am Schluß der Abhandlung leicht zu durchschauen sein wird, ein 
verläßliches Bild von der theoretischen Konzeption der Basanos 
als Beweismittel gewinnen. Es stellt sich die Frage, ob das 
Gericht - oder vielleicht die Parteien - an den Formalismus des 
Basanos-Verfahrens gebunden waren, oder ob die Sklavenaussage 
so wie das Prozeßzeugnis, die Martyria, frei zu würdigen war. Die 
Antwort wird die im vorigen Abschnitt (0. § 16) noch beweislos auf
gestellte Behauptung näher begründen, die Durchführung einer 
Basanos habe für die Prozeßparteien ein erhebliches Risiko be
deutet. Im folgenden ist zunächst aus den verschiedenen Gattungen 
von Quellen, den rhetorischen Technai des Anaximenes und 
Aristoteles (I) und den wirklich gehaltenen Reden (11), der Befund 
aufzunehmen; dieser ist anschließend nach prozeßrechtlichen 
Gesichtspunkten zu deuten (111). 

I. Würdigung in der rhetorischen Theorie 

Unzweifelhaft zeigen die der Basanos gewidmeten Abschnitte 
in den Lehrbüchern der Rhetorik, daß die Richter in keiner Weise 
an das Ergebnis einer peinlichen Befragung gebunden waren. 
,-----~----

1 Die in Ant. 5 (Herod) von Euxitheos angegriffene Sklavenaussage 
war nicht im privaten, zweiseitigen Verfahren abgenommen worden; zur 
Sonderstellung dieser Rede s. o. § 6. 
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Andernfalls wären die dort erteilten Anweisungen sinnlos, die 
Glaubwürdigkeit einer vorliegenden Sklavenaussage zu stärken 
oder zu erschüttern. Anaximenes 2 rät, zur Bestärkung der 
Basanos anzuführen: Privatleute und Staaten verwendeten die 
Sklavenaussage in den wichtigsten Angelegenheiten; im Gegensatz 
zum freien Zeugen nütze dem Sklaven nämlich, um von der Folter 

2 Anaxim. Rhet. 16, 1: BtXa(Xvoc; oe ea't'L [.L€'J O[.LOÄOyL(X 1t(XPcX aU'JtL06't'0c;, 

cXxov't'oc; oe. ö't'(XV [.L€V 00'.1 O'u[.Lcpep1l ~~rv 1tOLer'J (xu't'~v taxuptXv, Ätx1'eov, wC; oL 1'e 

tOLW't'IXL 1ttPL 't'wv O'1tOUO(XLO't'tX't'Ü)V x(XL (Xl 1t6ÄeLe; 1ttpt 't'W'J ~eYLO''t'Ü)'J ex ß(XO'tXvÜ)v 

't'cXC; 1tLa't'tLC; Ä(X~ßcXvouaL, x(x!. oL6"rr. 1tLcr't'6't'ep6v ea't'L ß&a(Xvoe; [.L(Xp't'uPÜ)v· 't'ore; ~ev 

YcXP ~tXp't'UcrL aU~cpepeL 1tOÄÄtXXLe; ~tUa(Xcr~(xL, 't'ore; oe ß(xO'ctVL~O[.LevOLe; ÄucrL't'tÄer 

"t'&:Ä'tJ~1) AeyeLv' OÜ't'Ü) YcXP 1t(XUcrOV't'ctL 't'cXXLcr't'(X 't'1)C; X(XX01t(X~eL(Xc;. (§ 2) ö't'(x'J oe 

ßouÄ1l "t'cXC; ß(XatXVOUe; cX1tLcr't'OUC; 1tOLerV, 1tpw't'ov ~€v Äex't'eov, we; ol ß(Xcr(xvL~6[.Le'JoL 

't'orc; exoLooücrL 1toÄe~LoL YLVOV't'CXL xcxr. OLcX 't'OÜ't"O 1tOÄAcX 't"wv oecr1to't'c7>V xcx't'ct~eu

OOV't"(XL' ~1teL~' Ö't'L 1tOAAcXXLe; 't'ore; ß(Xcrctvf.~ouaLv o~oÄoyoüaLV ou 't'cXe; cXÄ'tJ~eLCXe;, LV' 

we; 't'tXXLa't'(X 't'WV x(Xxwv 1tctUcrÜ)'J't'CXL. (§ 3) oeLx't'eov 0' 8't'L X(X!. 't'wv eÄeu'&epÜ)'J 1tOA

Äor. 1)o'tJ ß(XactvL~6[.LeVOL x(X~' €(Xu't'wv i~eua(Xv't'o ßouA6~evoL 't'~v 1tCXpctU't'LXIX XctXO-

1tcX~eLIXV excpuyei:v, &a't'e 1tOAU ~aMOV eÖAoyov 't'oue; OOUAOUe; ~euO'ct[.LeVOUe; Xct1'cX 

't'c7>'J oeO'1to't'c7>'J ßouAeO'~ctL "t'~'J IXU"t'&V 't'L~Ü)PLctV ixcpuyerv 1) 1tOAAcXe; x(xx01t(X~eLCXe; 

't"orc; aW[.LIXaL XIX!. 't'IXre; ~UXIXre; u1t'o~dv(xv't"tXe;, L'J' ~'t'epoL ~'tJoev 1t&~Ü)crLV, [.L~ ~eüooe; 

d1teLv. 't'cXe; ~ev 00'.1 ßIXcr&VOUC; ex 't"c7>v 't'OLOU"t'Ü)V XIX!. 't'&V 't'OU't'OLC; o[.LoLo"t'p61tü)v 
0.. \ '.1_ 0..

' 
I 

1thrIX'JIXC; X(XL cx,1tL'l7CXVOUe; X(x't'IXcr't"'tJcrO ~ev. 

([§ 1] Basanos ist das Zustimmen durch einen "Wissenden", aber 
unfreiwillig. Wenn es uns nützt, sie zu bestärken, ist zu sagen, daß sowohl 
die Privatleute über die wichtigsten als auch die Poleis über die bedeutend· 
sten Dinge aus Basanoi Beweis führen, und deshalb eine Basanos glaub
würdiger als Zeugen ist: denn den Zeugen nützt es oft, zu lügen, den Gefol
terten aber bringt es Vorteil, die Wahrheit zu sagen; so werden sie nämlich 
am schnellsten von der Peinigung erlöst. [§ 2] Wenn man aber die Basanoi 
unglaubwürdig machen will, ist zuerst zu sagen, daß die Gefolterten denen, 
die sie übergeben, feindlich gesonnen sind und deshalb in vielem ihre Herren 
verleumden. Weiters, daß sie oft den Folternden wahrheitswidrig zustim· 
men, damit sie möglichst schnell von den Sclunerzen erlöst würden. [§ 3] Es 
ist auch darauf hinzuweisen, daß schon viele Freie auf der Folter gegen sich 
selbst falsch ausgesagt haben, weil sie der gegenwärtigen Peinigung ent
rinnen wollten, so daß es viel wahrscheinlicher ist, daß die Sklaven die 
Herren verleumden und so ihrer Bestrafung zu entrinnen trachten, als daß 
sie vielfältiger Peinigung an Körper und Seele standhalten, damit andere 
nichts erleiden, und deshalb nicht lügen. Die Basanoi können wir also mit 
solchen und so ähnlichen [Argumenten] als wahrscheinlich oder unwahr
scheinlich hinstellen.) 

Mit Fuhrmann, Lehrbuch 11 A. 1, und Untersuchungen 143ff., ist die 
wegen eines gefälschten Widmungsbriefes als "Alexander-Rhetorik" im 
Aristotelischen Corpus überlieferte Techne nun doch Anaximenes aus 
Lampsakos (380/20) zuzuschreiben. Sie dürfte um 340 verfaßt worden sein; 
in ihrer konservativen Tendenz gibt sie den Stand der Theorie in der hier 
behandelten Epoche wieder. 
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10szukoInmen, einzig und allein die Wahrheit (16, 1). Ausführlicher 
fallen die Argumente gegen die Glaubwürdigkeit einer Basanos 
aus: Sklaven verleumdeten ihre Herrn, um sich für die Herausgabe 
zur Folter zu rächen; sie stimmten dem Basanistes zu, um die 
Folter zu beenden (16, 2). Sogar Freie hätten auf der Folter, um die 
Schmerzen zu beenden, schon ein falsches Geständnis gegen sich selbst 
abgelegt, um so mehr würden Sklaven lügen, damit sie nicht länger 
für andere leiden müßten (16,3). Knapper und unter etwas anderem 
Aspekt schreibt Aristoteles 3 : Zur Bekräftigung reiche es aus, 
die Basanos als das einzig wahre Zeugnis zu bezeichnen. Als Gegen
argument solle man generell - hier kommt des Autors persönliche 
Ablehnung der Folter zum Ausdruck - die Wahrheit über alle 
Arten der Basanos sagen: Gefolterte sagten ebenso Falsches aus 
wie Wahres; einige blieben standhaft bei der Unwahrheit, andere 
wieder sprächen bereitwillig, die Unwahrheit, um schneller loszu
kommen. Dazu möge man bekannte Beispiele vorbringen. 

Interessant sind die Gesichtspunkte, nach welchen die Basanos 
in beiden Stellen gewürdigt wird. Wie in der Rhetorik nicht anders 
zu erwarten, überwiegen Überlegungen aus der Psyche des Gefol
terten: Anaximenes führt sie sowohl für als auch gegen die Glaub
würdigkeit an, Aristoteles nur dagegen. Beide Autoren raten auch 
zu dem weiteren, allgemein bekannten Mittel, praktische Beispiele 
aufzuzählen bzw. auf die tatsächliche Verwendung hinzuweisen; 

3 Aristot. Rhet. 1, 15 (1376b31j1377a6): At 8e ß&crC'tvo~ !1.C'tP't"UpLrx.r. "nve~ 
etcr~v, ~xe:w 8e 8oxouel'L 't"O 7t'LO''t"6v, ö't"~ &v&yx'1) 't"L~ 1t'p6cre:cr''nv. Oöxouv XC'tAe:7tOV ou8e 
1t'e:p~ 't"ou't"wv d1t'e:tv 't"cX ev8e:x6!1.e:vC't, e~ iflv e&v 't"e: U1t'&pxweHv otxe:rC't~ C'tö~e:r.v eO"'t"Lv, 
O't"r. &A'1)&e:r~ !1.6vC'tr. 't"wv !1.C'tp't"UPLWV dO'r.v C'tO't"C'tL. (1377 a) 'E&v 't"e U1t'e:VCl.V't"LC'tL 6lcrr. xcxL 
!J.e:'t"eX 't"ou &!1.CPLcrß'Y)'t"ouv't"oc;, 8Lrx.AUOL (1',1 't"r.c; 't"&A'Y)-&i) Aeywv xcx-&' 8AOU 't"ou yevou~ 

't"wv ßcxO'&vwv· ou8ev yeXP ll't"'t"ov &vC'tYXC't~6(J.e:vor. 't"eX ~e:ual) AeyouO"r.v YJ 't"eXA'Y)-&i), xC'tL 
8r.C'txcxp't"e:pouv't"e~ !1.~ Aeye:w 't"&A'1)-&i), xC'tf. p~8LWC; xC't't"C't~e:u86!1.e:vo~ &~ 1t'C'tu0'6!J.e:vor. 
-&(i't"'t"ov. L.\.e: r 8e ~Xe:LV e7tC'tvC'tcpeper. v e7tL 't'or.rx.ü't"C't ye:ye:v'1) !1.evC't 1t'C'tpC't8e:( y(J.cx't'C't & t aC'tar. v 
ot xp(vov't"e:C;. 

(Die Basanoi sind gewissermaßen Zeugnisse; Glaubwürdigkeit scheinen sie 
zu haben, weil ein gewisser Zwang hinzukommt. Es ist also nicht schwer, auch 
darüber das Entsprechende zu sagen, wodurch man sie, wenn sie günstig 
sind, bestärken kann: als einzige unter den Zeugnissen sind sie wahr. [1377 a] 
Wenn sie ungünstig sind und dem Gegner zugute kommen, kann man sie 
entkräften, indem man die Wahrheit über die Basanoi schlechthin sagt: 
die Gefolterten sagen Falsches ebensogut wie Wahres, indem sie [einerseits] 
sowohl standhalten, die Wahrheit nicht zu sagen, als auch [andererseits] 
leicht die Unwahrheit sagen, um schneller erlöst zu werden. Dazu muß 
man wirklich vorgefallene Beispiele vorbringen, welche die Richter kennen.) 

Zur Lehre über die "kWlstlosen Beweise" in Aristoteles' Rhetorik s. o. 
§ 1 bei A. 4f. 

Thür 19 
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Anaximenes für die erfolgreiche Wahrheitsfindung, Aristoteles 
wieder dagegen. Ein Aspekt ist schließlich nur bei Aristoteles 
vertreten: Der Sprecher soll sich auf die generelle Tauglichkeit 
oder Untauglichkeit der Basanos berufen. Überraschenderweise 
fehlt bei der Erörterung der Folteraussage der Hinweis auf die in 
der Zweiseitigkeit des Verfahrens liegende Chancengleichheit. Nur 
Aristoteles sieht sich veranlaßt, den einzelnen Argumenten einen 
Satz voranzustellen, um die Beweiskraft der Basanos allgemein zu 
begründen: Die Glaubwürdigkeit einer Sklavenaussage scheine 
auf dem Zwang der Folter zu beruhen. In dieser leicht polemischen 
Äußerung läßt er aber das Wesentliche außer acht, das Verfahren, 
welches die Anwendung des Zwanges regelt. 

11. Die Praxis der Gerichtsreden 

In der Praxis der Gerichtsreden stehen vergleichbare Argu
mente stets im Zusammenhang mit der Ablehnung einer Proklesis 4 • 

Durch dieses Filter sind jedoch die Vorstellungen, welche der 
Durchschnittsathener von den rechtlichen Wirkungen jenes Be
weismittels hatte, weitaus besser zu erkennen als aus den theore
tischen Ausführungen der Technographen. Außer Zweifel steht 
jedenfalls, daß eine Sklavenaussage das Dikasterion nicht bindet, 
Dem. 53 (Nikostr) 24: 't'ac; ßocO'&vouc; ••• 7tOCpeXe:LV e:tc; 't'o 3LXOCO''t'~PLOV, 

(v' &xouO'oc'J't'e:C; ex 't'ou't'cuv etfYJCP~(jocO'3-e: o7toi6v 't'L U(.L~'J e36xe:L (5). Im Lob 
und Tadel der Basanos setzen die Logographen die Akzente jedoch 
anders als die Theoretiker. 

A. Begreiflicherweise herrscht in den Reden das Lo b der 
Basanos vor. Die Sprecher preisen nämlich meistens die Vorzüge 
der von ihnen vergebens vorgeschlagenen peinlichen Befragung. 
Relativ selten stellen sie dabei auf die Psyche des Gefolterten (1) 
oder auf Beispiele (2) ab, wie das Anaximenes rät; im Vordergrund 
steht vielmehr der von Aristoteles empfohlene schlichte Hinweis 
auf die generelle Tauglichkeit der Basanos (3). 

1. Das in der Psyche des Gefolterten begründete Argument, 
allein die Schmerzen der Folter brächten die Wahrheit an den Tag, 
selbst wenn die Aussage den Interessen des Befragten entgegen
stehe, findet sich in zwei ähnlichen Stellen, Ant.6 (Choreut) 25: 

't:" ~, , ~'"'>.. (, " ( ' ';' ,.,\ '"'>.. "'>.. • • • E",e:L1) oE "rOUC; OOUI\OUC; E't'Ep(xLC; OC'JocyX.OCLC;, uep CU'J XOCL 1)'.1 (.LEI\I\(t,)(jL'J 

4 Wieder mit Ausnahme der u. bei A. 38/46 gesondert auszuwertenden 
Rede Ant. 5 (Herod). 

(5) S. o. § 2 A. 53. 
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&1to,s.CX\l€~a,s.CXL IUl1'€L7t6\11'€C;, ÖlLwC; &\lcxyx&~O\l1'CXL 1'&A'1J&11 AeYEL\lo ~ rap 
.... " (I , " \.... i i' ,I n.- d 

7tocpOuacx (x\ltl.:YX'1J €x(Xa"t"cp L<J'XUPO"t"EPOC Ea1'L "t"'1JC; lL€I\/\OUO''l)C; €aE<J'1TOCL, un 
Lys. 7 (Sek) 35: €lLo1 ~e ~OX€t: ,s.cxUlLtX<J'1'O\l E!\ltXL, E~ 7t€pl tXu"t"&\I (.L€\I ot 

ßtXatX'IL~6(.L€\lOL XCX1'YJYOPOU<J'L\I, Ei) E~~61'Ee; ö"n &.7to3-tX\lOÜ\l1'tXL, 7tEpl 8e 
.... Ii.' ..... 7' , ""i i .,\ f/i ' I 

1'W\I OE<J'7tO"t"W\I, OLe; 7t€cpUXtXaL XtXxO\lOUO'''t"tX1'OL, (.LCX/\/\O\l tX\I E/\OL\I"t"O (X\lEXE<J'-

&tXL ßIX<J'OC\lL~6(.L€\lOL ~ XIX1'EL7t6\11'EC; &7t'1JAA&X3-OCL 1'&\1 7ttXp6\11'W\I XtXx&'1 (6). 
Ohne den Schluß vom Geständnis auf die bloße Aussage zu ziehen, 
ist in vier weiteren Stellen ausgesprochen, daß die Folter auf die 
Psyche des Sklaven von außen so sehr einwirke, daß er die Wahr
heit sage, Ant. 1 (Metr) 10: Et ~e &7ttXP\lOL YLY\lOL\l1'O ••• ~ ß&O'tX\lOC; 
, , ,... \ I ... fl \ \ , ',' I ~ .... 
CX\lIXYXCX~OL "t"CX YEYO\101'CX xCX"t''1JYOpEr.\I· cxu"t"tJ Y(XP XIXr. "t'OUe; "t"(X 't'EUO'1J 7tCXP-

EaxEuoc<J'lLE\lOUC; AEY€L\I "t'&A"fJ&~ xOC"t''l)YOPEL\I 7tOL~<J'Er. (1). Dieselbe Vor
stellung klingt auch an in Isokr. 17 (Trap) 21: 0 yap 7tOC~C;, €a\l 

ßtXaCX\l(~'l)TtXL, 7tEpt 7t&\l1'W\I "t'&.A'l)&~ XCX1'€P€~, und in Dem. 47 (Euerg) 8 8 : 

1'~\I ~' &\I&pW7tO'l ~\I 7ttXPIXYE\lO(.LE\I'l)\I EPE~\I 1'&.A'1J3-11, OUX EX yptXlLlLtX1'E(OU 
.... , i i" ...., I I ß ,... I (9 ) 

(.LtXp"t"UPOU<J'IX\I, (X/\/\ EX 1'YJC; LO'XUp01'CX"t"'fJC; tJ.OCp1'UpLtXC;, tX<J'OC\lL~OlLE\I'1J'I • 

Lykurgos zieht hiefür sogar die Naturgesetze heran, or. 1 (Leokr) 
32 \' I ß ,... I ..., \, i , 0.. \ \ 

: XtX1'CX CPUO'L'I "t'or.\lU'I oc<J'CX\lL~OlLE\lOL 7tCXO'CX'l "t''1J\I (X/\'1J'lTEr.CX\l 7tEpL 7tCX\l1'W\I 
.... , ~ I "i i ' f!' I 'f! 0.. I (10) 1'W\I (XoLX'1J(.LCX"t'W'I ElLE/\/\O\l CPP(XO'€L\I OL Or.XETCXL XOCL tXL 'l1'EPCX7tCXL\ltXL • 

Diese Stellen sind am ehesten mit dem letzten Satz in Anaxi
menes Rhet. 16, 1 und der einleitenden Definition Aristoteles' zu 
vergleichen: Die Wahrheit beende die Schmerzen bzw. die Schmer
zen garantieren die Wahrheit 11• Beide Theoretiker zeigen aber auch 

(6) Ant. 6 (Choreut) 25: ... gegen Sklaven aber kann man andere 
Zwangsmittel (anwenden), durch welche sie, auch wenn ihnen durch ihre 
Aussage der Tod bevorsteht, dennoch gezwungen werden, die Wahrheit zu 
sagen; denn der gegenwärtige Zwang ist für jeden stärker als der künftige; 
Lys. 7 (Sek) 35: Mir aber scheint es verwunderlich, wenn die Gefolterten 
gegen sich selbst aussagen, wohl wissend, daß sie sterben werden, aber für 
die Herren, denen sie von Natur aus am übelsten gesonnen sind, es eher 
vorzögen, die Basanos auszuhalten als durch eine Aussage gegen [diese] 
von den gegenwärtigen Schmerzen loszukommen. 

(7) Ant. 1 (Metr) 10: Wenn sie es etwa verneinten ... , dürfte sie die 
Basanos zwingen, das Geschehene zu bestätigen; diese bringt nämlich auch 
diejenigen, welche sich anschicken zu lügen, stets dazu, die Wahrheit zu 
sagen. 

8 S. auch § 39 der Rede. 
(9) Isokr. 17 (Trap) 21: Würde der Sklave peinlich befragt, sagte er 

über alles die Wahrheit; Dem. 47 (Euerg) 8: aber die Sklavin, die dabei 
war, werde die Wahrheit sagen, weil sie nicht aus einem Schriftstück Zeugnis 
ablegt, sondern aus dem stärksten Zeugnis, der Basanos. 

(10) Lyk.1 (Leokr) 32: Von Natur aus sagen also die Sklaven und 
Sklavinnen auf der Folter stets die volle Wahrheit über alle Verbrechen. 

11 .S. o. A. 2 u. 3. 

19· 
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die Reversibilität des Arguments aus der Psyche. Anaximenes 
schließt in 16,3 - im Gegensatz zu Ant. 6 (Choreut) 25 und Lys. 7 
(Sek) 35 - aus der Möglichkeit eines falschen Geständnisses, 
daß um so mehr auch bloße Aussagen falsch sein können, welche 
den Gefolterten nicht direkt betreffen. Trotz der gegensätzlichen 
Tendenz fällt die enge Verwandtschaft Anaximenes' zu Lysias 
auf. Aristoteles setzt die Reversibilität sogar als generellen Ein
wand gegen die Basanos ein 12. 

2. In drei Reden entspricht ein weiteres Argument zur Bestär
kung der Basanos besonders klar einem von Anaximenes ange
botenen Topos: Die peinliche Befragung werde in besonders 
wichtigen Fragen tatsächlich angewendet; die Sklavenaus
sage sei glaubwürdiger als das Zeugnis Freier 13. Der Hinweis 
auf die "tatsächliche Anwendung" steht dem Topos "Beispiele" 
nahe. Der sprachliche und gedankliche Zusammenhang dieser 
Stelle mit Isokr. 17 (Trap) 54; Isai. 8 (Kir) 12 und Dem. 30 (Onet. 1) 
37 14 ist in der Literatur bereits eingehend gewürdigt 15. Die Beobach-

12 S. o. A. 3. 
13 Anaxim. Rhet. 16, 1; zitiert o. A. 2. 
14 Isokr. 1 7 (Trap) 54: Ich sehe, daß auch ihr sowohl in privaten als 

auch in öffentlichen Angelegenheiten nichts für glaubwürdiger und wahr
haftiger haltet als die Basanos und der Meinung seid, man könne als Zeugen 
auch Leute vorschieben, die nicht anwesend waren, aber die Basanoi zeigten 
deutlich, wer von beid~n die Wahrheit sage. 

Isai. 8 (Kir) 12: Ihr haltet freilich sowohl im Privaten als auch im 
Öffentlichen die Basanos für das genaueste Überprüfungsverfahren ; und 
wenn Sklaven und Freie anwesend sind (waren; vgl. Isokr.) und man 
irgendeine Frage klären muß, verwendet ihr nicht die Zeugnisse der Freien, 
sondern befragt die Sklaven auf der Folter. So trachtet ihr die Wahrheit 
über die Geschehnisse zu finden. Mit gutem Grund, Männer! Denn ihr wißt, 
daß es sich schon herausgestellt hat, daß gewisse Zeugen nicht die Wahr
heit bezeugt hatten, aber noch nie wurden auf der Folter Befragte über
führt, auf der Folter nicht die Wahrheit gesagt zu haben. 

Dem. 30 (Onet. 1) 37: Ihr haltet freilich sowohl im Privaten als auch 
im Öffentlichen die Basanos für den genauesten aller (Beweise [?]); und 
wo Sklaven und Freie anwesend sind (waren; s.o.) und man die Frage 
klären muß, verwendet ihr nicht die Zeugnisse der Freien, sondern befragt 
die Sklaven auf der Folter. So sucht ihr die Wahrheit zu finden. Mit gutem 
Grund, Richter! Denn es stellte sich schon heraus, daß gewisse Zeugen 
nicht die Wahrheit bezeugt hatten; aber noch nie wurden auf der Folter 
Befragte überführt, daß sie das auf der Folter (Gesagte) nicht der Wahrheit 
gemäß gesagt hätten. 

16 S. vor allem Guggenheim, Bedeutung 63 ff. ; Lipsius, Recht 888 A. 90; 
'Turasiewicz, De servis 37f.; Harrison, Procedure 147; Lavency, Aspects 158. 
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tung, daß in zwei der drei Reden eine ähnliche Beweissituation vor
liegt, zeigt, daß dieser ausgeprägte Topos nicht wahllos eingesetzt 
wurde. Die Sprecher in Isai. 8 (Kir) und Dem. 30 (Onet. 1) argu
mentieren aus der abgelehnten Proklesis nicht nur für das von 
ihnen formulierte Basanos-Thema, sondern greifen gleichzeitig 
auch Zeugen des Gegners an, Isai. 8 (Kir) 11: oO"t"OC; 8' 0 'lUV ö[J..~c; 

&~LWO'(oV "t"oic; cxu"t"ou ~&p't'UO'L 7tLO"'t'e:Ue:LV e:~uye: "t"~v ß&O'CXVOV (16). In diesem 
Prozeß standen einander Zeugen über Indizien gegenüber, welche 
jeweils für oder gegen die legitime Abstammung des Sprechers 
angeführt wurden. Der Sprecher hatte vorgeschlagen, seine Zeugen 
vorweg durch eine Basanos überprüfen zu lassen (§ 10). In der 
zweiten Stelle hatte Demosthenes von Onetor Sklaven darüber zur 
Basanos verlangt, ob zwischen Aphobos und Onetors Schwester 
noch ein O'uvOLxe:iv vorliege. Aus der Ablehnung verdächtigt 
Demosthenes - logisch höchst anfechtbar - die von Onetor für 
die Hingabe der Proix geführten Zeugen, Dem. 30 (Onet. 1) 38: 

7 ~, i .... ~I I "A ß I I ou't'oc; oe 't"'Y)I\LXCXU't"CX oLXCXLCX ~uy<uv • • • cpo 0'1 7tcxpeXOflevoc; ~(J.p't"UPCX 

X!XL TLfloxp&'t"'Y)v ••• &~LwO'eL 7tLO""t'eueO",s,ocL 7ttXp' u~iv (17). In Isokrates' 
Trapezitikos weist der Kläger am Schluß seiner Rede nochmals 
darauf hin, daß ihm den Gepflogenheiten des Bankgeschäftes 
gemäß keine Zeugen zur Verfügung stünden (Isokr. 17 [Trap] 53); 
hierauf folgen die Ausführungen, die Basanos sei glaubwürdiger 
als Zeugnisse. Ohne Namen zu nennen, könnte der Kläger in diesem 
besonders exponierten Abschnitt ebenso wie in den beiden anderen 
Reden bereits vorweg Zeugen des Gegners bekämpft haben. Außer
halb dieser drei Stellen, welche die Basanos mit dem Zeugnis ver
gleichen, ist das Argument, die Basanos werde wirklich praktiziert, 
auffälligerweise nirgends überliefert . 

3. Die weitaus überwiegende Zahl von Texten, welche die 
Basanos loben, lehnen sich aber nicht an die bis jetzt bespro
chenen Topoi an, sondern enthalten Äußerungen, welche Aristo
teles in dem kurzen Satz zusammenfaßt : Q't'L eXA'YJ,s,eic; ~6VCXL "t'wv 

~tXP't"UPLWV e:LO"LV OCO't'CXL (18). An sich liegt die Behauptung, die vom 
Gegner gemiedene Basanos hätte die Wahrheit erwiesen, in einer 
solchen Situation nahe; bemerkenswert sind jedoch die dabei 

(16) Isai. 8 (Kir) 11: Dieser, der nun verlangen wird, daß ihr seinen 
Zeugen glaubt, vermied die Basanos. 

(17) Dem. 30 (Onet. 1) 38: Nachdem dieser solche Verfahren vermieden 
hat, ... führt er Aphobos als Zeugen und Timokrates ... und wird verlan .. 
gen, daß sie vor euch Glauben finden. 

(18) Aristot. Rhet. 1,15 (1376b33); s. o. A. 3. 
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stereotyp wiederkehrenden, in vier Gruppen einzuteilenden Wen
dungen: Der Gegensatz €tKeX~€~V - (jocqJ&~ €t8€voc~ ('Aoyo~ - ~Pyoc), 
'''l I Q. ,~, , ß I ll"l d \~, OCl\ll'lT€LOCV €Lo€VOCL, CXKpL €(j"t"CX"'t"O~ 1;;.1\€YXO~ un 1'0 oLx'CX~OV. 

a) An die Spitze sind einige Texte zu stellen, welche wieder 
direkt aus der rhetorischen Theorie schöpfen, wenn auch nicht aus 
deren Ausführungen zur Basanos. Die Sprecher vergleichen hierin 
die nun - nach der Ablehnung ihrer Proklesis - vorliegende 
Beweissituation mit derjenigen, welche nach Durchführung der 
von ihnen vorgeschlagenen Basanos eingetreten wäre: Im vor
liegenden Fall seien die Richter auf die bloßen Worte der Parteien 
und darauf zu stützende Vermutungen (€tx'eX~E~V) angewiesen, 
während sie anderenfalls Tatsachen trauen könnten oder ein 
sicheres Wissen um die Wahrheit hätten, Ant. 2d8: eyw 8' 
oux, ex, 1'&V €LX,O"t"WV &.'A'A' ~Pycp 8"f)'A~(jw; 6 (Choreut) 1819 : EtX,eX~OV't'cx~ 

{L~MOV ~ (jeXqJOC €tao't'OC~ ~"f)qJL~€(j.&IXL; Lys. 7 (Sek) 43: Ex, "'t"WV 'Aoywv 

~1)"t"€L 7t~cr1'O~ Y€V€cr'&OCL, E~ov ocu"'t"oi~ 1'OL~ gpyo~~ &.aLX,OUV1'OC &.7tOa€i~OCL; 

18okr. 17 (Trap) 54: ~ßO\)'A ~.&1) EtX,cX~€~V ufLoc~ 7tEpl 't'ou 7tPcXYfLCX't'o~ 

(l.~MOV ~ (jocqJ&~ €L8€vOCL; Dem. 30 (Onet. 1) 35: ~VIX fL~ 'A6yo~ fLovov, 

eX'AAcX x,cxl ßeXO'OCVOL 7t€pl OCU1'&v YLYVOLV't'O; Lyk. 1 (Leokr) 28: ou YcXP 

! ~ ... (... ""I' '''l''l'' '''l'Q. ,~, .L'''I' Q. o fLOCL oEr.V ufL(X~ •.• €Lx'(x~OV"t"OC~, r:J.1\1\r:J. 1""f)v r:J./\"f)'lT€LOCV ELOO"t'CX~ 't'"f)qJL~E(j'lTOCL; 

(§ 29): x,cxl. "t"or;~ gPYOL~ fLClMOV ~ 't'oi~ 'A6YOL~ 7tLO'1'EU€~V (20) 21. 
Ähnliche Gedanken sucht man in den Abschnitten, welche die 

Technographen den "kunstlosen" Beweismitteln widmen, ver
gebens. Doch Anaximenes führt bei der Erklärung des Semeion auf 
die richtige Spur, Rhet. 12, 2: 7toL€i ae 't'&v cr"f)fL€L<.OV "t'o fLev O~€O"&CXL, 

't'o a' Et8evCXL, x'cX'AALO"'t'OV 8e "t'o €t8evCXL 7tOLOUV, und (14, 5): "'t"cX fLev &'A'Acx 

19 Diese Worte beziehen sich nicht nur auf das vorangegangene Zeugnis 
der Freien (§ 15), sondern gelten auch für den Abschnitt über die Basanos 
(§§ 20/27). Der Eid der Freien und die Basanos der Sklaven sollen dieselbe 
Wirkung entfalten. 

(20) Ant. 2d8: Ich aber werde nicht aus der Wahrscheinlichkeit, son
dern durch eine Tatsache beweisen; 6 (Choreut) 18: müßt ihr eher nach der 
Wahrscheinlichkeit als in sicherem Wissen entscheiden; Lys. 7 (Sek) 43: 
durch die Worte sucht er Glaubwürdigkeit zu erwecken, obwohl es ihm 
möglich war, mein Verbrechen durch die Tatsachen selbst zu beweisen ... ; 
Isokr. 1 7 (Trap) 54: wollte er, daß ihr über die Sache eher Vermutungen 
anstellt als sicheres Wissen habt; Dem. 30 (Onet. 1) 35: damit nicht nur 
Worte fielen, sondern auch Basanoi darüber stattfänden; Lyk. 1 (Leokr) 28: 
Ich bin der Meinung, daß ihr (darüber) nicht nach Vermutungen, sondern 
im Wissen um die Wahrheit zu entscheiden habt; § 29: und eher den Tat
sachen Glauben zu schenken als den Worten. 

21 Die Antithese von "Wort" und "Tat" bildet den Ausgangspunkt 
für die Beobachtungen von Grace, Word 97; s. dazu u. bei A. 78. 
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7t&.V't'ct. o'l1)O'~v e(.L7tor.e~ 't'o{;<; &x,ououO'r., 't'wv 8e O'1)(.LeLCllv gvr.ct. X,ct.L O'oc~w<; 
et8evocr. 7tor.~O'er. "t'ou<; XPLVOV"t'OC<; (22). Unter Semeia versteht Anaximenes 
vorliegende oder nicht vorliegende Tatsachen, aus welchen gewöhn
Hch andere Tatsachen folgen oder nicht folgen (Rhet. 12, 1 f.), also 
Indizien. Wann derartige Schlüsse zwingend und wann sie nur mehr 
oder weniger wahrscheinlich sind, führt er nicht aus. Die von 
Aristoteles in diesem Zusammenhang aufgestellten Kriterien der 
Logik 23 sind hier jedenfalls noch nicht systematisch entwickelt. 
Auffälligerweise zählt Anaximenes auch die näheren Umstände des 
Zeugnisses zu den Semeia (12, 324). Das eröffnet eine für die Theorie 
der Rhetorik ungewöhnliche Vorstellung: Die Richter könnten 
unmittelbar aus einem Beweismittel die Wahrheit einer Behaup
tung erkennen (O'OC({)&<; et8evocr.), ohne daß sie weitere Überlegungen 
anstellen müßten 25. 

Geradezu modellartig ist diese V orstellung von Antiphon in 
die Praxis umgesetzt. Der Chorege behauptet, allein die Tatsache, 
daß er die damals anwesenden Personen nun als Zeugen führe 
(Ant. 6 [Choreut] 29), reiche hin, den Richtern anstatt der zu 
Beginn des Abschnittes erwähnten Wahrscheinlichkeit (etx,cX~er.v) 

das sichere Wissen (O'cX({)ct. et8evocr., § 18) zu bieten, oder der Wahr
heit Glauben zu verschaffen ('t'&A1)-&~ 1tr.O''t'a ••• 1tOr.e{;v, § 29). Die 

(22) Anaxim. Rhet. 12,2: Von den Semeia erzeugt ein Teil einen Glau
ben, der andere ein Wissen; am besten ist derjenige, welcher ein Wissen 
erzeugt; 14, 5: ... die übrigen führen alle bei den Hörern zu einem Glauben, 
von den Semeia bewirken einige, daß die Richter ein sicheres Wissen 
erhalten. 

23 S. Aristot. Rhet. 1, 2 (1357b 10ff.). 
24 Anaxim. Rhet. 12, 3: 7toAAck 8e rror"Y)O'o!1-ev O'''I)!1-e~ex •.• ~'t'~ 8e xexl ex 't'wv 

~exp't'opwv xed ex 't'wv ~exp't'upOU~€v(Uv (Vieles können wir zu Semeia machen 
... weiters auch aus den Zeugen und dem Bezeugten). In der Regel werden 
Schlüsse von der Person des Zeugen auf die Richtigkeit der Aussage nicht 
zwingend sein. Das gesetzliche Verbot, Zeugnis vom Hörensagen abzulegen 
(s. o. § 6 A. 9), gibt jedoch die Möglichkeit, die Martyria einer Person, die 
nicht Tatzeuge war, zwingend zurückzuweisen. Kehrt man den Gedanken 
um, legte der Tatzeuge notwendigerweise eine richtige Aussage ab. Damit 
hat man aber bereits das Gebiet der Logik verlassen und befindet sich im 
formalen, gesetzlich geregelten Beweisrecht. 

25 Zu diesem Ergebnis kommt auch Grace, Word 101. Nach Fuhrmann, 
Untersuchungen 167, sind an Anaximenes nicht allzu hohe Ansprüche 
bezüglich der Systematik und Logik zu stellen. Es ist deshalb ohne weiteres 
denkbar, daß seine Techne systematisch unvereinbare - aber praktizierte
Konzeptionen in Details nebeneinander bestehen läßt; s. dazu u. § 18 vor 

A. 19. 
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später übliche Würdigung des Zeugnisses nach Gesichtspunkten 
der Wahrscheinlichkeit liegt ihm ferne 26; nur die Verweigerung 
einer weiteren "Tatsache", der Basanos, wird noch zur Unter
stützung herangezogen. Aus diesen Beobachtungen geht hervor, 
daß die Gegensatzpaare €ix,cX~€~v - O'rt/p&c; €taevcx;~ und AOYOU; -
~pyo~~ 1t~O''t'€ue:~v in den angeführten Stellen (ob zu Recht oder nicht, 
kann einstweilen noch dahingestellt bleiben) in gleicher Weise die 
Vorstellung ausdrücken, das Beweismittel "Basanos" bedürfe 
keiner weiteren Bekräftigung durch Argumente. Lykurgos geht 
sogar noch einen Schritt weiter und stellt, als Antwort auf eine 
rhetorische Frage, die Behauptung auf, eine Basanos könne nie
mals durch Logoi entkräftet werden, or. 1 (Leokr) 32: 't'LVCX;C; &.a6vcx;"t'ov 
~v 't] 8€~vo't"1)'t'~ x,cx;t "t'oct:C; 1tOCpocO'X€UOC~~ 't'oct:C; 't'ou AOYOU 1t(xpocyocy€~V; 

(§ 33) ... cX1tAOUV 't'o a(x,(X~ov, p~a~ov 't'o &.A~,s.ec;, ßpocxuc; 0 ~A€Y

Xoc; (27). 
Auch hier zeigt sich in der weiteren Entwicklung der Gerichts

rede wieder ein allmähliches Zurücktreten der theoretisieren
den Ausdrucksweise. So wie das Tekmerion verwenden nur die 
älteren Logographen, Antiphon, Lysias und Isokrates die vorhin 
gefundenen Gegensatzpaare in voller theoretischer Reinheit. 
Isaios kommt ohne die Gegenüberstellung aus, der junge Demosthe
nes mildert das Schulmäßige wenigstens zu A6yo~ - ßcXO'ocvo~ 

(Dem. 30 [Onet. 1] 35) und meidet in späteren Reden derartige 
Wendungen gänzlich. Auch die unechten Reden bilden hierin 
keine Ausnahme. Nur Lykurgos greift am Ende der Epoche in 
seinem hypertrophen Abschnitt über die Basanos gleich beide 
Varianten wieder auf. 

b) Nach diesen Überlegungen kommt auch den übrigen 
Äußerungen, die Richter könnten aus der Basanos "sicheres 
Wissen" gewinnen oder die "Wahrheit" erfahren, besondere 
Bedeutung zu. Die VermutlIDg liegt nahe - zumal es sich teilweise 
um dieselben Reden handelt -, daß die Sprecher auch damit an die 
Vorstellung appellieren, die Sklavenaussage sei der Würdigung 
durch die Richter entrückt, auch wenn dabei nicht (theoreti
sierend) das €LX,cl~€~V in Abrede gestellt wird. Die Stellen lauten, 

26 Solmsen, Antiphonstudien 39, weist auf die Einzigartigkeit der 
AntiphonsteIle unter allen sonst erhaltenen Gerichtsreden hin. 

(2'1) Lyk. 1 (Leokr) 32: Wer sind denn die Leute, die man weder durch 
Redegewandtheit noch durch Wortverdrehung hinters Licht führen kann? 
(Die Sklaven auf der Basanos [§ 33] im Gegensatz zu den Dikasten) 
Einfach ist das Verfahren, leicht die Wahrheit, kurz der Beweis. 



§ 17. Relikt des Forma,lbeweises 297 

Ant. 1 (Metr) 6: t1lX~&t; €~8evoc~, 7tlXpa T~t; ßlXO'&.VOU; (§ 8): O'lX~&t; 
1tu.&eO',s.lX~; (§ 13): T~V (jOC~~V€~lXV 7tu&e(j&lX~; 6 (Choreut) 26: T&A1).&~ 
XlXt. Ta 8(XlXLlX 7tUV&&.V€O'.&OC~; Lys. 4 (Trau) 11: e~~lXVet; ..• 1tO~~O'cx.~; 
(§ 13): 7tu.&eO'.&ocL 7tOCP' OCÖT~t; T&A1)'&~; Dem. 30 (Onet. 1) 27: e~~ocv~ 
7tOL~(jcx.~ TOCUTlX 7t~(j~v u~{;v; 59 (N eaira) 120: 8~' ~t; e~~v u~{;v 1t'&.VTOC 
TeXA1).&-Y) €~8evcx.~; Lyk. 1 (Leokr) 33: p48~ov TO eXA"fJ&E~ (28). 

c) Häufig verwenden die Logographen, um das absolute 
Vertrauen in die Basanos zu apostrophieren, auch den Terminus 
~A€YXO~, verbunden meistens mit einem Superlativ &xp~ße(jTcx.TOt;, 
O'lX~eO'TocTo~, ~eY~(jTo~ oder 1t'~t1't'6Tcx.TOC; 29. In solchen Stellen ist der 
Ausdruck mit "Beweismittel"30 zu übersetzen, allerdings schon in 
einer ganz speziellen Bedeutung. Wieder unterscheidet sich hier 
die Terminologie der Praxis von jener der Technographen. Anaxi
menes nennt die Basanos einfach Pistis, Aristoteles sogar Mar
tyria; keiner bezeichnet sie aber als Elenchos. Die beiden ersten 
Ausdrücke kommen hingegen in den Reden in diesem Zusammen
hang nur vereinzelt vor 31• 

Die terminologische Verschiedenheit spiegelt zwei völlig unter
schiedliche theoretische Konzeptionen. Bei den Technographen 
zählt die Basanos wie die Martyria zu den "klUlstlosen" Beweis
mitteln (&TEXVOL 1t'((j1"E~~), welche für die Rede zwar vorgegeben, 
jedoch vom Redner in ihrer Glaubwürdigkeit zu bestärken oder zu 
entkräften sind 32. Zur Bedeutung des Elenchos in der Beweislehre 
gibt wieder Anaximenes die passende Erklärung, obwohl eines sei
ner Beispiele gerade die Basanos in Zweifel zieht. Er bespricht die 
Figur des Elenchos unter den Argumenten, unter den (erst später 
so genannten) 'ivT~::X:VOL 7t((j1"EL~33. Elenchos ist dort ein "zwingendes 

(28) Ant. 1 (Metr) 6: sicher zu ·wissen, nämlich durch die Basanos; § 8: 
sicher zu erfahren; § 13: die Sicherheit darüber zu erfahren; 6 (Choreut) 26: 
die Wahrheit und das Gerechte zu erfahren; Lys. 4 (Trau) 11: vor Augen 
zu führen; § 13: durch sie die Wahrheit zu erfahren; Dem. 30 (Onet. 1) 27: 
dieses euch allen vor Augen zu führen; Dem. 59 (Neaira) 120: durch welche 
es euch möglich wäre, die ganze Wahrheit zu wissen; Lyk. 1 (Leokr) 33: 
s. o. A. 27. 

29 S. die o. § 11 A. 78 genannten Stellen. 
30 Zum Unterschied vom "Beweisverfahren" , s. die Belege o. § 11 

A.76. 
31 Pistis: Dem. 29 (Aph. 3) 40, 21; 30 (Onet. 1) 37 (Konjektur); Mar-

tyria: Dem. 53 (Nikostr) 22; 47 (Euerg) 8; 59 (Neaira) 120. S. dazu o. § 13 
A.21. 

32 S. dazu o. § 1 A. 4f. 
33 Er nennt sie Rhet. 7, 2: e~ rxUTWV TWV )..6yCJ.)v xrxt TWV 7tp&~e:(J)v xrxt 
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Argument zur Widerlegung"34; zwingend entweder "mit Natur
notwendigkeit", etwa "Lebende müssen essen", oder auf Grund 
"unserer Behauptung", wie "Gefolterte stimmen dem Folterer 
zu" (13, 2). In diesem Zusammenhang ist die Klassifizierung des 
Wahrheitsgehaltes solcher Behauptungen wichtig, Rhet. 14, 6: 
l;J...s;yxor;, 8e 7t(ir;, ~v &A~3-s;Locv 8L8cfcrx€L 't'oue; xptvov't'OCC; (35). Vor allem 
die letzte Vorstellung scheint in der Praxis hervorzutreten, 
wenn die im Basanos-Verfahren abgelegte Sklavenaussage als 
Elenchos gelobt wird: Die Basanos offenbare den Richtern not
wendigerweise, welche der beiden kontradiktorischen Partei
behauptungen der Wahrheit entspricht. Damit variieren auch die 
zahlreichen Stellen mit Elenchos nur den mit e:tx&:~e:~v - O'occp&c; 
s;t8evoc~ ausgedrückten Gedanken. 

d) Eine vierte Gruppe von Stellen bezeichnet das Basanos
Verfahren einfach mit dem substantivierten 't'o 8tXOCLOV ("Rechts
behelf", Verfahren), Ant. 6 (Choreut) 24: EA.&€iv E7tL 't'ou't'o 't'o 8txot~oV; 
Isai. 6 (Philokt) 42: 't'&V 8~xoct(Uv ou8ev 7tO~1)croc~; Dem. 30 (Onet. 1) 38: 
"n)A~XOCU't'ot 8txot~ot cpuY6>V (vgl. auch § 36: oux ~&eAYJ(je:v €tc; 't'ou't'o 
't'&xpLßer;, XCX't'ClcpUY€~V); 54 (Kon) 29: 't'OU1:'O 1:'0 8tXCXLOV ~X(Uv; 47 (Euerg) 
47: e:ie; & oO't'OC; xot1:'ecpuye:v 't'61:'e: 8tXOCLCl; Lyk. 1 (Leokr) 33: &7tAOUV 1:'0 
8(x(X~ov (36). Einer der angeführten Texte setzt die Basanos mit 
anderen Formalismen der außergerichtlichen Wahrheitsfindung 
in Beziehung: In Isai. 6 (Philokt) 42 wird unter Dikaion auch die 
rituelle Hau~durchsuchung verstanden 37. Wenn die angeführten 
Stellen sich auch zur Beweiskraft der Basanos nicht direkt äußern, 
so weisen sie doch darauf hin, daß die Erklärung für jenes so be-

TOOV &v.ftp6l7t<Uv ([Pisteis] aus den Worten selbst, aus den Handlungen und 
den Personen), im Gegensatz zu den t7tL-&eToL "t'o~<; AeYO(.L€VoL<; ;ecd "t'o~<; 7tpexT· 

To~evoL<; ([PisteisJ, die zum Gesagten und Getanen hinzugefügt werden). 
34 Erwähnt schon in Rhet. 7, 2, ausgeführt in 13, 1 (zum Textproblem 

s. Fuhrmann, Untersuchungen 27ff.) und 13, 2 (zitiert u. A. 43). Grace, 
Word 101, weist darauf hin, daß Elenchos auch noch im Demostheni. 
sehen Corpus unverhältnismäßig oft im Zusammenhang mit der Basanos 
gebraucht wird. 

(36) Anaxim. Rhet. 14,6: Jeder Elenchos lehrt die Richter die Wahrheit. 
(36) Ant. 6 (Choreut) 24: zu diesem Verfahren zu schreiten; Isai. 6 

(Philokt) 42: keines dieser Verfahren durchzuführen; Dem. 30 (Onet. 1) 38: 
s. o. A. 17 (§ 36: er war nicht bereit, zu diesem genauen [Verfahren] Zu· 
flucht zu nehmen); 54 (Kon) 29: da ihm dieser Rechtsbehelf zur Verfügung 
stand; 47 (Euerg) 47: das Verfahren, zu dem er damals Zuflucht gesucht 
hatte; Lyk. 1 (Leokr) 33: s. o. A. 27. 

87 S. o. § 3 A. 34f. 
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dingungslos ausgesprochene Vertrauen im Verfahren der pein
lichen Befragung zu suchen sein wird. 

B. Weil die Beweiskraft der Basanos überwiegend von Spre
chern erörtert wird, welche aus der Ablehnung ihrer Proklesis 
Gewinn zu ziehen trachten, trifft man nur selten Stellen, welche 
die Sklavenaussage tadeln. Im folgenden sollen die Belege wieder 
nach den drei Gesichtspunkten: Argumente aus der Psyche des 
Befragten, aus Beispielen und aus der generellen Bewertung 
der Basanos, geordnet werden. Der dabei aufzunehmende Befund 
wird die am Lob der Basanos angestellten Betrachtungen zu einem 
anschaulichen Gesamtbild ergänzen. 

1. a) Mustergültig hält sich Euxitheos in der fünften Rede 
Antiphons an die Anweisungen der Theorie und argumentiert 
gegen eine tatsächlich verwendete Sklavenaussage aus der Psyche 
des peinlich Befragten 38. Die Wendung, Gefolterte sprächen die 
Unwahrheit, um dadurch weiteren Schmerzen zu entgehen, Ant. 5 

(Herod) 31 39 : x./X't'e~e,jO'cx't'6 [.Lou ..• 't'~c; 3e ßcxO'&vou etc; 't'o 7t/Xpcxx.p~[.Lcx 

ßouA6tJ.evoc; OC7t"t)AA&X.&/XL (40), findet sich in beiden erhaltenen Technai 
wieder 41 ; ebenso nimmt Anaximenes den Einwand, Sklaven sagten 
das, was der Basanistes hören wolle (§ 32 42), in verkürzter Form 
in seine Ausführungen zum Elenchos auf 43. Wenn man aber 
diese Stellen als stärksten Beweis dafür heranzieht, daß die Basa
nos in Athen doch nicht so viel gegolten habe, wie die zuvor be
sprochenen Texte den Anschein erwecken 44, so ist dieser Schluß 
zumindest voreilig gezogen. Denn der Haupteinwand des Sprechers 
liegt in dieser Rede nicht in der Würdigung der inneren Einstel
lung des gefolterten Sklaven, sondern, wie bereits dargelegt 45, im 
Hinweis auf die Einseitigkeit des Verfahrens (§§ 32, 35, 36, 38, 46). 
Durch die vorzeitige Tötung des Sklaven sei ein formrichtiges, 
zweiseitiges Basanos-Verfahren unmöglich geworden (§§ 32, 35), 

38 S. dazu Guggenheim, Bedeutung 66 f. 
39 V gl. auch § 40 der Rede. 
(40) s. o. § 6 A. 19. 
41 Anaxim. Rhet. 16, 2 u. Aristot. Rhet. 1, 15 (1377 a5); s. o. A. 2 u. 3. 
42 S. o. § 6 A. 19. 
43 Anaxim. Rhet. 13, 2: ... €O"nv cXVlXYX.lX'f:ov 't'ouC; !J.e(.LtXO''t'tY<Ö(.LtVoUc; o(.Lo

Aoye'f:v, oc7tep ol (.LtXO''t'Lyoüv't'ec; xe:AeuouO'L (es ist zwingend, daß die Geschlagenen 
dem zustimmen, was die Schlagenden von ihnen verlangen). 

44 S. vor allem Lipsius, Recht 889; zurückhaltend Guggenheim, Be-

deutung 73. 
45 S. o. § 6 bei A. 23/26. 
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welches der Sprecher genau wie in den zuvor behandelten Texten 
lobt (§ 35): 't"e-&'Jew~ 8e 't"o'J fLe'J ~Aeyxo'J TI)~ &A'f),s.e(oc~ &7teO''t"epe~ ... (46). 

b) Die übrigen Äußerungen, in welchen die Wahrhaftigkeit 
der Sklaven wegen ihrer Psyche, auf Grund ihrer inneren Einstel
lung, in Zweifel gezogen wird, stammen aus der Argumentation 
zur abgelehnten Proklesis. Es wird dabei auf das Motiv der Freund
schaft oder Feindschaft ihren Herren gegenüber abgestellt. Daß 
Sklaven lügen, um ihren Herren zu begünstigen, betonen die Spre
cher in Lys.4 (Trau) 16 und Lyk.1 (Leokr) 30 47 • In Isokr. 17 
(Trap) 55 48 wird das tiefer motiviert: Die Aussage gegen den 
Herrn zieht Strafe nach sich, die zu seinen Gunsten Belohnung 
mit der Freiheit 49 und mit Geld. Diese Argumente fehlen in den 
Technai. Hingegen ist der von Anaximenes breitgetretene Satz, 
Sklaven sagten auf der Folter aus Feindschaft gegen den Herrn 
aus 50, in der Praxis nur einmal belegt; dort steht er aber, wie 
bereits bemerkt, zur Bestärkung der Sklavenaussage (Lys. 7 [SekJ 
35). Alle diese Stellen wurden bereits oben (§ 12) besprochen, als 
das Prinzip der "Chancengleichheit" im Basanos-Verfahren aufge
deckt wurde. Für die Frage nach der Beweiskraft der Basanos vor 
Gericht ist hier besonderes Gewicht darauf zu legen, daß die Redner 
kein einziges dieser Argumente dafür einsetzen, um eine erwartete, 
zweiseitig abgenommene Sklavenaussage im vorhinein zu entkräf
ten. So wie in Lys. 7 (Sek) 34f. eine Aussage, die aus Feindschaft 
gegen den Herrn ausfällt, dennoch als ~Aeyxo~ iO"xup6't"oc1"o~ gilt, 
dient in den übrigen Stellen der Hinweis auf die Freundschaft 
oder Abhängigkeit nur dazu, trotz vorhersehbarer Nachteile die 
eigene Bereitschaft zu einem absolut tauglichen Mittel der Wahr
heitsfindung 51 zu demonstrieren. Das wird in Worte gekleidet 
wie "eigener Nachteil" oder "Vorteil des Gegners" (~AOC1"1"O'J, 7tAeo'J 
~~e:~'J, Isokr. 17 [Trap] 54f.), "eigenes Risiko" (&7tex~'J8u'Jeuo'J, 

Lys. 4 [Trau] 17; '!OL~ L8(o~~ xr.'J8u'Jor.~, Lyk. 1 [Leokr] 30) oder ein
fach "Ungleichheit" (&'Jr.O'o'J e!xo'J, Lys.4 [Trau] 17). Nur ein ein-

(46) Ant. 5 (Herod) 35: da er aber tot ist, beraubt er uns der Über~ 
prüfung der Wahrheit. 

47 Die Texte sind bereits o. § 12 A. 9 zitiert und besprochen. 
48 Zitiert o. § 12 A. 8. 
49 Vgl. damit Ant. 5 (Herod) 31; zu dem in dieser Stelle liegenden 

Sophismus s. o. § 6 bei A. 17 f. 
50 Rhet. 16, 2; s. o. A. 2. Zur Ambivalenz dieses Arguments s. die Aus~ 

führungen o. bei A.. 11 f. 
51 s. Lys. 4 (Trau) 14; Isokr. 17 (Trap) 54; Lyk. 1 (Leokr) 34: (&XpL

ßeo't'(x't'oc;) ~Aei'Xoc;. 
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ziges Mal begründet der Sprecher die Weigerung, die Sklaven des 
Gegners anzunehmen, mit der Behauptung, diese würden ihn 
zugunsten ihres Herrn verleumden (Lys. 4 [Trau] 16). Wie gering 
aber dieser Einwand als Begründung der Ablehnung und damit 
auch zur Entkräftung einer Basanos wiegt, zeigt sich in dieser 
Rede darin, daß der Sprecher zusätzlich noch darauf hinweist, 
die von ihm - als tauglicher - zur Basanos vorgeschlagene 
Hetäre zeige ebenfalls mehr Symphatie für den Gegner als für ihn 
(§ 17) 52. Es bleibt deshalb abschließend festzuhalten, daß Argu
mente aus der Psyche des Befragten nicht geeignet waren, das bei 
den Richtern offenbar vorhandene grundsätzliche Vertrauen in 
eine formrichtig abgenommene Basanos zu erschüttern. 

2. Wenn beim Lob der Basanos in Übereinstimmung mit 
Anaximenes wenigstens ganz allgemein darauf hingewiesen wird, 
die Basanos werde erfolgreich praktiziert, so ist hingegen Aristo
teles' Rat (Rhet. 1, 15) nirgends befolgt, Beispiele (7tocpoc8e(y(l.oc't"oc) 
für peinliche Befragungen anzuführen 53, welche unrichtige Ergeb
nisse gezeitigt hatten. 

3. Das hängt damit zusammen, daß ein weiteres, wieder nur 
von Aristoteles empfohlenes Argument in der Praxis ebenso 
wenig verwendet wurde: Man solle die Einrichtung der Basanos 
generell in Zweifel ziehen 54. Die drei Stellen, in welchen die 
Proklesis abgelehnt wurde, weil die Basanos als nicht 7tLG't"6v 
(Lys. 7 [Sek] 35), Goccp~~ (Dem. 29 [Aph. 3] 14) oder a(XOCLOV (Dem. 37 
[Pant] 41) anzusehen sei, sind entweder auf eine ganz spezielle 
Situation gemünzt oder argumentieren im Zusammenhang mit 
einer Gegen-Proklesis 55• Statt das Basanos-Verfahren generell 
anzugreifen, ziehen die Parteien, welche eine Proklesis abgelehnt 
hatten, es in der Regel vor, entweder um die Freiheit der zur 
Basanos vorgeschlagenen Person zu streiten oder sich ihrerseits 
durch eine ebenso unannehmbare Proklesis eine Gegenposition zu 
schaffen. Versprächen grundsätzliche Angriffe auf die Einrichtung 
der Basanos Erfolg, wäre Euxitheos von den speziellen Einwän
den aus der Psyche des Gefolterten sicher zum Generellen vorge
stoßen, statt sich an eine dubiose 56 Folteraussage zu seinen Gunsten 
zu klammern (Ant. 5 [Herod] 42). 

52 S. o. § 12 A. 15. 
53 Aristot. Rhet. 1, 15 (1377a6); s. o. A. 3. 
54 Aristot. Rhet. 1, 15 (1377 al); s. o. A. 3. 
56 s. O. § 16 bei A. 87/91. 
66 s. o. § 2 bei A. 39 und § 6 bei A. 7/10. 
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111. Beweisrechtliche Charakteristik der Basanos 

A. Der hiemit vorgelegte Befund, wie die Basanos in Theorie 
und Praxis bewertet wurde, ist nun zu einer prozeßrechtlichen 
Charakteristik dieses Beweismittels zusammenzufassen. Eindeutig 
steht fest, daß die Geschworenengerichte in ihrem Urteil an eine 
vorliegende Sklavenaussage nicht ge bunden waren. Dieses 
Ergebnis hätte freilich auch aus rein theoretischen Überlegungen 
gewonnen werden können. Wie schon zu Beginn der Abhandlung 
erwähnt, fiel das Urteil im Dikasterion mechanisch durch Aus
zählen der geheim abgegebenen Stimmsteine. Weil der einzelne 
Dikast seine Entscheidung nicht zu verantworten hatte und eine 
Anfechtung des Urteils nicht möglich war, konnte in den demo
kratisch organisierten Gerichtshöfen Athens die Bindung an ein 
formales Beweismittel schon aus rein technischen Gründen niemals 
Eingang gefunden haben. 

Mit dieser Erkenntnis ist allerdings nicht allzuviel gewonnen; 
vor allem ergibt sich hieraus noch nicht, daß eine im Basanos
Verfahren abgenommene Sklavenaussage nach rationalen Kriterien 
auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft wurde. Gegen die freie Würdi
gung der Basanos spricht eine Reihe von im Laufe der Unter
suchung gemachten Beobachtungen: Vor allem fehlte den Rich
tern, um die materielle Glaubwürdigkeit der Aussage beurteilen 
zu können, der unmittelbare Eindruck vom Vorgang der 
peinlichen Befragung. Die private, zweiseitige Basanos fand 
grundsätzlich außergerichtlich statt 57. Die Parteien brachten 
dem Gericht das Ergebnis der Befragung, die bloße Bestätigung 
oder Nichtbestätigung eines in der Proklesis formulierten Satzes, 
nur durch zur Basanos zugezogene Zeugen oder (zusätzlich) durch 
eine dabei aufgenommene Urkunde 58 zur Kenntnis. Daraus konnten 
sich die Richter aber keinesfalls ein Bild von der körperlichen 
Widerstandskraft des Sklaven und dem Grad der Tortur machen, 
noch viel weniger von den Motiven, welche den Sklaven zu der 
vorliegenden Aussage bewogen haben könnten. Auch das even
tuell mögliche Beiziehen von Areiopagiten 59 in Fällen, in welchen 
man die Zuständigkeit dieses Gerichtshofes voraussehen konnte, 
sollte nicht den Grundsatz der Unmittelbarkeit des Beweisver
fahrens verwirklichen, sondern nur der Schwierigkeit abhelfen, 

57 S. o. § 11 bei A. 122/140. 
58 S. o. § 13 bei A. 23/27. 
58 Dem. 54 (Kon) 28; s. d~zu o. § 10 A. 8. 
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daß eine Partei für das Ergebnis der Basanos keine Zeugen finden 
konnte, welche gleichzeitig auch bereit waren, den im Blutprozeß 
nötigen Eid auf die Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu 
schwören. Selbst wenn eine Partei hierauf im Prozeß sich auf das 
cruvE~aevCt~ (Lys. 7 [Sek] 22) des einen oder anderen Mitglieds des 
Areiopags berufen konnte, bedeutete das noch lange nicht, daß da
mit der ganze Gerichtshof die Basanos unmittelbar würdigte; denn 
Stellungnahmen der Richter waren im Prozeß nicht vorgesehen, 
und der Abstimmung ging keine Beratung voraus. Das schweigende 
Zustimmen oder ein kurzer Protest der als "wissend" genannten 
Areiopagiten leisteten deshalb nicht mehr als ein Zeugnis: Das 
Gericht nahm lediglich die Tatsache und das Ergebnis einer außer
gerichtlichen Befragung zur Kenntnis. 

Unter diesen Umständen verwundert es nicht, daß die Par
teien so oft untaugliche Personen zur Basanos herausverlangten 60 

und nach der Ablehnung einer Proklesis so selten die Psyche des 
zu ]'olternden ins Treffen führten. Entgegen dem Anschein, den 
die rhetorischen Technai erwecken, dürfte das Argument aus der 
Person des Sklaven für die Bewertung einer Basanos vor Gericht 
nur eine geringe Rolle gespielt haben. Es hat sich sogar gezeigt, 
daß die bloße Behauptung, der zur Basanos vorgeschlagene Sklave 
sei für die peinliche Befragung ungeeignet, nicht einmal ausreichte, 
um die Ablehnung einer Proklesis zu begründen 61. Betrachtet man 
die Verwendung der psychologischen Argulnente im Zusammenhang 
luit der Proklesis, ist ernsthaft zu bezweifeln, daß die Richter 
gewohnt waren, hinter einer Sklavenaussage noch nach der materiel
len Wahrheit zu suchen. Nur wenig besagen nämlich die dürftigen 
Ausführungen, die Folter "zwinge zur Wahrheit", oder die etwas 
krampfhaften Schlüsse vom erzwungenen Geständnis auf die 
Richtigkeit einer Aussage. Bezeichnend ist hingegen jene Gruppe 
von Stellen, in welchen der Sprecher, ohne es als Widerspruch zu 
empfinden, seine geringeren Chancen im Basanos-Verfahren mit 
der inneren Einstellung der Sklaven begründet, aber gleichzeitig 
die Basanos als tauglichstes Mittel der Wahrheitsfindung lobt. 
Faßt man weiters ins Auge, daß die Tauglichkeit der Basanos kein 
einziges Mal generell angegriffen wurde, obwohl die Sprecher in 
ihrer konkreten Situation wiederholt Anlaß hiezu gehabt hätten, 
und daß für das Lob der Basanos eine feste Terminologie eingeführt 

60 S. o. § 15 bei A. 74/76 u. 81. 
61 S. o. bei A. 50/52 und § 16 bei A. 87/90. 
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war, die mit der stereotypen Vorstellung des sicheren, jeder Argu
mentation entzogenen "Wissens" der Richter operierte, so bietet 
sich für all das nur eine einzige Erklärung an: Der Grund und das 
entscheidende Kriterium für die Beweiskraft einer Sklavenaussage 
war allein das formrichtig durchgeführte Basanos-Ver
fahren. 

Auch dieses Ergebnis kann nach der Entdeckung des dem 
Basanos-Verfahren immanenten "Sicherheitsmechanismus" (0. § 12) 
kaum mehr überraschen. Der Grund dafür, daß sich die Würdigung 
der Folteraussage aus der Psyche des Befragten in der Praxis nicht 
durchsetzte, liegt in der Konzeption der peinlichen Befragung als 
reinem Parteienverfahren. Bei der zweiseitigen Basanos heben 
einander in der Psyche des Gefolterten typischerweise zwei gegen
läufige Motive auf: Einerseits will er dem Basanistes zustimmen, 
um für den Augenblick weiteren Schmerzen zu entgehen; anderer
seits veranlassen ihn Furcht vor späterer Bestrafung durch seinen 
Herrn und Hoffnung auf Belohnung zum Standhalten. Dazu 
kommt, daß ein korrektes Basanos-Verfahren die Annahme einer 
Proklesis und die Mitwirkung beider Parteien voraussetzt. Die 
Tatsache, daß die bei der Basanos unterlegene Partei sich aus 
freien Stücken einem Verfahren unterworfen hatte, in welchem 
beide Teile institutionell die gleichen Erfolgschancen 
gehabt hatten, räumte spätere Einwände gegen die materielle 
Richtigkeit des.dabei erzielten Ergebnisses praktisch aus. Hierin 
liegt also der Grund für das absolute Vertrauen, welches die Di
kasten einer formrichtig abgenommenen Sklavenaussage entgegen
brachten. In diesem Sinn sind auch die von Headlam 62 fälschlich 
als Beweis für die streitbeendende Wirkung der Basanos gedeuteten 
Wendungen zu verstehen, wie Ant. 1 (Metr) 12: O'~LO'LV cxu't'o~~ .•• 
8LxcxO'''t'ocl ye:V€O'.s-CXL oder (§ 7): &7t~MCXX:'t'O &v "t'cxu'"J~ ~~ OCE"t'LCX~ (63) 64. 
Wie sehr die Basanos den Grundsätzen des attischen Prozeßrechts 
entsprach, welches mehr Wert auf die formale Gleichheit der 
Parteien als auf die materielle Wahrheit legte, wurde bereits oben 
betont 65. Dazu trat in den Augen des einfachen Dikasten noch ein 
weiterer Vorteil: Die Basanos sei, weil sich die Richter an die 
"Tatsache" des außergerichtlichen Verfahrens halten konnten, 
den Kniffen der Rhetoren entzogen gewesen, einem Grundübel 

62 Proklesis 2 f. 
(63) S. o. § 16 bei A. 23 u. § 14 A. 32. 
64 Vgl. auch Dem. 29 (Aph. 3) 38; zu den Stellen s. o. § 14 bei A. 30/34. 
66 S. O. § 12 bei A. 17/21. 
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der demokratisch organisierten Gerichtshöfe Athens. Diese Vor
stellung steht sicher hinter dem Gegensatzpaar A6YOL~ - ~PYOL~ 
7tLO'''t"e:Ue:LV und findet ihren prägnantesten Ausdruck in den Worten 
Lykurgos', or. 1 (Leokr) 29: 1tOAU 8oxe:~ 8LXrlL6"t"oc"t"ov XOCf. 81)fl..0't"LXOV 

e:!VOCL(66), worauf seine Ausführungen über die Deinotes des Redners 
folgen (§§ 31/33). Wie sehr die biederen Bürger aber hierin getäuscht 
wurden, zeigt das raffinierte Taktieren der Logographen mit der 
Proklesis zu jenem so gepriesenen Basanos-Verfahren, gewiß eine 
der Schattenseiten der demokratisierten Rechtspflege. 

Die bis jetzt angestellten Überlegungen haben gezeigt, daß 
eine Sklavenaussage vom Dikasterion nach dem dort eingeführten 
Entscheidungsmechanismus zwar frei gewürdigt werden konnte, 
daß aber der einzelne Dikast sich hiebei an rein formale Krite
rien gehalten hat. Dazu war er keineswegs durch gesetzliche 
Vorschrift, sondern allein durch ein dogmatisches Vorurteil ver
anlaßt: Das Basanos-Verfahren als solches garantiere die Maßgeb
lichkeit der Aussage. Wie ferne den Athenern der Gedanke lag, die 
Basanos einer materiellen Würdigung zu unterziehen, wird aus 
jener gesetzlichen Bestimmung deutlich, welche die Vornahme 
einer peinlichen Befragung nicht unter die Gründe aufnahm, die 
Redezeit im Prozeß zu unterbrechen 67. Dadurch war die Basanos 
praktisch aus der Gerichtsverhandlung verdrängt. Wäre man daran 
interessiert gewesen, den Richtern einen unmittelbaren Eindruck 
von der Glaubwürdigkeit der Sklavenaussage zu verschaffen, 
hätte man sicher Wege gefunden, die Basanos in das Gerichts ... 
verfahren einzubauen. Bezeichnenderweise begründet aber auch 
Aischines, der Demosthenes ausnahmsweise eine Basanos während 
seiner Redezeit angeboten hatte, diesen Schritt nicht etwa damit, 
daß die Richter auf diese Weise der materiellen Wahrheit näher
kämen, sondern er fordert sie auf, den Ausgang der Basanos ganz 
mechanisch in ihren Spruch umzusetzen 68 • 

Formal wirkende Beweismittel waren den Athenern durchaus 
nichts Ungewohntes; das nimmt der formalen Würdigung der 
Basanos die Besonderheit. In erster Linie ist hier auf einen aus 
dem Erbrechtsstreit besonders gut bekannten Rechtsbehelf, die 

(66) Lyk. 1 (Leokr) 29: ... daß es am allergerechtesten und demo .. 
kratisch zu sein scheint. 

67 S. o. § 11 bei A. 137/139. 
88 Aiseh. 2 (Parapresb) 127: ... eXvcxO''t'cXv't'e:C;; eXrcOX,'t'e:LV<X't'e: (das volle Zitat 

s. o. § 9 A. 41). 

Thür 20 
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Diamartyria, zu verweisen 69. Das war ein vor dem J urisdiktions
magistrat abzulegendes Zeugnis, welches diesem, ohne daß er es 
würdigen konnte, die Hände band, so daß er die betreffende Dike 
nicht zur Verhandlung in das Dikasterion einführen durfte. Die 
Bindungswirkung der Diamartyria war allerdings dadurch garan
tiert, daß der Amtsträger nach Amtsablauf für seine Entschei
dungstätigkeit im Rahmen der Euthyna persönlich zur Rechen
schaft gezogen werden konnte. Die Bindung eines Gerichtshofes an for
male Beweismittel war jedoch wegen der Unverantwortlichkeit der 
Dikasten technisch nicht durchzuführen. Dennoch kann man nicht 
behaupten, daß das Verfahren vor den Dikasterien für die freie Wür
digung der Beweismittel entsprechend ausgestattet war. Ohne daß 
hier auf die Geschichte der athenischen Volksgerichtshöfe näher 
einzugehen wäre, kann als gesichert angenommen werden, daß die 
politischen Auseinandersetzungen stets um das demokratische 
Prinzip - die faire Entscheidung eines Konflikts durch eine 
möglichst große Zahl anonymer Geschworener 70 -, nicht aber um 
das Prinzip der materiellen Wahrheit gegangen sind. Hinter den 
ausgeklügelten Verfahren der Richterauslosung, Bemessung der 
Redezeit und geheimen Abstimmung 71 stand der Gedanke, Macht
sprüche einzelner zu unterbinden und, wie in einem Agon, beiden 
Parteien die gleichen Chancen zu bieten; hingegen waren die 
Instrumente der Wahrheitsfindung, wie noch zu zeigen ist (u. § 18), 
im Gerichtsverfahren nur denkbar schwach entwickelt. Das streng 
formalisierte Dikasterion -Verfahren konnte zwar unter gewissen 
Voraussetzungen unter dem Einfluß der Rhetorik zur freien 
Würdigung eines Beweismittels führen - etwa des Zeugnisses. 
Die Untersuchung der Basanos hat aber gezeigt, daß diese geistige 
Entwicklung nicht für alle Beweismittel in gleicher Weise einge
setzt hat. Entgegen dem Stand der rhetorischen Theorie lebte 
die Basanos in den Vorstellungen der Dikasten, die sich in den 
untersuchten Argumenten der Sprecher spiegeln, konstant als 
formales Beweismittel fort. In den Reden ist durch die ganze 
Epoche hindurch keinerlei Entwicklung zur verstärkten Ratio
nalität festzustellen. 

An diesen Befund sind, obwohl der Aspekt bewußt aus dem 
Thema der Untersuchung ausgeklammert wurde, einige vorläufige 

69 s. o. § 15 A. 5; weiters wären die Formalzeugen bei personenrecht
lichen Registrierungen zu erwähnen, s. Harrison, Family 69f. 

70 S. Busolt-Swoboda, Staatskunde 1, 509ff.; vgl. Aristot. Pol. 13018. 
n S. dazu Harrison, Procedure 239ff.; vgl. auch o. § 12 A. 19. 
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Überlegungen über die ursprüngliche Rolle der Basanos im archai
schen Prozeß anzuknüpfen. Fest steht, daß das Basanos-Verfahren 
nicht auf den Prozeß vor einem Dikasterion zugeschnitten ist. Es 
bildet hierin durch seinen außergerichtlichen, eigengesetzlichen 
Ablauf einen Fremdkörper. Ebenso sicher scheint der Schluß, daß 
die selbst in klassischer Zeit noch ausschließlich nach formalen 
Kriterien gewürdigte Sklavenaussage ursprünglich wirklich ein 
formales, streitbeendendes Beweismittel war 72. Das setzt freilich 
eine andere Gerichtsorganisation voraus als die des klassischen 
Athen. Außergerichtliche Verfahren zur Streitbeendigung sind 
durch Beweisurteil 73 einzusetzen. Ein Amtsträger hat dabei als 
Gerichtsherr lediglich den Spruch zu fällen, welche der Parteien 
welchen formal wirkenden Beweis zu erbringen hat; das auto
matisch streitbeendende "Beweisverfahren" folgt dem Urteil nach. 
Das bedeutet, daß ursprünglich eine der Parteien, vielleicht auf 
eine Proklesis hin, dazu verurteilt wurde, dem Gegner einen seiner 
Sklaven zur Basanos herauszugeben. Mit dem Ergebnis der Be
fragung - oder auch mit der Verweigerung des Beweisverfahrens -
fiel dann automatisch die materielle Entscheidung des Rechts
streites. Vergleicht man die ausgeklügelte Chancengleichheit des 
Basanos-Verfahrens mit den übrigen formalen Beweismitteln, dem 
durch Beweisurteil eingesetzten Zweikampf oder dem Eid der 
Parteien und ihrer Helfer, ist nicht zu leugnen, daß die peinliche 
Befragung einen gewaltigen Schritt zur Rationalität der Streit
beendigung darstellte. Die Basanos kam nämlich ohne die vielleicht 
schon früh mit einiger Skepsis betrachtete Strafe der Götter für 
den Meineid aus. Das muß freilich alles noch so lange Hypothese 
bleiben, bis eine Untersuchung über das Beweisurteil, welches im 
Bereich des altgriechischen Rechts bisher vor allem aus dem homeri
schen Epos zu erschließen ist 74, für das archaische Athen vorliegt. 
Hiezu leisten die klassischen Quellen zur Basanos aber nur einen 
sehr bescheidenen Beitrag; im wesentlichen muß diese Theorie an 
den Quellen über die Organisation und das Zusammenwirken der 
verschiedenen Träger der Gerichtsbarkeit geprüft werden. 

B. Die formale Würdigung der Basanos ist aber nur eine Seite 

72 Insofern, also nicht für die Zeit der Redner, ist Headlam, Prokle
sis 2, wahrscheinlich recht zu geben. 

73 S. die Forschungen zum germanischen Prozeßrecht, Conrad, Rechts
geschichte 1, 29; Amira, Recht 171; Kornblum, Beweis 401 f. 

74 S. dazu Thür, Dikazein 426ff.; Bedenken dagegen äußert Cantarella, 
Scudo 253 f.; für Gortyn vg1. IO 4, 72 col. 3, 6/9; co1. 11, 56 f. 

20· 
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der Erscheinung, und zwar die theoretische. In der zusammenfas
senden Charakteristik ist bisher der Befund übergangen worden, 
daß das private Basanos-Verfahren in der quellenmäßig faßbaren 
Prozeßpraxis nie angewendet wurde. In den erhaltenen Reden 
wird niemals eine formrichtig abgenommene Sklavenaussage dem 
Gericht vorgelegt, noch die Durchführung einer zweiseitigen 
Basanos auch nur einmal erwähnt. Dem letzten kommt besondere 
Bedeutllllg zu, weil die rhetorische Theorie ausdrücklich dazu rät, 
den Richtern bekannte Basanos-Verfahren als Beispiele anzu
führen 75. Die drei Stellen, welche den Topos variieren, "in öffent
lichen und privaten Dingen nähmen die Athener zur Basanos 
Zuflucht" 76, sind unter diesen Umständen sogar als Indiz gegen 
die praktische Anwendung der privaten Basanos zu deuten. Der 
Hinweis auf die von Amtsträgern der Polis durchgeführten Be
fragung klingt zwar wie eine Steigerung, doch scheinen die Logo
graphen hier aus der Not eine Tugend gemacht zu haben: Weil 
sie keine bekannten Beispiele für die private Befragung anführen 
konnten, verwiesen sie "auch" auf die öffentliche, die jedermann 
aus Hochverratsprozessen bekannt war 77. Dabei verschwiegen 
sie natürlich, daß diese Folterungen ohne Proklesis und nicht nach 
den Regeln des Privatverfahrens, sondern vor einer mit Vollmach
ten ausgestatteten Untersuchungsbehörde stattfanden. 

Darin, daß die private Basanos im Gegensatz zur öffentlichen 
nur im Einverständnis beider Prozeßparteien in Angriff genommen 
werden konnte, liegt aller Wahrscheinlichkeit nach auch der 
Grund für die geringe Bedeutung jener Einrichtung zur Zeit der 
Redner. Denn jede Prozeßpartei, welche eine Proklesis an den 
Gegner richtete, die nicht schon vom Thema her unannehmbar 
war, wird getrachtet haben, bei der peinlichen Befragung entweder 
aus der Stärke der eigenen Sklaven oder aus der Schwäche der des 
Gegners zu profitieren. Der Gegner wird aber eine Proklesis nur 
dann angenommen haben, wenn er von den gegenteiligen Eigen
schaften der vorgeschlagenen Sklaven restlos überzeugt war. 
Unter diesen Voraussetzungen konnte es nur dann zu einer Basa
nos kommen, wenn einer der Prozeßparteien eine krasse Fehlein
schätzung ihrer Chancen unterlaufen war. Weil es im klassischen 
Athen keine Instanz gab, welche - etwa durch ein "Beweisurteil" 

7ö Aristot. Rhet. 1, 15 (1377 a6); s. o. A. 3. 
76 Zitiert o. A. 14. 
77 s. o. § 2 bei A. 16/33. 
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- eine private Befragung autoritativ einsetzen konnte, mußte das 
Basanos-Verfahren konsequenterweise so weit degenerieren, wie 
es sich in den Gorichtsreden darbietet: zu einem raffinierten, 
mittels unannehmbar kalkulierter Proklesis ausgetragenen Vor
geplänkel um die rhetorisch bessere Ausgangsposition im Plädoyer. 

Wenig Gewicht kommt auch dem neuerdings vorgebrachten 
Einwand zu, schon der Umstand, daß das Basanos-Verfahren zur 
Zeit der Redner offenbar jedermann in Athen bestens bekannt war, 
beweise die häufige Anwendung der Folter 78. Die festgestellte 
primitive Konzeption der privaten Basanos und die enge Verwandt
schaft mit anderen Beweismitteln dürften wohl die direkte An
schauung ersetzt haben: In der allein nachweisbaren peinlichen 
Befragung durch Staatsorgane lebte, wie oben gezeigt wurde, 
das Prinzip des "Ja-oder-Nein" (das auch für Zeugnis und Eid 
galt) noch fort. Ebenso war die Proklesis aus dem Eidesver
fahren geläufig, einem Privatverfahren, in welchem allein die 
Prozeßparteien tätig wurden 79. Im Prozeßrecht der Rednerzeit 
waren also alle Elemente der privaten Basanos noch lebendig. Selbst
verständlich kann man aus den überlieferten Quellen nicht den 
Schluß ziehen, private Basanos-Verfahren seien niemals durch
geführt worden; doch scheint die Untersuchung klargestellt zu 
haben, daß das Verfahren - im Gegensatz zu seiner häufigen 
Erwähnung in den Reden - praktisch bedeutungslos war. 

Obwohl die Parteien, wie ihre Reaktionen zeigen, sich also 
durchaus darüber im klaren waren, daß die private Basanos die 
materielle Wahrheit nur in sehr beschränktem Maße zu fördern 
imstande war, respektierten doch alle Sprecher entweder durch 
Lob oder durch Vermeiden genereller Angriffe die formale Kraft 
des Verfahrens. Auch dieser eigenartige Zwiespalt scheint wieder 
nur dadurch zu erklären, daß Sklavenaussagen vor den Gerichten 
nie praktisch eingesetzt wurden und selbst das Argument aus der 
abgelehnten Proklesis nur relativ selten benützt wurde. Dadurch 
war die ursprünglich vorhandene formale Beweiskraft der Basanos 
vor der Erosion durch rationale Argumente, wie sie die Rhetorik 
anbot, geschützt. Das ist schon aus einem oberflächlichen Ver
gleich der Argumentation zur Basanos mit der zum Prozeß
zeugnis wahrscheinlich zu machen - die Entwicklung der 

78 Grace, W ord 100 ff.; zur tatsächlichen Anwendung der "öffentlichen" 
Basanos s. o. § 2. 

79 S. etwa Dem. 45 (Steph. 1) 58. 
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Martyria vom formal wirkenden Beweismittel zur freien Würdi
gung muß selbstverständlich einer eigenen Studie auf breiterer 
Quellenbasis vorbehalten bleiben 80. J edern Bearbeiter der Ge
richtsreden fällt auf den ersten Blick auf, daß zur Bekräftigung 
von Prozeßzeugnissen die für die Basanos typischen Wendungen 
wie eÄeyxO~ 't"Y)~ &Ä7J,s.€(C(~ nicht verwendet werden, obwohl das 
Verfahren der Vereidigung des Zeugen 81 mit der Basanos institu
tionell durchaus zu vergleichen wäre. Demgegenüber gibt es zahl
reiche Belege dafür, daß die von der rhetorischen Theorie ent
wickelten Argumente für oder gegen die Glaubwürdigkeit eines 
Zeugnisses weitestgehend in die Gerichtsrede Eingang gefunden 
haben 82. Das erlaubt, die Vermutung auszusprechen, daß die 
ständige Verwend ung von Zeugnissen in der Praxis und die 
Existenz eines eigenen Pseudomartyrie-Verfahrens die Dikasten 
für die Würdigung der Martyria nach Gesichtspunkten der materiel
len Wahrheit empfänglich gemacht haben. 

Unter diesem Blickwinkel sind nun auch jene Texte zu ver
stehen, in welchen die Sprecher behaupten, die Folteraussage von 
Sklaven verdiene mehr Vertrauen als die Zeugnisse Freier (Isokr. 17 
[Trap] 53; IsaL 8 [Kir] 12; Dem. 30 [Onet. 1] 37 83). Die Begrün
dung, Zeugen seien schon oft der Lüge überführt worden, Sklaven 
hingegen noch nie (Isai. 8 [Kir] 12; Dem. 30 [Onet. 1] 37), klingt 
recht hohl. Für das Zeugnis gab es eben, wenn auch nachträglich, 
ein Überprüfung sverfahren , in welchem eine Aussage sich aus
drücklich als falsch herausstellen konnte; die Basanos war hingegen 
institutionell nicht zu widerlegen. Selbst wenn ein Dikasterion im 
Abstimmungsergebnis sich einmal über eine vorgelegte Sklaven
aussage hinweggesetzt hätte, wäre diese im Urteil nicht ausdrück
lich als falsch bezeichnet worden, weil der Urteilsspruch keine 
Begründung enthielt. Die drei angeführten Stellen scheinen am 
ehesten aus dem Gegensatz zwischen der freien Würdigung des 
alltäglich verwendeten Zeugnisses und dem blinden Vertrauen in 
die in der Praxis unübliche private Basanos erklärbar zu sein. 

Einzig und allein Aristoteles legt die Gedanken frei, welche 
jede Prozeßpartei bewegten, die mit der Möglichkeit einer Basanos 

80 Diesen wichtigen, entwicklungsgeschichtlichen Aspekt vernachläs
sigt Leisi, Zeuge (1908). 

81 S. dazu Plescia, Oath 53ff. 
82 S. Volkmann, Rhetorik 1S6ff.; Bonner, Evidence 86f.; Leisi, Zeuge 

108; Martin, Rhetorik 99. 
83 Zitiert o. A. 14. 
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in Berührung kam: Die Aussage ist nichts anderes als das Resultat 
aus der körperlichen und seelischen Konstitution des Befragten 
und dem Grad der zugefügten Schmerzen; das solle man als die 
Wahrheit über das Basanos-Verfahren schlechthin vorbringen 
(Rhet. 1, 15 84). Damit hat Aristoteles als erster in einer theoretischen 
Schrift das formale Denken seiner Zeitgenossen überwunden. 
Hätten die Dikasten sich in der Praxis von dieser Einstellung 
leiten lassen, wäre das von den Logographen meisterhaft betriebene 
Taktieren mit der Proklesis zur Basanos bald sinnlos geworden. 
Derartige Finten scheinen aber noch bis zum Schluß der behan
delten Epoche Erfolg versprochen zu haben. Daraus sieht man, 
welche innere Sprödigkeit dem attischen Prozeßrecht eigen ist: 
Eine althergebrachte, als "demokratisch" etikettierte Einrichtung 
wie die private Basanos, welche den rationalen Ansprüchen des 
aufgeklärten vierten Jahrhunderts nicht mehr entsprach, ver
schwand zwar, soweit die Quellen das erkennen lassen, aus der 
Praxis, konnte aber, obwohl sie nur noch Anlaß zu Mißbrauch bot, 
nicht einfach abgeschafft werden. 

Einen Einwand erhebt selbst Aristoteles nicht: Menschliche 
Erwägungen der Person des Sklaven gegenüber sprächen gegen 
die Anwendung der peinlichen Befragung. Er geht in seiner Rhe
torik nur so weit, die Basanos als zur Wahrheitsfindung untauglich 
zu bezeichnen; selbst wenn er die Folter persönlich als inhuman 
abgelehnt hätte 85, war er doch Realist genug, diesen Gedanken in 
einem Prozeß nicht als Argument gegen eine im positiven Recht 
verankerte Einrichtung zu empfehlen. Daß menschliche Beziehun
gen zwischen Herrn und Sklaven im Einzelfall sehr wohl ins 
Kalkül geworfen wurden, um mit Sicherheit eine Ablehnung einer 
Proklesis zu provozieren, wurde bereits ausgeführt 86 • Ganz generell 
waren die Sklaven im klassischen Athen aber weder aus Erwä
gungen der Humanität vor der Folter geschützt noch ihr aus be
sonderer Grausamkeit ausgeliefert 87 ; allein das Mißtrauen eines 

84 Zitiert o. A. 3. 
85 In seiner Rhetorik (s. o. A. 3) drückt Aristoteles jedenfalls nur 

Zweifel an der Rat ion abi li t ä t der peinlichen Befragung aus; moralische 
Bedenken gegen die Basanos als Rechtseinrichtung äußert er ebensowenig, 
wie er an der rechtlichen Unterscheidung von Freiheit und Sklaverei Kritik 
übt; s. dazu Vogt, Sklaverei 19. "Humaner" zeigt sich Aristoteles in Oikon. 
1, 5 (1344a26ff.), s. dazu Turasiewicz, De servis 8. 

86 S. o. § 15 bei A. 80/83. 
87 Das letzte schließt vor allem Turasiewicz, De servis 78: "Inter 
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rationalen Zeitalters gegen ein Beweisverfahren, welches im Ver
hältnis zu seiner (der Konzeption nach) absoluten Beweiskraft dem 
Zufall viel zu großen Spielraum offenließ, bewahrte die Sklaven 
vor der peinlichen Befragung in Privatprozessen. 

§ 18. MATERIELLE WAHRHEIT? 

Die eingangs aufgeworfene Frage nach der Bedeutung der 
privaten Basanos im Prozeßrecht Athens ist somit beantwortet. 
Zum Schluß verbleibt noch die Aufgabe, die wichtigsten Ergeb
nisse zusammenzufassen (I) und auf deren Grundlage einen 
kursorischen Ausblick auf die übrigen Instrumente der Wahrheits
findung zu versuchen, welche dem Dikasterion zu Gebote stan
den (11). Damit soll die Position der eben untersuchten Basanos 
im Gesamtkonzept des attischen Beweisrechts aus einem erweiter
ten Blickwinkel nochmals umrissen werden. 

I. Rückblick auf die Basanos 

Als signifikant für das Prozeßrecht Athens greift die Abhand
lung einen in 23 Gerichtsreden belegten Sonderfall der Basanos 
heraus: die peinliche Befragung, welche zwei Prozeßparteien 
privat und außergerichtlich an Sklaven vornehmen. Folterungen, 
welchen Freie bei der Untersuchung von Hochverrat oder Sklaven 
ohne Bezug auf einen Prozeß unterworfen wurden, scheiden aus 
der Betrachtung aus. 

Eingeleitet wird das private Basanos-Verfahren durch die 
Proklesis, eine mündlich vor Zeugen an den Gegner gerichtete 
Erklärung, dieser möge entweder seine Sklaven zur Befragung 
herausgeben oder die des Erklärenden annehmen. Die 42 unter
suchten Prokieseis orientieren sich an einem feststehenden For
mular. Wichtigstes Element ist das Thema der Befragung, stets 
ein von einem "Wissen" abhängiger Aussagesatz; eventuell werden 
an den Ausgang der Basanos auch bestimmte Rechtsfolgen ge
knüpft. Gewöhnlich ergeht die Proklesis im Stadium der Prozeß
vorbereitung in der Anakrisis oder der amtlichen Diaita. All
mählich tritt die Beurkundung hervor: Es wird ein Protokoll der 
Erklärung vorbereitet und dem Gegner vorgelesen; die Urkunde 
wird schließlich schon von vornherein als Zeugnis über die (in 

gemitus miserrimorum illorum hominum, quorum corpora in iudiciis omni 
cruciatu lacerabantur, vox illius humanitatis Atheniensium - ~ 'r&v ' A-&"1) ~ 
v<X(c.)v CPLAtXV&Pc.)'Tt'(<X - obmutescebat." S. aber schon Wallon, Esclavage 1, 329. 
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aller Regel abgelehnte) Proklesis errichtet. Die Annahme der Pro
klesis determiniert zwar das Basanos-Verfahren, begründet aber 
trotz der Willenseinigung keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch 
auf die Befragung. Das Verfahren bleibt auch weiterhin vom frei
willigen Zusammenwirken der Parteien abhängig. Durch Homo
logie kann der Gegner der zu überprüfenden Behauptung aus
drücklich zustimmen. Die Proklesis gehört zu der "dialekti
schen" Verfahrens stufe des attischen Prozesses. Die Parteien 
bereiten hierin durch förmliche Erklärungen und Fragen die Ver
handlung vor dem Gerichtshof, den "r hetorischen" Abschnitt, 
vor. Im Dikasterion wird nur plädiert, die Parteienstandpunkte 
müssen bereits vorher konkretisiert worden sein. Die "dialek
tische" Prozeßvorbereitung dürfte - das wird in einem Exkurs 
festgestellt - der Ausgangspunkt für die athenischen Homologie
Gesetze gewesen sein: Eine dem Gegner im Vorverfahren aus
drücklich zugestandene Behauptung kann vor den Geschworenen 
nicht mehr bestritten werden. 

Die Rechtsgrundsätze des durch Proklesis eingesetzten Basa
nos-Verfahrens sind, da kein einziger Fall einer derartigen 
Befragung überliefert ist, nur indirekt zu rekonstruieren. Der 
Grundgedanke liegt darin, daß beiden Streitparteien durch Ver
teilung ihrer Rollen die gleichen Chancen auf eine günstige Aus
sage geboten werden sollen. Der Ablauf der Basanos ist als außer
gerichtlicher Agon zwischen den Parteien bis ins letzte geregelt, 
so daß - allerdings nur unter typischen Voraussetzungen - die 
Wahrheit zum Durchbruch kommt. Im Verfahren der Basanos 
werden grundsätzlich nur die Parteien tätig, objektive Dritte nur 
ausnahmsweise, Amtsträger der Polis hingegen nie (Prinzip des 
"P art eie n ver f a h ren s"). Basanistes ist diej enige Streitpartei, 
welche den Sklaven ni c h t in ihrer ständigen Gewalt hat (Prinzip 
der "Übergabe an den Gegner"). Die Befugnisse des Basanistes 
sind naturgemäß beschränkt: Er darf dem Sklaven nur die wört
lich in der Proklesis vorformulierte Frage stellen und ihm so lange 
Peitschenhiebe versetzen, bis die Antwort in seinem Sinn erfolgt 
- oder er aufgibt. Unter der Leitung des Basanistes kann auch 
der Henker mit der Tortur betraut werden; vermutlich verwendet 
nur er das Rad. Ein freies Verhör ist unzulässig, die Antwort des 
Sklaven besteht im Bejahen oder Verneinen des Basanos-Themas 
(Prinzip des "J a-oder-N ein"). Der Herr des befragten Sklaven 
hat als Beweisgegner bei der Befragung anwesend zu sein. Die 
Chancengleichheit liegt darin, daß die Einflußmöglichkeit des 
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Herrn vor und nach der Basanos durch das direkte Einwirken des 
~ 

Gegners während der Tortur ausgeglichen wird. Beharrt der Sklave 
auf der Aussage zugunsten seines Herrn, trifft den Basanistes 
eine Bußpflicht: Entweder verliert er den beim Empfang des 
Sklaven hinterlegten Einsatz (pauschal den Wert des Sklaven) 
oder er hat, wenn es vereinbart war, die tatsächlich verursachte 
Blabe abzugelten. Stimmt der Sklave jedoch dem Basanistes zu, 
bleibt dieser bußfrei. 

Die Sklavenaussage ist grundsätzlich ein außergerichtlich ge
wonnenes Beweismittel; nur wenn schon in der Proklesis für 
einen bestimmten Ausgang der Befragung eine Entlastung (Aphe
sis) oder ein Anerkenntnis (als Homologie) erteilt wird, wirkt die 
Basanos (zumindest indirekt) streitbeendend. In ein privates 
Schiedsverfahren wird die Basanos, soweit ersichtlich, nie ein
gebaut. Die Würdigung der Basanos als Beweismittel eröffnet 
eine eigenartige Perspektive des attischen Prozeßrechts: Die 
Organisation der Geschworenengerichte läßt formal bindende 
Beweise nicht zu; die theoretischen Schriften der Rhetorik er
wecken zudem den Eindruck, als ob die Basanos so wie das Zeugnis 
Freier nach rationalen Gesichtspunkten frei gewürdigt worden 
wäre. Die Praxis der Gerichtsreden zeigt jedoch ein geradezu 
blindes Vertrauen der Geschworenen in die Basanos. Nie zieht sie 
ein Sprecher generell als Methode der Wahrheitsfindung in Zweifel. 
Die Sprecher äußern sich zwar nur zu abgelehnten Prokieseis und 
nicht zu vorliegenden Sklavenaussagen, doch ist das im folgenden 
zusammengefaßte Ergebnis durch die Verschiedenheit der jewei
ligen Sachlage hinreichend gesichert. Die Basanos wird in einem 
genau geregelten, außergerichtlichen Verfahren unter Teilnahme 
beider Prozeßparteien abgenommen. Dieser Umstand bewirkt, 
daß die Geschworenen die Aussage nur nach formalen Kriterien 
zu würdigen imstande waren. Doch das reicht zur Erklärung nicht 
aus. Es ist nämlich kein Zufall, daß in den Quellen niemals eine 
formrichtig abgenommene Basanos erwähnt wird: Sämtliche über
lieferten Prokleseis zur Basanos sind nach Gesamtinterpretation 
der betreffenden Gerichtsrede als Fin te zu durchschauen. Den 
Erklärenden geht es nicht um die verlangte oder angebotene 
peinliche Befragung, sondern schon von vornherein um das Argu
ment, der Gegner habe die Proklesis abgelehnt und damit das 
Beweisthema zugestanden. In der konkreten Situation war 
offenbar doch kaum jemand bereit, auf den unsicheren Ausgang 
jenes so hochgelobten Verfahrens zu bauen. Die private Basanos 
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ist also zur Zeit der Redner aus der Rechtspraxis Athens weitest
gehend verschwunden. Dadurch, das die Folteraussage vor Gericht 
nicht und auch die Proklesis zur Basanos nur relativ selten ver
wendet wurden, konnte sich die von der Rhetorik gelehrte ratio
nale Würdigung der Sklavenaussage in der Praxis nicht in gleicher 
Weise durchsetzen, wie das etwa beim Zeugnis Freier zu beobach
ten ist. Ein Ergebnis fällt sozusagen als Nebenprodukt der rechts
historischen Untersuchung ab: Die rhetorischen Quellen berechti
gen in keiner Weise zu dem Schluß, die soziale I~age der Sklaven 
sei in Athen durch die Existenz einer archaischen Rechtseinrich
tung wie der privaten Basanos wesentlich beeinträchtigt worden. 

11. Ausblick auf das übrige Instrumentarium 
zur Wahrheitsfindung 

Die Ergebnisse der hiemit vorgelegten Untersuchung, die 
sich auf ein einziges, nicht alltägliches Beweismittel und damit 
auch auf einen relativ leicht überschaubaren Quellenkreis be
schränkt, sind nun mit den allgemeinen Grundsätzen des attischen 
Beweisverfahrens in Beziehung zu setzen. Es gilt noch zu über
legen, inwieweit - und gegebenenfalls, welche - Einrichtungen den 
Dikasterien zur Verfügung standen, um aus der Gesamtheit der 
Beweismittel ein Bild von der Wahrheit des beidseitigen Tat
sachenvorbringens zu gewinnen. Der folgende kurze Überblick 
soll ohne tieferes Eindringen in die damit angeschnittenen Fragen 
nur das eine wahrscheinlich machen, daß die eben untersuchte 
Basanos institutionell nicht so sehr aus dem Rahmen des attischen 
Beweisrechts fällt, wie man das vielleicht aus ihrer Scheinexistenz 
in klassischer Zeit schließen möchte. Vielleicht liegt in den Grund
sätzen der Basanos sogar der Schlüssel zum tieferen Verständnis 
des ganzen Beweissystems. 

In neuerer Zeit wird großes Gewicht darauf gelegt, den Pro
zeß vor dem Dikasterion als streng formalisierten Agon zwischen 
den Parteien zu charakterisieren 1. Es herrscht extremes Parteien
prinzip und äußerste Konzentration des Verfahrens : Jede Partei 
kommt nur einmal, höchstens zweimal, eine genau bemessene 
Zeit lang zu Wort; nur zur Verlesung bestimmter Urkunden darf 
der Lauf der Klepshydra unterbrochen werden. Das Geschworenen-

1 Das "agonistische Prinzip" betonen Paoli, Processo 67 f.; Gernet, 
Introduction CXL; Jones, Law 299; Lavency, Aspects 75f.; Wolff, Demo
sthenes 8f.; Kußmaul, Synthekai 77. 
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kollegium verhält sich mit der einzigen Ausnahme der Stimm
abgabe völlig passiv; der Gerichtsvorstand hat lediglich die äußere 
Ordnung der Verhandlung zu gewährleisten. Ein Fragerecht steht 
dem Gericht nicht zu. Im Laufe der Untersuchung hat sich ge
zeigt, daß das konzentrierte, globale Plädieren vor dem Dikaste
rion umfangreiche vorprozessuale Vorbereitungen erforderte, damit 
die Parteien wenigstens die beidseitigen Standpunkte gegeneinan
der abklären konnten 2. Dazu dienten die Vorverhandlungen in 
der Anakrisis vor dem Gerichtsvorstand und in der amtlichen 
Diaita. Die Parteien setzten zu diesem Zweck die förmliche 
Frage mit Antwortzwang (Erotesis) und die förmliche Erklärung 
(Proklesis) ein. Unbestrittenermaßen mußten die Parteien, wenn 
sie ihren Streit nach einer amtlichen Diaita vor dem Dikasterion 
austragen wollten, sämtliches dort zu verwendendes Beweis
material in Form von Urkunden vorlegen und in einem versiegelten 
Behälter (Echinos) abliefern 3 • Welche Rolle die Anakrisis in der 
Vorbereitung des Beweisverfahrens spielte, muß zur Zeit noch als 
offenes Problem betrachtet werden 4. Die Vermutung liegt nahe, daß 
die amtliche Diaita in dieser Hinsicht der Anakrisis entsprochen hat. 

Unter diesen formalen Voraussetzungen sind nun die einzelnen 
den Parteien zur Verfügung stehenden Beweismittel zu betrach
ten: die Zeugenaussage freier Männer, die eidliche Aussage von 
Frauen, Urkunden und die Folteraussage von Sklaven 5. Alles 
Wesentliche ist.schon beim Zeugnis zu sagen 6. Dieses erfüllt 
durch seinen eigenartigen Formalismus eine gänzlich andere 
Funktion als in modernen Prozeßordnungen. Es besteht in einem 
von einer Partei einseitig formulierten Aussagesatz, welchen der 
Zeuge entweder zur Gänze zu bestätigen oder zu verneinen hatte. 
Eine "Aussage" im heutigen Sinn gibt es also nicht. Außerdem 
können weder das Gericht noch der Beweisgegner dem Zeugen 
irgendwelche Fragen stellen oder ihn verhören 7. Besonders auf-

2 S. dazu o. § 3 bei A. 67/69, § 8 bei A. 33/39 und § 10 bei A. 115. 
3 Lipsius, Recht 230; Harrison, Procedure 74. 
4 Harrison, Procedure 98; s. dazu o. § 8 A. 39 und die Bemerkungen 

Thür, IURA 23 (1972) 156. 
5 Daß diese Aufzählung sich mit Aristoteles' fünf &'t'€XVOL 1tLO''t'€L<; nicht 

deckt, wurde bereits eingangs (§ 1 A. 4) betont. 
e Reiche Quellenbelege zu allen Detailfragen sind in der Monographie 

von Leisi (1908) zu finden; in seinen Wertungen kann dieses Werk aber 
heute nicht mehr befriedigen. 

7 Lipsius, Recht 883, nimmt an, daß bis 390 v. Ohr. Zeugen verhört 
worden seien; s. aber u. A. 17. 
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schlußreich ist das Verfahren der Vereidigung. Beide Parteien 
hatten die Möglichkeit, nicht aber die Pflicht, dem Zeugen einen 
Eid abzunehmen 8. Bei der notwendigerweise eintretenden Polari
sierung der Zeugen in solche des Klägers und solche des Beklagten 
konnte es dabei zu folgenden Situationen kommen: Vertrat der 
Zeuge zum Beispiel den Standpunkt des Klägers, konnte ihm ent
weder dieser mit seinem Einverständnis den bestätigenden Eid 
abnehmen oder der Beklagte konnte mit einer Proklesis die Ver
eidigung verlangen. Damit riskierte er freilich die höhere Beweis
kraft eines ihm ungünstigen Zeugnisses. Hatte aber ein Streitteil 
einen Parteigänger des Gegners zum Erscheinen als Zeuge gezwun
gen 9 und war dieser nicht bereit, ihm die vorformulierte Aussage 
zu bestätigen, konnte er von dem Zeugen verlangen, die Nicht
bestätigung eidlich in Form der Exomosia zu bekräftigen 10. Dieses 
Geplänkel mit der nicht obligatorischen Vereidigung spielte sich, 
so viel ist sicher, im Vorverfahren der amtlichen Diaita ab I1 • 

Aber auch aus Prozessen, welche eine Anakrisis durchliefen, sind 
Exomosiai überliefert, die ganz offensichtlich schon während des 
Vorverfahrens abgenommen worden waren 12. Es ist freilich zur 
Zeit noch nicht geklärt, welche Einrichtungen die Parteien dort 
veranlaßten, ihre Beweismittel vorzeitig aufzudecken 13. Für die 
Existenz von in diesem Sinn außergerichtlichen Eidesverfahren 
sprechen mehrere Gründe: In dem straffen Zeitplan der Dikasterien 
hätten umständliche Schwurzeremonien unerwünschte Verzöge
rungen ergeben; das widersprach der Prozeßökonomie 14• Außer
dem hätte die Unmittelbarkeit des Eidesformalismus wenig prak
tischen Sinn gehabt. Das Ergebnis eines formrichtig abgenom-

8 Harrison, Procedure 150. 
9 S. dazu ausführlich Leisi, Zeuge 48ff.; Harrison, Procedure 138ff. 
10 Nur ein bestätigendes Zeugnis, nicht aber eine Exomosia konnte 

eine Pseudomartyrieklage nach sich ziehen; s. Bonner-Smith, Administra
tion 2, 137; Harrison, Procedure 144. 

11 S. Dem. 45 (Steph. 1) 58. 
12 V gl. das von Apollodor in der Anakrisis seiner Pseudomartyrieklage 

gegen Stephanos (Dem. 45 [Steph. 1] 60f.) inszenierte Manöver; s. dazu o. 
§ 9 A. 102 und § 10 A. 38. 

13 Die V orschrift, daß die Parteien am Schluß der Vorverhandlung all 
ihr Beweismaterial in einen Echinos einzulegen haben, scheint für die 
Anakrisis nicht gegolten zu haben; s. Lämmli, Prozeßverfahren 117. 

14 S. o. § 11 A. 138. Ebensowenig dürfte es im Interesse der plädieren
den Partei gelegen sein, den für die Überzeugungswirkung notwendigen 
Zusammenhang der Rede längere Zeit zu unterbrechen; s. dazu o. § 10 
A.38. 
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menen Eides ließ sich nämlich dem Gericht ohne weiteres durch 
ein Protokoll mitteilen. Der einzige Gesichtspunkt, nach welchem 
die Richter unter diesen Voraussetzungen ein Zeugnis würdigen 
konnten, war die Person des Zeugen, der sich unter den Sanktionen 
der Pseudomartyria für die Wahrheit einer Behauptung einsetzte. 
Nur hierin stützten sich die Dikasten auf ihre unmittelbare Wahr
nehmung; denn trotz aller vorprozessualen Vorbereitungen hatte 
der Zeuge die Pflicht, beim Verlesen des Zeugnisses während der 
Verhandlung auf die Rednertribüne zu treten und das Zeugnis je 
nach dem Ergebnis des Vorverfahrens durch seine Anwesenheit 
zu bestätigen. Zusammenfassend ist nach dieser selbstverständlich 
nur kursorischen Charakteristik des Zeugenbeweises jedenfalls 
festzuhalten, daß weder den Richtern noch den Parteien außer der 
unmittelbaren Kenntnis der Person - was für die antike Polis 
sicher höher zu veranschlagen ist als heute - und den in das Plä
doyer aufgenommenen Äußerungen irgendwelche Instrumente zur 
Verfügung standen, eine Martyria auf ihren Wahrheitsgehalt hin 
zu überprüfen. 

Für Aussagen von Frauen konnten die Dikasten sich nicht 
einmal auf die direkte Wahrnehmung stützen; sie durften vor Ge
richt nicht als Zeugen auftreten 15. Als Beurteilungskriterium blieb 
deshalb nur die Tatsache des Eides übrig. Einen selbständigen 
Urkundenbeweis gab es vor deIn Dikasterion nicht. Da den 
athenischen Massengerichtshöfen die Prüfung einer Urkunde schon 
rein technisch unmöglich war, hing alles wieder an den Zeugen, 
welche für den Inhalt und die Echtheit des Dokuments geführt 
wurden 16. Üblich waren deshalb Prokleseis, mit welchen die Pro
duzenten von Urkunden ihre Gegner bereits vorweg zur Äußerung 
über die Echtheit veranlaßten. 

Das alles bestätigt die schon bei der Untersuchung der Basanos 
gewonnene Erkenntnis, daß zwar der einzelne Dikast formal an 
keinerlei Beweismittel gebunden war, das Verfahren vor den Di
kasterien aber nur in denkbar geringem Maße dafür eingerichtet 
war, um aus Beweismitteln ein Bild von der Wahrheit einer Pro
zeßbehauptung zu gewinnen. Die Wahrheitsfindung wurde auch 
noch im vierten Jahrhundert für erstaunlich gering erachtet. 
Denn ein zu Beginn des vierten Jahrhunderts ergangenes Gesetz 
schrieb vor, daß Zeugnisse vom Produzenten in schriftlicher Form 

15 Harrison, Procedure 136f. 
16 Kußmaul, Synthekai 76ff. 
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vorzulegen seien 17; der Zeuge konnte solche Aktenstücke nur 
bestätigen oder die Bestätigung verweigern. Hätte ein Bedürfnis 
bestanden, die Zeugen vor Gericht einem Verhör durch den Be
weisgegner zu unterwerfen, was sehr gut in den Rahmen des 
Parteienverfahrens gepaßt hätte 18, wäre bei einer gesetzlichen 
Neuregelung dieser Materie sicher darauf Bedacht genommen wor
den. Statt dessen wurde aber nur das schon vom Eid und von der 
Basanos her bekannte Prinzip des "Ja-oder-Nein" für das Prozeß
zeugnis erneut bestätigt. All diese Überlegungen zeigen, daß der 
athenische Dikast nach den Grundsätzen seines Prozeßrechts beim 
Vorliegen von Beweismitteln nicht vor die umfassende Frage 
gestellt wurde: Entspricht die zu beweisende Behauptung der 
Wahrheit1 Er konnte sich vielmehr auf die Erwägung zurück
ziehen : Welche Person oder welches Überprüfungsverfahren 
garantiert die Wahrheit dieser Behauptung 1 War eine Partei
behauptung von einer dritten Person durch Eid oder Basanos 
bestätigt, bürgte dem Dikasten ein außergerichtlich durchgeführtes 
Verfahren dafür, daß er ihr folgen konnte; beim unbeeideten 
Zeugnis war es in der Regel allein die Person des Zeugen. Rationale 
Überlegungen - Tekmeria - dürften zuerst für unbewiesenes 
Vorbringen eingesetzt worden sein. Für das Prozeßzeugnis wird 
der Weg vom formalen Beweismittel zur freien Würdigung viel
leicht sogar an Hand der Quellen noch zu verfolgen sein. Maß
gebliche Triebkraft dieser Entwicklung war, das steht jedenfalls 
fest, die von der sophistischen Aufklärung getragene Rhetorik. 
Sie hat das theoretische Rüstzeug geboten, das Verfahren vor den 
Dikasterien, welches - im ganzen gesehen - selbst ein auf die Ab
stimmung hin konzipierter Formalismus war, zu rationalisieren 19. Im 
Teilbereich des untersuchten Themas, der mit Proklesis zur Basanos 
betriebenen Praktiken, war davon freilich wenig zu merken. Wo die 
Rhetorik selbst Formalismen mißbrauchte, an statt sie in den Dienst 
der Wahrheitsfindung zu stellen, trieb sie die sonderbarsten Blüten. 
Doch wird ihr das im Fall der Sklavenfolter niemand vorwerfen. 

17 Das ist aus dem Wandel der stereotypen Wendungen zu schließen, 
mit welchen die Sprecher ihre Zeugnisse ankünden; s. Lipsius, Recht 883 
(dessen Schlüsse, s. o. A. 7, wohl zu weit gehen), und Harrison, Procedure 99. 

18 Das "Urteil von I(nidos" , Syll.3 953 Z.44/54 (2. Jh. v. Ohr.), sieht 
nach den ersten Plädoyers ein Zeugenverhör (Anakrisis) durch die Parteien 
vor; weiteres s. Leisi, Zeuge 82 A. 1. 

19 Aus der reichen Literatur hiezu sei nur verwiesen auf Solmsen, 
Antiphonstudien 58 ff. ; Nestle, Mythos 310 ff.; Hommel, Wahrheit 174 ff. ; 
Lesky, Literatur 398ff. 
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298.36 58/60 21.40 

25 24.50, 31.26, 59 21.40 
34.40, 121, 60 21.40 
128.155, 62f. 21.40 
179.78.82, 200.27, 74/80 20 
291.6, 292 79f. 21.40 

26 178.77, 179.79, 91 49 
262.1, 297.28 

Ant. 6 (Choreut) 27 178.76, 262.3, 
59.1, 132.2, 275 

264.11, 269,. 
4 213, 215.46 

270.49 
6 213 28f. 32.29 
11/13 241.23, 242 

29 121.122, 176, 14 182.93 
212.36, 214, 15 31, 32.29, 121.121, 
241.25, 295 133, 133.7, 212.34, 

31 267.36, 274 213, 214, 
31f. 267.37 24l.24.25, 242, 
32 266~28, 273, 274: 294.19 

16 240.20, 241 33/50 242 

16/32 242 34 71.17 
17 32, 213, 240, 34f. 242.92 

241.26 49 32 
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Antiphanes (Kock) Aristot. Rhet. 
277 18.29 1,1 (1354al ff.) 154.106 

Apul. Metam. 1,2 (1355b36) 9.4 
3,8f. 172 (1357a34) 263.9 
3,9 170 (1357bl0) 263.9 

Aristoph. Acharn. (1357bl0ff.) 295.23 
652 28.3 1,15 21.40, 301, 311.84 

Aristoph. Batr. (1375a24) 10.5,14.10, 147.71 

467 170 (1375a27) 11.10 

605 170, 170.43, (1376b31) 207.9 

186.105 (1376b31/ 

608 186.105 1377a6) 289.3 

613ff. 15.14 (1376b33) 293.18 

614 170.43, 171.46 (1377al) 301.54 

616/673 169 (1377a5) 299.41, 195.6 

616 170.42, 171.47 (1377a6) 301.53, 308.75 
617 102.44, 170.43 (1377a20) 33.37 

618 170.42, 184.98 2,16 21.40 
623f. 201.32 2,22 (1396b25) 178.75 
624 184 Aristot. Soph. Eleneh. 

625 171.47 170bl 178.75 

626 189.117 
629 171 Bakchyl. (Blass/Bergk) 

633 184 14/22 14.6 

633f. 171 Cicero, Top. 
639 171 
643 171 

5,28 36.51 
8,33 36.51 

Aristoph. Neph. 
620 18.29, 191.127 Dein. 1 (Dem) 

Aristot. Animal. Hist. 51 23.47 

597b 13.2 58 23.47 

Arlstot. Ath. Pol. 63 17.21 

18,4 27 Dem. 18 (Ktes) 

18,4ff. 16.17 132 17.21, 22.44 

53,2 148, 148.73 133 17.21 

55,5 140.38 137 19.33 

56,6 33.35 Dem. 19 (Parapresb) 

57,3 43.1 175 99.38 

67,3 192.137.139 176 99.38 

68,2 9.2 213 101.42 

Aristot. Color. 279 121.119 

3,7 (793b) 13.2 
Dem. 20 (Lept) 

Aristot. Oikon. 
118 10.8 

Dem. 21 (Meid) 
1,5 (1344a26ff.) 311.85 4 40.68 

Aristot. Polit. 112 21.40 
1268b10ff. 9.2 139 21.40 
1301a 306.70 Dem. 22 (Androt) 
1301a11f. 198.18 9 175.64 
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Dem. 23 (Aristokr) 16 218.16 
69 153.100 17 60.2, 64, 65.21, 

Dem. 24 (Timokr) 67.31, 70, 108.65, 
149/51 10.8 109.70,120.117, 

Dem. 25 (Aristog. 1) 128.154.155, 
47 17.22, 18.25 167.32,178.77, 

Dem. 27 (Aph. 1) 262.1.3, 270.51, 
59.1, 117, 218, 245 271.53, 273 

18/22 118.106 18 65.21, 89.87, 
22 103.48, 278, 279 104.52, 137.23, 
33 118 139, 166.28, 168, 
50 30.10, 60.2, 61.4, 212, 244, 262.1 

66.26, 67.31, 19 263.10, 264.16, 
75.32,77.39 273 

50f. 118.106,279 20 245 
50/53 278 21 39.65, 60.2, 62.12, 

Dem. 28 (Aph. 2) 67.31, 70, 81.56, 
117,218,245 81.57, 84.69, 

12 278, 279 89.88, 99.38, 
31 40.68 104.52, 108.65, 

Dem. 29 (Aph. 3) 109.70,119.112, 
59.1, 72, 135, 260, 128.154.155, 
280 131.169,138, 

2 122 139.35, 141, 
5 262.3 144.53, 168, 
10 146.66, 152.96, 168.34, 180.85, 

156.117 209, 212, 244, 
11 60.2, 62, 67.31, 70, 297.31 

77.39, 104.52, 21f. 108.63 
108.65, 109.70, 22 262.3, 263.10, 
126.147,128.154, 264.14, 273 
137.23, 166.28, 23 81.59, 219.20 
168, 179.80, 25 60.2, 62, 67.31, 70, 
208.13, 212 99.38, 119.110, 

11 f. 129.156, 244 128.155,137.23, 
12 75.33, 79.51, 81, 166.28, 168, 212, 

81.56.58, 89.87, 244, 258 
137.23, 139, 25f. 209, 209.18, 277 
179.80, 183.96, 

26 33.38, 34.40, 186.106, 187.109, 
89.87,119.111, 262.3, 265.22, 273 
131.169,137.23, 13 126, 262.3, 283 

14 64.18, 74, 75.32, 182.90 
27 178.76, 262.3 77.39, 167.32, 

262.1, 270.51.53, 29 103.48, 106 

272, 273, 284.91, 30 118, 128.155 
301 31 103.48, 146.66, 

15 81.59 152.96, 244, 278 
15ff. 120 33 33.38 
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85 108.64, 259 51ff. 130.163 
38 60.2, 62, 67.31, 70, 52 73.24, 74.25, 

89.87, 108.66, 104.51, 105.55, 
118.105.108, 106.59, 129.157, 
127.151, 128.155, 179.80, 216.7, 218, 
132.1, 137.23, 218.17,219.19.20, 
166.28, 167.32, 221.27 
168, 178.73, 212, 52/54 33.38 
222.32, 245.38, 53 60.2, 61.4, 65.19, 
278, 279, 284, 67.31, 81.55, 
304.64 103, 104.51, 

38ff. 122, 126 137.23, 168, 
38/40 119,282 266.24, 273, 274 
39 63.14, 137.23, 54 62.9, 103 

167.32, 168, 55 122 
178.76, 234.2, 57 106.59 
255, 282.83 60 103,106,218 

39f. 245 Dem. 30 (Onet. 1) 
40 103.48, 118.105, 59.1, 245 

128.155, 166.31, 1 31 
167.32, 176.68, 8 245 
178.73, 183.96, 17 246 
186.106, 210, 25 246, 264.18, 273, 
297.31 275 

40f. 168 26 120.115,246 
41 106, 147.69, 26f. 212 

166.31, 167.32 27 34.39, 39.65, 
50 64.18, 85.73, 60.2, 64.16, 

89.88, 93.9, 65.21.22, 67.31, .. 
102.46, 103.50, 75.32, 81.55, 
104, 105.54, 110.75, 120.115, 
106.58, 107.60, 128.154.155, 
137.23 131.169, 137.23, 

51 60.2, 61.4, 63, 64, 152.93, 156.117, 
65.19, 67.31, 70, 168.34, 179.80, 
73.24, 74, 75.32, 209.13, 262.3, 
77.39, 84.69, 297.28 
85.73,87.81, 29 178.76 
89.88, 93.9, 30 75.32, 137.23, 
101.43, 103.49, 262.1 
104.51, 106, 31 273,275 
108.65, 109, 34 246 
118.105, 35 64.18, 119.114, 
128.153.155, 128.155, 206.6, 
166.28 209.20, 212, 246, 

51t .. 75.31, 90, 99, 102, 246.43, 257.72, 
107, 107.60.61, 294.20, 296 
118.106, 126, 212, 36 60.2, 64, 67.31, 
214, 218, 225,245 75.32.33, 81.56. 
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82.63, 84.69, 129.156, 141, 
89.88, 141, 142.49, 146, 
142.46.48, 168.34, 262.1, 
168.34, 179.78, 263.7, 267.89 
262.1, 298.36 28 87.78 

37 34.45, 159.1, 209, 39 78, 78.42.43, 
292.14,297.31,310 80.53.55, 85.74, 

37f. 273 89.88, 90.90, 93.9, 
38 179.78, 262.3, 250 

293.17, 298.36 39ff. 89 
Dem. 31 (Onet. 2) 40 14.13, 39.65, 

40.68, 59.1, 245 60.2, 63.14, 67.31, 
13 262.1 85.74, 87, 87.79, 

Dem. 32 (Zenoth) 108.62, 122.127, 
18 30.21, 35.46 128.155, 
30 275.62 129.157.160, 

Dem. 33 (Apatur) 130.162, 132.1, 
13 33.37 149, 164, 
17 60.2, 65.24, 178.76 164.20.21, 168.36, 
17f. 33.34 201.31, 203, 205.1, 

Dem. 34 (g. Phorm) 227.46.47, 228.54, 
18 33.36 251.62 

Dem. 35 (Lakr) 40f. 214, 216.8, 219, 
12 226.46 220, 226.44, 227 
38 39.34 40ff. 129 

Dem. 36 (f. Phorm) 40 u. 42 85 
145.59, 249 40/42 165, 212, 228, 230 

4 144.54.57 40/44 163, 173 
7 143.52.53, 144, 41 127.149, 183.96, 

144.55 250, 283.89, 301 
20 243.30 42 29.12, 61.4, 67.31, 
25 221.25 84.69, 87.77.79.82, 
47 121.119 88.83.86, 89.88, 

Dem. 37 (Pant) 93.9, 108, 108.62, 
59.1, 86, 142.50, 128.153, 141, 149, 
160, 273 149.80, 150, 164, 

4 220 164.20.23, 182.92, 
12 31.22, 282.83 189, 189.118, 
17 221.24 190.122, 227.4'7, 
21 259 229, 251, 283 

. 21/33 226.45 42f . 79.50, 202 
22 248 42/44 278 
24 274 43 60.2, 61.4, 6lS.21, 
25 108.64, 122.129 142.49, 146, 
26 122,126,250 151.87, 164.21, 
26f. 212 189, 189.120, 210, 
27 60.2, 61.5, 67.31, 260 

84.69, 89.88, 44 108.64, 122.128, 
108.66, 126, 11S1.88, 251, 

Thl1r •• 



269.81, 262.3, 69 99.38, 117, 209.16 
268.40, 274, 281, 60 117.104, 128.155 
283 60f. 317.12 

Dem. 18 (Naua) 61 60.2, 61.5, 67.31, 
226.46 84.69, 86.75, 

6 221.25 89.88, 99.38, 
Dem. 89 (Boiot. 1) 108.65, 128.154, 

3f. 33.38 110.71,117.103, 

Dem. 40 (Boiot. 2) 120, 120.119, 138, 
140.40, 168.34, 43, 169.37 
184, 185.100, 10f. 33.38 

15 47.12 203.36, 213, 

43f. 33.36 248.46, 259, 262.1, 
282 Dem. 42 (phain) 

62 248, 262.3, 262.5, 12 152.97, 155.110 
267.38, 274 

Dem. 4:3 (Makart) 83f. 137 
35 130.164 Dem. 46 (Steph. 2) 
43 130.164 40.68, 59.1, 135, 

I Dem. 44 (Leoch) 137, 143, 145.59 
239.15 4: 146.64, 147.68 

7 153.103 6 130, 130.165 
46 235.5 7 50.9 
60 238.11 10 76.37, 155.108,157 

Dem. 45 (Steph. 1) 11 81.56, 86.76, 145, 
59.1, 135, 145.59, 146, 146.63, 286 
273 12/25 136 

7 147.69 21 34.39, 60.2, 61.4, 
8 30.19, 35.49, 63.13, 87.31, 

81.59, 85.71, 74, 89.87, 94.16, 
86.76, 120.118, 120.116, 128.155, 
129.155, 136.16, 138, 
138.27.28, 141.42, 138.27, 168.34, 
143, 145.58, 213, 249.55, 
146.62 257.72, 262.1. 6 

9 143.53 Dem. 4:7 (Euerg) 
15 28.11, 3lS.47 59.1, 135, 223.35, 
15ff. 35 273 
16 Slt47, 100.38, 1 147 

191.130 4 267.33.37, 274 
17 35.47 I) 60.2,61.4, 62,62.9, 
18f. 144, 144.35 67.31, 74, 75.32, 
19 147.69 83.67, 123, 132.1, 
t8 " 136, 144.54: 135.11S, 137.23, 

,', ~.,~.al . 144.54.57 167, 167.32, 
~., 182.98 222.32, 254, 262.1 
17/81 117,141 6' 167.32, 190.124, 

" 117.102, 809.79, 254.68, 258, 278, 
317.11 281 
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7 127.151, 179.78, 58 32.30 
211.33, 222.31, 68/73 32.30 
254, 262.3 68ff. 200.28 

8 109.69, 123.134, 75 154.105 
129.155, 147.69, 77 156.120 
178.73, 210.21, 78 265.21 
253, 254, 281, 79 255.69 
291.9, 297.31 80 254 

9 222.31, 223.36 Dem. 48 (Olymp) 
10 60.2, 61.4, 63.14, 43, 45, 169.37 

64, 67.31, 74, 4 31 
75.31.33, 89.87, 11 156.120 
137.23, 179.80, 16f. 46 
253, 254, 265.22, 18 14.9,46, 46.10, 47, 
274, 278, 281 181.88 

11 80.55, 82.61, 18f. 29.15 
257.72 20 46 

Ilf. 81 32 46 
12 81.56, 185.102, 34 29.15, 46 

190.122 54 156.120, 157.121 
13 166.30, 167 Dem. 49 (Timoth) 
13f. 254.68 59.1, 264.12, 273 
14 166.29, 167, 2 243.30 

167.32 22/24 243 
15 135.14, 254, 23 244.34 

255.70 30f. 243 
16 75.33, 78.42, 31 243.31, 271 

79.51, 81.56, 31f. 243 
82.61, 178.76 32 271 

16f. 77, 77.41, 258.78 33 271 
17 79, 82, 89.87, 43 33.34 

134.10, 137.23, 55 26.58, 29.16, 
167.33 36.53, 60.2, 64, 

22 146.66 64.16, 67.31, 
33 254 75.32, 89.87, 
35 208.13 108.64, 124, 
35/38 252 129.155, 132, 
37f. 258.78 178.76, 183.96, 
39 253.66.67, 254, 259,277 

281, 291.8 55f. 134, 134.11 
40 124.136, 129.155 55/58 1315, 142 
44 134.9 56 177.70, 178.76, 
45 252, 253.66.67, 183.96, 277.70 

281 57 124.140.141, 
46 254 179.80,209.13,171 
47 123.135, 129.155, 57f. 277 

254, 298.36 58 129.155, 168.34, 
49/78 255 262.4, 264.14, 
57 135.15 26G.22, 271.84 . .. 
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59 243 26f. 89.88, 252 
62 243 26/80 252,276 
64 243 27 60.2, 61.4, 62.12, 
65 33.37 67.31, 84.70, 93.9, 

Dem. 52 (Kallipp) 108.64, 132.1, 
59.1, 124 168.34, 190.124, 

10 33.34, 39.65 211.26, 282 
14 33.36 28 39.65, 75, 75.30, 
17f. 33.37 80.54.55, 82.60.61, 
22 60.2, 65.23, 67.31, 124.139, 129.155, 

125.142, 129.155, 133.8, 181.88, 
168.35, 178.76, 185.102, 190.122, 
209.16, 234 211.33, 302.59 

. 30 33.36 28f. 252 
Dem. 53 (Nikostr) 29 28.10, 252, 298.36 

59.1 40 33.97 
14f. 125 

Dem. 55 (Kallikl) 18 125 
27 33.38 19f. 108.64, 260 
35 33.36.37 19/21 260.85 

22 28.11,61, 61.4.7, Dem. 56 (Dionys) 
62.8, 67.31, 75.31, 2 156.119.120 
125.143, 129.155, 18 33.36 
132.1, 137.23, 40 33.34 
166.30, 173.55, Dem. 59 (Neaira) 
203.36, 210, 22.43, 59.1, 68, 
297.31 115,273 

22f. 60.2, 83.65.66, 9f. 200 
89.87, 137.23, 281 10 71.17 

22/25 185.101, 278 16 71.17,96 
23 ' 39.65, 81.55, 160, 16/117 96 

161.13, 167.32, 23 130.164 
250 25 130.164 

23f. 23.46 34 130.164 
23/25 125 37f. 98.33 
24 14.11, 23, 25, 38 96, 96.22 

25.53, 178.73, 45 31.24 
188.111, 210.23, 47 31.24 
230.59, 290.5 50 238.14 

24f. 281 51 96, 96.22 
25 25.57, 137.23, 54 94.15 

162.14, 187.108, 64/70 44.2 
188, 189.118.120, 71 31.24, 85.71 
230.59, 262.6 . 82 96, 96.22 

; .26 125. 158.126 115 71.17 
Dem. 54 (Kon) 118 96, 97.28.29 

59.1, 123 118/123 97 
22·~. 179.80 119 96.26, 97.28.30, 
21; , 13.32, 87.81 98.31 
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120 61.4, 93.13, 89 186.106 
183.94, 209.13, 89f. 201.32 
210, 297.28.31 Hippokrat. Aer. 

121 95.19, 96, 96.22, 3 14.8 
97, 98.34, 105.55, Homer, ll. 
111, 128.155, 3,432f. 28.8 
131.169, 215.3, 7,39 28.8 
218,219.21,238.14 7, 218 28.8 

123 34.39, 61.4, 63.13, 13,809 28.8 
79.51, 81.59, 84, 23, 566/85 28.8 
84.71, 85.73, 92, Hypereid. 3 (Ath) 
93.12, 94.17, 13 156.120 
141.42, 167, Hypereid. 5 (Dem) 
167.32 001. 2 u. 4 23.47 

123f. 89.88, 120, Hypereid. (Chairephilos) 
129.161, 23.48, 24.52 
138.24.25, 139, (s. a. POxy 2686) 
146 Isai. 2 (Menekl) 

124 60.2, 61.4.6, 67.31, 239.15 
69.4,71.17,83.67, Ism. 3 (Pyrr) 
85.73.75, 90, 91, 239.15 
92.5, 93.12, 95.18, Isai. 5 (Dikaiog) 
96, 96.22, 98, 18 31.24 
98.31.34, 101, 102, 18/20 158.126 
105, 105.55, 108, 31 33.36 
108.63.64, 110, Isai. 6 (Philokt) 
128.153.155, 129, 59.1, 235, 239.13 
129.157, 130.163, 4 235.5 
131.169, 137.22, 5 235.5 
145.60, 167.32, 7 238 
177, 177.69, 10 235.5 
183.94, 201.31, 11 238.12, 266 
203.35, 205.1, 12 76.35.37, 115, 
211.33, 214, 152.95, 155.109, 
215.46.2, 218.13, 239, 266.29, 273 
219.21, 220.23, 12/16 75.31, 76, 212.34 
222.28, 225, 227, 13 76,115.92,117, 
257 139, 239, 239.16 

125 69.4, 87.78, 93, 94, 13f. 237 
262.1.2, 266.27, 14 115.92, 239 
268.41, 274 15 115.94, 116.99, 

126 96 238 
Dio C888. 16 36.53, 60.2, 63.15, 

44,34,2 28.1 67.31, 71.17, 76, 
84.69, 89.88, 115, 

Herond. Pomob. 116.95.96.101, 

87/89 172.50 128.153, 138, . 

87/91 170 139.31.33, 142, 
88 190.126 146.66, 166.29, 

••• 



,342 Quellenregister 

167.32, 173.56, l1f. 274 
178.76, 239, 262.1, 12 34.45, 159.1, 
266 178.73, 179.78, 

17 235.5, 240, 262.3 292.14, 310 
18 238.13 13 178.76 
19 116, 236, 237 14 262.3, 266.31, 273 
22/25 236,237 15 264.16, 273 
24 236,237,238 16 114 
25 236 17 114.90, 128.155, 
31/42 33.34 131.169, 137.23, 
36 115.93, 236.6, 238 168.34, 199.23, 
37 237 212, 262.1 
41 80.55 29 128.155, 180.86 
41f. 39.65, 74, 74.28, 40 71 

80.54, 82.60, 42 129.156 
83.65,89.87, 43 114 
137.23 45 14.10 

42 60.2, 64, 67.31, 46 10.9 
71.17, 126.146, lsai. 9 (Astyph) 
137.23, 168.35, 18 140.38 
213, 248, 262.1.6, 19 131.167 
298 Isai. 11 (Hag) « 236.6.7, 237, 238 24 158.126 

46 235.5 IS8i. 12 (Euphil.) 
53 235.5 9 33.38 
54 235.5 Isai. fr. 1 (Hypothesis ) 
58 235.5 33.34 
59 235.5 Isokr. 15 (Antid) 
62 235.5. 38 286.94 

Isai. 8 (Kir) Isokr. 17 (Trap) 
59.1 59.1, 72, 160, 

3 71 264.15 
7/29 114 2 90.89 
8 114, 178.73, 9 122.125 

199.23 11 80.53, 108.64, 
9 110.74, 114.88, 122.123, 128.155, 

128.154.155, 161,259 
137.23, 199.23, llf. 137.23, 211.33 
212,257.75 12 60.2, 64, 67.31, 70, 

9f. 173.55, 257 168.35, 179.78 
10 60.2, 64.16, 67.31, 12f. 277 

72.19, 114.89, 12/16 272,277 
128.155, 168.34, 13 60.2, 64.16, 67.31, 
178.76, 179.78, 70.14, 73, 74.26, 
180.84, 206.6, 209, 168.35 
268.42, 293 13f. 137.23 

11 72.19, 89.87, 14 229, 278.71, 282 
137.23, 178.76, 15 60.2, 62.10.11, 
262.3, 293.16 67.31, 80.53, 

(, 
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83.66, 89, Lyk. 1 (Leokr) 
89.87.89, 132.1, 59.1, 142.50 
149.76, 161.10, 9 247.44 
173, 183.96, 19 247.45 
186.106, 187.108, 20 123, 140.38 
189.116, 190.122, 23f. 123 
196.8, 202, 205.1, 27 214.46 
216, 230.58, 28 60.2, 61.4, 67.31, 
231.62 82.61, 84.70, 

15f. 14.13, 129.160, 89.88, 93.9, 
163, 214, 228, 229, 123.132, 141, 
278 142.49, 146" 

15/17 15, 164.20 178.76, 180.84, 
16 161, 161.12, 206.6, 209, 

163.17, 165, 209.13, 257.72, 
166.30, 217.10, 294.20 
230.61 28f. 268.42 

17 15.15, 122.124, 28/36 274 
128.155, 163 29 87.78, 111.77, 

17/19 31.24 121.119, 122.131, 
20 31.24, 90.89, 128.155, 152.94, 

221.26 178.76.77, 179, 
21 177.70,291.9 199.20, 262.2, 
21f. 278 267.34, 268.43.42, 
22 90.90 275, 294.20, 
23 90.89, 221.26 305.66 
51 29.14.17, 35.46 30 123.133, 177, 
52 82.64 177.71, 179, 
53 90.89, 262.1, 179.78, 196, 

264.16, 273, 293, 201.30, 262.3, 
310 265.22, 268.42, 

53/55 273,278 275,300 
54 34.45, 159.1, 31/33 270.51, 275, 305 

176.66, 179.78, 32 168.34, 262.3, 
198.16, 208.11, 291.10, 296.27 
209, 273, 282.85, 33 178.76, 179.80, 
284, 292.14, 267, 296.27, 
294.20, 300.51 297.28, 298.36 

54f. 300 34 121.119, 168.34, 
55 177,188,198.15, 178.76, 262.3, 

217.10, 265.22, 300.51 
273, 300 35 267.35, 268.42.45, 

Isokr. 18 (Kallim) 275 
39 31.24 36 269.46, 275 

Kritias (Diele) 
55 247 
59 247.44 

6,7 28.1 112 20.38 

Luk. Eun. Lys. 1 (Eratosth) 
10 45.5 257.72 
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4: 21.4:0 16 169.38.39, 196, 
16 48, 44.3, 258.79 300, 301 

18/20 '4, 44.4,45, 258. 79 17 168, 198.15, 262.5, 
23 45 279,300,301 
24f. 43 Lys. 5 (KaU) 
27 44 3 24.52 
29 44 Lys. 7 (Sek) 
37 44, 45, 45.5 59.1, 132.2, 275 
38 44, 44.2, 45:, 45,6, 2 179 

258.79 3 215.46 
39/42 45 10 125, 133 
50 43 21f. 134.9 

Lys. 3 (Sim) 22 125, 303 
33 19.36, 21, 22.43 34 39.65, 60.2, 62.10, 

Lys. 4 (Trau) 67.31, 80.53.55, 

22.43, 59.1, 132.2, 82.63, 83.66, 

133, 275, 280 89.87, 110.73, 

1 112 125.144, 128.154, 

4 133.4 129.155, 132, 

" 113.87 178.76, 179.81, 

8 168 211.33, 260.85 

8f. 272.59 34f. 300 

9/18 263.9 34/37 272.59 

10 67.31, 128.155, 35 24.50, 126.145, 

132, 168.36, 173, 177, 177.70, 179, 

177.70, 178.76, 188, 196, 200.29, 

257.72, 262.1, 277 262.1, 283.87, 

10f. 112.83, 114, 291.6, 292, 300, 

199.23, 212, 248, 301 

258.76, 259 36 64, 65, 265.22, 

10/18 272 270.52, 272, 273 

11 113, 114, 209.13, 37 126.145, 127.150, 

297.28 177.69, 179, 206.6, 

12 178.76, 262.3, 208.11, 264.11 

263.10, 264.11.15, 43 110.72, 260, 

270.'52, 272.56, 260.85, 268.42, 

277 283, 294.20 

13 168.36, 215.46, Lys. 13 (Agor) 

277.69, 297.28 25 22.46, 23, 23.48 

14 168, 168.36, 27 16.20, 18.30 

169.38, 178.76, 54 19.32 

198.16, 300.51 58 19.31 

15 60.2, 63.14, 67.31, 59 17.20, 22.44 

113.84.86, 124, 59/61 19.31 

182.1, 147.71, 71 20.38 

132.93.94, 169.39, Lys. 24 (Adyn) 

177.71 9 33.33 

IIt. ,128.153, 279 Menand. Dysk. 
16/17 278,284 502 186.104 
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Menand. Samia (Sandbach) Teles (Hense) 
305/8 47.15 p.4, 16 173.54 
306f. 186.104 Testamentum Novwn 
321 47, 186.104 Lk. 16, 23 14.12 
324 47 Mt. 4, 24 14.12 

Minukianos, Epicheir. (Sp.-H.) Theognis 
p. 340, 5f. 148.75 1, 417 13.2 

Pindar, Pyth. 
1,450 13.2 
1, 1105 13.2 

10.105 13.4 Thuk. 
Platt Euthyd. 1, 34, 2 28.9 

294b 28.6 6, 57, 4 16.17 
Platt Gorg. 8, 92, 2 19.36, 20.37, 23.48 

486d 13.5 
Platt Nom. 

648b 14.8 11. Lexika 
946d 15.15 

Etym. Gudianum 972b 21.42 
Platt Sympos. ß&O'ClVOC; 13.2 

Etym. Magnum 1960 156.120, 157.121 
217b 28.5 ß&O'ClVOt; 13.2 

217c 28.2 ßct.O'ct.v(~ew 15.14 

Plaut. Most. rep6xAllO'tt; 29.12 

1084f. 172 
1087 172 Harpokrat. 

1087f. 170 ßcXO'lXVOC; 13.2, 14.11 

Plin. N at. Hist. tXCl:A(O''t'pouv 265.20 

33, 126 13.3 Tl't"tl (.LtVllV 265.20 

Plut. Alkib. rep6xÄllO'Lt; 29.12, 35.48, 36.53 

14 10.38 Hesych. 

25 20.38 ßrXO'ClVOC; 13.1.2 

Plut. Demosth. 
5 286.95 Phot. Lex. 
14 17.21 rep6xAllO't.t; 36.53 

Plut. Nik. Pollux 
30 19.35, 23.48 8,62 36.54 

Plut. Phok. 
35 17.23, 18.26, 22, Suda 

22.44 ßcXO'ClVOC; 13.2 
Polybios ßlXO'lXvE~et. v 15.14 

12, 16, 9 30.21 rep 6aXÄ 1) aLt; 36.52 
22, 9, 2 28.1 

Quint. Inst. Zonaras 
rep 6XA't) ar.c; 29.12 6, 1, 20 10.9 

Seneca, De ira 111. Inschriften 
2,23 16.17 

Solon (Ruschenbusch) Bogaert, Epigraphica 3 
74e 188.113 21, 15 u. 31 188.113 
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lC 9~3 192.137 
4.41 col. 1 37.68 963, 10 29.72 

co1. 2, 9/16 37.69 20f. 29.72, 148.74 
4,72 co1. 1, 39/46 38.62 44/54 319.18 

42f. 72.21 
co1. 2, 28/36 38.64 

IV. Papyri col. 3, 6/9 307.74 
001. 11, 56f. 307.74 POxy 15 (1922) 

4,73 A 2f. 38.63 1795 col. 2, 19 14.12 
IGI POxy 34 (1968) 

2,380 188.113 2686 19.34, 23.47, 
Syll.8 159.4 

364, 77 u. 85 157.124 2686 Z. 4ff. 23.49, 24 
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1tetpetypetcp-l) 221, 251 
1ttO'''C'toC; ( &'t"e:xvoc; - ~v't"e:xvoc;) 9, 131, 

147f., 297 
1tp6xÄ~crtoC; (e:tc; clv"C't8oe1Lv) 33, 39 
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allfLe'i:ov 263f., 294f. 
t1tt :EX<XfLcxv3p(ou ~1)cpLafLcx 16, 27 
aTpeßAoüv 27, 183f. 
auvoLX e'i:v 97, 116, 246, 264 

TexfL1)ptOV 263ff., 272ff., 319 
TpoX6C; 183 ff. 

ecp' ü3CJlp 192 

cp<xpfLcxxe(cx 240 
cpeuyCJlv 21 7 
cp(ATpOV 248 

xp~aLC; 244 

~1)cptafLcx 16,27, 247 
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